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Mit dem Pariser Übereinkommen zum globalen Klimaschutz von 2015 wuchs die 

Erwartung, dass die Staaten für die Einhaltung ihrer vertraglichen Pflichten zur 

Rechenschaft gezogen werden. Die formellen Mechanismen der Rechenschafts-

pflicht sind jedoch schwach ausgebaut. Über den reinen Peer-Review hinaus, er-

geben sich zusätzliche Wege der Rechenschaftslegung gegenüber nichtstaatlichen 

Akteuren. Nichtregierungsorganisationen, die den Schutz der Umwelt befördern, 

sind als transnational vernetzte Akteure in die Umsetzungs- und Vollzugskontrolle 

des Klimaschutzrechts einbezogen.

Die Arbeit untersucht die Verfahrensregeln und -praxis der nichtstaatlichen Beteili-

gung in der internationalen Klimagovernance. Hierbei offenbaren sich Hemmnisse 

und Einschränkungen, die einer effektiven zivilgesellschaftlichen Beteiligung und 

Kontrolle entgegenstehen. Zahlreiche Vorschläge und Optionen werden unterbrei-

tet, wie die verfahrensrechtliche Stellung von NGOs in der Klimagovernance ge-

stärkt werden kann. Die Fortentwicklung des Verfahrensrechts trägt dazu bei, die 

Transparenz und Demokratisierung der internationalen Klimabürokratie zu steigern.
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KURZZUSAMMENFASSUNG 

Das Pariser Übereinkommen zum globalen Klimaschutz bildet den jüngsten 
Versuch unter dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaveränderungen (UNFCCC), den weltweiten Temperaturanstieg lang-
fristig zu begrenzen und in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts internati-
onal Treibhausgasneutralität zu erreichen. Mit dem Inkrafttreten des Pariser 
Übereinkommens im Jahr 2016 wuchs die Erwartung, dass die Staaten für die 
Einhaltung ihrer vertraglichen Pflichten zur Rechenschaft gezogen werden. 
Die formellen Mechanismen der Rechenschaftspflicht des Übereinkommens 
sind jedoch schwach ausgebaut, damit die Staaten von allein die internatio-
nalen Klimaziele erreichen. Über den reinen Peer-Review zwischen den Staa-
ten hinaus, ergeben sich zusätzliche Wege der Rechenschaftslegung gegen-
über nichtstaatlichen Akteuren. Im Besonderen steigt die Bedeutung zivilge-
sellschaftlicher Akteure in der transnationalen Klimaschutzpolitik. 

Nichtregierungsorganisationen, die den Schutz der Umwelt befördern (Um-
welt-NGOs), stellen nicht nur akkreditierte Beobachterorganisationen im in-
tergouvernementalen UNFCCC-Prozess dar, sondern nehmen als transnati-
onal vernetzte Akteure zahlreiche Funktionen und Aufgaben auf unter-
schiedlichen Governance-Ebenen wahr. Als organisierter Teil der Zivilgesell-
schaft sind sie in die Umsetzungs- und Vollzugskontrolle des internationalen 
Rechts in supranationales und innerstaatliches Klimaschutzrecht einbezogen: 

Rolle und Funktionen 
von Umwelt-NGOs 

Illustrative Liste rechtlicher und nicht-rechtlicher Aktivitäten und 
alternativer Rechenschaftskanäle 

Mitglieder von Staaten-
delegationen 

o Verhandlungsführung für Vertragsparteien der Klimaschutzab-
kommen

o Beratung der jeweiligen Staatendelegation bei Klimaverhand-
lungen

o Zugang zu Insider-Informationen der Staatenverhandlungen

Stakeholder als zivilge-
sellschaftlicher Akteur 

o Diskutanten durch formelle Abgabe von mündlichen und
schriftlichen Stellungnahmen während UNFCCC-Verhandlun-
gen und Sitzungen

o Lobbyisten für effektive Klimaschutzpolitik und Beraterfunktion
zugewandter Staatendelegationen

o Moderation, Vermittlung und Kompromisserwirkung zwischen
vielfältigen Gruppen und Netzwerken
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o Organisation von Nebenveranstaltungen während der Klima-
verhandlungen 

o stiller Sitzungsbeobachter bei Klimaverhandlungen und UN-
FCCC-Gremiensitzungen 

Unterstützer und Imple-
mentierungspartner 

o Beratung bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutz för-
dernden nationalen Rechtsakten 

o Unterstützung von Kapazitätsaufbau in Nationalstaaten 
o Vernetzung diverser Akteure 

Unterstützer der interna-
tionalen Klimabürokratie 

o Informierung und Beratung des UN-Klimasekretariats und wei-
terer UN-(Umwelt-)Organisationen 

Informationsaufbereiter 
und Wissensstrategen 

o Grundlagenforschung und unabhängige Berichterstattung, bei-
spielsweise durch eigene Newsletter, Studien und Berichte 

o Anwesenheit beim UNFCCC-Prozess sowie Informationssamm-
lung und -aufbereitung für die Öffentlichkeit und Medien 

o Informierung der Öffentlichkeit über die Klimaverhandlungen 
und die Einhaltung der internationalen Klimaschutzverträge 
durch die Vertragsparteien 

o Zurschaustellen von Vorreiterstaaten und -allianzen sowie Best-
Practices 

Zivilgesellschaftlicher     
Kontrolleur 

o unabhängige Wissens- und Informationslieferanten bei vertrau-
ensstiftenden UNFCCC-internen Überprüfungsverfahren 

o öffentliche Wachhunde verfehlter nationaler Klimaschutzpolitik, 
u. a. von öffentlichen und privaten Finanzströmen, durch Bloß-
stellen von Klimaschutznachzüglern durch nicht-rechtliche na-
ming-and-shaming-Kampagnen 

o Whistleblower gegenüber dem Klimasekretariat und den Ver-
tragsparteien 

o Klimakläger vor internationalen und nationalen Gerichten und 
Tribunalen 

o Beteiligter an klimarelevanten Entscheidungsverfahren mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 

o Initiator weiterer dezentraler direktdemokratischer (Nach-)Steu-
erungsinstrumente, wie verbindliche Petitionsverfahren, Initia-
tivverfahren oder Volksabstimmungsverfahren 

Demonstranten und 
Durchführer von Aktio-
nen des zivilen Ungehor-
sams 

o Organisation von Demonstrationen inner- und außerhalb des 
Konferenzgeländes der internationalen Klimaverhandlungen 
und sonstiger (transnationaler) Klimademonstrationen 

o Koordination von Aktionen des zivilen Ungehorsams 

Tabelle: Rollen und Funktionen von Umwelt-NGOs in der internationalen Klimagovernance, Eigene 
Darstellung. 

Die Arbeit untersucht systematisch und detailliert die Verfahrensregeln und 
-praxis der nichtstaatlichen Beteiligung in der internationalen Klimagover-
nance seit dem Jahr 2015. Hierbei offenbaren sich Hemmnisse und Ein-
schränkungen, die einer effektiven zivilgesellschaftlichen Beteiligung und 
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Kontrolle entgegenstehen. Allen voran sind Verlagerungseffekte der NGO-
Aktivitäten auf durchsetzungsstärkere Governance-Ebenen zu beobachten. 
Zugleich lassen die Beteiligungsregeln der Vereinten Nationen Rückschlüsse 
zu, welchen praktischen Einfluss die Umwelt-NGOs auf die internationale 
Klimaschutzpolitik besitzen. Zum Schluss liefert die Untersuchung zahlrei-
che Vorschläge und Optionen, wie die verfahrensrechtliche Stellung von ge-
meinwohlorientierten NGOs in der internationalen und (supra-)nationalen 
Klimagovernance gestärkt werden kann. Die Fortentwicklung des Umwelt-
verfahrensrechts trägt dazu bei, die zivilgesellschaftliche Unterstützung und 
Kontrolle bei der Pariser Vertragszielerreichung zu fördern. Gleichzeitig tra-
gen die Ansätze zur Transparenzsteigerung und Demokratisierung der inter-
nationalen Klimabürokratie bei. 

Schlüsselwörter: Pariser Klimaschutzübereinkommen ○ Umwelt-NGOs ○ 
Umweltverfahrensrechte ○ zivilgesellschaftliche Kontrolle 
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ABSTRACT 

The text deals with the role of environmental NGOs in the implementation 
and enforcement of the Paris Agreement on global climate change. The 
Agreement is the latest attempt under the United Nations Framework Con-
vention on Climate Change (UNFCCC) to limit the global rise in temperature 
and to achieve international climate neutrality in the second half of this cen-
tury. With the entry into force of the Paris Agreement in 2016 raised the ex-
pectation that states will be held accountable for their international obliga-
tions. However, the formal accountability mechanisms of the Agreement 
alone are unlikely to meet the international climate targets. Beyond the mere 
peer review between states, additional channels of accountability by non-
state actors are emerging. In particular, the importance of civil society actors 
in transnational climate policy is growing. 

Non-governmental organisations that promote environmental protection 
(environmental NGOs) are not only accredited observer organisations in the 
intergovernmental UNFCCC process, but also perform numerous functions 
and roles as transnationally connected actors. As an organised part of civil 
society, they are increasingly involved in monitoring the implementation and 
enforcement of international climate change law in supranational and domes-
tic law: 

 
Roles and functions of  
environmental NGOs 

Illustrative list of legal and non-legal activities and alternative  ac-
countability channels 

Members of state delega-
tions 

o Conducting negotiations for Parties of the international climate 
treaties 

o Advising the respective state delegation in climate negotiations 
o Access to insider information from governmental negotiations 

Stakeholders as civil soci-
ety actors 

o Discussants through formal submission of oral and written state-
ments during UNFCCC negotiations and meetings 

o Lobbyists for effective climate protection policies and advisory 
function for state delegations 

o Moderation, mediation and compromise between diverse groups 
and networks 

o Organisation of side events during the climate negotiations 
o Silent observer at climate negotiations and UNFCCC meetings 
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Supporters and imple-
mentation partners 

o Advice on the planning and implementation of national legisla-
tion promoting climate protection 

o Support for capacity building in nation states 
o Networking function between diverse actors 

Supporters of the inter-
national climate bureau-
cracy 

o Informing and advising the UN Climate Change Secretariat and 
other UN (environmental) organisations 

Information preparers 
and knowledge strate-
gists 

o basic scientific research and independent reporting, e.g. through 
their own newsletters, studies, and reports 

o Attendance at the UNFCCC process as well as information col-
lection and preparation for the public and media 

o Informing the public about the climate negotiations and compli-
ance by the Contracting Parties with the international climate 
treaties 

o Showcasing climate leader states and alliances as well as best 
practices 

Civil society supervisors o Independent knowledge and information providers at UNFCCC 
internal review procedures which promote trust and transpar-
ency 

o Public watchdogs of failing national climate change policies, in-
cluding public and private financial flows, by exposing climate 
change laggards through non-legal naming and shaming cam-
paigns 

o Whistle-blowers to the Climate Change Secretariat and other 
Contracting Parties 

o Climate claimants before international, supranational, and na-
tional courts and tribunals 

o Strategic participants in climate-relevant decision-making proce-
dures with public participation 

o Initiators of further decentralised (post) adjustment instruments 
of direct democracy, such as binding petition procedures, initia-
tive procedures or referendum procedures 

Demonstrators and exec-
utors of actions of civil 
disobedience 

o Organisation of demonstrations inside and outside the confer-
ence site of the international climate negotiations and other 
(transnational) climate demonstrations 

o Coordination of actions of civil disobedience 

Table: Roles and functions of environmental NGOs in international climate governance, source: own 
table. 

The study systematically and in detail examines the procedural rules and 
practices of non-governmental participation in international climate govern-
ance since 2015. It reveals obstacles and limitations that hinders effective civil 
society participation and control. First and foremost, shifting effects of NGO 
activities to more enforceable governance levels can be observed. At the same 
time, the participation rules by the United Nations allow conclusions to be 
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drawn about the practical influence that environmental NGOs have on inter-
national climate change politics. Finally, the study provides numerous sug-
gestions and options on how the procedural rights of public interest NGOs 
can be strengthened in international and (supra-)national climate govern-
ance. The further development of environmental procedural law contributes 
to promoting civil society support and control in achieving the Paris Agree-
ment goals. At the same time, the approaches contribute to increasing trans-
parency and democratisation of the international climate bureaucracy. 

Key words: Paris Agreement on Climate Change ○ Environmental NGOs ○ 
Environmental Procedural Rights ○ Civil Society Control 
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VORWORT 

Gegenstand der Arbeit ist ein für den Klimaschutz und das internationale 
Klimaschutzrecht sehr aktuelles und bedeutsames Thema, nämlich die Rolle, 
die Umwelt-Nichtregierungsorganisationen (NGOs) für die Umsetzung und 
die Durchsetzung des Pariser Klimaschutzübereinkommens spielen und 
dadurch die weltweiten Anstrengungen zum Klimaschutz verstärken kön-
nen. 

Das im Dezember 2015 von 195 Staaten beschlossene Übereinkommen zum 
Schutz des Erdklimas ersetzt das Kyoto-Protokoll. Anders als dieses verzich-
tet es auf verbindliche, innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erfüllende 
Pflichten der Vertragsstaaten zur Reduktion von Klimagasen. Vielmehr ei-
nigten sich die Vertragsstaaten auf einen neuen Typ eines völkerrechtlichen 
Vertrags, der ein politisches Experiment begründet. Sie einigten sich auf zwei 
vage, jedoch rechtsverbindliche Zielbestimmungen: die Begrenzung des 
durchschnittlichen weltweiten Temperaturanstiegs auf 1,5 bis 2 Grad bis zum 
Jahr 2100 und der Emissionen der Klimagase auf Null bis zum Jahr 2050. Um 
diese beiden Ziele zu erreichen, etabliert das Übereinkommen einen neuarti-
gen „pledge, review and ratched“-Mechanismus, der verpflichtende und frei-
willige Elementen aufweist: Im Fünfjahresrhythmus reichen die Staaten nati-
onale Pläne mit ihren eigenen Emissionsreduktionszielen und Dekarbonisie-
rungsfahrplänen ein (Pledges). Der Inhalt der Pläne ist nicht völkerrechtlich 
verbindlich. Die Erfüllung der Pläne unterliegt aber einem rechtsverbindli-
chen Review-Prozess durch die Staatengemeinschaft, in dem geprüft wird, 
ob der jeweilige Plan erfüllt wird, ob die kollektiven Anstrengungen ausrei-
chen, das gemeinsame Ziel zu erfüllen, und ob die Staaten ihre sonstigen 
Pflichten einhalten. Nach dem Ratschenmechanismus sollen sich die staatli-
chen Anstrengungen im regelmäßigen Pledge-and-Review-Verfahren zuneh-
mend steigern. Da jedoch jeder Staat für sich bestimmt, welche Anstrengun-
gen er für die nächste Periode unternehmen will, sind sowohl die Pläne als 
auch ihre Umsetzung an den eigenen nationalen Interessen orientiert und bis-
her unzureichend, um das globale Ziel zu erfüllen.  



Kathleen Pauleweit 

X 

 

Das Pariser Übereinkommen richtet sich jedoch nicht nur an die 195 Staaten, 
sondern auch an die gesamte Weltgemeinschaft und auch an die zivilen Or-
ganisationen, die sich für das globale Ziel des Klimaschutzes interessieren 
und die Interessen der Zivilgesellschaft vertreten. Sie nehmen an den inter-
nationalen Treffen zum Klimaschutz teil, informieren sich, organisieren sich, 
bringen ihr Wissen ein und versuchen die Verhandlungen der Staaten zu be-
einflussen. Ihre Mitglieder sind entweder Teil der staatlichen Delegationen 
oder als unabhängige Teilnehmer beim Klimasekretariat akkreditiert. 

Die in diesem Buch zu findende erste umfassende Untersuchung der politi-
schen und rechtlichen Interventionsmöglichkeiten nichtstaatlicher Akteure 
in den globalen Governancestrukturen und der aktuellen und potentiellen 
Rolle von Umwelt-NGOs als organisierter Teil der Zivilgesellschaft bei der 
Umsetzung und Durchsetzung des Übereinkommens füllt wesentliche For-
schungslücken im Klimaschutzrecht. Indem die Arbeit von Frau Pauleweit 
das System der Erfüllungssicherung im Pariser Klimaschutzüberreinkom-
men verständlich darstellt, bietet sie eine wertvolle Grundlegung und Über-
sicht über das komplizierte Vertragswerk und die politischen und rechts-
schöpferischen Prozesse der Klima-Governance, die durch das UN-Vertrags-
werk zum Klimaschutz und das Übereinkommen begründet wurden. Durch 
die Untersuchung der Handlungs- und Einflussmöglichkeiten der Umwelt-
NGOs in den fortwährenden internationalen Klimaschutzverhandlungen 
gibt sie wichtige Einblicke und Hinweise zum Verständnis der Verhand-
lungspraxis. Indem sie zeigt, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Umwelt-NGOs verbessert werden können, damit sie ihrer Rolle in der Erfül-
lungshilfe und in der Erfüllungskontrolle effektiver gerecht werden können, 
bietet sie weiterführende Hinweise für die Rechtspolitik. 

Die Arbeit entstand im Kompetenzzentrum für Klimaschutz und Klimaan-
passung (CliMA) der Universität Kassel und wurde durch ein Stipendium 
der Bundesumweltstiftung gefördert. Sie profitiert von einem Praktikum, das 
Frau Pauleweit im UN-Klimasekretariat in Bonn absolvierte und durch das 
sie auch praktische Erfahrung mit den internationalen Verhandlungen ge-
winnen konnte. 
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Es ist der Arbeit zu wünschen, dass sie sowohl von den Rechtswissenschaft-
lern, die sich mit Rechtsfragen des Klimawandels befassen, als auch von po-
litisch Verantwortlichen in Regierungen, Parlamenten und Nichtregierungs-
organisationen für Klimaschutz zuständig sind, zur Kenntnis genommen 
wird und aus ihr Anregungen für die Praxis des Klimaschutzes gezogen wer-
den.  

Kassel, im Juli 2022                  Alexander Roßnagel 
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1  Einführung 
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1  Einführung 

„[Climate change is] a highly complex, long-term,  
cross-border and cross-sectoral policy problem”1 

(R. Wurzel und J. Connelly) 

Seit über 150 Jahren entlässt der Mensch durch das Verbrennen fossiler Ener-
gieträger wie Braun- und Steinkohle, Erdöl und Erdgas zusätzliche Treib-
hausgase (THG) in die Erdatmosphäre. Die menschlichen Aktivitäten ver-
stärken den natürlichen Treibhauseffekt, der die die Temperatur der Erd-
oberfläche erhöht. Durch die anthropogene Freisetzung von Treibhausgasen 
wandeln sich die klimatischen Verhältnisse auf der Erde. Dieses Phänomen 
des Klimawandels ist als globaler Megatrend zu beobachten.2 Er stellt eine 
hochkomplexe globale Herausforderung dar,3 den die Präambel des Pariser 
Übereinkommens zum globalen Klimaschutz (PÜ) als eine gemeinsame Her-
ausforderung der Menschheit (engl. „common concern of humankind“)4 be-
zeichnet. Die Weltgemeinschaft hat erkannt, dass der Klimawandel eine drin-
gende und potenziell irreversible Bedrohung für die menschlichen Gesell-
schaften auf dem Planeten darstellt. Die Klimakrise erfordert eine möglichst 
breite Zusammenarbeit aller Länder und ihre Beteiligung an einer wirksamen 
und angemessenen internationalen Reaktion, um die Reduzierung der welt-
weiten THG-Emissionen zu beschleunigen. 

Die Klimakrise ist zugleich „das größte und weitreichendste Marktversagen, 
das es je gegeben hat“5. Sie ist die Konsequenz eines wachstumsorientierten 
Wirtschafts- und Lebensstils eines kleinen Anteils der rund 7,8 Milliarden Er-

 
1 Wurzel/Connelly (Hrsg.), The European Union as a Leader in International Climate 

Change Politics, 2011, S. 279. 
2 Griffin in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Nations, 2018, 823 

(827f.). 
3 Oder eine der 7 planetaren Grenzen nach Rockström/Steffen ua, E&S 14 (2009), 32ff. 
4 Abs. 11 PÜ-Präambel; s. bereits Abs. 1 UNFCCC-Präambel. 
5 Stern, The Economics of Climate Change, 2007, i (Executive Summary); Edenhofer/Jakob, 

Klimapolitik, 2019, S. 71. 
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denbewohnerinnen und -bewohner, der extrem ressourcen- und energie-in-
tensiv ist. Das Wirtschaftssystem setzt auf größtmögliche Gewinnmaximie-
rung auf Grundlage der größtmöglichen Ausbeutung natürlicher und 
menschlicher Ressourcen. Die Gewinne aus den natürlichen Ressourcen wer-
den oft privatisiert, ökologische und soziale Folgekosten werden hingegen 
weitestgehend externalisiert, sozialisiert sowie kommenden Generationen 
überlassen. Die konsumorientierte Wachstumsgesellschaft, die durch das 
Verbrennen fossiler Energieträger ihren immer weiterwachsenden Energie-
hunger stillt, verursacht die globale Erdüberhitzung als Nebeneffekt mit. 

Man muss sich fragen, warum die Staatengemeinschaft nicht früher und kon-
sequenter einschritten ist. Die Klimakrise ähnelt stark dem klassischen Ge-
fangenen-Dilemma aus der Spieltheorie, in dem die „rationale“ Hand-
lungsoption, nicht kooperativ zu agieren, attraktiver erscheint als die Zusam-
menarbeit.6 Diese Problemlage, dass eigentlich alle die begrenzte und frei zu-
gängliche Ressource Atmosphäre nutzen und bewahren möchten (Common-
Pool-Ressource),7 aber egoistisch, also zugunsten eines kurzfristigen indivi-
duellen Vorteils handeln und so zur Übernutzung der Ressource beitragen, 
wird auch als die „Tragödie der Gemeingüter“8 bezeichnet.9 Das zentrale 
Problem liegt darin begründet, dass gerade keine begrenzten Nutzungs-
rechte festgelegt sind. 

 
6 Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 4; Dorsch/Flachsland, Global Environmental 

Politics 17 (2017), 45 (46); Gardiner in Vanderheiden (Hrsg.), Political Theory and Global 
Climate Change, 2008, 25 (28); Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (143); Ostrom, 
Governing the Commons, 1990, S. 3–5. 

7 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 40; Ostrom, Governing the Commons, 1990, S. 7. 
8 A. als „Tragik der Allmende“ (engl. tradegy of the commons) bezeichnet; dazu Gardiner 

in Vanderheiden (Hrsg.), Political Theory and Global Climate Change, 2008, 25 (28); 
Harris in Dryzek/Norgaard/Schlosberg (Hrsg.), Oxford Handbook of Climate Change 
and Society, 2013, 639 (641); Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (149); Leinen/Bum-
mel, Das demokratische Weltparlament, 2017, S. 138f.; Ostrom, Governing the Com-
mons, 1990, 2f.; Reif/Schenker, ZEW policy brief 5 (2015), 1; Streck, ZUR 30 (2019), 13 (15). 

9 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 39; Schlacke/Köster in Michelot 
(Hrsg.), Justice climatique, 2016, 265 (275f.). 
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Die Übernutzung des allgemein und frei verfügbaren globalen Gemeingu-
tes10 Atmosphäre ist ein Problem kollektiven Handelns11 par excellence. Dies 
wird durch die Tatsache verstärkt, dass die weitreichenden Konsequenzen 
der nicht nachhaltigen und übermäßigen Nutzung des natürlichen Gutes vor 
allem den ärmsten Ländern der Welt und erst den nachkommenden Genera-
tionen aufgebürdet werden (intra- und intergenerationale Gerechtigkeit).12 
Weltweit sind der Ausstoß von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen), 
Möglichkeiten zur Minderung der schädlichen Emissionen, Kapazitäten und 
Betroffenheit ungleich verteilt (verteilungspolitische Implikationen).13 Die 
nachhaltige Nutzung des begrenzten globalen Gemeinguts Atmosphäre ist 
ein englisch „super wicked problem“,14 das eine weltweite Zusammenarbeit 
der öffentlichen Verwaltung erfordert.15 Zugleich wirft das Klimaproblem 
Fragen nach der zukünftigen Gestaltung des gemeinsamen Zusammenlebens 
auf diesem Planeten auf.16 

Die gebührende Aufmerksamkeit und Reaktion der Weltgemeinschaft erhielt 
die Klimakrise bisher nicht. Sie und andere sozio-ökologische Themen stan-
den nicht erst seit dem „Trumpozän“17 im Schatten anderer geopolitischer 
und wirtschaftlicher Konflikte und Machtkämpfe zwischen den souveränen 
Nationalstaaten.18 Seit der Verabschiedung des Pariser Weltklimaüberein-

 
10 Engl. global public good. 
11 Engl. collective action problem, dazu Ostrom, Governing the Commons, 1990, S. 5–7; s. 

a. Dorsch/Flachsland, Global Environmental Politics 17 (2017), 45 (49). 
12 Zur sozialen Gerechtigkeit s. z. B. Lenz/Volmert ua, Die Verknüpfung von Emissionshan-

delssystemen - sozial gerecht und ökologisch effektiv, 2014, S. 30–36. 
13 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 118–121; WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbe-

wegung, 2014, S. 39. 
14 Lazarus, Cornell Law Review 94 (2009), 1153ff., insb. S. 1159ff.; van Asselt/Bossner, CCLR 

10 (2016), 46 (51) m. w. N. in Fn. 50. 
15 Zu Voraussetzungen einer gelingenden internationalen Klimagovernance basierend 

auf den Ansätzen von Ostrom ua s. Streck, ZUR 30 (2019), 13 (15f.). 
16 Dazu ausführlich Paavola in Ostrom/Cole (Hrsg.), Property in Land and Other Re-

sources, 2012, 417. 
17 Brüggemann, Wissenschafts-Kommunikation im Trumpozän, <cen.uni-hamburg.de/a 

bout-cen/news/2017-04-27-klimakommunikation.html> (Stand: 10.8.2020). 
18 So argumentieren a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 46. 
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kommens im Jahr 2015 erhärtet sich jedoch der Eindruck, dass zumindest ein 
erheblicher Teil der Staatengemeinschaft ernsthaft bemüht ist, die Tragödie 
bezüglich der internationalen Gemeinressource durch kooperatives Handeln 
und allgemeine staatliche Regulierung aufzuhalten. Die Regierungen über-
nehmen nun regulatorische Verantwortung für die nachhaltige Nutzung der 
Erdatmosphäre. Jetzt kommt es aber nicht nur auf die symbolstarken inter-
nationalen Bekenntnisse zum Klimaschutz an, sondern auf die Formulierung 
ambitionierterer nationaler Klimaschutzziele und -maßnahmen sowie deren 
effektiven Umsetzung in den Staaten selbst. Die bisherigen Ambitionen rei-
chen nämlich nicht aus, den globalen Temperaturanstieg ernsthaft zu begren-
zen. Die bisherigen Bemühungen reichen erst recht nicht, wenn nur halbher-
zige nationale Maßnahmen zu ihrer Umsetzung geplant sind.19 

In diesem Zusammenhang darf nicht unbedacht bleiben, dass klimapoliti-
sche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Handlungsebenen (interna-
tional, supranational, national, subnational sowie transnational) bestehen. 
Eine besondere Verantwortung ergibt sich für die nationale Ebene.20 Die Re-
gierungen der einzelnen Staaten werden jedoch nicht immer ihrer Verant-
wortung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Güter gerecht, weil sie ent-
weder eigenen Zielkonflikten unterliegen (z. B. Wirtschaftswachstum und 
Ressourcenschutz) oder durch andere Individual- oder Wirtschaftsinteressen 
gegenüber Allgemeinwohlinteressen beeinflusst sind (z. B. Automobilindust-
rie und Luftreinhaltung zur Gesundheitsförderung). Ferner liegt ein klassi-
sches Trittbrettfahrerproblem vor, denn kein Land kann von dem positiven 
Nutzen des Klimaschutzes ausgeschlossen werden, auch wenn es selbst kei-
nen Beitrag leistet.21 

Daher liegt die Hypothese nahe, dass bei den Nationalstaaten, ob Demokra-
tien oder andere Staatsformen, Defizite bei der nationalen Umsetzung des 
Pariser Übereinkommens auftreten können, auch wenn die Weltgemein-

 
19 S. gleich dazu Unterkapitel 1.1. 
20 S. zur Verantwortungsstruktur u. zum Steuerdesign des PÜ Unterkapitel 2.3. 
21 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, 73, 78f.; Streck, ZUR 30 (2019), 13 (15); Buck/Verheyen 

in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 88. 
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schaft insgesamt beeindruckende völkerrechtliche Verhandlungserfolge zum 
Schutz der Erdatmosphäre erzielt hat. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit 
einer „zivilgesellschaftlichen Kontrolle“,22 die die Implementierung und Be-
folgung der auf Freiwilligkeit beruhenden Pariser Vertragspflichten durch 
die staatlichen Organe öffentlich überwacht. Umweltverbände agieren als or-
ganisierter Teil der „klimabewegten Zivilgesellschaft“,23 als sogenannte „An-
wälte bzw. Sachwalter globaler Gemeingüter“24 wie das Klima. Die transna-
tional vernetzten Verbände übernehmen eine Kontrollfunktion und nutzen 
verschiedene Instrumente und Mechanismen auf den verkoppelten Hand-
lungsebenen25. 

Umweltverbände sind häufig juristische Personen nationalen Rechts, die als 
Treuhänder der globalen Gemeingüter auftreten. Schließlich sind die inter-
nationalen öffentlichen Güter wie das Weltklima oder Ozeane selbst keine 
eigenständigen Rechtspersonen. Nicht-humane Personen sind grundsätzlich 

 
22 Franzius, EurUP 15 (2017), 166 (171, 175). 
23 Kovac/Sperfeld ua, Zwischen Klimagerechtigkeit und der Implementierung der NDCs, 

2019, S. 14; zum Begriff zivilgesellschaftliche Organisationen Leonardo Nassar de Oliveira, 
RECIEL 24 (2015), 182 (Fn. 1). 

24 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 76. 
25 Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (520). 
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nicht ins Recht einbezogen.26 Die öffentlichen Güter besitzen folglich auch 
keine Möglichkeit, ihre Rechte als nicht-humane Rechtspersonen gerichtlich 
durchzusetzen. Obwohl in Anbetracht der ökologischen Krisen27 die Litera-
tur die Vorteile diskutiert, nicht-humane Rechtspersonen autonome Rechte 
zuzuschreiben, die sie assistiert durch humane und kollektive Personen auch 
im Verwaltungsprozess durchsetzen können, wirkt eine solche Begriffser-
weiterung zumindest in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) undenk-
bar.28 Die britische Umweltorganisation Nature’s Rights arbeitet nichtsdes-
totrotz an einem Vorschlag für eine europäische Richtlinie,29 die den Objek-
ten der Natur eigene (Klage-)Rechte einräumt. 

 
26 Einzelne nationale Anerkennungen von Umweltgütern alphabetisch sortiert nach Staat: 

australischer Fluss Yarra; bolivianische Mutter Erde (Gesetz über die Rechte der Mutter 
Erde); ecuadorianische Mutter Erde „Pachamama“ (in Verfassung) u. der Fluss 
Vilcabamba; indischer Fluss Narmada; kolumbianischer Fluss Río Atrato (Urteil des 
Verfassungsgericht) u. kolumbianischer Regenwald Amazonas; neuseeländische Fluss 
Whanganui River, der Wald Te-Urewera (Te-Urewera-Gesetz) u. neuseeländischer Vul-
kan Taranaki (Vertrag zwischen Neuseeland u. Taranaki Iwi); US-amerikanisches Öko-
system der Gemeinde Tamaqua in Pennsylvania (Gemeindeordnung von Tamaqua). 
Ferner wurden a. Bemühungen unternommen, den Flüssen Ganges u. Yamuna in In-
dien u. dem Colorado River in den USA einen ähnlichen rechtlichen Status zu gewäh-
ren. Dazu s. Global Water Forum, Of Rivers, Deities, and Legal Persons – A New Ap-
proach to Managing Freshwater Resources?, <globalwaterforum.org/2018/09/03/of-
rivers-deities-and-legal-persons-a-new-approach-to-managing-freshwater-resources/ 
> (Stand: 10.8.2020); World Economic Forum, The Colombian Amazon now has the Same 
Legal Rights as you, <weforum.org/agenda/2018/04/colombias-top-court-orders-
government-to-protect-amazon-forest-in-landmark-case/> (Stand: 10.8.2020), Klima-
reporter, Welche Rechte hat ein Fluss, Wald oder Berg? “Objekte der Natur” als 
Rechtspersonen, <klimareporter.de/protest/welche-rechte-hat-ein-fluss-wald-oder-be 
rg?fbclid=IwAR0I3AxWS8ca3EYp5tZ7tidWH9iQlboeWGgDkaRu9msCBJXSgIXTEO 
e8ARM> (Stand: 10.8.2020); s. a. Tabios Hillebrecht/Berros (Hrsg.), Can Nature Have 
Rights?, 2017; O'Donnell/Talbot-Jones, E&S 23 (2018), 1ff. 

27 Zu den v. Weltwirtschaftsforum anerkannten 10 globalen langfristigen Risiken für die 
nächsten 10 Jahre zählen Wetterextreme, Versagen im Klimaschutz, Naturkatastrophen, 
Biodiversitätsverlust, durch den Menschen verursachte Umweltkatastrophen u. Was-
serknappheit, s. World Economic Forum, The Global Risks Report 2020, 2020. 

28 Ausführlich zu Grenzen u. bejahend zu Möglichkeiten der Öffnung des Begriffs der 
Rechtsperson für nicht-humane Rechtspersonen s. Fischer-Lescano, ZUR 29 (2018), 205ff.; 
s. a. Meyer-Abich, Wege zum Frieden mit der Natur, 1986, insb. S. 162-196; Ramsauer, 
Metropolis 2011, 1ff.; Stone, Southern California Law Review 45 (1972), 450ff. 

29 Nature’s Rights, Draft, <natures-rights.org/ECI-DraftDirective-Draft.pdf> (Stand: 14.11. 
2018). 
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Dessen ungeachtet besitzen Umweltverbände in einigen Rechtsordnungen, 
in die das demokratiefördernde „Aarhus“-Recht30 Eingang gefunden hat, 
eine „prokuratorische Rechtsstellung“.31 Sie vertreten vor Gericht Umwelt- 
und Klimaschutzinteressen. Ihre Aktivitäten reichen aber weit über strategi-
sche Gerichtsverhandlungen und quasi-gerichtliche Verfahren hinaus, die 
darauf abzielen, die Atmosphäre als gemeinsame Hülle zu schützen, die uns 
atmen lässt und vor kosmischer Strahlung beschützt. 

Das einleitende Kapitel umreißt zunächst die Klimaveränderung als existen-
tielle Bedrohung für das menschliche Zusammenleben auf unserem Planeten 
(1.1). Es exploriert im Unterkapitel 1.2 den Forschungsgegenstand, das For-
schungsziel der Arbeit und den aktuellen Forschungsstand zum Pariser Kli-
maschutzübereinkommen. Im Anschluss beschreibt das Unterkapitel 1.3 das 
methodische Vorgehen. Das letzte Unterkapitel schildert den inhaltlichen 
Verlauf der Arbeit (1.4). 

1.1  Überhitzung der Erde 

Die veränderte chemische Zusammensetzung der Erdatmosphäre ist eine 
anthropogene Realität. Die Erdatmosphäre erlebte eine vergleichbare Koh-
lenstoffdioxid-Konzentration vor etwa drei bis fünf Millionen Jahren. Damals 
sei die Durchschnittstemperatur auf der Erde zwei bis drei Grad höher gewe-
sen als im „Anthropozän“.32 In der Tat haben sich die Landflächen der Erde 
durch menschliche Aktivitäten seit Ende des 19. Jahrhunderts weltweit be-
reits um rund 1,5 Grad Celsius erwärmt.33 Die durchschnittliche globale 
Oberflächentemperatur hat sich durch die Verlangsamungseffekte der Oze-
ane um rund 1 Grad Celsius erhöht.34 

 
30 Darunter fallen die UNECE Aarhus-Konvention u. das UNECLAC Escazú-Abkommen. 
31 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 78. 
32 Zum Begriff des Anthropozäns in der Rechtswissenschaft s. Köck, ZUR 28 (2017), 257ff.; 

Leinfelder, ZUR 28 (2017), 259ff.; Winter, ZUR 28 (2017), 267ff. 
33 IPCC, Climate Change and Land, 2019, A.2.1. 
34 IPCC, Climate Change and Land, 2019, A.2.1; IPCC, Summary for Policymakers: Global 

Warming of 1.5 °C, 2018, A.1. 



Kathleen Pauleweit 

8 

 

Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),35 das auch als Welt-
klimarat bezeichnet wird, beschreibt in seinem „Sonderbericht 1,5 °C globale 
Erwärmung (SR 1.5)“36 die Herausforderungen, die damit verbunden sind, 
die globale Erwärmung auf „deutlich unter zwei Grad Celsius“ bis zum Jahr 
2100 zu begrenzen oder möglichst auf die vorteilhafteren 1,5 Grad Celsius zu 
beschränken. Der Sonderbericht aus dem Jahr 201837 fungiert als eine Art 
„Machbarkeits-Metastudie“, die zumindest die Möglichkeit aufzeigt, dass 
aus naturwissenschaftlicher und technologischer Sicht das Temperaturziel 
des Pariser Übereinkommens38 erreicht werden kann. Hierfür müssen die 
THG-Emissionen sehr schnell gesenkt und gleichzeitig Kohlenstoffdioxid 
(CO₂) in sehr großem Umfang aus der Erdatmosphäre entfernt werden. Der 
Sonderbericht unterstreicht insofern erneut die Dringlichkeit, mit der der Kli-
makrise begegnet werden muss. 

Um die Erderwärmung auf die wesentlich vorteilhafteren 1,5 Grad Celsius 
zu begrenzen, bedarf es nach Berechnungen des Weltklimarates der Nutzung 
von CO₂-Entnahmen aus der Luft in einer Größenordnung von 100 bis 1.000 
Gigatonnen CO₂-Äquivalente (Gt CO₂e) im Verlauf des 21. Jahrhunderts.39 
Dies kann einerseits durch die Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre ge-
lingen (Filterung). Anderseits kann die Freigabe von Treibhausgasen in die 
Atmosphäre durch Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (engl. Carbon 
Capture and Storage, CCS) bei Verbrennungsprozessen fossiler Energieträ-
ger vermieden werden. Zusätzlich setzt der Weltklimarat auf BECCS-Tech-

 
35 Zu Besonderheiten des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen s. Boy-

sen, ZUR 29 (2018), 643 (648 m. w. N.). 
36 Der offizielle dt. Langtitel lautet „1,5 °C globale Erwärmung - Der IPCC-Sonderbericht 

über die Folgen einer globalen Erwärmung um 1,5 °C gegenüber vorindustriellem Ni-
veau und die damit verbundenen globalen Treibhausgasemissionspfade im Zusam-
menhang mit einer Stärkung der weltweiten Reaktion auf die Bedrohung durch den 
Klimawandel, nachhaltiger Entwicklung und Bemühungen zur Beseitigung von Ar-
mut.“; IPCC, Climate Change and Land, 2019 u. dt. Übersetzung abrufbar unter 
SCNAT/IPCC/UBA, IPCC‐Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme (SRCC-
L), 2019. 

37 Das Mandat für den IPCC-Bericht ergibt sich aus Beschluss 1/CP.21, Abs. 21. 
38 Zu den völkerrechtlich verbindlichen Pariser Zielen s. Unterkapitel 2.3. 
39 IPCC, Summary for Policymakers: Global Warming of 1.5 °C, 2018, SPM-19. 
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niken, also auf „Bio-CCS“-Techniken,40 wo pflanzliches Material für Bioener-
gie verbrannt und dabei das CO₂ herausgefiltert und verpresst wird. 

Die Filterung und (BE-)CCS-Technologien des Geo- oder Climate Enginee-
rings sind jedoch aus wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Gründen 
höchst umstritten.41 Gerade die Anlagen zur Filterung von CO₂ sind bisher 
nicht soweit ausgereift, um der Erdatmosphäre substanziell und im notwen-
digen Ausmaß CO₂ zu entnehmen, sodass sie negative THG-Emissionen er-
zeugen könnten. Zudem steht für die Filterung noch keine auskömmliche 
großskalige Infrastruktur zur Verfügung.42 Aus diesen und vielen weiteren 
Gründen sind primär und prioritär Klimaschutzmaßnahmen43 zu ergreifen, 
sodass möglichst wenig anthropogenes CO₂ in die Atmosphäre entlassen 
wird, das ihr später entzogen werden müsste. 

Bislang steuert die Welt einem ernstzunehmenden 3-Grad-Kurs im Vergleich 
zur Zeit vor der Industrialisierung entgegen, trotz der internationalen Klima-
schutzverträge (Klimarahmenkonvention 1992, Kyoto-Protokoll 1997, Pariser 
Übereinkommen 2015).44 So zeichnet sich ab, dass die von den knapp 200 Pa-
riser Vertragsstaaten und der Europäischen Union national festgelegten Kli-
maschutzbeiträge (engl. Nationally Determined Contributions, NDCs)45 
nicht ausreichend sind,46 sodass die globale mittlere Temperatur höchstwahr-
scheinlich bis in den Bereich bis etwa 3,2 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 stei-
gen würde. Die Staatengemeinschaft stellte bereits in der Begleitentschei-
dung 1/CP.21 „mit Besorgnis“47 fest, dass die staatlichen beabsichtigten Bei-

 
40 Mayer, CCLR 13 (2019), 113ff. 
41 Compagnon, CCLR 13 (2019), 104ff.; Preston, Climate Justice and Geoengineering, 2016; 

Ausgabe 2-4 (10.2015) Climate Law widmet sich als Sonderheft dem Climate Engineer-
ing-Recht; Umwelt-bundesamt, Geo-Engineering, 2011. 

42 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 54–56. 
43 Engl. mitigation measures. 
44 UNEP, Emissions Gap Report 2018, 2019, S. XIV. 
45 Zur Rechtsform u. zum Rechtscharakter der NDCs s. Unterkapitel 2.2.2 u. 2.3. 
46 Bestandsaufnahme der NDCs s. UNFCCC/UNDP, NDC Global Outlook Report 2019, 

2019. 
47 Beschluss 1/CP.21, Abs. 17: engl. „Notes with concern”. 
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träge nicht unter die vorgesehenen 2-Grad-Szenarien fallen, sondern im Jahr 
2030 voraussichtlich auf 55 GtCO₂e prognostiziert werden. Für ein 2-Grad-
Szenario müssten die THG-Emissionen bis im Jahr 2030 weltweit auf 40 
GtCO₂e sinken.48 

Laut des Emissions Gap Report 2019,49 ein Bericht50 des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (UNEP)51, ist die THG-Emissionsvermeidungslü-
cke52 riesig. Im Jahr 2030 muss der jährliche THG-Ausstoß um 15 GtCO₂e un-
ter den derzeitigen eingereichten Klimaaktionsplänen für das 2-Grad-Ziel lie-
gen und 32 GtCO₂e für das 1,5-Grad-Ziel.53 Laut dem UNEP-Bericht ist eine 
drastische Ambitionssteigerung der NDCs im Jahr 2020 erforderlich, denn 
die bisherigen dargelegten Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus. Die 
Staaten müssen ihre in den NDCs festgelegten Ambitionen zur Erreichung 
des 2-Grad-Zieles verdreifachen und zur Erreichung des 1,5°C-Zieles mehr 
als verfünffachen. Aufgrund des Fehlens von hinreichenden Klimaschutz-
maßnahmen, die innerhalb des Pariser Zeitrahmens wirken, kann die Ver-
meidungslücke auch als „Policy Gap“ verstanden werden. Der Emissions 
Gap Bericht zeigt ferner, dass die Anzahl der Staaten steigt, die für das Jahr 
2050 Netto-Null-Ziele für ihren THG-Ausstoß ankündigen, bislang haben je-
doch nur wenige Vertragsparteien formell langfristige Strategien vorgelegt.54 

Nicht nur, dass die zögerlichen und unterschiedlich stark ambitionierten 
NDCs für die ambitionierten internationalen Klimaschutzziele unzureichend 
sind. Hinzu tritt die doppelte Vermeidungslücke, das heißt, dass einige Ver-

 
48 Beschluss 1/CP.21, Abs. 17; s. a. UNFCCC, Synthesis Report on the Aggregate Effect of 

the Intended Nationally Determined Contributions, FCCC/CP/2015/7; s. a. Höhne/Ku-
ramochi/Warnecke ua, Climate Policy 17 (2017), 16ff.; Mace, Climate Law 6 (2016), 21ff.; 
Rogelj/den Elzen/Höhne ua, Nature 534 (2016), 631ff. 

49 UNEP, Emissions Gap Report 2019, 2019. 
50 Seit 2013 bringt das UNEP jährlich erscheinende Vermeidungslückenberichte heraus. 
51 A. engl. UN Environment bezeichnet. 
52 Fortan Vermeidungslücke. 
53 Zu den völkerrechtlich verbindlichen PÜ-Zielen s. Unterkapitel 2.3. 
54 Zur Ambitionssteigerung der NDCs u. den eingereichten Langfriststrategien s. a. 

UNFCCC/UNDP, NDC Global Outlook Report 2019, 2019. 
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tragsparteien ihre selbst gesteckten Zusagen (teilweise und) wahrscheinlich 
nicht erreichen werden. Diese Befürchtung erwächst aus der Studie der ein-
zelnen NDCs, die zwar (konditionale) ehrgeizige und ambitionierte Ziele for-
mulieren, denen aber häufig konkrete und ausreichende Maßnahmen zu de-
ren Umsetzung fehlen. Die Kyoto-Erfahrung lehrt, dass gewiss nicht alle 
Staaten ihre Pflichten einhalten55 und somit eine stärkere Erderwärmung 
droht. Zusätzlich befremdet die Tatsache, dass einige NDCs (noch) nicht mit 
den innerstaatlichen energiepolitischen Plänen harmonisiert sind.56  

Laut dem UN-Umweltprogramm werden verstärkte Maßnahmen der G20-
Staaten57 für die weltweiten Bemühungen zur Verringerung des THG-Aus-
stoßes von entscheidender Bedeutung sein. Denn zwei wesentliche Aspekte 
sind zu berücksichtigen: Erstens sind lediglich diese 20 Staaten für etwa 
78 Prozent der weltweiten THG-Emissionen verantwortlich.58 Zweitens stag-
nieren die Pro-Kopf-Emissionen in diesen Ländern mit hohen Einkommen 
seit vielen Jahren auf hohem Niveau.59 Schnelle und weitreichende System-
übergänge60 sind in diesen Staaten und in allen bedeutsamen Wirtschaftssek-
toren, wie z. B. in der Industrie, der Landwirtschaft, im Verkehr, im Gebäude- 
und Energiesektor nötig. Diese notwendigen Veränderungen sind in ihrem 
Ausmaß beispiellos.61 

 
55 9 Staaten (Republik Österreich, Königreich Dänemark, Island, Japan, Fürstentum Liech-

tenstein, Großherzogtum Luxemburg, Königreich Norwegen, Königreich Spanien u. 
die Schweizerische Eidgenossenschaft) emittierten höhere THG-Mengen als in der 1. 
KP-Verpflichtungsperiode festgelegt, einschließlich Emissionen u. Senken aus 
LULUCF; Shishlov/Morel/Bellassen, Climate Policy 16 (2016), 768 (Tabelle 1). 

56 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, 84f. 
57 Die sog. Gruppe der Zwanzig. Zur G20 gehören 19 Staaten u. die EU. 
58 UNEP, Emissions Gap Report 2019, 2019, S. VI. 
59 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 37. 
60 Engl. „rapid and far-reaching transitions“ in IPCC, Summary for Policymakers: Global 

Warming of 1.5 °C, 2018, SPM-17. 
61 So heißt es in der „Zusammenfassung für Entscheidungsträger“ des IPCC, Summary 

for Policymakers: Global Warming of 1.5 °C, 2018, SPM-17; dt. Übersetzung von 
SCNAT/IPCC/UBA, IPCC-Sonderbericht über 1,5 °C globale Erwärmung, 2018. 
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Unternimmt die Weltgemeinschaft zu wenig gegen das Voranschreiten des 
Klimawandels, drohen weiter erhöhte Durchschnittstemperaturen, die Hit-
zeextreme, Dürren und Niederschlagsdefizite oder Starkniederschläge be-
günstigen. Zudem droht das Überschreiten sogenannter Kippelemente, eng-
lisch „tipping elements“, des Erdklimasystems. Diese potenziell abrupten 
und irreversiblen Änderungen sind unter anderem das Schmelzen der Eis-
kappen, die Erwärmung und Versauerung der Ozeane, Verluste in der Bio-
diversität62 sowie der Gletscher.63 Die Intensität und Häufigkeit dieser Phä-
nomene hängt stark davon ab, wie sehr der Temperaturanstieg und die Nut-
zung der Erdatmosphäre als „begrenzter Deponieraum“64 für Treibhausgase 
beschränkt wird.65 

Ein besonders deutliches Beispiel für auftretende Extremwetterereignisse 
sind die Hitzewellen in Europa im Jahr 2018, 2019 und 202066. Aus Lappland 
meldete der finnische Wetterdienst im Jahr 2018 33,4 Grad Celsius – die 
höchste je in dieser Region gemessene Lufttemperatur. Ende Juni 2019 stieg 
die Temperatur in Südfrankreich auf einen neuen Allzeit-Rekordwert von 46 
Grad Celsius. Der Juni 2019 war insgesamt der wärmste jemals verzeichnete 
Monat in Europa seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1850.67 

Die Folgen der Hitzewellen waren und sind anhaltende Dürren, Waldbrände 
sowie Trinkwasserknappheit, enorme landwirtschaftliche Schäden und 
Forstschäden. In Schweden wüteten im Jahr 2018 aufgrund der Hitze und der 

 
62 S. a. UN-Biodiversitätsreport vom Weltbiodiversitätsrat, IPBES, Summary for Policy-

makers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019. 
63 IPCC, Summary for Policymakers: Global Warming of 1.5 °C, 2018, SPM-9-11. 
64 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 40. 
65 Engl. Vorwort des UNEP, Emissions Gap Report 2019, 2019: „Every bit of warming mat-

ters, every year matters, every choice matters“. 
66 Met Office, 2020 set to extend series of Earth’s warmest years, <metoffice.gov.uk/about-

us/press-office/news/weather-and-climate/2019/2020-global-temperature-forecast> 
(Stand: 15.6.20 20). 

67 Copernicus Climate Change Service (C3S), Record-Breaking Temperatures for June, <cli-
mate.copernicus.eu/record-breaking-temperatures-june> (Stand: 14.6.2020). 
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wochenlangen Trockenheit nördlich des Polarkreises schwere Waldbrände.68 
Es traten in den Jahren 2018 und 2019 außerdem extreme Landschaftsbrände 
in Portugal und Griechenland auf. 

Die junge Attributionsforschung,69 darunter das World-Weather-Attribution-
Projekt, untersuchte unter anderem den menschenverursachten Anteil an der 
westeuropäischen Hitzewelle im Jahr 2019. Das Ergebnis der Untersuchung 
ist, dass jede heute in Europa auftretende Hitzewelle durch den vom Men-
schen verursachten Klimawandel wahrscheinlicher und intensiver wird.70 

1.2  Gegenstand, Ziel und Stand der Forschung 

Mit dem Inkrafttreten des Pariser Klimaschutzübereinkommens erwarten 
viele, dass die Vertragsstaaten ihren Versprechen nachkommen. Das rechts-
wirksame internationale Übereinkommen weckt die Erwartungshaltung, 
dass die politisch Verantwortlichen in irgendeiner Weise zur Verantwortung 
gezogen würden, wenn sie es nicht einhalten. In nationalen „Rechtsstaaten“ 
werden rechtliche Pflichten grundsätzlich durchgesetzt und diejenigen, die 
gegen sie verstoßen, müssen mit Sanktionen rechnen. Die meisten demokra-
tischen Gesellschaften gehen ferner davon aus, dass Bedienstete des öffentli-
chen Sektors in gewissen Machtpositionen ihre Handlungen oder ihre Untä-
tigkeit angesichts verbindlicher politischer Verpflichtungen (öffentlich) 
rechtfertigen müssen.71 

 
68 Krikken/Lehner/Karsten Haustein ua, Natural Hazards and Earth System Sciences (EGU) 

2019, 1ff. 
69 A. als Zuordnungsforschung bezeichnet. Sie bewertet, inwieweit der v. Menschen ver-

ursachte Klimawandel eine Rolle bei der Intensität u. Häufigkeit von extremen Wetter-
ereignissen spielt. Einer der ersten Aufsätze dazu v. van Oldenborgh/Otto/Haustein ua, 
Hydrology and Earth System Sciences 12 (2015), 13197-13126ff. 

70 van Oldenborgh/Philip ua, Human Contribution to the Record-Breaking June 2019 Heat 
Wave in France, 2019; van Oldenborgh/Otto/Haustein ua, Human Contribution to the 
Record-breaking July 2019 Heat Wave in Western Europe, 2019. 

71 So argumentieren a. Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1. 
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Multilaterale Abkommen zum Umweltschutz,72 wie der Pariser Völker-
rechtsvertrag,73 enthalten eine Reihe von selbsterzwingenden Elementen, die 
die Geltungskraft der Normen zu verstärken beabsichtigen, auch wenn im 
Allgemeinen ein Vollzugs- und Sanktionsdefizit vorliegt. Hierzu zählen 
Maßnahmen zur Erfüllungshilfe, Verfahren zur Erfüllungskontrolle und for-
melle Verfahren zur Streitbeilegung. Zudem können Abkommen grundsätz-
lich auch Nichteinhaltungsmechanismen74 und Haftungsregeln vorsehen.75 

Das Pariser Übereinkommen beinhaltet Mechanismen zur Erfüllungshilfe 
und Erfüllungskontrolle. Die Mechanismen und Instrumente zur Erfüllungs-
hilfe sollen die Vertragsparteien bei der Umsetzung ihrer Pflichten unterstüt-
zen: die Klimafinanzierung,76 die Technologieentwicklung und der Techno-
logietransfer,77 der Kapazitätsaufbau78 sowie die Aktivitäten zum Klima-Em-
powerment,79 namentlich Bildung, Ausbildung, Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit, Beteiligung und öffentlicher Zugang zu Informationen. Darüber hin-
aus ergänzt ein verknüpftes dreigliedriges System zur Einhaltungsüberwa-
chung der Pflichten diese Unterstützungsmaßnahmen: der Transparenzrah-
men,80 der Mechanismus zur Unterstützung der Umsetzung und der Förde-
rung der Einhaltung der Bestimmungen81 sowie die globale Bestandsauf-
nahme.82 

Das Pariser Übereinkommen richtet einen erweiterten Transparenzrahmen 
für Maßnahmen und Unterstützung und einen Unterstützungsmechanismus 

 
72 Engl. Multilateral Environmental Agreements (MEAs). 
73 Erörterungen zur Rechtsform u. -verbindlichkeit sowie zum Rechtscharakter in Unter-

kapitel 2.2. 
74 Engl. non-compliance-mechanism. 
75 Ausführlich Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 

2018, § 1 Rn. 82–102. 
76 Art. 9 PÜ. 
77 Art. 10 PÜ. 
78 Art. 11 PÜ. 
79 Art. 12 PÜ. 
80 Art. 13 PÜ. 
81 Art. 15 PÜ. 
82 Art. 14 PÜ. 
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ein, der die Umsetzung verbessern und die Einhaltung fördern soll. Das Un-
terstützungskomitee soll transparent und in einer nicht streitig angelegten 
und nicht auf Strafen ausgerichteten Weise handeln. Darüber hinaus sieht 
das Pariser Übereinkommen alle fünf Jahre eine weltweite Bestandsauf-
nahme der Durchführung des Übereinkommens vor, um die kollektiven 
Fortschritte bei der Verwirklichung des Vertragszwecks und seiner langfris-
tigen Ziele zu evaluieren. Der Mechanismus der globalen Bestandsaufnahme 
ist eine Art kollektives Peer-Review-Forum, in dem sich alle staatlichen Par-
teien gegenseitig zur Rechenschaft ziehen können.83 Das Ergebnis der Be-
standsaufnahme dient gemäß Art. 14 Abs. 3 PÜ „zur Unterrichtung der Ver-
tragsparteien für die auf nationaler Ebene zu entscheidende Aktualisierung 
und Verstärkung ihrer Maßnahmen“. 

Die Gestaltung des Pariser Erfüllungssicherungssystems spiegelt insofern die 
Präferenz und den Konsens der Staaten wider, auf zwischenstaatliche Koope-
ration zu setzen,84 anstatt Vertragsverletzungen zu stigmatisieren oder harte 
Sanktionen zu verhängen.85 Das Übereinkommen setzt auf das Eigeninte-
resse der Staaten und weniger auf den rechtlichen Zwang. Die Staaten defi-
nieren ihre eigenen Klimaschutzbeiträge. Die enthaltenen nationalen Maß-
nahmen sind Teil der nationalen Rechtsordnung, wodurch die konkreten Kli-
maschutzziele und -maßnahmen den (stärkeren) innerstaatlichen Durchset-
zungsmechanismen unterliegen.86 

Der formelle Pariser Ansatz der politischen87 Rechenschaftspflicht88 mit ge-
genseitiger internationaler Staatenkontrolle ist daher schwach ausgestaltet. 

 
83 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2). 
84 Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 82. 
85 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2); Tanzi/Pitea in Tre-

ves/Pineschi/Tanzi ua (Hrsg.), Non-Compliance Procedures and Mechanisms and the 
Effectiveness of International Environmental Agreements, 2009, 569. 

86 So a. Kreuter-Kirchhof, DVBL 132 (2017), 97 (101). 
87 Steffek, Ethics & International Affairs 24 (2010), 45 (48). 
88 In Abgrenzung zur Rechenschaftspflicht der Unternehmen s. dazu Morgera in Mor-

gera/Kulovesi (Hrsg.), Research Handbook on International Law and Natural Re-
sources, 2016, 109ff.; im Markt- oder sozialen Kontext s. dazu Mashaw in Dowdle 
(Hrsg.), Public Accountability, 2006, 115 (119–129). 
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Die Auffassung, dass die vertrauensbasierte Peer-to-Peer-Förderung zur Pa-
riser Vertragseinhaltung zwischen den Vertragsparteien zu einer effektiven 
„gegenseitigen Rechenschaftspflicht“89 führt, ist dabei höchst umstritten. Die 
Zurückhaltung der Staaten auf harte Steuerung durch Weisung zu setzen 
und stattdessen weiche Steuerung durch Kooperation90 im internationalen 
Übereinkommen zu institutionalisieren,91 muss jedoch nicht bedeuten, dass 
die Staaten nicht für ihre (Un-)Tätigkeit bezüglich ihrer Pariser Beiträge be-
langt werden können.92 

Die skizzierte Darstellung des Pariser Systems zur Erfüllungshilfe und -kon-
trolle93 verdeutlicht in jedem Falle, dass der sogenannte formelle „Rechen-
schaftsrahmen“94 kein Mandat für starke Sanktionen oder ähnliche Durchset-
zungsmaßnahmen enthält, die viele mit vollzugsfähigen Rechtspflichten ver-
binden würden. Diese sind typischerweise in nationalen Rechtsordnungen 
zu finden. Die Vertragsparteien werden nicht in effektiver Weise für die 
Nichteinhaltung ihrer Vertragspflichten zur Rechenschaft gezogen. Auf der 
internationalen Ebene gibt es zudem keine höhere zentrale Instanz („Weltre-
gierung“), die durch ihr Gewaltmonopol das Recht erzwingen und hierar-
chisch durchsetzen könnte.95 

Viele Studien zu internationalen Umweltschutzabkommen und zur staatli-
chen Rechenschaftspflicht tendieren dazu, sich auf die formellen Mechanis-
men zum Monitoring und zur Überprüfung der Umsetzung96 und insbeson-
dere der (Nicht-)Einhaltungsverfahren und -mechanismen völkerrechtlicher 

 
89 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2–3). 
90 Insb. Art. 6 PÜ zu Kooperationsmöglichkeiten; dazu Howard in Klein/Carazo ua 

(Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017. 
91 Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129 

(135). 
92 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2). 
93 Ausführlich dazu Unterkapitel 3.1 u. 3.2. 
94 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2). 
95 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 73; Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (144). 
96 Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change Law, 2017; Obergassel/Arens ua, 

Phoenix from the Ashes, 2016; van Asselt/Pauw/Sælen, Assessment and Review under a 
2015 Climate Change Agreement. 
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Verträge97 zu konzentrieren. Auch aktuelle Rechtsstudien zum Pariser Über-
einkommen greifen die Frage nach der potenziellen Verantwortlichkeit der 
Staaten im Rahmen der unterschiedlich stark ausgeprägten „Rechtsverbind-
lichkeit“98 der Pariser Normen auf. Die gemeinsame grundlegende Prämisse 
der Studien ist jedoch, dass die internationale Ebene die maßgebliche sei, in 
der sich Staaten gegenseitig zur Rechenschaft ziehen können.99 

Im Gegensatz zu vorhandenen Untersuchungen sucht diese Arbeit selbst 
nach potenziellen Akteuren über den Pariser Vertragstext hinaus, die an Re-
chenschaft interessiert sind. Zugleich sind Chancen zur Stärkung der Rechen-
schaftspflicht durch andere Akteure und auf anderen Ebenen zu explorieren. 
Die (transnationalen) Akteure können sowohl die Um- und Durchsetzung 
des Vertrages als auch dessen demokratische Legitimität unterstützen.100 Im-
merhin wird anhand der Qualität der Umsetzung des Übereinkommens der 
Grad seines Erfolges beurteilt.101 Die klassische staatenorientierte Perspektive 
ist daher zu eng gefasst und läuft Gefahr, andere potenziell produktive Ebe-
nen und Aktionsräume zu übersehen, aus denen sich „mehrstufige Rechen-
schaftspflichten“102 ergeben. Die observierenden Prozesse außerhalb des UN-
FCCC-Systems103 können möglicherweise einen größeren faktischen Einfluss 
auf das Staatshandeln erzeugen und eine höhere demokratische Legitimation 

 
97 Fasoli, CCLR 11 (2017), 261ff.; Oberthür in Gray/Tarasofsky/Carlarne (Hrsg.), The Ox-

ford Handbook of International Climate Change Law, 2016, 121ff.; Oberthür/Northrop, 
Climate Law 8 (2018), 39ff.; Treves/Pineschi/Tanzi ua (Hrsg.), Non-Compliance Proce-
dures and Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agree-
ments, 2009; Voigt, RECIEL 25 (2016), 161ff. 

98 Bodle/Oberthür in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 
2017, 91ff.; Ekardt, NVwZ 2016, 355 (356–357); Ekardt/Wieding, ZfU 39 (2016), 36ff.; 
Maljean-Dubois/Spencer/Wemaëre, CCLR 9 (2015), 68ff.; Rajamani, J Environmental Law 
28 (2016), 337ff.; Oberthür/ Bodle, Climate Law 6 (2016), 40ff. 

99 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2). 
100 Ibid. 
101 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2); Kinley, Climate Policy 17 (2017), 

9. 
102 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2). 
103 Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaveränderungen (UN-

FCCC). 
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gewährleisten, als die formellen Überprüfungsverfahren des UNFCCC-Re-
gimes. 

In den Theorien der guten Regierungsführung104 bedeutet „öffentliche Re-
chenschaftspflicht“105 mehr als nur den Vollzug des Rechts. Sie ist auch mehr 
als nur die unmittelbare Vertretung der Wählerschaft, wie sie aus nationalen 
Kontexten bekannt sind. Die Rechenschaftspflicht zeichnet sich durch eine 
Vielzahl von komplexen und überlappenden Beziehungen aus, durch die 
sich Verantwortlichkeit ergibt.106 Die Rechenschaftspflicht ist ein relationales 
Konzept,107 das die „Pflicht zur Rechenschaftslegung“108 begründet. Dabei 
findet die Rechtfertigung des Handelns von Rechenschaftspflichtigen 
(Agent) gegenüber denjenigen, die Rechenschaft einfordern (Prinzipal), in 
bestimmten Bereichen statt (Prinzipal-Agent-Theorie).109 Damit ein Agent re-
chenschaftspflichtig ist, müssen ihm nachteilige Konsequenzen begegnen, 
wenn sein Handeln nicht mit den Werten und Präferenzen des Prinzipals 
übereinstimmt.110 Da Prinzipale Informationen benötigen, um Agenten zur 
Rechenschaft zu ziehen (sog. Informationsasymmetrie), bedarf es Maßnah-
men zur Sicherstellung der Verantwortlichkeit, wie etwa Mechanismen für 
die Informationsübermittlung sowie für die Durchsetzung.111 Verantwortli-
ches Handeln ist erklärbar und direkt oder indirekt sanktionsfähig,112 wenn 
dem Prinzipal das Verhalten des Agenten missfällt. Kurzum ist öffentliche 
Rechenschaft ein breites, zweidimensionales Konzept, das sowohl die politi-
sche Verantwortung, also die Verpflichtung der staatlichen Mitarbeiterinnen 

 
104 Engl. good governance. 
105 Engl. public accountability. 
106 Keohane/Nye in Kahler/Lake (Hrsg.), Governance in a Global Economy, 2003, 386 (389). 
107 Mashaw in Dowdle (Hrsg.), Public Accountability, 2006, 115 (117). 
108 Duden, Rechenschaftspflicht, <duden.de/rechtschreibung/Rechenschaftspflicht> (Sta-

nd: 5.8.2018). 
109 Bovens, Eur Law J 13 (2007), 447ff. 
110 Keohane/Nye in Kahler/Lake (Hrsg.), Governance in a Global Economy, 2003, 386 (389). 
111 Ibid. 
112 Keohane/Nye in Kahler/Lake (Hrsg.), Governance in a Global Economy, 2003, 386 (389); 

Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2); Steffek, Ethics & International 
Affairs 24 (2010), 45 (48). 
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und Mitarbeiter, über ihre Tätigkeiten zu informieren und sie zu rechtferti-
gen, als auch die Durchsetzung, also die Fähigkeit umfasst, negative Sankti-
onen gegen die staatlichen Amtsträgerinnen und Amtsträger zu verhängen, 
die gegen bestimmte Verhaltensregeln verstoßen.113 

Der Ansatz dieser Arbeit umfasst ein breites Spektrum formeller und infor-
meller Maßnahmen, die von Mechanismen der öffentlichen Rechenschafts-
pflicht ausgehen können, von anreizstiftenden Maßnahmen bis hin zu Straf-
maßnahmen.114 Dieses relationale Verständnis von Rechenschaftspflicht er-
öffnet eine breitere Analyse dessen, welche Akteure Staaten dazu bringen 
können, Rechenschaft für die Um- und Durchsetzung ihrer Pariser Vertrags-
pflichten abzulegen, auf welchen Ebenen sie aktiv sind, nach welchen Krite-
rien sie agieren und mit welchen Konsequenzen die Staaten bei rechtswidri-
gem Verhalten zu rechnen haben.115 Solche Konsequenzen können sich auf 
das Staatshandeln, die Einhaltung staatlicher Pflichten und die demokrati-
sche „Qualität“ der (internationalen) Regierungsführung auswirken.116 

Das Pariser „Rechenschaftsregime“117 darf unter Anbetracht der Transnatio-
nalisierung118 des Klimaschutzrechts119 aber nicht auf eine demokratische Re-
chenschaftspflicht verkürzt werden, schließlich können verhandelnde Minis-
terinnen und Minister beispielsweise auch gegenüber ihren Königinnen und 
Königen oder Diktatoren rechenschaftspflichtig sein.120 Im Jahr 2015 zählte 

 
113 Schedler in Schedler/Diamond/Plattner (Hrsg.), The Self-Restraining State, 1999, 13 (14, 

26). 
114 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2). 
115 Mashaw in Dowdle (Hrsg.), Public Accountability, 2006, 115 (118). 
116 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2). 
117 Mashaw in Dowdle (Hrsg.), Public Accountability, 2006, 115 (118); zum Regime-Begriff 

s. Adamian in Vanderheiden (Hrsg.), Political Theory and Global Climate Change, 2008, 
67 (Fn. 1 m. w. N.). 

118 S. Brüggemeier, Transnationalisierung des Rechts, 2004; Snyder/Lu, The Future of Trans-
national Law, 2015. 

119 S. a. Boysen, ZUR 29 (2018), 643ff.; Franzius, ZUR 28 (2017), 515ff.; Franzius 2017bff.; Gär-
ditz, ZUR 29 (2018), 663 (663f.); Mitchell, Climate Law 8 (2018), 135ff. 

120 Keohane/Nye in Kahler/Lake (Hrsg.), Governance in a Global Economy, 2003, 386 (389). 
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die Nicht-Regierungsorganisation Freedom House 125 Demokratien.121 Da-
mit verabschiedeten im selben Jahr von den 195 an den Verhandlungen bei-
wohnenden Regierungen auch 70 nicht-demokratisch organisierte Staaten 
das Pariser Übereinkommen. 

Die begründete These ist, dass sich die stärksten Rechenschaftsbeziehungen 
aus den innerstaatlichen Kontexten ergeben und staatliches Handeln veran-
lassen können.122 Es lässt sich argumentieren, dass in demokratischen Rechts-
staaten geringere Machtasymmetrien bestehen als in dem machtpolitisch ge-
prägten Völkerrechtssystem souveräner Staatsregierungen und -eliten. Dar-
aus ergeben sich wirkmächtigere Rechenschaftspflichten der nationalen 
Volksvertreterinnen und -vertreter gegenüber der Wählerschaft (sogenannte 
Wahlrechenschaft) und den NGOs als zivilgesellschaftliche „Governance-
Akteure“.123 

Die Dissertation untersucht, wie ein alternativer „Rechenschaftsweg“,124 der 
von der auf verschiedenen Politikebenen vernetzten und aktiven Zivilgesell-
schaft ausgeht, eine Rechenschaftspflicht der Staaten für ihre Klimabeiträge 
erzeugt, der den formellen Rechenschaftsrahmen des Pariser Rechtsdurchset-
zungsregime ergänzt. 

Die verfahrensrechtliche Einbindung und Kontrollfunktion der „globalen 
Weltöffentlichkeit“ im Pariser Regime wurde im deutschen Diskurs im Jahr 
2014 angedeutet.125 Ein breites Fundament an hauptsächlich politikwissen-

 
121 Zitiert nach Bundeszentrale für politische Bildung, Verbreitung demokratischer Staaten, 

<bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52838/demokratie> 
(Stand: 5.8.2018). 

122 So a. Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (3). 
123 Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129 

(130–134). 
124 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2); Das Autorenkollektiv untersucht 

in seinem Aufsatz 3 weitere alternative Rechenschaftswege. 
125 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 55; später a. Schlacke, ZUR 27 

(2016), 65 (66); zuvor als engl. „global civil society“ bezeichnet von Lipschutz/McKendry 
in Dryzek/Norgaard/ Schlosberg (Hrsg.), Oxford Handbook of Climate Change and 
Society, 2013, 369. 
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schaftlicher Aufsatzliteratur126 thematisiert auch Fragen der zivilgesellschaft-
lichen Beteiligung und Kontrolle im Klimaschutzregime. Jedoch befasst sich 
keine rechtswissenschaftliche Dissertation mit den konkreten Partizipations- 
und Rechtsschutzmöglichkeiten von nichtstaatlichen Akteuren in der ver-
schränkten Pariser Klimagovernance. Wenige juristische Aufsätze sind be-
kannt, die sich der rechtlichen Einbindung und dem praktischen Einfluss von 
nichtstaatlichen Akteuren im post-Paris Regime widmen.127 Bereits im Jahr 
2014 wurde in Reaktion auf das WBGU128-Gutachten „Klimaschutz als Welt-
bürgerbewegung“ jedoch zweierlei bemängelt: Erstens das mangelnde Auf-
greifen der Ergebnisse der politikwissenschaftlichen und soziologischen 
NGO- und Bewegungsforschung in die transdisziplinäre Klimawandel-for-
schung und zweitens die großen Hürden für effektives zivilgesellschaftliches 
Engagement in der internationalen Klimapolitik.129 

Diese Arbeit reagiert auf die vorgebrachte Kritik und zeigt die politischen 
und rechtlichen Interventionsmöglichkeiten für nichtstaatliche Akteure in 
den globalen Governancestrukturen auf. Durch die Identifizierung der Re-
chenschaftskanäle lässt sich die Funktion und Rolle von Umwelt-NGOs als 
organisierter Teil der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung und Durchsetzung 
des Übereinkommens ableiten. Zudem sollen Entwicklungspotenziale zur 
Demokratisierung und Effektuierung des Regimes aufgezeigt werden. 

 
126 Aykut ua, The Accountant, the Admonisher and the Animator: Global Climate 

Governance in Transition, 2020ff.; Bäckstrand/Kuyper/Linnér ua, Environmental Politics 
26 (2017), 561ff.; Beis-heim in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legiti-
mationsressource, 2001, S. 115ff.; Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs 
als Legitimationsressource, 2001, 137ff.; S. Chan/Brandi/Bauer, RECIEL 25 (2016), 238ff.; 
Kuyper/Bäckstrand/H. Schroeder, RPR 34 (2017), 88ff.; Kuyper/Linnér/H. Schroeder, WIREs 
Climate Change 9 (2018), 1ff.; Murdie/Urpelainen, PSR 63 (2015), 353ff.; Nasiri-
tousi/Hjerpe/Linnér, Int Env Agree 16 (2016), 109ff.; Nasiritousi/ Linnér, Int Env Agree 16 
(2016), 127ff.; Phillips, Participation of Non-Party Stakeholders under the UNFCCC, 
2018; Steffek, Ethics & International Affairs 24 (2010), 45ff.; Kovac/Sperfeld ua, Zwischen 
Klimagerechtigkeit und der Implementierung der NDCs, 2019. 

127 Unger, ZUR 29 (2018), 650ff.; van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91ff.; Zschiesche, Newslet-
ter für Engagement und Partizipation in Deutschland 2016, 1ff. 

128 Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. 
129 Brunnengräber, GAIA 23 (2014), 306 (307). 
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1.3  Methode 

Die Arbeit beleuchtet aus einer transnationalen Perspektive130 heraus einen 
bedeutsamen transnational vernetzten zivilgesellschaftlichen Akteur131 - die 
umweltschützende Nichtregierungsorganisationen (Umwelt-NGOs) - in der 
internationalen Klimagovernance. Ein transnationales Verständnis berück-
sichtigt die wechselseitige Verschränkung der Regelungsebenen (Völker-
recht, Europarecht, nationales, regionales und kommunales Recht). Sie ver-
ortet Umsetzungs- und Vollzugsdefizite nicht allein im internationalen Recht 
auf der „höheren“ Völkerrechtsebene, die offensichtlich nicht fähig ist, glo-
bale Übernutzungsprobleme von Gemeingütern allein zu beheben. Vielmehr 
ist klar, dass keine isolierten Umsetzungs- und Durchsetzungsdefizite im 
Umweltvölkerrecht bestehen.132 Die transnationale Perspektive rückt hinge-
gen zwei entscheidende Fragen in den Mittelpunkt: Wie sind erstens zusätz-
lich zur gegenständlichen klimaschützenden Völkerrechtsordnung die natio-
nalen und supranationalen Rechtsordnungen anzupassen und auszurichten, 
um die internationalen Pflichten zu erfüllen? Zweitens drängt sich die Frage 
auf, wie die stärkeren (supra-)nationalen Durchsetzungsmechanismen kon-
struktiv für die Umsetzung und den Vollzug des klimaschützenden Völker-
rechts genutzt werden können.133 

Die Dissertation kann aufgrund ihres beschränkten Umfanges nur einen Teil 
zur Beantwortung dieser Fragen beitragen. Die Arbeit stellt einen klimabe-
wegten Akteur in den Mittelpunkt, der auf allen Regelungsebenen aktiv ist 
und Durchsetzungsmechanismen zur Förderung des internationalen Klima-

 
130 Dazu a. Boysen, ZUR 29 (2018), 643ff.; Brüggemeier, Transnationalisierung des Rechts, 

2004. 
131 Im Rahmen dieser im Umfang begrenzten Arbeit kann nicht die gesamte Akteursstruk-

tur der transnationalen Klimagovernance betrachtet werden, was die Tätigkeiten von 
NGOs aus Wirtschaft u. Industrie, Bauern- u. Landwirtschaftsverbände, Organisatio-
nen für indigene Völker, gewerkschaftliche NGOs, Frauen- u. Geschlechtergruppen ein-
schließen würde, a. wenn die Abgrenzung zu Umwelt-NGOs nicht immer trennscharf 
möglich ist. S. dazu ausführlich Unterkapitel 4.2. 

132 So argumentieren a. Boysen, ZUR 29 (2018), 643 (646); Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (523). 
133 Ibid. 
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schutzrechts nutzt. Sie verfolgt dementsprechend einen akteurszentrierten 
Ansatz134 und liegt dem Verständnis zugrunde, dass es sich bei den partizi-
pierenden Umwelt-NGOs135 um eine Interessengruppe (engl. stakeholder) 
handelt, die zwar einen organisierten Teil der Öffentlichkeit136 darstellt, de-
ren Beteiligung jedoch nicht zwangsläufig demokratisierend wirkt oder legi-
timitätssteigernd ist.137 

In einem ersten Schritt wird die Pariser Regelungsstruktur beschrieben und 
die formellen und informellen Unterstützungs- und Durchsetzungsmecha-
nismen identifiziert, die auf der transnationalen und anderen Politik- und Re-
gelungsebenen wirken. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf den Rege-
lungen und Mechanismen zur Implementierung und Durchsetzung von 
THG-Verminderungsmaßnahmen,138 die zur Erreichung der Temperatur-
ziele von zentraler Bedeutung sind. Auf Basis dieser Erkenntnisse können in 
einem zweiten Schritt Effektivierungs- und Verbesserungsvorschläge zur Be-
hebung der Pariser Umsetzungs- und Vollzugsdefizite unterbreitet werden, 
die ebenfalls die verfahrensrechtliche Stellung von Umwelt-NGOs in der 
multilateralen Klimagovernance stärken. 

Aus einer kritischen Rechtsstudienperspektive im Gegensatz zur liberalen 
Rechtstheorie heraus, dass (internationales) Recht inhärent politischer Natur 
ist, es manche Interessen vor anderen vorzieht und keinesfalls neutral oder 
wertfrei ist,139 begründet sich die Annahme, dass lediglich marginale (ver-
rechtlichte) Partizipationsmöglichkeiten nichtstaatlicher Akteure im formel-
len Pariser Regelungsregime bestehen. Die souveränen nationalstaatlichen 
Regierungen sind durch (geopolitische) Eigeninteressen geleitet und bilden 

 
134 Im Gegensatz zu einem staatszentrierten Ansatz, der üblicherweise die völkerrechtliche 

u. innerstaatliche Rechtsordnung in den Vordergrund rückt. 
135 Arbeitsdefinition in Unterkapitel 4.1. 
136 Legaldefinition in Art. 2 Abs. 4 AK u. Art. 2 lit. d Escazú-Abkommen. 
137 Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129 

(134). 
138 Engl. climate mitigation measures im engeren Sinne. 
139 Adamian in Vanderheiden (Hrsg.), Political Theory and Global Climate Change, 2008, 

67 (75). 
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die zentralen Instanzen, die ihre eigene Klimapolitik gestalten, ihre individu-
ellen Klimabeiträge selbst festlegen und ihre eigenen Bilanzberichte schrei-
ben.140 Sie beabsichtigen nicht, ihre dominante Rolle gegenüber anderen In-
teressengruppen im sich aufweichenden exekutiven Multilateralismus auf-
zugeben.141 Zur Vereinfachung dieser rechtlichen Untersuchung werden 
Staaten auf einheitliche Akteure reduziert, die einer zweckrationalen Hand-
lungslogik folgen und bei denen keine Konflikte zwischen den innerstaatli-
chen Teilsystemen vorliegen142 (z. B. zwischen den Delegierten aus den Wirt-
schafts- und Umweltministerien). Zudem wird nicht auf Interessenkonflikte 
zwischen den Staatendelegationen und dem Klimasekretariat eingegangen. 

Über die Jahrzehnte der internationalen Klimaverhandlungen haben sich In-
teressengruppen trotz der Staatendominanz (verrechtlichte) Partizipations-
wege erarbeitet. Umwelt-NGOs sind nicht nur bei verschiedenen (inter-)na-
tionalen Überwachungs- und Überprüfungsprozessen involviert, sondern 
wirken auch aktiv an der Vertrags(aus-)gestaltung klimaschützender Völker-
verträge mit. Die Umwelt-NGOs fördern durch ihre Anwesenheit und Betei-
ligung die Transparenz des intergouvernementalen UNFCCC-Prozesses, in-
dem sie Rechenschaft von den Staaten und der internationalen Klimabüro-
kratie einfordern. Der Weg der rechtlichen und reputationalen Rechen-
schaft,143 der durch die Aktivitäten von Umweltverbänden geprägt ist, stellt 
ein „separates analytisches Konstrukt“144 dar. Die zivilgesellschaftliche Über-
wachung des UNFCCC-Prozesses wirkt in der Praxis neben der gegenseiti-
gen staatlichen Kontrolle.145 

Im Mittelpunkt der Erkenntnissuche steht die Auswertung von Primärdoku-
menten, wie den klimaschützenden Völkerverträgen und deren Begleitbe-

 
140 Uekötter in Sommer/M. Müller (Hrsg.), Unter 2 Grad?, 2016, 184ff. 
141 Später zur Dominanz von Völkerrechtssubjekten im Multilateralismus in Unterkapitel 

4.4. 
142 Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 

2001, 137 (139 m. w. N.). 
143 Keohane/Nye in Kahler/Lake (Hrsg.), Governance in a Global Economy, 2003, 386 (390). 
144 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (2). 
145 Ibid. 
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schlüsse. Sie dienen zur Identifizierung und Interpretation internationaler 
Pflichten. Sie geben ferner darüber Aufschluss, wie die Einhaltung dieser 
durch die Staaten geprüft wird und was im Falle von Rechtsbrüchen ge-
schieht (u. a. Sanktionsmöglichkeiten oder justizielle Verfahren).146 Dafür 
nützt die klassische juristische Methodik mit ihren Auslegungs- und Rechts-
anwendungsmethoden. Ergänzend erfolgt die Identifizierung, Analyse und 
Auswertung von einschlägiger Sekundärliteratur zum internationalen Kli-
maschutzrecht,147 zur Klimaschutzpolitik sowie zum dritten Sektor. 

Die methodische Schwäche der Dissertation liegt darin begründet, dass sie 
sich aufgrund des beschränkten Umfanges und der institutionellen Komple-
xität des UNFCCC-Regimes auf die für diese Arbeit essenziellen Kernele-
mente zum Pariser Übereinkommen beschränken muss. Das bedeutet konk-
ret, dass die der Arbeit zugrundeliegenden allgemeinen völkerrechtlichen 
Grundlagen148 sowie die Grundlagen zum multilateralen Abkommen zum 
Klimaschutz149 nur ansatzweise diskutiert. Oftmals verweist sie lediglich auf 
grundständige Sekundärliteratur.150 Die Arbeit konzentriert sich vielmehr 
auf die Bestandsaufnahme der Partizipationsrechte der Umwelt-NGOs in der 
internationalen Klimagovernance151 seit dem Jahr 2015, ihre Rolle für die zi-
vilgesellschaftliche Durchsetzungskontrolle und dem Entwicklungspoten-
zial der zivilgesellschaftlichen Partizipation im UNFCCC-Regime.152 

 
146 Sog. Rechtsfolgenanalyse Markus, ZaöRV 76 (2016), 715 (719). 
147 Hauptsächlich ab 2015, dem Jahr der Verabschiedung des PÜ. 
148 S. dazu Arnauld, Völkerrecht, 2019, Teil 1; Beyerlin/Eberle ua, Umweltvölkerrecht, 2000; 

Proelß (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, 2017; Schlacke, Umweltrecht, 2019, § 8. 
149 S. dazu Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017; Ausgabe 

1-2 (5.2016) Climate Law u. Band 25, Heft 2 des RECIEL als Sonderheft u. Sonderheft 
2016 der ZfU widmen sich dem PÜ; Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change 
Law, 2017; Bodle/ Donat /Duwe, CCLR 10 (2016), 5ff.; Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753ff.; 
Gray/Tarasofsky/Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of International Climate 
Change Law, 2016; Obergassel/Arens ua, Phoenix from the Ashes, 2016. 

150 S. Kapitel 2. 
151 S. Unterkapitel 4.6 u. 4.7. 
152 S. Kapitel 5. 
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Zusätzlich komplementiert ein funktionaler Mikrorechtsvergleich der Non-
Compliance-Mechanismen unterschiedlicher multilateraler (Umwelt-)Ab-
kommen die Untersuchung.153 Punktuell erfolgt eine Auswertung (höchst-
)richterlicher Rechtsprechung aus dem In- und Ausland und der unionalen 
Ebene.154 

Die Arbeit basiert methodisch ferner auf partizipativen Beobachtungen wäh-
rend eines viermonatigen Forschungsaufenthaltes beim UNFCCC-Sekreta-
riat155 und den Bonner Zwischenverhandlungen im Frühjahr 2018. Weiterhin 
erfolgten insgesamt fünf semistrukturierte Interviews mit relevanten Akteu-
rinnen und Akteuren.156 Damit fließt die soziale Wirklichkeit in die juristische 
Arbeit ein (Realbereichsanalyse). 

1.4  Vorgehensweise 

Die nachfolgende Untersuchung widmet sich komprimiert dem Pariser Über-
einkommen zum Klimaschutz als abhängigen völkerrechtlichen Vertrag und 
seinen wesentlichen Vertragselementen (2.1 bis 2.2) sowie seiner konzeptio-
nellen Architektur (2.3). Der Klimaschutzvertrag ist ins allgemeine Völker-
recht eingebettet (2.4). 

Sodann ist der Blick auf den formellen UNFCCC-Rechenschaftsrahmen ge-
richtet, der aus verknüpften Mechanismen zur Erfüllungshilfe und -kontrolle 
besteht (3.1 bis 3.3). Auch die friedliche Streitbeilegung (3.4) und die Haftung 
für klimawandelbedingte Schäden und Verluste gilt es, kurz anzudiskutieren 
(3.5). Das Unterkapitel 3.6 fasst zusammen, welche Instrumente und Mecha-
nismen das Pariser Regime zur Erfüllungssicherung nutzt. 

Das vierte akteurszentrierte Kapitel erörtert die Rolle von Umwelt-NGOs in 
der internationalen Klimagovernance. Zunächst ist eine Arbeitsdefinition für 

 
153 S. Unterkapitel 3.2.3 u. 4.7.2.1.2. 
154 S. Unterkapitel 4.7.4.4. 
155 Das umgangssprachlich a. als Klimasekretariat bezeichnete Sekretariat wurde durch 

Art. 8 UNFCCC gegründet u. dient gem. Art. 17 Abs. 1 PÜ a. dem PÜ. 
156  3 Mitglieder von Umwelt-NGOs (Bonn, 9.5.2018; Berlin, 16.10.2018 u. 17.10.2018), 2 Mit-

glieder RINGOs (Bonn, 10.5.2018 u. 11.5.2018). 
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den transnationalen Akteur zu finden, womit eine Beschreibung seiner Tätig-
keitsfelder einhergeht (4.1 bis 4.2). Darauf folgen Erörterungen zu den in in-
ternationalen Rechtsquellen verankerten umweltbezogenen Prinzipien und 
Verfahrensrechte (4.3). Das Unterkapitel 4.4 diskutiert sodann ausführlich die 
fehlende Völkerrechtssubjektivität der Umwelt-NGOs (4.4). Daran schließt 
sich eine kurze Darstellung des UNFCCC-spezifischen Akkreditierungsver-
fahren für nichtstaatliche Akteure an (4.5). Die Unterkapitel 4.6 und 4.7 un-
tersuchen die verfahrensrechtliche Stellung von Umwelt-NGOs im internati-
onalen Verhandlungsprozess und bei der zivilgesellschaftlichen Überwa-
chung staatlichen Klimaschutzes. Sodann erfolgt eine Gesamtbewertung der 
Rolle von Umwelt-NGOs bei der Um- und Durchsetzung des Pariser Klima-
schutzübereinkommens (4.8). 

Im Anschluss evaluiert das fünfte Kapitel die gewonnen Erkenntnisse und 
bietet Lösungsansätze und konkrete Handlungsempfehlungen für die inter-
nationale und nationale Klimagovernance an (Entwicklungsorientierung). 
Zunächst stehen die Förderung der Ratifizierung und der Ausbau umwelt-
völkervertraglicher Instrumente im Blickpunkt, die die Pariser Vertragsbefol-
gung befördern können (5.1). Daraufhin unterbreitet die Arbeit zahlreiche 
Ansätze, wie die verfahrensrechtliche Stellung von Umwelt-NGOs im UN-
FCCC-Regime verbessert werden kann (5.2). Zusätzlich werden alternative 
internationale Beschwerde- und Klagewege für Umwelt-NGOs thematisiert 
(5.3). Zuletzt geht das Unterkapitel 5.4 kurz darauf ein, wie partizipative na-
tionale Klimagovernance-Strukturen die Pariser Zielerreichung befördern. 

Das sechste Konklusionskapitel fasst zuerst die Forschungsergebnisse the-
senhaft zusammen (6.1). Das letzte Unterkapitel 6.2 wagt einen Blick in die 
Zukunft. 
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2  Pariser Übereinkommen  

„The Paris Agreement cannot be expected to ‘fix’ the climate problem; 
it can only provide a supportive framework within which states and 

other actors can achieve the required emissions cuts.“157 

(Robert Falkner) 

Das am 9. Mai 1992 verabschiedete Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaveränderungen (UNFCCC) mit seiner nahezu univer-
sellen Geltung,158 stellt das Fundament des Klimavölkerrechts dar. Die am 
21. März 1994 in Kraft getretene Klimarahmenkonvention bezweckt gemäß 
Art. 2 S. 1 UNFCCC, die Stabilisierung der THG-Konzentrationen in der 
Erdatmosphäre auf einem Niveau zu halten, auf dem eine gefährliche anth-
ropogene Störung des Klimasystems verhindert wird.159 Jährliche Gipfeltref-
fen, die Conferences of the Parties (COPs), ergänzen mit ihren Beschlüssen 
den globalen Ordnungsrahmen. 

Das auf der dritten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP 3) am 
11. Dezember 1997 in Japan vereinbarte Kyoto-Protokoll (KP)160 sollte die 
Rahmenregelungen des „Muttervertrages“161 komplementieren und konkre-
tisieren. Das Protokoll trat erst am 16. Februar 2005 (ohne die USA) in Kraft 
und verpflichtet die Annex-I-Staaten (Industrieländer) verbindlich, eine pro-
zentuale und absolute Minderung der anthropogenen THG-Emissionen bis 

 
157 Falkner, Int Aff 92 (2016), 1107 (1124). 
158 197 Vertragsparteien, s. UN Treaty Collection, United Nations Framework Convention 

on Climate Change, <treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mtdsg_no 
=XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en#1> (Stand: 31.7.2020). 

159 Ausführlich zur UNFCCC s. Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change Law, 
2017, S. 118–159; Stoll/Krüger in Proelß (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, 2017, 283 
(285–304). 

160 Ausführlich zum Protokoll Oberthür/Ott, The Kyoto Protocol, 1999; Bodansky/Brunnée 
ua, International Climate Change Law, 2017, S. 160–208; Freestone in Gray/Tarasof-
sky/Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of International Climate Change Law, 
2016, 98 (104–116); Korhola, Climate Change as a Political Process, 2014; Stoll/Krüger in 
Proelß (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, 2017, 283 (Rn. 54–73). 

161 Streck, ZUR 30 (2019), 13 (16). 
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zum Jahr 2012 zu erreichen.162 In Art. 3 Abs. 1 KP verpflichten sich die 36 In-
dustrieländer, ihre jährlichen Kohlenstoffemissionen, gemessen an sechs 
Treibhausgasen,163 bis 2012 im Vergleich zu 1990, um mindestens 5 Prozent 
zu reduzieren (Kernverpflichtung). 

Die detaillierten Durchführungsbestimmungen zum Zusatzprotokoll, die so-
genannten „Marrakech-Accords“164, nahmen die Staaten im Jahr 2001 auf der 
COP 7 in Marokko an. Der Akkord besteht aus zahlreichen Einzelbeschlüs-
sen, die die konkreten Verfahrensregeln zur Erreichung der im Kyoto-Proto-
koll bestimmten quantifizierten Emissionsbegrenzungs- und -reduktionsver-
pflichtungen festlegen. 

Die erste Verpflichtungsperiode begann 2008 und endete 2012. In Doha, Ka-
tar, verabschiedeten am 8. Dezember 2012 die Parteien des Kyoto-Protokolls 
auf der achten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung 
der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls diente165 (CMP 8 während 
COP 18), mit dem Beschluss 1/CMP.8 eine Änderung des Protokolls.166 Die-
ses „Doha-Amendment“ sieht einen zweiten Verpflichtungszeitraum vom 
1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2020 vor.167 Der Änderungsbeschluss ist 
erst am letzten Tag des Verpflichtungszeitraumes, am 31. Dezember 2020, in 

 
162 In Anlage B des KP sind die Vertragsparteien mit ihren jeweiligen quantifizierten Emis-

sionsbegrenzungs- oder -reduktionsverpflichtungen aufgelistet. 
163 Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Anlage A. 
164 Beschlüsse 2-24/CP.7. 
165 Art. 13 Abs. 1 KP. 
166 Gem. den Artt. 20 u. 21 KP. 
167 Art. 3 Abs. 1 bis KP. 
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Kraft getreten168 - bis Juni 2021 haben von den insgesamt 144 nötigen 147 Ky-
oto-Vertragsparteien169, darunter auch Deutschland,170 ihre Ratifikationsur-
kunden hinterlegt. Damit hat die Änderung völkerrechtliche Gültigkeit er-
langt.171 

Das Übereinkommen von Paris knüpft ab 2020 an die zweite Verpflichtungs-
periode des Kyoto-Protokolls an. Das auf der COP 21 verabschiedete Über-
einkommen, welches durch den Beschluss 1/CP.21 als Annex angenommen 
wurde (sog. Paris-Outcome), ergänzt und präzisiert ebenfalls die Klimarah-
menkonvention. Die Politik, Wissenschaft und der NGO-Sektor bewerten die 
Pariser Ergebnisse, die alle Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer172 
zu Klimaanstrengungen international verpflichten, als „historischen Durch-
bruch“173 in der zuvor gespaltenen internationalen Klimaschutzpolitik. Nach 
dem jahrelangen, vermeintlichen politischen „Stillstand“174, der auf der 
COP 15 in Kopenhagen seinen traurigen Höhepunkt fand, konnte sich die 
Staatengemeinschaft endlich auf einen verbindlichen völkerrechtlichen Ver-

 
168 Zur vorläufigen (Nicht-)Anwendung s. Beschluss 1/CMP.8, Abs. 5f. u. zur Rechtswir-

kung der lange nicht in Kraft getretenen Doha-Änderung s. Benoit, The Curious Fate of 
the Doha Amendment, <ejiltalk.org/the-curious-fate-of-the-dohaamen ment/?utm_so 
urce=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-
title_2> (Stand: 8.4.2021). 

169 UN Treaty Collection, Doha Amendment to the Kyoto Protocol, <treaties.un.org/Pages/ 
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&clang=_en> 
(Stand: 19.6.2021). 

170 Mit dem Gesetz zur Entscheidung der Konferenz von Doha v. 6.3.2015. 
171 Zur Rechtswirkung der erst spät in Kraft getretenen Doha-Änderung s. Benoit, The 

Curious Fate of the Doha Amendment, Fn. 168. 
172 Die Einteilung in Entwicklungs-, Schwellen- u. Industriestaaten ist wissenschaftlich 

nicht mehr haltbar, da mittlerweile rund 75 Prozent der Weltbevölkerung in Staaten mit 
mittlerem Einkommen leben. Die Weltbank hat die tradierte Form der Einteilung im 
Gegensatz zur UN u. den meisten internationalen Organisationen abgelegt. Die Welt-
bank verwendet anstelle dessen 4 Einkommensstufen. 

173 Schlacke, ZUR 27 (2016), 65; etwas kritischer Clémençon, JED 25 (2016), 3; Doelle, Climate 
Law 6 (2016), 1. 

174 McGee/Steffek, J Environmental Law 28 (2016), 37ff. 
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trag einigen. Ein deutscher Umweltverband titulierte den neuen Weltklima-
vertrag gar als ein „Meisterstück der Klimadiplomatie“175. Schließlich han-
dele es sich gerade dann um einen politischen Erfolg, wenn man sich den 
Schwierigkeiten bewusst sei, die damit verbunden sind, ein fast universell 
bindendes internationales Klimaschutzabkommen aufzusetzen.176 

Das Pariser Übereinkommen wird im wissenschaftlichen Diskurs überwie-
gend177 positiv bewertet und als „wichtiger Meilenstein“,178 „historische 
Wegmarke“179 oder gar als „Wendepunkt“180 der globalen Bemühungen zum 
Klimaschutz empfunden. Schließlich stelle es eine essenzielle Vereinbarung 
dar, um die globalen Gemeingüter zu schützen.181 Es handele sich um einen 
klimapolitischen Neuanfang182 mit „großer symbolischer Strahlkraft“183. Je-
doch ist das Pariser Übereinkommen nicht das Ende, sondern erst der Be-
ginn184 einer langen und kräftezehrenden Reise der Entkarbonisierung einer 
wachstumsorientierten Wirtschafts- und Lebensweise185 hin zu einer globa-
len nachhaltigen Entwicklung,186 die die natürlichen Grenzen unseres ge-
meinsamen Planeten respektiert und ihr Handeln entsprechend anpasst.187 

 
175 WWF BRD, Große Bescherung in Paris, <wwf.de/2015/dezember/grosse-bescherung-

in-paris/> (Stand: 14.8.2018). 
176 Überblick zu den Herausforderungsfeldern Markus, ZaöRV 76 (2016), 715 (727–735); 

Schlacke/Köster in Michelot (Hrsg.), Justice climatique, 2016, 265 (272f.); zum Konsens-
prinzip Kemp, Int Env Agree 16 (2016), 757ff. 

177 Kritisch z. B. Ekardt, NVwZ 2016, 355ff. 
178 Stäsche, EnWZ 5 (2016), 303; van Asselt, RECIEL 25 (2016), 139. 
 179 Morgenstern/Dehnen, ZUR 27 (2016), 131. 
180 Dröge, The Paris Agreement 2015, 2016; Kinley, Climate Policy 17 (2017), 9. 
181 Obergassel/Arens ua, Phoenix from the Ashes, 2016, S. 14. 
182 Maljean-Dubois/Wemaëre, CCLR 10 (2016), 1; Savaresi, JENRL 34 (2016), 16. 
183 Bodansky, AJIL 110 (2016), 288; Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753; überzeugend zum psy-

chologischen Effekt des PÜ s. Rowell/van Zeben, EJRR 7 (2016), 49ff. 
184 So a. van Asselt, RECIEL 25 (2016), 139. 
185 Ausführlich dazu UNEP, Emissions Gap Report 2019, 2019. 
186 S. Ziele der nachhaltigen Entwicklung, insb. Ziel 13: Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Klimawandels u. seiner Auswirkungen s. UN, Sustainable Development Goals, <un.org 
/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> (Stand: 31.7.2020). 

187 Zum Konzept der planetaren Grenzen s. Rockström/Steffen ua, E&S 14 (2009), 32ff. 
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Der folgende Grundlagenteil erörtert zunächst gestrafft die Entstehungsge-
schichte des Pariser Vertrages (2.1). Er beleuchtet die völkerrechtlichen Be-
sonderheiten dieses gemischten multilateralen Wirtschafts- und Umwelt-ab-
kommens188 bezüglich der Rechtsverbindlichkeit (2.2) und der übergreifen-
den Architektur (2.3). Zuletzt bettet er den Vertrag in bestehendes Völker-
recht ein (2.4). 

2.1  Vertragsverhandlung, -unterzeichnung und Inkrafttreten 

Am Ende der 21. Vertragsstaatenkonferenz (COP 21) vom 30. November bis 
13. Dezember 2015 verabschiedeten 195 Staaten und eine Organisation zur 
regionalen Wirtschaftsintegration189 das Pariser Übereinkommen. Es bildet 
„den Höhepunkt“190 nach Jahren schwieriger Vorverhandlungen.191 Das 
Nachfolgeabkommen soll den Klimawandel langfristig und effektiv begren-
zen, indem es gemäß Art. 3 S. 1 PÜ alle Vertragsparteien verpflichtet, ehrgei-
zige Anstrengungen mit Hilfe ihrer nationalen Beiträge zur globalen Reak-
tion auf die Klimaänderung zu unternehmen. Gleichzeitig soll die Weltwirt-
schaft klimagerecht umgestaltet werden. 

Der Vertrag lag vom 22. April 2016, dem Tag der Erde (Earth Day), bis zum 
21. April 2017 beim Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City 
für die Staaten und die Europäische Union (EU), die Vertragsparteien des 
Rahmenübereinkommens sind, zur Unterzeichnung aus. Alle 195 der zur 

 
188 Wie die UNFCCC u. das KP; Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International 

Environmen-tal Governance, 2002, S. 208; Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), 
Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 105. 

189 UNFCCC, List of Participants, FCCC/CP/2015/INF.3 (Part 1 & 2). 
190 Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1. 
191 Dazu kurz Bausch/Mehling, CCLR 11 (2017), 179ff.; Morgenstern/Dehnen, ZUR 27 (2016), 

131 (131–133); Savaresi, JENRL 34 (2016), 16 (16–19); dazu ausführlich 
Bulmer/Doelle/Klein in Klein/ Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate 
Change, 2017, 50ff.; Bodansky/ Brunnée ua, International Climate Change Law, 2017, 
S. 210–214; Korhola, Climate Change as a Political Process, 2014, S. 45–96. 
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COP 21 anwesenden staatlichen Akteure unterzeichneten das Übereinkom-
men.192 

Bereits ein Jahr nach seiner Verabschiedung und damit früher als erwartet, 
trat das Pariser Übereinkommen wenige Tage vor der UN-Klimakonferenz 
in Marrakesch (COP 22) am 4. November 2016 in Kraft. Dies geschah 30 Tage 
nachdem die sogenannte „doppelte Ratifikationsschwelle“193 gemäß Art. 21 
Abs. 1 PÜ erreicht wurde. Das heißt, 55 Vertragsparteien der Rahmenkon-
vention ratifizierten das Übereinkommen, die schätzungsweise mindestens 
55 Prozent der weltweiten THG-Emissionen ausmachen. Aus völkerrechtli-
cher Sicht sind daher alle Pariser Bestimmungen ab diesem Zeitpunkt für die-
jenigen Parteien rechtsgültig, die das Übereinkommen vor diesem Datum ra-
tifiziert hatten. 

Die Ratifikation des gemischten Abkommens seitens der Europäischen 
Union am 5. Oktober 2016194 überschritt die erforderliche Zustimmungs-
schwelle.195 Seit der europäischen Ratifizierung haben mehr und mehr Staa-
ten das Abkommen zügig ratifiziert, sodass es im Juni 2021 insgesamt 
191 Vertragsparteien besitzt.196 Für die wenigen übrigen Staaten entfaltet das 
Abkommen 30 Tage nachdem sie Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- 
oder Beitrittsurkunden hinterlegen Rechtsgültigkeit (Art. 21 Abs. 1 PÜ). 

Bis einschließlich Juni 2021 überführten von den 197 Vertragsparteien der 
Rahmenkonvention 191 Parteien197 das Pariser Übereinkommen in nationales 

 
192 UN Treaty Collection, Paris Agreement, <treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 

TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=en> (Stand: 31.7.2020). 
193 UNFCCC, What is the Paris Agreement? <unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-

agreemen t/what-is-the-paris-agreement> (Stand: 12.8.2018); s. a. Bodle/Donat/Duwe, 
CCLR 10 (2016), 5 (14). 

194 Durch Beschluss zum Übereinkommen von Paris (EU) 2016/1841. 
195 Zu Besonderheiten der PÜ-Ratifikation u. Umsetzung in der EU s. Oberthür, CCLR 10 

(2016), 34ff. 
196 UN Treaty Collection, Paris Agreement, <treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=T 

REATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=en> (Stand: 19.6.2021). 
197 Darunter die BRD mit dem Gesetz zum Pariser Übereinkommen v. 28.9.2016. 
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Recht.198 Bei 6 Staaten199 steht eine Ratifizierung des Übereinkommens noch 
aus. Damit liegt die aktuelle Ratifizierungsrate des Pariser Übereinkommens 
im Vergleich zur Rahmenkonvention bei 97 Prozent. Besonders besorgnis-er-
regend ist, dass die Islamische Republik Iran und die Republik Türkei200 das 
Übereinkommen noch nicht in nationales Recht umgesetzt haben. Sie gehö-
ren zu den weltweit 20 größten THG-Emittenten (im Jahr 2019).201 

Auch der formelle Rücktritt des klimawandelleugnenden Donald Trumps als 
Präsident des zweitgrößten THG-emittierenden Staates202 war besorgniserre-
gend.203 Man befürchtete einen Schneeballeffekt an Austritten und die Ver-
weigerungen der Vertragseinhaltung unter den verbliebenen Vertragsstaa-
ten. Mit dem Regierungswechsel im Jahr 2020 sind die Vereinigten Staaten 
von Amerika (USA) dem Abkommen erneut beigetreten. Am 20. Januar 2021 
hinterlegte die Regierung unter Joseph Biden ihre Urkunde zur Annahme des 

 
198 UN Treaty Collection, Paris Agreement, <treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=T 

REATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en> (Stand: 19.6.2021). 
199 Republik Angola, Staat Eritrea, Islamische Republik Iran, Republik Irak, Libyen, Repub-

lik Südsudan, Republik Türkei u. Republik Jemen. Angola, Irak, Iran u. Libyen sind 4 
der 14 Mitgliedstaaten der O-PEC, der Organisation erdölexportierender Länder. 

200 Die Türkei ist Teil der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit u. Entwicklung 
(OECD), die im Juni 2021 38 Mitgliedstaaten zählt. 

201 Platz 6 u 16; s. Global Carbon Atlas, Territorial (MtCO₂), <globalcarbonatlas.org/en/CO2 
-emissions> (Stand: 7.4.2021). 

202 Im Jahr 2019, s. Global Carbon Atlas, Territorial (MtCO₂), <globalcarbonatlas.org/en/ 
CO2-emissions> (Stand: 7.4.2021). 

203 Die US-amerikanische Regierung notifizierte dem UN-Generalsekretär (Verwahrer) am 
4.11.2019 über ihren Beschluss, v. PÜ gem. Art. 28 Abs. 1f. PÜ zurückzutreten, dass sie 
am 3.9.2016 ratifiziert hatten. Der Rücktritt tratt am 4.11.2020 in Kraft, einen Tag nach 
der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl; s. UN Treaty Collection, 
C.N.575.2019.TREATIES-XXVII.7.d (Depositary Notification) v. 4.11.2019, <trea-
ties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.575.2019-Eng.pdf> (Stand: 1.6.2020). Zum 
Austritt der USA s. Deese, Foreign Affairs, 83ff.; Dröge, ZfU 40 (2017), 175ff.; Herm-
wille/Obergassel, in brief 2016, 1ff.; Jörgens, ZfU 40 (2017), 177ff.; Ott/Hermwille/Obergassel, 
in brief 2017, 1ff.; Tänzler, ZfU 40 (2017), 180ff.; Unterkapitel 2.3 von Woolaver, European 
Journal of International Law 30 (2019), 73 (80–82). 
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Übereinkommens.204 So trat es am 19. Februar 2021 für den weltweit zweit-
größten THG-Emittenten wieder in Kraft. 

Darüber hinaus sind die innenpolitischen Entwicklungen in der Föderativen 
Republik Brasilien genau zu beobachten. Der seit dem 1. Januar 2019 amtie-
rende Präsident Jair Bolsonaro weigerte sich bereits entgegen früherer Regie-
rungszusagen und internationaler Gepflogenheiten, die 25. Weltklimakonfe-
renz im Jahr 2019 in Brasilien auszurichten.205 

Das ursprüngliche Verhandlungsmandat im Beschluss 1/CP.17 von 2011 
ordnete Verhandlungen über ein Abkommen bis 2015 an, damit es „ab 2020 
wirksam und umgesetzt wird“.206 Das Pariser Übereinkommen selbst enthält 
jedoch keine solche Anwendungsklausel. Es spezifiziert ebenso wenig wie 
der Beschluss 1/CP.21 ein bestimmtes Jahr oder Datum für den Umsetzungs-
beginn. Daher beginnt die Umsetzung des Völkervertrages grundsätzlich ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, d. h. mit dem 4. November 2016 bzw. 
30 Tage nach der Ratifizierung der jeweiligen Vertragspartei, die den Vertrag 
später in nationales Recht überführt (hat). 

In der Tat hat die Umsetzung mehrerer Regelungen bereits vor dem Jahr 2020 
begonnen. Die Konferenz der Vertragsparteien (COP) als oberstes Gremium 
der Rahmenkonvention dient gleichzeitig als Tagung der Vertragsparteien 
des Pariser Übereinkommens (CMA).207 Die CMA als formales Beschlussor-
gan trifft von nun an Entscheidungen, die die Durchführung des Pariser 
Übereinkommens betreffen, vordergründig im Rahmen der CMA und nicht 

 
204  UN Treaty Collection, C.N.10.2021.TREATIES-XXVII.7.d (Depositary Notification) v. 

20.1.2021, <treaties.un.org/doc/Publication/CN/2021/CN.10.2021-Eng.pdf> (Stand: 
7.4.2021). 

205 Neuer Gastgeber aus der regionalen Gruppe der lateinamerikanischen u. karibischen 
Staaten wurde gem. Beschluss 17/CP.24, Abs. 1, Chile; zum möglichen brasilianischen 
Ausstieg aus dem PÜ s. SRF, „Bolsonaro sucht die Annäherung an Donald Trump“, 
<srf.ch/news/international/umweltpolitik-in-brasilien-bolsonaro-sucht-die-annaehe-
rung-an-donald-trump> (Stand: 9.4.2019). 

206 Beschluss 1/CP.17, Abs. 4; der Beschluss richtet die Ad Hoc Working Group on the 
Durban Platform for Enhanced Action ein. 

207 Art. 16 Abs. 1 PÜ. 
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mehr in der COP. Bei den Beschlüssen der CMA handelt es sich dem völker-
rechtlichen Rang nach um abgeleitetes Recht der Rahmenkonvention bzw. 
des Paris-Outcomes (PÜ und Begleitbeschluss). Demzufolge sind keine nati-
onalen Ratifizierungsprozesse nötig.208 Die Tagung wurde zum ersten Mal im 
November 2016 in Marrakesch (CMA 1.1)209 durchgeführt und nahm dort 
ihre ersten beiden Beschlüsse210 an. Darauf folgten die CMA 1.2 in Bonn im 
Jahr 2017 (während der COP 23)211 und im Folgejahr212 die CMA 1.3 während 
der COP 24213 in Kattowitz. Die zweite CMA fand während der COP 25 in 
Madrid unter chilenischer Präsidentschaft214 statt. 

Auf der polnischen Konferenz sollte ein vollständiges „Pariser Regelbuch“215 
als Verhaltenskatalog mit klaren Mindestanforderungen ab dem Jahr 2020 fi-
nalisiert werden, das die Verbindlichkeit der Pariser Vertragspflichten ge-
währleisten soll. Diesem Anspruch wurde die Staatengemeinschaft durch die 
formelle Verabschiedung zahlreicher einzelner Durchführungsbeschlüsse 
weitgehend gerecht. Die Kattowitzer Durchführungsbeschlüsse216 füllen die 
Pariser Bestimmungen mit konkreteren und detaillierteren Inhalten aus, die 
spezifisch genug sind, damit die Vertragsparteien das Pariser Übereinkom-
men praktisch umsetzen können.217 

 
208 Saurer, NuR 41 (2019), 145 (150). 
209 Während COP 22 v. 7.-18.11.2016; zur Verhandlung s. Dröge, SWP-Aktuell 2016, 1ff. 
210 Beschlüsse 1-2/CMA.1. 
211 V. 6.-17.11.2017. Während COP 23 hielt die Republik Fidschi die Präsidentschaft inne. 
212 Im Jahr 2018 fanden Zwischenverhandlungen in Bonn (30.4.-10.5.) u. in Bangkok (4-9.9.) 

statt. 
213 Zunächst angesetzt für den 3.-14.12., tatsächlich abgehalten v. 2.-15.12.2018. 
214 Die Republik Chile wollte den COP 25 v. 2.-13.12.2019 in Santiago ausrichten, musste 

die Konferenz jedoch aufgrund von innenpolitischen Unruhen nach Madrid, Spanien, 
verschieben. 

215 Engl. Paris Rulebook oder Katowice Climate Package. 
216 Engl. implementation guidelines. 
217 Ausgabe 1-2 (4.2019) des Climate Law widmet sich als Sonderheft den Implementie-

rungsrichtlinien. 
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Die Umsetzungsregeln zum Pariser Übereinkommen, die die internationale 
Klimapolitik für die kommenden Jahrzehnte prägen werden, sind in wichti-
gen Punkten jedoch noch nicht vollständig ausverhandelt.218 Ein strittiger 
Verhandlungs- und Regelungskomplex ist Art. 6 PÜ mit seinen kooperativen 
Ansätzen sowie seinem Mechanismus für nachhaltige Entwicklung.219 Diese 
flexiblen Mechanismen würden den Staaten ermöglichen, einen Teil ihrer na-
tionalen Minderungsziele durch den Einsatz sogenannter flexibler „Markt-
mechanismen“, wie beispielsweise dem Emissionshandel,220 zu erreichen. 
Auf abschließende Umsetzungsregeln zum internationalen Emissionshandel, 
zu weiteren Hauptfragen rund um die Klimafinanzierung221 sowie den Aus-
gleich von klimabedingten Verlusten und Schäden222 hat sich die Staatenge-
meinschaft auf der Folgekonferenz im Königreich Spanien (COP 25, CMA 2) 
noch nicht einigen können.223 

Im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll verpflichten das Pariser Übereinkommen 
und die Durchführungsbestimmungen nicht nur einige Industrieländer auf 

 
218 Zum COP 24 s. Obergassel/Arens/Hermwille ua, CCLR 13 (2019), 3ff.; Saurer, NuR 41 

(2019), 145 (149–151); aus nichtstaatlicher Perspektive CIEL, Climate Governance Note 
6 (2018), 1. 

219 U. a. Beschluss 8/CMA.1. 
220 Zur internationalen Verlinkung nationaler Emissionshandelssysteme s. Khamsi, 

Emissions Trading, ejiltalk.org/emissions-trading-as-cop26-is-delayed-by-covid-19-
some-thoughts-on-the-international-linking-of-domestic-schemes/?utm_source=mailp 
oet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2 (Stand: 8.4. 
2021), Lenz/Volmert ua, Die Verknüpfung von Emissionshandelssystemen - sozial 
gerecht und ökologisch effektiv, 2014. 

221 Beschluss 14/CMA.1, Abs. 1, regelt, dass auf der CMA 3 (November 2021) gem. Art. 9 
Abs. 3 PÜ (s. a. Beschluss 1/CP.21, Abs. 53) Beratungen über die Festlegung eines 
neuen gemeinsamen quantifizierten Ziels ab einer Untergrenze von jährlich 100 Mrd. 
USD im Rahmen sinnvoller Minderungsmaßnahmen u. der Transparenz der Umset-
zung einzuleiten sind. 

222 Kein eigener Tagesordnungspunkt; In Beschluss 10/CP.24, Abs. 1 lit. a, begrüßt die 
COP den Jahresbericht des Exekutivausschusses des Warschauer Internationalen Me-
chanismus für Verluste u. Schäden (WIM ExCom) im Zusammenhang mit den Auswir-
kungen des Klimawandels, FCCC/SB/2018/1. 

223 Kritisch dazu Desierto, COP25 Negotiations Fail, <ejiltalk.org/cop25-negotiations-fail-
can-climate-change-litigation-adjudication-and-or-arbitration-compel-states-to-act-fast 
er-to-implement-climate-obligations/> (Stand: 8.4.2021). 
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konkrete Reduktionsverpflichtungen in Bezug auf ein global zulässiges Koh-
lenstoffbudget, sondern alle Parteien auf die Einreichung freiwilliger Selbst-
verpflichtungen, um das Langfristziel, den Anstieg der globalen Mitteltem-
peratur auf 2 bzw. 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau 
zu begrenzen, zu erreichen. Die Staaten beschreiben in ihren national festge-
legten Klimaschutzbeiträgen (engl. Nationally Determined Contributions),224 
was sie zur globalen Reaktion auf die Klimaveränderung beitragen werden. 
Jeder Staat legt seine eigenen Klimaziele und Maßnahmen fest. 

Die CMA-Beschlüsse bestimmen genauer, welche Informationen bereitzu-
stellen sind, um die staatlichen nationalen Klimaaktivitäten klar, transparent 
und verständlich darzulegen. Diese Informationen umfassen Minderungs- 
und Anpassungsmaßnahmen225 sowie Einzelheiten zur finanziellen Unter-
stützung226 von Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungsländern. 

Jede Vertragspartei legt in ihrem NDC ihren individuellen Zeitrahmen für 
die Umsetzung ihres eigenen Klimabeitrages fest.227 Mit anderen Worten be-
ginnt die nationale Umsetzung des Beitrages zu dem konkreten Datum oder 
Jahr, das in dem NDC von jeder Partei individuell festgelegt ist. Das kann 
durchaus das Jahr 2020 sein. In der Tat legen die meisten Staaten 2020 als 
Startjahr fest. Absatz 2 des Beschlusses 6/CMA.1 normiert, dass ab dem 

 
224 Zur Rechtsform u. zum Rechtscharakter der NDCs s. Unterkapitel 2.2.2 u. 2.3. 
225 In Beschluss 4/CMA.1, Abs. 7, kommen die Parteien überein, dass sie bei der Übermitt-

lung ihrer 2. u. nachfolgenden NDCs die in Annex I enthaltenen Informationen zur Ver-
fügung stellen, die für die Klarheit, Transparenz u. das Verständnis ihrer NDCs erfor-
derlich sind. Ferner ermutigt der Beschluss nachdrücklichst, diese Informationen eben-
falls in Bezug auf ihre 1. NDCs einzureichen, a. wenn sie diese bis 2020 bzw. 2021 über-
mitteln oder aktualisieren. Abs. 7 u. Annex I enthalten 7 Kategorien an vorgesehenen 
Informationen: Quantifizierbare Informationen über den Bezugspunkt; Zeitrahmen u./ 
oder Fristen für die Umsetzung; Umfang u. Abdeckung; Planungsprozesse; Annahmen 
u. methodische Ansätze, einschließlich derjenigen zur Schätzung u. Bilanzierung anth-
ropogener THG-Emissionen u. gegebenenfalls zur Beseitigung von THG-Emissionen; 
Inwiefern die Partei der Auffassung ist, dass ihr NDC im Lichte ihrer nationalen Gege-
benheiten fair u. ehrgeizig ist u. wie ihr NDC zur Zielerreichung gem. Art. 2 UNFCCC 
beiträgt. 

226 Beschluss 12/CMA.1, Annex. 
227 Beschluss 4/CMA.1, Abs. 2 lit. a des Annex I. 
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Jahr 2031 gemeinsame Zeitrahmen für die individuellen Beiträge gemäß 
Art. 4 Abs. 10 PÜ umzusetzen sind. 

Bis Juni 2021 reichten 191 Vertragsparteien ihre ersten nationalen Klima-
schutzpläne ein – darunter nicht die G20-Staaten der Iran oder die Türkei. 
Acht Parteien legten bereits ihre zweiten NDCs vor.228 Die NDCs sind mit 
den zuvor eingereichten beabsichtigten national festgelegten Beiträgen (IN-
DCs)229 identisch, die automatisch zu den ersten NDCs wurden, wenn die 
Parteien keine Änderungen einreichten. Die (I)NDCs legen typischerweise 
Ziele zur Eindämmung der THG-Emissionen bis zum Jahr 2025 oder 2030 
fest, aber umfassen auch Maßnahmen, um die Wirtschaft und die Bevölke-
rung resilienter, also widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen des Kli-
mawandels zu machen.230 

Mit dem gemeinsamen Beitrag der Europäischen Union hatte sich die Staa-
tenunion etwa verpflichtet, ihre THG-Emissionen bis zum Jahr 2030 um min-
destens 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken.231 Die EU-Mitgliedstaaten hin-
terlegen zusätzlich keine eigenen nationalen Beiträge, sondern wirken ge-
meinsam auf die Erfüllung des europäischen Beitrages hin.232 Sie müssen je-
doch gemäß der Europäischen Governance-Verordnung233 durch integrierte 

 
228 Argentinische Republik, Staat Grenada, Republik Marshallinseln, Demokratische Bun-

desrepublik Nepal, Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea, Republik Suriname, König-
reich Tonga u. Vereinigte Arabische Emirate; s. UNFCCC, NDC Register (interim), <un-
fccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx> (Stand: 19.6.2021). 

229 Engl. Intended Nationally Determined Contribution; dazu Tobin/N. Schmidt ua, Global 
Environmental Change 48 (2018), 11ff. 

230 Überblick zu den eingereichten NDCs s. UNFCCC/UNDP, NDC Global Outlook Report 
2019, 2019. 

231 Europäische Union, Submission by Latvia and the European Commission on Behalf of 
the European Union and its Member States, Intended Nationally Determined Contribu-
tion of the EU and its Member States, 2015; s. a. UNFCCC, NDC Registry (Interim), 
<www4.unfccc.int/sites/ND CStaging/Pages/All.aspx> (Stand: 15.6.2020). 

232 EU Umsetzungsinstrumente sind der Emissionshandel (RL 2003/87/EG, 2009/29/EG, 
2018/410), die Klimaschutzverordnung (a. Zielverteilungsverordnung oder Effort-Sha-
ring-Regulation, löste Lastenteilungsentscheidung ab), die LULUCF-Verordnung u. die 
Governnance-Verordnung. 

233 VO (EU) Nr. 2018/1999. 
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nationale Energie- und Klimapläne234 gegenüber der Europäische Union ihre 
Beiträge zu den europäischen Gesamtzielen formulieren.235 Die Europäische 
Union hatte die ursprüngliche Frist zur Einreichung der neuen und ambitio-
nierten NDCs im Jahr 2020 verstreichen lassen,236 aber am 18. Dezember 2020 
reichte sie als Teil ihres NDC ein strengeres Emissionsziel für 2030 nach, das 
eine Netto-Reduktion von „mindestens 55 Prozent“ (vorher „mindestens 40 
Prozent“) unter dem Niveau von 1990 vorsieht.237 

Es sei darauf hingewiesen, dass Art. 4 Abs. 2 S. 2 PÜ verlangt, dass jede Ver-
tragspartei nationale Minderungsmaßnahmen mit der Absicht ergreift, die 
Ziele ihrer Beiträge zu verwirklichen. In Anbetracht dessen, dass der Prozess 
der Einführung solcher innerstaatlichen Maßnahmen (einschließlich der von 
einem Staat definierten Klimapolitik, der Gesetze und Vorschriften) einige 
Zeit in Anspruch nehmen kann, ist es wohl zielführend, die Implementierung 
rechtzeitig in Angriff zu nehmen. Schließlich sollen die Klimaziele innerhalb 
der angegebenen Zeitrahmen erreicht werden, die die Parteien selbst in ihren 
NDCs spezifizieren. Für den zwischenstaatlichen Prozess bedeutet dies die 
klare Notwendigkeit, auf eine rasche Umsetzung der national festgelegten 
Beiträge der Staaten und der Europäischen Union hinzuarbeiten. 

2.2  Rechtsform, Rechtscharakter und Rechtsverbindlichkeit 

Von Anfang an standen die Fragen nach der Rechtsnatur des Übereinkom-
mens und der Bindungswirkung seiner Regelungen im Mittelpunkt der Pari-
ser Verhandlungen. Um diese verknüpften Rechtsfragen abschließend zu be-
antworten, bedarf es im Vorfeld einer begrifflichen Ausdifferenzierung der 
einschlägigen Rechtsterminologie (2.2.1), bevor kurze Erörterungen zur 

 
234 Engl. Integrated National Energy and Climate Plans (NECPs). 
235 NECPs für 2021-2030 sind einsehbar unter Europäische Kommission, National Energy and 

Climate Plans (NECPs), <ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-en-
ergy-climate-plans_en #final-necps> (Stand: 7.4.2021). 

236 Rat der EU, Council Conclusions on Preparations for the UNFCCC meetings (Santiago 
de Chile, 2.-13.12.2019), 12796/19 – 4.10.2019, Annex-Abs.11. 

237  Europäischer Rat, European Council meeting (10.-11.12.2020) – Conclusions, EUCO 22/ 
20. 
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Rechtsform und zum Rechtscharakter des Übereinkommens und zu den 
zentralen einzelstaatlichen Klimaschutzbeiträgen erfolgen (2.2.2). Daran 
schließen sich allgemeine Aussagen zu dem Regelungsgehalt des Ver-
tragstextes an (2.2.3). 

2.2.1  Rechtsterminologie 

Im rechtswissenschaftlichen Diskurs lassen sich verschiedenste Schlüssel-
konzepte oder Kategorien ausmachen, die zur rechtlichen Bewertung eines 
völkerrechtlichen Vertrages dienen, wie beispielsweise die Effektivität, Effek-
tuierung, Einhaltung (engl. Compliance), Implementierung, Rechtsverbind-
lichkeit238 und -wirksamkeit, Verwirklichung oder auch die Befolgung, die 
Durchsetzung und den Vollzug eines internationalen Vertrages. Die gemein-
same Zielsetzung umfasst stets die Suche nach der Verbesserung, der Steige-
rung und der Intensivierung der internationalen Rechtsgestaltung, der Rege-
lungsinhalte und der Rechtsdurchsetzung. Im Hinblick auf das Pariser Über-
einkommen bedeutet dies im Konkreten, rechtlich sicherzustellen, dass die 
Staaten und die Europäische Union ihre individuellen Klimaschutzbeiträge 
einreichen und periodisch steigern, um die gemeinsamen Klimaziele schritt-
weise zu erreichen. Im Folgenden werden die Rechtsbegriffe „rechtlich“, 
„rechtsverbindlich“, „rechtliche durchsetzbar“ sowie die „Effektivität“ vor-
gestellt.239 

Das Adjektiv „rechtlich“ oder „legal“ bedeutet „nach dem [gültigen] Recht, 
auf ihm beruhend“240 oder „das Recht betreffend“.241 Es qualifiziert das Sub-
stantiv, um eine Beziehung zum Recht anzuzeigen.242 Eine Rechtsnorm oder 

 
238 Ausführlich dazu Kirchhof, EurUP 16 (2018), 24ff. 
239 In Anlehnung an Maljean-Dubois/Spencer/Wemaëre, CCLR 9 (2015), 68 (69). 
240 Konopka/Wermke (Hrsg.), Das Bedeutungswörterbuch, 2010. 
241 Duden, Rechtlich, <duden.de/rechtschreibung/rechtlich> (Stand: 5.9.2018). 
242 Salmon (Hrsg.), Dictionnaire de Droit International Public, 2001. 
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ein rechtlicher Standard unterscheidet sich demzufolge von moralisch-ethi-
schen, religiösen oder sozialen Normen und Handlungsanweisungen.243 Sie 
ist jedoch nicht zwangsläufig rechtlich verbindlich oder vollzugsfähig.244 

Das Adjektiv „verbindlich“ bedeutet umgangssprachlich „durch eine bin-
dende Zusage, Erklärung festgelegt, Verpflichtung [und] ein Versprechen 
einhaltend“.245 Eine rechtsverbindliche Norm begründet eine Rechts-
pflicht.246 Im internationalen Recht zeigt eine rechtlich verbindliche Regelung 
eine rechtliche Verbindung an, nach der ein Völkerrechtssubjekt gegenüber 
anderen gebunden sein kann,247 einem bestimmten Handeln zu folgen.248 
Dies ist der Fall, wenn eine Norm ihren Ursprung in einer formalen Rechts-
quelle des Völkerrechts hat,249 beispielsweise einer internationalen Überein-
kunft. Rechtliche Pflichten, die in völkerrechtlichen Verträgen niedergelegt 
und damit rechtsverbindlich sind (sog. Hard Law), sind oft so weich oder 
vage formuliert oder mit Qualifizierungen versehen, dass sie keine tatsächli-
che normative Kraft entfalten250 – und auch das Pariser Übereinkommen ist 
da leider keine Ausnahme. Die Pariser Normen inspirierten eine Völkerrecht-
lerin gar zu einer Wortneuschöpfung der „unverbindlichen Rechtspflicht“ 
(engl. non-obligation).251 

Nach der Identifizierung völkerrechtlicher Normen sind sonstige Regeln zu 
betrachten. Vom rechtsverbindlichen Völker(vertrags-)recht ist das nicht 
zwingende Recht (sog. Soft Law) abzugrenzen. Zu diesen Sekundärnormen 
gehören Beschlüsse, Deklaration, Resolutionen und Übereinkünfte von inter-

 
243 Maljean-Dubois/Spencer/Wemaëre, CCLR 9 (2015), 68 (69). 
244 Ibid. 
245 Konopka/Wermke (Hrsg.), Das Bedeutungswörterbuch, 2010. 
246 Maljean-Dubois/Spencer/Wemaëre, CCLR 9 (2015), 68 (69). 
247 S. Unterkapitel 4.4. 
248 Salmon (Hrsg.), Dictionnaire de Droit International Public, 2001. 
249 Auflistung in Art. 38 Abs. 1 lit. a-c IGH-Statut. 
250 So argumentieren a. Maljean-Dubois/Spencer/Wemaëre, CCLR 9 (2015), 68 (69); Rajamani, 

J Environmental Law 28 (2016), 337ff. 
251 Rajamani, J Environmental Law 28 (2016), 337. 
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nationalen Organisationen, wie beispielsweise die Beschlüsse der Vertrags-
staatenkonferenzen zur Rahmenkonvention, zum Kyoto-Protokoll oder zum 
Pariser Übereinkommen. Sie entfalten eine politisch-moralische, also nur fak-
tische Bindungswirkung,252 außer die Vertragstexte selbst verweisen auf die 
unverbindlichen Rechtsakte. Ihnen kommt eine „auslegungsleitende Bedeu-
tung“253 zu. Das befolgungsanreizende Soft Law ergänzt häufig das verbind-
liche Recht.254 

„Rechtlich durchsetzbar“ ist ein weiteres Begriffspaar, dessen normative Be-
deutung für den völkerrechtlichen Kontext zu konkretisieren ist. Eine voll-
zugsfähige Norm ist durch formelle und informelle Verfahrensmechanismen 
gestützt, damit Staaten tatsächlich ihren Pflichten nachkommen. Dabei darf 
die Durchsetzbarkeit nicht auf eine Einklagbarkeit aus dem nationalen Be-
zugsrahmen verkürzt werden. In nationalen Rechtsordnungen können Um-
weltvergehen oder -straftaten verfolgt und sanktioniert werden (zwangs-
weise Durch-setzung oder sog. engl. „enforcement“). Zu den Mechanismen 
der Erfüllungssicherung, die sogenannte englisch „compliance assurance“, 
gehören sowohl Mechanismen zur Förderung und Unterstützung bei der 
Umsetzung (Erfüllungshilfe oder engl. „compliance promotion“), als auch 
Mechanismen der Transparenz, Überwachung und Kontrolle (Erfüllungs-
kontrolle oder engl. „compliance monitoring“). Eine Rechtsnorm kann recht-
lich bindend, aber nicht vollzugsfähig sein, da es ihr an prozeduralen Mecha-
nismen mangelt, die die Umsetzung unterstützen und letztlich die Anwen-
dung sicherstellen könnten.255 In Bezug auf Umweltabkommen kommt es da-
rauf an, die (supra-)nationalen Rechtsordnungen mit ihren eigenen starken 
Durchsetzungsmechanismen zur Implementierung und zum Vollzug der in-
ternationalen Norm auszurichten.256 

 
252 Schlacke, Umweltrecht, 2019, § 8 Rn. 6. 
253 Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 3 Rn. 279. 
254 Schlacke, Umweltrecht, 2019, § 8 Rn. 6 mit Verweis auf French/Rajamani, J Environmental 

Law 25 (2013), 437 (443ff.). 
255 So argumentieren a. Maljean-Dubois/Spencer/Wemaëre, CCLR 9 (2015), 68 (69). 
256 Boysen, ZUR 29 (2018), 643 (646). 
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Rechtlich durchsetzbare Normen dürfen in keinem Fall mit „politisch vertret-
baren“ oder durchsetzbaren Regelungsinhalten gleichgesetzt werden. In dem 
politischen Ideenwettstreit obsiegen die Vorschläge, die für Politikerinnen 
und Politiker vertretbar sind. Diese manifestieren sich in einem Rechtsdoku-
ment, dessen Regelungen im besten Fall auch vollzugsfähig, also rechtlich 
durchsetzbar sind. 

Ein weiterer häufig verwendeter Begriff im Pariser Diskurs ist die Effektivi-
tät. Sie wird auch als „Effektuierung“257 bezeichnet. Das Adjektiv „effektiv“ 
meint „wirksam, wirkungsvoll, lohnend, nutzbringend, sich tatsächlich fest-
stellen lassend [und] wirklich“.258 In Bezug auf das Völkervertragsrecht 
meint die Frage nach der effektiven Umsetzung, „unter welchen Bedingun-
gen ein internationales Übereinkommen einen möglichst effektiven Beitrag 
zur Lösung eines Problems leistet, d.h. ein hohes Maß an Wirksamkeit im 
Hinblick auf die Problemlösung erzielt (Problemwirksamkeit).“259 Die effek-
tive Umsetzung des Pariser Vertrags bedeutet, dass die Staaten ihre 
Klimabeiträge möglichst nutzbringend leisten, sodass die Temperaturziele 
gemeinsam erreicht und eine anthropogene Störung des Klimasystems ver-
mieden wird. Durch den schwachen rechtlichen Charakter des Pariser Über-
einkommens, das keine starken Instrumente zur Einhaltung der Vorschriften 
kennt, könnte dem Vertrag an Effektivität fehlen.260 

2.2.2  Rechtsform und Rechtscharakter 

Das gemischte Pariser Übereinkommen ist ein bindendes völkerrechtliches 
Instrument261 mit nahezu universeller Geltung. Die Globalität des Überein-
kommens ist dabei grundlegende Voraussetzung für seine Wirksamkeit.262 

 
257 So z. B. Markus, ZaöRV 76 (2016), 715ff. 
258 Duden, Effektiv, <duden.de/rechtschreibung/effektiv#b2-Bedeutung-2> (Stand: 1.7.20 

20). 
259 Markus, ZaöRV 76 (2016), 715 (722–723). 
260 Kuyper/Linnér/H. Schroeder, WIREs Climate Change 9 (2018), 1 (11f.). 
261 Bodle/Donat/Duwe, CCLR 10 (2016), 5 (13); Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 

(2017), 1.  
262 Kreuter-Kirchhof, DVBL 132 (2017), 97 (97–99). 
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Das multilaterale Abkommen ist unumstritten ein traditioneller völkerrecht-
licher Vertrag im Sinne von Art. 2 Abs. 1 lit. a des Wiener Übereinkommens 
über das Recht der Verträge (WVRK).263 Das Pariser Übereinkommen be-
gründet völkerrechtliche Pflichten für die Vertragsparteien und ist auf die 
innerstaatliche Umsetzung angewiesen, um auch im Verhältnis zu nationalen 
natürlichen und juristischen Personen Rechtswirkungen entfalten zu kön-
nen.264 

Das Übereinkommen von Paris ist bereits völkerrechtlich in Kraft getreten. 
Gemäß Art. 27 PÜ sind Vorbehalte zum Übereinkommen nicht zulässig. Da-
her ist in formeller Hinsicht der gesamte Text des Abkommens, „wie er ist“, 
bindend für eine Partei, sobald der Vertrag für sie in Kraft tritt.265 

Für einigen Diskussionsstoff sorgte die Betitelung als „Pariser Übereinkom-
men“ (engl. Paris Agreement) und nicht als „Protokoll“ oder „Durchfüh-
rungsabkommen“. Die Vertragsrechtskonvention stellt in Art. 2 Abs. 1 lit. a 
WVRK klar, dass die besondere Bezeichnung eines Rechtsaktes seine Rechts-
stellung nicht beeinträchtigt.266 Die konkrete Wortwahl lässt sich am ehesten 
auf die innenpolitischen Besonderheiten der Vereinigten Staaten von Ame-
rika zurückführen.267 Die Obama-Regierung unterstützte ein völkerrechtli-
ches Abkommen, wollte aber tunlichst ein Instrument vermeiden, das der 

 
263 Bodansky, RECIEL 25 (2016), 142; Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change 

Law, 2017, S. 212; Bodle/Oberthür in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on 
Climate Change, 2017, 91 (92); Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (779); Oberthür/Bodle, Cli-
mate Law 6 (2016), 40 (46); Obergassel/Arens ua, Phoenix from the Ashes, 2016, S. 13; 
Morgenstern/Dehnen, ZUR 27 (2016), 131 (133); Rajamani, J Environmental Law 28 (2016), 
337 (341); Stoll/Krüger in Proelß (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, 2017, 283 (Rn. 82), 
s. a. Bodansky, The American Journal of International Law 110 (2016), 288 (Fn. 5). 

264 Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (779). 
265 So a. Bodle/Donat/Duwe, CCLR 10 (2016), 5 (13). 
266 Bodansky, RECIEL 25 (2016), 142 (145). 
267 Wirth, Climate Law 6 (2016), 152ff.; Obergassel/Arens ua, Phoenix from the Ashes, 2016, 

S. 12–14; Oberthür/Bodle, Climate Law 6 (2016), 40 (45). 
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Zustimmung des US-Senats bedarf. Die US-Regierung beabsichtigte ein Ab-
kommen, das sie aufgrund der Exekutivbefugnisse des Präsidenten ratifizie-
ren und umsetzen könnte.268 

Für diese Untersuchung ist das Verhältnis des Pariser Übereinkommens zur 
Klimarahmenkonvention relevant. Es ist von der Klimarahmenkonvention 
abhängig,269 da nur Parteien der Rahmenkonvention das neue Übereinkom-
men ratifizieren können. Außerdem beziehen sich viele Regelungen auf die 
Verfahrensvorschriften und konstituierten Gremien des Rahmenkonvention. 
So dient beispielsweise gemäß Art. 17 Abs. 1 PÜ das für die Konvention ein-
gesetzte Sekretariat auch als Sekretariat des Pariser Übereinkommen (Klima-
sekretariat). Mit der Bezeichnung als Übereinkommen kam man Forderun-
gen von einigen Staaten nach, den Eindruck zu vermeiden, dass das Pariser 
Übereinkommen der Konvention untergeordnet sei.270 Im ersten Absatz des 
Beschlusses 1/CP.21 heißt es jedoch: das Pariser Übereinkommen „unter“ 
der Rahmenkonvention. Jedenfalls konkretisiert, ergänzt und unterstützt das 
Pariser Übereinkommen die Umsetzung der Klimarahmenkonvention.271 

Diffizil für die Durchsetzung des Pariser Vertrages ist, dass die (beabsichtig-
ten) national determinierten Beiträge gemäß Art. 4 PÜ, die das Zentralstück 
des Übereinkommens manifestieren, formal nicht Teil dessen sind.272 Das Kli-
masekretariat erfasst die (vorläufigen) individuellen Klimabeiträge in einem 
(vorläufigen) öffentlich geführten Register.273 Fraglich ist mithin die völker-

 
268 Oberthür/Bodle, Climate Law 6 (2016), 40 (45). 
269 Morgenstern/Dehnen, ZUR 27 (2016), 131 (133); Rajamani, J Environmental Law 28 (2016), 

337 (342). 
270 Bodansky, RECIEL 25 (2016), 142 (145). 
271 S. Art. 2 Abs. 1 PÜ: „in enhancing the implementation of the Convention, including its 

objective“ u. Abs. 3 PÜ-Präambel; dazu ausführlich Stoll/Krüger in Proelß (Hrsg.), Inter-
nationales Umweltrecht, 2017, 283 (Rn. 74–82). 

272 Ausführlich zu Art. 4 PÜ s. Winkler in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement 
on Climate Change, 2017, 141. 

273 Art. 4 Abs. 12 PÜ i. V. m. Beschluss 5/CMA.1, Abs. 2, 6. Beschluss 5/CMA.1 enthält im 
Annex die Modalitäten u. Verfahren für den Betrieb u. die Nutzung des öffentlichen 
Registers. 
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rechtliche Verbindlichkeit der (I)NDCs. Von der materiellen Vorgabe abgese-
hen, die nationalen Anstrengungen zur Emissionsreduktion zu steigern (sog. 
„Ratschenmechanismus“ oder „Hebemechanismus“ ohne Sanktionsandro-
hung in Art. 4 Abs. 3 PÜ), werden nur rechtsverbindliche Verfahrensvor-
schriften im Pariser Übereinkommen selbst normiert. Parteien sind gemäß 
Art. 4 Abs. 2 S. 1 PÜ verpflichtet, ihre NDCs zu kommunizieren und regel-
mäßig zu erneuern. 

Daraus ergibt sich die völkerrechtliche Unverbindlichkeit der Beitragsin-
halte.274 Die Parteien sind nicht streng verpflichtet, den genauen Inhalt der 
(I)NDCs umzusetzen. Die spezifischen Reduktionsziele und die dort aufge-
führten Zeithorizonte sind nicht rechtsverbindlich.275 Die Staaten sind ledig-
lich verpflichtet, nationale Maßnahmen mit dem Ziel zu verfolgen, diese auch 
zu erreichen (verhaltensbezogene Klausel).276 Das bedeutet konkret, dass die 
Staaten ihre NDCs nicht erfüllen, sondern Anstrengungen unternehmen 
müssen, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen. Es hätte rechtswirksamere Al-
ternativen zur Einbindung der NDCs gegeben.277 Leider konnte sich die Staa-
tengemeinschaft darauf politisch nicht einigen. 

2.2.3  Rechtsverbindlichkeit der Vertragsnormen 

Bisher stand allein die Frage nach der Rechtsform des gesamten Rechtsakts 
im Vordergrund. Der Pariser Vertrag enthält 16 Präambel-Absätze und 29 
rechtswirksame Artikel, die auf die Klimarahmenkonvention als grundlegen-
den Vertrag des internationalen Klimaschutzrechts aufbauen. Nicht jeder Ar-
tikel kreiert wiederum Rechte oder Pflichten für einzelne Vertragsparteien. 
Diese Arbeit kann auf detaillierte Analysen des Wesensgehalts einzelner 

 
274 Bodle/Donat/Duwe, CCLR 10 (2016), 5 (13); Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (780); Ober-

gassel/Arens ua., Phoenix from the Ashes, 2016, S. 49. 
275 M. w. N. Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (780). 
276 Art. 4 Abs. 2 S. 2 PÜ. 
277 S. Untersuchung dazu von Maljean-Dubois/Spencer/Wemaëre, CCLR 9 (2015), 68 (74–78). 
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Bestimmungen und Elemente aufbauen.278 Eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit den für diese Arbeit relevanten Vertragsinhalten erfolgt in den 
nächsten Kapiteln. 

An dieser Stelle lässt sich allgemein festhalten,279 dass der Pariser Ver-
tragstext politisch und sprachlich spitzfindig formuliert ist. Die Verbindlich-
keit280 der einzelnen Bestimmungen hängt von ihrer Positionierung im Ver-
trag ab. Das gleiche gilt für die Frage, ob diese individuelle oder kollektive 
Vertragspflichten statuieren. Der normative Gehalt der Regelungen bewegt 
sich entlang eines Spektrums von präzisen und zwingenden Muss-Vorschrif-
ten ohne Ermessen (engl. shall obligations) bis hin zu unverbindlichen emp-
fehlenden Aussagen (z. B. engl. should, strive, encourages). Zusätzlich zu 
den zwingenden Bestimmungen bis weichen Programmsätzen nutzt die 
Staatengemeinschaft „diskretionäre, qualifizierende und kontextabhängige 
Sprache“281 für den Vertragstext, um den Befolgungsgrad vorzugeben. 

2.3  Institutionelle Verpflichtungsarchitektur 

In Art. 2 Abs. 1 lit. a PÜ einigt sich die Staatengemeinschaft auf das materielle 
Ziel, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur auf deutlich unter 
zwei Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstren-
gungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius über 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen (Temperaturleitplanke).282 Art. 4 
PÜ normiert das zentrale Mittel zur Verwirklichung des langfristigen Tem-
peraturziels: Die Eindämmung der anthropogenen THG-Emissionen. Der 
Höhepunkt der weltweiten Emissionen soll so schnell wie möglich erreicht 

 
278 U. a. Bodansky, RECIEL 25 (2016), 142 (145–147); Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Ag-

reement on Climate Change, 2017, Part II; Rajamani, J Environmental Law 28 (2016), 
337ff. 

279 Ausführlich zur Rechtsnatur einzelner Bestimmungen s. Bodle/Oberthür in 
Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 91 (97–102); 
Rajamani, J Environmental Law 28 (2016), 337. 

280 Ekardt fragt nach einer gestärkten Rechtsverbindlichkeit durch Art. 2 UNFCCC u. die 
internationalen Menschenrechte, s. Ekardt, NVwZ 2016, 355 (357). 

281 Rajamani, J Environmental Law 28 (2016), 337 (343). 
282 Kritisch zur normativen Zielvorgabe Blue, RECIEL 24 (2015), 152 (158). 
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und bis zum Ende des Jahrhunderts soll ein Gleichgewicht zwischen anthro-
pogenen THG-Emissionsquellen und den Abbau solcher Gase durch Senken 
hergestellt werden (Klimaneutralität). Man verständigte sich gerade auf diese 
Zielmarken, weil sie die Risiken und (monetären) Auswirkungen der Klima-
veränderung erheblich verringern würden.283 

Die Temperaturangabe in Art. 2 Abs. 1 lit. a PÜ lässt Schwankungen offen. Es 
sind keine verpflichtenden materiellen Reduktionsziele definiert, auch kein 
gemeinsames „Cap“ ist festgelegt, also keine konkrete Obergrenze für welt-
weit zulässige Emissionen. Das Übereinkommen unterscheidet sich somit 
wesentlich vom Top-Down-Ansatz des Kyoto-Protokolls,284 das „rechtsver-
bindliche quantifizierte Emissionsbegrenzungs- und -reduktionsverpflich-
tungen [vorsieht], die durch einen Einhaltungsmechanismus unterstützt wer-
den, der (sanfte) Sanktionen verhängen kann.“285 Weiterhin gibt es kein kla-
res Bekenntnis zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen, dessen Nutzung 
als die Ursache des Klimawandels gilt. Mithin lässt sich festhalten, dass die 
klimavölkerrechtlichen Aussagen der Zielbestimmungen vage und wenig 
konkret formuliert sind.286 

Auch wenn keine völkerrechtlich bindenden Reduktionspflichten vereinbart 
sind, steht nun die Umsetzung der Ziele, der Temperaturleitplanke und des 
in Art. 4 PÜ normierten Ziels der Klimaneutralität, als gemeinsam getragene, 
„normative Handlungsziele“287 und als neuer politischer „Handlungsrah-
men“288 auf der klimapolitischen Agenda. Im Grunde steht die „Prozedurali-
sierung“289 oder die Operationalisierung dieser Temperaturleit-planke, d. h. 

 
283 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 39–64. 
284 Kurzdarstellung in Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, 4–8, S. 25ff.; Keohane/Oppen-

heimer, PaG 4 (2016), 142 (145f.). 
285 van Asselt, RECIEL 25 (2016), 139; s. a. Savaresi, RECIEL 25 (2016), 186. 
286 So argumentiert a. Gärditz, ZfU 42 (2019), 369 (375 m. w. N.); Mayer, CCLR 12 (2018), 1 

(2); a. A. Ekardt/Wieding/Zorn, Sustainability 10 (2018), 2812ff. 
287 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 41. 
288 Klimaretter.info, Die 1,5-Grad-Grenze hinterlässt Spuren, <klimaretter.info/meinun-

gen/standpunkte/24220-die-1-5-grad-grenze-hinterlaesst-spuren> (Stand: 31.7.2020). 
289 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 50–55. 
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eines Herunterbrechens auf konkrete einzelstaatliche Verpflichtungen zur 
THG-Reduktion an,290 beispielsweise durch ein staatlich verordnetes CO₂-
Budget. 

Das Pariser Übereinkommen basiert auf einem Modell der globalen Klima-
governance, das Japan zum ersten Mal im Jahr 1991 vorschlug: ein Pledge-
and-Review-System, das einen Kompromiss zwischen einem Bottom-Up- 
und Top-Down-Ansatz darstellt.291 Hierbei treffen die Staaten einseitige Zu-
sagen, die regelmäßigen internationalen unabhängigen Überprüfungen un-
terliegen. Ein Argument lautete, dass dies im Laufe der Zeit strengere Ver-
pflichtungen hervorbringen und gleichzeitig die Transparenz gewährleisten 
würde.292 Der Pariser Vertrag verfestigt diesen neuen experimentellen Kurs 
für die internationale Klimagovernance, der im Jahr 2009 bei der COP 15 in 
Kopenhagen ernsthaft eingeschlagen wurde.293 Auf der 21. Vertragsstaaten-
konferenz verabschiedete die Staatengemeinschaft diesen politisch durch-
setzbaren „pledge, review and ratched“-Ansatz.294 Dieser neuartige Design-
ansatz steht im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen. 

Der rechtlich verbindliche, iterative Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass 
alle Staaten im Fünfjahresrhythmus national festgelegte Beiträge einrei-
chen.295 Die Klimapläne, die gemäß Art. 4 Abs. 3 PÜ die höchsten Ambitionen 
der Vertragsparteien widerspiegeln (sollen), beinhalten Emissionsvermei-
dungsziele und Dekarbonisierungsfahrpläne. Die NDCs legen somit dar, wie 
die Staaten ihre Ziele erreichen wollen. Die Formulierung dieser individuel-
len Zusagen, ihrer Stringenz, des Umfangs und der Form, erfolgt in einem 
selbstbestimmten Prozess (Bottom-Up-Ansatz).296 

 
290 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 59. 
291 Andresen, The International Spectator 50 (2015), 15 (20); Dimitrov, Global Environmental 

Politics 16 (2016), 1 (8). 
292 Dimitrov, Global Environmental Politics 16 (2016), 1 (8). 
293 S. dazu McGee/Steffek, J Environmental Law 28 (2016), 37ff.; Witthaus, From Copenhagen 

to Cancun, 2011. 
294 Franzius, EurUP 15 (2017), 166 (171). 
295 van Asselt, RECIEL 25 (2016), 139. 
296 Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change Law, 2017, S. 214. 
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Bei den Pledges können die Staaten die Zeithorizonte frei wählen.297 Sie kön-
nen auch Zwischenziele für bestimmte Zeiträume formulieren, sodass die in-
dividuellen nationalen Gegebenheiten Berücksichtigung finden (Selbstdiffe-
renzierung). Zur Abgabe von NDCs (das „Ob“) sind die Parteien nach Art. 4 
Abs. 2 PÜ verpflichtet, lediglich der Inhalt der Zusagen (das „Wie“) ist den 
Staaten selbst überlassen.298 

Der Nachteil des Bottom-Up Pledge-Systems ist, dass es sich gerade nicht um 
rechtlich bindende Verpflichtungen handelt. Es besteht ein Anreizproblem, 
ambitionierte Klimaziele zu formulieren. Es könnten nur Klimaschutzbei-
träge zugesichert werden, die für den einzelnen Staat leicht umsetzbar und 
wenig ambitioniert sind. Ein Überprüfungssystem (review) besteht, dennoch 
gibt es keinerlei formelle Sanktionsmöglichkeiten bei wenig ambitionierten 
NDCs oder der Nichterreichung dieser. Die staatlichen Selbstverpflichtungen 
beruhen auf dem Freiwilligkeitsprinzip, sodass keine gemeinsamen verbind-
lichen Reduktionsziele formuliert und erst recht nicht durchsetzbar sind.299 
Im Vergleich zum Kyoto-Protokoll mit klaren Mandaten und Sanktionen 
(engl. obligations of result, Erfolgspflichten), schließt sich nun ein Überein-
kommen an, das Handlungspflichten auferlegt (engl. obligations of conduct), 
wodurch sich Gestaltungsspielräume für die Vertragsstaaten auftun.300 Das 
Übereinkommen enthält erstaunlich viele Normen, die „ein Verfahren zur 
[staatlichen] Verhaltenssteuerung“301 entwickeln. Einige dieser Normen zur 
Erfüllungssicherung untersucht die Arbeit später genauer.302 

 
297 S. zu den individuellen, aber harmonisierten Zeitrahmen Unterkapitel 2.1. 
298 Wie v. WBGU vorgeschlagen, s. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, 

S. 59. 
299 Schlacke, ZUR 27 (2016), 65 (66). 
300 Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (780); Fasoli, CCLR 11 (2017), 261; Morgenstern/Dehnen, 

ZUR 27 (2016), 131 (134); Savaresi, RECIEL 25 (2016), 186 (187f). 
301 Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (780). 
302 S. Unterkapitel 3.1-3.2, 3.4-3.5. 
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Der sich mit diesem Ansatz manifestierende Vorteil ist die sich darbietende 
Flexibilität für die Nationalstaaten. Dieser Ansatz war nicht nur im Aushand-
lungsprozess konsensfähig,303 sondern reagiert auf die „begrenzte Durchsetz-
barkeit des Völkerrechts“304 als inhärente Grenze des internationalen Rechts. 
Er bietet auch die größtmögliche Freiheit bei der individualstaatlichen Mit-
telwahl zur Zielerfüllung.305 Darüber hinaus sind die freiwilligen Zusagen 
bezüglich der individuellen Klimaschutzziele und Dekarbonisierungsfahr-
pläne in einen rechtsverbindlichen Prozess eingebettet. Der Pariser Vertrag 
legt langfristige Klimaziele, Prinzipien und Verfahrensschritte fest, die auf-
zeigen, wie diese Ziele erreicht werden sollen. Diese hybride Verpflichtungs-
struktur306 des Pariser Übereinkommens ist das Ergebnis eines pragmati-
schen politischen Aushandlungsprozesses.307 Die „Kombination selbstver-
pflichtender und verbindlicher Elemente, [ist] geeignet, den Vertragsstaaten 
Spielräume für eine zukunftsoffene und flexible Gestaltung zu eröffnen“.308 

In diesem Zusammenhang arbeitet die internationale Klimaschutzbürokratie 
als Notarin, die die staatlichen NDCs sammelt und die Umsetzung der zuge-
sagten Maßnahmen überprüft.309 Das Pariser Modell bietet mehrere Überprü-
fungsprozesse zur Umsetzung im engeren Sinne (durch einen robusten „er-
weiterten Transparenzrahmen“,310 der auf bestehende Berichterstattungs- 
und Überprüfungsprozesse im Rahmen der Klimarahmenkonvention auf-

 
303 Savaresi, RECIEL 25 (2016), 186. 
304 Kreuter-Kirchhof, DVBL 132 (2017), 97 (101). 
305 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 54. 
306 Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change Law, 2017, S. 214; Carazo/Klein in 

Klein/Cara-zo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 389 (390); 
Edenhofer/Flachs-land ua, Identifying Options for a New International Climate Regime 
Arising from the Durban Platform for Enhanced Action, 2013, 4f.; Gärditz, ZfU 42 (2019), 
369 (375); Kuyper/Linnér/H. Schroe-der, WIREs Climate Change 9 (2018), 1 (5); s. a. An-
dresen, The International Spectator 50 (2015), 15 (15–23). 

307 Rockström/Schellnhuber ua, Earth's Future 4 (2016), 465 (466). 
308 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
309 Savaresi, RECIEL 25 (2016), 186. 
310 S. Unterkapitel 3.3.1. 
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baut), zu den kollektiven Anstrengungen (durch die „globale Bestandsauf-
nahme“311) und zu Einhaltungsfragen (durch einen „Implementierungs- und 
Compliance-Mechanismus“312). Diese Prozesse erzeugen für die kommenden 
Jahre einen grundlegenden Rahmen für die internationale Klimaschutzpoli-
tik.313 Das Top-Down-Kontrollsystem (review) enthält „obligatorisch-fakul-
tative Pflichten der Vertragsstaaten“314, die einen Gegenpol zur Vagheit der 
NDCs und der staatlichen Diskretion bilden. Das internationale Umsetzungs-
system bietet im weiteren Sinne Unterstützung,315 schafft Transparenz und 
verlangt nach gegenseitiger Rechenschaft und Kontrolle. Ihm kommt daher 
entscheiden-de Bedeutung zu, Vertrauen in das kooperative staatliche Ver-
halten zum gemeinsamen Schutz der Atmosphäre zu erzeugen. 

Wie bereits betont, basiert der hybride Ansatz des Übereinkommens auf einer 
Kombination aus selbst auferlegten und freiwilligen national festgelegten 
Klimaschutzbeiträgen sowie verpflichtenden Top-Down-Instrumenten.316 
Das Funktionieren dieses hybriden Multilateralismus317 ist enorm bedeut-
sam, denn die Pariser Pledge-and-Review-Konzeption ist derzeit die einzig 
politisch umsetzbare. Zugleich ist sie ein „umweltvölkerrechtlicher Paradig-
menwechsel“ 318 hin zu Selbstverpflichtungen, der einen „entscheidenden 
normativen Rahmen für die internationale Klimagemeinschaft“319 setzt. Zu-
sätzlich hält der Pariser Vertrag „einen verbindlichen und politisch kontrol-
lierbaren Verschärfungsmechanismus“320 bereit. Der Ratschenmechanismus 
folgt dem Progressionsgebot oder -prinzip, das heißt jeder Klimabeitrag stellt 

 
311 S. Unterkapitel 3.2.2. 
312 S. Unterkapitel 3.2.3. 
313 van Asselt, RECIEL 25 (2016), 139. 
314 Leggewie/Messner/Schlacke, GAIA 24 (2015), 10 (12). 
315 Zu den Mechanismen der Erfüllungshilfe s. Unterkapitel 3.1. 
316 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 50. 
317 Bäckstrand/Kuyper/Linnér ua, Environmental Politics 26 (2017), 561ff. 
318 Franzius, EurUP 15 (2017), 166; Kreuter-Kirchhof, DVBL 132 (2017), 97 (100f.). 
319 Tänzler, ZfU 2017, 180. 
320 Franzius, EurUP 15 (2017), 166 (168). 
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eine Steigerung des staatlichen Ambitionsniveaus dar. Art. 4 Abs. 3 PÜ etab-
liert einen „organisierten konstruktiven Überbietungs-wettbewerb“,321 der 
im Wechselspiel mit den nationalen Klimapolitiken der Vertragsparteien 
stattfindet.322 

Gut begründet ist die Kritik, dass dieser Steigerungsmechanismus ohne 
Sanktionsandrohung eher Gefahr läuft, einen Abwärtswettlauf zu einem im-
mer niedrigeren Standard auszulösen (engl. „race to the bottom“),323 anstatt 
immer größere Ambitionssteigerungen zu erwirken. Auch eröffnet Art. 4 
Abs. 4 S. 2 PÜ324 den Entwicklungsländern einen weiteren Spielraum hin-
sichtlich ihrer Minderungsziele und -maßnahmen. Die Befürchtung, dass der 
Pariser Kompromissarchitektur mit dem Ratschenmechanismus die Durch-
schlagskraft fehlt, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen, unterstreicht 
der träge Einreichungsprozess im Jahr 2020. Lediglich drei (Königreich Nor-
wegen, Republik Suriname und Republik Marshallinseln, die rund 0,1 Pro-
zent der weltweiten THG-Emissionen ausstoßen)325 von den knapp 200 Pari-
ser Staaten reichten fristgerecht326 ihre NDCs ein.327 Mit Stand April 2021 

 
321 Winter, ZUR 28 (2017), 267 (276). 
322 Ausführlich zu den Ambitionskonzepten zur THG-Reduzierung u. des Fortschrittes 

Rajamani/Guérin in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 
2017, 74 (74–81). 

323 A. als „Abwärtsspirale“ bezeichnet von Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 86. 
324 Dt. Übersetzung „[Sie] sollen ihre Minderungsanstrengungen weiter verstärken; sie 

werden ermutigt, mit der Zeit angesichts der unterschiedlichen nationalen Gegebenhei-
ten auf gesamtwirtschaftliche Emissionsreduktions- oder -begrenzungsziele überzuge-
hen.“ 

325 World Resources Institute, 2020 NDC Tracker, <climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker 
?search=marsh> (Stand: 31.7.2020). 

326 Unter Beachtung des Beschlusses 1/CP.21, Abs. 25, konnten bis einschließlich 9.2.2020 
NDCs eingereicht werden; ohne die Berücksichtigung der durch die COVID-19-Pande-
mie bedingten außerplanmäßige Verschiebung der COP 26 ins Jahr 2021. 

327 UNFCCC, NDC Register (interim), <unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx> (Stand: 
17.2.2020). 
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reichten lediglich 51 Parteien neue oder aktualisierte NDCs ein, die von 78 
Staaten mitgeteilt wurden.328 

Für den Fall, dass Staaten die (nicht gesteigerten) freiwilligen Zusagen nicht 
einhalten oder schlecht leisten, fehlen direkte Sanktionen und Konsequenzen, 
wie etwa Strafzahlungen. Zumindest finden sich im Kattowitzer Regelwerk 
zum Pariser Übereinkommen zusätzliche „versteckte“ Sanktionen, wie den 
Ausschluss aus dem internationalen Emissionshandel. Hier sind konkrete 
Voraussetzungen aufgeführt, die erfüllt sein müssen, damit Staaten am Emis-
sionshandel teilnehmen dürfen.329 Der Entzug der Teilnahmemöglichkeit ist 
eine ökonomische Bestrafung regeluntreuer Staaten. 

Neben der gegenseitigen internationalen Kontrolle besteht die innerstaatliche 
Kontrolle oder Sanktionierung. Zwar verfassen nationale Regierungen die 
NDCs weitestgehend selbst, dennoch sind sie oft Produkt eines innenpoliti-
schen Aushandlungsprozesses mit Interessengruppen und der Öffentlich-
keit. Sie zeigen die Allianzbildung in der Innen-politik auf.330 Die Ergebnisse, 
die sich aus der internationalen strategischen Interaktion und der Innenpoli-
tik generieren, entstehen aus einem „zweistufigen Spiel“ (engl. two-level 
game)331 heraus.332 Mit dieser Feststellung im Blick begründet sich die ein-
gangserwähnte Bedeutsamkeit der nationalen Ebene sowie der innerstaatli-
chen Rechtsetzungsverfahren.333 Die Wirksamkeit und Steuerungskraft des 
Völkervertragsrechts hängt wesentlich von den Nationalstaaten ab, das Recht 
zu implementieren, zu legitimieren und durchzusetzen. Es ist insofern wich-

 
328  S. UNFCCC, NDCs under the Paris Agreement. Synthesis Report, FCCC/PA/CMA/20 

21/2; UNFCCC, Updated or New NDCs Submitted, <unfccc.int/process-and-meet-
ings/the-paris-agreement/the-paris-agreement/nationally-determined-contrinutions-
ndcs/NDC-submissions> (Stand: 7.4. 2021); s. a. Climate Action Tracker, CAT: Climate 
Target Update Action Tracker, <climateactiontracker.org/climate-target-update-tracke 
r/> (Stand: 7.4.2021). 

329 Zum Emissionshandel s. Unterkapitel 2.1. 
330 Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (148). 
331 Putnam, International Organization 42 (1988), 427ff. 
332 Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (148); Streck, ZUR 30 (2019), 13 (16). 
333 S. a. Unterkapitel 1.2. 
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tig, wie sich die in dem Übereinkommen enthaltenen Ziele und Lösungsan-
sätze in der „konkreten innerstaatlichen Umsetzung tatsächlich mit [den] ei-
genen inner-staatlichen Zielen und institutionellen Möglichkeiten vereinba-
ren lassen, und wie sie sich in die internen rechtlichen und institutionellen 
Strukturen einfügen.“334 Wie bereits erörtert,335 drohen den Staaten vom UN-
FCCC-Prozess ausgehend keine ernsthaften Konsequenzen, um sie zum Ein-
lösen ihrer NDCs zu bewegen. Auf (supra-)nationaler Ebene hingegen kann 
Schlecht- oder Nichtleistung der ausgehandelten Klimaschutzbeiträge mit 
Stimmverlusten für die Regierungsparteien bei Wahlen einhergehen oder in 
extremen Fällen sogar mit der Abwahl von Regierenden sanktioniert wer-
den.336 Die innerstaatliche Wahlrechenschaft in Demokratien kann weiterhin 
eine weitere Schwachstelle des Pariser Vertrages entgegenwirken, nämlich 
dass ein recht einfacher Ausstieg aus dem Klimaschutzregime durch die Staa-
ten möglich ist (Art. 28 PÜ).337 

Eine bemerkenswerte Errungenschaft des Pariser Vertrages ist noch vorzu-
stellen. Das Übereinkommen eröffnet einen kooperativen Multilateralismus 
jenseits der strikten Zweiteilung der Nationalstaaten. Alle Nationen (einge-
schlossen der Schwellen- und Entwicklungsländer) sind einbezogen. Dies 
scheint bei einem globalen Allmendeproblem zielführend zu sein, denn die 
Kooperation aller Staaten, vor allem der großen Emittenten, ist notwendig. 
Das aus klimapolitischer Sicht ineffektive Kyoto-Protokoll338 setzte den 
Schwerpunkt auf rechtsverbindliche Emissionsziele für einige entwickelte 
Staaten. Trotz der Verbindlichkeit der Begrenzungs- und Reduktionspflich-
ten, ist es mit dem Protokoll nicht gelungen, diese gesetzten Klimaschutzziele 
zu erreichen und die globalen Emissionen abzusenken. Sie sind ganz im Ge-

 
334 Markus, ZaöRV 76 (2016), 715 (740). 
335 S. Unterkapitel 2.2.2. 
336 S. zur sog. Wahlrechenschaft Unterkapitel 1.2 u. 4.7.4.1. 
337 Zum zwischenzeitigen Austritt der USA s. Fn. 203. 
338 Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (143–146); Savaresi, RECIEL 25 (2016), 186 (188). 
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genteil während der Kyoto-Ära aufgrund von weltwirtschaftlichen Verände-
rungen kontinuierlich gestiegen,339 worauf der statische Kyoto-Ansatz keine 
Antwort fand. Der neue Klimavertrag ist im Hinblick auf die unterschiedli-
chen Verantwortungsstrukturen340 sachgerecht, indem er die strikte schema-
tische und konstruierte Abgrenzung zwischen entwickelten Ländern und 
Entwicklungsländern entschärft, die sowohl bei der Konvention als auch im 
Protokoll noch vorherrschten.341 

Man muss zusammenfassend zur Pariser Kompromissarchitektur konstatie-
ren, dass sich die Staatengemeinschaft zwar auf ambitionierte, jedoch elasti-
sche und unzureichende Ziele einigte und bisher zu wenige und halbherzige 
Mittel zu ihrer Umsetzung wählte.342 Diese Situation verdeutlicht die abge-
schwächte Wirksamkeit und Steuerungskraft des Pariser Übereinkommen 
auf internationaler Ebene, die auf der mangelnden Bereitschaft der Staaten 
beruht, tatsächlich ambitionierte nationale Ziele zu formulieren und adä-
quate nationale Umsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, die mit dem globalen 
Temperaturziel und dem dafür noch vorhandenen Kohlestoffbudget einher-
gehen. Es zeigt die Zurückhaltung der Staaten gemeinsam und individuell 
Verantwortung für einen Dekarbonisierungsweg mit strengen Minderungs-
politiken und -gesetzen einzunehmen, der sich innerhalb der rechtsverbind-
lichen 2-Grad- oder strengeren 1,5-Grad-Leitplanke bewegt. 

2.4  Komplementäre Geltung des Soft Law und des Völkerrechts 

Das Übereinkommen von Paris basiert auf den vier Grundpfeilern des Kli-
maschutzes, der Klimaanpassung, des Ausgleichs der Verluste und Schäden 
sowie auf dem „Solidarpakt“343 zur Unterstützung der Entwicklungs- und 

 
339 IPCC, Summary for Policymakers: Climate Change 2014 Synthesis Report, 2015, SPM-

5; Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 21–27. 
340 Engl. differentiation; s. dazu Maljean-Dubois, RECIEL 25 (2016), 151ff. u. Bodansky/Brun-

née ua, International Climate Change Law, 2017, S. 219–226. 
341 So a. Saurer, NuR 41 (2019), 145ff.; van Asselt, RECIEL 25 (2016), 139. 
342 So a. Höhne/Kuramochi/Warnecke ua, Climate Policy 17 (2017), 16ff.; Schlacke in Som-

mer/M. Müller (Hrsg.), Unter 2 Grad?, 2016, S. 169. 
343 Kreuter-Kirchhof, DVBL 132 (2017), 97 (102f.). 
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Schwellenländer. Verfahrensvorschriften und institutionelle Regelungen 
komplementieren den völkerrechtlichen Vertrag. Einige Rechtsfragen blei-
ben jedoch den Beschlüssen überlassen (COP-Beschlüsse unter UNFCCC, 
CMP- unter KP und CMA- unter PÜ) oder bleiben ungeklärt. Der folgende 
Abschnitt beschäftigt sich aber nicht nur mit der Frage nach der komplemen-
tären Wirksamkeit des Soft Laws (2.4.1), sondern auch des umweltbezogenen 
Völkervertragsrechts (2.4.2), des Völkergewohnheitsrechts und der allgemei-
nen Rechtsgrundsätze (2.4.3) im Zusammenspiel mit dem neuen Vertrags-
werk. Auch das Verhältnis zu menschenrechtlichen Pflichten gilt es kurz zu 
beleuchten (2.4.4), weil diese bei Klimaklagen immer häufiger zur dezentra-
len gerichtlichen Durchsetzung des klimaschützenden Völkerrechts genutzt 
werden. 

2.4.1  Soft Law 

Die Beschlüsse der Vertragsstaatenkonferenzen ergänzen die Pariser Kern-
vereinbarung in nahezu allen Schlüsselbereichen. Die hybride Struktur, bei 
der sich Regelungsinhalte in Vertragstexten als auch in den zahlreichen Be-
schlüssen befinden, kann eine nützliche Architektonik sein, „um Glaubwür-
digkeit und Beständigkeit mit Flexibilität und Dynamik in Einklang zu brin-
gen“344. Das Pariser Übereinkommen ist der rechtsbindende zentrale Vertrag 
unter dem Schirm der Rahmenkonvention, das zukünftig durch CMA-Be-
schlüsse konkretisiert wird. Der politische Vorteil der gemeinsamen Be-
schlussfassung ist, dass sie keiner nationalstaatlichen Ratifizierung oder An-
nahme bedarf, da es sich gerade nicht um formelle Rechtsinstrumente han-
delt, sondern um Entscheidungen im Rahmen der internationalen Klima-
governance.345 

Es gibt mannigfaltige und nicht immer leicht nachvollziehbare Gründe, wa-
rum Normen in dem einen oder anderen Rechtsdokument platziert sind. Klar 
ist, dass die flexible Lokation der Regelungsinhalte den Paris-Outcome erst 

 
344 Maljean-Dubois/Spencer/Wemaëre, CCLR 9 (2015), 68 (83). 
345 Doelle, Climate Law 6 (2016), 1 (5). 
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ermöglichte. So eignet es sich, Elemente mit einem hohen Detaillierungsgrad 
in den Beschlüssen anzusiedeln, die aufgrund ihres inhaltlichen Tiefgangs 
für das Kernabkommen schlicht nicht geeignet sind. Andere Textelemente 
sind in den Beschlüssen enthalten, um mehr Flexibilität zu ermöglichen, die 
darin enthaltenen Regelungen in Zukunft leichter aktualisieren zu können. 
Wieder andere Regeln befinden sich in den Beschlüssen, um sie vom Pariser 
Übereinkommen zu distanzieren, damit sich die Vertragsparteien keinem na-
tionalen Ratifizierungsprozess unterziehen müssen.346 

Regierungsdelegationen handeln Völkerverträge häufig sehr sorgfältig aus. 
Die politisch überlagerte Aufteilung der Regelungsinhalte zwischen der ver-
bindlichen Pariser Vereinbarung und den Beschlüssen spielt eine bedeutende 
Rolle. Sie ermöglicht eine fein nuancierte Vorgehensweise zur Differenzie-
rung der Vertragsparteien. Die Frage nach den unterschiedlichen (histori-
schen) Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten war lange Zeit eine 
spaltende. Die neue Konzeption der gemeinsamen, aber „differenzierten Ver-
antwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten mit Blick auf die unterschiedli-
chen nationalen Gegebenheiten“ (CBDRRC-NC-Prinzip)347 entfernt sich von 
den harten Kyoto-Linien. Sie ermöglicht für jede Problematik einen maßge-
schneiderten Ansatz zur Differenzierung und gewährleistet mehr Flexibilität 
im Laufe der Zeit.348 

Im Gegensatz zur binären Konstruktion von harten Gesetzen gegenüber wei-
chen Nicht-Gesetzen, muss man anerkennen, dass die normative Kraft des 
internationalen Klimaschutzrechts entlang eines Spektrums wirkt. Auch 
wenn Soft-Law-Instrumente, wie die CMA- oder COP-Beschlüsse, auf den 
ersten Blick unverbindlich scheinen, können sie in der Praxis jedoch starke 

 
346 S. a. Doelle, Climate Law 6 (2016), 1 (5). 
347 Gem. Art. 2 Abs. 2 PÜ i. V. m. Abs. 3 PÜ-Präambel; Art. 4 Abs. 4 u. 19 PÜ; ausführlich 

Rajamani/ Guérin in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 
2017, 74 (81–88). 

348 So argumentiert a. Doelle, Climate Law 6 (2016), 1 (5). 
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Rechtswirksamkeit entfalten. Im internationalen Klimaschutzrecht manifes-
tieren sich fließende und verschwimmende Grenzen des Hard und Soft 
Laws349 und seiner normativen Kraft.350 

2.4.2  Völkervertragsrecht 

Die Wiener Vertragsrechtskonvention verschriftlicht in Art. 26 WVRK den 
bedeutendsten Grundsatz des öffentlichen Vertragsrechts „Pacta sunt ser-
vanda“: Ein Völkervertrag bindet die Vertragsparteien und ist „nach Treu 
und Glauben zu erfüllen“ (Grundsatz der Vertragstreue). Jedoch begründet 
nicht jede Bestimmung des Pariser Vertrages eine rechtliche Pflicht für ein-
zelne Parteien.351 In der Rechtswissenschaft wird vor allem diskutiert, welche 
Bindungswirkung die Zielbestimmungen entfalten und welche Pflichten sich 
daraus ergeben. 

Nach Art. 31 Abs. 1 WVRK ist eine systematische Interpretation des Pariser 
Übereinkommens im Lichte eines anderen völkerrechtlichen Vertrags wie 
der Rahmenkonvention möglich.352 Die Klimarahmenkonvention von 1992 
bestimmt in Art. 2 S. 1 UNFCCC das Ziel der Stabilisierung der THG-Kon-
zentrationen in der Erdatmosphäre „auf einem Niveau zu erreichen, auf dem 
eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird“. 
In der Rechtswissenschaft wird die Auffassung vertreten, dass „es sich hier-
bei nicht nur um eine politische Aussage handelt, sondern um eine vertrags-
rechtliche Verpflichtung“353. Die UNFCCC-Staaten sind somit bereits durch 
den „Muttervertrag“ zur Vermeidung einer gefährlichen anthropogenen Stö-
rung des globalen Klimas verpflichtet. Art. 2 UNFCCC bestätigt somit inhalt-

 
349 S. Unterkapitel 2.2.1. 
350 So argumentieren a. Boysen, ZUR 29 (2018), 643 (643, 648 m. w. N.); Maljean-

Dubois/Spencer/We-maëre, CCLR 9 (2015), 68 (69f.); Mehling, RECIEL 24 (2015), 341ff. 
351 Bodansky, RECIEL 25 (2016), 142 (145); s. a. Unterkapitel 2.2. 
352 Ekardt, NVwZ 2016, 355 (357). 
353 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 55 m. w. N. 
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lich die Verbindlichkeit der übergreifenden Ziele des Pariser Übereinkom-
men.354 Es kann vertreten werden, dass die Zielbestimmungen in Art. 2 UN-
FCCC sowie in Art. 2 Abs. 1 PÜ aus sich selbst heraus rechtsverbindlich 
sind.355 Genauso kann argumentiert werden, dass die Pflicht zur Emissions-
minderung für entwickelte Länder und Annex-I-Staaten gemäß Art. 4 Abs. 2 
UNFCCC356 und der allgemeingültige Art. 4 Abs. 1 PÜ ebenso rechtsbindend 
sind. Aus der Verbindlichkeit der Pariser Zielbestimmungen sind völker-
rechtsunmittelbar jedoch keine Pflichten zu konkreten und spezifischen Maß-
nahmen abzuleiten.357 

Zudem konstatiert das 13. nachhaltige Entwicklungsziel die Bekämpfung des 
Klimawandels.358 Die insgesamt 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
(engl. Sustainable Development Goals, SDGs) dienen der Sicherung einer 
wirtschaftlich guten, sozialen und ökologischen Zukunft auf unserem Plane-
ten.359 Es handelt sich um politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, 
die Teil der Resolution 70/1 der UN-Generalversammlung sind. Die SDGs 
gelten in Abgrenzung zu den vorangegangenen Millenniums-Entwicklungs-
zielen (MDGs) für alle Staaten und nicht nur für Entwicklungsländer. Das 13. 

 
354 Ekardt, NVwZ 2016, 355 (357). 
355 Ekardt, NVwZ 2016, 355 (357). 
356 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 55 m. w. N. 
357 Gärditz, ZfU 42 (2019), 369 (375 m. w. N). 
358 UN-Generalversammlung, Resolution 70/1 „Transforming our world: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development” v. 25.9.2015, A/RES/70/1, <un.org/ga/search/view_do 
c.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E> (Stand: 31.7.2020); dt. Übersetzung abrufbar 
unter <un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf> (Stand: 31.7.2020). 

359 Die auf dem COP 24 von 54 Staaten u. der EU verabschiedete Schlesische Erklärung zur 
Solidarität u. gerechtem Strukturwandel (engl. Solidarity and Just Transition Silesia 
Declaration) bezieht sich auf die 2030 UN-Agenda für eine nachhaltige Entwicklung; 
abrufbar unter <cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Tra 
nsition_Silesia_Declaration.pdf> (Stand: 29.4.20 19), Erwähnung in Beschluss 1/CP.24, 
Abs. 48. 
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Ziel zum Klimaschutz verstärkt die Geltungskraft der Zielbestimmungen in-
nerhalb des UNFCCC-Regimes360.361 

Weitere völkervertragliche Pflichten ergeben sich ferner aus dem Kyoto-Pro-
tokoll, dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen362 und den 
2016 beschlossenen Kigali-Änderungen363 zum Montrealer Protokoll364. Völ-
kervertragliche Rechtsquellen erzeugen somit eine gesteigerte Verbindlich-
keit der Vorgaben des neuen Klimaschutzvertrages. Unschädlich ist, dass die 
vertraglichen Pflichten zum Teil wenig konkret sind. Staatliche Pflichten las-
sen sich nämlich auch aus dem Völkergewohnheitsrecht ableiten,365 worauf 
das nächste Unterkapitel genauer eingeht. 

2.4.3  Völkergewohnheitsrecht und Rechtsgrundsätze 

Völkerrechtliche Verträge gehen im Rahmen ihres Geltungsbereiches dem 
allgemeinen Völkerrecht als „lex specialis“ vor. Das Pariser Übereinkommen 
ist ein umweltvölkerrechtlicher Vertrag, der vor dem allgemeinen Völkerum-
weltrecht als zusätzliche Rechtsquelle vorgeht.366 Wie der Abschnittstitel der 
komplementären Geltung des Völkerrechts erahnen lässt, wird der Auffas-
sung der International Law Association (ILA)367 und der Sachverständigen-

 
360 Das UNFCCC-Regime umfasst die Politik-, Regelungs- u. Verwaltungssysteme rund 

um die 3 verknüpften Klimavölkerverträge UNFCCC, KP u. PÜ, die die globalen Rah-
menbedingungen für die Ressourcenverteilung vorgeben. 

361 UN-Generalversammlung, Resolution 70/1 v. 25.9.2015, A/RES/70/1, Abs. 13 u. insb. 54; 
s. a. Sindico, Climate Law 6 (2016), 130ff. 

362 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 55 m. w. N. 
363 UN Treaty Collection, Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete 

the Ozone Layer, <treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no= 
XXVII-2-f&chapter=27&clang=_en> (Stand: 20.6.2021). 

364 Das Montrealer Protokoll konkretisiert das Wiener Übereinkommen zum Schutz der 
Ozonschicht (Rahmenübereinkommen); s. UN Treaty Collection, Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone Layer, <treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?sr 
c=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2-a&chapter=27&clang=_en> (Stand: 20.6.2021). 

365 So argumentieren a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 55. 
366 Frank, ZUR 27 (2016), 352 (354); Frank, NVwZ - Extra 2014, 1 (8). 
367 Insb. spricht der Artikelentwurf 8 Abs. 8 der ILA Legal Principles Relating to Climate 

Change v. „legal and institutional framework of international law”; zum Entwurf s. 
Frank/Schwarte, ZUR 25 (2014), 643ff. 
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gruppe für globale Klimaverpflichtungen368 gefolgt, dass Staaten eine recht-
lich begründete Klimaverantwortung tragen.369 

Diese Rechtsauffassung ergibt sich aus überzeugenden Gründen: Das Pariser 
Übereinkommen lässt die Konkurrenzfrage zum allgemeinen Völkerrecht of-
fen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Vertrag die Berufung auf all-
gemeines Völkerrecht hätte explizit ausschließen müssen, wenn er es nicht 
vorgesehen hätte. Eine so folgeschwere Ausschlussregelung bedarf der 
Schriftform, was nicht geschehen ist. Zudem vertraten bereits bei der Ratifi-
kation der Rahmenkonvention einige Inselstaaten die Auffassung, dass be-
gründete Ansprüche aus dem allgemeinen Völkerrecht bestehen bleiben.370 
Darauf folgte kein parteilicher Widerspruch.371 Neun Vertragsparteien372 er-
klären in ihren Deklarationen zum PÜ explizit, dass das Übereinkommen in 
keiner Weise einen Verzicht auf Rechte aus anderen Rechtsquellen, ein-
schließlich des Völkerrechts, darstellen. 

Das Völkergewohnheitsrecht als ergänzende Rechtsquelle373 kennt folgende 
Grundsätze: das Prinzip der begrenzten Staatssouveränität (über die Aus-
beutung der natürlichen Ressourcen), das Freiwilligkeitsprinzip, den Gleich-
heitsgrundsatz zwischen den souveränen Staaten (Träger gleicher Rechte 

 
368 Oslo Principles on Global Climate Obligations, insb. S. 21f., <climateprinciplesforenter-

prises. files.wordpress.com/2017/12/osloprincipleswebpdf.pdf> (Stand: 20.6.2021). 
369 So a. Frank, ZUR 27 (2016), 352 (353f.) Die andere Auffassung der verdrängenden Wir-

kung des abschließend regelnden PÜ erörtert in Frank, ZUR 27 (2016), 352 (354) mit 
Verweis (s. Fn. 25) auf Lord Crawfords (IGH-Richter) Diskussionsbeitrag zum Referat 
aus dem Jahr 2015 von Sands, Climate Change and the Rule of Law, <sup-
remecourt.uk/docs/professor-sands-lecture-on-climate-change-and-the-rule-of-law.p 
df> (Stand: 31.7.2020). 

370 S. Deklarationen zum UNFCCC UN Treaty Collection, United Nations Framework Con-
vention on Climate Change, <treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=IND&mt 
dsg_no=XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en#1> (Stand: 31.7.2020). 

371 Frank, ZUR 27 (2016), 352 (354). 
372 Cook- u. Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten), Nauru, Niue, Philippinen, 

Salomoninseln, Tuvalu sowie Vanuatu; s. Fn. 192. 
373 Frank, ZUR 27 (2016), 352 (358). 
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und Pflichten, z. B. eine Stimme pro Staat bei UN-Verhandlungen) oder die 
Verhandlungsführung nach Treu und Glauben.374 

Umweltbezogene Grundsätze375 ergänzen die gewohnheitsrechtlichen Prin-
zipien, wie das Verbot erheblicher grenzüberschreitender Umweltbelastun-
gen.376 Dieses fundamentale Prinzip ist Grundlage des modernen Völkerum-
weltrechts. Das Verbot leitet sich aus dem berühmten Trail Smelter-Schieds-
spruch aus den Jahren 1938 und 1941377 ab. In der Entscheidungsbegründung 
stellt das von den USA und Kanada angerufene Schiedsgericht aufgrund von 
grenzüberschreitenden schädigenden Abgasen (SO2-Emissionen) aus Metall-
schmelzen in Trail, Kanada, auf US-amerikanischem Gebiet fest, 

„that under the principles of international law […] no State has the right to 
use or to permit the use of its territory in such a manner as to cause injury by 
fumes in or to the territory of another or to the property or persons therein, 
when the case is of serious consequence and the injury is established by clear 
and convincing evidence.“378 

In seinem Schiedsspruch hält das Gericht Kanada für die Schäden aufgrund 
der SO2-Emissionen verantwortlich. Kanada musste Entschädigungen ge-
genüber den USA leisten sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung 
künftiger Beeinträchtigungen treffen. Seither tragen Staaten völkergewohn-

 
374 Überzeugend dazu Desierto, COP25 Negotiations Fail, <ejiltalk.org/cop25-negotiations-

fail-can-climate-change-litigation-adjudication-and-or-arbitration-compel-states-to-
act-faster-to-impl ement-climate-obligations/> (Stand: 8.4.2021). 

375 S. z. B. Corendea, Ann. Surv. I. & C. L. 21 (2016), 29 (31f.). 
376 Engl. prohibition of transboundary environmental harm; dazu Arnauld, Völkerrecht, 

2019, § 11 Rn. 882–884; Schlacke, Umweltrecht, 2019, § 8 Rn. 9–12; Beyerlin/Eberle ua, 
Umweltvölkerrecht, 2000, § 8 Rn. 116–124. 

377 Reports of International Arbitral Awards, Trail smelter case (USA/Canada) v. 16.4.1938 u. 
11.3. 1941, Volume III, 1905-1982, <legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf> 
(Stand: 19.6. 2020). Zur Bedeutung des Trail-Smelter-Schiedsspruchs für das Umwelt-
völkerrecht s. u. a. Schlacke, Umweltrecht, 2019, § 8 Rn. 12; Frank, NVwZ - Extra 2014, 1 
m. w. N. in Fn. 5; Beyerlin/Eberle ua, Umweltvölkerrecht, 2000, § 8 Rn. 116. 

378 Reports of International Arbitral Awards, Trail smelter case (USA/Canada) v. 16.4.1938 u. 
11.3.1941, Volume III, 1905 (1965); s. Fn. 377. 
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heitsrechtlich dafür Verantwortung,379 dass sie durch eigene Aktivitäten 
keine erheblichen Gefahren für andere Staaten verursachen (Verbot erhebli-
cher grenzüberschreitender Umweltschädigungen).380 Ferner affirmieren der 
21. Grundsatz der Stockholmer Erklärung381 und der zweite Rio-Grundsatz382 
den gewohnheitsrechtlichen Rang des Verbots erheblicher grenzüberschrei-
tender Umweltschädigungen. 

Darüber hinaus formuliert der Entwurfsartikel 7A Abs. 1 der ILA-Resolution 
zu den anwendbaren völkerrechtlichen Rechtsprinzipien zum Klimawandel 
eine Pflicht zur Prävention383: 

„States have an obligation to ensure that activities within their jurisdiction or 
control do not cause damage to the environment of other States or of areas 
beyond the limits of national jurisdiction, including damage through climate 
change.” 

Art. 3 Abs. 3 S. 1 UNFCCC normiert, dass die Vertragsparteien „should take 
precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of cli-
mate change and mitigate its adverse effects.“  

Die Rahmenkonvention kodifizierte mit diesem Artikel bereits im Jahr 1992 
das gewohnheitsrechtliche Vorsorgeprinzip.384 Die Staatengemeinschaft hat 

 
379 Lac Lanoux-Schiedsspruch in Reports of International Arbitral Awards, Affaire du lac 

Lanoux (Espagne, France) v. 16.11.1957, Volume XII, 281-317; <legal.un.org/riaa/ 
cases/vol_XII/281-317_Lanoux.pdf> (Stand: 18.06.2020). 

380 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 55. 
381 UNCHE, Stockholm-Erklärung der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt 

des Menschen v. 16.6.1972, A/CONF.48/14/Rev.1, <un-documents.net/unchedec. 
htm> (Stand: 16.6.2019). 

382 UNCED, Rio-Erklärung über Umwelt u. Entwicklung v. 14.6.1992, A/CONF.151/26 
(Vol. I), <un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/do 
cs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf> (Stand: 18.6.2020); dt. 
Übersetzung abrufbar unter <un.org/depts/german/conf/agenda21/rio.pdf> (Stand: 
17.6.2020). 

383 Engl. obligation of prevention. 
384 S. a. Art. 3 Abs. 1 S. 2 UNFCCC: „Where there are threats of serious or irreversible dam-

age, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such 
measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change 
should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost.“ 
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gemeinsam dafür Sorge zu tragen, irreversiblen Schäden für kommende Ge-
nerationen im Sinne einer intergenerationalen Gerechtigkeit vorzubeugen.385 
Der Vorsorgegrundsatz findet sich auch in der Rio-Erklärung (Grundsatz 15) 
aus dem Jahr 1992 und in Entwurfsartikel 7B der ILA-Resolution wieder. Der 
Vorsorgegrundsatz erfährt im Pariser Übereinkommen zwar keine direkte 
Erwähnung, aber das abhängige Übereinkommen bezieht sich insgesamt auf 
die Prinzipien der Rahmenkonvention386 und deshalb auch auf das Vorsor-
geprinzip.387 

Ob sich aus dem internationalen Gewohnheitsrecht oder dem Pariser Über-
einkommen Schutz- oder Schadensersatzansprüche für Staaten ergeben, die 
durch den Klimawandel negativ betroffenen sind, gegenüber Staaten, die 
durch ihre THG-Emissionen den Klimawandel mitverursachen, ist hoch um-
stritten. Die Berücksichtigung des Verursacherprinzips im internationalen 
Klimaschutz unterliegt hochgradig politisierten Prozessen.388 

2.4.4  Grund- und Menschenrechte 

Zuletzt widmet sich dieser Abschnitt der Wirkkraft der Menschenrechte im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel.389 Der UN-Menschenrechtsrat äu-
ßerte sich bereits im Jahr 2008 besorgt, dass die Auswirkungen des Klima-
wandels die uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte berührt, 
wie etwa das Recht auf Leben und Gesundheit sowie dem Schutz des Hauses 

 
385 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, 44f.; Mayer, Climate Law 5 (2015), 

1ff.; Saurer, ZUR 29 (2018), 679 (685); a. A. Zahar, Climate Law 5 (2015), 25ff. 
386 Abs. 3 PÜ-Präambel: Die Vertragsparteien sind „guided by [the Convention’s] princip-

les“. 
387 Kreuter-Kirchhof, DVBL 132 (2017), 97 (Fn. 22). 
388 S. zur Haftung für klimabedingte Verluste u. Schäden Unterkapitel 3.5. 
389 Dazu ausführlich Wewerinke-Singh, State Responsibility, Climate Change and Human 

Rights under International Law, 2019; Ausgabe 3 (6.2019) Climate Law widmet sich als 
Sonderheft den Lehren aus dem globalen Menschenrechtsregime für das PÜ; Rajamani 
in Knox/Pejan (Hrsg.), The Human Right to a Healthy Environment, 2018, 236ff.; 
Schröder, EurUP 16 (2018), 86ff.; Bodansky/ Brunnée ua, International Climate Change 
Law, 2017, S. 296–313; Mayer, Climate Law 6 (2016), 109ff. 



2  Pariser Übereinkommen 

 

67 

   

und des Privat- und Familienlebens.390 In einer Grundsatzentscheidung na-
mens Portillo Cáceres vs. Paraguay391 des Menschenrechtsausschusses vom 
9. August 2019 entschied der Ausschuss für bürgerliche und politische 
Rechte, dass ein „unbestreitbarer Zusammenhang“ zwischen Umweltschutz 
und der Verwirklichung der Menschenrechte besteht.392 

Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt393 ist in sei-
nem Bericht an die UN-Generalversammlung auf die verheerenden Auswir-
kungen der gegenwärtigen globalen Klimakrise auf die Wahrnehmung der 
Menschenrechte ausführlich eingegangen. Er betonte die entscheidende 
Rolle der Menschenrechte als Katalysator für Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Klimawandels. Er unterstreicht, dass Staaten verpflichtet sind, die Men-
schenrechte vor Umweltschäden zu schützen, und, dass die Staaten ver-
pflichtet sind, ihre internationalen Klimapflichten zu erfüllen.394 

Die Anerkennung der Zusammenhänge zwischen den Menschenrechten und 
dem Umweltschutz hat als globaler Rechtstrend stark zugenommen. Die An-
zahl und der Umfang internationaler395 und nationaler Rechtsakte, Gerichts-

 
390 HRC, Resolution 7/23 „Human Rights and Climate Change” v. 28.3.2008, A/HRC/7/7 

8, Präambel-Abs. 1, u. a. HRC, Resolution 32/33 „Human Rights and Climate Change” 
v. 18.7.2016, A/HRC/RES/32/33, Präambel-Abs. 10, s. a. Hochkommissar für Menschen-
rechte, Open Letter on Integrating Human Rights in Climate Action of 21 November 
2018, <ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/OpenLetterHC21Nov2018.pdf 
> (Stand: 16.6.2019). 

391 Individualbeschwerde zur Umweltverschmutzung an den Menschenrechtsausschuss, 
s. CCPR, Beschwerdenr. 2751/2016, Portillo Cáceres vs. Paraguay, CCPR/C/126/D/2751 
/2016, Abs. 7.4. 

392 Ausführlich zu klimawandelbezogenen Entscheidungen des CCPR s. Reeh, Climate 
Change in the Human Rights Committee, <ejiltalk.org/climate-change-in-the-human-
rights-committee/> (Stand: 8.4.2021). 

393 Engl. Volltitel: UN Special Rapporteur on Human rights obligations relating to the en-
joyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment. 

394 UN-Generalversammlung, Report of the Special Rapporteur on the Issue of Human 
Rights Obligations relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable 
Environment of 15 July 2019, A/74/161, <undocs.org/en/A/74/161> (Stand: 17.6.20 
20). 

395 Auflistung von 6 Menschenrechtsrats-Resolutionen mit Umweltbezug s. OHCHR, Res-
olutions on Human Rights and the Environment, <ohchr.org/EN/Issues/Environ-
ment/SREnvironment/Pages/Mandate.aspx> (Stand: 17.6.2020). 
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entscheidungen396 und akademischer Studien über die Beziehung zwischen 
Menschenrechten und der Umwelt haben rasch zugenommen.397 Zugleich 
haben viele Staaten inzwischen das Recht auf eine gesunde Umwelt398 in ihre 
Verfassungen aufgenommen. Viele Rechtsfragen zum Verhältnis von Men-
schenrechten und Umwelt sind jedoch nach wie vor ungeklärt und bedürfen 
weiterer Prüfung,399 die den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würden. 

An dieser Stelle ist lediglich auf Folgendes hinzuweisen. Welche verbindliche 
Menschenrechtspflicht ein Staat trägt, hängt von den (regionalen) Menschen-
rechtsabkommen400 ab, die er ratifiziert hat. Relevant für alle Pariser Parteien 
sind jedoch Menschenrechtspflichten in Form des Völkergewohnheitsrechts 
(insbesondere der zwingenden Rechtssätze, des ius cogens mit erga omnes-
Wirkung).401 Welche Rechtssätze zwingendes, absolut wirkendes Recht dar-
stellen, ist umstritten. Im rechtswissenschaftlichen Diskurs befürworten ei-
nige, dass das Recht auf eine gesunde Umwelt402 als zwingendes Menschen-

 
396 Zur Evolution u. den Potenzialen von grund- u. menschenrechtsbasierten Klimaklagen 

gegen Emittenten als Verursacher von Klimawandelfolgeschäden oder gegen Staaten, 
die ihren Schutzpflichten nicht nachkommen s. Savaresi/Auz, Climate Law 9 (2019), 
244ff.; Saurer, ZUR 29 (2018), 679 (680); Peel/Osofsky, TEL 7 (2018), 37ff.; Greenpeace, A 
People's Guide, 2018; Carnwath, J Envi-ronmental Law 28 (2016), 5ff.; s. exemplarische 
Rechtsprechung a. in Unterkapitel 4.7.4.4. 

397 OHCHR, Info Note by the UN Special Rapporteur on Human Rights and Environment 
of 30 March 2020, <ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/In-
formationNote_EN .doc> (Stand: 17.6.2020). 

398 Ausführlich dazu Knox/Pejan (Hrsg.), The Human Right to a Healthy Environment, 
2018. 

399 Zum wegweisenden Klimabeschluss des dt. BVerfG s. Unterkapitel 4.7.4.4.2. 
400 Zudem können (regionale) Völkerverträge einzelne menschenrechtliche Pflichten ent-

halten, so z. B. Art. 4 Abs. 1 (Recht auf Leben in einer gesunden Umwelt) u. Art. 9 
(Schutz von Umweltschützerinnen u. -schützern) Escazú-Abkommen oder Art. 3 
Abs. 8f. AK (Schutz von Umweltschützerinnen u. Umweltschützern sowie Diskriminie-
rungsverbot). 

401 So argumentiert a. Carazo in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate 
Change, 2017, 107 (115). 

402 Wegweisend a. das Kolumbien-Gutachten Nr. 23 „Umwelt u. Menschenrechte“ (OC-
23/17) v. 15.11. 2017 des Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte (AMRK), 
Besprechung des Gutachtens v. Kahl, EurUP 17 (2019), 110ff.; a. auf der Suche nach öko-
logischen Menschenrechten Beyerlin, ZaöRV 65 (2005), 525ff. 
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recht zu verstehen ist oder inzwischen zumindest die Schwelle des Völkerge-
wohnheitsrechts erreicht hat.403 

Der Schutz der Menschenrechte ist im Jahr 2015 mit dem Pariser Überein-
kommen erstmals in einem verbindlichen Vertragstext zum Klimaschutz (zu-
mindest) in der Präambel aufgenommen worden. Absatz 11 der Pariser Prä-
ambel formuliert allgemein die Erwartung der Wahrung der Menschen-
rechte: 

„Parties should, when taking action to address climate change, respect, pro-
mote and consider their respective obligations on human rights, the right to 
health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, chil-
dren, persons with disabilities and people in vulnerable situations”404 

Da sich die Pariser Präambel auf das „Vorgehen gegen Klimaänderungen“405 
bezieht, scheint es unklar, ob die Staaten bei der Festlegung ihres individuel-
len Ambitionsniveaus auch die Auswirkungen auf die Menschenrechte be-
rücksichtigen sollten.406 Die systematische Auslegung des Pariser Überein-
kommen407 im Lichte der (gewohnheitsrechtlichen) Menschenrechte verlangt 
von den Parteien, dass sie die Auswirkungen auf die Menschenrechte bei der 
Bemessung des Ambitionsniveaus berücksichtigen.408 Das bedeutet nicht, 
dass sie verpflichtet wären, ein unverhältnismäßig hohes Maß an Anstren-
gungen zu erwägen. Vielmehr sollen Staaten NDCs vorbereiten, die tatsäch-

 
403 Z. B. Kotzé in Knox/Pejan (Hrsg.), The Human Right to a Healthy Environment, 2018, 

136ff.; William, International Law and the Right to a Healthy Environment as a Jus Co-
gens Human Right, insb. ab Kapitel III, <scosummit2013.org/international-law-and-
the-right-to-a-healthy-environment-as-a-jus-cogens-human-right.html> (Stand: 20.11. 
2018). 

404 Dt. Übersetzung: „die Vertragsparteien [sollen] beim Vorgehen gegen Klimaänderun-
gen ihre jeweiligen Verpflichtungen im Hinblick auf die Menschenrechte, das Recht auf 
Gesundheit, die Rechte von indigenen Völkern, lokalen Gemeinschaften, [Migrantinnen 
und] Migranten, Kindern, Menschen mit Behinderungen und besonders schutzbedürf-
tigen Menschen […] achten, fördern und berücksichtigen“. 

405 Engl. action to address climate change. 
406 S. ausführlich Duyck/Lador, Human Rights and International Climate Politics, 2016. 
407 Insb. Artt. 2, 3, 4 Abs. 1 u. 3 PÜ. 
408 Grundsätzlich so a. Fischer-Lescano/Kommer in Sandkühler (Hrsg.), Menschenrechte in 

die Zukunft denken, 2009, 91ff. 
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lich ihre höchstmöglichen Ambitionen im Rahmen ihrer Möglichkeiten (nach 
dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten 
und jeweiligen Fähigkeiten angesichts der unterschiedlichen nationalen Ge-
gebenheiten)409 widerspiegeln.410 Der politische Entscheidungsspielraum der 
demokratischen Regierungen endet beim Klimaschutz zumindest dort, wo 
ein politisches Tun oder Unterlassen das freiheitlich demokratische System 
in seiner Gesamtheit substanziell gefährdet.411 

Darüber hinaus betonen Art. 12 PÜ und der Pariser Präambel-Abs. 14 die Be-
deutung von umweltbezogenen Verfahrensrechten, nämlich der Öffentlich-
keitsbeteiligung und des öffentlichen Zugangs zu Informationen auf dem Ge-
biet der Klimaänderungen. 

 

 
409 Art. 2 Abs. 2 PÜ. 
410 Überzeugend argumentiert Carazo in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on 

Climate Change, 2017, 107 (116). 
411 Ekardt, NVwZ 2016, 355 (357). 
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3  Pariser System zur Erfüllungssicherung 

„The Agreement will not be enforced, 

or in a lax manner by countries.” 

(Autorin oder Autor unbekannt) 

Der erste globale Bericht zur Umweltrechtsstaatlichkeit412 vom Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen zeigt, dass die größte Herausforderung im 
Hinblick auf die weltweit auftretenden Umweltverschmutzungen nicht darin 
besteht, umweltschützendes Recht zu kodifizieren. Die Schwierigkeit liegt 
vielmehr darin, die multilateralen Abkommen zum Umweltschutz in sinn-
voller Weise innerhalb der nationalen und supranationalen Rechtsordnun-
gen zu implementieren und durchzusetzen.413 Es fehlt häufig an der Imple-
mentierung des bereits vorhandenen Umweltrechts oder diese ist unzu-
reichend, unregelmäßig oder ineffektiv. Zwar ist seit 1972, dem Jahr der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen (Weltumwelt-
konferenz, UNCHE), eine 38-fache Erhöhung der Anzahl der geltenden Um-
weltgesetze zu vermelden, dennoch konnten die geschaffenen Umweltge-
setze, -rechte und -institutionen nicht dazu beitragen, unter anderem die 
anthropogenen THG-Emissionen zu reduzieren und damit die globale Kli-
maveränderung zu verlangsamen, was weniger Nachteile für die öffentliche 
Gesundheit, die Gesellschaft und die Menschenrechte, die Ökosysteme sowie 
die Wirtschaft mit sich bringen würde.414 Auch in der rechtswissenschaftli-
chen Literatur ist nach verbreiteter Auffassung dem Umweltvölkerrecht ein 
Erfüllungsdefizit (Vollzugs- und Sanktionsdefizit) zu attestieren.415 Daher 
gab es im wissenschaftlichen Diskurs immer wieder Vorstöße, wie Normen 
besser angewandt werden können, damit durch die Normbefolgung die an-
gestrebte Rechtswirkung auch erzielt wird. Im internationalen Kontext be-

 
412 Engl. environmental rule of law. 
413 UNEP, Environmental Rule of Law, 2019. 
414 Ähnlich dazu UNEP, Environmental Rule of Law, 2019, S. viii. 
415 Schlacke, Umweltrecht, 2019, § 8 Rn. 21; Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), 

Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 82; Beyerlin/Eberle ua, Umweltvölkerrecht, 2000, 
§ 17 Rn. 460f. 
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steht die besondere Schwierigkeit darin, dass unterschiedliche Akteure im 
Mehrebenensystem bei der Anwendung und dem Vollzug der Normen be-
teiligt sind. 

Bei der nationalstaatlichen und unionalen Implementierung der Pariser Ver-
tragspflichten sind mannigfaltige politische Hürden und rechtliche Probleme 
zu überwinden, die mit der Notwendigkeit beginnen, dass für einen wir-
kungsvollen Klimaschutz die weltweite Kooperation aller Staaten, aber vor 
allem der G20-Staaten, nötig ist. Die Industrie-, Schwellen- und Entwick-
lungsländer vertreten jedoch oft divergierende und gegensätzliche Interes-
sen. Häufig räumen sie dabei ihren nationalen und kurzfristigen wirtschaft-
lichen sowie geopolitischen Interessen größeres Gewicht ein als einem wirk-
samen Klimaschutz, der sich an der intra- und intergenerationellen Gerech-
tigkeit orientiert. Weiterhin problematisch ist, dass nicht nur denjenigen die 
Klimaschutzmaßnahmen zugutekommen, die Ressourcen in diese kostspie-
ligen Maßnahmen investieren, sondern der gesamten Erdbevölkerung (Tritt-
brettfahrerprinzip).416 Ein effektiver Klimaschutz ist eng mit der Forderung 
nach der Änderung der modernen ressourcenintensiven Wirtschafts- und Le-
bensweise verbunden, doch große systemische Veränderungen benötigen 
lange Transformationszeiten, die die Menschheit nicht mehr hat, um die Kli-
makatastrophe abzuwenden. Starke (finanzielle) Anreize sind nötig, um 
staatliche und private Akteure zu konsequent nachhaltigen Verhaltensände-
rungen zu bewegen, aber diese fehlen derzeit in den meisten Rechts- und 
Wirtschaftsordnungen, wie etwa eine transformationsrelevante Bepreisung 
von CO₂-Emissionen. Weiterhin erschwert, dass legales und illegales Verhal-
ten zu THG-Emissionen führen, deren langfristige Wirkungen zum einen los-
gelöst vom einzelnen Emittenten oder Staat und zum anderen zeitlich verzö-
gert auftreten (Zurechenbarkeit und Kausalität). 

Hinzu tritt, dass die Staatengemeinschaft mit dem Pariser Übereinkommen 
und seiner neuartigen Verpflichtungsstruktur ein großes klimapolitisches 

 
416 S. Fn. 21. 
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Experiment wagt,417 dessen Erfolgsaussicht ungewiss bleibt (Versuch- und 
Irrtumsprinzip). Die doppelte Vermeidungslücke ist bereits eklatant offen-
sichtlich: Die zögerlichen nationalen Klimabeiträge sind unzureichend, um 
die ambitionierten internationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Zudem ist 
fraglich, ob die gemachten freiwilligen Zusagen eingehalten werden.418 

Die Wissenschaft hinterfragt die Wirkungs- und Steuerungskraft des Über-
einkommens aufgrund der aufgezeigten Herausforderungen kritisch.419 
Nach der anfänglichen Euphorie, den der Pariser Vertragsabschluss im 
Jahr 2015 auslöste, meldeten sich rasch kritische Stimmen, die bezweifeln, 
dass das Übereinkommen nicht durchgesetzt werde und die Vertragspar-
teien es nachlässig handhaben werden. Denn der Vertrag ähnelt stark einem 
Soft-Law-Regime, das auf Verhandlungen, gegenseitigem Vertrauen und der 
Entwicklung eines gemeinsamen normativen Verständnisses beruht,420 wo-
hingegen klare Zielvorgaben und harte Sanktionen bei vertragsuntreuem 
Verhalten fehlen. 

Noch ist unklar, ob der Paris Outcome, also der Vertrag einschließlich seines 
Durchführungsbeschlusses,421 als neuer weltpolitischer „Ordnungsrah-
men“422 hinreichend robust ausgestaltet ist, um durch strenge Verfahrens-
pflichten den kollektiven klimapolitischen Erfolg zu erzielen. Fraglich bleibt, 
ob der politische Wille und die Erfüllungsbereitschaft der Staaten ausreicht 
oder durch Druck von außen aufgebaut werden können, um einerseits der 
hohen Dringlichkeit der Klimakrise gerecht zu werden und andererseits 
Rechtsbrüche auf Kosten der am meisten gefährdeten Staaten und nachkom-
menden Generationen zu verhindern. 

 
417 S. dazu ausführlich Unterkapitel 2.3. 
418 S. Unterkapitel 1.1 u. die dort vorgestellten UN-Berichte. 
419 Z. B. Brauers/Richter, DIW Roundup: Politik im Fokus 2016, 1ff.; Clémençon, JED 25 

(2016), 3ff.; Sommer/M. Müller (Hrsg.), Unter 2 Grad?, 2016. 
420 Mashaw in Dowdle (Hrsg.), Public Accountability, 2006, 115 (132). 
421 Beschluss 1/CP.21; ergänzt durch Beschluss 1/CP.24 u. Beschlüsse 1-20/CMA.1. 
422 Edenhofer/Jakob, Klimapolitik, 2019, S. 67. 
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Schlüsselmechanismen für die Einführung eines verbindlichen Umweltvöl-
kerrechts sind die Anerkennung einer umweltschützenden Verpflichtung 
oder eines umweltbezogenen Rechts, die Pflicht zu ihrem Schutz sowie wirk-
same Durchsetzungsmethoden für deren Vollzug. Das klimaschützende Pa-
riser Übereinkommen als modernes multilaterales Umweltabkommen be-
dient sich interner kooperativer Unterstützungs- und Durchsetzungsmecha-
nismen,423 um der oft postulierten Durchsetzungsschwäche in den internati-
onalen vertraglichen Umweltbeziehungen zu begegnen. Insbesondere die 
Unterstützung und Kontrolle der Erfüllung sollen den Vertragsparteien da-
bei helfen, die Ursachen und nicht die Symptome der Einhaltungsdefizite der 
umweltvölkerrechtlichen Vertragspflichten zu bekämpfen.424 Ursachen lie-
gen häufig in der behördlichen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruk-
tur und weniger im mangelnden Erfüllungswillen der Staaten.425 Diese prä-
ventiven Mechanismen können wirkungsvolle Alternativen zur traditionel-
len Streitschlichtung oder zu Haftungsregimen sein. Sie setzen frühzeitig an 
und können mögliche Erfüllungsdefizite früher aufdecken und in einem 
nicht-konfrontativen partnerschaftlichen Verfahren lösen, das vorbeugend 
und vertrauensstiftend wirkt. 

Das folgende Kapitel exploriert alle Pariser Regelungsbereiche zur Erfül-
lungssicherung, die die Defizite in der vertraglichen Erfüllung beheben sol-
len: die Erfüllungshilfe (3.1) und die Erfüllungskontrolle (3.2), die miteinan-
der verknüpft sind (3.3), sowie die formelle Streitbeilegung (3.4) und das um-
strittene Haftungsregime (3.5). Zuletzt erfolgt eine zusammenfassende Ana-
lyse und Bewertung des formellen Pariser Um- und Durchsetzungssystems 
(3.6). Das sich anschließende Hauptkapitel kann später auf diese Erkennt-
nisse aufbauen und die Rolle von Umwelt-NGOs, insbesondere bei den for-
mellen UNFCCC-Erfüllungshilfe- und -kontrollverfahren, herausarbeiten.426 

 
423 In Abgrenzung zu repressiven Mitteln der Rechtsdurchsetzung, dazu Beyerlin/Eberle ua, 

Umweltvölkerrecht, 2000, S. 232–235. 
424 Beyerlin/Eberle ua, Umweltvölkerrecht, 2000, S. 235. 
425 Chayes/Chayes, The New Sovereignty, 1998, 13ff. 
426 Insb. Unterkapitel 4.7.1 u. 4.7.2.1. 
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3.1  Erfüllungshilfe 

Das moderne Pariser Übereinkommen markiert eine neue Phase des interna-
tionalen Klimaschutzes, in dem es globale Langfristziele für den Klima-
schutz, die Anpassung und die Klimafinanzierung normiert.427 Im Mittel-
punkt stehen die regelmäßigen Zyklen der nationalen Minderungs- und An-
passungsbeiträge sowie die damit eng verknüpfte Bereitstellung von Unter-
stützung,428 die seit dem Inkrafttreten des Pariser Vertrages umgesetzt wer-
den muss.429 

Die leistungsfähigen Industriestaaten sollen als Hauptverantwortliche und 
Profiteure der globalen Temperaturerwärmung weitreichendere Klima-
schutzverpflichtungen als Entwicklungsländer übernehmen.430 Viele ärmere 
und gerade die verwundbarsten Entwicklungsländer benötigen Unterstüt-
zung von den häufig finanzstärkeren, technisch entwickelteren oder kompe-
tenteren Industrieländern bei der Entwicklung und Durchführung ihrer na-
tionalen Klimaschutzbeiträge und der darin enthaltenen Emissionsminde-
rungs- und Anpassungsmaßnahmen. Nur so können sie schnell ihren Beitrag 
zu den globalen Anstrengungen leisten.431 Denn den Entwicklungsländern 
kann man nur selten eine vorsätzliche Schlecht- oder Nichterfüllung der Ver-
tragspflichten vorhalten, sondern man muss ein mangelndes Erfüllungsver-
mögen feststellen.432 Aufgrund ihrer ermangelnden oder mangelhaften Infra-
struktur stellt die Kontrolle der Aktivitäten von privaten Emittenten auf dem 

 
427 Gem. Art. 2 Abs. 1 PÜ. 
428 Art. 3 letzter Hs., Art. 4 Abs. 5, Art. 9 Abs. 3, Art. 10 Abs. 6, Art. 11 Abs. 3 u. Art. 13 

Abs. 14 PÜ. 
429 S. Unterkapitel 2.1. 
430 S. Präambel-Abs. 3, Art. 2 Abs. 2, Art. 4 Abs. 1, 3, 4 u. 19, Art. 9 Abs. 1 u. 5 bis 7, Art. 10 

Abs. 6, Art. 11 Abs. 3 sowie Art. 13 Abs. 9 PÜ. 
431 S. Beschluss 1/CP.21, Präambel-Abs. 12. 
432 Schlacke, Umweltrecht, 2019, § 8 Rn. 21; Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), 

Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 83; Beyerlin/Eberle ua, Umweltvölkerrecht, 2000, 
Rn. 492. 
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eigenen Hoheitsgebiet die Staaten des globalen Südens vor umfangreichere 
Herausforderungen als die Industriestaaten.433 

Die Unterstützungsmaßnahmen, die den Ursachen für die Erfüllungsdefizite 
präventiv begegnen, lassen sich den Bereichen Finanzierung, Technologie, 
Kapazitätsaufbau und Klimabildung zuordnen. Viele Entwicklungsländer 
normieren konditionale nationale Minderungspflichten in ihren NDCs, die 
von den vertraglich zugesicherten Unterstützungsmaßnahmen abhängen.434 
Die Konditionalität der Minderungsziele und Maßnahmen der Entwick-
lungsländer steht im Einklang mit dem Grundsatz der gemeinsamen, aber 
differenzierten Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten sowie mit 
dem Konzept der Klimagerechtigkeit. Die Konsequenz ist, dass die effektive 
Bereitstellung einer angemessenen Unterstützung durch Staaten mit hohem 
Einkommen entscheidend für den Erfüllungserfolg des Pariser Übereinkom-
mens sein wird. Derzeit besteht große Unsicherheit über die Bereitschaft und 
Fähigkeit der einkommensstarken Staaten, die entstehenden Kosten der Ent-
wicklungsländer für die Transformation angemessenen finanziell auszuglei-
chen.435 

Die Erfüllungshilfemechanismen, die das Erfüllungsvermögen der Vertrags-
staaten des Übereinkommens verbessern sollen, befinden sich in vier Pariser 
Artikeln. Sie werden in der Reihenfolge ihrer Kodifizierung vorgestellt: fi-
nanzielle Unterstützungsmaßnahmen gemäß Art. 9 PÜ (3.1.1), Technologie-
entwicklung und -transfer gemäß Art. 10 PÜ (3.1.2) und der Kapazitätsauf-
bau gemäß Art. 11 PÜ (3.1.3). Die Maßnahmen zur Sensibilisierung, Bildung 
und Schulung der Öffentlichkeit in Art. 12 PÜ, die sogenannten ACE-Aktivi-

 
433 Chayes/Chayes, The New Sovereignty, 1998, 13ff. 
434 Z.B. die NDCs der Republik Peru oder der Sozialistischen Republik Vietnam in UN-

FCCC, NDC Registry (Interim), <unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx> (Sta-
nd: 15.6.2020). 

435 Makomere/Liti Mbeva, CCLR 12 (2018), 31ff.; s. a. Unterkapitel 3.1.1. 
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täten,436 stellt Unterkapitel 3.1.4 vor. Die Erscheinungsformen der Erfüllungs-
hilfe sind eng miteinander verknüpft.437 

3.1.1  Finanztransfer 

Anstelle der strikten Zielvorgaben und Zeitpläne des Kyoto-Protokolls hat 
die Staatengemeinschaft mit dem Pariser Übereinkommen ein Pledge-and-
Review-System eingerichtet, bei dem die Vertragsstaaten national festgelegte 
Beiträge zur Reduzierung ihrer eigenen THG-Emissionen beim Klimasekre-
tariat einreichen. Jedoch herrscht Unsicherheit über die sich aus dem Über-
einkommen ergebenden materiellen Pflichten der Staaten und Misstrauen ge-
genüber dem erheblichen Ermessensspielraum der Regierungen. Viele Regie-
rungen werden versucht sein, die Unbestimmtheit des Übereinkommens und 
ihren Ermessensspielraum dafür zu nutzen, den Umfang oder die Intensität 
ihrer vorgeschlagenen Maßnahmen zu begrenzen.438 

Ob die nationalen Zusagen und die Erfüllungshilfe- und -kontrollverfahren 
im Rahmen des Pariser Übereinkommens zu wirksamen Maßnahmen gegen 
die Erdüberhitzung führen werden, hängt von der Bereitschaft sowohl der 
36 OECD-Mitgliedstaaten als auch der wirtschaftsstarken und hochemittie-
renden Schwellenländer ab (insb. von der Volksrepublik China,439 der Repub-
lik Indien und Brasilien)440, kostspielige Maßnahmen zu ergreifen.441 Für die 
Industrieländer bedeutet dies, auch finanzielle Transfers an ihre ärmeren 

 
436 Engl. Action for Climate Empowerment. 
437 Böhringer bezeichnet den Kapazitätsaufbau „als Oberbegriff“ für den Technologie-

transfer u. die Klimabildung, s. Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (784). 
438 So argumentieren a. Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142. 
439 Ausgabe 2-3 (9.2017) Climate Law widmet sich als Sonderheft dem chinesischen Klima-

schutzrecht. 
440 Die 3 Staaten zählen 2018 zu den 20 größten Emittenten, s. Global Carbon Atlas, Territo-

rial (Mt CO₂), < globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions> (Stand: 2.5.2020). 
441 So argumentieren a. Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142. 
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Partnerstaaten zu leisten.442 Aber gerade diese finanziellen Ausgleichsleis-
tungen bilden einen der Hauptstreitpunkte zwischen den Industrie-, Schwel-
len- und Entwicklungsländern in den fortwährenden Klimaverhandlun-
gen.443 

Dieses Unterkapitel stellt das multilaterale klimapolitische Instrument der 
Klimafinanzierung vor, das auf Art. 4 Abs. 3 und 4 UNFCCC444 aufbaut. Die 
für das Pariser Übereinkommen integrale finanzielle Leistungsverpflichtung 
für Industriestaaten ist in Art. 9 PÜ normiert,445 den Bestimmungen in eini-
gen Beschlüssen ergänzen. 

Art. 2 Abs. 1 lit. c PÜ normiert neben dem bereits erwähnten Temperatur-
ziel446 und dem Anpassungsziel447 den dritten Zweck des Pariser Überein-
kommen: Die Finanzmittelflüsse sollen in Einklang mit einem emissionsar-
men Weg und gegenüber Klimaänderungen resilienten Entwicklung ge-
bracht werden.448 Die zentrale Regelung der Klimafinanzierung bildet Art. 9 
Abs. 3 PÜ: 

„developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing 
climate finance from a wide variety of sources, instruments and channels, 
noting the significant role of public funds, through a variety of actions, in-
cluding supporting country-driven strategies, and taking into account the 

 
442 Art. 9 Abs. 1 PÜ i. V. m. Art. 4 Abs. 3 u. 4 UNFCCC. Die freiwillige Bereitstellung von 

finanzieller Unterstützung „anderer Vertragsparteien“, wahrscheinlich sind Schwellen-
länder gemeint, ist in Art. 9 Abs. 2 PÜ geregelt. Zudem spricht Art. 9 Abs. 3 PÜ von 
„weltweiten Bemühungen“. Zur Frage der Geberländer s. Bodansky/Brunnée ua, Interna-
tional Climate Change Law, 2017, S. 241. 

443 S. zu Streitpunkten u. Kompromissen während COP 24 Schwarz/Bals ua, Umsetzungs-
regeln für das Paris-Abkommen beschlossen, 2019, S. 13–15. 

444 Die UNFCCC verpflichtet die Annex II-Staaten zur finanziellen Unterstützung der Ent-
wicklungsländer für Klimaschutz u. -anpassung. 

445 Ausführlich zu Art. 9 PÜ s. Gastelumendi/Gnittke in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris 
Agreement on Climate Change, 2017, 239ff.; Yamineva, RECIEL 25 (2016), 174; zu den 
Kattowitzer Beschlüssen Schwarz/Bals ua, Umsetzungsregeln für das Paris-Abkommen 
beschlossen, 2019, S. 13–15. 

446 Gem. Art. 2 Abs. 1 lit. a PÜ; dazu Unterkapitel 2.3. 
447 Art. 2 Abs. 1 lit. b PÜ. 
448 Bestätigt in Beschluss 14/CMA.1, Abs. 2. 
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needs and priorities of developing country Parties. Such mobilization of cli-
mate finance should represent a progression beyond previous efforts.” 

In dem verbindlichen Vertrag ist kein quantifiziertes Finanzierungsziel be-
stimmt. Das Ziel ist in den völkerrechtlich nicht bindenden COP- bzw. CMA-
Begleitbeschlüssen festgelegt. Art. 9 Abs. 3 PÜ normiert in Satz 2 lediglich ein 
weiches Progressionsgebot für die Klimafinanzierung (empfehlende 
„should“-Bestimmung). Die Industrieländer sagten in den Jahren 2009 und 
2010 zu, bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und pri-
vaten Quellen für den Klimaschutz und die Anpassung von Entwicklungs-
ländern an die Folgen des Klimawandels bereitzustellen.449 Diese Zusage be-
stätigten und weiteten sie auf dem Klimagipfel in Paris aus.450 Das 100-Milli-
arden-Dollar-Ziel gilt bis zum Jahr 2025 fort. Vor 2025 soll ein langfristiges 
Finanzierungsziel gesetzt werden, das die 100-Milliarden-Dollar-Zielmarke 
übersteigt.451 Auf der COP 26 im Jahr 2021452 sollen Beratungen über dieses 
ambitioniertere kollektive Finanzierungsziel beginnen.453 Problematisch ist 
jedoch, dass die Finanzhilfen bisher zu gering waren und in der Form von 
Darlehen anstelle von Zuschüssen erfolgten. Der Konflikt um höhere und 
verbindlichere Finanzhilfen für Entwicklungsländer scheint lange noch nicht 
befriedet zu sein. 

Im klassischen Sinne stellen beim Finanztransfer Industrieländer öffentliche 
finanzielle Mittel bereit, damit Entwicklungsländer für die durch den Voll-

 
449 Beschluss 2/CP.15 (Copenhagen-Accord), Abs. 8, u. später in Beschluss 1/CP.16, Abs. 

95, 98f. 
450 S. Zusammenfassung der Zusagen in UNFCCC, Compilation and Synthesis of the Bien-

nial Submissions from Developed Country Parties on their Strategies and Approaches 
for Scaling up Climate Finance from 2014 to 2020, FCCC/CP/2019/INF.1. 

451 Art. 9 Abs. 3 PÜ i. V. m. Beschluss 1/CP.21, Abs. 53, u. Beschluss 14/CMA.1. Dazu Ga-
telumendi/Gnittke in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 
2017, 239 (244f.). 

452 Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist der COP 26, der ursprünglich für den 9.-
19.11.2020 angesetzt war, auf den 1.-12.11.2021 verschoben. 

453 Beschluss 14/CMA.1, Abs. 1. 
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zug des internationalen Umweltschutzabkommens entstehenden Mehr-kos-
ten454 kompensiert werden.455 Wie bereits der „Copenhagen-Accord“ zielt 
Art. 9 Abs. 3 PÜ aber auf eine „klimafreundliche Umsteuerung öffentlicher 
und privater Investitionen“456 ab. Der Artikel ermöglicht die finanzielle Un-
terstützung „aus ganz verschiedenen Quellen, mittels ganz verschiedener In-
strumente und über ganz verschiedene Wege […] durch verschiedene Maß-
nahmen“. Die Frage der privaten Finanzierungsquellen und -wege ist für die 
Untersuchung der Rolle von Umwelt-NGOs als potenzielle Geldgeber beson-
ders relevant. Begleitbeschluss 1/CP.21, Abs. 54, konkretisiert den Artikel 
zur finanziellen Unterstützung und spricht von öffentlichen und privaten, 
bilateralen und multilateralen Quellen, wie dem Grünen Klimafonds 
(GCF),457 und alternativen Quellen gemäß den einschlägigen COP-Beschlüs-
sen. Wichtig ist vor allem die Aufstockung des Grünen Klimafonds, der zu-
künftig als Zentralstelle für multilaterale Finanztransfers und Investitionen 
aus Industrie- in Entwicklungsstaaten dienen soll. In den Grünen Klimafonds 
könnten mithin nichtstaatliche Finanzmittel von Umwelt-NGOs einfließen. 

3.1.2  Technologieentwicklung und -transfer 

Mit dem Finanzierungsmechanismus sind Aspekte der Entwicklung und des 
Transfers von klimafreundlicher Technologie verknüpft.458 Entwicklungslän-
der benötigen zusätzlich zu den Finanzleistungen kostenfreie oder vergüns-
tigte technische Unterstützung, um die in ihren NDCs niedergelegten Ziele 

 
454 Art. 4 Abs. 3 UNFCCC spricht von engl. „agreed full (incremental) costs”. 
455 Allgemein zum Finanztransfer s. Beyerlin/Eberle ua, Umweltvölkerrecht, 2000, 261f.; 

Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 86f. 
456 Morgenstern/Dehnen, ZUR 27 (2016), 131 (135). 
457 Beschluss 1/CP.21, Abs. 58, u. Beschluss 13/CMA.1, Abs. 1, folgende, dem UNFCCC 

Finanzmechanismus zugehörige Fonds dienen dem PÜ: Grüne Klimafonds (engl. 
Green Climate Fund, GCF), Anpassungsfonds (engl. Adaptation Fund, AF) u. Globale 
Umweltfazilität (engl. Global Environment Facility, GEF) sowie Fonds der am wenigs-
ten entwickelten Länder (engl. Least Developed Countries Fund, LDCF) u. Sonderfonds 
für Klimaveränderungen (engl. Special Climate Change Fund, SCCF), die beide von der 
Globalen Umweltfazilität verwaltet werden. Überblick über die globale Klimafinanzie-
rungsarchiketur in Watson/Schalatek, Climate Finance Fundamentals 2 (2019), 1 (2). 

458 Art. 10 Abs. 5 PÜ. 
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und Maßnahmen umzusetzen und klimaresilient zu werden.459 Die techni-
sche Unterstützung kann auch ehrenamtliche, geldwerte oder finanzielle 
Form annehmen.460 

Der Technologietransfer461 ist nicht nur für den Aufbau klimawissenschaftli-
cher Kapazitäten in Entwicklungsländern notwendig, etwa zur Überwa-
chung der nationalen THG-Emissionen und zur Erfüllung ihrer verbindli-
chen Berichtspflichten, sondern auch für den Aufbau einer Infrastruktur 
ohne fossile Brennstoffe.462 Der immanente Vorteil des Technologietransfers 
in Entwicklungsländer ist der größere klimaschützende Effekt bei minima-
lem ökonomischen Aufwand. Schließlich sind in vielen Entwicklungsländern 
bisher keine oder nur wenige Pfadabhängigkeiten durch emissionsintensive 
Energieinfrastrukturen entstanden.463 

Das Pariser Übereinkommen errichtet in Art. 10464 einen Technologierahmen 
zur Unterstützung des Technologiemechanismus der Rahmenkonvention.465 
Schwerpunkte sind unter anderem die kooperative Forschungsförderung 
und die verstärkte Entwicklung von Innovationen,466 insbesondere markfä-
higer und klimafreundlicher Technologien, und der Zugang zu Technolo-
gien.467 

 
459 Art. 4 Abs. 5 UNFCCC i. V. m. Art. 10 Abs. 3, 4 u. 6 PÜ sowie Beschluss 15/CMA.1. 
460 Gem. Beschluss 15/CMA.1, Abs. 21f. u. Abs. 25 lit. c u. d. 
461 Dazu Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 

Rn. 85. 
462 Obergassel/Arens ua, Phoenix from the Ashes, 2016, S. 31. 
463 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 39. 
464 Ausführlich zu Art. 10 PÜ s. Coninck/Sagar in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Ag-

reement on Climate Change, 2017, 258ff. 
465 Art. 10 Abs. 3f. PÜ i. V. m. Art. 4 Abs. 5 UNFCCC u. Beschluss 1/CP.16, Abs. 113-129. 
466 Art. 10 Abs. 5 PÜ, Beschluss 1/CP.21, Abs. 66f. 
467 Art. 10 Abs. 6 PÜ. 
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3.1.3  Kapazitätsaufbau 

Die technische Unterstützung lässt sich nicht trennscharf von der kapazitäts-
bildenden Unterstützung468 für Entwicklungsländer abgrenzen,469 die sich 
insbesondere an die am wenigsten entwickelten Länder und kleinen Insel-
staaten richtet. Sie sollen in die Lage versetzt werden, selbst effektive Maß-
nahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu ergreifen.470 Der Auf-
bau bezieht sich auf die administrativen, institutionellen, personellen, wis-
senschaftlichen und die Ressourcenkapazitäten eines Staates, aber eben auch 
auf die Steigerung der technischen Kapazitäten.471 

Das Pariser Übereinkommen trifft in Art. 11472 Regelungen zum Kapazitäts-
aufbau. Art. 11 Abs. 1 PÜ bezweckt die Entwicklung, Verbreitung und An-
wendung von Technologien, die Förderung des Zugangs zur Klimafinanzie-
rung und einschlägiger Aspekte der noch zu erörternden Klimabildung für 
nachhaltige Entwicklung473 sowie der transparenten, rechtzeitigen und ge-
nauen Weiterleitung von Informationen. Der Pariser Begleitbeschluss etab-
liert zur Stärkung des institutionellen Rahmens das Pariser Komitee zum Ka-
pazitätsaufbau (PCCB),474 das in dem Zeitraum von 2016 bis 2020 mit Aktivi-
täten rund um die Kapazitätsbildung betraut ist.475 Auf dem COP 25 (gleich-

 
468 Allgemein zum engl. capacity-building s. Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), 

Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 84. 
469 Erstmalig kodifiziert in Grundsatz 20 der Stockholm-Erklärung. 
470 Beschluss 3/CMA.1, Abs. 11. 
471 Kapitel 37.1 der Agenda 21. 
472 Basierend auf Art. 4 Abs. 5, Art. 5 lit. c u. Art. 9 Abs. 2 lit. d UNFCCC; s. a. PÜ-Präam-

bel-Abs. 13 u. Begleitbeschluss 1/CP.21, Abs. 71-81; ausführlich zu Art. 11 PÜ s. D'Au-
vergne/Nummelin in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 
2017, 277ff. 

473 S. Art. 12 PÜ i. V. m. Art. 6 UNFCCC, Beschluss 1/CP.21, Abs. 82f. 
474 Engl. Paris Committee on Capacity-building. 
475 Beschluss 1/CP.21, Abs. 71-74 i. V. m. Beschluss 7/CMA.2, Abs. 3f. 
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zeitig CMA 2) im Dezember 2019 nahmen die Pariser Vertragsstaaten den Be-
schluss 7/CMA.2 über die ersten institutionellen Regelungen für den Aufbau 
von Kapazitäten476 an. 

3.1.4  Klimabildung für nachhaltige Entwicklung 

Mit dem Kapazitätsaufbau ist ferner die Förderung der allgemeinen 
Klimabildung für eine nachhaltige Entwicklung verbunden. Art. 6 UNFCCC 
kodifiziert bereits die staatliche Förderung von Bildung, Ausbildung und des 
öffentlichen Bewusstseins477 über die globale Klimaveränderung auf nationa-
ler sowie internationaler Ebene. Der Beschluss 15/CP.18478 definiert Arbeits-
schwerpunkte und Aktivitäten zur Umsetzung des Art. 6 UNFCCC. Art. 12 
PÜ479 greift die wesentlichen Inhalte der UNFCCC auf und ergänzt: 

„Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance cli-
mate change education, training, public awareness, public participation and 
public access to information, recognizing the importance of these steps with 
respect to enhancing actions under this Agreement.“ 

Art. 12 PÜ fordert, ohne klare Rechtspflichten zu definieren,480 die Zusam-
menarbeit der Vertragsstaaten, um die Bildung, Ausbildung, das öffentliche 
Bewusstsein, die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Informatio-
nen, die sogenannten Aktivitäten des Klima-Empowerments, zu verbessern. 
Die PÜ-Präambel bekräftigt zudem die Bedeutung des öffentlichen Bewusst-

 
476 Engl. initial institutional arrangements for capacity-building under the Paris Agree-

ment. 
477 Erstmalig kodifiziert in Grundsatz 19 Stockholm-Erklärung: „Education in environ-

mental matters, for the younger generation as well as adults, giving due consideration 
to the underprivileged, is essential in order to broaden the basis for an enlightened opin-
ion and responsible conduct by individuals, enterprises and communities in protecting 
and improving the environment in its full human dimension.” 

478 Legt das Arbeitsprogramm von Doha zu Art. 6 UNFCCC fest. 
479 Ausführlich zu Art. 12 PÜ s. Collado in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement 

on Climate Change, 2017, 292ff. 
480 Collado in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 292 

(296f.). 
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seins, der Öffentlichkeitsbeteiligung und des öffentlichen Zugangs zu Infor-
mationen und der Ebenen übergreifender Kooperation zum Klimaschutz.481 

Anstatt umweltbezogene Ansprüche und Rechte für jedermann zu normie-
ren, begründet Art. 12 PÜ eine unspezifische Verhaltenspflicht für Staaten, 
die ihnen Flexibilität bezüglich ihrer Umsetzung gewährleistet.482 Eine Ein-
klagbarkeit verbindlicher prozeduraler Rechtsansprüche ist nicht gewähr-
leistet. 

3.2  Erfüllungskontrolle 

Das Völkervertragsrecht beruht auf Vereinbarungen zwischen Staaten und 
über- oder zwischenstaatlichen Organisationen. Bei der Umsetzung umwelt-
völkerrechtlicher Verträge treten häufig Vollzugs- und Sanktionsschwierig-
keiten auf. In der rechtswissenschaftlichen Diskussion rund um das Pariser 
Modell zum Schutz der Erdatmosphäre führt das wiederholte Herausstellen 
des generellen Implementierungs- und Durchsetzungsdefizits multilateraler 
Umweltschutzabkommen jedoch nicht zu weiterführenden Erkennt-nissen. 
Denn das ordnende Zwischenstaatenrecht kennt bekanntermaßen keine 
zentrale Kontrollinstanz, die die Einhaltung der völkerrechtlichen Pflichten 
verfolgen oder erzwingen könnte (sog. engl. „enforcement“).483 

Im Regelfall versuchen vertragsinterne Erfüllungskontrollmechanismen484 
Erfüllungsdefizite durch Monitoring-, Review- und Berichtspflichten aufzu-
decken und über positive Anreize – wie einem Finanz- und Technologie-
transfer oder dem Kapazitätsaufbau – oder über negative Anreize – wie ei-
nem Ausschluss aus dem Emissionshandelssystem – zu lösen. Eine transpa-
rente und verlässliche Berichterstattung und regelmäßige Überprüfung der 
Einhaltung soll das zwischenstaatliche Vertrauen auch beim internationalen 

 
481 PÜ-Präambel-Abs. 14. 
482 Collado in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 292 

(299). 
483 U. a. Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 

Rn. 82; Kirchhof, EurUP 16 (2018), 24 (25–26); Rowell/van Zeben, EJRR 7 (2016), 49 (51). 
484 Engl. compliance control mechanisms. 
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Klimaschutz aufbauen. Das Pariser Übereinkommen zeichnet sich neben sei-
ner hybriden Struktur mit national festgelegten Klimaschutzbeiträgen durch 
ein rechtsverbindliches Top-Down Überwachungssystem aus, dass auf 
Transparenz, Rechenschaftspflicht, globale Bestandsaufnahme und Konfor-
mitätsverfahren setzt. Nach der souveränen Festlegung der nationalen Zusa-
gen ist eine fortlaufende Überprüfung insbesondere durch die interstaatli-
chen Verfahren zur Messung, Berichterstattung und Validierung (MRV-Sys-
tem)485 vorgesehen, die vor allem Daten auf Staatenebene erheben. Im Trans-
parenzrahmen werden darüber hinaus die gesammelten Daten auf intergou-
vernementaler Ebene analysiert und ausgewertet.486 Die weltweite Bestands-
aufnahme prüft, ob die Beiträge kollektiv ausreichen, die Klimaziele zu errei-
chen. Konformitätsverfahren drohen, wenn vertragliche Pflichten nicht ein-
gehalten werden. 

Je strenger ein solches partnerschaftliches Erfüllungskontrollsystem die 
wirksame Umsetzung seiner Regelungen gewährleistet, desto wahrscheinli-
cher ist die Erfüllung der Vertragspflichten durch die Staaten. Strenge Auf-
sicht ermöglicht die Bewertung der gemeinsamen Fortschritte, ob die Ver-
tragsziele tatsächlich erreicht werden.487 Es fördert die internationale Koope-
ration durch konsistente nationale Beiträge, die langfristige Ziele festlegen 
sowie klar und transparent deren notwendige Umsetzungsmaßnahmen defi-
nieren. Ferner versetzt ein strenges Aufsichtssystem pflichtkonforme Staaten 
in die Lage, ihre Vertragstreue zu demonstrieren und von anderen Parteien 
die Einhaltung zu verlangen.488 Die Wirksamkeit und Steuerungskraft des 
Pariser Übereinkommens hängt also wesentlich von einem vertrauensstiften-
den und transparenten Überwachungs- und Einhaltungssystem ab, das Ver-
tragsverletzungen (präventiv) entgegenwirkt. 

 
485 Engl. monitoring, reporting and verification. 
486 Zur Abgrenzung des MRV-Systems zum Transparenzrahmen s. Schwarz/Bals ua, Um-

setzungsregeln für das Paris-Abkommen beschlossen, 2019, S. 16. 
487 Art. 13 Abs. 5 PÜ. 
488 So a. Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change Law, 2017, S. 242; Rajamani, J 

Environmental Law 28 (2016), 337 (343); Beyerlin/Eberle ua, Umweltvölkerrecht, 2000, 
Rn. 472. 
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Das formelle Pariser System zur Überwachung und Einhaltung setzt sich aus 
drei verknüpften formellen Erfüllungskontrollmechanismen zusammen. Die 
UNFCCC-internen Mechanismen sind in drei Pariser Artikeln normiert und 
werden in der Reihenfolge ihrer Kodifizierung vorgestellt: der erweiterte 
Transparenzrahmen für Maßnahmen und Unterstützung (3.2.1), die globale 
Bestandsaufnahme zur Untersuchung des kollektiven Fort-schritts (3.2.2) so-
wie der Mechanismus zur Erleichterung der Durchführung und zur Förde-
rung der Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens gem. Art. 15 
PÜ (3.2.3). 

3.2.1  Erweiterter Transparenzrahmen 

Das Pariser Übereinkommen schuf einen erweiterten Rahmen für mehr 
Transparenz. Das Übereinkommen kann auf die Transparenzregelungen un-
ter der Rahmenkonvention489 und dem Kyoto-Protokoll aufbauen,490 unter 
denen sich ein umfassender Rahmen für Messung, Berichterstattung und 
Überprüfung entwickelte.491 Der 13. PÜ-Artikel etabliert einen erweiterten 
Transparenzrahmen für Maßnahmen zur Bewältigung der Klimaänderungen 
und Unterstützung.492 Er ist mit 15 Absätzen einer der umfangreichsten Arti-
kel,493 was seine Bedeutung für den internationalen Klimaschutz unter-
streicht. 

Aufgrund der hybriden Verpflichtungsarchitektur dieses Völkervertrages 
sind die Vergleichbarkeit der national festgelegten Beiträge, ein einheitliches 

 
489 Art. 13 Abs. 3f. PÜ. 
490 Briner/Moarif, Enhancing Transparency of Climate Change Mitigation under the Paris 

Agreement, 2016; Briner/Moarif, Unpacking Provisions Related to Transparency of Mit-
igation and Support in the Paris Agreement, 2016, 16f.; van Asselt, Climate Law 6 (2016), 
91 (101). 

491 Für einen kurzen Überblick zu den UNFCCC- u. Kyoto-Transparenzregelungen s. van 
Asselt/Weikmans/Roberts, Pocket Guide to Transparency under the UNFCCC, 2017, S. 3–
13. 

492 Engl. enhanced transparency framework for action and support. 
493 Mit Art. 4 PÜ, der 19 Absätze zu den NDCs kodifiziert. Die „Modalitäten, Verfahren u. 

Leitlinien für den Transparenzrahmen für Maßnahmen u. Unterstützung (Transparenz-
regeln)“ im Annex des Beschlusses 18/CMA.1 besitzen 199 Absätze. 
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Berichtswesen und strenge Buchhaltungsregeln über die tatsächlich erbrach-
ten staatlichen Bemühungen zentral.494 Die nachfolgende Untersuchung 
muss sich auf die wesentlichen Neuregelungen beschränken, die der sach-
komplexe Transparenzrahmen vornimmt (3.2.1.1).495 Der Blick konzentriert 
sich ferner auf die Berichterstattung von Informationen,496 die von staatlicher 
Seite an das Klimasekretariat zu übermitteln sind (3.2.1.2).497 

3.2.1.1  Wesentliche Neuregelungen 

Die ersten drei Absätze des Art. 13 PÜ498 betonen die inhärente Flexibilität 
des erweiterten Transparenzrahmens,499 der den unterschiedlichen Kapazitä-
ten der Vertragsstaaten Rechnung trägt, anstatt generell strikte Transparenz-
anforderungen an alle Parteien zu stellen.500 Ein wichtiger Fortschritt des Pa-
riser Transparenzregelwerkes zu den bestehenden Transparenzregeln ist, 
dass es für alle Vertragsparteien gilt, wobei Flexibilität hinsichtlich des Um-
fanges, der Häufigkeit und Detailliertheit der Berichterstattung und des Um-
fangs der Überprüfung besteht.501 Obschon nun ein gemeinsamer Rahmen 
für Transparenz besteht, können seine detaillierten Bestimmungen an unter-
schiedliche nationale Kapazitäten angepasst werden, beispielsweise durch 

 
494 Zur besonderen institutionellen Verpflichtungsarchitektur des PÜ s. Unterkapitel 2.3. 
495 Ausführlich zu Art. 13 PÜ s. Dagnet/Levin in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agree-

ment on Climate Change, 2017, 301ff. 
496 Ausführlich zu Berichtspflichten unter dem Pariser Transparenzrahmen s. Elliott/Le-

vin/Thwaites ua, Designing the Enhanced Transparency Framework Part 1, 2017. 
497 Zu Überprüfungsverfahren unter dem PÜ Transparenzrahmen s. Dagnet/van Asselt/ 

Cavalheiro ua, Designing the Enhanced Transparency Framework, Part 2, 2017. 
498 S. Anhang. 
499 Ausführlich zu Berichtspflichten u. Flexibilitätsbestimmungen Ellis/Wartmann ua, Ope-

rationalising Selected Reporting and Flexibility Provisions in the Paris Agreement, 2018. 
500 S. a. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 3 lit. b u. 4-6. 
501 S. Beschluss 1/CP.21, Abs. 89, u. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 5. 
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Ausnahme- oder Übergangsregelungen,502 und Entwicklungsländer beim 
Kapazitätsaufbau unterstützt werden.503 

Ziel ist gleichermaßen, dass langfristig alle Vertragsparteien quantitativ und 
qualitativ gleichwertige Daten einreichen können, damit die Vergleichbarkeit 
der Umsetzungs- und Unterstützungsbemühungen gewahrt ist.504 Die an die 
Kapazitäten angepassten Transparenzanforderungen an entwickelte und 
sich entwickelnde Staaten sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
sie eine einheitliche, internationale Bewertung der staatlichen Bemühungen 
erschwert.505 

Gemäß Art. 13 Abs. 3 PÜ weist das Transparenzregelwerk einen vermitteln-
den, zurückhaltenden und nicht auf Strafen ausgerichteten Charakter auf, 
das die nationale Souveränität achtet und das vermeidet, die Vertragspar-
teien unangemessen zu belasten.506 Der Rahmen soll demnach weder als Voll-
zugs- oder Streitschlichtungsmechanismus wirken, noch Strafen oder Sank-
tionen auferlegen dürfen,507 sondern uneingeschränkt die nationale Souverä-
nität und Selbstbestimmung508 achten. 

Die Absätze 5 und 6 des Art. 13 PÜ509 normieren die allgemeinen Zwecke des 
Transparenzrahmens: Erstens, soll ein klares Verständnis der Klimaschutz-
maßnahmen im Lichte des in Art. 2 UNFCCC festgelegten Ziels entwickelt 
werden, einschließlich der Klarheit über die Fortschritte und deren Verfol-
gung bei der Verwirklichung der NDCs gemäß Art. 4 PÜ und der Anpas-

 
502 Z. B. in Beschluss 1/CP.21, Abs. 90, u. Beschluss 18/CMA.1, Abs. 4 i. V. m. Annex-

Abs. 3 lit. a, für die am wenigsten entwickelten Länder u. kleinen Inselentwicklungs-
staaten. 

503 So. a. Maljean-Dubois, RECIEL 25 (2016), 151 (158); Obergassel/Arens ua, Phoenix from the 
Ashes, 2016, S. 41; Tabau, CCLR 10 (2016), 23 (29–31). 

504 Beschluss 18/CMA.1, Abs. 7-9; Schwarz/Bals ua, Umsetzungsregeln für das Paris-Ab-
kommen beschlossen, 2019, S. 17. 

505 So a. Markus, ZaöRV 2016, 715 (750); Schwarz/Bals ua, Umsetzungsregeln für das Paris-
Abkommen beschlossen, 2019, S. 17. 

506 S. a. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 3 lit. a. 
507 Erst recht keine für Entwicklungsländer gem. Art. 13 Abs. 2 PÜ. 
508 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 6. 
509 S. a. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 1f. 
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sungsmaßnahmen der Parteien gemäß Art. 7 PÜ, einschließlich bewährter 
Verfahren, Prioritäten, Bedürfnisse und Lücken.510 Zweitens, soll Klarheit 
über die Unterstützung erzeugt werden, die von relevanten Vertragsparteien 
im Rahmen der Maßnahmen gemäß den Artt. 4, 7, 9, 10 und 11 PÜ geleistet 
und erhalten werden, und, soweit möglich, einen vollständigen Überblick 
über die gewährte finanzielle Unterstützung gegeben werden.511 

Art. 13 Abs. 7 bis 10 PÜ enthalten strikte Anordnungen bis hin zu eindringli-
chen Empfehlungen für die Vertragsstaaten, Informationen zur Verfügung 
zu stellen. Die nachfolgenden Absätze 11 und 12 normieren die technische 
Sachverständigenüberprüfung zur Überwachung der staatlichen Informatio-
nen512 sowie die multilaterale vermittelnde Erörterung der Fortschritte im Be-
reich der Klimafinanzierung.513 Die letzten beiden Absätze 14 und 15 des 
Art. 13 PÜ betonen die Unterstützung, die den Entwicklungsländern bei der 
Umsetzung der Transparenzpflichten zum Aufbau transparenzbezogener 
Kapazitäten gewährt werden soll.514 

Die wesentlichen Anordnungen und Empfehlungen des erweiterten Trans-
parenzrahmens sind in der folgenden Tabelle 1 dargestellt: 

  

 
510 Art. 13 Abs. 5 PÜ. 
511 Art. 13 Abs. 6 PÜ. 
512 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Kapitel VII. 
513 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Kapitel VIII. 
514 S. a. Beschluss 18/CMA.1, Abs. 7. 
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Berichts- 

pflichten 
 

Jede Vertragspartei 

(„shall“) 

Bericht über das nationale 
Treibhausgasinventar 

(Art. 13 Abs. 7 lit. a PÜ) 

Fortschritte bei der Umsetzung 
und dem Erreichen ihres NDCs 
(Art. 13 Abs. 7 lit. b PÜ) 

Jede Vertragspartei 

(„should, as appropriate” 
515) 

Auswirkungen der Klimaände-
rungen und die Klimaanpas-
sung 

(Art. 13 Abs. 8 PÜ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Entwickelte Vertragspar-
teien („shall“) und andere 
Unterstützung gewäh-
rende Parteien („should“) 

Unterstützung für Entwick-
lungsländer in Form von fi-
nanziellen Mitteln, Weiter-
gabe von Technologien und 
Kapazitätsaufbau 

(Art. 13 Abs. 9 PÜ) 

Entwicklungsländer 

(„should“) 

Bedarf und Erhaltung von 
Unterstützung in Form von fi-
nanziellen Mitteln, Weiter-
gabe von Technologien und 
Kapazitätsaufbau 

(Art. 13 Abs. 10 PÜ) 
 

Technische 
Überprüfung 
durch Sach-
verständige 

 

Jede Vertragspartei 

(„shall“) 

Technische Überprüfung durch 
Sachverständige der nach 
Art. 13 Abs. 7 PÜ übermittelten 
Informationen 

(Art. 13 Abs. 11 S. 1 PÜ) 
 

 

 

+ 

 

Entwickelte Vertragspar-
teien („shall“) 

Technische Überprüfung 
durch Sachverständige der 
nach Art. 13 Abs. 9 PÜ über-
mittelten Informationen 

(Art. 13 Abs. 11 S. 1 PÜ)516 
 

Multilaterale 
vermittelnde 
Erörterung 

 

Jede Vertragspartei („shall“) 

Multilaterale vermittelnde Erörterung der Fortschritte im Hinblick auf 
die Bemühungen um finanzielle Mittel nach Art. 9 PÜ und auf die je-
weilige Umsetzung und das Erreichen ihres NDCs 

(Art. 13 Abs. 11 S. 3 PÜ) 
 

Tabelle 1: Erweiterter Transparenzrahmen für Maßnahmen und Unterstützung, Eigene 
Darstellung517. 

 
515 Dt. „soll, soweit angebracht“. 
516 Art. 13 Abs. 11 S. 2 PÜ regelt explizit, dass bei Entwicklungsländern, die in Anbetracht 

ihrer Kapazitäten darauf angewiesen sind, der Überprüfungsprozess a. Hilfe bei der 
Bestimmung des Bedarfs im Bereich des Kapazitätsaufbaus umfasst. 

517 In Anlehnung an Abbildung „Article 13 of the Paris Agreement: Transparency of Action 
and Support” auf UNFCCC, What is Transparency and Reporting?, <unfccc.int/pro-
cess-and-meetings/transparency-and-reporting/the-big-picture/what-is-transpar-
ency-and-reporting> (Stand: 29.6.2021). 
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Die zentrale verfahrenstechnische Bestimmung für den erweiterten Transpa-
renzrahmen bildet Art. 13 Abs. 13 PÜ. Sie legt keine gemeinsamen Modalitä-
ten, Verfahren oder Leitlinien fest, sondern enthält lediglich ein Mandat für 
die Pariser Vertragsstaatenkonferenz, auf der CMA 1 einen Beschluss zu fas-
sen. Der inhärente Vorteil, Transparenzregeln in einem Beschlussannex zu 
regeln, ist, dass sie durch CMA-Beschlüsse dynamisch fortentwickelt werden 
können. 

Während der CMA 1.3 im Dezember 2018 in Kattowitz ist die Staatengemein-
schaft dem Auftrag aus Art. 13 Abs. 13 i. V. m. Abs. 4 PÜ nachgekommen 
und erließ518 die „Modalitäten, Verfahren und Richtlinien für den Transpa-
renzrahmen für Maßnahmen und Unterstützung“519. Die im Anhang zum Be-
schluss 18/CMA.1 enthaltenen Transparenzregeln ersetzen für die Pariser 
Vertragsparteien gemäß Beschluss 1/CP.24, Abs. 39, und Beschluss 1/CP.21, 
Abs. 98, das alte UNFCCC-Mess-, Berichts- und Verifikationssystem, inklu-
sive deren Berichte.520 Die Berichtspflichten unter Art. 4 und 12 UNFCCC 
bleiben auch für Pariser Parteien bestehen (Beschluss 1/CP.24, Abs. 40). 

Noch nicht vereinbart sind Transparenzregeln bezüglich des internationalen 
Emissionshandels. Die Verabschiedung von umweltintegren Regeln, die un-
ter anderem Tricksereien durch Doppelanrechnungen von CO₂-Emissions-
gutschriften zwischen den Vertragsstaaten verhindern sollen,521 sind auf den 
COP 26 im Jahr 2021 verschoben.522 

 
518 Beschluss 18/CMA.1, Abs. 1. 
519 Engl. modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action 

and support. Zu Transparenzregeln für Maßnahmen s. Briner/Moarif, Enhancing Trans-
parency of Climate Change Mitigation under the Paris Agreement, 2016; Matsuo, De-
signing the Modalities, Procedures and Guidelines for the Enhanced Transparency 
Framework for Action under the Paris Agreement on Climate Change, 2017; für die 
Klimafinanzierung s. Ellis/Moarif, Climate Change Expert Group 2016, 1. 

520 Erweiterte MRV-System gem. Beschluss 1/CP.16, Abs. 40-47 u. 60-64, u. Beschluss 2/ 
CP.17, Abs. 12-62. Auflistung der alten u. neuen Berichtsformate in Beschluss 1/CP.24, 
Abs. 41. 

521 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 3 lit. g u. h. 
522 Beschluss 8/CMA.1, Abs. 1-3. Kurz zu klimapolitischen Hintergründen s. Schwarz/Bals 

ua, Umsetzungsregeln für das Paris-Abkommen beschlossen, 2019, S. 18. 
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3.2.1.2  Staatliche Information zu Maßnahmen und Unterstützung 

Der durchaus robuste Transparenzrahmen523 soll gegenseitiges Vertrauen 
stiften und eine wirksame Umsetzung des Völkervertrags fördern,524 indem 
die Staatengemeinschaft und die Öffentlichkeit Informationen zu den staatli-
chen Umsetzungs- und Unterstützungsbemühungen erhalten. Eine Differen-
zierung der Berichterstattung nach Art der Information bietet sich in diesem 
Kontext an. 

Nachfolgend wird zwischen der Berichterstattung von Informationen unter-
schieden, die erforderlich sind, um einerseits Maßnahmen zur Bewältigung 
der Klimaänderung, insbesondere die Fortschritte bei den nationalen Klima-
schutzbeiträgen, zu bemessen (3.2.1.2.1), und um andererseits Informationen 
zur Klimaanpassung zu erhalten (3.2.1.2.2).525 Zuletzt beschreibt Unterkapitel 
3.2.1.2.3 die Berichterstattung über Informationen der Bereitstellung, Mobili-
sierung und den Erhalt von Klimafinanzierung für Entwicklungsländer.526 
Im Fokus der folgenden Ausführungen steht die Vorgabe, dass bei den meis-
ten staatlichen Einreichungen Informationen über die Beteiligung von Inte-
ressengruppen auf nationaler oder supranationaler Ebene bereitzustellen 
sind. 

3.2.1.2.1  Information zu Maßnahmen der Minderung 

Der erweiterte Transparenzrahmen beinhaltet angestrebte, erreichte und ge-
plante Maßnahmen im Bereich der Bewältigung der Klimaänderungen. Alle 
Vertragsparteien sind verpflichtet, einen nationalen THG-Inventarbericht527 
oder kurz Treibhausgasbericht und einen Fortschritts- oder offiziell Transpa-

 
523 Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change Law, 2017, S. 243. 
524 Art. 13 Abs. 1 PÜ. 
525 Engl. transparency of action. 
526 Engl. transparency of support. 
527 Engl. national greenhouse gas (GHG) inventory report. 
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renzbericht528 einzureichen.529 Diese Berichte sind von den einzureichenden 
national festgelegten Klimaschutzbeiträgen abzugrenzen. 

Art. 4 Abs. 2 PÜ normiert, dass jede Vertragspartei einen freiwilligen Klima-
schutzbeitrag (NDC) vorbereiten und übermitteln muss. Die zwingende 
„shall“-Bestimmung bringt einen hohen Verbindlichkeitsgrad der Übermitt-
lungspflicht zum Ausdruck. Die nationalen Beiträge werden aber nicht Teil 
des Übereinkommens und erhalten dadurch keine Rechtsverbindlichkeit.530 
Das Klimasekretariat speichert die (I)NDCs lediglich in einem öffentlich ge-
führten (vorläufigen) Registerportal ab.531 

Neben den nationalen Klimaaktionsplänen muss jede Vertragspartei einen 
Bericht über anthropogene THG-Emissionen nach Quellen und des Abbaus 
von THG durch Senken einreichen.532 Der jährliche Treibhausgasbericht kann 
eigenständig oder als Teil eines Transparenzberichtes eingereicht werden.533 
Für die Treibhausgasberichte gelten die IPCC-Richtlinien aus dem Jahr 2006 
und jüngere Versionen.534 

Der zweijährlich einzureichende Transparenzbericht enthält die erforderli-
chen Informationen zur Verfolgung der Fortschritte bei der Umsetzung und 
dem Erreichen der staatlich festgelegten Beiträge.535 Dieser Bericht muss un-
ter anderem die nationalen Rahmenbedingungen und institutionellen Rege-
lungen umfassen. Dazu zählen zwingend auch Informationen, über die recht-
lichen, institutionellen, administrativen und verfahrenstechnischen Vorkeh-
rungen für die inländische Umsetzung, Überwachung, Berichterstattung und 
Archivierung von Informationen. Dazu zählen auch Informationen zur Ein-

 
528 Engl. information necessary to track progress made in implementing and achieving na-

tionally determined contributions. 
529 Ausführlich zu den Berichten s. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Kapitel II u. III. 
530 Zum Rechtscharakter der NDCs s. Unterkapitel 2.2.2; zur Rechtsverbindlichkeit der Pa-

riser Bestimmungen s. Unterkapitel 2.2.3. 
531 Art. 4 Abs. 12 PÜ i. V. m. Beschluss 5/CMA.1, Abs. 2 u. 6. 
532 Art. 13 Abs. 7 lit. a PÜ, Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 10 lit. a. 
533 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 12. 
534 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 20. 
535 Art. 13 Abs. 7 lit. b, Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 10 lit. b. 
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beziehung der Interessengruppen im Zusammenhang mit der Umsetzung 
und Verwirklichung des eigenen Klimabeitrages.536 

Die Vertragsparteien legen ihren ersten, gemäß den einheitlichen Transpa-
renzregeln umfassenden Transparenz- oder Treibhausgasbericht, insofern er 
als eigenständiger Bericht vorgelegt wird, spätestens bis zum 31. Dezember 
2024 vor.537 

Eine Beratende Sachverständigengruppe538 ist seit dem 1. Januar 2019 für das 
Pariser Übereinkommen tätig.539 Die konsultative Gruppe unterstützt Ent-
wicklungsländer bei der Implementierung des erweiterten Transparenzrah-
mens. Sie unterstützt die Entwicklungs-länder auch dabei, ihre Berichts-
pflichten über die Zeit eigenständig zu erfüllen.540 Entwicklungsländer erhal-
ten insbesondere technische Beratung und Unterstützung, um ihre Transpa-
renzberichte zu erstellen.541 

3.2.1.2.2  Information zu Anpassungsmaßnahmen 

Der Transparenzrahmen schließt anvisierte, erreichte und geplante Maßnah-
men der Klimaanpassung gemäß Art. 7 PÜ ein. 

Wie im obigen Abschnitt angesprochen, trägt das Klimasekretariat die über-
mittelten NDCs in dem UNFCCC-Registerportal ein. Darüber hinaus soll das 
Sekretariat in einem öffentlichen Anpassungsregister ebenfalls die staatli-
chen Anpassungsmitteilungen542 gemäß Art. 7 Abs. 12 PÜ übertragen. Das ist 

 
536 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 62. 
537 Beschluss 18/CMA.1, Abs. 3. 
538 Engl. Consultative Group of Experts (CGE). 
539 Beschluss 11/CP.24, Abs. 1 u. 4, u. Beschluss 18/CMA.1, Abs. 15. 
540 Beschluss 18/CMA.1, Abs. 15 lit. a. 
541 Beschluss 18/CMA.1, Abs. 15 lit. a. 
542 Die engl. adaptation communication kann inhaltsidentisch mit dem engl. national 

adaptation plan gem. Beschluss 5/CP.17, Abs. 3, sein. Dazu Schwarz/Bals ua, Umset-
zungsregeln für das Paris-Abkommen beschlossen, 2019, S. 19. 
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derzeit (noch) nicht der Fall, denn der ganz überwiegende Teil der Vertrags-
parteien übermittelt Anpassungsinformationen im Rahmen ihrer NDCs.543 

Art. 13 Abs. 8 PÜ empfiehlt jeder Vertragspartei, soweit angebracht, eine An-
passungsmitteilung zu kommunizieren und zu aktualisieren. Die verwen-
dete „should“-Bestimmung und die qualifizierende Formulierung (engl. „as 
appropriate“) zeigt eine Abschwächung und Einschränkung der Rechtsver-
bindlichkeit an.544 Die Mitteilung ist als möglicher Teil des Transparenzbe-
richts vorgesehen.545 

Der Kattowitzer Beschluss 18/CMA.1 enthält im Annex nähere Angaben zur 
Anpassungsmitteilung.546 Diese sollte, soweit angebracht, unter anderem In-
formationen zu Anpassungsstrategien, -politiken, -pläne, -ziele und -aktio-
nen zur Integration der Anpassung in die nationalen Politiken und Strategien 
umfassen. Darunter fallen insbesondere Angaben zum Einbezug von Interes-
sengruppen bei Plänen, Prioritäten, Aktionen und Programme für den sub-
nationalen, gemeinschaftlichen und privaten Sektor.547 Im Bereich des Moni-
torings und der Bewertung der Anpassungsmaßnahmen und -prozesse sollte 
jede Partei, soweit angebracht, Informationen bezüglich der Effektivität und 
der Nachhaltigkeit der Anpassungsmaßnahmen einbringen. Kriterien zur Be-
wertung sind unter anderem der Grad der Selbstbestimmung548 der ergriffe-
nen Maßnahmen und der Einbezug von Interessengruppen.549 

Die Anpassungsmitteilung kann auch Informationen zu Schäden und Ver-
lusten enthalten (erlaubende „may“-Bestimmung mit „as appropriate“-For-
mulierung).550 

 
543 Suárez Pérez/Churie Kallhauge in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Cli-

mate Change, 2017, 196 (213); s. a. Beschluss 18/CMA.1, Abs. 15. 
544 Explizit a. in Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 104 S. 2. 
545 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 10 lit. c. 
546 Annex-Abs. 10 lit. c sowie im Annex-Kapitel IV. 
547 Beschluss 18/CMA.1, Abs. 109 lit. h. 
548 Engl. ownership. 
549 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 114 lit. a. 
550 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 115. 
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3.2.1.2.3  Information zur Unterstützung 

Zuletzt umfasst der erweiterte Transparenzrahmen die geleistete und emp-
fangene Unterstützung in Form von Finanzierung, Technologiekooperation 
sowie Kapazitätsaufbau.551 

Zweck des Rahmens für Unterstützung ist es gemäß Art. 13 Abs. 6 PÜ, klare 
Angaben über die von den einzelnen Vertragsparteien jeweils gewährte be-
ziehungsweise erhaltene Unterstützung im Rahmen der Maßnahmen zur Be-
wältigung der Klimaänderungen in den Bereichen Minderung, Anpassung, 
Klimafinanzierung, Technologiekooperation sowie Kapazitätsaufbau zu er-
langen und, soweit möglich, einen vollständigen Überblick über die insge-
samt gewährte finanzielle Unterstützung zu bieten. 

Um die staatliche Unterstützung transparent zu machen, sind Industriestaa-
ten (zwingende „shall“-Bestimmung) und andere Unterstützung gewäh-
rende Parteien (empfehlende „should“-Bestimmung) angehalten, dem Kli-
masekretariat Informationen zur Unterstützung der Entwicklungsländer in 
Form von finanziellen Mitteln, der Weitergabe von Technologien und dem 
Kapazitätsaufbau zu übermitteln.552 

Bei der Übermittlung zur Unterstützung beim Kapazitätsaufbau gem. Art. 11 
PÜ sollen textliche, soweit möglich qualitative und quantitative, Informatio-
nen zu geleisteter Unterstützung zum Kapazitätsaufbau eingereicht werden. 
Zu beschreiben ist von den Industriestaaten unter anderem, wie die Interes-
sengruppen einbezogen werden.553  

Entwicklungsländer sollen im Gegenzug gemäß Art. 13 Abs. 10 PÜ Informa-
tionen über die Unterstützung übermitteln, die sie in Form von finanziellen 
Mitteln, der Weitergabe von Technologien und im Zusammenhang mit dem 
Kapazitätsaufbau nach den Artt. 9, 10 und 11 PÜ benötigen und erhalten.554 
In Bezug auf benötigte Unterstützung beim Kapazitätsaufbau ist mit sehr 

 
551 Zu diesen Mechanismen der Erfüllungshilfe s. Unterkapitel 3.1.1-3.1.3. 
552 Art. 13 Abs. 9 PÜ, Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 10 lit. d u. Annexkapitel V. 
553 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 128 lit. d. 
554 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 10 lit. e u. Annexkapitel VI. 
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weicher Formulierung (engl. „to the extent possible and as available and as 
applicable”) vorgesehen, dass Entwicklungsländer textliche Informationen 
insbesondere zu Verfahren zur Verbesserung des öffentlichen Bewusstseins, 
der Öffentlichkeitsbeteiligung und des Zugangs zu Informationen im Zusam-
menhang mit dem Kapazitätsaufbau einreichen sollten.555 Bei den Informati-
onen zur erhaltenen Unterstützung zum Kapazitätsaufbau sind, wo ange-
bracht, textliche Informationen vorgesehen, die unter anderem die Partizipa-
tion und den Einbezug der Interessengruppen beschreiben.556 

Mit Beschluss 1/CP.21, Abs. 84, gründete die Staatengemeinschaft eine Ka-
pazitätsaufbauinitiative für Transparenz557. Entwicklungsländer können Un-
terstützung für den Aufbau ihrer institutionellen und technischen Kapazitä-
ten für den Zeitraum vor als auch nach dem Jahr 2020 beantragen, damit sie 
ihren Transparenzpflichten gemäß Art. 13 PÜ rechtzeitig nachkommen.558 

Zugleich begründen sich Berichtspflichten zu Mitteln der Klimafinanzie-
rung559 und dem Kapazitätsaufbau direkt aus den Artt. 9 und 11 PÜ. 

Art. 9 Abs. 5 PÜ regelt die Ex-ante-Berichtspflichten der Industriestaaten. Sie 
übermitteln alle zwei Jahre als Anhaltspunkt dienende quantitative und qua-
litative Informationen zu Mitteln der Klimafinanzierung, soweit zutreffend, 
einschließlich der Informationen über die voraussichtliche Höhe der öffentli-
chen Finanzmittel, die den Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt wer-
den sollen, soweit diese verfügbar sind. Die anderen Vertragsparteien, die 
Mittel zur Verfügung stellen, werden ermutigt, diese Informationen alle zwei 
Jahre auf freiwilliger Grundlage zu übermitteln. 

Art. 9 Abs. 7 PÜ i. V. m. Art. 13 PÜ befasst sich mit den Ex-post-Berichts-
pflichten der Industriestaaten. Sie übermitteln alle zwei Jahre im Einklang 
mit den Transparenzregeln, transparente und konsistente Informationen 

 
555 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 139 lit. c. 
556 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 141 lit. c. 
557 Engl. Capacity-building Initiative for Transparency. 
558 S. a. Beschluss 18/CMA.1, Präambel-Abs. 3. 
559 Ausführlich dazu Yamineva, RECIEL 25 (2016), 174 (182f.). 
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über die tatsächlich geleistete und die durch öffentliches Handeln mobili-
sierte Unterstützung für die Entwicklungsländer.560 Die anderen Parteien 
werden ermutigt, dasselbe zu tun. 

Gemäß Art. 11 Abs. 4 S. 1 PÜ müssen alle Vertragsparteien, die die Kapazität 
der Entwicklungsländer zur Durchführung dieses Übereinkommens, unter 
anderem durch regionale, bilaterale und multilaterale Ansätze stärken, regel-
mäßig über diese Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau be-
richten.561 Entwicklungsländer sollen gemäß Art. 11 Abs. 4 S. 2 PÜ regelmä-
ßig über die Fortschritte bei der Umsetzung der Pläne, Politiken, Tätigkeiten 
oder Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten zur Durchführung dieses 
Übereinkommens berichten. 

3.2.2  Weltweite Bestandsaufnahme 

Neben dem erweiterten Transparenzrahmen zur Überprüfung einzelstaatli-
cher Bemühungen, erfolgt eine innovative Bestandsaufnahme562 zur Bewer-
tung des kollektiven Fortschritts in den Bereichen der Minderung, Anpas-
sung und den Mitteln zur Durchführung der Unterstützung.563 Die Bestands-
aufnahme564 ist von entscheidender Bedeutung für die Überwindung rein na-
tionalistischer Perspektiven, damit Staaten ihre Bemühungen an den gemein-
samen Vertragszielen ausrichten.565 Sie ist unerlässlich für den in Art. 4 Abs. 3 
PÜ vorgesehenen „Ratschenmechanismus“, also für die periodische Nach-
schärfung der NDCs und die regelmäßige Erhöhung des gemeinsamen Am-
bitionsniveaus.566 

 
560 S. a. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 123-125. 
561 S. a. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 128. 
562 Engl. global stocktake. 
563 Gem. Art. 14 Abs. 1 PÜ, Beschluss 19/CMA.1, Abs. 14. 
564 Zur Verhandlungsgeschichte Obergassel/Arens ua, Phoenix from the Ashes, 2016, S. 33f. 
565 Friedrich in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 

319 (337). 
566 Art. 14 Abs. 3 u. Beschluss 19/CMA.1, Präambel-Abs. 2. 
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Der folgende Abschnitt skizziert zunächst die wesentlichen Merkmale der 
weltweiten Bestandsaufnahme, die als zentraler Motor des Pariser Überein-
kommens gilt (3.2.2.1).567 Im Anschluss steht das Verhältnis der globalen Be-
standsaufnahme zu den informellen Talanoa-Dialogen (3.2.2.2) und zum 
Weltklimarat (3.2.2.3) im Mittelpunkt. 

3.2.2.1  Gemeinsame Untersuchung des kollektiven Fortschritts 

Art. 14 Abs. 1 S. 1 PÜ568 normiert, dass die CMA in regelmäßigen Abständen 
eine weltweite Bestandsaufnahme der Durchführung des Pariser Überein-
kommens durchführt, um die gemeinsamen Fortschritte bei der Verwirkli-
chung des Vertragszwecks und seiner langfristigen Ziele zu bewerten. Die 
Bestandsaufnahme erfolgt gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 PÜ in umfassender und 
vermittelnder Weise unter Berücksichtigung von Minderung, An-passung 
und Mitteln zur Durchführung der Unterstützung sowie im Lichte der Ge-
rechtigkeit und der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ein-
zelne Staaten stehen nicht im Fokus der Fortschrittsanalyse.569 Mit der Be-
standsaufnahme prüft die Staatengemeinschaft den kollektiven Status Quo 
der nationalen Beiträge, ohne zukünftig Entwicklungsländer zu schonen. 

Die erste reguläre Bestandsaufnahme findet gemäß Art. 14 Abs. 2 PÜ im 
Jahr 2023 und danach alle fünf Jahre statt. Ab dem Jahr 2023 ist somit völker-
rechtlich eine Beurteilung des kollektiven Fortschritts vorgesehen, die realis-
tisch beschreibt, wo die Weltgemeinschaft beim Klimaschutz, der Anpassung 
und Unterstützung steht. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme dienen ge-
mäß Art. 14 Abs. 3 PÜ dreierlei Zwecken: Sie unterrichten die Vertragspar-

 
567 Friedrich in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 

319 (337); Schlacke, ZUR 29 (2018), 1 (2). 
568 S. Art. 14 PÜ im Anhang, der durch die Beschlüsse 1/CP.21, Abs. 99-101, u. 19/CMA.1 

ergänzt wird; ausführlich zur Bestandsaufnahme Bodansky/Brunnée ua, International 
Climate Change Law, 2017, S. 244–246; Friedrich in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris 
Agreement on Climate Change, 2017, 319ff. 

569 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 14. 
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teien und dienen der Aktualisierung und Verstärkung ihrer nationalen Maß-
nahmen und Unterstützung.570 Sie stärken zudem die internationale Zusam-
menarbeit zum Schutz der Erdatmosphäre. 

Der Kattowitzer Durchführungsbeschluss beschreibt den staatsgeleiteten 
und fazilitativen Prozess der Organisation und Durchführung der weltwei-
ten Bestandsaufnahme genauer. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 3, benennt die 
drei Phasen der parteigetriebenen Bestandsaufnahme: die Informationserfas-
sung und -aufbereitung (lit. a), die technische Bewertung (lit. b)571 und die 
Erörterung der Ergebnisse (lit. c).572 Die Staatengemeinschaft sammelt (fort-
laufend) Informationen, die einer technischen oder wissenschaftlichen Beur-
teilung unterzogen werden. Auf die technische Auswertung folgt eine politi-
sche Erörterung, die Schlussfolgerungen oder Empfehlungen hervorbringt. 

Die Schlussfolgerungen sollten Zusammenfassungen über die Möglichkeiten 
und Herausforderungen für die Verbesserung von Maßnahmen und Unter-
stützung im Lichte der Gerechtigkeit und der besten verfügbaren Wissen-
schaft sowie gesammelte Erfahrungen und bewährte Praktiken573 enthalten, 
um die drei in Art. 14 Abs. 3 PÜ dargelegten Zwecke zu verfolgen.574 Be-
schluss 19/CMA.1, Abs. 34 lit. a, ergänzt ferner, dass sich die Zusammenfas-
sungen auch auf Reaktionsmaßnahmen575 sowie klimabedingte Schäden und 
Verluste beziehen sowie mögliche Maßnahmen ermitteln sollen. Darüber 
hinaus sollen bei den Schlussfolgerungen die bedeutendsten politischen Bot-
schaften zusammengefasst werden, einschließlich der Empfehlungen, die bei 
politischen hochrangigen Treffen576 ausgesprochen werden, die der Stärkung 

 
570 Art. 4 Abs. 9 PÜ. 
571 Phase 1 u. 2 können sich zeitlich überlappen, s. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 26. 
572 Ergänzt durch Beschluss 19/CMA.1, Abs. 8, 19-34. 
573 Engl. lessons learned and good practices. 
574 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 13. 
575 Ausführlich zu engl. response measures Chan, RECIEL 25 (2016), 228ff. 
576 Engl. high-level events gem. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 33. 
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der Maßnahmen und der Unterstützung dienen.577 Auf die Schlussfolge-run-
gen sollte in einem CMA-Beschluss und/oder einer Deklaration hingewiesen 
werden.578 

Der Kattowitzer Durchführungsbeschluss enthält in den Absätzen 35 bis 38 
Regelungen zu den Informationen, die in die kollektive Bewertung einflie-
ßen. Zentral ist die nicht erschöpfende Auflistung von Informationsquellen 
auf kollektiver Ebene in Beschluss 19/CMA.1, Abs. 36f. Beispielsweise stellen 
die Erkenntnisse der aktuellen Berichte579 des Weltklimarates580 und die Ein-
reichungen von nichtstaatlichen Interessengruppen und UNFCCC-Beobach-
terorganisationen581 nutzbare Informationsquellen dar. 

3.2.2.2  Verhältnis zum Talanoa-Dialog 

Die Republik Fidji hielt für die 23. Weltklimakonferenz im Jahr 2017 die Prä-
sidentschaft inne. Die Delegation schlug eine vereinfachte fördernde Dialog-
form582 vor, um den Weg für die erste weltweite Bestandsaufnahme im 
Jahr 2023 zu bereiten. Beschluss 1/CP.21, Abs. 20, kündigte für das Jahr 2018 
einen fazilitativen Dialog zwischen den Vertragsparteien an, um eine erste 
informelle Bilanz der gemeinsamen staatlichen Bemühungen im Hinblick auf 
die Fortschritte bei der Erreichung des in Art. 4 Abs. 1 PÜ genannten Lang-
fristziels vorzunehmen und die nächste Runde der nationalen Beiträge ge-
mäß Art. 4 Abs. 8 PÜ zu informieren. Der fazilitative Dialog wurde später in 
den Talanoa-Dialog (Fidschi „Dialog“, „sich unterhalten“) umbenannt.583 

Dieses traditionelle Gesprächsformat dient der gemeinsamen Konfliktbewäl-
tigung. Die Talanoas zeichnen sich durch ihren öffentlichen Meinungsaus-
tausch und kooperativen Geist aus. Staatliche Delegierte, Vertreterinnen und 

 
577 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 34 lit. b. 
578 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 34 lit. c. 
579 Dazu zählen Sachstands- u. Sonderberichte. 
580 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. b, i. V. m. Beschluss 1/CP.21, Abs. 99 lit. b. 
581 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. i. 
582 Engl. facilitative dialog. 
583 Ausführlich zum Talanoa-Dialog s. Lesniewska/Siegele, CCLR 12 (2018), 41. 
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Vertreter (nicht-)staatlicher Interessengruppen und des privaten Sektors tau-
schen sich in kleinen Gesprächsrunden über ihre persönlichen Erfahrungen 
mit dem Klimawandel „auf Augenhöhe“ aus.584 Bei den Talanoa-Sitzungen 
erzählen die Beteiligten im Beisein einer Moderatorin oder eines Moderators 
Geschichten über sich, die ihre Wahrnehmung des Problems schildern, um 
Empathie aufzubauen und Vertrauen zu fördern.585 

Im Mittelpunkt des informellen, inklusiven und partizipativen Austausch-
prozesses steht die Vorabüberprüfung586 folgender drei Fragenkomplexe: Wo 
stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie schaffen wir das? Die Diskussionspart-
nerinnen und -partner sollen ihr Wissen und ihre jeweilige Perspektive er-
weitern, um einerseits einen gemeinsamen Narrativ für die Notwendigkeit 
gesteigerter Bemühungen zu entwickeln. Andererseits soll der Dialog eine 
verbesserte gemeinsame Entscheidungsfindung für das Gemeinwohl ermög-
lichen.587 Insofern überwindet das Gesprächsformat die tradierte Staatszent-
riertheit des UNFCCC-Prozesses und folgt einem anthropozentrischen An-
satz. 

Der umfassende internationale Talanoa-Konsultationsprozess begann im Ja-
nuar 2018 (vorbereitende Phase), woran sich die politische Phase auf der 
COP 24 in Kattowitz 2018 anschloss.588 Die hochrangige Bestandsaufnahme 
der vor dem Jahr 2020 ergriffenen Maßnahmen gab der Staatengemeinschaft 
die Möglichkeit, ihr derzeitiges Ambitions-niveau zu beurteilen. Aus dem 
einjährigen Austausch resultierte der Talanoa-Aktionsbericht 2018, der sich 
auf den vom Weltklimarat veröffentlichten 1,5-Grad-Sonderbericht be-
zieht.589 Der formal losgelöste Aktionsbericht fordert alle Staaten und Interes-
sengruppen auf, unverzüglich zu handeln, denn die erste weltweite Bilanz 

 
584 U. a. Beschluss 1/CP.24, Abs. 33. 
585 S. Beschluss 1/CP.24, Abs. 32. 
586 Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change Law, 2017, S. 214. 
587 Ausführlich zum Ansatz u. zu Merkmalen des Talanoa-Formats s. Beschluss 1/CP.23, 

Annex II. 
588 Beschluss 1/CP.23, Abs. 10-11 u. Annex II. 
589 UNFCCC, Talanoa Call for Action, <unfccc.int/sites/default/files/resource/Talanoa% 

20Call%20for%20Action.pdf> (Stand: 31.7.2020). 



3  Pariser System zur Erfüllungssicherung 

 

103 

   

für das Jahr 2018 hielt wenig positive Erkenntnisse für die Weltgemeinschaft 
bereit. Ein weiterer fazilitativer Dialog war für das Jahr 2019 geplant,590 
wurde jedoch nicht durchgeführt. 

3.2.2.3  Verhältnis zum Weltklimarat 

Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), das auch als Welt-
klimarat bezeichnet wird, hat die Hauptfunktion, regelmäßig Sachstandsbe-
richte (engl. Assessment Reports)591 über den aktuellen Stand des Wissens 
bezüglich des Klimawandels bereitzustellen. Jeder Sachstandsbericht um-
fasst eine rund 30-seitige Zusammenfassung für politische Entscheidungsträ-
gerinnen und -träger (engl. Summary for Policymakers, SPM). Unterschied-
liche Arbeitsgruppen arbeiten an den Berichten, deren Mitglieder aufgrund 
ihrer wissenschaftlichen Expertise von Regierungen und Beobachterorgani-
sationen nominiert wurden. Die Berichte werden in einem mehrstufigen Ver-
fahren erstellt,592 bei dem die mehrmalige Begutachtung essenzieller Bestand-
teil der Berichtserstellung ist.593 Die Begutachtung soll objektiv, offen und 
transparent sein und so viele unabhängige Expertinnen und Experten wie 
möglich involvieren, um ein großes Spektrum an Sichtweisen und Expertisen 
zu repräsentieren.594 Die erste Begutachtung nehmen wissenschaftliche Fach-
leute vor. Bei der zweiten Begutachtungsrunde sind zudem Regierungsex-
pertinnen und -experten der Mitgliedsstaaten beteiligt. An der letzten Begut-
achtung der politischen Zusammenfassung sind lediglich Sachverständige 

 
590 Beschluss 1/CP.24, Abs. 19, i. V. m. Beschluss 1/CP.23, Abs. 18. 
591 Sowie Sonder-, Synthese- u. Methodikberichte, technische Abhandlungen u. IPCC-Be-

gleitmaterial. 
592 Grundsätze der Arbeit des IPCCs S. insb. Kapitel 4 von Appendix A (engl. Appendix A 

to the Principles Governing IPCC Work). 
593 Abs. 3 der Grundsätze für die Arbeit des IPCC. 
594 3 Grundsätze der IPCC-Begutachtung in Unterkapitel 4.3.4, Abs. 1, Appendix A zu den 

Grundsätzen für die Arbeit des IPCC. 
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von Staatsregierungen beteiligt. Diese erhalten den finalen Entwurf des Ge-
samtberichtes zur Kenntnis.595 

Die Rolle der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom IPCC besteht 
darin, den aktuellen Forschungsstand zum Klimawandel zusammenzutra-
gen und ihn anhand anerkannter Veröffentlichungen zu bewerten. Die Be-
richte des Weltklimarates sollten politisch neutral sein, auch wenn sie sich 
möglicherweise objektiv mit wissenschaftlichen, technischen und sozioöko-
nomischen Faktoren befassen müssen, die für die Anwendung bestimmter 
Politiken relevant sind.596 Die IPCC-Berichte bieten insofern eine gemeinsame 
Grundlage für wissenschaftsbasierte Entscheidungen, allerdings ohne kon-
krete Lösungswege vorzuschlagen oder politische Handlungsempfehlungen 
abzugeben.597 

Im Gegensatz zu den Sachstandsberichten des IPCCs beabsichtigt die Staa-
tengemeinschaft mit der globalen Bestandsaufnahme eine Inventur über die 
Pariser Vertragsumsetzung vorzunehmen, um die kollektiven Fortschritte zu 
bewerten und die Parteien darüber zu informieren, wie sie ihre Maßnahmen 
verbessern können.598 Die Bestandsaufnahme soll gerade aufzeigen, welche 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Allmendeproblem gemein-
sam zu lösen.599 Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme enthalten zwar auch 
relevante technische oder sachliche Informationen wie die IPCC-Berichte. Sie 
sollen aber vordergründig nicht politisch vorschreibende Betrachtungen des 
kollektiven Fortschrittes umfassen, die die Vertragsparteien nutzen können, 
um auf nationaler Ebene ihre Maßnahmen und ihre Unterstützung zu aktua-

 
595 S. vollständige graphische Darstellung u. Beschreibung des Verfahrens auf Deutsche 

IPCC-Koordinierungsstelle, Der Weltklimarat IPCC, <de-ipcc.de/media/content/De-IP 
CC_Flyer_Der _Weltklimarat_IPCC_BITV.PDF> (Stand: 8.4.2021), oder online unter 
Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Erstellung von Berichten, <de-ipcc.de/226.php> 
(Stand: 29.6.2021). 

596 Gem. Abs. 2 der Grundsätze für die Arbeit des IPCC. 
597 S. a. Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Der Weltklimarat IPCC, <de-ipcc.de/media/co 

ntent/De-IPCC_Flyer_Der_Weltklimarat_IPCC_BITV.PDF> (Stand: 8.4.2021). 
598 Friedrich in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 

319 (333). 
599 Art. 14 Abs. 3 i. V. m. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 3 lit. c, 14. 
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lisieren und diese zu verstärken. Zudem soll durch die Inventurergebnisse 
die internationale Zusammenarbeit im Bereich des Klimaschutzes verstärkt 
werden.600 Die Ergebnisse sollen außerdem die Herausforderungen und 
Chancen für eine Verstärkung der Maßnahmen und der Unterstützung zu-
sammenfassen sowie konkrete Maßnahmen und bewährte Praktiken aufzei-
gen,601 um letztlich die Anpassung und Verschärfung der nationalen Beiträge 
zu befördern.602 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die primäre Zielrichtung 
der Prozesse unterscheidet. Die IPCC-Berichte sollen wissenschaftsbasierte 
politische Entscheidungs-prozesse befördern. Die Berichte fließen in die glo-
bale Bestandsaufnahme ein.603 Die weltweite Bestandsaufnahme soll wiede-
rum Handlungsoptionen für die Staaten aufzeigen, die die gemeinsame Zie-
lerreichung ermöglicht. 

3.2.3  Unterstützungsmechanismus 

Als gängige völkerrechtliche Praxis bedienen sich multilaterale Umweltab-
kommen quasigerichtlichen internen Kontrollverfahren und -mechanis-
men.604 Die Nichteinhaltungsverfahren unterscheiden sich je nach Vertrags-
inhalt, aber sie eint, dass sie zumeist außergerichtlich und nicht streitig ange-
legt sind und einen vermittelnden Charakter aufweisen. Für diese Verfahren 
und Mechanismen der Erfüllungssicherung werden sogenannte Compliance-
Komitees605 gegründet. Diese vertragsintern eingesetzten Kontrollgremien 
setzen sich häufig aus Sachverständigen verschiedener Disziplinen zusam-

 
600 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 14. 
601 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 34 lit. a. 
602 Art. 14 Abs. 3 i. V. m. Art. 4 Abs. 9 PÜ. 
603 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. b. 
604 Umfangreiche rechtsvergleichende Studie zu Non-Compliance-Verfahren u. Mechanis-

men bei multilateralen Umweltabkommen s. Treves/Pineschi/Tanzi ua (Hrsg.), Non-
Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International En-
vironmental Agreements, 2009. 

605 Engl. Compliance Committees. 
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men, die die Durch-führung und Einhaltung des Völkervertrages kooperativ 
befördern, anstatt sie mithilfe von Strafen und Sanktionen durchzusetzen. 

Der folgende Abschnitt vergleicht den zweigliedrigen Nichteinhaltungsme-
chanismus des Kyoto-Protokolls (3.2.3.1) mit dem im Jahr 2015 etablierten Pa-
riser Mechanismus zur Erleichterung der Durchführung und zur Förderung 
der Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens gemäß Art. 15 
PÜ,606 kurz Unterstützungsmechanismus (3.2.3.2). 

3.2.3.1  Nichteinhaltungsverfahren nach dem Kyoto-Protokoll 

Die Vertragsstaatenkonferenz des Kyoto-Protokolls beschloss im Jahr 2005 
gemäß Art. 18 S. 1 KP Verfahren und Mechanismen zur Feststellung und Be-
handlung von Fällen der Nichteinhaltung der Kyoto-Bestimmungen. Die Ge-
schäftsordnung des Kyoto Compliance-Komitees607 konkretisiert diese Ver-
fahrensregeln des Beschlusses 27/CMP.1.608 

Die Besonderheit des Mechanismus unter dem Kyoto-Protokoll ist,609 dass er 
ein internes Überprüfungsorgan mit zwei Kammern mit jeweils zehn Perso-
nen vorsieht.610 Das Organ wendet zwei unterschiedliche Verfahren je nach 
Bedeutung der verletzten Pflicht an:611 das Unterstützungsverfahren612 und 
das eigentliche Durchsetzungsverfahren613. Für die Verfahren sind gemäß 

 
606 Zur Verhandlungsgeschichte s. Voigt, RECIEL 25 (2016), 161. 
607 Engl. „Rules of procedure of the Compliance Committee of the Kyoto Protocol”; in der 

informellen konsolidierten Fassung v. 3.2.2014, die die GO des Compliance-Komitees, 
wie sie im Anhang des Beschlusses 4/CMP.2 enthalten ist, mit den Änderungen, wie 
sie in den Anhängen der Beschlüsse 4/ CMP.4 u. 8/CMP.9 enthalten sind, kombiniert. 

608 Der Annex enthält die engl. „Procedures and mechanisms relating to compliance under 
the KP”. 

609 Oberthür in Gray/Tarasofsky/Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of International 
Climate Change Law, 2016, 121 (122); Buck/Verheyen in Koch (Hrsg.), Umweltrecht, 
2014, 32 (Rn. 84). 

610 Beschluss 27/CMP.1, Annex-Kapitel II, Annex-Abs. 3. 
611 S. insb. Beschluss 24/CP.7, Kapitel IX u. X. 
612 Engl. procedure for the facilitative branch. 
613 Engl. procedure for the enforcement branch. 
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Art. 18 KP Rechtsfolgen vorgesehen, die in den Annex-Kapiteln XIV und XV 
des Beschlusses 27/CMP.1 aufgelistet sind. 

Mit Stand von April 2021 wurde bisher kein einziges Unterstützungsverfah-
ren durch die Kammer zur kooperativen Förderung der Vertragseinhal-
tung614 durchgeführt.615 Die Durchsetzungskammer616 hat mit Stand von Ap-
ril 2021 zwölf Fragen zur individualstaatlichen Umsetzung617 behandelt.618 
Die Kammer trug damit zur Effektuierung des Kyoto-Protokolls bei.619 Diese 
Kammer hat recht starke rechtliche Befugnisse, die weitgehend automatisch 
mit wenig Ermessensspielraum angewandt werden müssen, wenn ein Fall 
der Nichteinhaltung vorliegt.620 

Der Beschluss 27/CMP.1 enthält die in Art. 18 KP vorgesehene indikative 
Liste der Folgen für diejenigen Vertragsparteien, die sich nicht an die Regeln 
halten (können). Eine Folge der Nichteinhaltung, die einen Sanktionscharak-
ter aufweist, ist zunächst der Teilnahmeausschluss am flexiblen Kohlenstoff-
markt-Mechanismus (engl. Joint Implementation gemäß Art. 6 KP, engl. 
Clean Development Mechanism gemäß Art. 12 KP sowie der internationale 
Emissionshandel gemäß Art. 17 KP).621 Zudem muss bei Verstößen gegen die 
individuell zugewiesenen Emissionsminderungs- oder -vermeidungspflich-
ten gemäß Art. 3 Abs. 1 KP, die säumige Vertragspartei in der nachfolgenden 
Verpflichtungsperiode die 1,3-fache Menge an THG reduzieren, die sie in der 

 
614 Engl. facilitative branch. 
615 Kritisch zur Sinnhaftigkeit des Zweikammersystems s. Oberthür in Gray/Tarasofsky/ 

Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of International Climate Change Law, 2016, 
121 (125, 127); a. A. in Bezug auf das PÜ Voigt, RECIEL 25 (2016), 161 (166-169). 

616 Engl. enforcement branch. 
617 Engl. question of implementation. 
618  S. Entscheidungen zur Vorabprüfung bei UNFCCC, Compliance under the Kyoto Pro-

tocol, <unfccc.int/process/the-kyoto-protocol/compliance-under-the-kyoto-protocol> 
(Stand: 8.4.2021). 

619 Ausführlich dazu Lefeber/Oberthür, AVR 50 (2012), 420; Oberthür in Gray/Tarasofsky/ 
Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of International Climate Change Law, 2016, 
121 (122–127). 

620 Oberthür in Gray/Tarasofsky/Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of International 
Climate Change Law, 2016, 121 (123); Saurer, NuR 41 (2019), 145 (147). 

621 Beschluss 27/CMP.1, Annex-Kapitel XV, Annex-Abs. 4, 5 lit. c. 
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vorherigen Periode zu viel emittiert hat.622 Bei der Festlegung der Folgen 
trägt die Durchsetzungskammer den Ursachen, der Art, dem Grad und der 
Häufigkeit der Nichteinhaltung Rechnung.623 

Die starken Vollzugskompetenzen der Durchsetzungskammer und die poli-
tische Unabhängigkeit ihrer häufig juristisch ausgebildeten Mitglieder624 füh-
ren dazu, dass das Kyoto-Compliance Komitee im Gegensatz zu Erfüllungs-
kontrollmechanismen anderer Umweltabkommen als „gerichtsähnlich“ zu 
charakterisieren ist.625 

3.2.3.2  Unterstützungsverfahren nach dem Übereinkommen 

Das fazilitative Unterstützungsverfahren zur Reaktion auf Erfüllungsdefizite 
unter der Pariser Verpflichtungsarchitektur unterscheidet sich grundlegend 
vom Compliance-Verfahren unter dem Kyoto-Protokoll, ähnelt aber stark 
modernen Einhaltungsmechanismen multilateraler Umweltabkommen.626 

Art. 15 Abs. 1 PÜ627 normiert einen Mechanismus zur Erleichterung der 
Durchführung und zur Förderung der Einhaltung der Bestimmungen des 
Übereinkommens, kurz Unterstützungsmechanismus oder auch Art. 15-Me-
chanismus.628 Der Mechanismus besteht aus einem Sachverständigenaus-
schuss,629 der gemäß Art. 15 Abs. 2 S. 1 PÜ630 einen vermittelnden Charakter 
aufweist und in einer transparenten, als nicht streitig angelegten und nicht 
auf Strafen ausgerichteten Weise handelt. Das Unterstützungskomitee ist 

 
622 Beschluss 27/CMP.1, Annex-Kapitel XV, Annex-Abs. 5 lit. a. 
623 Art. 18 S. 1 letzter Hs. KP. 
624 Die Mitglieder des Komitees sind gem. Beschluss 27/CMP.1, Annex-Kapitel II, Annex-

Abs. 6 S. 1, in persönlicher Eigenschaft tätig (engl. individual capacity). 
625 Oberthür in Gray/Tarasofsky/Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of International 

Climate Change Law, 2016, 121 (123); Saurer, NuR 41 (2019), 145 (147 m. w. N.). 
626 Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (42). 
627 S. Anhang. 
628 Ausführlich zu Art. 15 PÜ s. Dagnet/Northrop in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris 

Agreement on Climate Change, 2017, 338ff. 
629 Engl.  expert-based committee. 
630 Bekräftigt in Beschluss 20/CMA.1, Abs. 2. 
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ausdrücklich weder als Durchsetzungs- noch als Streitschlichtungsorgan aus-
gelegt, respektiert die nationale Souveränität der Staaten und verhängt keine 
Vertragsstrafen oder Sanktionen.631 Die Arbeit des Unterstützungskomitees 
ist durch die Bestimmungen des Pariser Übereinkommens, insbesondere der 
Ziele gemäß Art. 2 PÜ, geleitet.632 Art. 15 Abs. 2 S. 2 PÜ akzentuiert ein Be-
rücksichtigungsgebot des Ausschusses, besonders die jeweiligen nationalen 
Fähigkeiten und Gegebenheiten der Vertragsparteien zu beachten.633 

Die einzelnen staatlichen Klimabeiträge werden entgegen der Praxis unter 
dem Kyoto-Protokoll634 nicht ausverhandelt. Die Einhaltung der NDCs ist 
nicht bindend und kann daher nicht dem Pariser Unterstützungsverfahren 
unterliegen. Demzufolge ist das Unterstützungskomitee in seiner Funktions-
weise und seinem Prüfumfang beschränkt. Das Komitee ist daher kein klas-
sisches Compliance-Komitee, das klassische Compliance- oder Nichteinhal-
tungsverfahren durchführen würde. Im Vergleich mit den Kyoto-Kammern 
ähnelt das Pariser Vertragsorgan stärker der in der Rechtspraxis unbedeuten-
den Kammer zur kooperativen Förderung der Vertragseinhaltung.635 Immer-
hin ist zu konstatieren, dass sich die Staatengemeinschaft überhaupt auf ein 
flexibles636 Unterstützungsverfahren einigen konnte,637 das nunmehr einheit-
lich für alle Vertragsparteien bei Implementations- und Einhaltungsfragen 
droht. 

Der Beschluss 20/CMA.1 enthält im Annex die Regeln zur Operationalisie-
rung des Art. 15-Mechanismus,638 die auf der CMA 3 im November 2021 

 
631 Bekräftigt in Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 4; weitere Leitprinzipien in Beschluss 

20/CMA.1, Annex-Abs. 19. 
632 Art. 15 Abs. 1 PÜ i. V. m. Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 3; ausführlich Oberthür/ 

Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (49f.). 
633 Bekräftigt in Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 2 S. 2 u. Annex-Abs. 19 lit. c; ausführ-

lich dazu Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (45–47). 
634 Für Annex-B-Staaten des KP. 
635 Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (519). 
636 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 26. 
637 Morgenstern/Dehnen, ZUR 27 (2016), 131 (136). 
638 Beschluss 20/CMA.1, Abs. 1. 



Kathleen Pauleweit 

110 

 

durch eine Geschäftsordnung für das Unterstützungskomitee ergänzt wer-
den.639 Die zwölf Mitglieder des Unterstützungskomitees640 arbeiten im Ge-
gensatz zum Kyoto-Komitee als gemeinsamer Ausschuss zusammen641 und 
in ihrer persönlichen Sachverständigeneigenschaft.642 

Der Beschluss 20/CMA.1 beschreibt im Annex-Kapitel III das Verfahren, 
welches sich auf einzelne Vertragsparteien bezieht, genauer.643 Die folgenden 
Absätze beschränken sich zuerst einmal auf die Verfahrenseinleitung, bevor 
die von dem Komitee zu ergreifende Maßnahmen im Falle der Nichteinhal-
tung vorgestellt werden. Entgegen moderner, völkerrechtlicher Entwicklun-
gen können lediglich Vertragsparteien bezüglich ihrer eigenen Umsetzung 
und/oder Einhaltung der Pariser Bestimmungen gegen sich selbst oder das 
Unterstützungskomitee Verfahren einleiten. 

Die betroffene Vertragspartei reicht Fragen im Zusammenhang mit der eige-
nen Umsetzung oder Einhaltung der Bestimmungen des Pariser Überein-
kommens mithilfe eines schriftlichen Antrags oder Eingabe644 ein (engl. self-
referral).645 Das Komitee prüft daraufhin die parteilichen Fragen.646 Diese 
staatliche Verfahrenseinleitung gegen sich selbst ist in der Völkerrechtspraxis 
sehr unbedeutend647 und wird wohl auch unter dem Pariser Vertrag eine un-
tergeordnete Rolle spielen. 

Neben der Verfahrenseinleitung durch den betreffenden Staat ist die Einlei-
tung durch das Unterstützungskomitee (engl. Committee referral)648 mög-
lich. Diese administrative Verfahrenseinleitung wird bei multilateralen Um-

 
639 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 17. 
640 Beschluss 1/CP.21, Abs. 102 u. Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 5. 
641 Befürwortet von Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (47–49). 
642 Engl. individual expert capacity. 
643 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 19-31. 
644 Engl. written submission. 
645 Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (55). 
646 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 20. 
647 Z. B. kein Unterstützungs- oder Durchsetzungsverfahren unter dem KP; ein zwischen-

drin beendetes Verfahren gegen die Republik Albanien, ACCC/S/2016/3. 
648 A. allgemein als engl. „administrative referral“ bezeichnet. 
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weltabkommen überwiegend praktiziert.649 Das Pariser Art.15-Komitee prüft 
amtswegig (mit Entschließungsermessen) die in Beschluss 20/CMA.1, An-
nex-Abs. 22, vorliegenden Sachverhalte, die im Folgenden chronologisch be-
trachtet werden. 

Bei dem Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 22 lit. a, ist eine abschließende 
Liste von vier eng gefassten Sachverhalten aufgeführt, bei denen das Komitee 
von Amts wegen ein Verfahren einleiten wird (prädikative „will“-Bestim-
mung). Es veranlasst die Prüfung in Fällen, in denen eine Vertragspartei un-
terlassen hat: 

o einen national festgelegten Beitrag gemäß Art. 4 PÜ zu übermittelt 

oder aufrechtzuerhalten, der auf dem neuesten Stand der Übermitt-

lung im öffentlichen Register gemäß Art. 4 Abs. 12 PÜ beruht (sublit. i); 

o einen verpflichtenden Bericht oder eine Übermittlung von Informatio-

nen gemäß Art. 13 Abs. 7 und 9 PÜ oder Art. 9 Abs. 7 PÜ vorzulegen 

(sublit. ii); 

o an der multilateralen vermittelnden Erörterung der Fortschritte auf der 

Grundlage von Informationen des Sekretariats teilzunehmen (sub-

lit. iii); und 

o eine verpflichtende Übermittlung von Informationen gemäß Art. 9 

Abs. 5 PÜ vorzulegen (sublit. iv). 

Das Komitee prüft lediglich, ob die Vertragsparteien ihren Berichts- und In-
formationspflichten nicht nachgekommen sind. Der Beschluss weist aus-
drücklich darauf hin, dass das Komitee nicht die Inhalte der obigen Beiträge, 
Übermittlungen, Informationen und Berichte650 prüft.651 

 
649 Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (56f.). 
650 Gem. Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 22 lit. a sublit. i-iv. 
651 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 23. 
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Dem Komitee obliegt zusätzlich in den im Beschluss 20/CMA.1, Annex-
Abs. 22 lit. b, aufgeführten Sachverhalt ein Entschließungsermessen (erlau-
bende „may“-Bestimmung). Das Komitee beteiligt sich an einer unterstützen-
den Prüfung von Fragen in Fällen erheblicher und anhaltender Unstimmig-
keiten der von einer Vertragspartei gemäß Art. 13 Abs. 7 und 9 PÜ übermit-
telten Informationen i. V. m. den in Art. 13 Abs. 13 PÜ genannten Modalitä-
ten, Verfahren und Leitlinien.652 Das Komitee prüft in anderen Worten die 
Informationen der Treibhausgas- und Transparenzberichte653 auf signifikante 
und anhaltende Inkonsistenzen. Diese Prüfung stützt sich auf die Empfeh-
lungen in den Abschlussberichten der technischen Sachverständigenüber-
prüfung, die gemäß Art. 13 Abs. 11 und 12 PÜ erstellt wurden, zusammen 
mit den schriftlichen Bemerkungen der Vertragspartei während der techni-
schen Prüfung.654 Bei der Prüfung dieser Fragen berücksichtigt das Komitee 
Art. 13 Abs. 14 und 15 PÜ sowie die Flexibilität, die nach den Transparenzre-
geln für diejenigen Entwicklungsländer vorgesehen ist, die sie im Lichte ihrer 
Fähigkeiten benötigen.655 

Die Konsistenzprüfung der Informationen der THG- und Transparenzbe-
richte ist zu begrüßen. Vermutlich wird dieses Verfahren keinerlei oder we-
nig praktische Bedeutung erlangen, da ein Verfahren nur mit der Zustim-
mung der betreffenden Partei erfolgt.656 

Nach der Durchführung des Unterstützungsverfahren ergreift das Pariser 
Komitee gemäß Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 30, angemessene Maß-
nahmen, die zur Erleichterung der Umsetzung und zur Förderung der Ein-
haltung der Vorschriften dienen (zwingende „shall“-Bestimmung“). Das Pa-
riser Komitee kann bei beiden der oben beschriebenen Verfahrensarten vier 

 
652 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 22 lit. b S. 1. 
653 Gem. des PÜ u. der Transparenzregeln. 
654 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 22 lit. b S. 2. 
655 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 22 lit. b S. 3. 
656 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 22 lit. b S. 1. 
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der fünf aufgelisteten Maßnahmen anwenden,657 die einen weichen Charak-
ter aufweisen: 

o in einen Dialog mit der betreffenden Partei eintreten (lit. a), 

o Unterstützung für die betreffende Partei anbieten, sich an Erfüllungs-

hilfemechanismen zu beteiligen (lit. b), und 

o bezüglich lit. b Empfehlungen aussprechen (lit. c), sowie 

o eine Empfehlung (und Unterstützung) zur Entwicklung eines Aktions-

plans aussprechen (lit. d). 

Für das Verfahren zur Überprüfung der Berichts- und Informationspflichten 
kann das Komitee ergänzend zu diesen Maßnahmen die fünfte und etwas 
strengere Maßnahme (ohne Sanktions- oder Strafcharakter) ergreifen, näm-
lich eine Tatsachenfeststellung herausgeben658 (lit. e). Die erlaubende Wort-
wahl „may include“ in Beschluss 20/CMA.1, Abs. 30 S. 2, könnte darauf hin-
deuten, dass es sich bei der Aufzählung der Maßnahmen nicht um eine ab-
schließende Liste handelt, sondern dem Komitee ein Ermessen zusteht, diese 
exemplarische Liste mit in der Rechtspraxis ergriffenen Maßnahmen zu er-
gänzen. Dem Unterstützungskomitee würde über einem reinen Auswahler-
messen hinaus angemessene Maßnahmen entwickeln können, die den kodi-
fizierten Prinzipien und Grund-sätzen entsprächen. Eine für die Vertrags-
staaten tragbarere Lesart ist jedoch, dass die CMA zukünftig den Maßnah-
menkatalog durch Beschluss ergänzen kann. Die dem Komitee zur Verfü-
gung stehenden Maßnahmen werden letztlich darüber entscheiden, ob es sei-
nen Zweck erfüllen kann oder nicht.659 

In Anbetracht der detaillierten Verfahrensregeln ist klar, dass dem Unterstüt-
zungskomitee keine Kompetenzen zur zwangsbewehrten Durchsetzung der 

 
657 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 30 S. 2. 
658 Engl. issue findings of fact. 
659 Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (60). 
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vertraglichen, insbesondere prozeduralen, Bestimmungen zugeteilt wur-
den.660 Das Komitee kann keine Strafen, Geldbußen, Gebühren, Sanktionen 
oder Durchsetzungsmaßnahmen jeglicher Art auferlegen.661 Die vorgesehe-
nen Folgen bleiben weit hinter dem Maßnahmenkatalog zurück, die der Ky-
oto-Durchsetzungskammer zur Einhaltung der quantifizierten THG-Emissi-
onsbegrenzungs- und -minderungsziele zur Verfügung stand. In Anbetracht 
dessen und den rechtspraktischen Erfahrungen mit der mehr oder weniger 
inaktiven Kyoto-Unterstützungskammer bleibt abzuwarten, wie das Pariser 
Unterstützungskomitee zur Einhaltung der Verfahrenspflichten beitragen 
kann.662 

Immerhin erlauben die Verfahrensregeln663 dem Unterstützungskomitee (er-
laubende „may“-Bestimmung), Fragen systemischer Art im Zusammenhang 
mit der Durchführung und Einhaltung der Pariser Bestimmungen zu ermit-
teln, mit denen eine Reihe von Vertragsparteien konfrontiert sind. Das Komi-
tee kann solche Fragen, und soweit angebracht auch Empfehlungen, dem 
CMA zur Betrachtung vorlegen.664 Andersherum kann die CMA das Komitee 
mit der Befassung systemischer Fragen beauftragen.665 Die Fragen behandeln 
ausdrücklich nicht die individualstaatliche Umsetzung und Durchsetzung,666 
und damit nicht den Einzelfall, sondern begutachten systemische Herausfor-
derungen, denen sich mehrere Parteien konfrontiert sehen. Problematisch ist, 
dass hier das entscheidungsbefugte Organ die hochpolitische CMA ist, die 
die Fragen und Empfehlungen des unabhängigen Sachverständigenkomitees 
nicht aufgreifen muss. 

 
660 Saurer, NuR 41 (2019), 145 (150f.). 
661 Zihua/Voigt/Werksman, Climate Law 9 (2019), 65 (99). 
662 So a. Bodle/Donat/Duwe, CCLR 10 (2016), 5 (14); a. A. Zihua/Voigt/Werksman, Climate Law 

9 (2019), 65 (99). 
663 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 32-34. 
664 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 32. 
665 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 33. 
666 Beschuss 20/CMA.1, Annex-Abs. 34. 
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Insgesamt wird dem Unterstützungsmechanismus aufgrund der einge-
schränkten Befugnisse des Unterstützungskomitees und der weichen zu ver-
hängenden Unterstützungsmaß-nahmen eine eher unbedeutende Rolle für 
die Um- und Durchsetzung der Pariser (Verfahrens-)pflichten spielen.667 

3.3 Verknüpfung der Elemente der Erfüllungskontrolle und         
-hilfe 

Nach der überblickshaften Darstellung der einzelnen Elemente der Erfül-
lungssicherung,668 beschreibt der folgende Abschnitt die Verschränkung der 
komplementären Bausteine des formellen Überwachungs- und Einhaltungs-
systems. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die weltweite Bestandsauf-
nahme als globale THG-Buchhaltung, bei der Informationen der einzelnen 
Mechanismen und Instrumente zusammenfließen.669 

Die freiwilligen Selbstverpflichtungen der Staaten bilden das Zentralstück 
des Pariser Übereinkommens.670 Die Parteien übermitteln (oder aktualisie-
ren) ihre NDCs bis zum Jahr 2020 bzw. 2021,671 mit deren Hilfe die Vertrags-
ziele erreicht werden sollen. Die weltweite Bestandsaufnahme prüft summa-
risch die Effektivität dieser kollektiven Beiträge.672 Auf der anderen Seite sind 
gemäß Art. 4 Abs. 9 letzter Hs. PÜ die Vertragsparteien für ihre nationalen 
Klimapläne zukünftig von der weltweiten Bestandsaufnahme unterrichtet. 
Die Staaten sind somit angehalten, ihre Beiträge anhand der Ergebnisse der 
globalen Effektivitätsprüfung nachzujustieren. 

Der erweiterte Transparenzrahmen als technische Umsetzungsüberprüfung 
sieht sowohl Berichtspflichten für die Staaten über ihre eigenen Bemühungen 

 
667 A. A. Zihua/Voigt/Werksman, Climate Law 9 (2019), 65. 
668 Elemente der Erfüllungshilfe in den Artt. 9-12 PÜ, s. dazu Unterkapitel 3.1, sowie Ele-

mente der Erfüllungskontrolle in den Artt. 13-15 PÜ, s. dazu Unterkapitel 3.2. 
669 S. Unterkapitel 3.2.2.1. 
670 S. Unterkapitel 2.1, 2.2.2 u. 2.3. 
671 Beschluss 1/CP.21, Abs. 23f.; zum Fortschritt des 2020 bzw. 2021 Einreichungsprozes-

ses s. Unterkapitel 2.3. 
672 Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (519). 
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vor, als auch Sachverständigenprüfungen oder Fremdprüfungen durch 
Dritte673 der nationalen Berichte.674 Der Rahmen wird eine immer bedeuten-
dere Rolle spielen, da er die erforderlichen Informationen liefert, ob und wie 
Vertragsparteien ihre Maßnahmen zur Minderung, Anpassung und Unter-
stützung erfüllen.675 Die auf der Grundlage von Art. 13 Abs. 5 letzter Hs. und 
Abs. 6 letzter Hs. PÜ676 übermittelten Informationen fließen in die globale Be-
standsaufnahme ein. Der Transparenzrahmen informiert demnach mit sei-
nen Informationen zu nationalen Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Un-
terstützungsmaßnahmen die Bestandsaufnahme. Die Einbeziehung von In-
formationen des Transparenzrahmens als Informationsquelle der Bestands-
aufnahme ist besonders bedeutsam, da die Transparenzinformationen auf-
zeigen, ob die bisherigen Leistungen der Staaten zur Eindämmung der Kli-
maveränderung ausreichen.677 Allerdings müssen die Staaten ihre ersten um-
fassenden Transparenzberichte (sowie die Treibhausgasberichte als inte-
grierte oder eigenständige Berichte) erst bis zum 31. Dezember 2024 einrei-
chen.678 Das heißt, dass die Berichte für die erste Runde der Bestandsauf-
nahme in 2023 nicht genutzt werden könnten.679 

Auch die Arbeit unter dem Unterstützungsmechanismus, einschließlich der 
Unterstützungsverfahren und die Untersuchungen zu systemischen Fragen, 
fließen in die Bestandsaufnahme ein.680 Die jährlichen Berichte des Unterstüt-
zungskomitees,681 das ein konstituiertes Gremium unter dem Pariser Vertrag 
darstellt, sind als Informationsquelle für die Bestandsaufnahme gemäß Be-
schluss 19/CMA.1, Abs. 36 lit. d, zu werten. 

 
673 Engl. third party review. 
674 S. Unterkapitel 3.2.1. 
675 Briner/Moarif, Climate Change Expert Group Paper No. 2016 (2), S. 8. 
676 Bekräftigt in Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 1f. 
677 Bodansky/Brunnée ua, International Climate Change Law, 2017, S. 245. 
678 Beschluss 18/CMA.1, Abs. 3. 
679 Schwarz/Bals ua, Umsetzungsregeln für das Paris-Abkommen beschlossen, 2019, S. 17. 
680 S. Unterkapitel 3.2.3.2. 
681 Beschluss 20/CMA.1, Abs. 36. 
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Der Unterstützungsmechanismus und der Transparenzrahmen sind insofern 
miteinander verknüpft, als dass bei der staatlichen Verletzung von Informa-
tions- und Berichtspflichten unter dem Transparenzrahmen eine (automati-
sche) administrative Verfahrenseinleitung eines Unterstützungsverfahrens 
erfolgt.682 Das Unterstützungsverfahren ist ebenfalls mit den Erfüllungshilfe-
mechanismen verknüpft. Die vom Unterstützungskomitee zu ergreifenden 
Maßnahmen, die die Einhaltung der Pflichten erleichtern sollen, weisen einen 
stark unterstützenden Charakter auf: ein Dialog, ein Angebot der Unterstüt-
zung, sich an Erfüllungshilfemechanismen zu beteiligen und diesbezüglich 
Empfehlungen auszusprechen sowie eine Empfehlung (und Unterstützung) 
zur Entwicklung eines Aktionsplans.683 Im Grunde sind Maßnahmen für den 
Einzelfall vorgesehen, die im Zusammenhang mit dem Kapazitätsaufbau so-
wie dem Finanz- und Technologietransfer stehen.684 

Insgesamt flankieren die Mechanismen der Erfüllungshilfe die Erfüllungs-
kontrollverfahren. Abschließend steht das Verhältnis zwischen der globalen 
Bestandsaufnahme und den Elementen der Erfüllungshilfe im Blickpunkt. 

Gemäß Art. 9 Abs. 6 PÜ fließen Informationen bezüglich der Bemühungen 
der Klimafinanzierung der Industriestaaten in die weltweite Bestandsauf-
nahme ein. Wie der „Copenhagen Accord“ aus dem Jahr 2009 strebt auch 
Art. 9 Abs. 4 PÜ ein Gleichgewicht für den Finanztransfer zwischen Anpas-
sung und THG-Minderung an. Diese Verteilungsfrage prüft die Staatenge-
meinschaft im Rahmen der regelmäßigen Bestandsaufnahmen. 

Zugleich berücksichtigt gemäß Art. 10 Abs. 6 S. 2 PÜ die weltweite Bestands-
aufnahme die verfügbaren Informationen bezüglich der Bemühungen im Be-
reich der Technologieentwicklung und -weitergabe zugunsten von Entwick-
lungsländern. Auch bei diesem Erfüllungshilfeelement soll ein Gleichge-

 
682 Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (68). 
683 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 30 S. 2. 
684 Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (68). 
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wicht zwischen Unterstützung bei der Minderung und der Anpassung her-
gestellt werden.685 Der Pariser Begleitbeschluss sieht für den Technologieme-
chanismus686 eine „regelmäßige Bewertung der Effektivität und Angemes-
senheit“687 der Unterstützung vor.688 Die Ergebnisse der Bewertung fließen 
als Informationsbeitrag in die globale Bestandsaufnahme ein.689 Die erste „re-
gelmäßige Bewertung“690 soll auf der vierten Vertragsstaatenkonferenz (No-
vember 2021) beginnen und mit der CMA 5 im November 2022 abgeschlos-
sen sein.691 Daher könnten die Ergebnisse die erste globale Bestandsauf-
nahme im Jahr 2023 informieren. 

Die Staatengemeinschaft hat sowohl in den Pariser Artikeln zur Klimafinan-
zierung als auch zur Technologieentwicklung und dessen Transfer klar die 
Verknüpfung zur globalen Bestandsaufnahme geregelt. Eine solche Verwei-
sung lässt Art. 11 PÜ zum Kapazitätsaufbau vermissen. Jedoch ist auch das 
Pariser Komitee zum Kapazitätsaufbau (PCCB) als konstituiertes Gremium 
unter dem Übereinkommen angehalten, jährlich einen technischen Fort-
schrittsbericht692 einzureichen.693 Der Bericht kann ebenfalls als Informations-
quelle gemäß Beschluss 19/CMA.1, Abs. 36 lit. d, in die Bestandsaufnahme 
einfließen. 

Zuletzt ist festzustellen, dass Informationen rund um die Klimabildung für 
eine nachhaltige Entwicklung ebenfalls in die weltweite Bestandsaufnahme 
eingehen können. Beschluss 17/CMA.1, Abs. 9, regelt unspezifisch, dass die 
CMA und Interessengruppen gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung 

 
685 Art. 10 Abs. 6 S. 1 PÜ. 
686 Der UNFCCC-Technologiemechanismus dient gem. Art. 10 Abs. 3 PÜ dem PÜ, ergänzt 

durch den Technologierahmen gem. Art. 10 Abs. 4 PÜ. 
687 Engl. periodic assessment of the effectiveness and adequacy. 
688 Beschluss 1/CP.21, Abs. 69f. 
689 Beschluss 16/CMA.1, Abs. 4 i. V. m. Abs. 1. 
690 Engl. first periodic assessment. 
691 Beschluss 16/CMA.1, Abs. 3. 
692 Engl. technical progress report. 
693 Beschluss 1/CP.21, Abs. 80. 
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der Bildung, Ausbildung, des öffentlichen Bewusstseins, der Öffentlichkeits-
beteiligung, des Zugangs der Öffentlichkeit zu Informationen und der regio-
nalen und internationalen Zusammenarbeit im Rahmen der globalen Be-
standsaufnahme berücksichtigen können.694 

Abschließend ist zu konstatieren, dass Informationen des erweiterten Trans-
parenzrahmens, des Unterstützungsmechanismus sowie der Klimafinanzie-
rung, der Technologieentwicklung und des -transfers, des Kapazitätsauf-
baus und zuletzt der Klimabildung, die sogenannten ACE-Aktivitäten, in die 
globale Bestandsaufnahme einfließen.695 

3.4  Friedliche Streitbeilegung 

Im Völkerrecht fehlt eine obligatorische Gerichtsbarkeit, das heißt, alle strei-
tenden Staaten müssen sich einem Gericht und seiner Gerichtsbarkeit freiwil-
lig unterwerfen.696 Aus Art. 2 Nr. 3 und Art. 33 Abs. 1 der Charta der Verein-
ten Nationen (UN-Charta) ergibt sich grundsätzlich die völkerrechtliche 
Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung. Im intergouvernementalen Feld ist die 
Bereinigung von Konflikten auf diplomatischer Ebene zentral, jedoch lassen 
sich auch durch gerichtliche Mittel, wie die Anrufung eines internationalen 
Gerichts oder einer Streitschlichtungsstelle697, Streitigkeiten beilegen. 

Das formelle Streitbeilegungsverfahren ist im UNFCCC-Kontext in Art. 24 
PÜ i. V. m. Art. 14 UNFCCC698 normiert. Art. 24 PÜ verweist auf die Bestim-
mungen des Art. 14 UNFCCC, die sinngemäß auf das Übereinkommen An-

 
694 Beschluss 17/CMA.1, Abs. 9. 
695 Ebenfalls Informationen über Verluste u. Schäden u. damit verbundene Maßnahmen. 
696 Ausführlich zur fehlenden obligatorischen Gerichtsbarkeit u. Mitteln der friedlichen 

Streitbeilegung s. Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 6 Rn. 441ff.; Buck/Verheyen in Koch/Hof-
mann ua (Hrsg.), Hand-buch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 97–102; Verheyen/Zengerling in 
Gray/Tarasofsky/Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of International Climate 
Change Law, 2016, 418ff.; Voigt in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on 
Climate Change, 2017, 352 (369). 

697 Engl. arbitration office. 
698 Wortidentisch mit der Bestimmung in Art. 19 KP. 
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wendung finden. Art. 14 Abs. 1 UNFCCC benennt friedliche und diplomati-
sche Mittel wie beispielsweise Verhandlungen zur Streitbeilegung. Der 
zweite Absatz sieht gerichtliche Mittel zur Streitbeilegung vor, nämlich die 
Anrufung des Internationalen Gerichtshofs oder eines Schiedsgerichts.699 Au-
ßerdem ist für den Fall, dass ein Streit nicht rechtzeitig beigelegt werden 
konnte, ein Vergleichsverfahren vorgesehen.700 Ausschließlich betroffene 
Staaten können Verfahren einleiten. 

Friedliche Streitbeilegungsverfahren könnten der Rechtsdurchsetzung die-
nen, sind im Rahmen der UNFCCC bisher jedoch von keinerlei rechtsprakti-
scher Bedeutung.701 Ob zukünftig Streitschlichtungsverfahren im Rahmen 
des Pariser Übereinkommens stattfinden, kann nur spekuliert werden. 

3.5  Haftung für klimawandelbedingte Verluste und Schäden 

Das Haftungsrecht und das Recht der Staatenverantwortung könnten im 
Kontext des menschengemachten Klimawandels als Anknüpfungspunkte für 
die Durchsetzung internationaler Klimaschutznormen dienen.702 

Das Völkergewohnheitsrecht erkennt grundsätzlich an, dass erhebliche 
grenzüberschreitende Umweltschäden vom Verursacher auszugleichen sind 
(ausgehend vom Trail Smelter-Schiedsgerichtsspruch).703 Jedoch stellen kli-
mawandelbedingte Summationsschäden die Geschädigten vor besondere ar-
gumentative Herausforderungen bei der Beweisführung gegen anteilige 
(Haupt-)Verursacher des Klimawandels. Das ist eine von vielen schwierigen 

 
699 Art. 14 Abs. 2 lit. a u. b UNFCCC. 
700 Art. 14 Abs. 5-7. UNFCCC. 
701 Verheyen/Zengerling in Gray/Tarasofsky/Carlarne (Hrsg.), The Oxford Handbook of In-

ternational Climate Change Law, 2016, 418f.; genauso wenig das mehrseitige Beratung-
sverfahren gem. Art. 13 UNFCCC. 

702 Schlacke, Umweltrecht, 2019, § 8 Rn. 12; Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), 
Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 94. 

703 S. zum Schiedsgerichtsspruch Unterkapitel 2.4.3 u. Fn. 377f. 
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Rechtsfragen,704 warum im Völkerrecht ein „Klimawandelfolgenrecht“705 bis-
lang weitgehend fehlt. Dieses bei den (Haupt-)Emittenten unliebsame Fol-
genrecht könnte indes die weitgehend ungeklärten Verantwortungs-, Kausa-
litäts- und Zurechnungsfragen706 beantworten.707 

Das Pariser Übereinkommen sollte die Fragen nach der staatlichen Verant-
wortung, der Haftung und dem Verursacherprinzip eigentlich vertraglich be-
antworten. Dazu verfasste die Staatengemeinschaft unter anderem Art. 8 PÜ 
zu klimabedingten Verlusten und Schäden,708 der durch Beschluss 1/CP.21, 
Abs. 51, ergänzt wird. Danach beinhaltet oder begründet der Pariser Rechts-
rahmen derzeit keine Haftungs- oder Schadensersatzansprüche. Die gemein-
schaftliche und ausreichende Finanzierung von klimabedingten Verlusten 
und Schäden ist auch nach den Kattowitzer Beschlüssen im Jahr 2018 noch 
weitestgehend offen. Während des chilenischen COP 25 in Madrid hat die 
Staatengemeinschaft das „Santiago Netzwerk zur Vermeidung, Minimierung 
und Behebung von Schäden und Verluste“ als Teil des 2013 eingerichteten 
„Warschauer Internationalen Mechanismus für Verluste und Schäden auf-
grund des Klimawandels (WIM)“709 ins Leben gerufen.710 Die Operationali-

 
704 U. a. bei Gärditz, ZUR 29 (2018), 663ff. 
705 Gärditz, ZUR 29 (2018), 663 (666). 
706 A. im Rahmen von Klimaklagen diskutiert s. Pfrommer ua, Climate Change 152 (2019), 

67ff. 
707 S. dazu die Entwurfs-Art. der Völkerrechtskommission (ILC) der Vereinten Nationen 

engl. „Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activi-
ties” u. die engl. „Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts” oder die Artikel-Entwürfe der Vereinigung für Internationales Recht (ILA) engl. 
„Legal Principles Related to Climate Change”; dazu Frank/Schwarte, Climate Law 4 
(2014), 201ff.; Frank/Schwarte, ZUR 25 (2014), 643ff. 

708 Ausführlich Siegele in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate 
Change, 2017, 224ff., Frank, ZUR 27 (2016), 352ff.; Voigt in Gray/Tarasofsky/Carlarne 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of International Climate Change Law, 2016, 465ff. oder 
kurz dazu Bodle/Donat/Duwe, CCLR 10 (2016), 5 (10). 

709 Auf dem COP 19 (s. zuerst Beschluss 3/CP.18 u. weiter ausgeführt in Beschluss 
2/CP.19). Der WIM ist seit COP 24 in den Pariser Transparenzrahmen u. in die Globale 
Bestandsaufnahme integriert. 

710 Beschluss 2/CMA.2, Abs. 43. 
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sierung des Netzwerkes und bedeutende Governance-Fragen, wie die Ver-
knüpfung zum Ständigen Finanzausschuss und dem Grünen Klimafonds 
sind auf den COP 26 im Jahr 2021 verschoben. 

Mit den verabschiedeten Beschlüssen ist die Staatengemeinschaft jedoch 
noch weit davon entfernt, einen völkervertraglichen Rahmen zu begründen, 
der eine völkerrechtliche Klimaverantwortung im Gegensatz zur bestehen-
den geordneten Unverantwortung für klimawandelbedingte Verluste und 
Schäden zuweist.711 Diese (finanzielle) Verantwortung für klimawandelbe-
dingte Auswirkungen steht im Zentrum hochkontroverser politischer und 
rechtlicher Diskussionen, deren Erörterung den Rahmen dieser Dissertation 
sprengen würden. An dieser Stelle ist auf die juristische Literatur zu verwei-
sen,712 die überzeugend argumentiert, dass sich mögliche Präventions- und 
eventuell darüber hinausgehende Haftungs- und Schadenersatzverpflichtun-
gen der Staaten für klimawandelbedingte Verluste und Schäden durchaus 
aus dem Völker(gewohnheits-)recht herleiten lassen. Ein gewichtiges Argu-
ment für die Etablierung eines internationalen Haftungsregimes ist, dass das 
Recht nicht als Herrschaftsinstrument des derzeitigen Status Quos dienen 
dürfe, der die Haupt-, Mit- und Kleinstverursacher vor den Kosten der Fol-
geschäden schützt. Einzelne (private) Emittenten nutzen eine gemeinschaft-
liche Ressource als kostenlosen Deponieraum, während die ökologischen 
und sozialen Kosten die gesamte Gesellschaft und die nachkommenden Ge-
nerationen tragen müssen. Das bedeutet, dass das Verursacherprinzip713 bei 
den Klimawandel verursachenden anthropogenen THG-Emissionen derzeit 
nicht durchgesetzt wird. 

 
711 Pekkarinen/Toussaint/van Asselt, CCLR 13 (2019), 31ff. 
712 Ausführlich dazu Faure/Peeters in Faure/Peeters (Hrsg.), Oxford Research Encyclopedia 

of Climate Science, 2019, 1; Wewerinke-Singh/Salili, Climate Policy 2019, 1ff.; Mace/Ver-
heyen, RECIEL 25 (2016), 197ff.; Frank, NVwZ - Extra 2014, 1ff.; WBGU, Klimaschutz als 
Weltbürgerbewegung, 2014, 55f.; Verheyen, Climate Change Damage and International 
Law, 2005. 

713 Ausgabe 1 (3.2020) Climate Law widmet sich als Sonderheft ausschließlich dem Verur-
sacherprinzip im Klimaschutzrecht. 
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Aufgrund des weitestgehenden Fehlens eines harmonisierten (inter-)nationa-
len Klimawandelfolgenrechts714 kann es bisher schwer als Anknüpfungs-
punkt für die Durchsetzung internationaler Klimaschutznormen dienen. Aus 
diesem Grund geht die Arbeit nicht weiter auf die Klimahaftung ein,715 wenn-
gleich sehr dynamische Rechtsentwicklungen in diesem Feld in den kom-
menden Jahren zu erwarten sind. 

3.6  Zarte institutionalisierte Erfüllungssicherung 

Ein gewichtiges Defizit des Pariser Übereinkommens besteht darin, dass 
keine substanziellen und quantifizierbaren Emissionsbegrenzungs- und -
minderungsziele auf völkerrechtlicher Ebene vereinbart sind. Hinzu tritt, 
dass die völkerrechtlich unverbindlichen und selbstverpflichtenden Klima-
beiträge der Vertragsparteien, die das Herzstück des Vertrages bilden, die 
sehr ehrgeizigen, aber unpräzisen Pariser Ziele erreichen sollen.716 

Zumindest bietet das Übereinkommen einen von allen Staaten politisch ak-
zeptierten und rechtlichen Ordnungsrahmen mit konkreten Verfahrensan-
forderungen, der den Parteien eine gewisse Rechtssicherheit garantiert. Das 
Übereinkommen gilt unbefristet und ist nun die Handlungsbasis, fortwäh-
rend und flexibel in einem politischen Aushandlungsprozess, die zum Teil 
vagen und unbestimmten Regelungen der Klimarahmenkonvention und des 
Übereinkommens durch einzelne Beschlussregelungen zu ergänzen.717 

Im Hinblick auf die Erfüllung der Vertragsziele ist zu hoffen, dass in diesem 
dynamischen politischen Aushandlungsprozess die erhoffte Ambitionsstei-
gerung erfolgt. Vor allem die emissionsstarken 19 G20-Staaten und die Euro-
päische Union müssen schnell verbindliche absolute quantifizierte Emissi-
onsbegrenzungs- sowie -reduktionsziele und deren angemessene Maßnah-

 
714 S. a. Saurer, ZUR 29 (2018), 679 (685f.); Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), 

Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 96. 
715 Zur Rspr. bei sog. Klimaklagen s. Unterkapitel 4.7.4.4. 
716 S. dazu Unterkapitel 2.2 u. 2.3. 
717 So argumentiert a. Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (781ff.). 
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men in ihren Beiträgen verankern, die schnell zu erheblichen Emissionssen-
kungen führen. Zusätzlich besteht wiederkehrend die Notwendigkeit, die 
unter-schiedlich ambitionierten Beiträge zu überarbeiten, anzugleichen und 
ständig zu erhöhen. Mit Blick auf diesen regelmäßigen Überarbeitungspro-
zess ist festzustellen, dass die erste Steigerungsrunde im Jahr 2020 bzw. 2021 
bereits gravierende Defizite aufweist.718 

Zu den allgemeinen Vollzugsproblemen im Umwelt(völker-)recht werfen die 
Regelungsbesonderheiten des Pariser Übereinkommens erhebliche Fragen 
hinsichtlich der internationalen Überwachung der Einhaltung der freiwilli-
gen nationalen Klimabeiträge auf. Damit die Staaten die Pariser Vertrags-
pflichten tatsächlich einhalten, etablierte die Staatengemeinschaft vertragsin-
terne Erfüllungshilfe- und -kontrollmechanismen mithilfe der Kattowitzer 
Durchführungsbeschlüsse. Das Pariser System zur Erfüllungssicherung setzt 
auf transparente Berichterstattung sowie auf weiche Instrumente und Mecha-
nismen der Unterstützung und Überprüfung. Die Staatengemeinschaft hat 
ein sich ergänzendes System der kooperativen Erfüllungshilfe und -kontrolle 
im UNFCCC-Prozess integriert, dass Staaten bei der Erfüllung ihrer vertrag-
lich übernommenen Pflichten unterstützt. Das einheitliche Monitoring, die 
globale Bestandsaufnahme und die mit dem Art. 15-Mechanismus ver-
knüpfte Erfüllungshilfe, besitzen in ihrer Komplementarität das Potenzial, 
dem Pariser Übereinkommen zu einer effektiveren Umsetzung zu verhelfen. 
Der Pariser Erfüllungsrahmen konzentriert sich dabei auf einen vermitteln-
den Dialog und kooperative Prozesse719 und nicht auf sanktionierende Ein-
haltungsmechanismen.720 

 
718 S. Unterkapitel 2.3. 
719 Z. B. die „NDC Partnership“-Initiative, die Staaten u. internationalen Institutionen of-

fensteht, die sich im Rahmen des PÜ u. der SDGs bis 2030 zu einer ehrgeizigen Umset-
zung der NDCs verpflichtet haben, ausgerichtet von der Umwelt-NGO World Re-
sources Institute u. dem Klimasekretariat, s. NDC Partnership, Members and Mem-
bership, <ndcpartnership.org/members> (Stand: 17.2.2020). 

720 Briner/Moarif, Climate Change Expert Group Paper No. 2016 (2), S. 8; Böhringer, ZaöRV 
2016, 753 (784). 
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Die Sinnhaftigkeit und Effektivität der vertraglich vorgegebenen schwachen 
Erfüllungsstruktur gepaart mit freiwilligen NDCs, die zum Erreichen der 
verbindlichen Klimaziele verhelfen soll, lässt jedoch gleichzeitig erhebliche 
Zweifel zu.721 Im Regelungsrahmen fehlen harte Durchsetzungsmechanis-
men ebenso wie formale Vertragssanktionen oder -strafen. Die Schwach-
punkte kann das Pariser System zur Erfüllungssicherung aus juristischer 
Hinsicht nicht wettmachen, indem es auf Soft-Law-Instrumente setzt, die die 
souveränen Staaten in der Umsetzung der vertraglichen Pflichten unterstüt-
zen. Bei der Nichteinhaltung drohen keine ernsthaften und angemessenen 
Sanktionen,722 um sie zum Einlenken zu bewegen. Ein rationaler Akteur hat 
einen Anreiz sich vertragskonform zu verhalten, wenn die erwarteten Kosten 
der Einhaltung niedriger sind als die zu erwartenden Kosten des Vertrags-
bruches. Im Pariser Regelungssystem wird eigennütziges politisches Verhal-
ten der Vertragsparteien nicht mit repressiven Zwangsmitteln begegnet, das 
heißt, die monetären Kosten sind gering. Nur durch politischen Druck oder 
politische Strafen und dem damit verbundenen Reputationsverlust könnte 
das Fehlen von klassischen Sanktionsmechanismen, die beispielsweise im 
Rahmen des Kyoto Durchsetzungsverfahren vorgesehen sind,723 kompen-
siert werden. Die fehlende formale Sanktionsfähigkeit vertragsuntreuen Ver-
halten steht in jedem Fall einer glaubwürdigen und stabilen internationalen 
Klimapolitik entgegen.724 

Die Erfüllungssicherungsmechanismen sind immerhin eine vielverspre-
chende Alternative zur traditionellen Streitschlichtung,725 die in der UN-
FCCC-Praxis bisher keine Anwendung fand. Die Mechanismen zur Erfül-
lungssicherung setzen früher an als eine Streitschlichtung und verhelfen 

 
721 Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (794). 
722 Zur Ineffektivität von Sanktionen Beyerlin/Eberle ua, Umweltvölkerrecht, 2000, § 17 Rn. 

466. 
723 S. dazu Unterkapitel 3.2.3.1. 
724 So a. Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 23; Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (793). 
725 S. Unterkapitel 3.4. 
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dazu, mögliche Defizite in der Erfüllung frühzeitig aufzudecken und in ei-
nem nicht-konfrontativen Verfahren zu lösen. Auch gegenüber einem noch 
zu entwickelnden globalen Haftungsregime726 bieten Mechanismen der Er-
füllungssicherung höhere Chancen für die tatsächliche Befolgung der Pariser 
Vertragspflichten. Streitschlichtungs- oder Gerichtsverfahren zur Klimahaf-
tung sind langwierig und zeitaufwendig und somit weniger geeignet, der 
temporalen Dringlichkeit der Pariser Vertragserfüllung gerecht zu werden.  

  

 
726 S. Unterkapitel 3.5. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die nicht-konfrontative und 
partnerschaftliche Erfüllungskontrolle und -hilfe perspektivisch die Wahr-
scheinlichkeit für die tatsächliche Befolgung der eingegangenen Vertrags-
pflichten eher erhöht, als die auf Konfrontation angelegten traditionellen 
Streitbeilegungs- und Haftungsregime.727 Diese eignen sich tendenziell eher 
im Nachhinein begangenes Unrecht juristisch aufzuarbeiten. 

In Anbetracht der historischen und aktuellen Entwicklung des weltweiten 
THG-Ausstoßes ist die Lenkungswirkung von internationalen Klimaschutz-
verträgen, darunter nun das Pariser Übereinkommen mit seinen „self-enfor-
cing“ Elementen, zurecht anzuzweifeln. Die THG-Emissionssenkungen hän-
gen nicht in erster Linie vom expliziten Vertragstext und der konkreten Aus-
gestaltung des Erfüllungssicherungssystems des Übereinkommens ab, son-
dern sind im hohen Maße vom politischen Erfüllungswillen der Vertragspar-
teien abhängig.728 Der Erfüllungswills kann durch die Wirkmechanismen Re-
ziprozität und Reputation beeinflusst werden.729 

Hierbei entfalten die transnationalen und nationalen Politiken der OECD-
Mitgliedstaaten und der BRICS-Staaten die größten Lenkungsfaktoren auf 

 
727 S. a. Beyerlin/Stoll/Wolfrum (Hrsg.), Ensuring Compliance with Multilateral Environ-

mental Agreements, 2006. 
728 Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142ff. 
729 Markus, ZaöRV 76 (2016), 715 (722). 
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Abbildung 1: Pariser System zur Erfüllungssicherung, Eigene Darstellung. 
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die internationale Klimapolitik. Die multilateralen Verhandlungen unter 
dem Pariser Übereinkommen könnten zu besseren Ergebnissen führen, doch 
nur wenn auf die OECD-Mitgliedstaaten und BRICS-Staaten ausreichend po-
litischer Druck ausgeübt wird. Nur dann werden die reichen Staaten ambiti-
oniert gegen die THG-Emissionen vorgehen und wirksame Maßnahmen in 
den ärmeren Ländern (finanziell) unterstützen. Ein hartes Drängen ist für die 
Zahlungsbereitschaft der finanzpotenten Staaten für Klimaschutz-, Anpas-
sungs- und Unterstützungsmaßnahmen in ärmeren Staaten nötig.730 

Das UNFCCC-Erfüllungssicherungssystem schafft immer wieder Momente 
der politischen Aufmerksamkeit, die politischen Druck kanalisieren können. 
Auf der einen Seite erzeugen andere Staaten politischen Gruppendruck, den 
sogenannten „Peer-Pressure“. Auf der anderen Seite üben zivile Akteure in-
nenpolitischen und transnationalen Druck aus auf die ambitionslosen oder 
verfehlenden Staaten, sogenannter öffentlicher Druck731 durch „blaming and 
shaming“732. Mithilfe des zivilen Drucks können die Staaten zu tatsächlichen 
THG-Emissionsreduktionen bewegt werden. 

Im Hinblick dieser Erkenntnisse erweist sich das Pariser Erfüllungssiche-
rungssystem nur als bedingt zielführend.733 Dezentrale Sanktionen in Form 
von Handelsrestriktionen oder Absenkungen von Entwicklungsgeldern 
könnten mittelfristig als realistischere Maßnahmen zur Vertragserfüllung er-
scheinen.734 

Hinzu tritt, dass ein Völkervertrag potenziell zwar transnationale Umwelt-
probleme lösen kann, jedoch sind die Durchsetzungsmöglichkeiten völker-
vertraglicher Verpflichtungen allein auf die internationale Ebene begrenzt. 
Aus transnationaler Sicht kommt es darauf an, die stärkeren nationalen 

 
730 Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (150). 
731 Engl. public pressure. 
732 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 63. 
733 Zum psychologischen Einfluss des Pariser Vertrages s. Rowell/van Zeben, EJRR 7 (2016), 

49ff. 
734 Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 44. 
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Durchsetzungsregime zu nutzen, um die Erreichung der internationalen Kli-
maschutzziele mithilfe der nationalen Klimapläne nicht zu gefährden. Wich-
tig ist, dass die Klimabeiträge im innerstaatlichen oder supranationalen Recht 
als verbindliche Rechtsakte erlassen werden. In Bezug auf das Übereinkom-
men kommt es also nicht darauf an, stets Durchsetzungsdefizite auf interna-
tionaler Ebene zu postulieren, sondern darauf, die (supra-)nationalen Rechts-
ordnungen mit ihren eigenen Durchsetzungsmechanismen zur Implementie-
rung und zum Vollzug der internationalen Norm auszurichten.735 Beispiels-
weise können nationale sowie internationale Gerichtsverfahren außerhalb 
des UNFCCC-Prozesses zur Durchsetzung des Klimaschutzrechts genutzt 
werden. Mit dezentralen Gerichtsurteilen kann die Pariser Vertragserfüllung 
auf juristischem Wege erzwungen werden.736 

 

 

 
735 So a. Boysen, ZUR 29 (2018), 643 (646). 
736 Ausführlich zu diesen u. weiteren dezentralen Durchsetzungsmechanismen s. Unter-

kapitel 4.7. 
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4  Umwelt-NGOs und das Übereinkommen 

„Er blieb nur darum so lange unbesiegt, 

weil ihn als Gegner keiner ernst nahm.“ 

Art van Rheyn 

Verschiedene globale Megatrends markieren das 21. Jahrhundert.737 Dazu 
zählt die sich beschleunigende Klimakatastrophe, die die Wissenschaft im-
mer genauer und dramatischer beschreibt. Immer augenscheinlich ist zu-
gleich, dass die (fehlende) nationalstaatliche Politik und Gesetzgebung völlig 
inadäquat auf die schon jahrzehntelang andauernde globale Klimakrise rea-
giert. Dieses Defizit hat einen weiteren Megatrend befördert: die steigende 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft in internationale und nationale Entschei-
dungsprozesse. Denn die Rolle der Staaten in den internationalen Beziehun-
gen ist im Wandel begriffen. Die Macht der Zentralstaaten nimmt ab und eine 
transnational vernetzte Zivilgesellschaft formiert sich. 

Die globale Zivilgesellschaft beschreibt dabei freiwillige transnationale Zu-
sammenschlüsse von Menschen über Staatsgrenzen hinaus, die unabhängig 
von ihrer Rolle als Bürgerinnen und Bürger einzelner Staaten und getrennt 
vom Staatssystem und der Weltwirtschaft agieren.738 Der deutsche Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) bezeichnet die pluralistische klimabewegte Zivilgesellschaft als 
„Weltbürgerbewegung“.739 Der internationale Demokratisierungsprozess 
spiegelt innenpolitische Entwicklungen wider, die in vielen Staaten bereits 
weit fortgeschritten sind. Die staatliche Regierungsführung hat sich dahinge-
hend verändert, dass in demokratisch-partizipativen Staaten Bürger und 

 
737 8 Megatrends beschreibt Griffin in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the 

United Nations, 2018, 823ff. 
738 Definition in Anlehnung an M. Schroeder/Wapner in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford 

Handbook on the United Nations, 2018, 346 (348); zum Verhältnis der globalen Zivilge-
sellschaft u. der UN s. M. Schroeder/Wapner in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Hand-
book on the United Nations, 2018, 346 (347–349). 

739 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014; Leggewie/Messner/Schlacke, GAIA 
24 (2015), 10ff. 
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rasch zunehmend Bürgerinnen eine viel aktivere Rolle in der Innenpolitik 
einnehmen.740 Gleichzeitig versuchen Regierungen die Macht (wieder) zu 
zentralisieren.741 

In Anbetracht der eklatanten doppelten Vermeidungslücke742 erlangen zahl-
reiche Akteure wie die klimabewegte Zivilgesellschaft, die kommunalen Re-
gierungen vor allem urbaner Zentren,743 die Privatwirtschaft, Einzelpersonen 
und andere Interessengruppen (z. B. Bill Gates und die Bill & Melinda Gates 
Stiftung) mehr und mehr Bedeutung.744 Sie werden von der Staatengemein-
schaft zunehmend als wichtige Partner der Nachhaltigkeitstransformation 
verstanden.745 Der Megatrend der Digitalisierung hat die breite Partizipation 
beschleunigt.746 

Das internationale UN-System ist jedoch nach wie vor stark an Nationalstaa-
ten orientiert. Zwischenstaatliche Verhandlungen gelten bis heute als unver-
zichtbare Instrumente, um kollektive Allmendeprobleme zu lösen.747 Ein 
Hoffnung stiftendes Beispiel ist das Montrealer Protokoll, dass die Ozon-
schicht (und auch das Klima) erfolgreich schützt. Politische Forderungen, in-
ternationale Umweltkonferenzen abzuschaffen oder seltener stattfinden zu 
lassen, weil die diplomatischen Verhandlungsergebnisse den Schutz der glo-

 
740 EIU, Democracy Index 2018, 2019, 2f. 
741 EIU, Democracy Index 2019, 2020. 
742 S. Unterkapitel 1.1 u. die dort vorgestellten UN-Berichte. 
743 Zur Rolle von Städten u. Regionen unter dem PÜ s. Matsumoto/Allain-Dupré ua, An 

Integrated Approach to the Paris Climate Agreement, 2019; Aust, ZUR 29 (2018), 656ff. 
744 Ausführlich zu neuen Akteuren der internationalen Klimagovernance s. IPCC, Global 

Warming of 1.5 °C, 2018, D7; Biermann in Dryzek/Norgaard/Schlosberg (Hrsg.), 
Oxford Handbook of Climate Change and Society, 2013, 685; Obergassel/Arens ua, Phoe-
nix from the Ashes, 2016, S. 52; Fuhr/ Hickmann, ZfU 39 (2016), 88 (93f.). 

745 Beschluss 1/CP.21, Abs. 117-119, Kapitel V; Beschluss 1/CP.24, Abs. 36. 
746 Griffin in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Nations, 2018, 823 

(825). 
747 So argumentiert a. Griffin in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United 

Nations, 2018, 823 (826); WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 75. 
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balen Gemeingüter bisher nicht ausreichend zu gewährleisten vermögen,748 
sind nicht sachdienlich. Aus einer realpolitisch-pragmatischen Perspektive 
ist klar, dass zurzeit kein anderes institutionelles Format existiert, in dem alle 
(Staaten),749 auch die besonders vom Klimawandel Betroffenen, mitverhan-
deln können. 

Das Klimaschutzregime der Vereinten Nationen zeigt sich zwar zunehmend 
für zivilgesellschaftliche Akteure und neues Instrumentarium offen. Nichts-
destotrotz klammern sich einige Staaten an ihre traditionellen Vorrechte im 
„exekutiven Multilateralismus“,750 gerade weil sie die letzte Bastion staats-
zentrierter Macht sind.751 Denn das Völkervertragsrecht beruht allein auf 
Vereinbarungen zwischen kooperierenden Staaten und anderen Völker-
rechtssubjekten wie die Internationalen Organisationen oder der Europäi-
schen Union. Die Initiative für vertragliche Übereinkünfte, die materielle und 
prozedurale Regelungen enthalten, geht dabei von Regierungskonferenzen, 
Sachverständigengremien wie der International Law Association (ILA), aber 
auch von Nichtregierungsorganisationen aus.752 Die Legitimität des vertrag-
lichen Völkerrechts könnte indes durch eine stärkere Beteiligung von natio-
nalen Parlamenten bei der Vertragsgestaltung gesteigert werden. Zudem 
könnte die Sichtbarmachung beteiligter Akteure, wie beispielsweise zivilge-
sellschaftlicher Vertreterinnen und Vertreter, die Völkerverträge weiter legi-
timieren.753 

  

 
748 So argumentiert etwa Saleemul Huq in Klimareporter, Die Klimakonferenzen erfüllen 

ihren Zweck nicht mehr, <klimareporter.de/klimakonferenzen/die-klimakonferenzen-
erfuellen-ihren-zweck-nicht-mehr> (Stand: 27.1.2020). 

749 Abgesehen von der Inter-Parliamentary Union (IPU), die überzeugt ist, die Weltöffent-
lichkeit am ehesten zu repräsentieren; s. IPU, About us, <ipu.org/about-us> (Stand: 19. 
6.2020). 

750 Keohane, GARNET Working Paper: 2006, 1 (3ff.); Steffek, Leviathan 2008, 105 (105–111). 
751 Griffin in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Nations, 2018, 823 

(826). 
752 Walter, ZaöRV 76 (2016), 363 (371). 
753 Kirchhof, EurUP 16 (2018), 24 (27 m. w. N. in Fn. 23). 
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Staatlicher Widerstand gegen den gleichberechtigten Einbezug der Zivilge-
sellschaft in die internationalen Entscheidungsprozesse könnte das Vertrau-
en der Bevölkerung in die intergouvernementalen Prozesse weiter schmä-
lern.754 Bei den derzeitigen multilateralen Entwicklungen wirken die „selbst-
regierenden Staaten“755 in kurzfristigen wirtschaftlichen und geopolitischen 
Interessen blockiert. Die Zivilgesellschaft ist über diese Blockadehaltungen 
unzufrieden und ist bestrebt, Einfluss auf die Staaten auszuüben.756 

Eine Reihe von internationalen sozialwissenschaftlichen Studien beschäftigt 
sich mit der öffentlichen Wahrnehmung der Klimakatastrophe.757 Verglei-
chende Studien und Umfragen belegen, dass der weitaus überwiegende Teil 
der Öffentlichkeit länder- und kulturübergreifend den Klimawandel als 
ernsthafte und gefährliche globale Bedrohung wahrnimmt.758 Die besorgte 
Mehrheit der Weltbevölkerung ist überzeugt, dass Menschen bereits negativ 
von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind.759 Zudem herrscht 
große Übereinstimmung über die wahrgenommenen Folgen des Klimawan-
dels und die bestehenden Sorgen.760 

Repräsentative Befragungen zur öffentlichen Meinung bezüglich der interna-
tionalen Klimaschutzpolitik zeigen, dass die Zivilgesellschaft die eigene Ver-
antwortung im Klimaschutz erheblich ernsthafter bemisst als die Delegatio-
nen der verhandelnden Staaten. Sie ist mehrheitlich überzeugt, dass sowohl 

 
754 Griffin in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Nations, 2018, 823 

(826). 
755 Dazu Steffek, Leviathan 2008, 105 (107f.). 
756 So argumentieren a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 46. 
757 Capstick ua, WIREs Climate Change 6 (2015), 35ff.; Brechin/Bhandari, WIREs Climate 

Change 2 (2011), 871ff.; BBC World Service Poll, All Countries Need to Take Major Steps 
on Climate Change: Global Poll (2007), <news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/25_0 
9_07climatepoll.pdf> (Stand: 17.6.2020). 

758 Pew-Forschungszentrum, Climate Change Still Seen as the Top Global Threat, <pewgloba 
l.org/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-the-top-global-threat-but-cyberattacks-
a-rising-concern/> (Stand: 20.2.2019); Brechin/Bhandari, WIREs Climate Change 2 
(2011), 871 (874f.); zuletzt a. in Bezug auf die Coronakrise in der BRD forsa, DBU-Um-
weltmonitor, 2020. 

759 Brechin/Bhandari, WIREs Climate Change 2 (2011), 871 (877f.). 
760 Brechin/Bhandari, WIREs Climate Change 2 (2011), 871 (876f.). 
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Industrie- als auch Entwicklungsländer ambitionierte Klimaschutzmaßnah-
men so schnell wie möglich ergreifen müssen.761 Während Staatendelegatio-
nen in Klimaverhandlungen eher nationale Eigeninteressen verfolgen,762 sind 
der Zivilgesellschaft Prinzipien der Gerechtigkeit und Verantwortungsüber-
nahme wichtiger als das Durchsetzen der nationalen Interessen.763 Die Befra-
gungen lassen darauf schließen, dass ein breiter normativer Konsens für den 
verantwortungsvollen globalen Klimaschutz und die damit verbundene 
nachhaltige Entwicklung der Weltbevölkerung besteht.764 

Die jährlichen Klimagipfel, zuletzt der COP 25 in Spanien, machen deutlich: 
Der UNFCCC-Verhandlungsprozess zwischen den Regierungen allein bietet 
bisher keine problemadäquaten Lösungen für den dringlichsten Megatrend 
des 21. Jahrhunderts. Zwar bietet der Paris Outcome einen rechtlichen Rah-
men an, um die gemeinsamen Klimaziele zu erreichen, dennoch wirkt der 
gesamte Prozess zu träge, zu verfahren in Partikularinteressen sowie zu 
zahn- und mittellos, um Staaten zu einer ambitionierten nationalen Klimapo-
litik und einer Gesetzgebung, die zur Dekarbonisierung der Lebens- und 
Wirtschaftsweise verhilft, zu bewegen. Denn eine erfolgreiche Klimaschutz-
politik müsste sich stark an dem gemeinsam verbleibenden Kohlenstoff-
budget orientieren und würde wirtschaftlich durchschlagende Instrumente 
wie eine CO₂-Bepreisung zwangsläufig miteinschließen. Ferner braucht sie 
bereitwillige Vorreiterstaaten, die zunächst schnell die Kohleverstromung re-
duzieren und beenden765 und letztlich alle fossilen Energieträger durch kli-
maneutrale Energiequellen ersetzen. Erst in Zukunft wird sich zeigen, ob der 

 
761 BBC World Service Poll, All Countries Need to Take Major Steps on Climate Change: 

Global Poll (2007), <news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/25_09_07climatepoll.pdf 
> (Stand: 2.3.2019), S. 1; WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 77. 

762 Dazu Lange/Löschel/Vogt ua, European Economic Review 54 (2010), 359ff. 
763 Kals/Syme/Kärcher ua, Journal of Environmental Systems 31 (2004), 117ff.; Schleich/ 

Dütschke/ Schwirplies ua, Climate Policy 16 (2016), 50ff. 
764 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 76. 
765 S. z. B. die 25 Unterzeichnerstaaten, -provinzen u. -städte der Deklaration zum Kohle-

ausstieg, s. UNFCCC, More than 20 Countries Launch Global Alliance to Phase Out 
Coal, <unfccc.int/news/more-than-20-countries-launch-global-alliance-to-phase-ou t-
coal> (Stand: 18.2.2020). 
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Pariser Pledge-and-Review-Ansatz den Erfordernissen der realen Welt ge-
recht wird. 

Die berechtigten Bedenken, dass der zwischenstaatliche Prozess den Klima-
wandel eben nicht (rechtzeitig) zu begrenzen vermag,766 führen zu folgender 
Schlussfolgerung: Die notwendigen klimapolitischen Impulse müssen einen 
nichtstaatlichen Ursprung haben. Eine Klimaschutzbewegung von unten ist 
nötig, um den erforderlichen politischen Druck aufzubauen und die an ego-
istischen Interessen orientierten nationalen Regierungen für ihr jeweiliges 
klimapolitisches Versagen sanktioniert. 

Zivile Bewegungen können in der Innenpolitik entscheidende Impulse set-
zen, um Staatsregierungen zu klimaverantwortlichem Handeln zu bewegen 
und auch die finanziellen Kosten dafür zu tragen. Die Fähigkeit des Pariser 
Modells, dem Klimawandel zu begegnen, hängt stark davon ab, inwieweit 
inländische Interessengruppen in dem „Zwei-Ebenen-Spiel“ verstehen, nati-
onale Klimapolitik so zu beeinflussen, dass sie realistischerweise auf die Zie-
lerreichung des UNFCCC-Regimes hinwirkt. 

Gleichzeitig benötigt eine erfolgreiche Klimapolitik transnationale Interes-
sengruppen, die bei den internationalen rahmenstiftenden Entscheidungs-
prozessen für den Klimaschutz Einfluss nehmen.767 Transnationale kollektive 
Maßnahmen organisierter Gruppen, d. h. „Prozesse, durch die Einzelperso-
nen, nichtstaatliche Gruppen und/oder Organisationen gemeinsam zu The-
men, Zielen und Vorgaben mobilisieren, die den nationalen und internatio-
nalen Bereich betreffen“,768 die also im nationalen und transnationalen Raum 
wirken, werden für das Funktionieren des Pariser Modells einen mobilisie-

 
766 So a. Adamian in Vanderheiden (Hrsg.), Political Theory and Global Climate Change, 

2008, 67 (83f.); Brauers/Richter, DIW Roundup: Politik im Fokus 2016, 1ff.; Som-
mer/M. Müller (Hrsg.), Unter 2 Grad?, 2016. 

767 So argumentieren a. Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142. 
768 Eigene Übersetzung von Bülow, Building Transnational Networks, 2010, S. 5. 
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renden Faktor darstellen. Komplementäre zivile Einflussnahme in beiden in-
terdependenten Sphären ist wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Klimapolitik.769 

Die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft in dem 
intergouvernementalen Klimaschutzregime sind indes beschränkt. Die Pro-
zesse laufen in konstituierten Gremien ab, die schwach oder gar nicht reprä-
sentativ und häufig entpolitisiert sind sowie fernab einer demokratischen Re-
chenschaftspflicht operieren.770 Der Weltklimarat weist in seinem 1,5-Grad-
Bericht jedoch auf die enorme Bedeutsamkeit der Zivilgesellschaft hin, die in 
hohem Maße der einzige zuverlässige Motor ist, der die Institutionen dazu 
bringen kann, sich für das 1,5-Grad-Ziel im erforderlichen Tempo zu verän-
dern.771 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltverände-
rungen betrachtet in seinem Sondergutachten ebenfalls unterschiedliche Ak-
teure, die neben den elitären zwischenstaatlichen Verhandlungen eine neue 
inklusive Dynamik auslösen können. Der Beirat identifiziert erfolgverspre-
chende bürgergesellschaftliche Initiativen und neue soziale Bewegungen von 
der lokalen bis hin zur globalen Ebene, die für den Klimaschutz Verantwor-
tung übernehmen, für ihn Bewusstsein schaffen und politisch mobilisieren.772 
Diese Gruppen können allerdings überwiegend nur in vollständigen Demo-
kratien773 frei und unabhängig operieren. 

Moderne soziale Bewegungsformen774 vernetzen sich in Zeiten der wirt-
schaftlichen und kulturellen Globalisierung transnational und bringen sich 
in Stellung.775 Medienwirk-same Beispiele sind die von der schwedischen 

 
769 Leonardo Nassar de Oliveira, RECIEL 24 (2015), 182 (192f.). 
770 Papadopoulos in Parkinson/Mansbridge (Hrsg.), Deliberative Systems, 2012, 125 (129). 
771 IPCC, Global Warming of 1.5 °C, 2018, 352 m. w. N. 
772 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, 75ff. 
773 Begriffsklärung in EIU, Democracy Index 2018, 2019, S. 49. 
774 Zu engl. social movements in der globalen Klimagovernance s. Lipschutz/McKendry in 

Dryzek/Norgaard/Schlosberg (Hrsg.), Oxford Handbook of Climate Change and 
Society, 2013, 369. 

775 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 75. 



4  Umwelt-NGOs und das Übereinkommen 

 

137 

   

Schülerin Greta Thunberg ausgelöste transnationale Schulstreikbewegung 
zum Klimaschutz „Fridays for Future“776 oder die Protestbewegung „Extinc-
tion Rebellion (XR)“,777 die aufgrund der Klimakrise und dem akuten Mas-
senaussterbens778 zum gewaltlosem zivilen Ungehorsam aufruft. 

Neben den dynamischen Bewegungen zum Schutz des Weltklimas vermö-
gen formalisierte und statische (Dach-)Verbände die globalen Gemeingüter 
als „Anwälte bzw. Sachwalter“779 vertreten. Nach Auffassung der Generalan-
wältin Sharpston (EuGH) repräsentieren nichtstaatliche Umweltschutzorga-
nisationen eine Gesamtheit von Akteuren und Interessen. Dies verleiht ihnen 
eine kollektive Dimension.780 Die Beteiligung der heterogenen Umwelt-
schutzorganisationen bei den formellen UN-Verhandlungen hat interessan-
terweise seit der im Jahr 1992 stattfindenden Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro enorm zugenommen. NGOs konnten im inter-
nationalen Umfeld an Bedeutung gewinnen. Ob die Staatengemeinschaft den 
dritten Teil der Agenda 21 (Stärkung der Rolle wichtiger Gruppen)781 jedoch 
schon vollständig umgesetzt hat, bleibt umstritten. Auf jeden Fall sind die 
Umweltverbände mittlerweile ein transnationaler Akteur, der in der 
Klimapolitik partizipiert und eine mobilisierende Rolle einnimmt.782 Gleiches 
gilt für Forschungseinrichtungen,783 wie beispielsweise das New Climate 

 
776 Weitere unterstützende Gruppen der Schulstreikbewegung sind in alphabetischer Rei-

henfolge: Artists, Change, Churches, Doctors, Entrepreneurs, Farmers, Grandparents, 
Lawyers, Parents, Psychologists/Psychotherapists, Scientists, Sports, Students, Tea-
chers u. Writers for Future. Together for Future e.V. ist ein Verein, der darauf abzielt, 
weite Teile der Gesellschaft zu aktivieren u. den Handlungsdruck auf die Politik zu 
erhöhen, s. Together for Future, Über uns, <togetherforfuture.net/> (Stand: 26.4.2020). 

777 Extinction Rebellion, About us, <rebellion.earth/the-truth/about-us/> (Stand: 20.6. 
2021). 

778 IPBES, UN-Biodiversitätsreport 2019, s. Fn. 62. 
779 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 76. 
780 Sharpston, Schlussantrag v. 2.7.2009 zu C-263/08, Rn. 63 m. w. N. in Fn. 23. 
781 UNCED, Rio-Erklärung über Umwelt u. Entwicklung v. 14.6.1992, A/CONF.151/26 

(Vol. I), Kapitel III, Unterkapitel 23-32, insb. Kapitel 27 (nichtstaatliche Organisationen) 
u. 31 (Wissenschaft u. Technik) des UN-Aktionsprogramms. 

782 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 76. 
783 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 76. 
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Institut, Ecofys and Climate Analytics, die gemeinsam eine unabhängige wis-
senschaftliche Analyse der Klimaschutzbemühungen betreiben, den soge-
nannten „Climate Action Tracker“. 

Das folgende Kapitel untersucht die Partizipation von formalisierten Um-
welt-NGOs in der (inter-)nationalen Klimagovernance. Umweltorganisatio-
nen, wie Greenpeace784 oder der Worldwide Fund for Nature (WWF)785, ver-
suchten in der Vergangenheit vor allem durch Öffentlichkeitsarbeit Einfluss 
auf Staatsregierungen zu nehmen. Jedoch differenziert sich die umwelt-
schutzfördernde Interessengruppe besonders stark aus, sodass sich zuneh-
mend ein breites Spektrum an programmatischen Ausrichtungen und Hand-
lungsstrategien bei den Verbänden offenbart.786 

Nachfolgend findet die Arbeit zunächst eine juridische Definition für Um-
welt-NGOs (4.1), die Umweltforschungsinstitute und weitere gemeinwohl-
orientierte NGOs (4.2) einschließt. Das Unterkapitel 4.3 beschreibt den For-
malisierungsprozess umweltbezogener Verfahrensrechte in ausgewählten 
völkerrechtlichen Quellen. Zu klären ist, ob NGOs international als Völker-
rechtssubjekte anerkannt (4.4) oder lediglich von einzelnen internationalen 
Organisationen akkreditiert sind (4.5). Daran schließen sich Erläuterungen zu 
Verfahrensvorschriften und gewohnheitsrechtlichen Praktiken der NGO-
Mitwirkung an den staatszentrierten Klimaverhandlungen (4.6) und im Pari-
ser Überwachungssystem an (4.7). Der letzte Abschnitt fasst die verfahrens-
rechtliche Stellung von Umwelt-NGOs in der internationalen Klimagover-
nance zusammen (4.8).  

 
784 Zu dt. grüner Frieden; Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ist eine 

Stiftung nach niederländischem Recht, s. Greenpeace International, Our Governance, 
<greenpeace.org/international/explore/about/governance/> (Stand: 31.7.2020). 

785 WWF International ist eine Stiftung nach schweizerischem Recht, s. WWF International, 
Statutes, <wwf.panda.org/organization/statutes/> (Stand: 31.7.2020). 

786 Zur Pluralität der Umwelt-NGOs s. Unterkapitel 4.2. 
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4.1  Definition Umwelt-NGO 

Eine in der internationalen Rechtspraxis und Literatur einheitlich ange-
wandte Definition für Umwelt-NGOs existiert nicht. Der folgende Abschnitt 
identifiziert zunächst einige ausgewählte Definitionen, Kriterien und Klassi-
fikationen für nichtstaatliche Organisationen, die den Umweltschutz beför-
dern. Auf dieser Grundlage erfolgt eine eigene juristische Arbeitsdefinition 
für Umwelt-NGOs zum Zwecke dieser Untersuchung, die zulässt, eine Viel-
zahl an zivilgesellschaftlichen Institutionen zu erfassen, die in der internati-
onalen Klimapolitik partizipieren. 

Art. 71 UN-Charta und später Kapitel 27 der Agenda 21 beziehen sich auf 
nichtstaatliche Organisationen, definieren sie aber nicht. Der Wirtschafts- 
und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) erfasste im Jahr 1968 unter 
den breiten NGO-Begriff: 

„Any international organization which is not established by intergovernmen-
tal agreement shall be considered as a non-governmental organization for the 
purpose of these arrangements, including organizations which accept mem-
bers designated by government authorities, provided that such membership 
does not interfere with the free expression of views of the organization.”787  

Die Negativdefinition umfasst alle Organisationen, die „nicht durch zwi-
schenstaatliche Übereinkunft errichtet wurden“. Nach dem Wortlaut fallen 
damit alle Organisationen des Marktsektors und der Zivilgesellschaft unter 
den Oberbegriff der NGO,788 auch wenn Mitglieder von Regierungsbehörden 
akzeptiert werden, solange die freie Meinungsäußerung der Organisation ge-
wahrt bleibt. 

 
787 ECOSOC, Resolution 1296 (XLIV) v. 23.5.1968, <un.org/en/ga/search/view_doc.asp?s 

ymbol=e/res/1296(xliv)> (Stand: 18.6.2020), Abs. 7; weitere Kriterien in ECOSOC, Re-
solution 1196/31 v. 25.7.1996, <unov.org/documents/NGO/NGO_Resolution_1996_3 
1.pdf> (Stand: 20.6.2021), Teil I. 

788 Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129 
(131); ausführlich zum NGO-Begriff im internationalen Recht u. der Literatur Ober-
thür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 2002, 
S. 21–30. 
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Die Union of International Associations (UIA) definiert eine NGO hingegen 
als „a legally constituted organization created by private persons or organi-
zations without participation or representation of any government. The term 
originated from the United Nations, and is usually used to refer to organiza-
tions that are not conventional for-profit business. NGOs can be organized 
on a local, national or international level […].”789  

Die enger gefasste NGO-Definition schließt grundsätzlich alle rechtlich kon-
stituierten Organisationen ein, die von Privaten oder Organisationen gegrün-
det wurden, „die keine Befugnis zu allgemeinverbindlichen politischen Ent-
scheidungen haben“,790 also keiner offiziellen Regierungstätigkeit nachge-
hen. NGOs sind also „Organisationen, die keinen formalen oder rechtlichen 
Status als Staat oder als Teil eines Staates besitzen“.791 Sie sind von öffentli-
chen Akteuren, wie Regierungen und (zwischen-)staatlichen Organisationen, 
strikt abzugrenzen. NGOs können auf allen Multi-Governance-Ebenen orga-
nisiert sein. 

Eine Unterscheidung zwischen profit- und nicht-profitorientierten NGOs, 
die private oder öffentliche Interessen verfolgen,792 nimmt die Klimarahmen-
konvention nicht vor. Art. 7 Abs. 6 S. 2 UNFCCC weist darauf hin, dass 

„Anybody or agency, whether national or international, governmental or 
non-governmental, which is qualified in matters covered by the Convention, 
and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a ses-
sion of the Conference of the Parties as an observer, may be so admitted un-
less at least one third of the Parties present object.”793 

Danach ist für die Akkreditierung einer NGO als Beobachterorganisation 
eine internationale oder nationale Organisationsstruktur unerheblich. Die 

 
789 UIA, What is a NGO?, <uia.org/faq/yb2> (Stand: 31.7.2020). 
790 Beisheim, Fit für Global Governance?, 2004, S. 25 Fn. 12. 
791 Eigene Übersetzung aus Blue, RECIEL 24 (2015), 152 (157). 
792 Zu dieser Klassifikation a. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International En-

vironmental Governance, 2002, S. 23f., 32f. 
793 Identischer Wortlaut mit Regel 7 Abs. 1 COP-Geschäftsordnungsentwurf. 
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fachliche Befähigung und Expertise zu klimawandelbezogenen Angelegen-
heiten sind hingegen erforderlich.794 

Die akkreditierten NGOs sind ganz überwiegend in neun offiziellen losen Be-
teiligtengruppen (engl. Constituencies) nichtstaatlicher Akteure organisiert. 
Die neun Interessen-gruppen im UNFCCC-Prozess,795 die bei den Klimakon-
ferenzen als Beobachter zugelassen sind, spiegeln die Stakeholder-Gruppen 
(engl. Major Groups) wider,796 die in der Agenda 21797 identifiziert und die in 
der Abschlusserklärung der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung (Rio+20)798 bestätigt sind:799 

o NGOs aus Wirtschaft und Industrie (BINGOs),800 

o Umwelt-NGOs (ENGOs),801 

o Bauern- und Landwirtschaftsverbände (Farmers),802 

 
794 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 27. 
795 Seit 2016 erkennt das Klimasekretariat a. folgende informelle NGO-Gruppen an: Glau-

bensorganisationen (engl. Faith Based Organisations, FBOs); Bildung u. Kapazitätsauf-
bau u. Outreach NGOs (engl. Education and Capacity Building and Outreach NGOs, 
ECONGO); Parlamentarierinnen u. Parlamentarier (engl. Parlamantarians). Sie erhalten 
nicht alle Privilegien wie die offiziellen Gruppen; UNFCCC, Observer Guide, 2018, S. 3. 

796 SBI, Report of SBI 8, FCCC/SBI/1998/6, Abs. 81 lit. b. 
797 UNCED, Rio-Erklärung über Umwelt u. Entwicklung v. 14.6.1992, A/CONF.151/26 

(Vol. I), Kapitel III, Unterkapitel 23-32. 
798 UN-Generalversammlung, Resolution 66/288 „The Future We Want” v. 27.7.2012, 

A/RES/66/288, <un.org/en/development/desa/population/migration/generalasse 
mbly/docs/globalcompact/A_RES_66_288.pdf> (Stand: 18.6.2020), Annex Kapitel II C, 
insb. Abs. 43; dt. Übersetzung abrufbar unter <un.org/depts/german/gv-66/band3/ 
ar66288.pdf> (Stand: 17.6.2020). 

799 S. a. UNFCCC, NGO Constituencies, <unfccc.int/files/parties_and_observers/ngo/ap-
plication/pdf/constituencies_and_you.pdf> (Stand: 20.6.2021), S. 1f. 

800 Engl. Business and Industry NGOs; während der Zeit des Intergovernmental Negotiat-
ing Committee for the UNFCCC (INC) von 1990 bis1995 gebildet. 

801 Engl. Environmental NGOs; während der Zeit des INC (1990-1995) gebildet. 
802 Engl. Farmers and Agricultural NGOs sind aufgrund ihres Antrags vorläufig als Con-

stituency anerkannt, bis die COP eine endgültige Entscheidung fällt; UNFCCC, Consti-
tuency Focal Points, <unfccc.int/files/parties_and_observers/ngo/application/pdf/c 
onstituency_focal_points.pdf> (Stand: 20.6.2021), S. 1. 
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o Organisationen für indigene Völker (IPOs),803 

o Kommunalverwaltungen und Kommunalbehörden (LGMA),804 

o Forschungs- und unabhängige NGOs (RINGOs),805 

o gewerkschaftliche NGOs (TUNGOs),806 

o Frauen- und Geschlechtergruppen (WGC),807 und 

o Jugend-NGOs (YOUNGOs)808. 

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist freiwillig und selbstbestimmt. Von 
Seiten des Klimasekretariats bestehen keine Hindernisse, dass akkreditierte 
NGOs mit mehr als einer Gruppe assoziiert sind.809 Die Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten oder mehreren Gruppen810 steht allein im Ermessen der je-
weiligen NGO.811 Ungefähr zehn Prozent der zugelassenen NGOs gehören 
keiner Interessengruppe an.812 Aus diesen Gründen kann die inoffizielle und 
nicht bindende Zugehörigkeit nicht ausschlaggebend sein, ob eine nichtstaat-
liche Organisation vorliegt, die den Umweltschutz befördert. Vielmehr ist 
nach anderen Rechtsquellen für eine geeignete Definition zu suchen. 

Einer der zwei regionalen Völkerverträge zur Umweltdemokratieförderung 
erwähnt Umwelt-NGOs explizit. Das ältere Übereinkommen über den Zu-
gang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsver-
fahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-

 
803 Engl. Indigenous Peoples Organisations; während COP 7 im Jahr 2001. 
804 Engl. Local Government and Municipal Authorities, nach der Zeit des INC (1990-1995) 

gebildet. 
805 Engl. Research and Independent NGOs; während COP 9 im Jahr 2003. 
806 Engl. Trade Union NGOs, vor COP 14/CMP 4 im Jahr 2008. 
807 Engl. Women and Gender Constituency, kurz vor COP 17/CMP 7 im Jahr 2011. 
808 Engl. Youth NGOs, kurz vor COP 17/CMP 7 im Jahr 2011. 
809 UNFCCC, NGO Constituencies, <unfccc.int/files/parties_and_observers/ngo/applica 

tion/pdf/constituencies_and_you.pdf> (Stand: 20.6.2021), S. 2. 
810 Das Klimasekretariat bittet NGOs, sie über engl. „first, secondary or multiple constitu-

ency affiliation“ zu informieren. 
811 UNFCCC, NGO Constituencies, <unfccc.int/files/parties_and_observers/ngo/applica 

tion/pdf/constituencies_and_you.pdf> (Stand: 20.6.2021), S. 2. 
812 Ibid., S. 1. 



4  Umwelt-NGOs und das Übereinkommen 

 

143 

   

Konvention, AK) vom 25. Juni 1998 hat 47 Vertragsparteien (u. a. die EU813 
und alle EU-Mitgliedsstaaten814).815 Die gemischte Konvention hält einige De-
finitionen bereit. Art. 2 Abs. 4 AK816 definiert die „Öffentlichkeit“ als 

„one or more natural or legal persons, and, in accordance with national leg-
islation or practice, their associations, organizations or groups”. 

Der folgende Absatz definiert die „betroffene Öffentlichkeit“ als 

„the public affected or likely to be affected by, or having an interest in, the 
environmental decision-making; for the purposes of this definition, non-gov-
ernmental organizations promoting environmental protection and meeting 
any requirements under national law shall be deemed to have an interest.”  

Art. 2 Abs. 5 AK817 begreift erstmals ausdrücklich nichtstaatliche Organisati-
onen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, als Teil der (wahrscheinlich) 
konkret betroffenen Öffentlichkeit, sofern sie zwei Voraussetzungen erfüllen: 
Erstens ihre satzungsmäßigen Ziele die Förderung des Umweltschutzes dar-
stellen und zweitens sie „alle nach inner-staatlichem Recht geltenden Voraus-
setzungen erfüllen“818. Die zweite Voraussetzung der nationalen Anforde-
rungen erörtert dieser Abschnitt nicht weiter.819 

Ob sich eine NGO für Umweltschutzbelange einsetzt oder nicht, lässt sich auf 
vielfältige Weise feststellen, so durch ihre Satzung, Zusatzbestimmungen 
oder Aktivitäten. Der Begriff „Umweltschutz“ kann jeden Zweck umfassen, 

 
813 Durch den Umweltinformationszugangsbeschluss 2005/370/EG. 
814 Den ehemaligen Mitgliedstaat UK eingeschlossen, der am 31.1.2020 aus der EU austrat. 

Die BRD hat die AK durch das Gesetz zu dem Übereinkommen über den Zugang zu 
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren u. den Zu-
gang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Übereinkommen) ratifiziert. 

815 UN Treaty Collection, Aarhus Convention, <treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?sr 
c=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&clang=_en#1> (Stand: 9.4.2021). 

816 S. dt. Übersetzung im Anhang. 
817 S. dt. Übersetzung im Anhang. 
818 Dt. Übersetzung des BMU, AK in abgestimmter Fassung mit der Republik Österreich 

u. der Schweizerischen Eidgenossenschaft, <bmu.de/fileadmin/bmu-import/files/p 
dfs/allgemein/application/pdf/aarhus.pdf> (Stand: 9.4.2021). 

819 Dazu UNECE, The Aarhus Convention, 2014, S. 58. 
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der im Einklang mit der in Art. 2 Abs. 3 AK implizierten Definition von Um-
welt steht. Die Voraussetzung des „Einsatzes für den Umweltschutz“ würde 
somit für NGOs erfüllt sein, die sich auf jeden Teilaspekt der impliziten Um-
weltdefinition gemäß Art. 2 Abs. 3 AK konzentrieren.820 Wenn eine NGO 
zum Beispiel die Freisetzung von Treibhausgasen in die Umweltbestandteile 
Luft und Atmosphäre verhindern möchte, um die Bedingungen für das 
menschliche Leben auf dem Planeten zu erhalten,821 dann erfüllt sie die Defi-
nition von Art. 2 Abs. 5 AK. Ein Interesse wird gemäß Art. 2 Abs. 5 Hs. 3 AK 
für die betreffende klimaschützende NGO fingiert, was sie „automatisch“ 
zum Teil der betroffenen Öffentlichkeit macht.822 

Am 4. März 2018 verabschiedeten im costa-ricanischen Escazú 16 latein-ame-
rikanische Staaten das regionale Abkommen über den Zugang zu Informati-
onen, die Öffentlichkeitsbeteiligung und Gerechtigkeit in Umweltangelegen-
heiten in Lateinamerika und der Karibik (Escazú-Abkommen).823 Bis 
Juni 2021 haben 24 Staaten den regionalen völkerrechtlichen Vertrag unter-
zeichnet und zwölf Vertragsparteien ihn ratifiziert.824 Er trat am neunzigsten 
Tag nach Hinterlegung der elften Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- 
oder Beitrittsurkunde völkerrechtlich in Kraft (Art. 22 Abs. 1 Escazú-Abkom-
men), was am 22. April 2021 geschah. 

Art. 2 lit. d Escazú-Abkommen definiert die „Öffentlichkeit“ ähnlich als 

“one or more natural or legal persons and the associations, organizations or 
groups established by those persons, that are nationals or that are subject to 
the national jurisdiction of the State Party”. 

 
820 UNECE, The Aarhus Convention, 2014, 57f. 
821 S. Art. 2 Abs. 3 lit. a, b u. c AK. 
822 Epiney, Aarhus-Konvention, 2018, Art. 2 Rn. 32. 
823 Eigene Übersetzung des engl. Titels “Regional Agreement on Access to Information, 

Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Car-
ibbean (UNECLAC Convention; Escazú Convention)”, <treaties.un.org/doc/Trea-
ties/2018/03/20180312%2003-04%20 PM/ CTC-XXVII-18.pdf> (Stand: 9.4.2021). 

824 UN Treaty Collection, Escazú Agreement, <treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src 
=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en> (Stand: 19.6.2021). 
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Art. 8 Abs. 3 lit. c Escazú-Abkommen verlangt nach einem „broad active le-
gal standing in defence of the environment, in accordance with domestic le-
gislation“, um Rechtsschutzmöglichkeiten in Umweltangelegenheiten zu ge-
währleisten. Das jüngere Escazú-Abkommen unterlässt die Unterscheidung 
zwischen „betroffener“ und „allgemeiner“ Öffentlichkeit und nutzt im Ge-
gensatz zur älteren Aarhus-Konvention nicht den unbestimmten Rechtsbe-
griff der Umwelt-NGO, sondern zählt in Art. 4 Abs. 6 „persons, associations, 
organizations or groups that promote environmental protection” auf. 

Womöglich haben die latein-amerikanischen Staaten aus den Aarhus-Rechts-
streitigkeiten rund um die unzähligen unbestimmten Rechtsbegriffe (Öffent-
lichkeit, Betroffenheit, Interesse, Umweltschutz-NGO) gelernt. Sie könnten 
durch eine Reduzierung der Begriffe bezwecken, das Herausdefinieren von 
Teilen der organisierten und umweltbewegten Öffentlichkeit, was zum Aus-
schluss von Rechtsansprüchen einiger Personen oder Gruppen führen kann, 
zu erschweren. Eine Vereinfachung der Rechtsterminologie ist begrüßens-
wert, denn sie bietet mehr Rechtsklarheit und -sicherheit. Sie kann womög-
lich unnötige und zeitaufwendige gerichtliche Verfahren vermeiden. Schließ-
lich soll die Öffentlichkeit effektiv partizipieren und einen umfangreichen 
Rechtsschutz genießen. 

Die Analyse der völkerrechtlichen Quellen offenbart keine einheitliche Defi-
nition für den gegenständlichen Begriff, sondern identifiziert lediglich ein-
zelne Mindestanforderungen. Diese Untersuchung entwickelt aus den obi-
gen Kriterien eine eigene Arbeitsdefinition für Umwelt-NGOs als ständige 
Organisationen natürlicher oder juristischer Personen, die im Umweltbereich 
qualifiziert sind und unabhängig von staatlichen Einflüssen arbeiten. Sie kön-
nen staatliche Förderung erhalten und Regierungen und Regierungsbediens-
tete als Mitglieder besitzen, vorausgesetzt, dass diese Mittel oder die Mit-
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gliedschaft nicht die Fähigkeit der Organisation einschränkt, ihre Meinung 
frei zu äußern.825 

Aus der Voraussetzung der „Beständigkeit“ ergibt sich, dass spontane Bewe-
gungsformen nicht Gegenstand dieser Untersuchung sind. Die Vorausset-
zung der „fachlichen Befähigung“ normiert Art. 7 Abs. 6 S. 2 UNFCCC. Die 
Rahmenkonvention verlangt nach einer Mindestqualifizierung im Bereich 
des Klima- und Umweltschutzes, die eine sinnvolle Beteiligung am UN-
FCCC-Prozess ermögliche. Die Anforderung der „Unabhängigkeit“ vom 
Staatssystem impliziert Art. 71 UN-Charta. Staatliche Förderung gefährdet 
nicht per se das unabhängige Verfolgen des Verbandsziels. Eine Mitglied-
schaft oder Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern losgelöst von ihrer 
beruflichen Tätigkeit ist soziale Realität. Das Vermögen einer NGO zur freien 
Meinungsäußerung verlangt Art. 71 S. 3 UN-Charta explizit. 

Für weitere nicht verwendete, aber viel diskutierte sozialwissenschaftliche 
Kriterien und Kategorien,826 so die Unterscheidung der Union of Internatio-
nal Associations zwischen profitorientierten oder nicht-profitorientierten 
NGOs, ermangeln die völkervertraglichen Grundlagen. Durch die Arbeitsde-
finition ist der Untersuchungsgegenstand nicht künstlich verkürzt, sodass 
alle allgemeinwohlorientierte NGOs, die in der Klimaschutzpolitik eine 
wichtige Rolle spielen, betrachtet werden können.827 

 
825 In Anlehnung folgender Definition: „A non-governmental organisation is a permanent 

organisation of individuals or groups of individuals qualified in relevant fields and op-
erating independently from government influence. NGOs may derive funding from 
governments and may have governments and government officials as members pro-
vided that such funding or membership does not limit the organisation’s ability to ex-
press its views independently.” aus Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in Interna-
tional Environmental Governance, 2002, S. 31. S. ferner Definition von Brühl in Brun-
nengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 2001, 137 (Fn. 1). 

826 Ausführlich Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental 
Governance, 2002, S. 21–39; s. a. Frantz/Martens, Nichtregierungsorganisationen (NG-
Os), 2006, Kapitel 2. 

827 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 31. 
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 4.2  Umwelt-NGOs und Public Interest-NGOs 

Ein breit gefasster Begriff für Umwelt-NGOs bietet sich auch unter dem Ge-
sichtspunkt der UNFCCC-Akkreditierungspraxis an. Wie eingangs aufgelis-
tet, partizipieren neben der Umwelt-NGO-Gruppe weitere nichtstaatliche 
Gruppen bei den internationalen Klimaverhandlungen: Forschungsinstitute 
und unabhängige NGOs (RINGOs), Jugend-NGOs (YOUNGOs), Frauen- 
und Geschlechtergruppen (WGC) und Organisationen indigener Völker (I-
POs). Die sogenannten Public Interest-NGOs (PINGOs), zeichnen sich durch 
ihre Gemeinwohlorientierung und fehlenden oder zumindest zweitrangigen 
wirtschaftlichen Betätigungen oder Gewinnerzielungsabsichten aus. Häufig 
unterscheiden sich die PINGOs lediglich in ihrer inhaltlichen Schwerpunkt-
setzung. Die klassischen Umwelt-NGOs und die restlichen PINGOs bilden 
gemeinsam ein globales Netzwerk für eine nachhaltige Entwicklung.828 Den 
NGOs wird dabei zugeschrieben, dass sie frei von politischen Zwängen 
agierten.829 Eine trennscharfe Abgrenzung innerhalb der PINGOs ist häufig 
nicht möglich und für die Teilnahme an den internationalen Klimaverhand-
lungen auch nicht notwendig. 

Einige Beispiele illustrieren den fließenden Übergang zwischen NGOs, die 
Umweltforschung oder Umweltaktivismus betreiben. Zuerst ist das deutsche 
Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) e. V. zu nennen. Nach eige-
nem Verständnis ist der Verein eine Mischform aus einem wissenschaftlichen 
Institut und einer Bürgerorganisation.830 Das US-amerikanische Center for In-
ternational Environmental Law (CIEL) gehört der Constituency Umwelt-
NGOs und dem Climate Action Network (CAN) International831 an, obwohl 

 
828 S. Agenda 21, Kapitel 27.3, S. 2. 
829 Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (520). 
830 UfU, Über uns, <ufu.de/ueber-uns/> (Stand: 29.6.2021). 
831 CAN International setzt sich für die Förderung von staatlichen u. individuellen Maß-

nahmen zur Begrenzung des Klimawandels auf ein ökologisch nachhaltiges Niveau ein; 
s. CAN International, About, <climatenetwork.org/about/about-can> (Stand: 18.6.20 
20); s. a. Lipschutz/ McKendry in Dryzek/Norgaard/Schlosberg (Hrsg.), Oxford Hand-
book of Climate Change and Society, 2013, 369 (375ff.). 
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der Institutsname eher eine Mitgliedschaft in der RINGO-Constituency ver-
muten lassen würde. Die deutsche Climate Analytics GmbH832 ist beispiels-
weise Teil der RI-NGO-Constituency. 

Spezialisierte Umweltrechts-NGOs und -netzwerke, die sich um eine „zivile 
Durchsetzung“ des Umweltrechts bemühen, erschweren eine klare Abgren-
zung. Beispiele bilden die Deutsche Umwelthilfe (DUH) e. V.833, German-
watch Nord-Süd Initiative e. V.834 und ClientEarth,835 oder NGO-Netzwerke 
wie das Climate Justice Programme (CJP),836 die Environmental Law Alliance 
Worlwide (ELAW)837 oder das European Network of Environmental Law Or-
ganizations838. 

Die Sub-Kategorie der Umweltrechts-NGOs weisen eine Besonderheit auf, 
die sie von klassischen Umwelt-NGOs unterscheiden, die zur Förderung des 
Umweltschutzes beispielsweise auf Umweltbildung und politische Kampag-
nenarbeit setzen. Umweltrechts-NGOs verfügen über umfangreiche rechtli-
che Expertise und politische Handlungskompetenzen auch über das klassi-
sche Umweltrecht hinaus, die sie zur Durchsetzung des Umweltrechts nut-
zen. So treten Umweltrechts-NGOs oft als Kläger oder Beschwerdeführer, 
Antragstellende, Beobachter oder Unterstützer internationaler, unionaler 
und nationaler (quasi-)gerichtlicher Verfahren zur Kontrolle und Durchset-
zung des Klimaschutzrechts auf. Ferner sind sie Beteiligte bei klimaschädli-
chen Zulassungsverfahren. Auf die (nicht-)rechtlichen Interventionsmöglich-
keiten von Umwelt-NGOs wird später noch genauer eingegangen.839 

 
832 Climate Analytics, What we do, <climateanalytics.org/what-we-do/> (Stand: 20.6.2021). 
833 DUH, Über uns, <duh.de/ueberuns/> (Stand: 20.6.2021). 
834 Germanwatch, Über uns, <germanwatch.org/de/ueber-uns> (Stand: 20.6.2021). 
835 Mit dt. Büro in Berlin; s. ClientEarth, About, <clientearth.org/> (Stand: 20.6.2021). 
836 Climate Justice Programme, About us, <climatejustice.org.au/> (Stand: 20.6.2021). 
837 ELAW, Mission and History, <elaw.org/about> (Stand: 10.6.2021). 
838 Justice and Environment, About us, <justiceandenvironment.org/about-us/> (Stand: 20. 

6.2021). 
839 Ab Unterkapitel 4.6. 
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Die aufgeführten Beispiele aus der Praxis veranschaulichen, dass die heutige 
NGO-Landschaft fachlich breiter aufgestellt ist als in den frühen Anfängen 
der losen Graswurzelzusammenschlüsse, die aus bürgerlichen Aktivistinnen 
und Aktivisten des Umwelt- und Klimaschutzes bestanden. Umwelt-NGOs 
wahrten mit fundierten und vielfältigen Erfahrungen, Fachkenntnissen und 
Fähigkeiten in Bereichen auf, „die von besonderer Bedeutung für die Ver-
wirklichung und Überprüfung einer umweltgerechten und sozialverant-
wortlichen nachhaltigen Entwicklung sind“.840 Umweltforschung, -bewusst-
seinsschaffung, -kommunikation und -bildung, aber auch die Unterstützung 
der staatlichen Behörden bei der Umsetzung des Umweltrechts sowie bei der 
Kontrolle und Durchsetzung des umweltbezogenen Rechts, bilden mittler-
weile einige Tätigkeitsbereiche der NGOs.841 Damit verschmelzen viele Fä-
hig- und Fertigkeiten sowie Funktionen in gemeinwohlorientierten NGOs, 
die der Förderung des Umweltschutzes dienen. 

Abschließend ist festzuhalten, dass die meisten RINGOs, die rund 25 Prozent 
der 2.000 akkreditierten NGOs ausmachen,842 sich unter die breite Arbeitsde-
finition einer Umwelt-NGO subsumieren lassen.843 Auch weitere PINGOs 
fallen unter die hier angewandte Arbeitsdefinition, die nicht von einer Ange-
hörigkeit in der UNFCCC-Constituency Umwelt-NGOs abhängig ist. 

4.3  Umweltbezogene Prinzipien und Verfahrensrechte 

Der folgende Abschnitt untersucht in chronologischer Reihenfolge, inwiefern 
ausgewählte internationale Rechtsquellen Umwelt-NGOs Informationsan-
sprüche, Beteiligungsrechte oder Zugangsrechte zu (außer-)gerichtlichen 
Kontrollverfahren im Umweltbereich einräumen. Die Untersuchung bezieht 
sich sowohl auf unverbindliche Rechtsakte der Vereinten Nationen als auch 
auf regionale Völkerverträge, die trotz ihres territorial begrenzten Geltungs-
bereichs eine internationale Ausstrahlungswirkung entfalten. Im Fokus steht 

 
840 Bereits festgestellt in der Agenda 21, Kapitel 27.3. 
841 Ausführlich in Unterkapitel 4.6 u. 4.7. 
842 RINGO, Welcome to RINGO, <ringosnet.wordpress.com/> (Stand: 20.6.2021). 
843 Eigene Arbeitsdefinition in Unterkapitel 4.1. 
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die NGO-Partizipation an internationalen Entscheidungsprozessen.844 Dabei 
ist der Prozess der Verrechtlichung einer partizipativen Umweltgovernance 
zu beobachten. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 zählen die Rio-Erklärung über Um-
welt und Entwicklung und das Aktionsprogramm Agenda 21. 

Grundsatz 10 der Rio-Erklärung unterstreicht die Bedeutung der Partizipa-
tion von Bürgerinnen und Bürgern, inklusive Umwelt-NGOs, auf entspre-
chender Ebene: 

„Environmental issues are best handled with the participation of all con-
cerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual 
shall have appropriate access to information concerning the environment that 
is held by public authorities […] and the opportunity to participate in deci-
sion-making processes. State shall facilitate and encourage public awareness 
and participation by making information widely available. Effective access to 
judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall 
be provided.” 

Das gesamte demokratiefördernde Umweltvölkerrecht baut auf diesem Rio-
Grundsatz auf. So auch Teil 3 der Agenda 21, der sich mit der Stärkung und 
echten Beteiligung845 aller wichtigen gesellschaftlichen Gruppen befasst. Der 
Präambelabsatz 23.2 erläutert: 

„One of the fundamental prerequisites for the achievement of sustainable de-
velopment is broad public participation in decision-making. Furthermore, in 
the more specific context of environment and development, the need for new 
forms of participation has emerged. This includes the need of individuals, 
groups and organizations […] to know about and participate in decisions, 
particularly those which potentially affect the communities in which they live 
and work. Individuals, groups and organizations should have access to infor-

 
844 Aufbauend auf Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental 

Governance, 2002, S. 212–217. 
845 Kapitel 23.1 (Präambel). 
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mation relevant to environment and development held by national authori-
ties […] and information on environmental protection measures.“  

Das gesamte Kapitel 27 der Agenda 21 befasst sich mit NGOs und versteht 
sie als Partner einer nachhaltigen Entwicklung. Absatz 27.1 führt aus: 

„Non-governmental organizations play a vital role in the shaping and imple-
mentation of participatory democracy. Their credibility lies in the responsible 
and constructive role they play in society. Formal and informal organizations, 
as well as grass-roots movements, should be recognized as partners in the 
implementation of Agenda 21. The nature of the independent role played by 
[NGOs] within a society calls for real participation; therefore, independence 
is a major attribute of [NGOs] and is the precondition of real participation.”  

NGOs sind bedeutende, konstruktive und unabhängige Nachhaltigkeits-
partner, die partizipative Demokratien mitgestalten. Absatz 27.4 der Agenda 
unterstreicht, dass der potenzielle Beitrag von NGOs nur voll zum Tragen 
kommt, wenn eine möglichst intensive Kommunikation und Zusammenar-
beit zwischen internationalen Organisationen, Regie-rungen und örtlichen 
Verwaltungen sowie NGOs in den mit der Umsetzung der Agenda 21 betrau-
ten Gremien und im Rahmen der dafür entwickelten Programme gewährleis-
tet sind. Die Agenda 21 empfiehlt in Absatz 27.6, dass das UN-System und 
die Regierungen im Dialog mit den NGOs zur Stärkung ihrer Rolle einen Pro-
zess in Gang bringen sollen, im Zuge dessen formelle partizipative Verfahren 
und Mechanismen für die Beteiligung dieser NGOs auf allen Ebenen zu prü-
fen sind, von der Politikgestaltung und Entscheidungsfindung bis hin zur 
Umsetzung.846 

Im Jahr 1998 verabschiedete die überwiegende Zahl der UNECE-Staaten ei-
nen ersten regionalen völkerrechtlichen Vertrag, der die drei Säulen des 10. 
Rio-Grundsatzes (Zugang zu Information, Öffentlichkeitsbeteiligung, Zu-
gang zu Gericht)847 verbindlich verankert.848 Die stark subjektivierende Aar-

 
846 S. a. Agenda 21, Kapitel 27.5 u. 27.9. 
847 S. a. SDG Unterziele 16.10, 16.7 u. 16.3. 
848 Insb. Artt. 4-9 AK. 
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hus-Konvention begründet durchsetzbare Verfahrensrechte für private Ak-
teure, die für den Schutz der Umwelt eintreten. Art. 3 Abs. 7 AK normiert im 
Zusammenhang mit internationalen Entscheidungsprozessen, dass „Each 
Party shall promote the application of the principles of this Convention in 
international environmental decision-making processes and within the 
framework of international organizations in matters relating to the environ-
ment.”849  

Im Jahr 2005 später erließ die Tagung der Vertragsparteien der AK (MoP) mit 
Beschluss II/4 die Almaty-Leitlinien zur Förderung der Anwendung der 
Aarhus-Prinzipien in internationalen Foren.850 Die Leitlinien sind nicht 
rechtsverbindlich, komplementieren aber den normativen Gehalt von Art. 3 
Abs. 7 AK.851 Sie beziehen sich unter anderem auf internationale Foren, die 
die Aushandlung und Umsetzung multilateraler Umweltübereinkommen 
auf internationaler Ebene betreffen, einschließlich der Beschlüsse und Maß-
nahmen, die im Rahmen dessen getroffen werden.852 Die Verhandlungen und 
Ergebnisse unter der Schirmherrschaft der Klimarahmenkonvention bilden 
unumstritten ein solches internationales Forum.853 Interessant ist, dass die 
Französische Republik im Jahr 2005 den Vorsitz der damals eingerichteten 
Almaty-Arbeitsgruppe854 übernahm. Die Gruppe nahm daraufhin Konsulta-
tionen über die Almaty-Leitlinien mit den einschlägigen internationalen Fo-

 
849  S. dt. Übersetzung im Anhang. 
850 Annex zu Beschluss II/4; ausführlich zu den Almaty-Leitlinien s. UNECE, Promoting 

Public Participation in International Forums, <unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/p 
pif/Leaflet_PPIF_final_EN.pdf> (Stand: 8.4.2021); UNECE, The Aarhus Convention, 
2014, S. 69–71. 

851 Duyck, RECIEL 24 (2015), 123 (128). 
852 Beschluss II/4, Annex-Abs. 4 lit. a. 
853 Zuletzt in Beschluss VI/4, Präambel-Abs. 8 „major ongoing international processes, in-

cluding those related to […] climate change”; s. a. Duyck, RECIEL 24 (2015), 123ff. 
854 Engl. Task Force on Public Participation in International Forums. 
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ren auf.855 Die französische Regierung richtete zehn Jahre später die COP 21 
aus, die nicht nur maßgeblich für den Abschluss des Pariser Übereinkom-
mens verantwortlich war, sondern überwiegend für ihre inklusive, partizipa-
tive und transparente Verhandlungsführung gelobt wurde.856 

Nicht abschließend zu klären ist, ob die 47 Vertragsstaaten der Aarhus-Kon-
vention, unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, ihrer Pflicht aus 
Art. 3 Abs. 7 AK nachgekommen sind, die Anwendung der Grundsätze der 
AK beim COP 21 zu befördern. Absatz 6 der Almaty-Richtlinien857 sieht vor, 
dass jede AK-Vertragspartei die Auseinandersetzung in internationalen Fo-
ren über Maßnahmen anregen soll, die den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Überprüfungsverfahren bezüglich des Informationszugangs und der Öffent-
lichkeitsbeteiligung gewährleisten. Ob die Aarhus-Parteien wirklich Diskus-
sionen über den Rechtsschutz von Mitgliedern der Öffentlichkeit bei den in-
ternationalen Klimaverhandlungen auslösten, ist anhand der vorliegenden 
Verhandlungsdokumente und -ergebnisse zu bezweifeln.858 

Im Jahr 2010 hat der Verwaltungsrat des UN-Umweltprogramms Leitlinien 
für die Entwicklung nationaler Rechtsvorschriften über den Zugang zu Infor-
mationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten erlassen.859 Die freiwilligen allgemeinen Leitlinien 
richten sich in erster Linie an Entwicklungsländer, um die rechtswirksame 

 
855 Gem. Beschluss II/4, Abs. 6 u. 9. Während MoP 6 in 2017 nahmen die Parteien den Ent-

wurf eines Beschlusses VI/4 zur Förderung der Anwendung der Prinzipien der AK in 
internationalen Foren vorläufig an; Aarhus-MoP, Report of MoP 6, ECE/MP.PP/2017/2, 
Abs. 79. Beschluss VI/4, Abs. 3, bestimmt die Arbeiten zur Förderung der Anwendung 
der AK-Prinzipien in internationalen Foren unter der Aufsicht der Almaty-Arbeits-
gruppe fortzusetzen. 

856 Dazu Markus, ZaöRV 76 (2016), 715 (744). Im Gegensatz zur polnischen Verhandlungs-
leitung der COP 24; dazu UNECE, Highlights of the Aarhus Week in Geneva (Applying 
the Aarhus Principles to UNFCCC COP 24), <unece.org/info/media/news/environ-
ment/2018/highlights-of-aarhus-week-in-geneva/doc.html> (Stand: 10.4.2019); CIEL, 
Climate Governance Note 6 (2018), 1 (1f.). 

857 Des Beschlusses II/4, Annex. 
858 UNFCCC, COP 21, <unfccc.int/process-and-meetings/conferences/past-conferences/ 

paris-climate-change-conference-november-2015/cop-21#eq-4> (Stand: 30.7.2020). 
859 UNEP-Rat, UNEP/GCSS.XI/11, Annex des Beschlusses SS.XI/5, Teil A. 



Kathleen Pauleweit 

154 

 

Umsetzung des 10. Rio-Grundsatzes im Rahmen ihrer nationalen Rechtsset-
zung(sprozesse) zu fördern.860 

Die von der Staatengemeinschaft abgelegte Erklärung vom Rio+20-Gipfel un-
ter dem Titel „Die Zukunft, die wir wollen“ aus dem Jahr 2012 bekräftigt die 
Rio-Prinzipien und die bisherigen Aktionspläne.861 

Vier Jahre später im Jahr 2016 erließ der Menschenrechtsrat eine Resolution 
zum zivilgesellschaftlichen Raum,862 die in Absatz 10 die essenzielle Rolle der 
Zivilgesellschaft in subregionalen, regionalen und internationalen Organisa-
tionen betont, einschließlich 

„in support of the organizations’ work, and in sharing experience and exper-
tise through effective participation in meetings in accordance with relevant 
rules and modalities, and in this regard reaffirms the right of everyone […] 
in association with others, to unhindered access to and communication with 
subregional, regional and international bodies, and their representatives and 
mechanisms”.  

Der Menschenrechtsrat bekräftigt in seiner Resolution erneut863 die men-
schenrechtliche Dimension der Partizipationsrechte. 

Ein weiteres regionales Instrument zur Umweltdemokratieförderung setzt 
den 10. Rio-Grundsatz in der ECLAC-Region verbindlich um.864 Das im Jahr 
2018 in Costa-Rica verabschiedete Escazú-Abkommen ähnelt in seinem Auf-
bau und seiner Struktur stark der Aarhus-Konvention. Den dreigliedrigen 
Kern des Abkommens bilden die Rechte der Öffentlichkeit in Umweltange-
legenheiten: das Recht auf Zugang zu Umweltinformationen, die Beteiligung 

 
860 UNEP-Rat, UNEP/GCSS.XI/11, Annex des Beschlusses SS.XI/5, Teil A, Präambel-

Abs. 1. Das UNEP hat 2015 einen Umsetzungsleitfaden zu den Bali-Leitlinien heraus-
gegeben, UNEP, Putting Rio Principle 10 into Action, 2015. 

861 S. Annex, Kapitel II, Unterkapitel A, insb. Abs. 15f. 
862 HRC, Resolution 32/31 v. 1.7.2016, Civil Society Space, A/HRC/RES/32/31. 
863 HRC, Resolution 27/31 v. 26.9.2014, Civil Society Space, A/HRC/RES/27/3, u. HRC, 

Resolution 24/21 v. 27.9.2013, Civil Society Space: Creating and Maintaining, in Law 
and in Practice, a Safe and Enabling Environment, A/HRC/RES/24/21. 

864 Zum Verrechtlichungsprozess in der ECLAC-Region s. Duyck, RECIEL 24 (2015), 123 
(126f.). 
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der Öffentlichkeit an umweltbezogenen Entscheidungsprozessen und der 
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten.865 Art. 7 Abs. 12 Escazú-
Abkommen normiert die folgende Pflicht für Vertragsparteien bezüglich in-
ternationaler Foren: 

„Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with do-
mestic legislation, public participation in international forums and negotia-
tions on environmental matters or with an environmental impact, in accord-
ance with the procedural rules on participation of each forum. The participa-
tion of the public at the national level on matters of international environ-
mental forums shall also be promoted, where appropriate.”  

Jede Partei fördert die öffentliche Beteiligung in internationalen Foren und 
auf nationaler Ebene bezüglich der Angelegenheiten der internationalen Um-
weltforen. Eine effektive öffentliche Beteiligung in internationalen Foren und 
Verhandlungen setzt zumindest den freien Informationszugang voraus. Der 
gegenständliche Vertragsartikel bezieht sich aber nicht explizit auf alle um-
weltbezogenen Verfahrensrechte, einschließlich des Zugangs zu Informatio-
nen und den wirksamen Zugang zu Überprüfungsverfahren. 

4.4  Völkerrechtssubjektivität von Umwelt-NGOs 

Nationalstaaten stellen unumstritten die originären Subjekte des Völker-
rechts dar, die das staatszentrierte System der Vereinten Nationen dominie-
ren. Hingegen erweckt die Präambel der UN-Charta den Eindruck, als stün-
den „die Völker der Vereinten Nationen“866 oder nach dem ersten Rio-Grund-
satz „die Menschen“867 im Mittelpunkt der Bemühungen, so als würden die 
Vereinten Nationen einen universalistischen Ansatz verfolgen. Trotz der 
staatlichen Privilegierung im UN-System arbeiten und wirken immer mehr 
(nicht-)staatliche Akteure im transnationalen Raum, deren Anerkennung als 
atypische Völkerrechtssubjekte hoch umstritten ist. Die nachfolgende Unter-

 
865 S. insb. Artt. 5-8 Escazú-Abkommen. 
866 Hs. 1 Präambel UN-Charta. 
867 UNCED, Rio-Erklärung über Umwelt u. Entwicklung v. 14.6.1992, A/CONF.151/26 

(Vol. I). 
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suchung beschränkt sich auf Ausführungen zur Anerkennung von Umwelt-
verbänden, die „der organisierten sozialen Sphäre“868 angehören und legi-
time Allgemeininteressen vertreten. 

Einige atypische Völkerrechtssubjekte erlangten in der Vergangenheit eine 
Anerkennung ihrer Völkerrechtssubjektivität. Ein nicht-territoriales traditio-
nelles Subjekt ist ein gemeinnütziger, von Privatpersonen gegründeter, nati-
onaler Verein nach schweizerischem Recht: das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz (IKRK).869 Eigene Befugnisse für das IKRK ergeben sich aus den 
vier Genfer Konventionen und dem 1. Zusatzprotokoll.870 Umwelt-NGOs ge-
hen ebenfalls aus privaten Gründungen nach nationalem Recht hervor und 
vertreten gleichermaßen Allgemeinwohlbelange. Jedoch wird ihnen nach 
herrschender Meinung keine internationale Rechtspersönlichkeit zugespro-
chen.871 Eine mit Staaten vergleichbar legitime, aber atypische Völkerrechts-
subjektivität von transnationalen Umwelt-NGOs lässt sich dennoch durch-
aus überzeugend vertreten. 

Eine Vielfalt an Bürgerinitiativen, losen Gruppen und Bewegungen, Klima-
klubs sowie Umweltverbänden existiert, die sich gegen die Überhitzung des 
irdischen Treibhauses einsetzen. Umweltverbände sind formalisierte Zusam-
menschlüsse natürlicher oder juristischer Personen des nationalen Rechts. In 
der Klimapolitik sind zwei Dachverbände von besonderer globaler Bedeu-
tung: das Climate Action Network (CAN) International und das Netzwerk 
Climate Justice Now! (CJN!)872. Das CAN setzt sich beispielsweise aus rund 

 
868 Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129 

(132). 
869 Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 2 Rn. 60, 63. 
870 Vertragstexte verfügbar unter IKRK, Geneva Conventions of 1949 and Additional Pro-

tocols, and their Commentaries, <ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties 
1949.xsp> (Stand: 31.10.20 20). 

871 Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 2 Rn. 119; Epiney in Proelß (Hrsg.), Internationales Um-
weltrecht, 2017, 1 (Rn. 103). 

872 Das Netzwerk CJN! ist seit 2007 keine akkreditierte Beobachterorganisation (Consti-
tuency Umwelt-NGO) der UNFCCC-Verhandlungen mehr, dazu ausführlich Kuyper/ 
Bäckstrand/H. Schroeder, RPR 34 (2017), 88 (98–100); s. a. CJN!, Home, <climatejusticenow 
.org/> (Stand: 31.7.2020). 
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1.300 kleinen, mittelgroßen und großen Umwelt-NGOs aus mehr als 
120 Staaten zusammen.873 Zu den weltweit größten und finanzstärksten Um-
welt-NGOs gehören Greenpeace, der WWF und Friends of the Earth, deren 
Mitgliederzahl allein die Bevölkerungszahl von Zwergstaaten übersteigt, bei-
spielsweise der Republik San Marino oder des Fürstentums Liechtenstein.874 
Zudem verfügen einige transnationale Umwelt-NGOs über ein wesentlich 
größeres Finanzvolumen als kleine Inselentwicklungsländer (SIDS),875 bei-
spielsweise die Republik Vanuatu oder Tuvalu. 

Die „neuen Akteure des Völkerrechts“876 entwickeln durch ihre Aktivitäten 
das internationale Recht fort:877 Sie nehmen an internationalen Konferenzen 
teil, sammeln und geben Informationen weiter, lobbyieren für Umwelt- und 
Klimaschutzinteressen, betreiben Öffentlichkeitsarbeit und üben so politi-
schen Druck auf die staatlichen Akteure aus. Sie unterstützen und überwa-
chen die Durchsetzung völkervertraglicher Pflichten.878 

Um die Frage genau zu klären, wie Umweltverbände in die internationale 
Klimagovernance einbezogen sind, diskutiert der folgende Abschnitt 4.4.1 
zunächst kurz das Demokratiedefizit der durch Nationalstaaten geprägten 
Klimagovernance.879 Diese Analyse führt zu den Argumenten gegen die An-

 
873 CAN International, About CAN, <climatenetwork.org/about/about-can> (Stand: 31.7. 

2020). 
874 Die Einwohnerzahl 2017 betrug in San Marino 33.400 u. in Liechtenstein 37.922, s. World 

Bank Group, Population, total, <data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?loca-
tions=SM-LI> (Stand: 13.3.2019). Allein Greenpeace hat nach eigenen Angaben 3 Milli-
onen Unterstützende. In der BRD spenden regelmäßig rund 600.000 Fördermitglieder, 
s. Greenpeace BRD, So handelt Greenpeace, <greenpeace.de/ueber-uns/greenpeace-
stellt-sich-vor> (Stand: 31.7.2020). 

875 M. Schroeder/Wapner in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Na-
tions, 2018, 346 (348). 

876 Kleinlein, DVBL 132 (2017), 1072 (1073). 
877 Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 2 Rn. 119; Epiney in Proelß (Hrsg.), Internationales Um-

weltrecht, 2017, 1 (Rn. 104–106). 
878 S. ausführlich in Unterkapitel 4.7. 
879 Ausführlich dazu Baber/Bartlett in Dryzek/Norgaard/Schlosberg (Hrsg.), Oxford 

Handbook of Climate Change and Society, 2013, 653 (657f.). 
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erkennung der völkerrechtlichen Subjektivität von Umwelt-NGOs. Diese Ge-
genargumente lassen sich in zwei thematische Felder880 einordnen:881 Zum 
einen wird die Legitimität und Repräsentativität dieser Organisationen be-
zweifelt und ihr fehlendes demokratisches Mandat angeprangert (4.4.2). Zum 
anderen ermangele den Aktivitäten der Umwelt-NGOs die Integrität, Re-
chenschaftspflicht, Transparenz und die nötige Kontrolle (4.4.3). Weiter heißt 
es, seien sie nicht gewählte und überwiegend kleine Gruppen mit Eigen- oder 
Partikularinteressen, die weder eine demokratische Binnenstruktur aufwie-
sen noch öffentlicher Kontrolle unterlägen. Zum Schluss erörtert der Ab-
schnitt 4.4.4 die fehlende Notwendigkeit der Anerkennung der Völkerrechts-
subjektivität für den verfahrensrechtlichen Einbezug. 

4.4.1  Legitimationsproblem klassischer Völkerrechtssubjekte 

Zurzeit erkennen die Vereinten Nationen bei 195 Ländern882 die Staatsquali-
tät an. Der Demokratieindex, der den Demokratisierungsgrad in 165 Staaten 
und zwei Territorien bemisst, stellt fest, dass im Jahr 2019 lediglich 22 Staa-
ten, die nur 5,7 Prozent der Weltbevölkerung883 beherbergen, vollständig 
ausgeprägte liberale Demokratien darstellen.884 In rund 173 Staaten sind da-
her entscheidungs- oder herrschaftsausübende Organe nur bedingt allge-
mein, unmittelbar, frei, gleich und geheim gewählt. Die staatlichen Amts- 
und Mandatsträgerinnen und -träger müssen gegenüber der Bevölkerung 

 
880 Das Autorenkollektiv Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environ-

mental Governance, 2002, S. 218, 222f. identifiziert neben den sogleich darzustellenden 
Problemfeldern zur NGO-Legitimität die Verwendung rechtswidriger Mittel durch 
NGOs, s. a. Unterkapitel 4.7.2.2.3. 

881 Hauptkritikpunkte zusammengefasst von Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 2 Rn. 119 m. w. 
N.; M. Schroeder/Wapner in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United 
Nations, 2018, 346 (354 Fn. 31); Steffek, Leviathan 2008, 105 (110). 

882 Zudem Vatikanstadt u. Gebiete, bei denen die Anerkennung als Staat umstritten ist 
oder die sich in freier Assoziierung mit anderen Staaten befinden z. B. Cookinseln u. 
Niue mit Neuseeland. 

883 „Weltbevölkerung“ bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung der v. Index erfassten 
167 Systeme. Nur Mikrostaaten sind ausgeschlossen, daher entspricht die Zahl nahezu 
der geschätzten irdischen Gesamtbevölkerung; EIU, Democracy Index 2019, 2020, S. 3. 

884 EIU, Democracy Index 2019, 2020, S. 3. 
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nicht unbedingt Rechenschaft für ihr politisches (Nicht-)Handeln ablegen. 
Für die meisten völkerrechtlich anerkannten Staaten stehen die politische Le-
gitimität der Repräsentantinnen und Repräsentanten, die oftmals nicht aus 
demokratischen Wahlen vorgehen, daher in Frage.885 Der ganz überwiegende 
Teil der Weltbevölkerung (94,3 Prozent im Jahr 2019) kann seine politische 
Elite eben nicht effektiv demokratisch kontrollieren. 

Gleichzeitig ist das Staatshandeln häufig intransparent und nicht nachvoll-
ziehbar. Zugleich sind in dem überwiegenden Teil der Staaten partizipative 
politische Kulturen, Teilhabe- und Rechtsschutzmöglichkeiten wie in voll-
ständigen Demokratien für die Bevölkerung nicht grundsätzlich gegeben.886 

Auch in voll ausgeprägten Demokratien, wie beispielsweise der Bundesre-
publik Deutschland (Platz 13 des Demokratieindex im Jahr 2019),887 manifes-
tieren sich Legitimationskrisen staatlichen (Nicht-)Handelns. In Deutschland 
wirft zum Beispiel der Dieselskandal888 und die Verstrickungen der deut-
schen Autokonzerne mit dem Verkehrsministeriums Fragen nach legitimen 
rechtstaatlichen Staatshandeln und rechtsstaatlicher Kontrolle gewinnorien-
tierter Unternehmen auf. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die überwiegende Mehrheit der 
Völkerrechtssubjekte über kein demokratisches Mandat verfügt und sich da-

 
885 So a. M. Schroeder/Wapner in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United 

Nations, 2018, 346 (354). 
886 S. a. BertelsmannStiftung, Bertelsmann Transformation Index (BTI), <bti-project.org/en/ 

home.html?&cb=00000> (Stand: 31.7.2020). Der Transformationsindex analysiert u. 
bewertet Transformationsprozesse zu Demokratien u. freien Marktwirtschaften; s. a. 
CIVICUS, Monitor Tracking Civic Space World Map, <monitor.civicus.org/> (Stand: 
31.7.2020). Das Forschungsinstrument bewertet die Handlungsspielräume der Zivilge-
sellschaft. 

887 EIU, Democracy Index 2019, 2020, S. 10. 
888 U. a. Koch-Gröber, ZfU 43 (2020), 41ff. 
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mit ein Legitimationsproblem der machtpolitisch geprägten Weltordnung of-
fenbart,889 die eklatante ökologische890 und soziale891 Krisen zulässt. 

Im Übrigen spielt die demokratische Legitimität der Staatsgewalt und die 
Wahl des eigenen politischen Systems (innere Dimension der Staatsgewalt) 
bei der Feststellung der staatlichen Rechtssubjektivität keine Rolle.892 Daher 
überzeugt nicht, dass an freiwillige private Zusammenschlüsse von natürli-
chen oder juristischen Personen höhere Anforderungen an demokratischer 
Legitimation, Repräsentativität (in Deutschland gar die Anerkennungsvo-
raussetzung der basisdemokratischen Verfasstheit)893 und ihrer Überwa-
chung gestellt werden, als an die meisten klassischen mit keiner oder wenig 
repräsentativen Legitimität ausgestatteten Völkerrechtssubjekte, wie bei-
spielsweise gescheiterte Staaten, Autokratien (z. B. Diktaturen und Oligar-
chien), Hybridformen mit autokratischen und demokratischen Zügen und 
defekte Demokratien. 

4.4.2  Legitime und repräsentative Rolle der Umwelt-NGOs 

Neben den überwiegend undemokratischen Staaten agieren Umweltver-
bände als „souveränitätsfreie Akteure“894. Sie zeichnet ihr (trans-)nationales 

 
889 Weizsäcker in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 

2001, 23 (26); ausführlich in Bezug auf die Klimagovernance Bäckstrand in Dryzek/Nor-
gaard/Schlosberg (Hrsg.), Oxford Handbook of Climate Change and Society, 2013, 669. 

890 Zu den v. Weltwirtschaftsforum anerkannten 10 globalen langfristigen Risiken für die 
nächsten 10 Jahre zählen Wetterextreme, Versagen im Klimaschutz, Naturkatastrophen, 
Biodiversitätsverlust, durch den Menschen verursachte Umweltkatastrophen u. Was-
serknappheit, s. World Economic Forum, The Global Risks Report 2020, 2020. 

891 Oxford International beschreibt 2020 vordergründig das armutsbefördernde, sexisti-
sche Wirtschaftssystem in seinem jährlich erscheinenden Armutsbericht, Coffey/Espino-
za ua, Time to Care, 2020. 

892 Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 2 Rn. 84f. 
893 Gem. § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 UmwRG. Zu den dt. Anerkennungsvoraussetzungen läuft ein 

Beschwerdeverfahren vor dem Aarhus-Komitee ACCC/C/2016/137 BRD (Beschwer-
deführer WWF BRD). 

894 Rosenau, Turbulence in World Politics, 1990, S. 36. 



4  Umwelt-NGOs und das Übereinkommen 

 

161 

   

Engagement für das „quasi-universalistische Ziel“895 des Schutzes der natür-
lichen Umwelt aus. NGOs und andere Akteure der Zivilgesellschaft bemü-
hen sich um nichtstaatliche transnationale Rechtserzeugung,896 die national-
staatlich-territoriale und wirtschaftsorientierte Interessen sowie politische 
Blockadehaltungen zu überwinden versucht. Durch die Herstellung einer 
transnationalen Debatte und Öffentlichkeit wirken sie als globalistisches Kor-
rektiv während der gouvernementalen Verhandlungen.897 Die Transparenz 
und Rechenschaftspflicht staatlicher Verhandlungspositionen erhöht die „In-
put-Legitimität“898 internationaler Verhandlungsergebnisse.899 

Obwohl Umwelt-NGOs Institutionen nationalen Rechts bilden, vermögen 
ihre globalistischen Ziele eher denen der (indigenen) Völker der Vereinten 
Nationen oder der Weltöffentlichkeit, in staatsdominierten Aushandlungs-
prozessen zu repräsentieren,900 als die partikularen Interessen der überwie-
gend nicht demokratisch legitimierten Staatseliten. Die Umwelt-NGOs ver-
folgen das Interesse und Ziel, die natürlichen Lebensgrundlagen vor weiterer 
Zerstörung oder Beschädigung zu bewahren. Durch ihr Engagement, wie die 
unabhängige Überwachung und den Informationsaustausch, tragen sie nicht 
nur zur Problemlösung bei, sondern erhöhen gleichermaßen die „Output-Le-
gitimität“ staatlicher und intergouvernementaler Institutionen.901 

 
895 M. Schroeder/Wapner in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Na-

tions, 2018, 346 (347); s. a. Brechin/Bhandari, WIREs Climate Change 2 (2011), 871ff. u. 
Kapitel 4 (Einleitung). 

896 Boysen, ZUR 29 (2018), 643 (644). 
897 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 218. 
898 Definitionen von Legitimität, Input- u. Output-Legitimität s. Beisheim, Fit für Global Go-

vernance?, 2004, 26f.; zum Mangel der Input- u. Output-Legitimation des Weltregierens 
s. Beisheim in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 
2001, 115 (119f.); Beisheim, Fit für Global Governance?, 2004, insb. S. 59–62. 

899 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 218. 

900 Studie zur Wahrnehmung der Rollen von nichtstaatlichen Akteuren im UNFCCC-Pro-
zess von Nasiritousi/Hjerpe/Linnér, Int Env Agree 16 (2016), 109ff. 

901 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 218. 
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Aus den andiskutierten Gründen902 sehen sich manche NGOs mit höherer re-
präsentativer Legitimität ausgestattet als (klima-)verantwortungslos han-
delnde Staaten.903 Umwelt-NGOs verfügen zwar über kein demokratisches 
Mandat und keine demokratische Legitimation, wie im Übrigen die aller-
meisten staatlichen Regierungen, doch die westliche Demokratieforschung 
zeigt auf, dass keine originäre und gänzlich legitimierte Vertretung der Völ-
ker oder der Menschheit existiert.904 Lediglich der repräsentative Weltparla-
mentarismus besitzt aus demokratietheoretischer Sicht gegenüber der zivil-
gesellschaftlichen Partizipation ein stärker demokratisch legitimierendes Po-
tenzial.905 

Versteht man Umwelt-NGOs als Interessengruppe906 und als Teil der globa-
len Zivilgesellschaft und nicht als deren Vertretung, erübrigt sich die Forde-
rung nach einem demokratischen Mandat. Diese Akteure üben die freie Mei-
nungsäußerung aus, nutzen die Versammlungs- und Forschungsfreiheit und 
setzen sich für ein spezielles Gemeinwohlinteresse ein, nämlich dem Schutz 
der Umwelt und einer nachhaltigen Entwicklung gegenwärtiger und künfti-
ger Generationen. Die gesellschaftspolitische Gemeinwohlorientierung 
rechtfertigt eine privilegierte Rechtstellung gegenüber im Eigeninteresse 

 
902 Ausführlich zur Legitimität der NGOs zur Durchsetzung von Allgemeinwohlbelangen 

s. Weizsäcker in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsres-
source, 2001, 23ff.; Heß, ZUR 29 (2018), 686 (687); zum Legitimationspotenzial von 
NGOs s. Beisheim in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimations-
ressource, 2001, S.115ff. 

903 M. Schroeder/Wapner in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Na-
tions, 2018, 346 (347). 

904 Z. B. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Govern-
ance, 2002, S. 219 m. w. N. in Fn. 40; M. Schroeder/Wapner in Weiss/Daws (Hrsg.), The 
Oxford Handbook on the United Nations, 2018, 346 (347). 

905 Leinen/Bummel, Das demokratische Weltparlament, 2017; kritisch Steffek, Leviathan 
2008, 105 (110f.). 

906 Beisheim, Fit für Global Governance?, 2004. 
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agierenden NGO-Gruppen. Sie verlangt jedoch nicht nach einer binnende-
mokratischen Struktur der Interessengruppe.907 

Das kritisierte gruppeninterne Legitimationsdefizit ist ein gewichtiger 
Grund, warum Umwelt-NGOs bisher nicht mit Stimmrechten oder formellen 
Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sind. Dieses Defizit kann nicht kon-
stitutiv sein. Schließlich verfügen die als illegitim einzustufenden Staatsre-
gierungen über Stimmrechte, obwohl sie selbst keinem demokratischen Le-
gitimationsverfahren durchlaufen sind. Hier manifestiert sich die faktische 
Macht der Nationalstaaten, die sich gegen die völkerrechtliche Anerkennung 
und Stimmrechte neuer Akteure wehren. Die nicht völkerrechtlich anerkann-
ten Umwelt-NGOs besitzen nur sehr selten über im Völkerrecht begründete 
Rechte und Pflichten.908 

Daraus resultiert eine eklatante Machtasymmetrie zwischen stimmberechtig-
ten Staatsvertreterinnen und -vertretern (engl. „voting Parties“) und zivilge-
sellschaftlichen Akteurinnen und Akteure, die lediglich mit „voice“ zur Ver-
folgung ihrer eigenen Interessen ausgestattet sind.909 Sie besitzen keine tradi-
tionelle Formen der politischen Macht oder Autorität (Legislative oder Exe-
kutive), sondern verfügen über andere alternative Kanäle des Einflusses.910 

Mitglieder der Zivilgesellschaft können intergouvernementale Entschei-
dungsprozesse beeinflussen, weil sie über symbolische (Legitimität und mo-
ralische Autorität), kognitive (Wissen und Expertise), soziale (Zugang zu 
Netzwerken), hebelwirkende (Zugang zu Schlüsselpersonen und Entschei-

 
907 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 219; Weizsäcker in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimati-
onsressource, 2001, 23 (24f.). 

908 Zu Verfahrensrechten im internationalen Klimaschutzrecht s. Unterkapitel 4.3, 4.6 u. 
4.7. 

909 Steffek, Leviathan 2008, 105 (112). 
910 Ausführlich zu Funktionen, Aktivitäten u. Kanälen des NGOs-Einflusses in der inter-

nationalen Umwelt-Kooperation s. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in Interna-
tional Environmental Governance, 2002, S. 3f., 40–52. 
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dungsprozessen) und materielle (Zugang zu Ressourcen und Position in der 
Weltwirtschaft) Macht verfügen.911 

Die Zivilgesellschaft nimmt Umwelt-NGOs in ihren Bemühungen für den 
Klimaschutz als besonders glaubwürdig wahr.912 Sie gelten als „hochlegitime 
Akteure“913 der Klimagovernance, die öffentliches Bewusstsein schaffen und 
die öffentliche Meinung repräsentieren.914 Diese Wahrnehmung deutet auf 
eine starke symbolische und soziale Macht der Umwelt-NGOs hin, die auf 
ihrer großen Mitgliederzahl basiert.915 Im Gegensatz zu anderen an Eigenin-
teressen orientierten NGOs, wie Marktakteure mit Gewinnerzielungsabsicht, 
unterstellt man ihnen oft aufgrund ihrer Gemeinwohlorientierung eine mo-
ralische Überlegenheit.916 Umwelt-NGOs genießen gesellschaftliches Ver-
trauen und ein hohes Maß an „gesellschaftlicher Legitimation“.917 Aufgrund 
ihres Legitimationsvorsprungs sind Umwelt-NGOs trotz ihres traditionellen 
materiellen Machtdefizits zu einflussreichen moralischen Einflussnehmern918 
in der Klimapolitik aufgestiegen. Die gesellschaftliche Legitimationsmacht919 
der Umwelt-NGOs, die häufig mit kognitiver Macht (fachlichem Wissen, Ex-
pertise und Ideen)920 gepaart ist, ermöglicht, dass ihre normativen und mora-
lisch-ethischen Erwartungen und Forderungen tatsächlich im öffentlichen 

 
911 Kategorien nach Nasiritousi/Hjerpe/Linnér, Int Env Agree 16 (2016), 109 (113). 
912 Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129 

(137f.). 
913 Curbach, Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 9 (2008), 368 (370). 
914 Nasiritousi/Hjerpe/Linnér, Int Env Agree 16 (2016), 109 (119f., 122). 
915 Nasiritousi/Hjerpe/Linnér, Int Env Agrees 16 (2016), 109 (119). 
916 Curbach, Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 9 (2008), 368 (370 m. w. 

N.). 
917 Curbach, Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 9 (2008), 368 (371 m. w. 

N.). 
918 Curbach, Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 9 (2008), 368 (371 m. w. 

N.); Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 
129 (138). 

919 Diese Macht wird a. als „cultural voluntaristic authority“ bezeichnet, s. Boli/Thomas in 
Boli/Thomas (Hrsg.), Constructing World Culture, 1999, 13 (37). 

920 Nasiritousi/Hjerpe/Linnér, Int Env Agree 16 (2016), 109 (122); s. a. Curbach in Schuppert/ 
Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129ff. 
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Diskurs ankommen und Resonanz bei Staaten, anderen Akteuren und der 
Öffentlichkeit erzeugen.921 

Die alternative politische Macht und Autorität von klimaschutzfördernden 
NGOs zwingt im teils demokratisierten intergouvernementalen Verhand-
lungsprozess zur Abkehr von machtpolitischen Verhandlungspositionen hin 
zum besseren sachlichen Argument. Durch ihre hohe gesellschaftliche Legi-
timation können NGOs ihre politischen Forderungen sogar gegen andere, 
vermeintlich mächtigere Akteure durchsetzen.922 Gerade große Umwelt-
NGOs der Industriestaaten zeichnet zudem ihre finanzielle Stärke, ihre Netz-
werke mit Entscheidungsträgerinnen und -trägern sowie ihre hohe Medien-
kompetenz aus, sodass sie gar über hebelwirkende und beschränkte materi-
elle Macht verfügen.923 

4.4.3  Organisationsstruktur, öffentliche Verantwortung und 
Transparenz 

Privatpersonen suchen sich freiwillig ihre Umwelt-NGO aus, die ihre um-
weltpolitischen Interessen vertritt. Die häufig zahlenden NGO-Unterstütze-
rinnen und -unterstützer924 treffen ihre Entscheidung zur Unterstützung ei-
ner Organisation wohl überwiegend losgelöst von der binnendemokrati-
schen Verfasstheit der Interessengruppe. 

Die Unterstützerinnen und Unterstützer können bei als illegitim erachteten 
Handeln des rechenschaftspflichtigen Führungsorgans jederzeit austreten 
oder ihre finanziellen sowie sonstigen Beiträge einstellen. Handlungen des 
Agenten sind damit gegenüber den rechenschaftsinteressierten Personen 
(Prinzipal) direkt sanktionsfähig, auch wenn nicht alle NGO-Mitglieder über 

 
921 Curbach, Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 9 (2008), 368 (371). 
922 Curbach, Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik 9 (2008), 368 (371); Curbach 

in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129 (137). 
923 Nasiritousi/Hjerpe/Linnér, Int Env Agree 16 (2016), 109 (122); s. a. Wurzel/Connelly (Hrsg.), 

The European Union as a Leader in International Climate Change Politics, 2011, S. 225–
227. 

924 Unter dem Begriff Unterstützung fallen u. a. beitragspflichtige Mitgliedschaften, För-
derverträge, Patenschaften, Spenden oder ehrenamtliche Tätigkeiten. 
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ein Stimmrecht zur Gestaltung der Organisationspolitik verfügen.925 Insofern 
sind NGOs (finanziell) abhängig von ihren Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern, ihren Interessenlagen und ihrer öffentlichen Akzeptanz und zivilgesell-
schaftlichen Eigenlegitimation, um ihre Aktivitäten dauerhaft auszuüben.926 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass finanzielle und per-
sonelle Ressourcen für den NGO-Sektor sehr beschränkt zur Verfügung ste-
hen. Aus diesem Grund stehen die einzelnen umweltschützenden NGOs im 
direkten befruchtenden Wettbewerb um Mitglieder, Ressourcen und Ein-
fluss. 

Aus diesen Gründen sind die Rechenschaftsbeziehungen zwischen NGOs 
und ihrem Unterstützerkreis außerhalb von basisdemokratischen Stimm-
rechten im Gegensatz zum relationalen Verhältnis der Staatgewalt und sei-
nem Staatsvolk direkt sanktionsfähig. Schließlich sind die Erlangung einer 
fremden Staatsangehörigkeit oder die Weigerung der Steuerzahlung sehr 
herausfordernde Unternehmungen. 

Zum Argument der fehlenden Transparenz ist entgegenzuhalten, dass NGOs 
zur Teilnahme an UN-Verhandlungsprozessen akkreditiert sein müssen. Im 
Akkreditierungsverfahren sind bestimmte Informationen einzureichen, die 
ein Mindestmaß an Transparenz und Rechenschaftslegung gewährleisten.927 

4.4.4  Zukunftstaugliche Völkerrechtssubjektivität? 

In Anbetracht der ökologischen Krisen und bevorstehenden Klimakatastro-
phe928 erodiert die Fähigkeit der souveränen Staaten zunehmend, effektive 
Lösungen auf die aktuellen Herausforderungen unserer globalisierten Welt 
bereitzuhalten. Man muss sich fragen, ob neben der staatlichen Souveränität 
nicht auch eine „planetarische Souveränität“ oder eine tatsächliche „Souverä-

 
925 S. a. Kuyper/Bäckstrand/H. Schroeder, RPR 34 (2017), 88 (91). 
926 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 222. 
927 Zum Akkreditierungsverfahren s. Kapitel 4.5. 
928 Zu den vom Weltwirtschaftsforum anerkannten Umweltrisiken für die Weltwirtschaft 

s. Fn. 27. 
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nität der Völker“ in die internationale Politik zu integrieren wären.929 Wenig 
verwunderlich ist, dass sich in diesen Zeiten neue Akteure bildeten und nach 
Anerkennung, Partizipation und Einfluss in der internationalen Umwelt-
governance streben. Die Partizipation von Umweltorganisationen als „Kor-
rektiv des Aggregations-problems“930 scheint durchaus förderlich für die Be-
wältigung der dringlichen Klimakrise zu sein. Auch die UNFCCC-Vertrags-
parteien und das Klimasekretariat sehen die Partizipation einer großen An-
zahl an NGOs als grundsätzlich positiven Einfluss.931 

Die Rechtswissenschaft kann in diesem Zusammenhang nach rechtlichen 
Möglichkeiten suchen, den transnationalen Akteuren, die durchsetzungs-
schwache und nicht klagebewehrte Allgemeinheitsinteressen zu vertreten 
versuchen, einen sicheren Handlungsspielraum zu eröffnen.932 Die prokura-
torische Rechtsstellung von national und global tätigen Umwelt-NGOs als 
Teil einer postnationalen Zivilgesellschaft ist mithin längst vorhanden.933 Die 
völkerrechtliche Anerkennung könnte sich vorteilhaft auf den Schutz des All-
gemeingutes Atmosphäre auswirken, indem die NGOs als völkerrechtliche 
Subjekte noch verstärkter als bisher als „Anwälte des Klimas“934 

„mit der (gerichtlichen oder außergerichtlichen) Durchsetzung klimavölker-
rechtlicher Pflichten betraut werden. So könnte Umweltverbänden einerseits 
national eine Klagebefugnis zugewiesen werden, über die sie im Sinne einer 
Prozessstandschaft für einzelne Bürger[innen und Bürger] Kompensations-
pflichten gerichtlich oder außergerichtlich geltend machen könnten. Ande-
rerseits könnten diese Umweltverbände auch international (z. B. im Rahmen 
des Pariser [Übereinkommens]) mit dieser Aufgabe betraut werden. Eine sol-

 
929 Adamian in Vanderheiden (Hrsg.), Political Theory and Global Climate Change, 2008, 

67 (84). 
930 Steffek, Leviathan 2008, 105 (111). 
931 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 122. 
932 Schlacke/Köster in Michelot (Hrsg.), Justice climatique, 2016, 265 (275f.). 
933 S. Unterkapitel 4.3. 
934 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 57. 
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che Anerkennung der Völkerrechtssubjektivität von Verbänden wäre auf-
grund ihrer Bündelungsfunktion durchaus gerechtfertigt.“935 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltverände-
rungen befürwortet die Völkerrechtssubjektivität von national anerkannten 
Umwelt-NGOs. Ähnlich wie bei der Aarhus-Konvention und dem Escazú-
Abkommen könnten Umweltverbände für den Klimaschutz Partizipations-
rechte erhalten, um die Pariser Vertragsparteien stärker zu kontrollieren und 
zu ambitionslose Politik öffentlich zu kritisieren.936 Der wissenschaftliche Bei-
rat schlug im Jahr 2014 vor, die zivilgesellschaftliche Kontrolle im Pariser 
Pledge-and-Review-System zu stärken, indem Umwelt-NGOs ein Recht auf 
Zugang zu Information, ein Recht auf Beteiligung an Diskussions- und Ent-
scheidungsprozessen im UNFCCC-Regime sowie Klagerechte erhalten, ins-
besondere bei der Nichteinhaltung staatlicher Zielverpflichtungen.937 Diesen 
Vorschlägen ist die Staatengemeinschaft nur in Teilen nachgekommen.938 

Für die Ausstattung mit Umweltverfahrensrechten müssen Umwelt-NGOs 
jedoch nicht zwangsläufig völkerrechtlich anerkannt sein, aber hinderlich 
wäre die Anerkennung sicherlich nicht für die in Art. 12 PÜ und Abs. 14 PÜ-
Präambel von der Staatengemeinschaft angestrebte öffentliche Partizipation 
im Klimaschutz. Allerdings hat die Anerkennung nach überwiegender Auf-
fassung keine konstitutive, sondern bloß deklaratorische Bedeutung.939 Dass 
sich die völkerrechtliche Anerkennungspraxis in naher Zukunft ändern 
sollte, ist bei den derzeitigen geopolitischen Konflikten unwahrscheinlich. Im 
Grunde muss man sich folgende Frage stellen: Ist die Kategorie der Völker-
rechtssubjektivität im derzeitigen „Zwischenstaatenrecht“,940 das mit einem 
staatszentrierten und staatsprivilegierenden internationalen System der ver-

 
935 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 57. 
936 Leggewie/Messner/Schlacke, GAIA 24 (2015), 10 (12). 
937 Leggewie/Messner/Schlacke, GAIA 24 (2015), 10 (12); s. a. Schlacke/Köster in Michelot (Hrs-

g.), Justice climatique, 2016, 265 (275f.). 
938 Zu den Pariser Umweltverfahrensrechten s. Unterkapitel 4.6, 4.7 u. 4.8. 
939 Zumindest in Bezug auf die staatliche Anerkennung, s. Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 2 

Rn. 96. 
940 Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 2 Rn. 59. 
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einten Souveränen einhergeht, hilfreich, um den aktuellen globalen ökologi-
schen und sozialen Herausforderungen, wie dem Klimawandel und den sich 
hervortuenden transnationalen Akteuren, darunter (CO₂-)steuervermeiden-
den multinationalen Konzernen, zu begegnen? Die Beantwortung dieser viel-
schichtigen Frage sprengt den Rahmen dieser Untersuchung. 

4.5  Akkreditierungsverfahren beim Klimasekretariat 

Das Zulassungsverfahren von nichtstaatlichen Beobachterorganisationen 
führt das zuständige UN-Sekretariat durch. Die Zulassung von NGOs im 
UNFCCC-Regime941 ist grundsätzlich möglich und üblich.942 Eine standardi-
sierte Einbeziehungsregelung943 befindet sich in Art. 7 Abs. 6 S. 2 UN-
FCCC944: 

„Anybody or agency, whether national or international, governmental or 
non-governmental, which is qualified in matters covered by the Convention, 
and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a ses-
sion of the Conference of the Parties as an observer, may be so admitted un-
less at least one third of the Parties present object.”945 

Nicht ganz nachvollziehbar ist, dass eine Minderheit der Vertragsparteien 
(mindestens 33,3 Prozent) über die Versagung einer Akkreditierung ermes-
sen können. 

Art. 7 Abs. 6 S. 3 UNFCCC ordnet weiter an, dass die Zulassung des Be-
obachterstatus und die Teilnahme von Beobachterorganisationen an UNFC-

 
941 Allgemein zum Anerkennungsverfahren s. UNFCCC, Information for Organizations 

without Observer Status, <unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/non-
party-stakeholders/how-obtain-observer-status#admission> (Stand: 31.7.2020). 

942 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 206. 

943 Zu Voraussetzungen u. Beispielen in anderen multilateralen Umweltübereinkommen 
s. Oberthür/ Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 55f., Fn. 5. 

944 In Art. 16 Abs. 8 S. 2 PÜ findet sich eine entsprechende Einbeziehungsregelung für 
CMA-Sitzungen. 

945 Identischer Wortlaut mit Regel 7 Abs. 1 COP-EGO. 



Kathleen Pauleweit 

170 

 

CC-Sitzungen der von der COP zu verabschiedenden Geschäftsordnung un-
terliegt.946 Die COP hat den „Entwurf der Geschäftsordnung der Konferenz 
der Vertragsparteien und ihrer Nebenorgane“947 seit der zweiten Klimakon-
ferenz nicht gemäß Art. 7 Abs. 3 UNFCCC angenommen.948 Der Grund ist, 
dass sich einige Vertragsstaaten bis heute gegen den Entwurfsart. 42 ausspre-
chen, der Abstimmungsregeln normiert.949 Die COP und ihre Unterorgane 
wenden den Geschäftsordnungsentwurf mit Ausnahme der Regelung zu 
Mehrheitsbeschlüssen950 faktisch an,951 inklusive der Regelungen zur NGO-
Einbeziehung. 

Das Akkreditierungsverfahren führt das UNFCCC-Sekretariat im Vorfeld 
der jährlichen COPs durch, dass sich nach Art. 7 Abs. 6 UNFCCC und der 
Entwurfsgeschäftsordnung richtet.952 Eine NGO stellt einen Antrag zum Er-
halt des UNFCCC-eigenen Beobachterstatus. Das Sekretariat prüft daraufhin 
die Bewerbung und gibt eine Empfehlung ab, bevor das Präsidium der COP 
eine vorläufige Zulassung zur Teilnahme an der darauffolgenden Vertrags-

 
946 In Art. 16 Abs. 8 S. 3 i. V. m. Abs. 5 PÜ findet sich eine entsprechende Anordnung. 
947 Engl. Draft Rules of Procedure (ROP) of the Conference of the Parties and its Subsidiary 

Bodies in COP, Organizational Matters: Adoption of the Rules of Procedure, FCCC/CP 
/1996/2, S. 2ff. 

948 Zuletzt COP 25 - Tagesordnungspunkt 2 (Organisatorisches) b (Annahme der GO) im 
Jahr 2019. Status: Herr Claudio Garrido (Chile) führte informelle Konsultationen durch. 
Die COP beschloss, die Konsultationen auf der COP 26 fortzusetzen. 

949 COP, Organizational Matters: Adoption of the Rules of Procedure, FCCC/CP/1996/2, 
S. 1, Abs. 2 Hs. 2f. 

950 Aufgrund der Unstimmigkeit zwischen den Parteien gilt die sog. Einstimmigkeitsregel 
für alle Beschlüsse. Kritisch zum Konsensprinzip u. indirekten Veto-Recht im UN-
FCCC-Prozess s. Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 8f.; Kemp, Int Env Agree 16 
(2016), 757ff. 

951 COP, Organizational Matters: Adoption of the Rules of Procedure, FCCC/CP/1996/2, 
S. 1, Abs. 2 Hs. 3 u. COP, Report of COP 1, FCCC/CP/1995/7, Abs. 10. 

952 SBI, Promoting Effective Participation in the Convention Process, FCCC/SBI/2004/5, 
Kapitel II (Zulassung von Beobachterorganisationen), Abs. 7 S. 1. 
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staatenkonferenz ausspricht. Die formale unbefristete953 Zulassung erfolgt 
durch COP-Beschluss.954 

Das Sekretariat informierte das Nebenorgan für die Durchführung des Über-
einkommens (SBI) im Jahr 2004 über die Vorgehensweise des Zulassungsver-
fahrens, die das SBI zur Kenntnis nahm.955 Dieses Verfahren sieht unter an-
derem vor, dass die antragstellenden NGOs verpflichtet sind, eine Erklärung 
über die Kompetenz in Konventionsfragen abzugeben (lit. a), einen Nachweis 
über ihre eigenständige juristische Persönlichkeit (lit. b) und ihre Gemeinnüt-
zigkeit und/oder ihre Steuerbefreiung in einem Mitgliedstaat der Vereinten 
Nationen, einer ihrer Sonderorganisationen, der Internationalen Atomener-
giebehörde oder einem Vertragsstaat der Organisationen des Internationalen 
Gerichtshofs (lit. c) zu erbringen.956 Der Absatz enthält eine nicht abschlie-
ßende Aufzählung („inter alia“), sodass weitere Nachweise vom Sekretariat 
verlangt werden können. 

Für die NGO-Teilnahme an COPs, CMPs und CMAs gilt ein einheitliches Zu-
lassungsverfahren.957 Beschluss 36/CMP.1 sieht in Abs. 2 lit c sublit. ii vor, 
dass für die Zulassung von Beobachterorganisationen zu Sitzungen der COP 
und CMP ein einheitliches Verfahren angewandt wird. Dabei fasst der COP 
die Beschlüsse über die Zulassung von Beobachterorganisationen. Zugelas-
sene Organisationen können sowohl bei Sitzungen der COP und der CMP als 
auch ihrer Unterorgane im Rahmen des Konventionsprozesses vertreten 
sein.958 

Auch die CMA hat in Beschluss 2/CMA.1, Abs. 1 lit. c sublit. ii, vereinbart, 
dass bei der Anwendung des Geschäftsordnungsentwurfs gemäß Art. 16 

 
953 COP, Report of COP 1, FCCC/CP/1995/7, Abs. 22. 
954 SBI, Promoting Effective Participation in the Convention Process, FCCC/SBI/2004/5, 

Kapitel II (Zulassung von Beobachterorganisationen), Abs. 9. 
955 SBI, Report of SBI 20, FCCC/SBI/2004/10, Abs. 100. 
956 SBI, Promoting Effective Participation in the Convention Process, FCCC/SBI/2004/5, 

Kapitel II (Zulassung von Beobachterorganisationen), Abs. 8. 
957 Die COP-GO findet sinngemäß im Rahmen des PÜ u. KP Anwendung (Art. 16 Abs. 5 

PÜ u. Art. 13 Abs. 5 KP). 
958 Beschluss 36/CMP.1, Abs. 2 lit. c sublit. i. 
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Abs. 5 PÜ in Bezug auf die Entwurfsregeln 6 und 7 ein einheitliches Verfah-
ren für die Zulassung von Beobachterorganisationen zu den COP- und CMA-
Tagungen angewandt wird. Auch hier fällt die COP die Entscheidungen über 
die Zulassung.959 

Beispielsweise sind mit Stand von Februar 2019 allein 150 NGOs mit Sitz in 
Deutschland beim Klimasekretariat zugelassen. Davon gehören 40 NGOs der 
Constituency Umwelt-NGOs und 57 NGOs den RINGOs an. 24 deutsche 
NGOs gehören zu keiner Gruppe, beispielsweise die Arbeitsgemeinschaft für 
Umweltfragen e. V., Green City e. V. oder die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG).960 

Die hohe Zahl der akkreditierten NGOs deutet auf eine liberale Anwendung 
der Akkreditierungsvoraussetzungen durch die COPs hin. Sie zeigt gleicher-
maßen, dass vielseitige gesellschaftliche Interessen durch den Klimawandel 
berührt sind.961 Die Bedeutung des Akkreditierungs- und Constituency-Sys-
tems zur Beteiligung der Öffentlichkeit wird unter dem Pariser Übereinkom-
men wahrscheinlich wachsen. Mit jedem neuem Einreichungszyklus der na-
tionalen Klimaschutzbeiträge (2020/2021, 2025, 2030, …) und jeder erneuten 
weltweiten Bestandsaufnahme (2023, 2028, 2033, …) bieten sich öffentlich-
keitswirksame Momente und eröffnen sich große Spielräume für die Ein-
flussnahme von Umwelt-NGOs auf ihre nationalen Regierungen.962 

Die einhergehenden Privilegien für akkreditierte und zu Sitzungen zugelas-
senen NGOs betrachtet die Arbeit im weiteren Verlauf genauer.963 

 
959 S. a. UNFCCC, UNFCCC Standard Admission Process for NGOs, <unfccc.int/files/par-

ties_and_observers/observer_organizations/application/pdf/unfccc_standard_admis 
sion_process_ngos.pdf> (Stand: 20.6.2021), S. 6. 

960 Da die öffentlich zugängliche NGO-Liste nur die Zugehörigkeit zu maximal 2 Constit-
uencies anzeigt, können die realen Zugehörigkeitszahlen höher sein; UNFCCC, Admit-
ted NGOs, <unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/non-party-stakehold-
ers/admitted-ngos/list-of-admitted-ngos> (Stand: 20.6.2021). 

961 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 120. 

962 Kuyper/Linnér/H. Schroeder, WIREs Climate Change 9 (2018), 1 (4). 
963 S. Unterkapitel 4.6 u. 4.7. 
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4.6 Umwelt-NGOs und die internationalen Klimaverhandlun-
gen 

Am Pariser Weltklimagipfel im Dezember 2015 nahmen neben den Staaten-
delegationen, dem Klimasekretariat sowie Internationalen Organisationen 
1.079 akkreditierte nichtstaatliche Organisationen teil. Der bedeutende Gipfel 
zählte insgesamt 6.306 Teilnehmende nichtstaatlicher Organisationen.964 Die 
Kattowitzer COP 24 im Jahr 2018 zählte gegenüber den 11.090 anwesenden 
staatlichen Delegationsmitgliedern 5.054 NGO-Mitglieder und insgesamt 
weniger NGOs (1.032) als die COP 21.965 Eine genaue Aufschlüsselung nach 
den einzelnen Interessengruppen nimmt das Klimasekretariat nicht vor. Da-
her ist die genaue Anzahl der aus Umwelt-NGOs stammenden Personen un-
klar, die als Teil der transnationalen klimabewegten Zivilgesellschaft im for-
mellen UNFCCC-Prozess partizipieren. Klar ist hingegen, dass die vertrete-
nen NGOs als transnationale Interessenvertretung stark vernetzt sind und 
eng miteinander zusammenarbeiten. 

Der folgende Abschnitt legt die Partizipationsformen der Umwelt-NGOs im 
internationalen Verhandlungs- und Rechtserzeugungsprozess unter der Rah-
men stiftenden Konvention dar. Er untersucht detailliert, wie Umwelt-NGOs 
bei den Klimaverhandlungen partizipieren, also welche (gewohnheitsrecht-
lichen) Verfahrensrechte ihnen zustehen. Von Bedeutung sind hierbei sowohl 
die rechtlichen Grundlagen als auch die gewohnheitsrechtliche Konvention, 
die sich bei der Zusammenarbeit von Staats- und NGO-Delegationen schritt-
weise herausgebildet hat. 

Die Beobachterdelegationen bringen sich auf unterschiedlichem Wege in den 
Prozess ein. NGO-Vertreterinnen und -Vertreter sind häufig Teil offizieller 
Regierungsdelegationen (4.6.1). NGOs bündeln in unabhängig verfassten 
und verfahrensrechtlich privilegierten Constituencies gemeinsam ihre Kräfte 
oder agieren als einzelner NGO-Akteur im formellen UNFCCC-Prozess 

 
964 UNFCCC, List of Participants, FCCC/CP/2015/INF.3 (Part 3). 
965 UNFCCC, List of Participants, FCCC/CP/2018/INF.3. 



Kathleen Pauleweit 

174 

 

(4.6.2). Dabei entsteht eine Spannung, inwieweit Beobachter mit ihrem Wis-
sen oder ihrer Erfahrung den Prozess unterstützen und inwieweit sie ihn in 
Frage stellen. Dieses Spannungsfeld erläutert die Arbeit im weiteren Verlauf 
an ausgewählten Beispielen. Neben den offiziellen Verhandlungen der 
Staatsvertretungen finden zahlreiche Begleitveranstaltungen statt, deren Be-
deutung herauszuarbeiten ist (4.6.3). Der letzte Abschnitt 4.6.4 thematisiert 
ein Gerechtigkeitsproblem innerhalb der klimabewegten NGO-Gruppe, wel-
ches bestehende Ungleichheiten in der Interessenvertretung verstärkt: die 
Dominanz finanzstarker westlicher Umwelt-NGOs im UNFCCC-Prozess. In 
diesem Zusammenhang zeigt sich auch innerhalb der gemeinnützigen NGO-
Gruppe eine Machtasymmetrie, die die Verhandlungsergebnisse beeinflus-
sen kann (4.6.4). 

4.6.1 Benannte Mitglieder staatlicher Regierungsdelegationen 

Die Entwurfsgeschäftsordnung (EGO) der COP, die auf der zweiten Ver-
tragsstaatenkonferenz im Jahr 1996 erstmals vorgelegt wurde, befasst sich in 
den Regeln 17 bis 21 mit der Vertretung der Staaten und deren Verfasstheit. 
Jede an einer Konferenz teilnehmende Vertragspartei lässt sich durch eine 
Delegation vertreten, die sich aus einer Delegationsleitung und je nach Bedarf 
aus weiteren akkreditierten oder stellvertretenden Vertreterinnen und Ver-
tretern oder Beraterinnen und Beratern zusammensetzt.966 Regel 18 EGO 
stellt klar, dass stellvertretende sowie beratende Mitglieder durch Benen-
nung der Delegationsleitung als Staatsvertretung auftreten können. 

Angaben zur Größe oder der genauen Zusammensetzung befinden sich nicht 
in dem Geschäftsordnungsentwurf. Die Regeln berechtigen die Regierungen, 
alle Personen eigenständig zu benennen, die sie in ihren Delegationen vertre-
ten sollen. Um einer bestimmten Delegation anzugehören, ist die Staatsange-
hörigkeit einer Person unerheblich. Das Klimasekretariat respektiert die ei-
genverantwortliche Auswahl, erlaubt aber keiner Person, sich für die gleiche 

 
966 Regel 17 EGO. 
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Veranstaltung unter mehr als einer Benennung zu registrieren. Das Sekreta-
riat ist dafür bekannt, dass es die Mandate derjenigen Personen, die ihre Dele-
gation etwa aufgrund von individuellen Beratungsverträgen wechseln, ge-
nauer prüft.967 

Einige Regierungen nehmen in ihren Delegationen NGO-Mitglieder aus ih-
ren Ländern auf, um verschiedene gesellschaftliche Gruppen zu repräsentie-
ren. Wiederum andere Staatendelegationen nutzen NGO-Mitglieder als 
Sachverständige, so etwa Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und 
Forschung sowie aus der Privatwirtschaft.968 Jede Regierung entwickelt ihre 
eigenen Regeln für die Verwaltung dieser Rollen. Sie bestimmt Vertraulich-
keitsregeln und nimmt Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs vor, in-
wieweit Delegierte im Namen der Regierung in Erscheinung treten dürfen.969 

Ein gutes Beispiel ist die Teilnahme von NGO-Mitgliedern der Foundation 
for International Environmental Law and Development (FIELD)970 als inter-
nationale Klimadiplomatinnen und -diplomaten. Die Völkerrechtlerinnen 
und -rechtler bieten Rechtsberatung und Unterstützung bei internationalen 
Umweltverhandlungen sowohl für staatliche als auch für NGO-Delegationen 
an. Eines der Gründungsprojekte von FIELD war die direkte Unterstützung 
kleiner Inselstaatendelegationen während der Verhandlungen zur Klimarah-
menkonvention. Die Rechtsexpertinnen und -experten werden häufig zur Be-
ratung dieser Staatendelegationen in Konventionsgremien971 zugelassen, in 
denen sie auch Mitgliedsstaaten der Allianz kleiner Inselstaaten (AOSIS) be-
raten.972 

 
967 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 134f. 
968 Bäckstrand in Dryzek/Norgaard/Schlosberg (Hrsg.), Oxford Handbook of Climate 

Change and Society, 2013, 669 (678). 
969 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 134. 
970 Mit Sitz in London; s. FIELD, Home, < field.org.uk/> (Stand: 20.6.2021). 
971 S. insb. Art. 9 (SBSTA) u. Art. 10 (SBI) UNFCCC. 
972 S. a. International Institute for Environment and Development, FIELD, <iied.org/founda 

tion-for-international-environmental-law-development> (Stand: 26.3.2019). 
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FIELD ist zwar als NGO akkreditiert und der Gruppe der Umwelt-NGOs zu-
gehörig,973 aber die Rolle, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen, 
ist nicht die der akkreditierten unabhängigen NGO-Vertretung,974 sondern 
die der wissenschaftlich-analytischen Regierungsberatung der Staatendele-
gationen.975 Es scheint, dass die große Mehrheit und vor allem Regierungs-
delegationen von (kleineren) Entwicklungsländern, insbesondere aus der 
Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder (LDCs) und die auf kleinen 
Inseln gelegenen Entwicklungsländer (SIDS), auf Vertreterinnen und Vertre-
ter aus der Wissenschaft und dem NGO-Bereich zurückgreifen.976 

Die inhärente Gefahr bei der engen Zusammenarbeit von staatlichen und 
NGO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern977 ist die Vereinnahmung der Zivil-
gesellschaft und der Wissenschaft,978 die mit dem Verlust ihrer Unabhängig-
keit einhergehen kann. Aber gerade diese von Regierungen unabhängige 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung legitimiert die zivilgesell-
schaftlichen Akteure und bildet den Mehrwert nichtstaatlicher Partizipation. 

4.6.2  Verfahrensbeteiligung als Beobachterorganisation 

Bereits Art. 4 Abs. 1 lit. i UNFCCC sieht vor, dass Staaten zu einer möglichst 
breiten Beteiligung auch von nichtstaatlichen Akteuren am UNFCCC-Pro-
zess ermutigen sollen. Staaten sind und bleiben zwar die Hauptakteure des 
UNFCCC-Prozesses, aber auch NGOs bringen sich im Rahmen ihrer verfah-
rensrechtlichen Möglichkeiten ein. Wenn Vertreterinnen und Vertreter von 
Umwelt-NGOs keinen Beratungsstatus innerhalb staatlicher Delegationen 

 
973 UNFCCC, Admitted NGOs, <unfccc.int/process/parties-non-party-stakeholders/non-

party-stakeholders/admitted-ngos/list-of-admitted-ngos> (Stand: 10.5.2019). 
974 Hierzu gleich Unterkapitel 4.6.2. 
975 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 135, 208. 
976 Exemplarisch zum COP 17 in Durban s. Böhmelt/Koubi/Bernauer, Eur J Polit Res 53 (20 

14), 18ff. 
977 Die Zusammenarbeit ist a. als Inside-Inside-Strategie oder doppelte Inside-Strategie zu 

bezeichnen. 
978 Brunnengräber, GAIA 23 (2014), 306 (307). 
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einnehmen,979 treten die NGOs (gemeinsam) als zivilgesellschaftliche Ak-
teure in Erscheinung. Die Beteiligung von Umwelt-NGOs als akkreditierte 
nichtstaatliche Beobachterorganisationen, wie beispielsweise des US-ameri-
kanischen Klimanetzwerk 350.org,980 steht im Fokus der folgenden Ausfüh-
rungen. 

Die Zulassung und Teilnahme von Umwelt-NGOs am UNFCCC-Prozess ist 
grundsätzlich vorgesehen (bereits in Art. 7 Abs. 6 UNFCCC).981 Die Mitwir-
kungsrechte von akkreditierten NGOs beziehen sich auf Sitzungen während 
der Vertragsstaatenkonferenzen, der Zwischenverhandlungen und auf die 
Mitarbeit in den zahlreichen UNFCCC-Gremien. Die Teilnahme richtet sich 
nach den Regeln 7 und 30 EGO982 und nach dem Beschluss 18/CP.4, der die 
Teilnahme von zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen an 
Kontaktgruppentreffen einheitlich regelt. Regel 7 Abs. 2 EGO normiert: 

„observers may, upon invitation of the President, participate without the 
right to vote in the proceedings of any session in matters of direct concern to 
the body or agency they represent, unless at least one third of the Parties pre-
sent at the session object.” 

Die Sitzungen der UNFCCC-Organe stehen den Umwelt-NGOs danach 
grundsätzlich offen, auch wenn sie bei den Sitzungen über kein Stimmrecht 
verfügen. 

Die folgende Abschnitt beschreibt detailliert die sich im Zusammenhang mit 
offiziellen Sitzungen ergebenden NGO-Partizipationsrechte und die beste-
hende Beteiligungspraxis.   

 
979 Zum Beraterstatus s. Kapitel 4.6.1. 
980 Sustainable Markets Foundation - 350.org, About 350, <350.org/about/> (Stand: 20.6.20 

21). 
981 S. Unterkapitel 4.1 u. 4.5. 
982 Die GO findet sinngemäß im Rahmen des PÜ u. KP Anwendung (Art. 16 Abs. 5 PÜ u. 

Art. 13 Abs. 5 KP); s. a. UNFCCC, Guidelines for the Participation of Representatives of 
NGOs at Meetings of the Bodies of the UNFCCC, 2017, 5 (Kapitel C). 
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Die NGOs beteiligen sich wie folgt: 

o Zugang zum Konferenzstandort, 

o Anwesenheit während Sitzungen, 

o Mündliche und schriftliche Beiträge, 

o Persönliche Lobbying-Aktivitäten und 

o Verbreitung von Informationen.983 

Abschnitt 4.6.2.1 erläutert den Zugang von NGO-Delegierten zum Konfe-
renzgelände und zu den verschiedenen Verhandlungs- und Sitzungsforma-
ten. Im begrenzten Umfang sind Redebeiträge während und schriftliche Stel-
lungnahmen von Umwelt-NGOs zu den Diskussionen möglich (4.6.2.2). 
NGO-Vertreterinnen und -Vertreter betreiben umfangreiches direktes Lob-
bying (4.6.2.3) und verbreiten Informationen (4.6.2.4). 

4.6.2.1  Zugang zu und Anwesenheit an Sitzungen 

Jede gemäß Art. 7 Abs. 6 UNFCCC akkreditierte Organisation nominiert im 
Vorfeld Vertreterinnen und Vertreter, die sie während der Sitzungen der 
Konventionsorgane repräsentieren. Deren Namen teilt die NGO dem Klima-
sekretariat selbst mit oder im Falle einer NGO, die einer Interessengruppe 
angehört, die benannte Kontaktstelle984. Die NGOs sind ganz überwiegend in 
einer oder mehreren der neun Interessengruppen (z. B. Umwelt-NGOs oder 
RINGOs) organisiert.985 Umwelt-NGOs partizipieren jedoch auch ohne Ver-
fasstheit in einer der neun Constituencies. Die freiwillige Eingliederung in 
eine Constituency bringt einige potenzielle Vorteile mit sich und entgegen 
einiger Befürchtungen schließt sie weder die direkte Kommunikation zwi-
schen dem Sekretariat und einer einzelnen Beobachterorganisation aus, noch 

 
983 Einteilung nach Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmen-

tal Governance, 2002, S.128ff. 
984 Engl. Focal Point. 
985 Dazu Kapitel 4.1. 
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impliziert sie eine Souveränität der Kontaktstelle (im Falle der Umwelt-
NGOs des CANs) über die Interessengruppe.986 

Nach der Nominierungsmitteilung erfolgt vor Ort eine Registrierung der 
NGO-Personen, die individuelle, mit Lichtbild versehene Ausweise ausge-
händigt bekommen. Diese sekundären Konferenzausweise (NGO-Badges) 
berechtigen zum Zutritt zum Konferenzgelände, jedoch nur zum beschränk-
ten Zugang zu einzelnen Sitzungen.987 

Regel 30 Abs. 1 EGO normiert, dass die COP ihre Sitzungen öffentlich abhält, 
sofern sie nichts anderes beschließt. Absatz 2 regelt, dass die Sitzungen der 
Nebenorgane unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sofern die COP 
nichts anderes beschließt. Im Jahr 1993 stellte das Zwischenstaatliche Ver-
handlungskommittee für das UNFCCC (INC) fest, dass in Übereinstimmung 
mit der Geschäftsordnung988 des Basler Übereinkommens über die Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Ent-
sorgung,989 auf die sich die Entwurfsgeschäftsordnung der UNFCCC weitge-
hend stützt, die Regel 30 Abs. 2 EGO so auszulegen ist, dass ordnungsgemäß 
akkreditierte Beobachterorganisationen an privaten Sitzungen teilnehmen 
können.990 Nur Beschluss 18/CP.4 ergänzt diese Regelungen zum Grad der 
Öffentlichkeit und zur Transparenz der UNFCCC-Sitzungen. 

Die verschiedenen Sitzungsarten und ihr tatsächlicher Grad an Öffentlichkeit 
sind in chronologischer Reihenfolge in der folgenden Tabelle 2 dargestellt: 

 

 
986 Dazu kritisch später in Kapitel 4.6.4. 
987 UNFCCC, Guidelines for the Participation of Representatives of NGOs at Meetings of 

the Bodies of the UNFCCC, 2017, S. 4. 
988 UNEP, Report of COP 1 to the Basel Convention, UNEP/CHW.1/24, Annex III: Rules 

of Procedure, <brsmeas.org/Implementation/Publications/Other/tabid/2645/langua 
ge/fr-CH/Default.asp x#> (Stand: 20.6.2021). 

989 UN Treaty Collection, Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal, <treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=T 
REATY&mtdsg_no =XXVII-3&chapter=27&clang=_en> (Stand: 20.6.2021). 

990 INC, Report of the INC 8, A/AC.237/41, Abs. 106 lit. c. 
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In jedem Fall ist die Anwesenheit von Beobachterorganisationen in den als 
„closed“ (geschlossen) bezeichneten informellen Sitzungsrunden, die soge-
nannten „Informals Informals“, nicht gestattet.993 

Bei den informellen Konsultationen können Umwelt-NGOs zu der ersten 
und letzten Sitzung zugelassen werden, wenn keine Kontaktgruppentreffen 
stattfinden. In der ersten Sitzung dominieren allgemeine staatliche Erklärun-
gen zu den vorbereitenden Konferenzdokumenten und Erwartungen an die 
Konferenz. In der letzten Konsultation geben staatliche Delegierte Erklärun-
gen zu den Verhandlungsergebnissen ab. Daher sind Umwelt-NGOs von den 
wesentlichen Sitzungen ausgeschlossen, in denen diskutiert und Kompro-
misse ausgehandelt werden. 

Zu den Kontaktgruppentreffen ist hinzuzufügen, dass sie für akkreditierte 
Beobachterorganisationen offenstehen, solange sie für alle Regierungsdele-
gationen zugänglich sind.994 

In der Praxis kritisieren NGO-Delegierte häufig die Größe der Sitzungs-
räume, die beabsichtigt oder unbeabsichtigt, die Zahl der physisch anwesen-
den NGO-Delegierten einschränken kann. Nicht nur physische Hindernisse 
beschränken regelmäßig die NGO-Anwesenheit, sondern auch der Aus-
schluss durch den Vorsitz. Die Entscheidung, eine Sitzung nur im Kreise 
staatlicher Delegationen abzuhalten, wird in der Regel vom Vorsitz getroffen, 
nachdem informelle Sondierungen unter den Staatendelegationen oder 
durch Diskussionen innerhalb des Präsidiums stattfanden. Die Frage der An-
wesenheit unterliegt jedoch keiner öffentlichen Debatte.995 Insbesondere Um-
welt-NGOs betrachten diese Ausschlusspraxis als besonders kritisch. Sie ar-
gumentieren, dass die Sitzungen in der Regel dann geschlossen werden, 
wenn die Diskussionen politisch sensibel sind und konkrete Kompromiss-

 
993 UNFCCC, Guidelines for the Participation of Representatives of NGOs at Meetings of 

the Bodies of the UNFCCC, 2017, 5 (Kapitel C). 
994 Beschluss 18/CP.4, Abs. 1; s. a. SBI, Report of SBI 8, FCCC/SBI/1998/6, Abs. 82. 
995 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 131. 
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lösungen zu suchen sind.996 Gerade in dieser Politikphase aber, und insbe-
sondere bei kontroversen Themen, müssten die Regierungsdelegationen von 
den zivilgesellschaftlichen Beobachterorganisationen beobachtet werden 
können.997 

Regel 8 EGO verpflichtet das Klimasekretariat den gemäß Art. 7 EGO berech-
tigten NGOs das Datum und den Ort von jeder der von der COP geplanten 
Sitzung mitzuteilen, sodass sie vertreten sein können. Wenn Zugangsbe-
schränkungen vom Sekretariat für Kontaktgruppentreffen oder informelle 
Treffen geplant sind, erhalten die neun nichtstaatlichen Gruppen darüber in-
formelle Vorabinformationen vom Sekretariat. Das UNFCCC-Sekretariat 
händigt zudem eine begrenzte Anzahl von Zugangstickets für die bevorste-
henden Sitzungen. 

Zusätzlich zu den offiziellen intergouvernementalen Sitzungen finden wei-
tere Treffen statt, die für NGOs von Bedeutung sind. Die zu einer Consti-
tuency angehörigen NGOs erhalten aktuelle Informationen durch tägliche 
Treffen der jeweiligen Interessengruppe sowie gelegentliche und sehr be-
grenzte Einladungen zu Ministerempfängen des Gastgeberlandes. Ferner 
bietet die Verfasstheit in einer Interessengruppe einen möglichen Zugang zu 
bilateralen Treffen mit den Beamtinnen und Beamten der Konventionsorgane 
sowie mögliche Einladungen vom Sekretariat zu Workshops mit begrenztem 
Zugang zwischen den Sitzungsperioden (sog. engl. Intersessionals).998 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Konvention und die Geschäfts-
ordnung dahingehend zu interpretieren sind, dass sie zumindest ein Recht 
auf Zutritt zum Konferenzgelände und ein beschränktes Recht auf Anwesen-
heit an den formellen öffentlich zugänglichen Sitzungen für akkreditierte 

 
996 Ähnlich a. Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsres-

source, 2001, 137 (146). 
997 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 131. 
998 UNFCCC, NGO Constituencies, 2014, 1f. 
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Umwelt-NGOs gewährleisten.999 Aufgrund der beschriebenen räumlichen 
Gegebenheiten und der staatsgeleiteten strategischen Verhandlungsführung 
sind Umwelt-NGOs, die als Beobachter akkreditiert sind, häufig von dem 
wesentlichen Verhandlungsgeschehen ausgeschlossen. Diese von Umwelt-
NGOs oft als willkürlich und intransparent wahrgenommenen Sitzungsaus-
schlüsse behindert sie, den Verhandlungsprozess zu beobachten und sich ef-
fektiv an ihm zu beteiligen. 

4.6.2.2  Redebeiträge von Umwelt-NGOs 

Die NGO-Anwesenheit an Sitzungen der UNFCCC-Organe wird ferner so 
ausgelegt, dass sie sich auf die Möglichkeit erstreckt, dass NGOs mündlich 
„eingreifen“ können.1000 NGO-Interventionen sind entweder formell vorbe-
reitete Erklärungen für die Plenarsitzungen oder spontane Erklärungen, die 
NGOs bei substanziellen Debatten abgeben. 

Die Zugehörigkeit zu und die Kooperation in einer der nichtstaatlichen Inte-
ressengruppen beruht auf gegenseitiger Übereinkunft zwischen der Be-
obachterorganisation und der offiziellen Interessengruppe. Im formellen 
UNFCCC-Verfahren haben die Vertreterinnen und Vertreter der Constituen-
cies, darunter die Umwelt-NGOs, aus einer gewohnheitsrechtlichen Praxis 
heraus die Möglichkeit, sich während der öffentlich zugänglichen Plenarsit-
zungen in Form eines zeitlich beschränkten Redebeitrages zu beteiligen. Der 
mündliche Beitrag erfolgt im Anschluss von staatlichen und von intergou-
vernementalen Interventionen. Der Sitzungsvorstand und das Klimasekreta-
riat gewähren bis zu zwölf NGO-Repräsentantinnen und Repräsentanten 

 
999 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 130. 
1000 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 131. 
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zwei bis fünf Minuten Redezeit.1001 Den NGOs ist es selbst überlassen zu ent-
scheiden, welche Gruppen und welche Einzelpersonen die den einzelnen 
Constituencies grob zugewiesene Redezeit nutzen.1002 

Zu beobachten ist, dass die Anwesenheit und Aufmerksamkeit der staatli-
chen Regierungsdelegationen für nichtstaatliche Erklärungen zum Teil nicht 
mehr gegeben sind, da diese zuletzt nach stundenlangen Plenarsitzungen ab-
gegeben werden. Wie die formalen Erklärungen der staatlichen Delegatio-
nen, sind die meist gemeinsam in den Constituencies vorbereiteten Erklärun-
gen1003 nicht besonders hilfreich oder effektiv, die Delegationen oder die Ver-
handlungsergebnisse zu beeinflussen. Darum machen viele NGOs keinen 
Gebrauch von der ihnen ermöglichten Redezeit.1004 

Insbesondere Umwelt-NGOs profitieren eher von der Möglichkeit, bei inhalt-
lichen Debatten spontan eingreifen zu können. Die Entwurfsgeschäftsord-
nung verbietet solche Redebeiträge nicht und überlässt die Möglichkeit zur 
Intervention dem Ermessen des Vorsitzes. Im hochpolitisierten UNFCCC-
Verhandlungskomplex nutzen die staatlichen Verhandlungsführerinnen und 
-führer ihren Ermessensspielraum selten zugunsten von NGO-Beiträgen. 
Ausnahmen zu dieser gewohnheitsrechtlichen Praxis lässt der Vorsitz bei 
Verhandlungen mit hochtechnischem Charakter zu, wenn er die Einholung 
von Sachverständigenmeinungen für sinnvoll erachtet. In diesem Zusam-
menhang wurden Vertreterinnen und -Vertretern von NGOs ein oder zwei 
Interventionen am Ende jedes Tagungsordnungspunktes gestattet, und zwar 
lediglich dann, wenn keine staatliche Delegation Redezeit beantragte.1005 

 
1001 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 131. 
1002 Ibid. 
1003 Engl. joint constituency statements. Verschriftlichte, längere Versionen der Erklärungen 

werden häufig im engl. UNFCCC Submission and Statement Portal hochgeladen. 
1004 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 131. 
1005 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 131f. 
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Das Nebenorgan für die Durchführung der Konvention (SBI) begrüßte im 
Jahr 2004 ausdrücklich die Praxis des Präsidiums der COPs, dem Vorsitz der 
Unterorgane und der Kontaktgruppen, bei Angemessenheit Interventionen 
von NGOs zu genehmigen. Dabei stellen sie sicher, dass der UNFCCC-Pro-
zess effizient und effektiv abläuft.1006 Das SBI erkennt den Mehrwert der 
NGO-Redebeiträge zu den Beratungen über inhaltliche Fragen an,1007 die 
über eine reine Anwesenheitserlaubnis hinausgehen. 

Das SBI stimmte weiterhin überein, dass auch NGOs Informationen und Stel-
lungnahmen, wo dies angemessen ist, einreichen können sollten. Diese Ein-
reichungen werden nicht als offizielle Dokumente veröffentlicht, um das Do-
kumentationsvolumen nicht zu erweitern, sondern auf der Sekretariatsweb-
site möglichst leicht zugänglich zur Verfügung gestellt.1008 Für diese Zwecke 
richtete das Sekretariat das „Submission and Statement Portal“1009 ein, bei 
dem akkreditierte nichtstaatliche Akteure Informationen, eigene Ansichten 
und Positionen einreichen können.1010 Darüber hinaus luden die Vertragspar-
teien im Jahr 2017 die Vorsitzenden der Nebenorgane und konstituierten Gre-
mien ein, die Beiträge von nichtstaatlichen Interessengruppen durch ihre Ein-
reichungen stärker zu nutzen, und ersuchten das Sekretariat, den Zugang der 
Vertragsparteien zu nichtstaatlichen Einreichungen zu verbessern.1011 

Während Umwelt-NGOs weiterhin auf verstärkte Möglichkeiten zur öffent-
lichen Partizipation in substanziellen Debatten drängen und damit versu-

 
1006 SBI, Report of SBI 20, FCCC/SBI/2004/10, Abs. 103. 
1007 Ibid. 
1008 SBI, Report of SBI 33, FCCC/SBI/2010/27, Abs. 148; SBI, Report of SBI 20, FCCC/SBI/ 

2004/10, Abs. 104. 
1009 UNFCCC, Submission Portal, <www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Ho 

me.aspx> (Stand: 20.6.2021). 
1010 Nicht-akkreditierte nichtstaatliche Beobachterorganisation können zu besonderen Auf-

rufen Einreichungen einschicken, s. dazu UNFCCC, Uploading Submissions and State-
ments, <unfccc.int/ process-and-meetings/parties-non-party-stakeholders/non-party-
stakeholders/submissions-and-statements#eq-2> (Stand: 2.5.2019). 

1011 SBI, Arrangements for Intergovernmental Meetings, FCCC/SBI/2017/L.10, Abs. 19. 
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chen, sachlich-argumentative Diskussionen gegenüber politischen Aushand-
lungsprozessen zu befördern, scheint dafür von Seiten der Regierungsdele-
gationen die breite politische Unterstützung zu fehlen.1012 

4.6.2.3  Direkte Lobbying-Aktivitäten 

Der Zutritt zum Konferenzgelände ermöglicht den Austausch zwischen Re-
gierungs- und NGO-Delegationen außerhalb der offiziellen Verhandlungs-
sitzungen.1013 Für gewöhnlich unternehmen nationale Umwelt-NGOs die 
Lobbyarbeit bei ihren staatlichen Delegierten. Regelmäßig trifft sich bei-
spielsweise die deutsche Delegation mit deutschen NGOs bei Klimaverhand-
lungen (rund 2-3 Treffen pro COP). Sitzungsräume stellt das Klimasekretariat 
den Gruppen gebührenfrei zur Verfügung. Die NGOs schätzen diese regel-
mäßigen Austausch- und Koordinierungstreffen als weniger bedeutsam ein, 
als die Möglichkeit, sich informell und spontan von Angesicht zu Angesicht 
mit Regierungsdelegierten im öffentlichen Raum des Konferenzgeländes 
auszutauschen (sog. engl. bilaterals). 

Das direkte persönliche Lobbying wird allgemein als der wichtigste Kanal 
angesehen, über den NGOs den Prozess beeinflussen können.1014 In Zeiten 
der digitalen Kommunikation mit der breiten Verfügbarkeit und Nutzung 
von elektronischen Kommunikationsgeräten und des kostenlos verfügbaren 
Internets durch Regierungs- und NGO-Delegationen auf dem meist weitläu-
figen Konferenzgelände, verlieren physische Zusammentreffen zwar nicht 
ihre Bedeutung, jedoch werden Zugangsbeschränkungen zu Sitzungen 
durch ihre Nutzung teilweise überwunden. Die direkte digitale Kommuni-
kation in Echtzeit erweitert die Einflussmöglichkeit der NGOs auf den Ver-
handlungsfortgang.1015 

 
1012 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 132. 
1013 Zu historischen Lobbytätigkeiten während Sitzungen s. Oberthür/Buck ua, Participation 

of NGOs in International Environmental Governance, 2002, S. 132. 
1014 Ibid. 
1015 Ibid. 
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Die Möglichkeit auf staatliche Delegierte Einfluss zu nehmen, beschränkt sich 
auf diejenigen Personen, die dafür offen sind. Problematisch ist auch, dass 
aufgrund der beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen von 
Umwelt-NGOs gegenüber anderen nichtstaatlichen Akteuren, wie den Un-
ternehmen der fossilen Wirtschaft (BINGOs), eine wirkungsvolle Einfluss-
nahme unwahrscheinlicher ist. 

4.6.2.4  Verbreitung von NGO-Informationen 

NGOs versuchen oft, sich am UNFCCC-Prozess zu beteiligen, indem sie ihre 
Ansichten in Positionspapieren und formellen Einreichungen verschriftli-
chen. Einige von ihnen investieren erhebliche Ressourcen in den Druck gro-
ßer Mengen an Materialien, die ihre Einschätzungen und Analysen enthalten. 
Andere NGOs verfassen und verbreiten kurzlebige Schriftstücke, die sich an 
die unmittelbaren Bedürfnisse des Lobbyings oder der konkreten Beteiligung 
an Entwurfsentwicklungen orientieren. Regierungsdelegierte empfinden die 
schriftliche Form der zielgerichteten Lobbyarbeit als äußerst nützlich, um so 
über die unabhängigen Ansichten zu reflektieren und sie unter Umständen 
in die Verhandlungen einbringen zu können.1016 

Die UNFCCC-Richtlinien zur NGO-Partizipation enthalten einige Verhal-
tensregeln bezüglich des Informationsmaterials. Die informelle Anwen-
dungspraxis dieser Richtlinien beschränkt die Verbreitung von NGO-Mate-
rial. Nur UN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen Materialien in offizi-
ellen Sitzungsräumen verteilen. Poster, Veranstaltungshinweise, Dokumente 
und andere Materialien von NGOs können unter bestimmten Bedingungen 
in den dafür vorgesehenen Stellen aufgehängt oder ausgelegt werden.1017 
NGOs dürfen beispielsweise keine Materialien direkt auf die zugewiesenen 
Delegiertenplätze im Plenarsaal platzieren. Der Zutritt zu den Sitzungen der 

 
1016 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 132f. 
1017 UNFCCC, Guidelines for the Participation of Representatives of NGOs at Meetings of 

the Bodies of the UNFCCC, 2017, S. 5. 
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einzelnen staatlichen Delegations- und Regionalgruppentreffen ist generell 
verwehrt.1018 

Die informellen Regeln sollen zweierlei sicherstellen: Erstens, dass keine Ver-
wirrung über die offiziellen Verhandlungsdokumente und die inoffiziellen 
NGO-Dokumente entsteht. Zweitens, aus einem praktischen Grund, damit 
die Menge an Altpapier durch eine massenhafte Verteilung reduziert 
wird.1019 Den NGOs steht es jedoch in der Regel frei, Dokumente direkt an 
die Delegierten auszuhändigen, sie an die dafür vorgesehenen Stellen zur 
Verfügung zu stellen1020 und auf Online-Publikationen aufmerksam zu ma-
chen. 

Gelegentlich unternahm das Klimasekretariat Anstrengungen, die in der Re-
gel auf Anweisung des Präsidiums oder des Gremienvorsitzes erfolgten, um 
die Verteilung von gedrucktem NGO-Material zu regeln. Beschwerden bezo-
gen sich auf bestimmte Dokumente, die als irreführend oder unangemessen 
erachtet wurden. Dies war in erster Linie der Fall, wenn eine NGO die Gren-
zen des Anstandes überschritten hat, etwa indem sie Einzelpersonen be-
nannte und persönliche Kritik an ihnen übte und die Kritik sich nicht gegen 
die Regierungen oder Delegationen richtete.1021 Dies führte zu der Entwick-
lung einer informellen Praxis der Selbstbeschränkung der NGOs, indem sie 
die direkte Nennung von oder Kritik an Personen in schriftlichen Dokumen-
ten unterlassen.1022 Die NGO-Partizipations-Richtlinien aus dem Jahr 2017 re-

 
1018 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 132f. 
1019 Als Teil des Nachhaltigkeitskonzepts für UNFCCC-Konferenzen, s. UNFCCC, Climate 

Change Conferences and their Sustainability Concepts, <unfccc.int/files/secretariat/e 
nvironmental_responsibilities/application/pdf/sustainable_cops_-_best_practices.pp 
t.pdf> (Stand: 2.5.2019), Fn. 10. 

1020 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 133. 

1021 Ibid. 
1022 Ibid. 
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geln, dass auf persönliche Attacken zu verzichten und die sozialen, kulturel-
len, religiösen oder sonstigen Auffassungen und Überzeugungen anderer 
Teilnehmenden zu respektieren sind.1023 

Die UNFCCC-Richtlinien zur NGO-Partizipation regeln den Umgang mit 
analogen Medien. Immer bedeutsamer sind in Zeiten der Digitalisierung hin-
gegen die digitalen Medien. Nicht nur das Klimasekretariat geht dahin über, 
die offiziellen UN-Dokumente auf der UNFCCC-Website hochzuladen oder 
auf Bildschirme zu projizieren, anstatt Ausdrucke während der Verhandlun-
gen zur Verfügung zu stellen. Diese Praxis erhöht die Transparenz des UN-
FCCC-Prozesses, gerade wenn das Klimasekretariat Entwurfstexte tagesak-
tuell öffentlich zugänglich auf der UNFCCC-Seite hochlädt. Positiv ist auch, 
dass das Sekretariat gerade in den Verhandlungswochen umfangreiche re-
gierungsamtliche Öffentlichkeitsarbeit, auch über die sozialen Medien, zur 
Information der Öffentlichkeit leistet. 

Aber nicht nur das Klimasekretariat stellt im Auftrag der Staatendelegatio-
nen Informationen zunehmend digital zur Verfügung, sondern auch Um-
welt-NGOs. Sie betreiben ihre eigenen Webseiten und leisten eigene Öffent-
lichkeitsarbeit zu den Klimaverhandlungen. Sie tragen so einerseits zur In-
formation der Öffentlichkeit bei. Andererseits können sie durch ihre Beiträge, 
wie Stellungnahmen oder wissenschaftlich fundierte Sachverständigenmei-
nungen, Einfluss auf staatliche Delegierte nehmen, die ihre substanziellen 
Anregungen in die formellen Verhandlungssitzungen einbringen können. 

4.6.3  Begleitveranstaltungen und Messestände 

Das Klimasekretariat fördert ferner auf Anregung des Präsidiums der COPs, 
CMPs und CMAs1024 und häufig auch des Gastgeberlandes NGO-Aktivitäten. 
Neben der organisatorischen Ermöglichung der Teilnahme an formellen Sit-
zungen stellt es den physischen Raum für Pressekonferenzen und -briefings, 

 
1023 UNFCCC, Guidelines for the Participation of Representatives of NGOs at Meetings of 

the Bodies of the UNFCCC, 2017, S. 5. 
1024 S. Regel 22 Abs. 1 EGO. 
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Begleitveranstaltungen, Ausstellungen und „Infotainment“1025 für NGOs zur 
Verfügung. 

Die nichtstaatlichen Begleitveranstaltungen reichen von populärwissen-
schaftlichen Seminaren und Diskussionsveranstaltungen über Videopräsen-
tationen bis hin zu feierlichen Abendveranstaltungen. Thematisch decken die 
Aktivitäten typischerweise unterschiedliche Bereiche des Klima- und klima-
relevanten Ressourcenschutzes ab. Die Veranstaltungen finden parallel zu 
den formellen Verhandlungssitzungen statt. Sowohl Staats- als auch Be-
obachterdelegationen können Nebenveranstaltungen beantragen.1026 Die or-
ganisierten Veranstaltungen bieten ein Forum für die informelle Interaktion 
zwischen Staatendelegationen, zwischen- und nichtstaatlichen Beobachteror-
ganisationen sowie den Medienvertreterinnen und -vertretern. Nichtstaatli-
che Akteure sehen sie als Möglichkeit, Einfluss auf die Verhandlungen aus-
zuüben.1027 

Außerdem können Staaten und Organisationen Messestände organisieren 
und betreiben. Die Stände sind im Konferenzzentrum untergebracht und bie-
ten Gruppen die Möglichkeit, ihre Aktivitäten und Leistungen zur Schau zu 
stellen und auf unterschiedliche Themen aufmerksam zu machen. Sowohl 
Begleitveranstaltungen als auch Messestände sind über ein Online-Registrie-
rungssystem beim Klimasekretariat zu beantragen, das die Vergabe koordi-
niert.1028 

Auf der COP 24 in Kattowitz fanden beispielsweise die Global Climate Ac-
tion Events, die Klimaschutzbemühungen nichtstaatlicher Akteure beleuch-
teten, und das Climate Action Studio statt, das die Zusammenarbeit zwischen 

 
1025 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 135. 
1026 Förder- u. Auswahlkriterien s. UNFCCC, Revised Eligibility and Selection Criteria for 

Party Applications for Side Events and Exhibits, <unfccc.int/files/parties_and_observe 
rs/notifications/application/pdf/information_note_on_party_eligibility_criterion_for 
_see.pdf> (Stand: 7.7.2020). 

1027 Kuyper/Linnér/H. Schroeder, WIREs Climate Change 9 (2018), 1 (4). 
1028 Detaillierte Beschreibung des Anmeldeverfahrens s. UNFCCC, Side Events and Exhibits 

Application Manual, 2018. 
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Vertragsparteien und nichtstaatlichen Akteuren hervorhob. Die Interviewten 
teilten ihre bewährten Praxiserfahrungen oder innovativen Ideen für gemein-
same Klimaschutzmaßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung der Pari-
ser Vertragsziele untereinander aus.1029 

Die Möglichkeit für Umwelt-NGOs Begleitveranstaltungen und Messestände 
oft in Kooperation mit ihren Herkunftsländern zu organisieren, ist zu begrü-
ßen. Best Practices können zur Schau gestellt und Lösungen international dis-
kutiert werden. Problematisch ist, dass die Staatendelegierten oft gar keine 
zeitlichen Kapazitäten während der Verhandlungen besitzen, um sich den 
Begleitveranstaltungen zu widmen. 

Abzugrenzen sind die formell zugelassenen Begleitveranstaltungen und 
Messestände auf dem Konferenzgelände von Parallelveranstaltungen, die 
außerhalb des UNFCCC-Prozesses und des Geländes stattfinden. Beispiele 
aus dem Jahr 2019 sind der Alternativgipfel der chilenischen Klimabewegung 
SCAC1030 und der „Peoples‘ Summit“ in Santiago de Chile, dem ursprünglich 
angedachten Konferenzort für den COP 25.1031 

Nicht genehmigte Demonstrationen zur politischen Meinungsäußerung sind 
für nichtstaatliche Beobachterorganisationen auf dem UNFCCC-Konferenz-
gelände generell nicht gestattet.1032 Genehmigte Demonstrationen auf dem 
UNFCCC-Gelände sind unüblich. Manche Gastgeberländer der Klimaver-
handlungen, wie Polen im Jahr 2018, beschränken ebenfalls, sogar durch Ge-

 
1029 UNFCCC, Observer Guide, 2018, S. 3. 
1030 Spanisch Sociedad Civil por la Acción Climática. 
1031 S. a. das Lateinamerikanische Manifest zum Klimaschutz v. 9.12.2019, SCAC, Manifiesto 

Latinoamericano por el Clima, <porlaaccionclimatica.cl/wp-content/uploads/2019/ 
12/Manifies to-Latinoamericano-por-el-Clima.pdf> (Stand: 16.6.2020). 

1032 UNFCCC, Guidelines for the Participation of Representatives of NGOs at Meetings of 
the Bodies of the UNFCCC, 2017, S. 5. 
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setz, (spontanen) politischen Protest außerhalb des UNFCCC-Konferenzge-
ländes während der COPs.1033 Die zivilgesellschaftlichen Parallelveranstal-
tungen bieten geringere Chancen, mit staatlichen Delegierten in Austausch 
zu treten. 

4.6.4  Unterrepräsentation nicht-westlicher Umwelt-NGOs 

Die Entwurfsgeschäftsordnung zur Rahmenkonvention enthält keine forma-
len Regeln über die Größe oder genaue Zusammensetzung einer Staatendele-
gation. Die Praxis variiert stark und spiegelt vor allem den relativen Wohl-
stand des Landes und die Besorgnis des jeweiligen Staates über die globale 
Klimaveränderung wider. Die Größe der Delegation rangiert zwischen weni-
ger als zehn Mitgliedern (z. B. kleine afrikanische Staaten oder Inselstaaten) 
bis hin zu über tausend Mitgliedern (z. B. Brasilien oder USA). Die daraus 
resultierende Kapazitätslücke begrenzt die Verhandlungsmacht der kleinen 
oder wirtschaftlich schwachen Staaten. Sie macht ihre Beteiligung an jeder 
einzelnen der vielen Sitzungen, die typischerweise parallel stattfinden, weni-
ger effektiv,1034 auch wenn sich das Präsidium mit dem Sekretariat um eine 
möglichst faire Sitzungsplanung bemüht. Durch die Zusammenarbeit in lo-
sen Verhandlungsgruppen, beispielsweise in der Gruppe der am wenigsten 
entwickelten Länder (LDC)1035 oder der Allianz der Inselstaaten (AOSIS),1036 
versuchen die kooperierenden Staaten die Kapazitätslücke zu verringern. 

Auch die Zusammensetzung einer Staatendelegation ist unterschiedlich. Ei-
nige Staaten bringen eine besonders große Anzahl an Vertreterinnen und 
Vertretern aus Wirtschaftsverbänden (z. B. Brasilien), aus Kommunalregie-
rungen und Jugendorganisationen (z. B. Kanada) oder aus der Wissenschaft 
und Forschung (z. B. Russland) mit, die die Delegation beraten.1037 Die 
Grenze zwischen Beratung und Einfluss ist dabei nicht immer trennscharf. 

 
1033 CIEL, Climate Governance Note 6 (2018), 1 (1f.). 
1034 Kuyper/Linnér/H. Schroeder, WIREs Climate Change 9 (2018), 1 (3). 
1035 Engl. Least-Developed Countries Group. 
1036 Engl. Alliance of Small Island States. 
1037 Kuyper/Linnér/H. Schroeder, WIREs Climate Change 9 (2018), 1 (3). 
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Bemerkenswert ist, dass die Zahl der nichtstaatlichen Mitglieder in Staaten-
delegationen der Entwicklungsländer in den letzten zwei Jahrzehnten (z. B. 
Gabunische Republik und die Kooperative Republik Guyana) angestiegen 
ist.1038 Bedenken bestehen aber, dass vor allem schlecht ausgestattete Delega-
tionen aus Entwicklungsländern besonders anfällig für die unangemessene 
Einflussnahme von nichtstaatlichen Akteuren sind, die ihre ganz eigenen In-
teressen verfolgen.1039 

Im Jahr 2004 erkannte das Nebenorgan für die Durchführung des Überein-
kommens, dass die NGO-Beteiligung, obwohl sie umfangreich ist, geogra-
fisch nicht ausgewogen verteilt ist. Wesentlich weniger NGOs aus Entwick-
lungsländern und EIT-Staaten1040 nehmen laut SBI-Angaben teil.1041 Zudem 
sind die Fähigkeiten, Ressourcen und Möglichkeiten als zivilgesellschaftliche 
NGO effektiv bei den Verhandlungen zu partizipieren weltweit ungleich ver-
teilt.1042 Westliche Prioritäten und Vorstellungen können sich deshalb inner-
halb der Umwelt-NGO-Gruppe leichter durchsetzen, wohingegen andere In-
teressen zurückstehen. Innerhalb der Interessengruppe manifestieren sich 
nämlich ähnliche Interessenkonflikte wie bei den staatlichen Verhandlungen 
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. NGOs des globalen Nordens 

 
1038 Empirische Studie bis einschließlich COP 17 von H. Schroeder/Boykoff/Spiers, Nature 

Clim Change 2 (2012), 834ff. 
1039 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 123. 
1040 Engl. economies in transition (EIT). EIT-Staaten sind Länder der ehemaligen Sowjet-

union, die sich auf dem Weg zur freien Marktwirtschaft befinden. 
1041 SBI, Report of SBI 20, FCCC/SBI/2004/10, Abs. 102. 
1042 Steffek, Ethics & International Affairs 24 (2010), 45 (62). 
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tendieren dazu, die Minderung der THG-Emissionen der G20-Staaten zu pri-
orisieren, während NGOs des globalen Südens1043 in der Tendenz der Klima-
finanzierung und -anpassung sowie dem Ausgleich von klimabedingten Ver-
lusten und Schäden die höchste Priorität einräumen. 

Im Falle der Constituency Umwelt-NGOs ist die zentrale Anlaufstelle1044 die 
Climate Action Network Association e. V. mit Sitz in Deutschland, einem EU-
Mitgliedstaat. Das große und gut ausgestattete CAN beansprucht üblicher-
weise das Rederecht auf den öffentlichen Plenarsitzungen für sich. Die diver-
gierenden Interessenlagen und der Dissens zwischen den Umwelt-NGOs, die 
durch unterschiedliche nationale Gegebenheiten geprägt sind, lassen sich 
schwer durch ein westlich-dominiertes NGO-Netzwerk repräsentieren.1045 
Denn die professionellen und finanzstärkeren westlichen Umwelt-NGOs ori-
entieren ihre Tätigkeit häufig an deren Marktfähigkeit gegenüber ihrem (eu-
rozentrischen) Unterstützendenkreis.1046 Aus diesem und weiteren Gründen 
formierte sich im Jahr 2007 das Netzwerk Climate Justice Now! (CJN!), dass 
zeitweilig als zweiter Focal Point für die Gruppe der Umwelt-NGOs, neben 
dem CAN, diente. Das Netzwerk CJN! soll der Unterrepräsentation von 
NGOs aus Entwicklungsländern und postsowjetischen Staaten entgegenwir-
ken. 

Das Nebenorgan für die Durchführung des Übereinkommens würdigte im 
Jahr 2004 die Bedeutung einer global repräsentativeren NGO-Beteiligung an 
Sitzungen und Work-shops. Das SBI ermutigte interessierte Vertragsparteien, 

 
1043 S. z. B. Arbeitsfokus des Dachverbandes Panafrican Climate Justice Alliance (PACJA) 

mit rund 1.000 Mitgliedsorganisationen aus rund 48 afrikanischen Staaten, insb. PACJA, 
At COP25, African CSOs Urge Rich Countries to Step Up Climate Action, <pacja.org/in 
dex.php/component/k2/item/788-at-cop25-african-csos-urge-rich-countries-to-step-
up-climate-action> (Stand: 25.5.2020). 

1044 Zu den Aufgaben der Kontaktstellen s. UNFCCC, NGO Constituencies, 2014, S. 2. 
1045 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 238. 
1046 Steffek, Ethics & International Affairs 24 (2010), 45 (62). 
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die Teilnahme von NGOs aus Entwicklungsländern und EIT-Staaten zu un-
terstützen, denen die notwendigen Ressourcen fehlen.1047 Aber weder dieser 
Aufruf noch das Pariser Modell können die strukturellen Benachteiligungen 
der sich entwickelnden Staaten und ihrer Umwelt-NGOs gegenüber den in-
dustrialisierten Staaten mit ihren finanzstarken und professionalisierten Um-
welt-NGOs1048 überwinden. 

4.6.5  Umwelt-NGOs als Stakeholder der Verhandlungen 

In den 1960er Jahren beschloss der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten 
Nationen, dass bei der Zusammenarbeit von Internationalen Organisationen 
und nichtstaatlichen Interessengruppen nur internationale Dachverbände 
oder weltweite Netzwerke in die internationale Arbeit einbezogen werden 
sollten.1049 In der Praxis hat sich jedoch seit Anfang der 1990er Jahre eine 
breite Beteiligung lokaler, nationaler, unionaler und internationaler NGOs 
und deren Netzwerke im UNFCCC-Regime herausgebildet (quantitativer 
Anstieg der Partizipation).1050 Mit der Partizipation bei den internationalen 
Klimaverhandlungen versuchen NGOs, auf Entwicklungsrückstände und 
Implementierungsdefizite im Bereich des (inter-)nationalen Klimaschutzes 
zu reagieren, strategisch politischen Druck von innen aufzubauen und Ein-
fluss auf die Verhandlungsergebnisse zu nehmen.1051 

Mitarbeitende von klassischen Umwelt-NGOs und unabhängigen For-
schungsinstituten sind oft Teil offizieller Regierungsdelegationen. Sie erfül-
len eine Beratungsfunktion innerhalb der Regierungsdelegationen. 

 
1047 SBI, Report of SBI 20, FCCC/SBI/2004/10, Abs. 102. 
1048 Zum Verlust des Protestpotenzials westlicher Umwelt-NGOs s. Köster, Umwelt-NGOs, 

2012, S. 175–180. 
1049 ECOSOC, Resolution 1296 (XLIV) v. 23.5.1968, Abs. 7 u. 9. 
1050 Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 

2001, 137 (139f.). 
1051 Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 

2001, 137 (Fn. 2). 
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Tausende gemeinwohlorientierte NGOs sind bei den Klimaverhandlungen 
als nichtstaatliche Beobachterorganisationen zugelassen. Die Teilnahme-
rechte von NGOs oder ihrer Constituencies sind in der Vergangenheit partiell 
erweitert worden.1052 Die NGOs verfügen als nichtstaatliche Interessen-
gruppe lediglich über Mitwirkungsrechte, nicht hingegen über Mitentschei-
dungsrechte.1053 Die fehlenden Stimmrechte für NGOs ist aus demokratiethe-
oretischer Sicht grundsätzlich1054 zu begrüßen.1055 

Zuvor akkreditierte NGOs können als nichtstaatliche Akteure das UN-Kon-
ferenzgelände betreten. Weiterhin sind NGOs zur Anwesenheit an öffentli-
chen formellen UNFCCC-Sitzungen berechtigt, wohingegen Zugangsbe-
schränkungen für den ganz überwiegenden Teil der intergouvernementalen 
Sitzungen bestehen. In den für NGOs zugänglichen Sitzungen bestehen ein 
beschränktes Rederecht sowie die Berechtigung, schriftliche Stellungnahmen 
zu Sitzungsthemen einzureichen, die das Klimasekretariat auf den UNFCCC-
Webseiten veröffentlicht. 

Die Möglichkeit der Umwelt-NGOs, an den Sitzungen während und zwi-
schen den Vertragsstaatenkonferenzen teilzunehmen und somit Zugang zu 
verschiedenen Phasen des internationalen Politikzyklus zu erhalten, wie der 
Festlegung der Agenda (engl. pre-negotiations), der Konsultation, den Ver-

 
1052 Erklärungsmodell zu den Fragen, warum NGOs partiell erweiterte Teilnahmerechte er-

halten u. diese variieren, liefert Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs 
als Legitimationsressource, 2001, 137ff. 

1053 Zur Verfahrensbeteiligung von (Umwelt-)NGOs s. Unterkapitel 4.6.2. 
1054 Interessant ist a. der dreigliedrige Ansatz der Internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO). Jeder Mitgliedstaat entsendet neben 2 Regierungsdelegierten eine stimmberech-
tigte Delegierte oder einen stimmberechtigten Delegierten von Arbeitgeber- sowie von 
Arbeitnehmerseite. A. bei den nationalen Normsetzungsgremien innerhalb der forma-
len Mitgliedschaft der Internationalen Organisation für Normung (ISO) handelt es sich 
häufig um NGOs. 

1055 Begründung in Unterkapitel 4.4.2. 
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handlungen und der Entscheidungsfindung (engl. negotiations) sowie letzt-
lich der Politikimplementierung (engl. implementation),1056 ist sehr bedeut-
sam. Die Umwelt-NGOs können zu bestimmten Verhandlungszeitpunkten 
intervenieren, wichtige Argumente vorbringen und verschiedene Verhand-
lungspositionen stärken oder schwächen.1057 Vor allem der Zugang zu Beginn 
der Politikformulierung und der späteren Entscheidungsphase ist wesentli-
che Voraussetzung für eine effektive öffentliche Beteiligung in Klimaschutz-
angelegenheiten.1058 Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist als demokratieför-
dernder Grundsatz in der Klimarahmenkonvention und nun auch im Pariser 
Übereinkommen1059 verankert. 

Während der Vertragsstaatenkonferenzen und den Zwischenverhandlungen 
besitzen vor allem westliche NGOs die Kapazitäten, Begleitveranstaltungen 
und Messestände anzubieten. Noch bedeutsamer als die Organisation dieser 
kontakteröffnenden Begegnungsräume für die Einflussnahme auf den inter-
gouvernementalen Prozess sind das direkte persönliche Lobbying und die 
beschränkte Verbreitung von Informationen während und zwischen den Kli-
makonferenzen. Die Staaten verhandeln die Klimaverträge und Beschlüsse  
Umwelt-NGOs hingegen erfüllen eine mittelbare Rolle,1060 indem sie be-
stimmte Themen anstoßen, für einen bestimmten Wortlaut der Verträge und 
Beschlüsse lobbyieren und zwischen den sich streitenden Staaten vermitteln 
und moderieren (Anstoß-, Lobby- sowie Mittler- und Moderationsfunktion). 

 
1056 Wurzel/Connelly (Hrsg.), The European Union as a Leader in International Climate 

Change Politics, 2011, S. 226. 
1057 Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 

2001, 137 (139). 
1058 Kuyper/Linnér/H. Schroeder, WIREs Climate Change 9 (2018), 1 (4). 
1059 Sowie der AK (insb. die Almaty-Leitlinien) u. dem Escazú-Abkommen. 
1060 Epiney in Proelß (Hrsg.), Internationales Umweltrecht, 2017, 1 (Rn. 105). 
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Nicht zu vergessen ist zudem, dass ein großer und zumeist kritischerer 
Teil1061 der NGOs häufig parallel zu den offiziellen Klimaverhandlungen Ge-
gengipfel,1062 eigene (Lobby-)Veranstaltungen sowie Medienkampagnen au-
ßerhalb des Konferenzgeländes durchführen, um eine zivilgesellschaftliche 
„Gegenmacht“ aufzubauen. Dadurch wird „relativ unspezifische[r] 
Druck“1063 auf die internationale Klimadiplomatie ausgeübt (politischer 
Druck von außen),1064 der die internen politischen Strategien der Umwelt-
NGOs zur Einflussnahme auf das multilaterale Verhandlungsgeschehen er-
gänzt. Dabei bedingen die Outside- und Inside-Strategien der NGOs sich ge-
genseitig.1065 

Aufgrund des internationalen Regelungsrahmens und der informellen Praxis 
begleiten Umwelt-NGOs die Entwicklung der internationalen Klimaschutz-
politik und des Klimavölkerrechts als „unbequeme Mitspieler“1066 aktiv mit. 
Sie gestalten die völkerrechtlichen Normen zwar nicht unmittelbar mit, je-
doch treten sie als Ideenentwickler und Agenda-Ersteller, Klimalobbyisten 
und Fachberater bei den Verhandlungen auf. 

 
1061 NGOs lehnen zum Teil die Einbeziehung in den UNFCCC-Prozess ab, weil sie die Ko-

optation geschlossener privilegierter Gruppen u. die staatliche Instrumentalisierung 
von NGOs befürchten, s. Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als 
Legitimationsressource, 2001, 137 (Fn. 4). 

1062 Zuletzt fanden 2 Gegengipfel in Santiago parallel zum nach Madrid verlegten COP 25 
statt: spanisch „Cumbre de los Pueblos“ u. „Cumbre Social por la Acción Climática“. 

1063 Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 
2001, 137 (139). 

1064 Beispielhaft zu Outside-Strategien der klimabewegten Zivilgesellschaft in den USA s. 
Burkett, DELPF 27 (2016), 1ff. 

1065 So argumentiert a. Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitima-
tionsressource, 2001, 137 (139f.). 

1066 Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 20 
01, 137. 
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4.7 Umwelt-NGOs und die Pariser Rechtsumsetzung und         
-durchsetzung 

Die Staatengemeinschaft vereinbarte auf völkerrechtlicher Ebene ein gemein-
sames Temperatur- und ein Klimaneutralitätsziel, deren Einhaltung sofor-
tige, ambitionierte THG-Emissionsminderungen aller Akteure erfordern. 
Dem steht eine doppelte Vermeidungslücke gegenüber,1067 die die logische 
Konsequenz der zögerlichen und wenig ambitionierten nationalstaatlichen 
Zusagen ist. Die sich abzeichnenden unzureichenden Klimaschutzbemühun-
gen gehen auf den von Partikularinteressen beeinflussten mangelnden poli-
tischen Willen der Regierungen zurück, die notwendigen Schritte zur natio-
nalen Dekarbonisierung ihrer Volkswirtschaften einzuleiten. 

Ein Vertrauen der klimabewegten Zivilgesellschaft in die gute Klimaregie-
rungsführung der Staaten(gemeinschaft) besteht noch jahrzehntelangem Zö-
gern nicht mehr. Aus diesem Grund gründeten sich in der jüngsten Vergan-
genheit einflussreiche transnationale Protestbewegungen des zivilen Unge-
horsams, wie „Fridays for Future“,1068 „Extinction Rebellion“1069 oder „Ende 
Gelände“1070. Die sozialen Bewegungen und Umweltgruppen setzen vor-
nehmlich auf eine „Klimawende von unten“,1071 die politischen Druck auf-
baut und sich unterschiedlichster Durchsetzungsmechanismen bedient.1072 
Der politische Druck aus der organisierten Zivilgesellschaft heraus führte zur 

 
1067 S. Unterkapitel 1.1 u. die dort vorgestellten UN-Berichte. 
1068 Sowie ihre vielen Ablegerorganisationen, s. in Fn. 776. 
1069 S. Fn. 777. 
1070 Ende Gelände, Hintergrund, <ende-gelaende.org/de/ueber-uns/> (Stand: 31.7.2020). 
1071 Buch/Löhle/Huber, Klimawende von unten, 2019. 
1072 Vertieft in Unterkapitel 4.7.2.2 u. 4.7.4. 
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Ausrufung von Klimanotständen auf (supra-)nationaler Ebene1073 und auf 
anderen Verwaltungsebenen.1074 

Direktdemokratische Instrumente wie Bürger- oder Volksbegehren und -ent-
scheide richten sich zunehmend auf kommunaler, regionaler oder nationaler 
Ebene gegen Manifestationen des fossilen Zeitalters, zum Beispiel gegen 
noch betriebene Braun- oder Stein-kohlekraftwerke.1075 Bürgerinnen und 
Bürger beteiligen sich ebenfalls formell an klima-relevanten Zulassungsver-
fahren und bei der Erstellung von klimarelevanten Plänen, Programmen und 
Politiken. 

Gleichzeitig wächst weltweit die Anzahl von sogenannten „Klimaklagen“ ra-
pide.1076 Zahlreiche Umwelt-NGOs unterstützen oder erheben bestimmte Ar-
ten von Klagen, die sich unter anderem gegen das Handeln oder Unterlassen 
der legislativen Organe oder die öffentliche Verwaltung wenden. 

Ungeachtet der jüngsten Entwicklungen streben Umwelt-NGOs seit langem 
eine Demokratisierung des internationalen Klimaschutzregimes an,1077 um so 
auf einen ambitionierten internationalen Klimaschutzrahmen hinwirken zu 
können. Durch Information, Beteiligung und Rechtsschutz wollen die klima-

 
1073 In Andorra, Argentinien, Bangladesch, EU, Frankreich, Heiliger Stuhl, Irland, Italien, 

Kanada, Republik Malediven, Malta, Neuseeland, Österreich, Portugal, Singapur, Spa-
nien, Südkorea u. UK (Stand: 9.4.2021); s. a. abgelehnter Antrag v. 16.5.2019 der dt. Frak-
tion DIE LINKE (BT-Drucksache 19/10290). 

1074 Auf Regionalebene: Bundesstaat South Australia (Australien), Präfektur Nagano (Ja-
pan); Regionen u. Unitary Authorities Canterbury, Nelson u. Distrikt Kapiti Coast 
(Neuseeland), Voralberg (Österreich), Kantone Waadt, Jura, Basel (Schweiz), Regionen 
Euskadi, Katalonien, Kanarische u. Balearische Inselregionen (Spanien), Provinz Süd-
Chungcheong (Südkorea); auf Städteebene: Australien (21), Belgien (1), Brasilien (1), 
Chile (1), Deutschland (68), Frankreich (2), Italien (28), Japan (2), Kanada (384), Neusee-
land (3), Niederlande (1), Österreich (4), Philippinen (1), Polen (2), Schweiz (3), Slowakei 
(1), Spanien (12), Ungarn (1) u. USA (29) (Stand: 31.7.2020). 

1075 Exemplarisch für die BRD s. Rehmet/Sterk ua, Bürgerbegehrensbericht 2018, 2019, insb. 
32-35 u. Rehmet, Volksbegehrensbericht 2019, 2019, S. 22–27. Auf dt. Bundesebene ist ein 
spezielles Volksbegehren lediglich für die Gebietsneugliederung gem. Art. 29 Abs. 4-6 
Grundgesetz (GG) vorgesehen. Volksbegehren, die Bundesgesetzesvorschläge einbrin-
gen, sind gem. Art. 76 Abs. 1 GG bisher ausgeschlossen. 

1076 Ausführlich zu Klima- u. Umweltverbandsklagen in Unterkapitel 4.7.4.4.2. 
1077 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 49. 
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bewegten NGOs in die Lage versetzt werden, die kollektiven Klimaschutz-
bemühungen der Staaten unabhängig messen, bewerten und kontrollieren zu 
können. Die Umwelt-NGOs wollen im UNFCCC-Verhandlungsprozess par-
tizipieren, um ihren Einfluss zu vergrößern, um die Transparenz, Akzeptanz 
und Kontrolle der intergouvernementalen Entscheidungsverfahren und ihrer 
Ergebnisse zu erhöhen. Die Partizipation von Umwelt-NGOs am UNFCCC-
Prozess hat für sie zahlreiche Möglichkeiten eröffnet,1078 unter anderem die 
Mitwirkung an formellen Mechanismen der Erfüllungshilfe und -kontrolle. 

Das folgende Unterkapitel 4.7.1 beleuchtet zunächst die Rolle von Umwelt-
NGOs bei der formellen Pariser Erfüllungshilfe mit ihren vier Erscheinungs-
formen. Noch detaillierter ist ihre Rolle im UNFCCC-internen Erfüllungssi-
cherungssystem zu betrachten (4.7.2). Das vorletzte Unterkapitel 4.7.3 fasst 
die gewonnenen Erkenntnisse zur verfahrensrechtlichen Einbindung von 
Umwelt-NGOs bei der Pariser Erfüllungssicherung zusammen. Die verfah-
rensrechtlichen Einschränkungen im UNFCCC-Regime deuten darauf hin, 
dass Umwelt-NGOs versucht sein werden, durch dezentrale Durchsetzungs-
mechanismen die Einhaltung des Pariser Übereinkommens innerhalb der na-
tionalen Rechtssystemen mit ihren stärkeren Vollzugs- und Durchsetzungs-
mechanismen durchzusetzen (4.7.4). 

4.7.1  UNFCCC-interne Erfüllungshilfe 

Das dritte Kapitel beschrieb die vier Pariser Formen der Erfüllungshilfe:1079 
den Finanztransfer, die Entwicklung und den Transfer von Technologie, den 
Kapazitätsaufbau sowie die Klimabildung für eine nachhaltige Entwicklung. 
Das folgende Kapitel erörtert in derselben Reihenfolge, inwiefern Umwelt-
NGOs in den vier Feldern der Erfüllungshilfe unterstützend und kontrollie-
rend tätig sind (4.7.1.1-4.7.1.4). Unterkapitel 4.7.1.5 fasst die wichtigsten Er-
kenntnisse zusammen. 

 
1078 Zur NGO-Partizipation unter der UNFCCC u. dem KP s. Oberthür/Buck ua, Participation 

of NGOs in International Environmental Governance, 2002, S. 117–141. 
1079 Insb. Unterkapitel 3.1.1 bis 3.1.4. 
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4.7.1.1  Finanztransfer 

Obwohl Art. 9 Abs. 3 PÜ vage von Mitteln der Klimafinanzierung aus „ganz 
verschiedenen Quellen mittels ganz verschiedener Instrumente und Wege 
durch verschiedene Maßnahmen“ spricht, sind damit unumstritten Investiti-
onen von Privaten eingeschlossen.1080 Neben der Einzahlung öffentlicher Mit-
tel durch Staaten in die unterschiedlichen UNFCCC-Fonds,1081 ist die zusätz-
liche Finanzierung durch private Akteure vorgesehen.1082 Großspender wie 
die Bill & Melinda Gates Foundation1083 oder Bloomberg Philanthropies1084 
finanzieren zwar aus privaten Mitteln öffentliche Anliegen, jedoch gehören 
derart finanziell gut ausgestattete Organisationen im NGO-Sektor eher zur 
absoluten Ausnahme als zur Regel. Der weitaus überwiegende Teil der Um-
welt-NGOs verfügt über sehr begrenzte finanzielle Ressourcen, gerade 
NGOs aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Eine direkte Einzahlung 
von Umwelt-NGOs in die verschiedenen Fonds, die dem UNFCCC dienen, 
scheint daher äußerst unwahrscheinlich. Umwelt-NGOs könnten bei der fi-
nanziellen Ausstattung der Fonds und Investitionsfragen eher eine Berater-
funktion für staatliche und private Akteure innehaben. 

Art. 9 Abs. 3 PÜ spricht weiter von „verschiedenen Maßnahmen“1085 zur Fi-
nanzmobilisierung. Dies könnte darauf hindeuten, dass nicht nur die Mobi-
lisierung finanzieller Ressourcen an sich gemeint ist, sondern auch die Mobi-
lisierung von Finanzmitteln durch öffentliche Politiken und Strategien, die 
unter anderem private Investitionen nutzen.1086 Umwelt-NGOs könnten in 

 
1080 S. Unterkapitel 3.1.1 m. w. N. 
1081 S. Fn. 457. 
1082 Z. B. zur freiwilligen privaten Unterstützung des Anpassungsfonds s. Beschluss 13/ 

CMA.1, Abs. 5. 
1083 Bill & Melinda Gates Foundation, Our Missions to Achieve Our Vision, <gatesfounda-

tion.org/> (Stand: 31.7.2020). 
1084 Bloomberg Philanthropies, About Us, <bloomberg.org/about/> (Stand: 12.6.2019). 
1085 Engl. variety of actions. 
1086 Gastelumendi/Gnittke in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate 

Change, 2017, 239 (245). 



Kathleen Pauleweit 

204 

 

diesem Zusammenhang ebenfalls eine Beraterfunktion zu Politikstrategien 
einnehmen. 

Die Hauptaufgabe der Umwelt-NGOs im Bereich der Klimafinanzierung ist 
jedoch vornehmlich die öffentliche Kontrolle der öffentlichen und privaten 
Finanzflüsse – vornehmlich in ihren Herkunftsstaaten – hin zu einer emissi-
onsarmen und klimaresilienten Entwicklung.1087 Im Rahmen des erweiterten 
Transparenzrahmens und der globalen Bestandsaufnahme überwachen sie 
die internationalen Finanzströme unabhängig mit.1088 

4.7.1.2  Entwicklung und Transfer von Technologien 

Bereits Art. 4 Abs. 5 S. 3 UNFCCC normiert bezüglich des Technologieme-
chanismus, dass andere Organisationen, die dazu in der Lage sind, auch zur 
Erleichterung der Weitergabe solcher Technologien beitragen können.1089 
Aus dem unbestimmten Wortlaut ergibt sich nicht, ob mit anderen fähigen 
Organisationen, die beim Technologietransfer unterstützen können, klassi-
sche Umwelt-NGOs, unabhängige NGOs oder Forschungseinrichtungen ge-
meint sind. 

Im Zuge einer systematischen Auslegung bieten sich die mit ihr im Zusam-
menhang stehenden Regelungen des Kattowitzer Beschlusses 15/CMA.1 an. 
Der Beschluss ergänzt und konkretisiert den Technologierahmen gemäß 
Art. 10 Abs. 4 PÜ, der wiederum Leitlinien für den durch die UNFCCC etab-
lierten Technologiemechanismus vorgibt.1090 Kapitel III des Beschlussanne-
xes1091 erläutert die fünf schwerpunktmäßigen Aktionsfelder1092 des Techno-
logierahmens, unter anderem die Zusammenarbeit und Einbeziehung der In-

 
1087 Zur (in-)formellen Kontrollfunktion von Umwelt-NGOs s. Unterkapitel 4.7.2.1 u. 4.7. 

2.2. 
1088 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1 u. 4.7.2.1.2. 
1089 Engl. „Other […] organizations in a position to do so may also assist in facilitating the 

transfer of such technologies.” 
1090 Art. 10 Abs. 3f. PÜ. 
1091 Beschluss 15/CMA.1, Abs. 4. 
1092 Innovation (Abs. 5-8), Implementierung (Abs. 9-12), förderliches Umfeld u. Kapazitäts-

aufbau (Abs. 13-16) sowie Unterstützung (Abs. 21-25). 
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teressengruppen (Aktionsfeld 4).1093 Abs. 20 lit. a und lit. d des Beschlussan-
nex1094 beziehen sich auf beispielhafte Maßnahmen und Aktivitäten in diesem 
vierten der fünf Aktionsfelder. Buchstabe a unterstreicht das verstärkte En-
gagement für die Zusammenarbeit mit relevanten Interessengruppen bei der 
Planung und Durchführung von Aktivitäten des Technologiemechanismus, 
einschließlich zivilgesellschaftlicher Organisationen. Buchstabe d konkreti-
siert ferner die Absicht, die Zusammenarbeit und Synergien mit einschlägi-
gen internationalen Organisationen, Institutionen und Initiativen zu verbes-
sern, einschließlich der Hochschulen und der Wissenschaftsgemeinschaft, 
um ihre spezifischen Fachkenntnisse, Erfahrungen, Kenntnisse und Informa-
tionen, insbesondere über neue und innovative Technologien, zu nutzen.1095 

Im Übrigen benennt das Technologie-Exekutivkomitee (TEC),1096 das die 
COP im Jahr 2010 gründete1097 und das dem PÜ dient,1098 auf die Zusammen-
arbeit mit seinen wichtigsten Partnern, unter anderem Umwelt-NGOs, RIN-
GOs sowie Sachverständige und Wissenschaftsgelehrte.1099 

Aus dem Wortlaut von Art. 4 Abs. 5 S. 3 UNFCCC und seinem Zusammen-
hang ergibt sich,1100 dass Interessengruppen, wie klassische Umwelt-NGOs, 
unabhängige NGOs und Forschungseinrichtungen, unumstritten als fähige 
Organisationen gelten, die Entwicklungsländer beim Technologietransfer 
technisch, organisatorisch und institutionell zur Selbsthilfe unterstützen kön-

 
1093 Beschluss 15/CMA.1, Abs. 17-20. 
1094 Beschluss 15/CMA.1. 
1095 S. a. Beschluss 4/CP.17, Abs.  5, Annex-I-Abs. 13. 
1096 Das engl. Technology Executive Committee ist der politische Ausschuss des Technolo-

gie-Mechanismus u. bildet gemeinsam mit dem Klima-Technologiezentrum u. Netz-
werk (engl. Climate Technology Centre and Network, CNTN) den Technologiemecha-
nismus. Der Mechanismus dient gem. Art. 10 Abs. 3 PÜ a. dem PÜ. 

1097 Beschluss 1/CP.16, Abs. 117. 
1098 Art. 10 Abs. 3 PÜ. 
1099 UNFCCC, Overview TEC, <unfccc.int/ttclear/tec> (Stand: 30.6.2021); zum Einbezug 

von Interessengruppen, wie die Wissenschaft u. NGOs, im TEC s. a. Beschluss 4/CP.17, 
Annex I-Abs. 13f. 

1100 Art. 31f. WVRK. 
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nen. Sie fungieren als nichtstaatliche Berater.1101 Die vage und unbestimmte 
Ausgestaltung des Technologierahmens1102 und seiner finanziellen Ausstat-
tung erweckt jedoch den Eindruck, dass viele Aktivitäten außerhalb des for-
mellen UNFCCC-Prozesses und seiner Institutionen stattfinden werden.1103 

4.7.1.3  Kapazitätsaufbau 

Der Weltklimarat fordert die Staatengemeinschaft zuletzt im Sonderbericht 
zur Erreichung der 1,5-Grad-Leitplanke von 2018 auf, die Kapazitäten natio-
naler und subnationaler Behörden, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors, 
indigener Völker und lokaler Gemeinschaften für Maßnahmen zum Umgang 
mit dem Klimawandel zu stärken. Der Kapazitätsaufbau kann laut dem Rat 
die Umsetzung ehrgeiziger Maßnahmen unterstützen, welche für die Erwär-
mungsbegrenzung auf 1,5 Grad Celsius erforderlich sind.1104 

Das zwischenstaatliche Wissenschaftsgremium empfiehlt Partnerschaften, 
unter anderem mit Institutionen der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft, 
die die staatlichen Maßnahmen und Reaktionen unterstützen können, die im 
Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel stehen (D.7.1). Der Weltklimarat empfiehlt 
ferner die Zusammenarbeit bei der Stärkung der rechenschaftspflichtigen 
Multi-Level-Governance. Die Kooperation umfasst die Zusammenarbeit mit 
nichtstaatlichen Akteuren, beispielsweise der Industrie, der Zivilgesellschaft 
und wissenschaftlichen Einrichtungen, koordinierte sektorale und sekto-
rübergreifende Politiken auf verschiedenen Governance-Ebenen, ge-
schlechtssensible Politiken, die Finanzierung einschließlich innovativer fi-
nanzieller Förderung und zuletzt die Zusammenarbeit bei der Entwicklung 
und dem Transfer von Technologien. Die Zusammenarbeit kann die Beteili-
gung, die Transparenz, den Kapazitätsaufbau und das Lernen zwischen den 
verschiedenen Akteuren gewährleisten (D.7.2). 

 
1101 S. a. Beschluss 4/CP.17, Annex-I-Abs. 14. 
1102 Bodansky, RECIEL 25 (2016), 142 (145–147). 
1103 Coninck/Sagar in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 

2017, 258 (259, 266, 275). 
1104 IPCC, Summary for Policymakers: Global Warming of 1.5 °C, 2018, SPM-25, D7. 
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Die Staatengemeinschaft begrüßte in Kattowitz die Fertigstellung des 1,5-
Grad-Sonderberichts des Weltklimarats und empfiehlt den Parteien, die Er-
kenntnisse ebenfalls für den UNFCCC-Prozess zu nutzen.1105 An dieser Stelle 
ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Sachstands- und Sonderberichte des 
Weltklimarates grundsätzlich der Aufklärung und Information der Zivilge-
sellschaft dienen und eine informierte Kontrolle durch die Öffentlichkeit erst 
möglich machen.1106 

Die Ausarbeitung der institutionellen Regelungen zur Kapazitätsbildung 
steht noch aus.1107 Für den Zeitraum von 2016 bis 20201108 wurde bisher ledig-
lich das im Jahr 2015 gegründete Pariser Komitee zum Kapazitätsaufbau da-
mit betraut, sowohl bestehende als auch neu entstehende Kompetenzlücken 
und Bedürfnisse bei der Umsetzung des Kapazitätsaufbaus in Entwicklungs-
ländern zu beheben. Zudem soll das Komitee seine Bemühungen um den Ka-
pazitätsaufbau weiter verstärken, auch in Bezug auf die Kohärenz und Koor-
dinierung der Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau im Rahmen der Konven-
tion.1109 Für die Jahre 2017 bis 2019 hat das Kapazitätsgremium den Tätig-
keitsschwerpunkt auf den Aufbau von Kapazitäten zur Umsetzung der nati-
onal festgelegten Beiträge gesetzt.1110 Der bisherig Regelungsrahmen zum 
Kapazitätsaufbau und seiner finanziellen Ausstattung erweckt ebenfalls den 
Eindruck, dass viele Aktivitäten außerhalb des formellen UNFCCC-Prozes-
ses und seiner Institutionen stattfinden werden. 

Das Pariser Komitee zum Kapazitätsaufbau arbeitet mit interessierten Akt-
euren zusammen, beispielsweise mit Umwelt-NGOs oder RINGOs. Die 
nichtstaatlichen Akteure können durch Beratungstätigkeit die Arbeit des Ko-
mitees unterstützen. Die weitreichenden Mitwirkungsrechte in der Komitee-

 
1105 Beschluss 1/CP.24, Abs. 26-27. 
1106 Schlacke, ZUR 2016, 65 (66); s. a. Unterkapitel 3.2.2.3. 
1107 S. Unterkapitel 3.1.3. 
1108 Beschluss 1/CP.21, Abs. 73. 
1109 Beschluss 1/CP.21, Abs. 71. 
1110 Beschluss 1/CP.21, Abs. 74, SBI, Report of SBI 45, FCCC/SBI/2016/20, Abs. 91; SBI, Re-

port of SBI 47, FCCC/SBI/2017/19, Abs. 101; SBI, Report of SBI 48, FCCC/SBI/2018/9, 
Abs. 95. 
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Geschäftsordnung ermöglichen neben der nichtstaatlichen Unterstützung die 
öffentliche Kontrolle der Komitee-Tätigkeiten.1111 

4.7.1.4  Klimabildung für nachhaltige Entwicklung 

In Art. 4 Abs. 1 lit. i UNFCCC verpflichten sich die UNFCCC-Staaten, die Bil-
dung, Ausbildung und das öffentliche Bewusstsein auf dem Gebiet der Kli-
maänderungen zu fördern und dabei zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig sol-
len Staaten zu einer möglichst breiten Beteiligung an diesem Prozess ermuti-
gen, auch von nichtstaatlichen Organisationen. Art. 12 PÜ ergänzt, dass die 
Vertragsparteien zusammenarbeiten sollen, um Maßnahmen zur Verbesse-
rung, unter anderem der Öffentlichkeitsbeteiligung und des öffentlichen Zu-
gangs zu Informationen, auf dem Gebiet der Klimaänderungen zu ergrei-
fen.1112 Der kattowitzer Beschluss 17/CMA.1 konkretisiert Art. 12 PÜ rund 
um die „Actions for Climate Empowerment“ (ACE-Aktivitäten).1113 Diese 
Aktivitäten1114 nehmen in allen Phasen und auf allen Governance-Ebenen 
eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des Pariser Übereinkommens ein.1115 
Dabei unternehmen unterschiedlichste Interessengruppen diese Aktivitä-
ten.1116 Beschluss 17/CMA.1, Abs. 10, ermutigt die Vertragsparteien, die Be-
teiligung der Öffentlichkeit zu fördern und unter anderem mit der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft, Universitäten und zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen zusammenzuarbeiten, um die Umsetzung der ACE-Aktivitäten zu 
intensivieren. 

Der Beschluss 17/CMA.1 stellte das erste abgeschlossene Element des Pariser 
Arbeitsprogramms dar. Die Staatengemeinschaft einigte sich bereits auf den 
Bonner Zwischenverhandlungen im Jahr 2018 auf den konkreten Wortlaut. 

 
1111 Vertieft zu den Verfahrensrechten bei PCCB-Sitzungen s. Unterkapitel 4.7.2.1. 
1112 S. Unterkapitel 3.1.4. 
1113 Beschluss 17/CP.22, Abs. 14, regelt erstmalig, dass Bemühungen im Zusammenhang 

mit der Umsetzung von Art. 6 UNFCCC als ACE-Aktivitäten bezeichnet werden. 
1114 Unterkapitel 4.3 erörtert umweltbezogene Verfahrensrechte im Völkerrecht. 
1115 Beschluss 17/CMA.1, Präambel-Abs. 3. 
1116 Beschluss 17/CMA.1, Präambel-Abs. 7. 
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Dies zeigt, dass die Regelungsinhalte wenig kontrovers sind und Einigkeit 
über sie besteht. Art. 12 PÜ stellte ebenfalls den ersten ausgehandelten Arti-
kel des PÜ dar. 

Die schnelle Kodifizierung des PÜ-Artikels und seines Begleitbeschlusses ist 
auch darin begründet, dass Art. 12 PÜ keinen Anspruch auf den Zugang zu 
Informationen für Jedermann begründet oder substanzielle Veröffentli-
chungspflichten von UNFCCC-relevanten Dokumenten vorsieht. Ebenso we-
nig eröffnet der Artikel ein Recht auf Öffentlichkeitsbeteiligung bei den Kli-
maverhandlungen, inklusive der Abgabe von Stellungnahmen und Diskus-
sionsbeiträgen, oder Rechtsschutzmöglichkeiten für akkreditierte Umwelt-
NGOs als „Sachwalter des Klimaschutzes“1117 (z. B. Beschwerden oder Um-
weltverbandsklagen). Die Staatengemeinschaft erkennt in Art. 12 PÜ zwar 
die Bedeutung der ACE-Aktivitäten für die Verstärkung der Maßnahmen 
aufgrund des Vertrages an, trägt aber gerade nicht zu einer Verbesserung der 
Transparenz und der zivilgesellschaftlichen Kontrolle bei. Sie lässt verbind-
liche prozedurale Regelungen vermissen, die zu einer Demokratisierung und 
Effektivitätssteigerung des Pariser Übereinkommens beitragen könnten.1118 

Unter Transparenz im UNFCCC-Kontext ist in Anlehnung an den WBGU der 
„Zugang zu Klimainformation für [jede Person] und die Pflicht von Behörden 
oder sonstigen öffentlichen Stellen der Vertragsstaaten oder internationaler 
Organisationen zur Veröffentlichung von Dokumenten“1119 zu verstehen. Ein 
Zugangsrecht zu Klimainformationen bezweckt die effektive Kontrolle von 
Vertragsstaaten und UNFCCC-Gremien durch die klimabewegten NGOs zu 
ermöglichen. Zugleich ist unter Transparenz die Beteiligung der Öffentlich-
keit bei Entscheidungsverfahren zu verstehen. Damit ginge eine Demokrati-
sierung der Entscheidungsverfahren und eine echte Teilhabe der Zivilgesell-
schaft an ihnen einher. Dies fördert die Akzeptanz und die Umsetzungswahr-
scheinlichkeit der Entscheidungen.1120 Zudem kann die Qualität der Rechts-

 
1117 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
1118 So argumentieren a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 55. 
1119 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 57. 
1120 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 57. 
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setzung aufgrund der vielfältigen eingebrachten Argumente und die Legiti-
mität der Rechtssetzung gesteigert werden.1121 Im wissenschaftlichen Diskurs 
wird weiterhin vertreten, dass ein sinnvolles Maß an informierter Beteiligung 
von Regelungsadressaten, z. B. der Fachexpertinnen und -experten sowie der 
Öffentlichkeit, das rationale Verständnis über die technischen und sozialen 
Regelungszusammenhänge erhöhen kann.1122 

Die Staaten entschieden sich mit dem PÜ gegen die Demokratisierung des 
staatszentrierten UNFCCC-Prozesses mit einer wenig transparenten Teilha-
bekultur.1123 Ein partizipativer und inklusiver UNFCCC-Prozess mit der ak-
tiven Beteiligung von verschiedenen Interessengruppen, vor allem von zivil-
gesellschaftlichen NGOs, könnte indes zur Effektuierung des PÜ beitra-
gen.1124 Schließlich muss der Wille der unterschiedlichen staatlichen und vor 
allem nichtstaatlichen Akteure, ausreichende klimaschützende und -anpas-
sende Maßnahmen auch tatsächlich zu ergreifen, vorhanden sein. Letztlich 
können die gemeinschaftlichen Maßnahmen die Pariser Ziele nur erreichen, 
wenn die Regierungen, internationalen Organisationen, Unternehmen, 
NGOs, die Wissenschaft und Medien zusammenarbeiten, um die unumgäng-
liche globale Transformation einzuleiten.1125 Wichtig ist, die richtigen Anreize 
zu schaffen. 

4.7.1.5  Umwelt-NGOs als Implementierungspartner 

Dass Umwelt-NGOs selbst im notwendigen Maßstab als Leiter und Imple-
mentierer von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung tätig 
werden,1126 ist aufgrund ihrer üblichen geringen Ressourcenkapazitäten zu 
bezweifeln. Einige Umwelt-NGOs haben sich jedoch auf die freiwillige Kom-

 
1121 Markus, ZaöRV 2016, 715 (737); Steffek, Leviathan 2008, 105. 
1122 Ibid. 
1123 Ausführlich dazu Unterkapitel 4.7.2.1. 
1124 S. Art. 12 letzter Hs. Umwelt-NGOs könnten ihr gemeinwohlorientiertes Interesse am 

Klimaschutz z. B. in einem vertragsstaatlichen Anerkennungsverfahren nachweisen. 
1125 Collado in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 292 

(299). 
1126 S. Chan/Brandi/Bauer, RECIEL 25 (2016), 238 (245). 
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pensation durch Emissionsminderungsgutschriften spezialisiert, wobei ent-
standene THG-Emissionen durch Klimaschutzprojekte kompensiert werden 
(Kompensationsdienstleister).1127 

Die Anzeigen im Global Climate Action Portal1128 unterstreichen die Vermu-
tung, dass Umwelt-NGOs weniger selbst Klimaschutz- oder -anpassungspro-
jekte durchführen. Das UN-Portal ist eine vom Klimasekretariat verwaltete 
Online-Plattform, auf der nichtstaatliche Akteure aus der ganzen Welt – Staa-
ten, Städte, subnationale Regionen, Unternehmen, Investoren und sonstige 
Organisationen – ihr Engagement für den Klimaschutz und zur Anpassung 
präsentieren. Das Portal zur Verfolgung und Berichterstattung des freiwilli-
gen nichtstaatlichen Engagements wuchs mit der Erkenntnis, dass ehrgeizige 
Klimaziele nur in der Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Akteuren ver-
folgt werden können.1129 Ob die freiwilligen Klimaschutzbeiträge dieser Ak-
teure, die staatliche Vermeidungslücke abmildern können, bleibt vorerst un-
gewiss.1130 Zudem drängt sich auch die Vermutung auf, dass das Hauptziel 
der anzeigenden nichtstaatlichen Akteure eher die Öffentlichkeitsarbeit ist 
als die tatsächliche Erreichung ihrer freiwilligen Klimaziele.1131 Weltweit 
2.061 zivilgesellschaftliche Organisationen, darunter überwiegend US-ameri-
kanische (Bildungs-)Einrichtungen (857), veröffentlichen im Vergleich zu 
5.893 Unternehmen sowie 1.206 Investoren ihre eigenen Ambitionen und 
Selbstverpflichtungen auf der NAZCA-Plattform.1132 

Außerdem besteht für Organisationen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit, 
Partnerschaftsvereinbarungen mit dem Klimasekretariat einzugehen. Insbe-

 
1127 S. u. a. UBA, Freiwillige CO₂-Kompensation durch Klimaschutzprojekte, 2018. 
1128 Die zentrale, vom Sekretariat verwaltete, Online-Plattform wird a. als engl. Non-State 

Actor Zone for Climate Action (NAZCA) Platform bezeichnet. Sie liefert einen Über-
blick über nichtstaatliche sowie subnationale Beiträge zum Klimaschutz, s. NAZCA, 
About, <climateaction.unfccc.int/views/to tal-actions.html> (Stand: 31.7.2020). Rechts-
grundlage ist Beschluss 1/CP.21, Abs. 117, 133f. 

1129 Kritisch zum Portal s. S. Chan/Brandi/Bauer, RECIEL 25 (2016), 238 (243ff.). 
1130 So a. Hsu/Cheng ua, Understanding NAZCA, 2016, S. 52–57; Chan/Brandi/Bauer, RECIEL 

25 (2016), 238 (244). 
1131 So a. S. Chan/Brandi/Bauer, RECIEL 25 (2016), 238 (245). 
1132 NAZCA, Interactive Map, <climateaction.unfccc.int/> (Stand: 20.6.2021). 
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sondere nichtstaatliche gemeinnützige Organisationen, philanthropische 
Stiftungen oder Unternehmen1133 können sich durch eine Partnerschaft an 
Klimaschutzmaßnahmen beteiligen und soziale und ökologische Verantwor-
tung übernehmen.1134 In der Praxis sind Partnerschaften zwischen dem Kli-
masekretariat und liquiden privaten Unternehmen entstanden, beispiels-
weise mit Facebook Inc., Google LLC oder Visa Inc. Finanzpotente private 
Stiftungen, wie Bloomberg Philanthropies oder The Rockefeller Founda-
tion1135, zahlten in der Vergangenheit Partnerschaftsbeiträge.1136 Keine klassi-
sche Umwelt-NGO ist bisher unter den formalisierten UNFCCC-Partner zu 
finden. 

Unabhängig von der eigenen unmittelbaren Implementierungsrolle agieren 
Umwelt-NGOs als Implementierungspartner für staatliche Organisationen in 
den vier Bereichen der finanz- und informationsorientierten Erfüllungshilfe. 
Sie animieren und beraten staatliche Akteure beim Divestment aus fossilen 
Energieunternehmen und bei Änderungen des Investitionsverhaltens von öf-
fentlichen Einrichtungen. Umwelt-NGOs lobbyieren für einen Regelungsrah-
men, der klimaneutrales und an den Nachhaltigkeitssäulen orientiertes In-
vestment befördert. Sie unterstützen ferner beim Kapazitätsaufbau, bei der 
Technologieentwicklung und dem Transfer von nachhaltigen Technolo-
gien.1137 

Zuletzt leisten sie einen großen Anteil an der Klimabildung für nachhaltige 
Entwicklung der staatlichen Einrichtungen und der breiteren Öffentlich-

 
1133 Übersicht zu allen potenziellen Partnerorganisationen in UNFCCC, UNFCCC Secreta-

riat Guidelines for Partnership, 2017, Abs. 5. 
1134 UNFCCC, UNFCCC Secretariat Guidelines for Partnership, 2017, Abs. 11. 
1135 The Rockefeller Foundation, Home, <rockefellerfoundation.org/> (Stand: 31.7.2019). 
1136 Liste u. Profile von UNFCCC-Partnerorganisationen s. UNFCCC, UNFCCC Partners, 

<unfccc .int/about-us/partnerships/unfccc-partners> (Stand: 30.6.2021). 
1137 Z. B. die Tätigkeiten des Vereins „Ingenieure ohne Grenzen“ im Bereich Erneuerbare 

Energien. 
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keit.1138 Insofern erfüllen sie eine „Katalysatorenfunktion“,1139 indem sie auf 
unterschiedlichsten Verwaltungsebenen eine klimafreundliche Entwicklung 
anstoßen oder in diesem Sinne beratend tätig sind. 

Weniger im Fokus stand bisher die Kontroll- und Überwachungsfunktion der 
Umwelt-NGOs im intergouvernementalen UNFCCC-Prozess zur Erfüllungs-
hilfe. Durch Information und Beteiligung von Umwelt-NGOs bei einschlägi-
gen Gremien der Erfüllungshilfe kann die Transparenz des internationalen 
Prozesses gestärkt werden. Insbesondere die Erzeugung einer transnationa-
len Öffentlichkeit und damit eines politischen Rechtfertigungsdrucks, damit 
vor allem Industriestaaten finanzielle Mittel im Rahmen der Klimafinanzie-
rung bereitstellen, ist für die Erreichung der gemeinsamen Klimaziele funda-
mental. Die unabhängige Kontrolle und Überwachung der öffentlichen und 
privaten Finanzströme ist für Umwelt-NGOs die bedeutendste Aufgabe bei 
der UNFCCC-Erfüllungshilfe. Die informelle Kontrollfunktion der NGOs be-
steht neben der verrechtlichten Einbindung in die Verfahren der Erfüllungs-
hilfe- und -kontrollgremien, die im Folgenden diskutiert werden. 

4.7.2  UNFCCC-interne Erfüllungssicherung 

Bei einigen völkerrechtlichen Verträgen sind nichtstaatliche Organisationen 
oder Privatpersonen durch die Geltendmachung von individuellen Rechten 
und Verfahrensrechten an der (inner-)staatlichen Um- und Durchsetzung 

 
1138 Z. B. die „Internationale Initiative für Klimawandelbildung“ des engl. „Office for Cli-

mate Education“ der Siemensstiftung. 
1139 van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (98f.). 
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von Rechtsvorschriften durch einzelne Vertragsparteien involviert.1140 Auch 
bei (regionalen) multilateralen Umweltabkommen sind nichtstaatliche Orga-
nisationen und Privatpersonen bei der Erfüllungssicherung eingebunden.1141 
Die Verfahrenseinbindung soll die Umsetzung und Durchsetzung der völ-
kerrechtlichen Regelungen durch die ermöglichte öffentliche Kontrolle ef-
fektuieren.  

Fraglich ist, ob und wie Umwelt-NGOs in das UNFCCC-interne Erfüllungs-
sicherungssystem rechtstheoretisch und rechtspraktisch eingebunden sind. 
Um diese Fragen zu beantworten, kann auf das dritte Kapitel zurückgegrif-
fen werden, das sich unter anderem mit den drei Pariser Formen der Erfül-
lungskontrolle befasst: dem erweiterten Transparenzrahmen, der globalen 
Bestandsaufnahme sowie dem Pariser Unterstützungsmechanismus.1142 

Das folgende Unterkapitel erörtert, ob und wie Umwelt-NGOs an den UN-
FCCC-Verfahren der Erfüllungssicherung formell und informell beteiligt 
sind. Die künstliche Trennung des Pariser Erfüllungshilfe- und -kontrollsys-
tems galt der rechtstheoretischen Annäherung.1143 Im Folgenden wird das Pa-
riser Modell als verknüpftes und nicht als getrenntes Erfüllungssicherungs-
system1144 verstanden. Für die Untersuchung werden zunächst eigene Prüf-
kriterien entwickelt, die die verrechtlichte Verfahrenseinbindung für Um-

 
1140 Z. B. Individualbeschwerden (engl. communication) vor dem Kinderrechtsausschuss 

zur Einhaltung der Rechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt sind, s. 
OHCHR, Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Commu-
nications Procedure, <ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx> (Sta-
nd: 31.7.2020), s. insb. Beschwerde von 15 jungen Klimaschützerinnen u. -schützern v. 
23.9.2019, <climatecasechart.com/non-us-case/sacchi-et-al-v-argentina-et-al?cn-reloa 
ded=1> (Stand: 31.7.2020), oder weltweite Periodische Überprüfungsverfahren (engl. 
Universal Periodic Review, UPR) als Mechanismus des UN-Menschenrechtsrates, s. 
OHCHR, Universal Periodic Review, <ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.as 
px> (Stand: 31.7.2020); dazu Duyck, CCLR 8 (2014), 175 (181); s. ferner Shikhelman, Eu-
ropean Journal of International Law 30 (2019), 753ff. 

1141 Z. B. die Alpenkonvention u. das UNECE-Protokoll über Wasser u. Gesundheit, s. 
gleich in Unterkapitel 4.7.2.1.3; zukünftig wohl a. das Escazú-Abkommen; s. Unterka-
pitel 4.1. 

1142 Insb. Unterkapitel 3.2.1-3.2.3. 
1143 Inbs. Unterkapitel 3.1 u. 3.2. 
1144 S. Unterkapitel 3.3 u. 3.6. 
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welt-NGOs in die formellen UNFCCC-internen Unterstützungs-, Kontroll- 
und Überwachungsverfahren dezidiert aufzeigt (4.7.2.1). Daraufhin erfolgen 
Erörterungen zur informellen Kontrolle durch Umwelt-NGOs durch nicht-
rechtliche weiche Steuerungsmechanismen (4.7.2.2). Unterkapitel 4.7.2.3 fasst 
die Rolle von Umwelt-NGOs bei der Pariser Erfüllungssicherung zusammen. 

4.7.2.1  Formelle Verfahrensbeteiligung 

Passend zu den zahlreichen Lippenbekenntnissen zur besonderen Rolle 
nichtstaatlicher Interessengruppen und zur Vorteilshaftigkeit ihrer aktiven 
Mitwirkung in den völkerrechtlichen Verträgen,1145 Begleitbeschlüssen1146 
und sonstigen Beiträgen der Staaten, erweiterte die Staatengemeinschaft in 
den letzten Jahrzehnten die Partizipationsrechte der NGOs im UNFCCC-Re-
gime. Besonders interessant ist die Verschränkung formeller, kodifizierter 
Verfahrensregeln und die sich herausgebildete informelle Praxis. 

Um herauszufinden, wie Umwelt-NGOs an den UNFCCC-internen Verfah-
ren zur Erfüllungssicherung formell beteiligt sind, wird eine eigene Prü-
fungssystematik entwickelt. Anhand der aufzustellenden idealtypischen Par-
tizipationsstufen lässt sich die Intensität der (verrechtlichten) Verfahrensein-
bindung von Umwelt-NGOs bei den formellen UN-internen Unterstützungs-
, Kontroll- und Überwachungsverfahren dezidiert analysieren (4.7.2.1.1) und 
vergleichen (4.7.2.1.2). 

Die den NGOs übertragenen Verfahrensrechte lassen Rückschlüsse zu, wie 
transparent die UNFCCC-Verfahren für die Öffentlichkeit ausgestaltet sind. 
Zusätzlich lässt sich durch die Systematisierung und den Vergleich des nicht-
staatlichen Partizipationsniveaus in den UNFCCC-Gremien bestimmen, ob 
die klimabewegte Zivilgesellschaft überhaupt eine effektive öffentliche Kon-
trollfunktion ausüben kann. Anhand der folgenden Partizipationsstudie lässt 
sich also analysieren und vergleichen, ob nach geltendem Regelungsrahmen 

 
1145 Z. B. Art. 6 UNFCCC, Art. 4 Abs. 1 lit. i UNFCCC, Art. 7 Abs. 2 lit. l UNFCCC u. Art. 12 

PÜ, Präambel-Abs. 14 PÜ. 
1146 Z. B. Beschluss 1/CP.21, Abs. 82f., Abs. 117-119 u. Präambel-Abs. 15. 
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(de lege lata) eine effektive Partizipation von Umwelt-NGOs am UNFCCC-
Prozess zur Steigerung der staatlichen Vertragserfüllung möglich ist. Rege-
lungslücken und konträre Rechtspraxen im UNFCCC-Kontext, die eine ef-
fektive Partizipation von Umwelt-NGOs behindern können, werden aufge-
deckt. Die Partizipationsstudie vermag daher aufzuzeigen, ob eine Änderung 
der Rechtslage nötig wäre, um eine informierte und effektive unabhängige 
Kontrolle durch Umwelt-NGOs überhaupt erst zu ermöglichen. Aus der 
Analyse und dem Vergleich der Verfahrensrechte für NGOs können konkrete 
Regelungsvorschläge (de lege ferenda) erwachsen.1147 

Das letzte Unterkapitel 4.7.2.1.3 diskutiert abschließend, ob Umwelt-NGOs 
bei der derzeitigen Ausgestaltung ihrer formellen Verfahrensrechte bei der 
UNFCCC-internen Erfüllungssicherung als Rechtsvollzieher tätig sein kön-
nen. 

4.7.2.1.1  Typologie der Partizipationsrechte 

Für die Entwicklung einer Partizipationssystematik für nichtstaatliche Be-
obachterorganisationen bei internationalen Umweltforen dienen die in der 
Aarhus-Konvention niedergelegten Umweltverfahrensrechte als Ausgangs-
punkt.1148 Die UNECE-Konvention aus dem Jahr 1998 schreibt jeder Person 
klare Verfahrensrechte im Umweltschutz zu (Informationszugang, Beteili-
gung und Rechtsschutz). Sie verpflichtet ihre Vertragsparteien, die Anwen-
dung der Aarhus-Prinzipien in internationalen Foren zu fördern.1149 

Bevor auf die drei idealtypischen Partizipationsstufen mit den jeweiligen Par-
tizipationsrechten eingegangen wird, ist darauf hinzuweisen, dass Teilnah-
merechte bei den intergouvernementalen UN-Verhandlungen ursprünglich 

 
1147 Konkrete Regelungsansätze u. -vorschläge in Kapitel 5. 
1148 Ebenfalls aufbauend auf Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Le-

gitimationsressource, 2001, 137 (140ff.). 
1149 S. Unterkapitel 4.3. 
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fehlten (Exklusion). Die Teilnahmerechte wurden schrittweise vor allem in 
der internationalen Umweltpolitik erweitert.1150 

Die erste Stufe einer verrechtlichten Partizipation bildet der Zugang zu Infor-
mationen.1151 Ein Informationszugangsrecht oder einfaches Teilnahmerecht 
bezweckt, eine unabhängige Kontrolle von Vertragsparteien und des UN-
Prozesses durch die (geordnete) Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Die Zivil-
gesellschaft muss für eine unabhängige Überwachung staatlichen Handelns 
schließlich durch ausreichende Informationen dazu befähigt sein. Nur eine 
wissensmächtige Zivilgesellschaft kann dieser Aufgabe gerecht werden. 
Rechte und Pflichten der Information fördern ferner eine Demokratisierung 
der sowie die Beteiligung an Entscheidungsverfahren und letztlich auch die 
Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen.1152 

Verfahrensregeln können einerseits ein Informationsrecht für die Öffentlich-
keit oder einen bestimmten Personenkreis definieren, andererseits Informa-
tions- und Veröffentlichungspflichten für bestimmte Stellen festlegen. Die 
Kodifizierung von formellen Rechten gegenüber internationalen Organisati-
onen mit Umweltbezug stellt die Ausnahme dar, geschweige denn, können 
diese durchgesetzt werden.1153 Der Informationszugang begründet das Wis-
sensfundament für die Ausübung einer effektiven zivilgesellschaftlichen 
Kontrollfunktion. Die Umwelt-NGOs verfügen durch spezifische Informati-
onen über eine Wissensmacht,1154 die sie zur effektiven Kontrolle einsetzen 
können. 

Der Informationszugang kann durch eine benutzerfreundliche Veröffentli-
chung von Informationen auf der offiziellen UN-Webseite und auf den vom 

 
1150 Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 20 

01, 137 (141). 
1151 S. Tabelle 3, Spalte 1. 
1152 So argumentiert a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 57. 
1153 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 206. 
1154 Zur kognitiven Macht von Umwelt-NGOs s. Unterkapitel 4.4.2. 
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UN-Sekretariat verwalteten Plattformen gewährleistet werden.1155 Im inter-
nationalen Kontext ist die transparente Online-Veröffentlichung nötig, weil 
sie allein einen umfangreichen und barrierearmen Zugang zu Informationen 
für die Zivilgesellschaften aller Länder gewährleisten kann. Die rein analoge 
Auslage von Informationen bei der UN-Verwaltungsstelle in Bonn würde 
breite Teile der Öffentlichkeit, vor allem aus dem globalen Süden, erheblich 
in ihrer Arbeit behindern. 

Für einen beschränkten Teil akkreditierter Beobachterorganisationen ist der 
Informationszugang durch die Anwesenheit an Gremiensitzungen mög-
lich.1156 Dies beinhaltet den Zutritt zum Sitzungsgelände, die physische An-
wesenheit von Teilnehmenden von NGOs an öffentlichen Treffen im offiziel-
len Sitzungsraum oder die Übertragung in einen benachbarten Konferenz-
raum.1157 Die allermeisten Umwelt-NGOs verfügen nicht über ausreichend 
Ressourcen, um stets Vertreterinnen und Vertreter zu UN-Sitzungen zu ent-
senden.1158 Da die Sitzungen häufig am Hauptsitz des Klimasekretariats in 
Bonn stattfinden (werden), sind vor allem nicht-europäische NGOs aufgrund 
der anfallenden (höheren) Reise- und Unterbringungskosten benachteiligt, 
obwohl ihnen ohnehin meist weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung 
stehen als westlichen NGOs.1159 

Aus diesem Grund sind in Zeiten der Digitalisierung qualitativ genügende 
Audio- oder Videoaufzeichnungen sowie Echtzeit-Online-Übertragungen 
von Sitzungen eine befriedigende Alternative.1160 Um ein breiteres Publikum 
anzusprechen und die Beteiligung der Interessengruppen zu erhöhen, erlau-
ben viele Gremien öffentliche Live-Übertragungen der Sitzungen im Internet. 
Durch die Ausstrahlung kann die breite Öffentlichkeit erreicht und damit 

 
1155 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.1. 
1156 Ausführlich dazu in Unterkapitel 4.5 u. 4.6.2. 
1157 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.2. 
1158 S. dazu Unterkapitel 4.4.2 u. 4.4.3. 
1159 S. dazu Unterkapitel 4.6.5. 
1160 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.3. 
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gleichermaßen eine größere Transparenz der Verfahren gewährleistet wer-
den. 

Die zweite Partizipationsstufe bildet die Beteiligung der Umwelt-NGOs an 
UN-Verfahren.1161 Die NGO-Vertreter und Vertreterinnen erhalten durch Be-
teiligungs- oder Mitwirkungsrechte die Möglichkeit, die intergouvernemen-
talen Entscheidungsprozesse zu informieren und letztlich Einfluss auf sie zu 
nehmen. 

Die erweiterten Partizipationsregelungen können festlegen, dass unabhän-
gige NGO-Informationen, wie beispielsweise Fachgutachten, Datenanalysen 
und -bewertungen oder Stellungnahmen, als Informationsquelle für einzelne 
UN-Verfahren oder -Prozesse dienen.1162 Häufig werden diese NGO-Infor-
mationen digital durch das verwaltende UN-Sekretariat bereitgestellt. Um-
welt-NGOs verbreiten ihre Informationen jedoch auch selbst digital und ana-
log während und im Umfeld von Sitzungen. 

Beteiligungsfördernde Verfahrensrechte können darüber hinaus ein Recht 
auf Stellungnahme für nichtstaatliche Beobachterorganisationen während 
der Sitzungen definieren. Zu unterscheiden ist zwischen schriftlichen und 
mündlichen Stellungnahmen sowie gleichberechtigten Diskussionsbeiträ-
gen. 

Erstens wird Umwelt-NGOs häufig die Abgabe von schriftlichen Stellung-
nahmen zu UN-Verfahren oder -Prozessen ermöglicht.1163 Die schriftlichen 
Stellungnahmen werden zumeist im Vorfeld oder während der Sitzungen ab-
gegeben. Das UN-Sekretariat stellt die Stellungnahmen den Vertragsparteien 
und der Öffentlichkeit auf der offiziellen Webseite bereit. Zweitens ist für ei-
nige Sitzungen vorgesehen, dass Umwelt-NGOs mündliche Stellungnahmen 
während der multilateralen Sitzungen abgeben können.1164 Häufig werden 
die mündlichen Stellungnahmen durch die NGOs verschriftlicht und an das 

 
1161 S. Tabelle 3, Spalte 1. 
1162 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 2.1. 
1163 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 2.2. 
1164 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 2.3. 
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UN-Sekretariat zur Veröffentlichung auf den entsprechenden Websites ge-
sendet. Drittens können Verfahrensregeln bestimmen, dass nichtstaatliche 
Beobachterorganisationen spontane oder geplante Diskussionsbeiträge wäh-
rend der Sitzungen einbringen dürfen.1165 Ein gleichberechtigtes Rederecht 
innerhalb der einzelnen Gremien kann NGOs die Möglichkeit eröffnen, flexi-
bel auf die staatlichen Diskussionsbeiträge reagieren zu können. 

Solch eindeutig formulierte Einreichungs- oder Anhörungsrechte für Um-
welt-NGOs bieten eine höhere Beteiligungssicherheit gegenüber einer unspe-
zifischen Regelung, die unabhängige NGO-Informationen als potenzielle In-
formationsquelle identifiziert. Sie stellen sicher, dass NGOs tatsächlich betei-
ligt und ihre Beiträge wahrgenommen werden. 

Beim Vergleich der ersten und zweiten Partizipationsstufe fällt auf, dass die 
jeweiligen Partizipationsrechte nicht immer trennscharf voneinander abzu-
grenzen sind. Die einzelnen Rechte zur Generierung von Informationen und 
zur Mitwirkung an Entscheidungsprozessen lassen sich nicht immer ganz 
eindeutig zuordnen. 

Die dritte und letzte Stufe der Partizipation bildet das Recht auf Be-
schwerde.1166 So könnten Bestimmungen eine unabhängige Beschwerdestelle 
vorsehen, die informelle oder formelle Beschwerden von nichtstaatlichen Be-
obachterorganisationen prüft. Die Beschwerdeführerinnen und -führer könn-
ten Verletzungen der Informations- und Mitwirkungsrechte durch das UN-
Sekretariat, die UN-Gremienleitungen und die Vertragsparteien geltend ma-
chen. Die Beschwerdestelle könnte zudem Beschwerden zu Anerkennungs-
verfahren oder sonstige Verfahren entgegennehmen. Formalisierte Informa-
tions- und Beteiligungsrechte ohne rechtliche Durchsetzungsmöglichkeit lau-
fen hingegen Gefahr, ins Leere zu laufen. Eine solche Beschwerdemöglichkeit 
ist im UNFCCC-Kontext jedoch nicht vorgesehen. Aus diesem Grund wid-

 
1165 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 2.4. 
1166 S. Tabelle 3, Spalte 1. 
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met sich keiner der folgenden Unterabschnitte dem Rechtsschutz für partizi-
pierende Umwelt-NGOs.1167 

Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die Reihenfolge der Informations-, Be-
teiligungs- und Beschwerderechte eine Steigerung von einer beobachtenden, 
mitwirkenden bis hin zu einer einklagenden Partizipationstiefe darstellen. 
Die dritte Partizipationsstufe des Rechtsschutzes soll im Grunde nach die ers-
ten beiden Stufen, die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit und 
NGOs, sicherstellen. 

Nachdem nun allgemein die idealtypischen Partizipationsstufen im UN-
FCCC-Regime und die mit jeder Stufe zusammenhängenden Verfahrens-
rechte entwickelt wurden, folgt ein Überblick über die verrechtlichten Parti-
zipationsrechte (4.7.2.1.1). Die sich daran anschließenden Unterkapitel 
4.7.2.1.1.2 bis 4.7.2.1.1.6 explorieren die formellen Informations- und Mitwir-
kungsrechte von akkreditierten NGOs bei der UNFCCC-Erfüllungssiche-
rung, bevor Unterkapitel 4.7.2.1.2 das Partizipationsniveau im UNFCCC-Re-
gime abschließend vergleicht. 

4.7.2.1.1.1 Überblick zu Partizipationsrechten 

Die grundlegenden Verfahrensregelungen für die Partizipation nichtstaatli-
cher Beobachterorganisationen am UNFCCC-Prozess befinden sich in der 
Klimarahmenkonvention, in ihrem Begleitbeschluss 18/CP.4 und dem Ge-
schäftsordnungsentwurf der Vertragsstaatenkonferenz.1168 Zusätzlich ergän-
zen spezifische Beschlüsse und Geschäftsordnungen einzelner Gremien die 
allgemeinen Verfahrensbestimmungen. Bei den konstituierten Gremien, die 
der Rahmenkonvention, dem Kyoto-Protokoll und/oder dem Pariser Vertrag 
dienen, bestimmen üblicherweise die eigenen Geschäftsordnungen den Um-

 
1167 S. Zusammenfassung in Unterkapitel 4.7.2.1.3 u. Regelungsvorschlag in Unterkapitel 

5.2.6. 
1168 Ausführlich zu ausgewählten Gremien u. Prozessen s. Unterkapitel 4.6.2. Alle UN-

FCCC-Gremien u. Prozesse in die Untersuchung aufzunehmen, zu vergleichen u. zu 
bewerten, hätte die Unternehmung aufgrund des hohen Institutionalisierungsgrades 
des UNFCCC-Regimes von vornerein überfordert. 
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gang mit nichtstaatlichen Beobachterorganisationen während ihrer Sitzun-
gen. 

Bevor näher auf die einzelnen Informations- und Beteiligungspflichten im 
UNFCCC-Kontext eingegangen wird, versucht die folgende Tabelle einen 
Überblick über den bestehenden Regelungsrahmen zu verschaffen. In der Ta-
belle 3 sind neun ausgewählte Gremien und Prozesse zur Erfüllungssiche-
rung1169 systematisch in der jeweiligen Partizipationsstufe aufgeführt (Spalte 
4), wo eine explizite Rechtsgrundlage auf ein entsprechendes Informations-
recht der Öffentlichkeit oder für NGOs oder auf Mitwirkungsrechte für nicht-
staatliche Beobachterorganisationen hinweist (Spalte 5). Die Schwierigkeit 
der Rechtsgrundlagensammlung lag darin, dass eine öffentlich zugängliche 
digitale Datenbank fehlt, die die drei Klimaverträge, die zahlreichen Be-
schlüsse und Dokumente mit Texterkennung umfasst und eine Stichwortsu-
che technisch zulässt. 

Zu allen drei Partizipationsstufen werden systematisch die UNFCCC-Gre-
mien, Prozesse und Verfahren zur Pariser Erfüllungssicherung aufgeführt, 
bei denen NGOs partizipieren können. Die Untersuchung beschränkt sich da-
her auf Gremien, Prozesse und Verfahren des erweiterten Transparenzrah-
mens, der globalen Bestandsaufnahme,1170 des Unterstützungsmechanismus 
sowie der Erfüllungshilfemechanismen. Die Reihenfolge der in Spalte 4 auf-
geführten Gremien, Verfahren und Prozesse deutet die bestehende Bedeut-
samkeit für den Verhandlungsfortschritt des hochpolitischen UNFCCC-Pro-
zesses und die Pariser Vertragserfüllung an. 

 
1169 S. a. Fn. 1172. 
1170 Inklusive der Talanoa-Dialoge. Die inklusiven u. partizipativen Talanoa-Dialoge, die 

der 1. globalen Bestandsaufnahme im Jahr 2023 voran geschalten sind, beschreibt Un-
terkapitel 3.2.2.2. 
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Ergänzungen zu Ausnahmeregelungen, rechtlichen Beschränkungen oder 
sonstigen Besonderheiten der Partizipationsregelungen erfolgen in den fol-
genden Abschnitten.1173 Außerdem wird bei den Ausführungen auf Rege-
lungsdefizite und -lücken eingegangen, die im folgenden Unterkapitel 
4.7.2.1.2 abschließend verglichen werden. Wo explizite Verfahrensvorschrif-
ten fehlen, die aus unterschiedlichsten Gründen jedoch zukünftig geregelt 
werden sollten, geht die Untersuchung zusätzlich auf die UNFCCC-Verfah-
renspraxis ein. Die internationale Verfahrenspraxis kann als Ausgangspunkt 
für die Normierung von harmonisierten Verfahrensrechten für nichtstaatli-
che Beobachterorganisationen dienen. 

4.7.2.1.1.2 Zugang zu Informationen 

Ein Recht auf Zugang zu Klimainformationen der (organisierten) Öffentlich-
keit definiert das Pariser Übereinkommen für den UNFCCC-Rahmen nicht 
ausdrücklich.1174 Informations- und Auskunftspflichten zur informierten und 
effektiven Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure ergeben sich jedoch aus 
den Verträgen1175 und aus dem Entwurf der UNFCCC-Geschäftsordnung.1176 

Ein solches Recht hätte an das Informationszugangsrecht1177 der im Jahr 2001 
in Kraft getretenen Aarhus-Konvention1178 anknüpfen können. Die UNECE-
Konvention versteht unter umfassender Transparenz den Zugang zu 
Klimainformationen für jedermann und zugleich die Verpflichtung von Be-
hörden oder sonstigen öffentlichen Stellen der Vertragsparteien oder interna-
tionaler Organisationen, Dokumente zu veröffentlichen.1179 Auch wenn kein 

 
1173 Unterkapitel 4.7.2.1.1.1-4.7.2.1.1.2. 
1174 S. Unterkapitel 3.1.4. 
1175 Gem. Art. 12 Abs. 10 UNFCCC sowie Art. 4 Abs. 12 PÜ u. Art. 7 Abs. 12 PÜ. 
1176 Regel 8 EGO. Zur Entwurfsgeschäftsordnung s. Unterkapitel 4.5. 
1177 S. Art. 4f. AK. 
1178 S. insb. Unterkapitel 4.1. 
1179 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 57. 
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klares Zugangsrecht zu Klimainformationen im Pariser Übereinkommen ver-
abredet ist,1180 eröffnet sich durch die Berichts-, Unterrichtungs- und Publi-
kationspflichten der Staaten,1181 der UNFCCC-Gremien und des Klimasekre-
tariats1182 gegenüber der Öffentlichkeit (Verbänden oder klimabewegten Ein-
zelpersonen) ein beschränkter Zugang zu relevanten Informationen.1183 Der 
folgende Abschnitt stellt die kodifizierten Informationspflichten im Rahmen 
der spezifischen Erfüllungssicherungsverfahren und -prozesse vor. 

Mit dem erweiterten Transparenzrahmen werden die Bemühungen einzelner 
Vertragsparteien überprüft. Die (Umsetzungs-)Regeln zum Transparenzrah-
men sollen Transparenz und Vertrauen zwischen den Staaten gewährleisten 
und gewisse Klarheit über Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Klimaanpas-
sung und zur Unterstützung, insbesondere über die derzeitige und langfris-
tige Klimafinanzierung.1184 Die Veröffentlichung von Informationen zu 
Transparenzverfahren auf der UNFCCC-Website ist im Kattowitzer Be-
schluss 18/CMA.1 normiert. Das Klimasekretariat stellt folgende Berichte 
auf der UN-FCCC-Website zur Verfügung:1185 den zweijährlichen Transpa-
renzbericht und den Treibhausgasbericht der einzelnen Vertragsparteien, in-
sofern er als eigenständiger Bericht eingereicht wird, und den Bericht der 
technischen Überprüfung durch Sachverständige1186. Das Sekretariat stellt 
auch die Unterlagen zur multilateralen vermittelnden Erörterung, die die 
Fortschritte im Bereich der Klimafinanzierung1187 dokumentieren, bereit.1188 
Darüber hinaus fertigt das Sekretariat gemäß Beschluss 18/CMA.1, Abs. 6, 
einen Synthesebericht zu den Transparenz- und Treibhausgasberichten der 

 
1180 S. etwa Art. 12 PÜ. 
1181 S. insb. Unterkapitel 3.2.1.2. 
1182 Z. B. in Beschluss 1/CP.21, Abs. 104. 
1183 S. Regelungsvorschläge zur Ausweitung des Zugangsrechts zu Informationen in Un-

terkapitel 5.2. 
1184 Ausführlich zum erweiterten Transparenzrahmen s. Unterkapitel 3.2.1. 
1185 Beschluss 18/CMA.1, Abs. 6 lit. c u. Annex-Abs. 15, 188. 
1186 Engl. annual report on the technical expert review. 
1187 Engl. records of Parties‘ facilitative, multilateral consideration of progress. 
1188 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 199. 
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Parteien (lit. a) sowie einen Jahresbericht zu den technischen Sachverständi-
genüberprüfungen (lit. b) an. Ähnliche Publikationspflichten bestanden be-
reits unter der Rahmenkonvention und dem Kyoto-Protokoll.1189 

Innerhalb des erweiterten Transparenzrahmens findet eine vermittelnde 
multilaterale Erörterung rund um die Klimafinanzierung statt.1190 Eine Erör-
terung zu und mit einer einzelnen Vertragspartei1191 findet üblicherweise 
statt, wenn das Klimasekretariat den entsprechenden technischen Sachver-
ständigenbericht veröffentlicht.1192 Das intergouvernementale Dialogformat 
umfasst zwei Phasen: eine schriftliche Frage-und-Antwort-Phase sowie eine 
anschließende Arbeitsgruppensitzungsphase.1193 

Die erste schriftliche Phase der staatlichen Anfragen und Entgegnungen fin-
det auf einer nicht-öffentlichen Online-Plattform1194 statt. Das Klimasekreta-
riat trägt gemäß Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 192 lit. d, die schriftlichen 
Staatenfragen und -antworten zusammen und veröffentlicht diese vor der 
zweiten Arbeitsgruppensitzungsphase auf der UNFCCC-Website. Nicht 
ganz einleuchtend erscheint die Zweckmäßigkeit einer gesonderten Online-
Plattform, wenn die Fragen und Antworten schließlich vom Sekretariat zu-
sammengetragen (engl. „compile“) und veröffentlicht werden.1195 Die Rege-
lung könnte so verstanden werden, dass nur der Wesensgehalt der staatli-
chen Fragen und Antworten systematisiert und in einem UNFCCC-Doku-
ment veröffentlicht werden müsse. Gegen diese Auslegung spricht der kon-
krete Wortlaut der Norm, die von englisch „compile“ und nicht von englisch 
„summarise“ oder „synthesise“ spricht. Die knapp 200 Staaten einigten sich 
im Jahr 2018 gerade auf das Verb englisch „compile“. Daher ist das Verb da-

 
1189 Dazu van Asselt/Weikmans/Roberts, Pocket Guide to Transparency under the UNFCCC, 

2017. 
1190 S. Unterkapitel 3.2.1.1. 
1191 S. Prüfungsumfang in Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 189. 
1192 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 197 S. 1. 
1193 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 191-196. 
1194 Gem. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 195. 
1195 Gem. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 192 lit. d. 
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hingehend wörtlich zu verstehen, dass das Sekretariat die Fragen und Ant-
worten lediglich zusammenstellt. Das Zusammentragen ist so zu verstehen, 
dass bei der Veröffentlichung die unveränderten und vollständigen indivi-
duellen Staatendokumente nachvollziehbar dargestellt sind. Eine Veröffent-
lichung der originalen staatlichen Dokumente wird beispielsweise technisch 
anspruchslos bei Aarhus Compliance-Verfahren vorgenommen.1196 

Die zweite, teils mündliche und schriftliche, Arbeitsgruppensitzungsphase 
des Staatendialogs zur Klimafinanzierung besteht aus drei Schritten: einer 
Präsentation durch die betreffende Vertragspartei (lit. a), einer öffentlichen 
Diskussion (lit. b) sowie einer schriftlichen Antwortphase über die Online-
Plattform (lit. c).1197 An dieser Stelle, wo es um die Informationsbereitstellung 
geht, wird ausschließlich der dritte schriftliche Schritt der Arbeitsgruppensit-
zungsphase diskutiert. Beim dritten Schritt werden schriftliche Antworten 
auf Fragen, die sich in der zweiten Arbeitsphase ergeben haben,1198 lediglich 
auf der nicht-öffentlichen Online-Plattform hochgeladen.1199 Innerhalb eines 
Monats nach der Sitzung der Arbeitsgruppe erstellt und veröffentlicht das 
Klimasekretariat auf der UNFCCC-Website ein Protokoll über die erleich-
ternde, multilaterale Prüfung der Fortschritte für die betreffende Vertrags-
partei, einschließlich einer verfahrenstechnischen Zusammenfassung der er-
leichternden, multilateralen Prüfung der Fortschritte durch die Vertragspar-
tei (lit. d) und alle zusätzlichen Informationen, die über die Online-Plattform 
generiert werden, soweit verfügbar (lit. e).1200 

Die Norm könnte dahingehend interpretiert werden, dass unter Buchstabe d 
und e die zusätzlichen staatlichen Antworten aus dem dritten Schritt fallen, 
die auf der Online-Plattform hochgeladen werden können. Jedoch wider-

 
1196 S. z. B. das Verfahren der Republik Litauen gegen die Republik Weißrussland, ACCC/S 

/2015/2. 
1197 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 193. 
1198 Zu Beteiligungsrechten in der 2. Arbeitsgruppensitzungsphase s. Unterkapitel 4.7.2.1.3. 
1199 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 193 lit. c. 
1200 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 199. 
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spricht diese Interpretation klar dem Wortlaut des Buchstaben d, der von ei-
ner verfahrenstechnischen Zusammenfassung spricht. Unter dem Auffang-
tatbestand e könnten die zusätzlichen staatlichen Antworten fallen. Der 
Buchstabe e spricht allgemein von Informationen, die durch das Online-Por-
tal generiert werden. Ein klarer Verweis auf „staatliche“ Informationen oder 
die explizite Benennung der zusätzlichen staatlichen Antworten fehlt, der für 
eine höhere Rechtsklarheit gesorgt hätte. Jedoch verweist der Buchstabe e auf 
Englisch „any additional information“, also auf jede zusätzliche Information. 
Hierunter fallen die zusätzlichen staatlichen Antworten der Diskussionsfra-
gen, die auf der Online-Plattform hochgeladen werden. Eine Ausnahme da-
von ist nicht kodifiziert und dient als Indiz dafür, dass keine andere Interpre-
tation dieser Regelung zulässig ist. Die Veröffentlichung auf der UNFCCC-
Seite schafft Transparenz und Vertrauen in das Verfahren zur multilateralen 
Erörterung rund um die Klimafinanzierung. 

Bei der globalen Bestandsaufnahme handelt es sich um einen staatsgeleiteten 
Prozess.1201 Mit diesem wird der kollektive Fortschritt der Staatengemein-
schaft bewertet. Ein individueller Fokus auf einzelne Vertragsparteien wird 
nicht eingenommen.1202 Die Kattowitzer Begleitentscheidung normiert, dass 
die Bestandsaufnahme in transparenter Weise und unter Partizipation von 
nichtstaatlichen Interessengruppen durchgeführt wird.1203 Zur Unterstüt-
zung einer effektiven und gleichberechtigten Partizipation werden alle staat-
lichen Beiträge1204 auch online durch die Vertragsparteien uneingeschränkt 
zugänglich sein.1205 Die konkrete Formulierung (engl. „all inputs will be fully 
accessible by Parties, including online“) könnte so verstanden werden, dass 
der uneingeschränkte Informationszugang lediglich für die Staaten vorgese-
hen sei. Die Normverweisung auf Beschluss 19/CMA.1, Abs. 21, könnte 

 
1201 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 10. 
1202 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 14. 
1203 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 10. 
1204 Engl. inputs. 
1205 Mithilfe des Sekretariats; gem. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 10 i. V. m. Beschluss 19/ 

CMA.1, Abs. 21. 
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diese Interpretation bekräftigen. In Absatz 21 fordert die Staatengemein-
schaft das Klimasekretariat auf, alle staatlichen Beiträge online zur Verfü-
gung zu stellen (engl. „facilitate online availability“), sie fordert jedoch nicht 
explizit eine Veröffentlichung der staatlichen Beiträge. 

Der Sinn und Zweck der prädikativen „will“-Regelung des Beschlus-
ses 19/CMA.1, Abs. 10, ist jedoch, die Transparenz sowie die effektive und 
gleichberechtigte Partizipation von nichtstaatlichen Interessengruppen zu er-
höhen.1206 Eine gleichberechtigte Partizipation erfordert eine Informationsbe-
reitstellung aller Beiträge (engl. „all inputs“), das heißt, dass alle staatlichen 
und nichtstaatlichen Einreichungen im Rahmen der Bestandsaufnahme on-
line veröffentlicht werden. Informationslücken auf nichtstaatlicher Seite wür-
den zu einem Ungleichgewicht der Wissensmacht zwischen staatlichen und 
nichtstaatlichen Delegationen führen,1207 was einer ebenbürtigen Partizipa-
tion auf Augenhöhe widersprechen würde. Zudem ist die Partizipation inef-
fektiver, wenn die Beteiligten nicht mit der gleichen Informationsgrundlage 
in das Verfahren eintreten und Wissenslücken erst im Verfahren auftauchen 
oder geschlossen werden müssen. Art. 12 PÜ normiert zudem, dass alle Ver-
tragsparteien dabei kooperieren müssen, Maßnahmen zur Förderung des öf-
fentlichen Zuganges zu Informationen zu fördern. Eine Maßnahme davon ist, 
alle Informationen zur globalen Bestandsaufnahme auf der UNFCCC-Web-
site zu veröffentlichen. In der Gesamtschau ist Beschluss 19/CMA.1, Abs. 10, 
dahingehend zu interpretieren, dass zur Förderung eines transparenten Ver-
fahrens und der ebenbürtigen und effektiven Partizipation von Interessen-
gruppen alle (staatlichen) Beiträge vom Sekretariat auf der UNFCCC-Website 
für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

In Bezug auf die Sitzungen des Technischen Exekutivkomitees1208 ist das Kli-
masekretariat gemäß Beschluss 4/CP.17, Annex II-Abs. 26 lit. c, verpflichtet, 
die Sitzungsdokumente der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, es sei 
denn, ein bestimmtes Dokument wird vom Exekutivkomitee als vertraulich 

 
1206 Beschluss 19/CMA, Abs. 10 Hs. 1f. 
1207 Zur kognitiven u. symbolischen Macht von Umwelt-NGOs s. Unterkapitel 4.4.2. 
1208 Zum Technologierahmen als Teil des Technologiemechanismus s. Unterkapitel 3.1.2. 
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erachtet.1209 Außerdem ist in Beschluss 4/CP.17, Annex-I-Abs. 15 f., vorge-se-
hen, dass der Ausschuss seine Ergebnisse verbreitet und den Wissensaus-
tausch über eine gut funktionierende Informationsplattform erleichtern soll 
(empfehlende „should“-Bestimmung). Die Plattform solle sich an die Infor-
mations- und Wissensdienstanforderungen seiner potenziellen Nutzerinnen 
und Nutzer richten, ein-schließlich der Vertragsparteien und eines breiten 
Spektrums von Technologieakteuren, Sachverständigen und Interessenver-
treterinnen und -vertretern.1210 

Das für den Kapazitätsaufbau zentrale Pariser Komitee1211 sieht in seiner Ge-
schäftsordnung1212 ebenfalls ausdrücklich Veröffentlichungspflichten vor. 
Beschluss 2/CP.22, Annex-Abs. 18, normiert als zwingende „shall“-Bestim-
mung, dass die Verfahren und Ergebnisse des Pariser Komitee zum Kapazi-
tätsaufbau auf der UNFCCC-Website öffentlich zugänglich gemacht werden. 
Außerdem bereitet das Kapazitätskomitee einen jährlichen technischen Fort-
schrittsbericht für die Vertragsstaatenkonferenz vor.1213 

Die Ermächtigungsklausel in Art. 15 PÜ etabliert einen institutionellen Me-
chanismus, der auf spezifische Erfüllungsdefizite reagiert.1214 Art. 15 Abs. 2 
PÜ gründet einen Kontrollausschuss, der aus zwölf Sachverständigen zu-
sammengesetzt ist. Der Ausschuss führt künftig die unterstützenden Verfah-
ren der Einhaltungssicherung durch. Das konsensual ausgerichtete Pariser 
Unterstützungsverfahren gewährleistet keine sanktionierende Durchsetzung 
der Pariser Vertragspflichten. 

Das Pariser Übereinkommen und der hier relevante Begleitbeschluss 20/CM 
A.1 sehen bisher keine Berichtspflichten des Ausschusses vor, die sich auf 
Dokumente zu den Unterstützungsverfahren und ihren Sitzungen beziehen 

 
1209 S. a. Beschluss 4/CP.17, Annex-II-Abs. 40. 
1210 „TT:CLEAR“-Plattform unter UNFCCC, TEC:Clear, <unfccc.int/ttclear> (Stand: 30.6.20 

21). 
1211 S. Unterkapitel 3.1.3. 
1212 Engl. Titel „Terms of reference for the Paris Committee on Capacity-building”. 
1213 Beschluss 2/CP.22, Annex-Abs. 17. 
1214 S. Unterkapitel 3.2.3. 
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würden. Lediglich die jährliche Berichtspflicht des Unterstützungskomi-tees 
an die CMA ist im Begleitbeschluss kodifiziert.1215 Die Berichte an die CMA 
enthalten einerseits Diskussionen zu fallspezifischen Entscheidungen, ande-
rerseits Sonderberichte zu systemischen Fragen. Eine Pflicht zur Veröffentli-
chung ist allerdings nicht normiert. Die Veröffentlichung von Komitee-Be-
richten zählt jedoch zur völkerrechtlichen Praxis. Diese ist auf der CMA 3 im 
November 2021 von der CMA zu beschließen.1216 Auch ist ungeklärt, ob Pub-
likationspflichten für das Klimasekretariat explizit in der künftigen Ge-
schäftsordnung vorgesehen sind (u. a. von unterstützungsverfahrensrele-
vanten Dokumenten, Entscheidungen, Sitzungsprotokollen). Festzuhalten 
ist, dass bis zur Verabschiedung der Geschäftsordnung für das Unterstüt-
zungskomitee noch Rechtsunsicherheit bezüglich des (beschränkten) Zugan-
ges der Öffentlichkeit zu relevanten (Verfahrens-)Dokumenten besteht. 

4.7.2.1.1.3 Anwesenheit an UNFCCC-Sitzungen 

Um die Transparenz der UNFCCC-Verfahren und die Akzeptanz der Ergeb-
nisse zu erhöhen, öffnen viele Gremien ihre Sitzungen für Vertreterinnen und 
Vertreter von akkreditierten Beobachterorganisationen. Nachfolgend stehen 
ausgewählte Verfahren und die Anwesenheitsrechte von NGOs im Blick-
punkt. 

Im Rahmen des erweiterten Transparenzrahmens findet eine technische 
Überprüfung staatlicher Bemühungen durch Sachverständige statt.1217 Für 
die technische Überprüfung sind drei bereits unter der Rahmenkonvention 
erprobte Verfahrensweisen vorgeschrieben: die Vor-Ort-, die Zentral- und 
die Schreibtischuntersuchung.1218 Eine einwöchige Untersuchungswoche fin-
det beim Vertragsstaat, der Weltregion oder beim Klimasekretariat durch die 

 
1215 Art. 15 Abs. 3 letzter Hs. PÜ, Beschluss 20/CMA.1, Abs. 32, 36. 
1216 Gem. Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 17. 
1217 S. Unterkapitel 3.2.1.1. 
1218 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 162f. 
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Sachverständigen statt, bei der auch Vertreterinnen und Vertreter der unter-
suchten Vertragspartei und des Klimasekretariats anwesend sind.1219 Dass 
NGOs bei der Untersuchungswoche anwesend sind, ist textuell nicht vorge-
sehen. In der Vergangenheit beteiligten sich NGO-Vertreterinnen und Ver-
treter jedoch informell an Vor-Ort-Überprüfungen.1220 

Ein weiterer Prozess innerhalb des erweiterten Transparenzrahmens ist die 
vermittelnde multilaterale Erörterung.1221 Die Veröffentlichungspflichten in 
der ersten schriftlichen Fragen-und-Antwortphase und der zweiten Arbeits-
gruppenphase der zweiphasigen Erörterung wurden im letzten Abschnitt de-
zidiert beschrieben.1222 Die folgenden Erörterungen beziehen sich auf die 
zweite, teils mündliche und teils schriftliche, Arbeitsgruppensitzungsphase 
des Staatendialogs zur Klimafinanzierung. 

Diese mündliche und schriftliche Phase besteht aus drei Schritten: einer Prä-
sentation durch die betreffende Vertragspartei (lit. a), einer öffentlichen Dis-
kussion (lit. b) sowie einer schriftlichen Antwortphase über die Online-Platt-
form (lit. c).1223 In Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 193 lit. b S. 3, ist gere-
gelt, dass registrierte Beobachterorganisationen den Arbeitsgruppensitzun-
gen beiwohnen können. Aus systematischer Sicht ist die Platzierung dieser 
Sollensanordnung irreführend, da sie den Eindruck erwecken könnte, dass 
sich das Anwesenheitsrecht nur auf den zweiten Verfahrensschritt der Dis-
kussion erstreckt. Die Wortauslegung von „Arbeitsgruppensitzungen“ (engl. 
„Working group sessions“) anstelle von Diskussionssitzung (engl. „discus-
sion session“)1224 in Satz 3 zeigt jedoch an, dass registrierte Beobachterorga-
nisationen der gesamten mündlichen Phase der Arbeitsgruppensitzung bei-
wohnen dürfen, was die Anwesenheit bei der staatlichen Präsentation und 

 
1219 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 162 lit. c. 
1220 van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (101). 
1221 S. Unterkapitel 3.2.1.1. 
1222 S. Unterkapitel 4.7.2.1.3. 
1223 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 193. 
1224 Gem. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 193 lit. b S. 1f. 
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der Diskussion umfasst. Auch die teleologische Interpretation der zwingen-
den „shall“-Bestimmung lässt kein anderes Ergebnis zu. Die Anwesenheit 
der nichtstaatlichen Vertreterinnen und Vertreter lediglich bei der Diskus-
sion ist wenig sinnvoll, ohne der vorherigen staatlichen Präsentation beige-
wohnt zu haben. Schließlich bezieht sich die Diskussion unter anderem auf 
diese Präsentation.1225 Für die effektive Beobachtung der Erörterung durch 
Interessengruppen ist die Regelung sinnvollerweise so zu verstehen, dass die 
Gruppen der Präsentation und der Diskussion beiwohnen dürfen. Im Übri-
gen sieht die Regelung lediglich ein Anwesenheits- und kein Beteiligungs-
recht vor. Beiwohnende Beobachterorganisationen nehmen nicht aktiv an 
den Befragungen teil. Das heißt, sie dürfen keine Fragen vorab einreichen, 
vor Ort stellen oder einen Diskussionsbeitrag leisten.1226 Aus diesem Grunde 
ist die Anwesenheit von registrierten Beobachterorganisationen an der Prä-
sentation und der Diskussion für eine effektive Verfahrensführung unschäd-
lich. 

Im Ergebnis regelt Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 193 lit. b S. 3, das An-
wesenheitsrecht von registrierten Beobachterorganisationen an der zweiten 
mündlichen Phase der vermittelnden, multilateralen Erörterung. Im Ver-
gleich zu den technischen Sachverständigenüberprüfungen einzelner Ver-
tragsparteien gewährleistet die Erörterung zur Klimafinanzierung ein höhe-
res Niveau an Transparenz durch Anwesenheitsrechte für nichtstaatliche Be-
obachterorganisationen. 

Die parteigetriebene Bestandsaufnahme1227 ist in drei Phasen unterteilt.1228 In 
der ersten Phase erfolgt die Informationserfassung und -aufbereitung. In 
Phase 2 wird eine technische Bewertung vorgenommen. Phase 1 und 2 kön-
nen sich zeitlich überlappen.1229 Für die zweite Phase, die technische Analyse 

 
1225 Gem. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 193 lit. b S. 1. 
1226 Schwarz/Bals ua, Umsetzungsregeln für das Paris-Abkommen beschlossen, 2019, S. 18. 
1227 Ausführlich dazu s. Unterkapitel 3.2.2. 
1228 Gem. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 8, 19-34. 
1229 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 26. 
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oder den technischen Dialog,1230 ist nach dem Wortlaut des Beschlus-
ses 19/CMA.1, Abs. 30, ein offener, inklusiver Dialog zwischen staatlichen 
Delegierten und Sachverständigen1231 vorgesehen. Die Parteien und Sachver-
ständigen diskutieren die Einreichungen.1232 Nichtstaatliche Beobachterorga-
nisationen werden nicht explizit erwähnt. Treten Vertreterinnen und Vertre-
ter von Umwelt-NGOs als Sachverständige auf, können sie sich an den tech-
nischen Diskussionen beteiligen. 

Die dritte Phase der globalen Bestandsaufnahme ist die Erörterung der Er-
gebnisse. Diese letzte Phase zeichnet sich durch hochrangige Veranstaltun-
gen1233 aus, bei denen den Vertragsparteien die Ergebnisse der technischen 
Bewertung präsentiert werden und deren Konsequenzen zur Diskussion ste-
hen.1234 Diese alle fünf Jahre stattfindende politische Phase der weltweiten 
Bestandsaufnahme eröffnet regelmäßig Zeitfenster höchster politischer Auf-
merksamkeit. Festzustellen ist, dass nichtstaatliche Beobachterorganisatio-
nen in der politischen Phase verfahrensrechtlich nicht dazu ermächtigt sind, 
als Prozessbeteiligte aufzutreten. 

In der Geschäftsordnung des Technischen Exekutivkomitees1235 ist nor-
miert,1236 dass die Sitzungen des Komitees akkreditierten Beobachterorgani-
sationen zur Teilnahme offenstehen, sofern das Komitee nichts anderes be-
schließt.1237 Der Beschluss 4/CP.17, Annex-I-Abs. 14 lit. b, führt eine Reihe 
von Sitzungsformaten exemplarisch auf: beratende Gruppen, Stakeholder-

 
1230 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 30 i. V. m. Abs. 5f. 
1231 Engl. Parties and experts. 
1232 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 30. 
1233 Engl. high-level events. 
1234 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 33. 
1235 Engl. „Rules of procedure of the Technology Executive Committee” in Beschluss 4/ 

CP.17, Annex II. 
1236 Zum Technologierahmen als Teil des Technologiemechanismus s. Unterkapitel 3.1.2. 
1237 Beschluss 4/CP.17, Annex II-Abs. 47, 51 i. V. m. Beschluss 1/CP.16, Appendix IV, 

Abs. 11. 
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Foren und technische Arbeitsgruppen. Der Beschluss sieht die Teilnahme so-
wohl als Beobachterorganisation als auch als Sachverständige vor.1238 

Die Treffen des Komitees zum Kapazitätsaufbau stehen für akkreditierte Be-
obachterorganisationen ebenfalls offen, solange das Komitee nichts anderes 
beschließt.1239 Dabei soll eine ausbalancierte regionale Repräsentation der be-
obachtenden Organisationen befördert werden.1240 

Die Anwesenheit von Beobachterorganisationen an Sitzungen des Unterstüt-
zungskomitees regelt der Begleitbeschluss 20/CMA.1, Abs. 13, nur indirekt. 
Absatz 13 des Beschlusses bestimmt, dass bei der Ausarbeitung und An-
nahme einer Komitee-Entscheidung nur (stellvertretende) Mitglieder sowie 
Sekretariatsbedienstete anwesend sein dürfen (zwingende „shall“-Bestim-
mung).1241 Dies entspricht der üblichen völkerrechtlichen Verfahrenspraxis 
solcher Kontrollgremien.1242 Die Regelung könnte darauf hindeuten, dass zu 
allen anderen Sitzungsterminen Beobachterorganisationen zugelassen wer-
den können. 

4.7.2.1.1.4 Aufzeichnung und Übertragung von Sitzungen 

Um ein breites Publikum über die physischen Kapazitäten eines Tagungsge-
bäudes hinaus anzusprechen und so die Teilnahme der Interessengruppen 
zu erhöhen, erlauben viele UNFCCC-Gremien öffentliche Live-Übertragun-
gen oder Aufzeichnungen der Sitzungen im Internet. Die Web-Liveübertra-
gung und Aufzeichnung öffentlicher Sitzungen stellt unumstritten eine gute 

 
1238 Beschluss 4/CP.17, Annex-I-Abs. 14 lit. a. 
1239 Beschluss 2/CP.22, Annex-Abs. 16. 
1240 Beschluss 2/CP.22, Annex-Abs. 16 letzter Hs. 
1241 Beschluss 20/CMA.1, Abs. 13. 
1242 S. z. B. Beschluss I/7 zur AK, Annex-Kapitel IX, Annex-Abs. 33; Beschluss 27/CMP.1, 

Annex-Kapitel VIII (allgemeines Verfahren), Annex-Abs. 2 S. 2, i. V. m. GO des KP 
Compliance-Komitees, Kapitel 6 (Sitzungen u. Beratungen), Regel 9, Abs. 2 (erlaubende 
„may“-Bestimmung). 
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völkerrechtliche Praxis für internationale Foren zur Gewährleistung des In-
formationszuganges der Öffentlichkeit dar.1243 In den Verfahrensmodalitäten 
einzelner konstituierter Gremien finden sich explizite Regelungen zu Audio- 
und Videoaufzeichnungen sowie Echtzeit-Online-Übertragungen. Für die 
Beteiligungspraxis ist es wichtig, dass die Mitschnitte von ausreichender 
Ton- und Bildqualität sind. 

Der Ständige Finanzausschuss (SCF)1244 wurde mit Beschluss 1/CP.16, 
Abs. 112, als zentrales Organ des Finanzmechanismus gegründet.1245 Die 
COP kündigte im Jahr 2011 an, Verfahrensmodalitäten für die Teilnahme zi-
vilgesellschaftlicher Vertreterinnen und Vertreter an Sitzungen zum Ständi-
gen Finanzausschuss zu entwickeln.1246 Diese lassen bis heute auf sich war-
ten. Der Bonner Beschluss 8/CP.23 aus dem Jahr 2017 greift die Fragen der 
zivilgesellschaftlichen Partizipation in Ansätzen wieder auf.1247 Beschluss 
8/CP.23, Abs. 13, erkennt die Transparenz der Verfahren und Entschei-
dungsprozesse des Ständigen Finanzausschusses an, die durch die Übertra-
gung seiner Sitzungen im Internet und die rechtzeitige Veröffentlichung sei-
ner Berichte an die COP gewährleistet sei. 

Die im Rahmen des erweiterten Transparenzrahmens stattfindende vermit-
telnde multilaterale Erörterung lässt ebenfalls Online-Live-Aufzeichnungen 
zu. Die zweite Arbeitsgruppensitzungsphase der Erörterung1248 besteht aus 
zwei mündlichen Schritten, einer Präsentation durch die betreffende Ver-
tragspartei sowie einer öffentlichen Diskussion.1249 Darauf folgt die dritte 
schriftliche Antwortschritt über die Online-Plattform, die im Abschnitt zum 
Informationszugang bereits detaillierter besprochen wurde.1250 Beschluss 18/ 

 
1243 Aarhus-MoP, Good Practice and Challenges for Public Participation in International Fo-

rums, ECE/M P.PP/2011/10, Abs. 5 u. 40. 
1244 Engl. Standing Committee on Finance. 
1245 Der Ausschuss dient gem. Beschluss 1/CP.21, Abs. 63, a. dem PÜ. 
1246 Beschluss 2/CP.17, Annex-VI-Abs. 5. 
1247 S. Beschluss 8/CP.23, Abs. 14-16. 
1248 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 193. 
1249 Dazu Unterkapitel 4.7.2.1.4. 
1250 S. Unterkapitel 4.7.2.1.2. 
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CMA.1, Annex-Abs. 193 lit. b S. 3, normiert,1251 dass die Arbeitsgruppensitz-
ungen über Online-Live-Aufzeichnung öffentlich übertragen werden müssen 
(zwingende „shall“-Bestimmung).1252 Sachverständige können ebenfalls von 
außerhalb1253 über die Online-Plattform digital an den mündlichen Schritten 
teilnehmen.1254 

Die öffentlichen Sitzungen des Technischen Exekutivkomitees1255 werden 
über die UNFCCC-Website im Internet übertragen. Sie sind als Webcast für 
(zivilgesellschaftliche) Fachleute und (akkreditierte) Beobachterorganisatio-
nen verfolgbar, solange das Technische Exekutivkomitee die Öffentlichkeit 
nicht von seinen Sitzungen ausschließt.1256 

Die ersten vertieften Talanoa-Gespräche fanden im Rahmen der Bonner UN-
FCCC-Zwischenverhandlungen im Jahr 2018 statt.1257 Alle Talanoas wurden 
im Internet über die UNFCCC-Website übertragen und aufgezeichnet.1258 
Eine Rechtsgrundlage für diese Veröffentlichungspraxis ist nicht ersichtlich. 

4.7.2.1.1.5 Verbreitung von Informationen 

Neben Partizipationsrechten, die eine unabhängige Beobachtung von gou-
vernementalen Verfahren und Entscheidungsprozessen zulassen, bestehen 
Verfahrensrechte oder Pflichten, die eine Beteiligung nichtstaatlicher Organi-
sationen zulassen. Darunter fällt zu allererst,1259 dass unabhängige Informa-
tionen und Fachwissen von NGOs als Informationsquelle genutzt werden, 

 
1251 S. Erörterungen zur Auslegung in Unterkapitel 4.7.2.1.3. 
1252 Diskussion des Begriffes „Arbeitsgruppensitzung“, ob sich also die Online-Live-Auf-

zeichnung auf die Schritte der Diskussion u. die staatliche Präsentation bezieht s. Un-
terkapitel 4.7.2.1.3. 

1253 Engl. „in remote locations“. 
1254 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 195 lit. c. 
1255 Zum Technologierahmen als Teil des Technologiemechanismus s. Unterkapitel 3.1.2. 
1256 Beschluss 4/CP.17, Annex II-Abs. 48. 
1257 Allgemein zu den Talanoa-Dialogen s. Unterkapitel 3.2.2.2. 
1258 UNFCCC, Talanoa Dialogue for Climate Ambition, 2018, Abs. 27. 
1259 S. das Unterkapitel 4.7.2.1.1. 
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um UNFCCC-interne Entscheidungsprozesse zu informieren. Verfahrens-
rechte können bestehen, die schriftliche Einreichungen vorsehen oder die 
Verbreitung von unabhängigen Informationen befördern. 

Im Bereich der Klimafinanzierung ist der im Jahr 2010 gegründete Ständige 
Finanzausschuss von herausragender Bedeutung. In dem Beschluss 2/CP.17, 
Annex VI-Abs. 6,1260 ist geregelt, dass sich der Ständige Finanzausschuss bei 
Bedarf auf zusätzliches Fachwissen, beispielsweise von externen Dienstleis-
tern, stützen kann. In Beschluss 7/CP.23, Abs. 8, fordert die COP den Finanz-
ausschuss zudem auf, bei der Erfüllung seiner Funktion in Bezug auf die 
Messung, Berichterstattung und Überprüfung der Unterstützung und im 
Rahmen seines erweiterten Arbeitsplans seine Zusammenarbeit mit den ein-
schlägigen Interessengruppen und Sachverständigen fortzusetzen. 

In dem Kattowitzer Begleitbeschluss zur detaillierten Ausgestaltung der glo-
balen Bestandsaufnahme finden nichtstaatliche Akteure zweimal explizite 
Erwähnung. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 10, normiert, dass die Bestandsauf-
nahme in transparenter Weise und unter Partizipation von nichtstaatlichen 
Akteuren durchgeführt wird. Darüber hinaus legte die Staatengemeinschaft 
während der Kattowitzer Konferenz fest, welche Informationen in die welt-
weite Bestandsaufnahme einfließen,1261 damit die Inventur ein möglichst 
vollständiges und realistisches Bild über die globalen Emissionstrends ergibt. 

 
1260 Annex VI regelt die Zusammensetzung u. die Arbeitsmodalitäten des Ausschusses. 
1261 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 35-38, insb. Abs. 37. 
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Neben Staaten,1262 Regionalgruppen1263 und diversen (UN-)Organisatio-
nen1264 können auch nichtstaatliche Akteure und Beobachterorganisatio-
nen1265 Einreichungen1266 übermitteln.1267 Die staatlichen Einreichungen wer-
den gemäß Beschluss 19/CMA.1, Abs. 10, in einem offiziellen Online-Portal 
eingestellt.1268 Nichtstaatliche Einreichungen werden hingegen nicht online 
erfasst. Bei den Verhandlungen in Kattowitz im Jahr 2018 wurde angemerkt, 
dass es für nichtstaatliche Akteure ein separates Portal geben solle, was der 
Kattowitzer Beschluss aber nicht formal vorsieht.1269 

Außerdem können sich vor allem Forschungs-NGOs bei der Erstellung der 
Berichte des Weltklimarates beteiligen.1270 Die neuesten Berichte des Zwi-
schenstaatlichen Ausschusses über Klimaveränderung fließen gemäß Be-
schluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. b, in die globale Bestandsaufnahme ein. Die 
Staatsregierungen prüfen lediglich die Zusammenfassungen für politische 
Entscheidungsträgerinnen und -träger der IPCC-Berichte. 

Das Technische Exekutivkomitee kann bei der Durchführung seiner Arbeit 
zivilgesellschaftliche Vertreterinnen und Vertreter gemäß Beschluss 1/ 
CP.16, Appendix IV-Abs. 10, einbeziehen. Das Komitee kann Sachverstän-
dige der Zivilgesellschaft einladen, an seinen Sitzungen zu spezifischen Fra-
gen teilzunehmen.1271 Beschluss 4/CP.17, Annex-I-Abs. 14 lit. a, bekräftigt die 
Partizipation von Sachverständigen und Interessengruppen. 

 
1262 Engl. voluntary submissions in Beschluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. g. Hinzu treten die Be-

richte u. Mitteilungen (engl. reports and communications) der Parteien in Be-
schluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. a. 

1263 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. h. 
1264 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. b-f. 
1265 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 37 lit. i. 
1266 Engl. submissions. 
1267 Zu praktischen Herausforderungen s. van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (100). 
1268 So a. Schwarz/Bals ua, Umsetzungsregeln für das Paris-Abkommen beschlossen, 2019, 

S. 18. 
1269 Schwarz/Bals ua, Umsetzungsregeln für das Paris-Abkommen beschlossen, 2019, S. 18. 
1270 S. zum Verhältnis der globalen Bestandsaufnahme zum IPCC-Prozess Unterkapi-

tel 3.2.2.3. 
1271 Beschluss 1/CP.16, Appendix IV-Abs. 10. 
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Die Geschäftsordnung1272 des Pariser Komitees zum Kapazitätsaufbau sieht 
grundsätzlich vor, dass das Komitee sich mit den Fachkenntnissen der ein-
schlägigen Institutionen, Organisationen, Rahmen, Netzwerke und Zentren 
außerhalb des Übereinkommens befasst und auf diese zurückgreifen kann, 
gegebenenfalls auch auf zwischenstaatlicher, regionaler, nationaler und sub-
nationaler Ebene.1273 

Unter dem Pariser Übereinkommen sind Einreichungen von nichtstaatlichen 
Akteuren nicht als Informationsquelle für Unterstützungsverfahren aufge-
führt. Beschluss 20/ CMA.1, Abs. 35, sieht vor, dass das Unterstützungsko-
mitee lediglich Rat von Sachverständigen einholt und Informationen von 
Prozessen, Einrichtungen, Vereinbarungen und Foren im Rahmen des Über-
einkommens oder im Dienste des Übereinkommens einholt und erhält.1274 Bei 
den beiden aufgeführten Informationsquellen, Sachverständigen und UN-
FCCC-Gremien, handelt es sich um eine abschließende Liste von Quellen. 
Würde eine nicht abschließende Aufzählung vorliegen, hätte die Staatenge-
meinschaft eine entsprechende Formulierung gewählt (engl. „including“ 
oder „in particular“). Das heißt, Umwelt-NGOs ist es formell untersagt, In-
formationen ins Unterstützungsverfahren einzubringen, wenn sie keinen 
Sachverständigenstatus innehaben.1275 Damit trifft die Staatengemeinschaft 
hier restriktivere Beteiligungsregelungen als noch unter dem früheren Kyoto-
Protokoll. Im Beschluss zum Kyoto-Protokoll ist festgelegt, dass kompetente 
nichtstaatliche Organisationen relevante sachliche und technische Informati-
onen an die jeweilige Kammer des Kyoto Compliance-Komitees übermitteln 
können.1276 Regel 20 Abs. 1 der Geschäftsordnung ergänzt, dass die Informa-
tionen schriftlich einzureichen sind (zwingende „shall“-Bestimmung). Re-

 
1272 Annex des Beschlusses 2/CP.22. 
1273 Beschluss 2/CP.22, Annex-Abs. 15. 
1274 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 35. 
1275 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 25 lit. c i. V. m. Abs. 35. 
1276 Beschluss 27/CMP.1, Annex-Kapitel VIII (allgemeines Verfahren), Annex-Abs. 4. 
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gistrierte Umwelt-NGOs können ferner gemäß der Sitzungsleitlinien Schrift-
material am Veranstaltungsort verteilen.1277 Nicht vorgesehen ist hingegen, 
dass Umwelt-NGOs durch mündliche Stellungnahmen oder Diskussionsbei-
träge Informationen zur Verfügung stellen. 

NGO-Informationen können jedoch indirekt über die weltweite Bestandsauf-
nahme oder die Talanoa-Dialoge formell in die Beratungen des Unterstüt-
zungskomitees einfließen, wenn es beispielsweise systemische Fragen disku-
tiert.1278 Aufgrund der noch fehlenden Rechtsgrundlagen, wie etwa einer Ge-
schäftsordnung oder eines Partizipationsleitfadens für das Pariser Unterstüt-
zungskomitee, sind einige Verfahrensfragen noch offen.  

Zuletzt ist der Talanoa-Prozess zu benennen. In der ersten Vorbereitungs-
phase des Talanoa-Dialogs sind schriftliche Einreichungen1279 von NGOs vor-
gesehen.1280 

4.7.2.1.1.6 Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge 

Um die Beteiligung der Interessengruppen zu erhöhen, können Einrei-
chungsrechte für nichtstaatliche Organisationen bestehen oder Rechte zur 
Abgabe einer Stellungnahme oder eines Diskussionsbeitrages. Für die schrift-
lichen oder verschriftlichten Redebeiträge können Publikationspflichten für 
das Klimasekretariat bestehen. 

Umfassende Regelungen zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei Sitzungen des 
Ständigen Finanzausschusses fehlen. Der Beschluss 2/CP.17, Annex VI-
Abs. 5, aus dem Jahr 2011 sieht vor, dass der Ausschuss weitere Modalitäten 
für die Teilnahme von Beobachterorganisationen in Zusammenarbeit mit den 
operativen Einheiten des Finanzierungsmechanismus der UNFCCC (GCF, 

 
1277 Kapitel D, Abs. 1, Partizipationsleitlinien. 
1278 S. Unterkapitel 3.2.2 u. Unterkapitel 3.2.3.2. 
1279 Engl. „prepare and make available relevant inputs”. 
1280 Gem. Beschluss 1/CP.23, Annex II, Seite 8. 



Kathleen Pauleweit 

244 

 

AF, GEF), den an der Klimafinanzierung beteiligten Finanzierungseinrich-
tungen (multilateral, bilateral und regional)1281 und den akkreditierten Be-
obachterorganisationen des Privatsektors und der Zivilgesellschaft entwi-
ckeln. In Beschluss 7/CP.23, Abs. 8, fordert die COP den Ständigen Finanz-
ausschuss weiterhin auf, bei der Erfüllung seiner Funktion in Bezug auf die 
Messung, Berichterstattung und Überprüfung der Unterstützung und im 
Rahmen seines erweiterten Arbeitsplans seine Zusammenarbeit mit den ein-
schlägigen Interessengruppen und Sachverständigen fortzusetzen. Unklar 
ist, wie diese Zusammenarbeit aussehen soll. Die COP bittet im Beschluss 
8/CP.23, Abs. 14, die Zusammenarbeit des Finanzausschusses mit Interes-
sengruppen zu stärken. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beteili-
gungsmodalitäten von nicht-staatlichen Beobachterorganisationen, darunter 
vor allem Forschungseinrichtungen, an Ausschusssitzungen nicht kodifiziert 
sind. 

Beim ersten Treffen der Beratenden Sachverständigengruppe im Jahr 2019 
verabschiedete das konstituierte Gremium des Transparenzrahmens1282 eine 
neue Geschäftsordnung1283. Diese legt in Regel 11, Abs. 33, fest, dass die Sach-
verständigengruppe von Zeit zu Zeit Beobachterinnen und Beobachter aus 
zwischenstaatlichen und multilateralen Organisationen sowie nichtstaatliche 
Beobachterorganisationen einladen kann, um diese an den Diskussionen zu 
spezifischen Fragen während ihrer Sitzungen zu beteiligen. Die Personen sol-
len das Beratungsgremium bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unter-
stützen. Bei einer weiten Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes Par-
tizipation (engl. „participation“)1284 ergibt sich für dieses Gremium ein hohes 
Beteiligungsniveau, wo NGOs umfassende Rede- und Einreichungsrechte er-
halten. Jedoch beschränkt sich die Teilnahme auf Sitzungen, wo Umwelt-

 
1281 Dazu Watson/Schalatek, Climate Finance Fundamentals 2 (2019), 1ff. 
1282 S. Unterkapitel 3.2.1. 
1283 UNFCCC, Rules of Procedure (unedited version, 6 March 2019), <unfccc.int/sites/defa 

ult/files/resource/CGE_Rules%20of%20procedure_2019_final.pdf> (Stand: 30.6.2021). 
1284 S. dazu a. Unterkapitel 4.7.2.1.1. 
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NGOs eine vorherige individuelle Sitzungseinladung durch die Sachverstän-
digengruppe erhalten haben. 

Die Zusammenarbeit von Umwelt-NGOs mit dem Technischen Exekutivko-
mitee ist unter anderem in Annex II des Beschlusses 4/CP.17 geregelt. Be-
obachterorganisationen sind mit Zustimmung des Exekutivkomitees dazu 
eingeladen, sich zu Arbeitsinhalten des Komitees zu äußern.1285 Die Zusam-
menarbeit mit dem Technischen Exekutivkomitee bezieht sich auf Einladun-
gen zur Teilnahme an Sitzungen des Exekutivkomitees, Arbeitsgruppentref-
fen, Workshops, thematischen Dialogen, Fachtagungen und Begleitveranstal-
tungen.1286 Mündliche „Interventionen“ sind während der Sitzungen zuläs-
sig.1287 Unter mündlicher Intervention ist die sprachliche Einmischung in das 
Verfahren zu verstehen. Hierbei kann Protest kundgetan oder Einspruch er-
hoben werden.1288 Aufgrund des weiten Wortlautes der Regelung, könnten 
unter Intervention sowohl eine vorbereitete mündliche Stellungnahme als 
auch ein spontaner Diskussionsbeitrag von NGO-Seite verstanden wer-
den.1289 Jedoch zeigen die frühzeitigen Meldepflichten für Beobachterorgani-
sationen an,1290 dass spontane Diskussionsbeiträge nicht unter diese Rege-
lung fallen sollen. Beschluss 4/CP.17, Annex II-Abs. 53 S. 1, kann nur so ver-
standen werden, dass sich Beobachterorganisationen zu TEC-Arbeitsinhalten 
äußern können, jedoch nach vorheriger Prüfung und Genehmigung durch 
das UNFCCC-Gremium. Eine spontane, unangemeldete Einmischung in die 
Komiteediskussionen sieht die Staatengemeinschaft indes nicht explizit vor. 
Auf der anderen Seite verbietet die UNFCCC-Entwurfsgeschäftsordnung sol-
che Redebeiträge nicht generell. Die Möglichkeit zur NGO-Intervention un-
terliegt, wie bei den anderen UNFCCC-Gremien, letztlich dem Ermessen des 
TEC-Vorsitzes. 

 
1285 Engl. „be invited to address the TEC on matters under consideration by the TEC” gem. 

Beschluss 4/CP.17, Annex II-Abs. 53 S. 1. 
1286 Beschluss 4/CP.17, Annex-I-Abs. 14 lit. b. 
1287 Beschluss 4/CP.17, Annex II-Abs. 53 S. 2 u. Abs. 54. 
1288 Duden, Intervention, <duden.de/rechtschreibung/Intervention> (Stand: 4.1.2020). 
1289 S. zu NGO-Interventionen bei Vertragsstaatenkonferenzen Unterkapitel 4.6.2.2. 
1290 Gem. Beschluss 4/CP.17, Annex II-Abs. 53 S. 2 u. Abs. 54. 
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Darüber hinaus können interessierte Akteure schriftliche Einreichungen 
beim Klimasekretariat für das Pariser Komitee zum Kapazitätsaufbau abge-
ben. Derzeit können sie beispielsweise Informationen oder Vorschläge einrei-
chen, die die vorgeschlagenen oder bestehenden Arbeitsbereiche des Pariser 
Komitees im Einklang mit seinen Mandaten betreffen sowie über Maßnah-
men zum Kapazitätsaufbau zur Umsetzung der Pariser NDCs und zum web-
basierten Portal zum Kapazitätsaufbau.1291 Eine konkrete Rechtsgrundlage 
für diese Beteiligungs- und Veröffentlichungspraxis ist nicht bekannt. 

4.7.2.1.2  Vergleich des Partizipationsniveaus 

Nach der detaillierten Beschreibung der Informations- und Mitwirkungs-
rechte von nichtstaatlichen Beobachterorganisationen in neun ausgewählten 
Gremien und Prozessen zur Pariser Erfüllungssicherung1292 ist noch nicht be-
antwortet, ob bei der derzeitigen Ausgestaltung der Partizipationsrechte für 
Umwelt-NGOs grundsätzlich eine unterstützende Erfüllungssicherungs-
funktion übernehmen können. Dazu sind in einem ersten Schritt die Partizi-
pationsrechte in den ausgewählten UNFCCC-Gremien, Verfahren und Pro-
zessen einzuordnen und zu bewerten.1293 Die Reihenfolge der Untersuchung 
der spezifischen Gremien, Verfahren und Prozesse orientiert sich an ihrer po-
litischen Bedeutung für die internationalen Klimaverhandlungen und ihrer 
Bedeutung für die gemeinschaftliche Vertragserfüllung.1294 Daraufhin kann 

 
1291 Z. B. Einreichung der Vermont Law School, Submission from Vermont Law School on the 

Paris Committee on Capacity Building’s Call for Information and Suggestions Regard-
ing the Web-Based Capacity-Building Portal, 2017. 

1292 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1. 
1293 Darunter fallen 2 Verfahren (technische Sachverständigenprüfung u. vermittelnde mul-

tilaterale Erörterung) u. ein Gremium (beratende Sachverständigengruppe), die zum 
erweiterten Transparenzrahmen zählen. 

1294 S. dazu a. Fn. 1172; abweichende Anordnung aus systematischen Gründen der beraten-
den Sachverständigengruppe u. der Talanoa-Dialoge im Zusammenhang mit den Ver-
fahren u. Mechanismen unter dem erweiterten Transparenzrahmen. 
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in einem zweiten Schritt die Frage hinreichend beantwortet werden, inwie-
fern Umwelt-NGOs bei der UNFCCC-internen Erfüllungssicherung formell 
eingebunden sind.1295 

Der ständige Finanzausschuss, der eine herausragende Bedeutung für den 
Klimaverhandlungsfortschritt besitzt, zeichnet sich durch einen restriktiven 
Umgang mit Partizipations-rechten aus. Der Zugang zu Informationen sei al-
lein durch die Übertragung der Ausschusssitzungen im Internet gewährleis-
tet.1296 Dass allein die Gewährleistung der nichtstaatlichen Online-Beobach-
tung der öffentlichen Sitzungsteile ohne physische Anwesenheitsrechte für 
volle Transparenz sorgt, ist in Anbetracht der aufgezeigten Partizipationsstu-
fen1297 nicht überzeugend. Umfassende Regelungen zur Anwesenheit und 
Beteiligung von NGOs bei Ausschusssitzungen fehlen. Bei Bedarf greift der 
Ausschuss auf zusätzliches Fachwissen, beispielsweise von externen Dienst-
leistern, zurück. Nicht transparent ist, wer zum relevanten Kreis der Infor-
mationslieferantinnen und -lieferanten und Fachkundigen zählt. 

Im Zusammenhang mit dem erweiterten Transparenzrahmen wurden drei 
Prozesse und Gremien untersucht: die technische Sachverständigenprüfung, 
die vermittelnde multilaterale Erörterung1298 um die Klimafinanzierung so-
wie die beratende Sachverständigengruppe. Für diese Gremien und Prozesse 
lässt sich ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Partizipationsniveau attes-
tieren. 

Sowohl bei der technischen Sachverständigenprüfung als auch bei der ver-
mittelnden multilateralen Erörterung sind Online-Veröffentlichungspflich-
ten für das Klimasekretariat vorgesehen. Die Publikationspflichten ermögli-
chen einen Onlinezugang zu den Berichten der Staaten und des Klimasekre-
tariats, womit jeder interessierte Dritte diese Berichte und letztlich die staat-

 
1295 S. Unterkapitel 4.7.2.1.3. 
1296 Gem. Beschluss 8/CP.23, Abs. 13. 
1297 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1. 
1298 Auf eine vertiefte Bewertung der Erörterung wird an dieser Stelle verzichtet. 
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lichen Bemühungen unabhängig auswerten könnte. Die Pariser Berichte äh-
neln dabei den vorangegangenen unter der Rahmenkonvention und dem Ky-
oto-Protokoll.1299 Sie zeichnen sich durch hochtechnische und höchst kom-
plexe Inhalte aus, die nur einem sehr beschränkten sachkundigen Personen-
kreis verständlich sind. Die umfassenden Berichte erfordern hochspeziali-
siertes Wissen, um trotz der mangelnden Lese-freundlichkeit und bürgerna-
hen (Mutter-)Sprachverwendung,1300 die Inhalte begreifen zu können. Nicht-
technische Zusammenfassungen, die für ein Laienpublikum allgemein ver-
ständlich wären, und beispielsweise bei Umweltverträglichkeitsprüfungen 
(UVP) vorgesehen sind,1301 sind nicht vorgeschrieben. Die Berichte unter dem 
Pariser Transparenzrahmen1302 verlangen nach einer Hochspezialisierung 
der Umwelt-NGOs, damit sie die Kapazitäten besitzen, die Berichte tatsäch-
lich auswerten zu können. Gut ausgebildete Expertinnen und Experten sind 
teuer und rar, sodass es Umwelt-NGOs, gerade aus dem globalen Süden, 
schwerfallen wird, eine unabhängige Aus- und Bewertung der umfangrei-
chen Berichte zu gewährleisten. 

Einer breiten Transparenz durch Veröffentlichung steht ferner die umfas-
sende Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsklausel gemäß Be-
schluss18/CMA.1, Abs. 164, entgegen. Eine Vertragspartei kann im Transpa-
renzverfahren Informationen, die dem technischen Sachverständigenteam 
zur Verfügung gestellt werden, während der Überprüfung als vertraulich 
klassifizieren. In diesem Fall soll die Partei die Notwendigkeit des Schutzes 
dieser Informationen darlegen (engl. „should provide the basis for protecting 

 
1299 Dazu van Asselt/Weikmans/Roberts, Pocket Guide to Transparency under the UNFCCC, 

2017. 
1300 Die staatlichen Berichte sind gem. Beschluss 18/CMA.1, Abs. 16, in einer der 6 Amts-

sprachen der UN einzureichen. Arbeitssprache der technischen Sachverständigenteams 
u. des gem. Beschlusses 18/CMA.1, Abs. 187, anzufertigenden technischen Sachver-
ständigenberichts wird aufgrund mangelnder Neuregelung u. Kostengründen aus-
schließlich Englisch bleiben. 

1301 Art. 6 Abs. 6 lit. d AK. 
1302 Sowohl im Rahmen der technischen Sachverständigenprüfung als a. der vermittelnden, 

multilateralen Erörterung. S. dazu Unterkapitel 3.2.1. 
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such informa-tion“).1303 Die Sachverständigenteams und das Klimasekreta-
riat dürfen die Informationen dann nicht öffentlich zugänglich machen. Die 
Pflicht zur Geheimhaltung bleibt für die Mitglieder der Sachverständigen-
teams auch nach der Überprüfung bestehen.1304 Die Vertragsparteien können 
selbstbestimmt festlegen, welche Informationen als vertraulich einzustufen 
sind. Die Bestimmung enthält keinen Katalog, wann die Sachverständigen 
oder das Klimasekretariat Informationen geheim halten müssen. 

Die physische Anwesenheit von NGO-Vertreterinnen und Vertretern an Sit-
zungen im Rahmen der vermittelnden multilateralen Erörterungen sind im 
Gegensatz zur technischen Sachverständigenprüfung eingeschränkt vorgese-
hen.1305 Grundsätzlich werden technische Überprüfungen durch UNFCCC-
Sachverständige1306 für die technische Beurteilung der einzelstaatlichen Kli-
maschutzbemühungen durchgeführt.1307 Dazu finden unter anderem Vor-
Ort-Überprüfungen während der Untersuchungswoche statt.1308 Zu den 
Überprüfungen sind Umwelt-NGOs weder anwesend noch verfügen sie über 
Rede- oder Einreichungsrechte.1309 Die Sitzungen der Untersuchungswoche 
werden nicht öffentlich ausgestrahlt.1310 Jedoch tauschten sich in der Vergan-
genheit NGO-Mitglieder informell mit den Sachverständigen während der 
Vor-Ort-Untersuchungswochen aus.1311 Diese informelle Beteiligungspraxis 
kann auch unter dem Pariser Übereinkommen nicht von der Staatengemein-
schaft unterbunden werden. Die Rechtspraxis kann jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass keine umfassende formelle Verfahrensbeteiligung mit 
Einreichungs- und Rederechten für Beobachterorganisationen im Rahmen 

 
1303 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 164 S. 1. 
1304 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 164 S. 2. 
1305 S. Unterkapitel 4.7.2.1.3. 
1306 Art. 13 Abs. 11f. PÜ, Beschluss 18/CMA.1, Annex-Kapitel VII. 
1307 Umfang der Überprüfung ist in Beschluss 18/CMA.1, Abs. 146, geregelt. 
1308 Zu den 3 Verfahrensweisen der Untersuchungswoche (Schreibtisch-, Zentral- oder Vor-

Ort-Untersuchung) s. Unterkapitel 4.7.2.1.1.2. 
1309 Zu den Rechten s. Unterkapitel 4.7.2.1.1, insb. Unterkapitel 4.7.2.1.1.4 u. 4.7.1.1.5. 
1310 Im Gegensatz zur mündlichen Phase der vermittelnden multilateralen Erörterung. 
1311 Duyck, CCLR 8 (2014), 175 (182); van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (101). 
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der technischen Sachverständigenprüfung vorgesehen ist. Die unabhängigen 
wissenschaftlich-technischen Informationen und (politischen) Einschätzun-
gen, die vor allem nationale Umwelt-NGOs über ihre Staaten verfügen, könn-
ten die technische Überprüfung indes informieren und zu ihrer Effektivie-
rung beitragen. 

Die technischen Sachverständigenüberprüfungen sind auf unterstützende, 
nicht eingreifende, nicht bestrafende Weise, unter Wahrung der nationalen 
Souveränität und unter Vermeidung einer unangemessenen Belastung der 
Parteien angelegt. Aus diesen Grundsätzen gemäß Art. 13 Abs. 3 letzter Hs. 
PÜ lässt sich der Prüfungsmaßstab der technischen Sachverständigenüber-
prüfung ableiten. Zusätzlich zu diesen Grundsätzen legt die Staatengemein-
schaft in Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 149, die Grenzen der Überprü-
fung fest. Die Sachverständigenteams dürfen keine politischen Beurteilungen 
vornehmen (lit. a) oder die Angemessenheit und Zweckmäßigkeit der einzel-
staatlichen Beiträge gemäß Art. 4 PÜ und der damit verbundenen Beschrei-
bungen1312 oder der genannten Indikatoren1313 überprüfen (lit. b). Weder darf 
die Angemessenheit der innerstaatlichen Maßnahmen einer Vertragspartei 
(lit. c) noch die Angemessenheit der von einer Partei geleisteten Unterstüt-
zung von den Sachverständigen überprüft werden (lit. d). In Bezug auf Ent-
wicklungsländer, die Flexibilität im Hinblick auf ihre Kapazitäten benötigen, 
darf das Sachverständigenteam nicht die Entschlossenheit der Vertragspartei 
prüfen, die vorgesehene Flexibilität anzuwenden, einschließlich des selbstbe-
stimmt angesetzten Zeitrah-mens.1314 Gleichermaßen dürfen die Sachverstän-
digenteams nicht die Frage klären, ob die Entwicklungsländer die Fähigkeit 
besäßen, die spezifische Bestimmung ohne Flexibilität umzusetzen (lit. e).1315 
Die technische Überprüfung durch Sachverständige soll so ein klares Ver-
ständnis über die Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise, die Anpas-
sungsmaßnahmen und die Unterstützung ermöglichen. Die Erkenntnisse 

 
1312 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Kapitel III.B. 
1313 Beschluss 18/CMA.1, Annex- Kapitel III.C. 
1314 Gem. Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 6. 
1315 Beschlusses 18/CMA.1, Annex-Abs. 149. 
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fließen in die globale Bestandsaufnahme ein. Politische Einschätzungen und 
Bewertungen durch die Sachverständigenteams sind demnach von der Staa-
tengemeinschaft nicht erwünscht. 

Genau hierbei können einige spezialisierte Umwelt-NGOs1316 ansetzen und 
eigene ergänzende Analysen und Bewertungen vornehmen, die die klar de-
finierten Prüfungsgrenzen der Sachverständigenüberprüfung überschreiten. 
Sie können unabhängig prüfen, ob die einzelstaatlichen Beiträge angemessen 
und zweckmäßig erscheinen und ob das einzelstaatliche Ambitionsniveau 
zur Verhinderung der Klimakatastrophe ausreicht. Eine unabhängige Beur-
teilung der Bemühungen der emissionsstarken G20-Staaten ist besonders be-
deutend für die Erreichung der Klimaziele. Unabhängige wissenschaftlich 
fundierte sowie politische Bewertungen durch Umwelt-NGOs stellen eine 
sinnvolle Ergänzung zu den inhaltlich begrenzten technischen Prüfungen 
durch die Sachverständigenteams dar. Sie bilden insofern zusätzliche Infor-
mationsquellen, die in die globale Bestandsaufnahme einfließen oder von der 
Öffentlichkeit für klimapolitische Diskurse aufgegriffen werden können.1317 
Schließlich sind die Sachverständigen von Staaten oder Internationalen Or-
ganisationen nominiert und könnten eine gewisse staatliche Nähe aufweisen 
und politischen oder finanziellen Zwängen unterliegen, auch wenn sie in ih-
rer individuellen Sachverständigenkapazität tätig sind.1318 Umwelt-NGOs, 
die mit symbolischer und kognitiver Macht sowie finanzieller Unabhängig-
keit ausgestattet sind, können hingegen mit ihren unabhängigen Erkenntnis-
sen und Bewertungen zu den staatlichen Beiträgen parallele öffentliche Dis-
kurse anstiften. Die öffentlichen Diskurse informieren die Staaten, den Pri-
vatsektor und die Öffentlichkeit über den Ist-Zustand der internationalen 
Klimabemühungen. Umwelt-NGOs können sodann Staaten Unterstützung 
anbieten, die auf die Anpassung oder Verbesserung der staatlichen Bemü-
hungen oder Berichte abzielen. 

 
1316 S. Beispiele in Unterkapitel 4.2 u. 4.7.2.2. 
1317 Ausführlich zur unabhängigen u. umfangreichen Auswerterrolle s. Unterkapitel 4.7.2.2. 
1318 Beschluss 18/CMA.1, Annex-Abs. 172 u. Annex-Abs. 167. 
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Neben der Rolle von Umwelt-NGOs als unabhängige und umfassende Aus-
werter der Transparenzinformationen könnte sich eine weitere Rolle bei der 
beratenden Sachverständigengruppe des Transparenzrahmens ergeben. 
NGOs besitzen nach der oben vertretenen Interpretation der Geschäftsord-
nungsregel 11, Abs. 33,1319 umfassende Rede- und Einreichungsrechte, die sie 
zu echten Diskussionspartnern werden lassen.1320 

Zusammenfassend wird deutlich, dass bei den relevanten UNFCCC-Prozes-
sen und Gremien des erweiterten Transparenzrahmens ein unterschiedlich 
stark ausgeprägtes Niveau des Informationszuganges und der Beteiligung 
von nichtstaatlichen Beobachterorganisationen vorliegt. Regelungslücken be-
stehen insbesondere im Zusammenhang mit den technischen Sachverständi-
genprüfungen, die nicht nur das Herzstück des erweiterten Transparenzrah-
mens bilden, sondern für die Erfüllungssicherung maßgeblich sind. 

Neben dem erweiterten Transparenzrahmen prüft die Staatengemeinschaft 
mit der globalen Bestandsaufnahme den kollektiven Fortschritt bei der Errei-
chung der Klimaziele. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 10, ist dahingehend zu in-
terpretieren, dass durch Veröffentlichungen der Einreichungen auf der UN-
FCCC-Website die effektive Partizipation von nichtstaatlichen Interessen-
gruppen gewährleistet werden soll. Neben dem Zugang zu Inventurinforma-
tionen können Umwelt-NGOs in der ersten Phase der globalen Bestandsauf-
nahme (Informationserfassung und -aufbereitung) partizipieren, indem sie 
als unabhängige Informationslieferanten den internationalen kollektiven In-
venturprozess effektuieren. Die nichtstaatlichen Einreichungen und IPCC-
Berichte1321 können mögliche Informationslücken schließen. Aufgrund der 
Vielzahl von Informationsquellen für die weltweite Bestandsaufnahme ist 
zudem die Möglichkeit für Dissens zu politisch sensiblen Themen gege-
ben.1322 

 
1319 GO der Sachverständigengruppe des erweiterten Transparenzrahmens. 
1320 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1, 4.7.2.1.1.4 u. 4.7.2.1.1.5. 
1321 S. Verhältnis der Bestandsaufnahme zum IPCC-Prozess Unterkapitel 3.2.2.3 u. 4.7.2.1.1. 

4. 
1322 van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (100). 
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Für die zweite (parallele) Phase, die technische Bewertung, regelt Be-
schluss 19/CMA.1, Abs. 27, dass alle Informationsquellen und Themen aus-
gewogen, ganzheitlich und umfassend diskutiert werden sollen, wobei eine 
ausgewogene Zeitaufteilung für die einzelnen Themenbereiche1323 vorgese-
hen ist. Gerechtigkeitserwägungen und der aktuelle Stand der Technik sollen 
ebenfalls Berücksichtigung finden.1324 Ferner können Vertreterinnen und 
Vertreter von Umwelt-NGOs die technische Analyse unter Umständen auch 
als Sachverständige befruchten. 

Bei der dritten politischen und kritischen Phase der globalen Bestandsauf-
nahme sind Umwelt-NGOs hingegen nicht formell beteiligt. In dieser Phase 
nimmt die Staatengemeinschaft eine Bewertung der Ergebnisse der techni-
schen Analyse vor, die das weitere internationale (klima)politische Handeln 
prägen soll.1325 Dass vor allem für diese hochpolitische Phase keine Verfah-
rensrechte, wie etwa Aufzeichnungs- und Übertragungspflichten oder An-
wesenheits- und Beteiligungsrechte für Umwelt-NGOs, explizit vorgesehen 
sind, steht im krassen Widerspruch zu der in Beschluss 19/CMA.1, Abs. 10, 
geforderten effektiven und gleichberechtigten Teilnahme von nichtstaatli-
chen Interessengruppen. Festhalten lässt sich an dieser Stelle, dass Umwelt-
NGOs verfahrensrechtlich nicht dazu ermächtigt sind, als Prozessbeteiligte 
in der politischen Phase aufzutreten. 

Ihre unabhängige Bewertung der technischen Untersuchung und ihre ergän-
zenden Erwägungen bezüglich der aus der Untersuchung erwachsenen Im-
plikationen könnten die Staaten jedoch stärker zur Nachbesserung oder Ver-
stärkung ihrer nationalen Klimaschutzpläne bewegen.1326 Wie bei den Bewer-
tungen im Rahmen des Transparenzrahmens1327 unterliegen die Bewertun-

 
1323 Aufgelistet in Beschluss 19/CMA.1, Abs. 6 lit. b: Klimaschutz, Anpassung u. Maßnah-

men der Implementierung u. Unterstützung. 
1324 S. a. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 1f., 27 letzter Hs. 
1325 S. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 3 lit. c. 
1326 S. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 3 lit. c. 
1327 Im Rahmen der technischen Sachverständigenprüfung u. der multilateralen Erörte-

rung. 
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gen von Umwelt- und Forschungs-NGOs weniger diplomatischen oder fi-
nanziellen Zwängen. Klimapolitisch gewillte Vorreiterstaaten könnten die 
unabhängigen und wissenschaftlichen Bewertungen gewinnbringend zur 
Diskursanregung und zur Erzeugung von Gruppendruck nutzen. Die alle 
fünf Jahre stattfindende politische Phase der weltweiten Bestandsaufnahme 
eröffnet regelmäßig Zeitfenster höchster politischer Aufmerksamkeit. In die-
ser Phase können Vorreiterstaaten mit Hilfe der Umwelt-NGOs durch den 
internationalen Diskurs die nationalen Diskussionen zu klimapolitischen 
Kursen verbinden.1328 Wahrscheinlich ist, dass sich Umwelt-NGOs intensiv 
an der dritten hochpolitischen Phase der weltweiten Bestandsaufnahme au-
ßerhalb des formellen UNFCCC-Prozesses beteiligen werden.1329 

Den regelmäßigen weltweiten Bestandsaufnahmen ab dem Jahr 20231330 sind 
die vermittelnden Talanoa-Dialoge seit dem Jahr 20181331 voran geschal-
ten.1332 Die Talanoas bieten Gelegenheiten, Vertrauen zwischen den Staaten 
und der Zivilgesellschaft aufzubauen und die gemeinsamen Bemühungen zu 
verstärken, wirksame Klimaschutz-, Anpassungs- und Unterstützungsmaß-
nahmen zu ergreifen. Die Talanoas bieten insofern einen inklusiven und par-
tizipativen Rahmen zur Beteiligung von Umwelt-NGOs. Die ersten vertieften 
Talanoa-Gespräche fanden im Rahmen der Bonner Zwischenverhandlungen 
im Jahr 2018 statt. 305 Personen nahmen daran teil, worunter sich 207 Staats-
delegierte aus 162 verschiedenen Ländern und 98 nichtstaatliche Delegierte 
befanden.1333 Die Teilnehmenden der Talanoa-Sitzungen tauschten ihre Er-
fahrungen aus oder gaben mündliche und schriftliche Stellungnahmen zu 

 
1328 So a. Friedrich in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 

2017, 319 (336); ausführlicher zu informellen Kommunikationsmechanismen in Unter-
kapitel 4.7.2.2. 

1329 S. dazu Unterkapitel 4.7.2.2. 
1330 Art. 14 Abs. 2 PÜ i. V. m. Beschluss 19/CMA.1, Abs. 8. 
1331 Beschluss 1/CP.21, Abs. 20. 
1332 Zur weltweiten Bestandsaufnahme u. den Talanoa-Dialogen s. Unterkapitel 3.2.2. 
1333 Leicht abweichende Zahlen in CAN International, The Back to Business Issue, <climaten 

etwork.org/sites/default/files/eco_7_sb48_bonn_may_spring_english.pdf> (Stand: 8. 
4.2021). 
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den drei zentralen Fragen des Dialogs ab. Von den rund 474 Beiträgen stam-
men 369 von Delegierten der Vertragsparteien und 105 von nichtstaatlichen 
Interessengruppen (22 Prozent der Redebeiträge).1334 Die unter dem Climate 
Action Network (CAN) International organisierten Umwelt-NGOs beteilig-
ten sich im Jahr 2018 außerdem an nationalen, regionalen und internationa-
len Talanoas. Die Mitglieder des weltweiten Klimaschutzdachverbandes 
reichten nach eigenen Angaben rund 30 Prozent aller Beiträge ein.1335 Um-
welt-NGOs beteiligen sich somit intensiv als Informationslieferanten und 
Diskussionspartnern an den Talanoa-Dialogen. 

Das Format der Talanoas ist durchaus begrüßenswert, weil es die Staatszent-
riertheit des UNFCCC-Prozesses überwindet. Dennoch fehlen klare Regelun-
gen zum Informationszugang der Öffentlichkeit und zur Anwesenheit und 
Beteiligung von NGO-Vertreterinnen und Vertretern am Talanoa-Prozess. Im 
Übrigen eröffnet die Beteiligung an Talanoas den Umwelt-NGOs auch keine 
weiterreichenden Verfahrensrechte im formellen UNFCCC-Regime. Auffäl-
lig ist doch, dass nichtstaatliche Beobachterorganisationen bei denjenigen 
Prozessen und Verfahren umfassender partizipieren können, die für den 
staatlichen Verhandlungsfortschritt weniger oder unbedeutend sind.1336 Ob 
von den Talanoa-Dialogen überhaupt spürbare Impulse für die Vertragsein-
haltung ausgehen, ist grundsätzlich anzuzweifeln. Aus dem Talanoa-Prozess 
erwachsen keine rechtsverbindlichen Beschlussvorlagen, die die Vertrags-
staatenkonferenz annehmen müssten. Die Ergebnisse der Talanoa-Dialoge 
haben nur einen indirekten Einfluss auf die formellen UN-Verhandlungen, 
indem sie einen transnationalen Diskurs zur Klimakrise und seinen Auswir-
kungen mit den Staatendelegierten befördern. 

Das Technologie-Exekutivkomitee weist eine deutlich größere Offenheit für 
die Partizipation von NGOs auf als die bereits beschriebenen Gremien und 

 
1334 UNFCCC, Talanoa Dialogue for Climate Ambition, 2018, Abs. 24, 26. 
1335 CAN International, Talanoa-Wrap-up Meeting Statement of December 6, 2018, <img1.ws 

img.com/blobby/go/9fc76f74-a749-4eec-9a06-5907e013dbc9/downloads/1cu1o4ek1_ 
546078.docx> (Stand: 21.8.2019). 

1336 S. a. Ausführungen zum TEC u. PCCB. 
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Prozesse der Erfüllungs-sicherung. Der Informationszugang ist durch Veröf-
fentlichungspflichten, durch die Anwesenheit an Sitzungen und durch On-
line-Live-Übertragungen von Sitzungen gewährleistet. Das Exekutivkomitee 
kann Sachverständige der Zivilgesellschaft einladen, die an seinen Sitzungen 
zu spezifischen Fragen teilnehmen.1337 Unter engen Voraussetzungen ist zu-
sätzlich die Anwesenheit und Beteiligung von nichtstaatlichen Beobachteror-
ganisationen vorgesehen. Vor allem die frühzeitigen (An-)Meldefristen sind 
problematisch, um mündliche Stellungnahmen bei TEC-Sitzungen abgeben 
zu können.1338 Eine gleichberechtigte Diskussion auf Augenhöhe durch spon-
tane Interventionen von NGO-Vertreterinnen oder Vertretern ist nach Ermes-
sen des TEC-Vorsitzes nicht unmöglich. 

Das achte Gremium der Erfüllungssicherung ist das Pariser Komitee zum Ka-
pazitätsaufbau.1339 Die Geschäftsordnung sieht für den Informationszugang 
der Öffentlichkeit ausdrücklich Veröffentlichungspflichten vor. Akkredi-
tierte Beobachterorganisationen können den Sitzungen beiwohnen. Auf 
fremde Fachkenntnisse kann zurückgegriffen werden. Jedoch fehlen Rege-
lungen, die die Aufzeichnung oder Online-Übertragung von Sitzungen und 
die Abgabe von Stellungnahmen oder Diskussionsbeiträgen regeln. Nichts-
destotrotz ist eine größere Offenheit für die Partizipation von nichtstaatlichen 
Interessengruppen zu erkennen als bei Gremien, die sich der Transparenz des 
UNFCCC-Prozesses oder der Klimafinanzierung widmen. 

Zuletzt wird auf die Ausgestaltung der Partizipationsrechte innerhalb des 
Unterstützungsmechanismus1340 eingegangen. Dazu sind vorerst lediglich 
vorläufige Aussagen möglich, da die Staatengemeinschaft noch eine Ge-
schäftsordnung für das Unterstützungskomitee zu verabschieden hat. Be-
schluss 20/CMA.1, Abs. 13, könnte darauf hindeuten, dass die stille Anwe-

 
1337 Beschluss 1/CP.16, Appendix IV-Abs. 10 S. 2. 
1338 Beschluss 4/CP.17, Annex II-Abs. 47, 51-54. 
1339 Lister aller ausgewählten UNFCCC-Gremien u. Prozesse s. Fn. 1172. 
1340 S. zum Unterstützungsverfahren u. Verfahren zu Fragen systemischer Art Unterkapi-

tel 3.2.3. 
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senheit von akkreditierten Beobachterorganisationen an Sitzungen des Un-
terstützungskomitees gewährt wird. Bei den beiden gemäß Beschluss 
20/CMA.1, Abs. 35, aufgeführten Informationsquellen, Sachverständige und 
UNFCCC-Gremien, handelt es sich um eine abschließende Aufzählung.1341 
Das heißt Umwelt-NGOs ist es als nichtstaatliche Beobachterorganisationen 
ohne Sachverständigenstatus formell untersagt, Informationen in das Unter-
stützungsverfahren einzubringen. Die Umwelt-NGOs könnten durch ihre 
unabhängige Sach- und Länderkunde die effektive Arbeit des Unterstüt-
zungs-komitees indes befördern, beispielsweise bei der Ausstellung einer 
staatenbezogenen Tatsachenfeststellung. 

Das Pariser Übereinkommen sieht kein klassisches Compliance-Komitee vor, 
dass klassische Nichteinhaltungsverfahren durchführt.1342 Die vom Pariser 
Unterstützungskomitee durchzuführenden Unterstützungsverfahren sind je-
doch an die im Umweltvölkerrecht bewährten Non-Compliance-Verfahren 
angelehnt. Die Kyoto-Regeln zur Compliance-Verfahrenseinleitung sehen 
den Verfahrensbeginn durch Implementierungsfragen vor. Diese sind entwe-
der in den Berichten der Sachverständigenteams des Transparenzrahmens 
auf-geführt (Alt. 1) oder werden von Vertragsparteien (Alt. 2) in Bezug auf 
sich selbst (lit. a) oder in Bezug auf jede andere Partei (lit. b) eingereicht.1343 
Das Kyoto-Komitee führte seine zwölf Durchsetzungsverfahren bisher aus-
schließlich auf Anregung der Sachverständigenteams durch.1344 Daher ist für 
das Pariser Unterstützungsverfahren mit Blick auf die Kyoto-Rechtspraxis zu 
prognostizieren,1345 dass mit keinen oder zumindest wenigen parteilich initi-
ierten Unterstützungsverfahren gegen sich selbst zu rechnen ist.1346 Mit eini-
gen Verfahren ist zu rechnen, die das Pariser Unterstützungskomitee (engl. 

 
1341 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.5. 
1342 Zu Unterschieden zwischen dem Kyoto- u. Unterstützungskomitee s. Unterkapi-

tel 3.2.3. 
1343 Beschluss 27/CMP, Annexkapitel-VI, Abs. 1. 
1344 S.  Fn. 618. 
1345 Allgemein zum Unterstützungsverfahren s. Unterkapitel 3.2.3.2. 
1346 So a. Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (56). 
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Committee referral) unter den engen Voraussetzungen des Beschlus-
ses 20/CMA.1, Annex-Abs. 22 lit. a,1347 einleiten muss. Ob Unterstützungs-
verfahren eingeleitet werden, die erhebliche und anhaltende Unstimmigkei-
ten der Treibhausgas- und Transparenzberichte betreffen und der Zustim-
mung der betreffenden Vertragspartei benötigen,1348 ist höchst unwahr-
scheinlich. Ein öffentliches Beschwerdeverfahren fehlt beim Pariser Unter-
stützungsverfahren gänzlich. Somit ist kein Rechtsschutz für Mitglieder der 
Öffentlichkeit garantiert. 

Zusammenfassend zeigen die bisherigen Compliance-Regelungen zum Pari-
ser Übereinkommen eine rückschrittliche Tendenz hinsichtlich der Transpa-
renz und Beteiligung von Umwelt-NGOs auf. Die bereits getroffenen Pariser 
Regelungen bleiben hinter den Kyoto-Regelungen zurück und stehen einer 
effektiven Verfahrensbeteiligung von Umwelt-NGOs entgegen. Ihre Rolle ist 
wahrscheinlich auf eingeschränkte stille Sitzungsbeobachter beschränkt. Po-
tenziale zur verfahrensrechtlichen Einbindung und befruchtenden Zusam-
menarbeit nach dem Vorbild des Kyoto-Protokolls waren politisch nicht be-
absichtigt oder durchsetzbar. In einigen Punkten unterläuft das Pariser Un-
terstützungsverfahren gar den Transparenz- und Beteiligungsstandard der 
Kyoto-Nichteinhaltungsverfahren. Bei den beiden Kyoto-Verfahren1349 ist 
immerhin vorgesehen,1350 dass nichtstaatliche Organisationen relevante sach-
liche und technische Informationen an die zuständige Stelle übermitteln kön-
nen.1351 Beim Kyoto-Verfahren können NGOs weder Beschwerden einreichen 
noch Untersuchungen einleiten. Sie können keine Einhaltungsinformationen 
anfechten, die sie für unvollständig oder ungenau halten, oder über pro 

 
1347 Dazu s. Unterkapitel 3.2.3.2. 
1348 Beschlusses 20/CMA.1, Annex-Abs. 22 lit. b. 
1349 Zu den Kyoto-Durchsetzungs- u. Unterstützungsverfahren s. Unterkapitel 3.2.3.1. 
1350 Zur 2.Verpflichtungsperiode s. Beschluss 1/CMP.8, Abs. 5f., sowie Unterkapitel 2.1. 
1351 Beschluss 27/CMP.1, Annex-Kapitel VIII, Abs. 4. 
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forma Einreichungen der Staaten hinausgehende Einhaltungsunterlagen an-
fordern.1352 Das heißt, dass ihr Zugang zu Dokumenten begrenzt ist.1353 

Das durchsetzungsschwache und wenig transparente Pariser Unterstüt-
zungsverfahren, welches von geringer praktischer Relevanz sein wird, zeich-
net sich durch noch restriktivere Informations- und Beteiligungsrechte als 
unter dem Kyoto-Protokoll aus.1354 Auch bei der Behandlung systemischer 
Fragen durch das Unterstützungskomitee wird auf nicht-staatliche Unter-
stützung verzichtet. Die Staatengemeinschaft bleibt weit hinter den Bekennt-
nissen zu einer effektiven Beteiligung der Zivilgesellschaft zurück, die die 
Vertragserfüllung befördern könnte. Wenn die Öffentlichkeit nicht innerhalb 
der formellen Art. 15-Verfahren einbezogen ist, wird eine entscheidende Ge-
legenheit verpasst, die Einhaltung der vertraglichen Pflichten zu fördern. 
Umwelt-NGOs können in jedem Fall, unabhängig von ihrer zukünftig be-
schränkten formellen Rechtsstellung bei Art. 15-Verfahren, als informelle In-
formationslieferanten und Whistleblower agieren. Sie können das Unterstüt-
zungskomitee und das verwaltende Klimasekretariat auf Umsetzungsdefi-
zite der Vertragsparteien auf informellen Wegen aufmerksam machen. 

4.7.2.1.3  Umwelt-NGOs als Rechtsvollzieher? 

Im Rahmen des UNFCCC-Erfüllungssicherungssystems überprüft und un-
terstützt die Staatengemeinschaft die Einhaltung der einzelstaatlichen und 
kollektiven Beiträge zum Klimaschutz, zur Klimaanpassung und zur Unter-
stützung (Peer-Review).1355 Wenn die organisierte Öffentlichkeit nur margi-
nal innerhalb der formellen UNFCCC-Gremien, Verfahren und Prozesse for-
mell einbezogen ist, stellt sich die Frage, ob und welche Rolle und Funktionen 
sie bei der Pariser Erfüllungssicherung durch die vorhandenen Informations- 
und Beteiligungsrechte einnimmt. 

 
1352 Dannenmaier in Brunnée/Doelle/Rajamani (Hrsg.), Promoting Compliance in an Evolv-

ing Climate Regime, 2012, 149 (158f.). 
1353 So a. van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (104). 
1354 S. a. Unterkapitel 3.2.3.2. 
1355 S. Unterkapitel 3.1-3.3. 
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Das Pariser Übereinkommen definiert, im Gegensatz zur Aarhus-Konvention 
oder zum Escazú-Abkommen,1356 keine spezifische Rolle für Mitglieder der 
Öffentlichkeit bei der vertraglichen Erfüllungssicherung. Die Rolle von Um-
welt-NGOs bei der Pariser Erfüllungssicherung ergibt sich implizit durch be-
stehende Berichts- und Publikationspflichten der Vertragsparteien und des 
Klimasekretariats sowie durch (potenzielle) Informations-, Anwesenheits- 
und Beteiligungsrechte für nichtstaatliche Beobachterorganisationen. Grund-
sätzlich finden die allgemeinen Bestimmungen des UNFCCC-Geschäftsord-
nungsentwurfes Anwendung,1357 die durch spezifische Regelungen in Be-
schlüssen der Vertragsstaatenkonferenzen, Geschäftsordnungen und Leitli-
nien1358 ergänzt werden. Im Laufe der Zeit hat sich seit dem COP 2 im 
Jahr 1996, an dem die Entwurfsgeschäftsordnung zum ersten Mal hätte ange-
nommen werden sollen, ein loser Flickenteppich an Partizipationsregelungen 
schleichend herausgebildet. Auffällig sind die uneinheitliche Regelungstiefe 
und die zahlreichen bestehenden Regelungslücken. Dieser Flickenteppich 
konnte sich aufgrund vereinzelter progressiver Verhandlungsführung jen-
seits der großen politischen Bühne und unentdeckt von den Blockiererstaaten 
einer zivilgesellschaftlichen Partizipationskultur entwickeln. Ob Blockierer 
einer umfassenden UNFCCC-Geschäftsordnung, die die aufgezeigten Parti-
zipationsrechte1359 für die geordnete Zivilgesellschaft gebündelt enthalten 
hätte, jemals zugestimmt hätten, ist wenig wahrscheinlich.1360 

 
1356 S. Unterkapitel 4.1 u. 4.3. 
1357 S. Unterkapitel 4.6.2, insb. Unterkapitel 4.6.2.1 u. 4.6.2.2. 
1358 S. insb. Unterkapitel 4.7.2.1.1.1-4.7.2.1.1.5. 
1359 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1. 
1360 Zu Vor- u. Nachteilen einer Neufassung einer UNFCCC-GO s. später Unterkapitel 5.2. 
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Es könnte auch der Eindruck entstehen, dass der partiellen Ausweitung der 
Partizipationsregelungen einer gewissen Willkürlichkeit der Staatengemein-
schaft unterläge.1361 Auffällig ist jedoch, dass für diejenigen UNFCCC-Gre-
mien und Prozesse, die für die Erfüllungssicherung besonders bedeutsam 
sind, etwa im Bereich der Klimafinanzierung1362 oder der Transparenz, die 
Staatengemeinschaft in der Tendenz restriktivere Partizipationsregelungen 
trifft. Politisch weniger kontrovers diskutierte und jüngere Gremien oder 
Prozesse, beispielsweise das Technologie-Exekutivkomitee1363 aus dem 
Jahr 2010 und das Pariser Komitee zum Kapazitätsaufbau1364 aus dem 
Jahr 2015, die potenziell geringe finanzielle und ökonomische Implikationen 
mit sich bringen,1365 weisen eine deutlich größere Offenheit für nichtstaatli-
che Partizipation auf. Es mag auch kein Zufall sein, dass die nichtstaatliche 
Beobachtung und Kontrolle in politisch sensiblen und aufgeladenen (Aus-
handlungs-)Prozessen oder Verfahren zur Umsetzungskontrolle und Einhal-
tung, beispielsweise bei technischen Sachverständigenprüfungen (Transpa-
renzrahmen) oder der politischen Phase der Bestandsaufnahme, nicht vorge-
sehen sind.1366 Grundsätzlich ist daran zu erinnern, dass die nichtstaatliche 

 
1361 Bereits 2001 entwickelte Brühl ein überzeugendes politologisches Erklärungsmodell für 

die partiell erweiterten Partizipationsrechte für NGOs in internationalen Umwelt-
schutz-Regimen, Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitima-
tionsressource, 2001, 137; s. a. Oberthür/ Buck ua, Participation of NGOs in International 
Environmental Governance, 2002, S. 208. 

1362 Ständiger Finanzausschuss als zentrales COP-Beratungsorgan für Finanzfragen, s. Un-
terkapitel 3.1.1. 

1363 Zu politischen Interessensunterschieden beim Technologiemechanismus s. Coninck/Sa-
gar in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 258 
(261f.). 

1364 Zu politischen Interessensunterschieden beim Aufbau von Kapazitäten in der Ad-hoc-
Arbeitsgruppe zur Durban-Plattform für verstärkte Maßnahmen s. D'Auvergne/Numme-
lin in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 277 
(282f.). 

1365 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 208. 

1366 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 208. 
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Partizipation, also die Anwesenheit von NGOs und ihre Abgabe von Stel-
lungnahmen oder Diskussionsbeiträgen, grundsätzlich dem Ermessen der 
staatlichen UNFCCC-Verhandlungs- oder Verfahrensleitung unterliegt. 

Daher ist zu dem Schluss zu kommen, dass die Pariser Vertragsparteien in 
ausgewählten Verhandlungssituationen spezifische Ressourcen, wie symbo-
lische, kognitive und soziale Macht,1367 von den Umwelt-NGOs benötigen, 
die von den NGOs zur Verfügung gestellt werden können. Die NGOs tau-
schen ihre bestehenden Ressourcen für ihren Einbezug im klimapolitischen 
Prozess ein (Ressourcentausch). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass wenn 
die Ressourcen der Umwelt-NGOs nicht gebraucht werden oder die Kosten 
für ihre Einbeziehung zu hoch sind, die Teilnahmerechte nicht bestehen oder 
von den Staaten eingeschränkt werden.1368 

Auf der einen Seite zeigen die Ausführungen, dass die formalen Möglichkei-
ten für Umwelt-NGOs, an den Unterstützungs- und Überprüfungsprozessen 
zu partizipieren, aus verfahrensrechtlichen und auch faktischen Gründen1369 
sehr begrenzt sind. Die Partizipationsstudie zeigt auf, wie weit das in den 
weichen nicht bindenden Rechtsaussagen verbalisierte Ideal einer breiten 
Partizipation von nichtstaatlichen Akteuren vom derzeitigen Ist-Zustand ab-
weicht. Die Vertragsparteien sind offensichtlich nicht bereit, transparente 
Verfahren und Prozesse zu fördern, die der vollständigen Kontrolle durch 
nichtstaatliche Beobachterorganisationen unterliegen.1370 Umwelt-NGOs als 
„Rechtsvollzieher“ oder „Reperaturhelfer“ des Pariser Übereinkommens zu 
bezeichnen, die die formelle UNFCCC-Erfüllungssicherung effektiv unter-
stützen können, ist damit weit gefehlt. Ihre Rolle ist unter dem Pariser Rege-

 
1367 S. Überblick zu den Machtressourcen von Umwelt-NGOs Unterkapitel 4.4.2. 
1368 Ausführlich zum Erklärungsmodells des Ressourcentauschs mit Fallbeispiel Brühl in 

Brunnengräber/ Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 2001, 137 
(138, 144ff.). 

1369 S. Unterkapitel 4.6.4. 
1370 So a. van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (103) in Bezug auf den Transparenzrahmen. 
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lungsrahmen zumeist auf stille Sitzungsbeobachter, informelle Whistleblo-
wer und Informationslieferanten beschränkt, die nach dem Ermessen der 
Staaten in die Verhandlungen einbezogen werden. 

Auf der anderen Seite konnte jedoch skizziert werden, dass andere nicht-
rechtliche Wirkmechanismen für Umwelt-NGOs bestehen, die die Umset-
zung, Einhaltung und Effektivität des Pariser Übereinkommens beeinflus-
sen.1371 Die nicht-rechtlichen, weichen Durchsetzungsmechanismen von 
NGOs und sozialen Bewegungen, die öffentlichen Druck erzeugen und Re-
chenschaft von den Staatsregierungen einfordern, stellt der folgende Ab-
schnitt umfassend dar. Sie wirken komplementär zu den formellen UN-
FCCC-Unterstützungs- und Kontrollverfahren und -prozessen. 

4.7.2.2  Transnationale Durchsetzungsmechanismen 

Die Pariser Erfüllungssicherung basiert auf gegenseitigem Vertrauen und 
Transparenz sowie Unterstützung zwischen den Vertragsparteien.1372 Die 
rechtsförmigen Steuerungsinstrumente abseits von harten Sanktionen oder 
Strafen sollen sicherstellen, dass die Vertragsparteien ihre nicht rechtsver-
bindlichen individuellen Beiträge erbringen.1373 Aufgrund der beschränkten 
Verfahrensrechte von Umwelt-NGOs können sie die vertragsinternen Me-
chanismen zur Erfüllungssicherung nur beschränkt unterstützen oder unab-
hängig prüfen. Daher drängt sich für viele Umwelt-NGOs weiterhin die exis-
tentielle Frage auf, wie sie die Vertragsparteien nun dazu ermutigen können, 
ihre freiwilligen Beiträge zu erreichen und sogar regelmäßig zu steigern.1374 

Der folgende Abschnitt betrachtet einige zusätzliche Steuerungsinstrumente 
außerhalb des formellen UNFCCC-Regimes, die die klimabewegte Zivilge-
sellschaft bereits lange vor dem Zustandekommen des Pariser Übereinkom-
mens nutzten. Die Klimabewegung übt seit Jahrzehnten außerparlamentari-

 
1371 So argumentiert a. van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91ff.; Zihua/Voigt/Werksman, Cli-

mate Law 9 (2019), 65 (99). 
1372 S. Unterkapitel 2.2 u. 2.3 u. Kapitel 3. 
1373 S. Unterkapitel 2.1. u. 2.2.2. 
1374 Zum sog. Ratschenmechanismus s. Unterkapitel 2.2.2 u. 2.3. 
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schen öffentlichen Druck auf Staatsregierungen1375 auf internationaler und 
(supra-)nationaler Ebene aus, damit ambitionierte internationale Klima-
schutzverträge, europäische Rechtsakte und nationale Klimaschutzgeset-
ze1376 verabschiedet und eingehalten werden. 

Dabei nutzen vor allem Umwelt-NGOs, die als Teil der zunehmend transna-
tional vernetzten und politisierten zivilen Öffentlichkeit agieren, strategisch 
unkonventionelle Durchsetzungsmechanismen. Diese weichen Mechanis-
men bestehen neben den klassischen regulativen Durchsetzungs- und Sank-
tionsansätzen. Umwelt-NGOs wenden diese nicht-rechtlichen Mechanismen 
außerhalb des UNFCCC-Regimes mangels förmlicher Alternativen1377 an, um 
regelkonformes oder regelwidriges Verhalten von Vertragsparteien aufzu-
zeigen. Damit bauen sie politischen Rechenschafts- und Handlungsdruck 
auf. Die Mechanismen reichen von weichen Kommunikationsmechanismen 
bis hin zur Anwendung von Methoden und Formen des Protests, insbeson-
dere auch der Anwendung des zivilen Ungehorsams. 

Die Zielrichtung des ersten Kommunikationsmechanismus, des „naming and 
faming“, ist, einen erheblichen Reputationsgewinn einer Vertragspartei zu 
erzeugen (4.7.2.2.1). Der zweite Kommunikationsmechanismus, das „naming 
and shaming“, soll einen erheblichen Reputationsverlust einer Vertragspartei 
verursachen (4.7.2.2.2). Gleichermaßen bedienen sich Teile der klimabeweg-
ten Zivilgesellschaft dem offenen Protest, insbesondere und zunehmend dem 
Mittel des zivilen Ungehorsams (4.7.2.2.3). Da sich vornehmlich soziale Be-
wegungen wie „Fridays for Future“ oder „Extinction Rebellion“ und weniger 

 
1375 Aber a. gegenüber anderen Akteuren. Das Netzwerk Unfriend Coal setzt z. B. auf öf-

fentlichen Druck gegenüber Versicherungsunternehmen, damit sie nicht weiter die 
Kohleindustrie versichern u. den Übergang zu sauberer Energie unterstützen, s. Un-
friend Coal Network, About the Campaign, <unfriendcoal.com/about/> (Stand: 31.7. 
2020). 

1376 Einen Überblick verschafft das Grantham Research Institute, Climate Change Laws of the 
World: Laws and Policies, <climate-laws.org/cclow/legislation_and_policies> (Stand: 
13.2.2020). 

1377 Neben den dezentralen, in den nationalen Rechtsordnungen zu verortenden starken 
Durchsetzungsmechanismen, s. Unterkapitel 4.7.4. 
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etablierte Umwelt-NGOs1378 dieses politischen Steuerungsinstruments bedie-
nen, wird nur kurz auf den zivilen Ungehorsam als Protestform und partizi-
patives Steuerungsinstrument eingegangen. Unterkapitel 4.7.2.2.4 beleuchtet 
zuletzt die beschränkte Wirksamkeit und die begrenzten Potenziale der zivi-
len Steuerungsinstrumente. 

4.7.2.2.1  Mechanismus des „naming and faming“ 

Mit dem Fehlen rechtlicher Instrumente nutzen Umwelt-NGOs alternativ, 
neben dem bekannteren Mechanismus des „naming and shaming“, den wei-
chen Kommunikationsmechanismus des „naming and faming“1379. Mit der 
Zurschaustellung positiver Musterbeispiele1380 soll die Reputation eines Staa-
tes oder staatlicher Institutionen direkt gesteigert werden. Der Reputations-
gewinn der ambitionierten Vorreiterstaaten oder „Klima-Clubs“1381 soll dazu 
führen, dass sich für die weniger ambitionierten Staaten ein Image-Problem 
einstellt, wenn sie viel zu wenig liefern. Die Hoffnung ist, dass die anderen 
Staaten nachziehen werden, wenn das (gemeinsame) freiwillige Engagement 
und dessen (ökonomische) Vorteile bekannt werden. Dabei übernehmen die 
Pionierländer vor allem dann eine glaubwürdige transnationale Vorbild-
funktion für andere Staaten, wenn sie ambitionierte Klimaschutz- und -an-
passungsmaßnahmen auf dem eigenen Staatsgebiet durchführen und hohe 
Umweltstandards als erstes gegen sich selbst gelten lassen. Der entstehende 
Peer- und öffentliche Druck soll Staaten zum Einhalten und regelmäßigen 
Nachjustieren ihrer nationalen Beiträge motivieren. Moralischer Handlungs-
druck ist durchaus eine relevante Triebfeder der internationalen Klima-poli-
tik. Diese Logik der oder besser die Hoffnung auf Klimaclubs und -pioniere, 
die eine klimapolitische Sogwirkung entfalten, ist zutiefst in die Pariser Ver-
pflichtungsarchitektur eingebettet. 

 
1378 Eine prominente Ausnahme stellt Greenpeace dar. Dazu Unterkapitel 4.7.2.2.3. 
1379 Wörtlich übersetzt „Benennung u. Ruhm“; in Bezug auf Unternehmen s. Meijer, EFFL 2 

(2007), 264 (268). 
1380 Bäckstrand/Kuyper/Linnér ua, Environmental Politics 26 (2017), 561 (574). 
1381 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 70. 
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Ein Beispiel für eine Naming-and-Faming-Kampagne im Rahmen der inter-
nationalen Klimapolitik ist die Momentum for Change-Initiative.1382 Das vom 
Klimasekretariat initiierte Programm macht die zahlreichen weltweiten Ak-
tivitäten sichtbar, die die Menschheit in eine kohlenstoffarme und resiliente 
Zukunft führen. Die sogenannten „Leuchtturmaktivitäten“ sind innovative 
und transformative Lösungen, die sowohl der Klimakrise als auch weitrei-
chende wirtschaftliche, soziale und ökologische Herausforderungen begeg-
nen. Die Aktivitäten gehören zu den praktikabelsten, großskalig anwend-
barsten und reproduzierbarsten Beispielen dafür, was Staatsregierungen, 
Städte, Unternehmen, Industrien, der Wissenschaftsbetrieb und die Zivilge-
sellschaft zur Eindämmung des Klimawandels tun können. Im Rahmen der 
Initiative erhalten jährlich ausgewählte Pionierinnen und Pioniere des Klima-
schutzes für konkrete Maßnahmen den englisch „Global Climate Action A-
ward“ der Vereinten Nationen verliehen. 

Diese Sammlung von Aktivitäten und die Auszeichnung der Mutigen, die 
eine Führungsrolle für den Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung 
einnehmen, ist eine Möglichkeit der öffentlichen Bekanntmachung und des 
Mainstreamings von Klimaengagement. Die Schwierigkeit von solchen Na-
ming-and-Faming-Strategien und -Kampagnen besteht darin, dass von der 
fossilen Lobby bezahlte oder beeinflusste Staaten versucht sein könnten, 
durch gezielte Marketing- und PR-Maßnahmen, dem sogenannten „Green-
washing“,1383 ein „klimafreundliches Image“ für Vertragsparteien oder ihrer 
Organe und Institutionen aufzubauen. Diese implementieren allerdings gar 
keine oder wenige wirksame Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten. Der Übergang vom echten Klimaschutz zu sug-
gerierter Klimafreundlichkeit ist dabei fließend, wenn sich die Maßnahmen 
nämlich auf die Verbesserung des öffentlichen Ansehens der Staaten kon-
zentrieren, während sie die realen Klimaauswirkungen ihrer (Zulassung von) 

 
1382 UNFCCC, Momentum for Change, <unfccc.int/climate-action/momentum-for-chang 

e> (Stand: 31.7.2020). 
1383 So a. kritisch S. Chan/Brandi/Bauer, RECIEL 25 (2016), 238 (243) in Bezug auf das ange-

zeigte nichtstaatliche Klimaengagement auf der NAZCA Plattform. 
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Kohle-, Erdöl- und Erdgasproduktion oder -nutzung ignorieren. Aus diesem 
Grund sind Umwelt-NGOs zurückhaltend bei der Bewerbung und Belobi-
gung des (angeblichen) Klimaengagements von Vertragsparteien. Außerdem 
zeigen die globalen Emissionstrends und politischen Entwicklungen keine 
Richtung auf, die Umwelt-NGOs derweil zu Lobreden an ihre Regierungen 
animieren würden. 

Nichtsdestotrotz unterstützen und bewerben Umwelt-NGOs Kooperationen 
zwischen verschiedenen Akteuren, die sich gemeinsam zu konkreten klima-
politischen Zielen und Maßnahmen bekennen. Beispielsweise ist aus dem 
Sonderklimagipfel des damaligen Generalsekretärs der Vereinten Natio-
nen1384 im Jahr 2014 eine politische Erklärung hervorgegangen, die der welt-
weiten Entwaldung begegnen soll. Die New Yorker Walddeklaration1385 ist 
eine freiwillige und rechtlich nicht verbindliche Erklärung, die aus einem 
Multi-Stakeholder-Dialog zwischen Regierungen, Unternehmen und der Zi-
vilgesellschaft hervorgegangen ist. Die Deklaration wurde bis August 2019 
von 41 nationalen Regierungen, 21 subnationalen Regierungen, 60 multinati-
onalen Unternehmen, 65 NGOs und 22 Gruppen, die indigene Gemeinschaf-
ten vertreten, unterzeichnet. In dem Soft-Law-Instrument bekennen sich alle 
Parteien gemeinsam dazu, die Entwaldungsrate bis zum Jahr 2020 zu halbie-
ren, sie bis 2030 zu beenden und Hunderte von Millionen Hektar degradier-
ten Landes wiederherzustellen. Die Erklärung wird von einer freiwilligen 
Aktionsagenda1386 begleitet, die Regierungen, Unternehmen und Organisati-
onen einen Leitfaden für die verschiedenen Maßnahmen bietet, mit denen die 
Transformationsziele der Deklaration erreicht werden können. Fünf Jahre 
nach der Verabschiedung der Walddeklaration, im Jahr 2019, gibt es kaum 
Anzeichen dafür, dass die Weltgemeinschaft auf dem Weg ist, ihre Entwal-

 
1384 Offiziell Climate Summit 2014, der a. als Ban-Ki-moon-Gipfel bekannt ist u. am 23.9. 

2014 in New York stattfand. 
1385 Engl. New York Declaration on Forests (NYDF). 
1386 Engl. associated voluntary Action Agenda. 
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dungsziele einhalten zu können.1387 Das Erreichen der Ziele für das Jahr 2020 
ist wahrscheinlich unmöglich.1388 

Die umrissenen Beispiele für Naming-and-Faming-Kampagnen deuten an, 
dass UN-Organisationen und Staaten stärker in diese positiven Kampagnen 
investieren (können). Umwelt-NGOs bedienen sich vornehmlich anderer 
Mittel und Formen des politischen Protests, um das Klimaengagement unter-
schiedlichster Akteure zu stärken. Mit Blick auf die nationalen Regierungen 
bedienen sie sich stärker Naming-and-Shaming-Kampagnen und -Strategien, 
die im Folgenden erläutert werden. 

4.7.2.2.2  Mechanismus des „naming and shaming“ 

Neben der Herausstellung von Best-Practice-Beispielen des staatlichen Kli-
maschutzengagements agieren transnational vernetzte Umwelt-NGOs als 
Teil einer kritischen Öffentlichkeit. Sie verfolgen die staatlichen Beiträge, 
überprüfen und bewerten sie unabhängig und nutzen einen weiteren infor-
mellen Kommunikationsmechanismus strategisch, mit dem sie normativen 
Druck aufbauen.1389 Der Kommunikationsmechanismus namens „naming 
and shaming“1390 wirkt neben dem formellen Pariser Erfüllungssicherungs-
system. Der Mechanismus richtet sich vornehmlich gegen Nachzüglerstaa-
ten, die auf nationaler Ebene keine gute Umweltregierungsführung vorwei-

 
1387 Ein der Entwaldung entgegenwirkendes teils staatliches u. teils nichtstaatliches Wald-

schutz- oder Aufforstungsprojekt ist das The Queen’s Commonwealth Canopy (QCC). 
The Royal Commonwealth Society, Cool Earth u. The Commonwealth Forestry Associ-
ation verfolgen das Ziel, in allen 53 Commonwealth-Ländern nachhaltige Waldschutz-
initiativen für künftige Generationen zu fördern, s. QCC, QCC Overview, <queenscom-
monwealthcanopy.org/> (Stand: 20.4.2020). 

1388 NYDF, Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments yet Limited 
Progress, 2019. 

1389 A. durch internes oder externes Lobbying, Taktiken sozialer Bewegungsformen, Koali-
tionsbildung, s. Kuyper/Bäckstrand/H. Schroeder, RPR 34 (2017), 90ff. 

1390 Zu dt. „Benennung u. Beschämung“; Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 43; 
Bäckstrand/ Kuyper/Linnér ua, Environmental Politics 26 (2017), 561 (574); Edenhofer/Jakob, 
Klimapolitik, 2019, S. 83; Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (521); Lipschutz/McKendry in Dry-
zek/Norgaard/Schlosberg (Hrsg.), Oxford Handbook of Climate Change and Society, 
2013, 369 (376); Obergassel/Arens, Phoenix from the Ashes, 2016, S. 3, 44; van der Meulen, 
EFFL 2 (2007), 270-278 (271). 
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sen.1391 Bei Regelverletzungen werden die betreffenden Staaten beim Namen 
„genannt“ und mit dem Hinweis auf den Regelverstoß im Kreis der Staaten-
gemeinschaft als Ausdruck der Missbilligung „beschämt“.1392 Der Mechanis-
mus kann dadurch funktionieren, dass die (organisierte) Zivilgesellschaft des 
betreffenden Landes aufgefordert wird, die Gerechtigkeit selbst in die Hand 
zu nehmen und gegen die staatliche Nichteinhaltung zu protestieren oder 
rechtlich vorzugehen. Theoretisch kann die Zivilgesellschaft so rechtswidri-
ges Verhalten eines Staates korrigieren. Die Offenlegung kann somit als in-
formelles Instrument zur Durchsetzung des Völkervertrags dienen. 

Dieses öffentliche und meist medial verstärkte Anprangern ist eine versteckte 
Sanktion,1393 die vor allem während der jährlich stattfindenden Klimakonfe-
renzen droht. Die öffentliche Diffamierung kann das Verhalten derjenigen 
Staaten beeinflussen, die wenig ambitionierte Ziele formulieren oder diese 
verfehlen oder negativ durch klimaschädliche Verhandlungsführung oder -
blockierung auffallen. Der entstehende politische Reputations- und Hand-
lungsdruck kann den Verhandlungs- und Vertragserfüllungswillen der Re-
gierungen verstärken. 

Insbesondere die dritte politische Phase der weltweiten Bestandsauf-
nahme1394 eröffnet ein bedeutendes Zeitfenster internationaler Aufmerksam-
keit. Bei dieser politischen Phase der globalen Bestandsaufnahme sind Um-
welt-NGOs zwar nicht formell beteiligt.1395 Nichtsdestotrotz werden Um-
welt-NGOs in dieser regelmäßig wiederkehrenden Phase der höchsten poli-
tischen Aufmerksamkeit aktiv sein. Sie nehmen unabhängige Bewertungen 
der aus der ersten und zweiten Phase der Bestandsaufnahme gewonnenen 

 
1391 Empirische Untersuchung zu Zielstaaten von naming and shaming-Kampagnen von 

internationalen Umwelt-NGOs als strategischer Ersatzansatz s. Murdie/Urpelainen, PSR 
63 (2015), 353ff. 

1392 Van Erp unterscheidet in van Erp, EFFL 2 (2007), 255 (259) zwischen reintegrativer u. 
stigmatisierender Beschämung. 

1393 Ausführlich zur Nutzung von positiven u. negativen Sanktionen durch NGOs s. 
Kuyper/Bäckstrand/ H. Schroeder, RPR 34 (2017), 88ff. 

1394 S. Unterkapitel 3.2.2. 
1395 S. a. Unterkapitel 4.7.2.1.1. 
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Informationen vor und bringen auf informellem Wege ihre ergänzenden kli-
mapolitischen Erwägungen ein. Die Staaten können die unabhängigen NGO-
Erkenntnisse und Bewertungen zum globalen Fortschritt für die Nachbesse-
rung oder Verschärfung ihrer nationalen Klimapläne gewinnbringend nut-
zen. Gerade wenn die staatlich ausgehandelten Ergebnisse der globalen Be-
standsaufnahme eklatant von den Einschätzungen der Umwelt- und For-
schungs-NGOs abweichen, ist ein öffentlicher Rechtfertigungsdruck für die 
Staatsregierungen vorprogrammiert. Die Organisationen können ein öffent-
liches Entsetzen kanalisieren, die weltöffentliche Empörung über eklatante 
Normverletzungen entflammen und inszenieren, und zwar an oft strategisch 
ausgewählten Einzelfällen, die in symbolträchtiger oder plakativer Weise die 
Diskussion um die Klimakatastrophe befeuern. Die NGOs vermögen es mit 
ihrer symbolischen Macht, an das Weltgewissen und an das globale Werte-
bewusstsein zu appellieren.1396 Umwelt-NGOs werden vor allem in der poli-
tischen Phase der globalen Bestandsaufnahme versucht sein, die nationalen 
klimapolitischen Diskurse mit ihr zu verbinden.1397 

Die Naming-and-Shaming-Kampagnen der Umwelt-NGOs sind als Teil der 
politischen Zurückweisung oder des politischen Widerstandes gegen die un-
zureichende (inter-)nationale Klimaschutzpolitik zu verstehen. Dieser Pro-
test manifestiert sich in verschiedenen Formen1398 von (wissenschaftlich fun-
dierten) Meinungsäußerungen bis hin zu gewalt-freien und dezentralen De-
monstrationen unter Einhaltung der bestehenden rechtlichen Normen.1399 Ei-
nige ausgewählte Protesttechniken stehen nun im Blickpunkt, die kritische 
NGOs im Rahmen der internationalen Politik zur Pariser Vertragsdurchset-
zung nutzen. 

Eine klar stigmatisierende Naming-and-Shaming-Kampagne findet bei den 
jährlich stattfindenden Klimaverhandlungen statt. Das Netzwerk CAN Inter-

 
1396 So argumentiert a. Beck, Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter, S. 350. 
1397 Friedrich in Klein/Carazo ua (Hrsg.), The Paris Agreement on Climate Change, 2017, 

319 (336). 
1398 Zum Protestbegriff u. -techniken s. Gherairi, Persuasion durch Protest, 2015. 
1399 In Abgrenzung zum zivilen Ungehorsam; s. Unterkapitel 4.7.2.2.3. 
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national verleiht bei den Vertragsstaatenkonferenzen an Staatendelegationen 
den täglichen Negativpreis „Fossil of the Day Award“1400 und für jede Kon-
ferenz den plakativen Gesamtpreis „Colossal Fossil“1401. Die Preise für ver-
handlungsblockierende oder -bremsende Staaten wurden erstmals bei den 
Verhandlungen im Jahr 1999 in Bonn vergeben. Während der UNFCCC-Ver-
handlungen stimmen die Mitglieder des CAN-Netzwerkes für die staatlichen 
Delegationen, die nach ihrer Einschätzung ihr „Bestes“ getan haben, um Fort-
schritte bei den Verhandlungen, der ökologischen Integrität des UNFCCC-
Regimes1402 oder zuletzt bei der Umsetzung des Pariser Übereinkommens zu 
blockieren oder zu bremsen.1403 Täglich findet eine öffentliche satirische Ze-
remonie auf dem Konferenzgelände statt, bei der an drei Delegationen einen 
ersten, zweiten und dritten Platz verliehen wird. Die symbolischen Preise be-
stehen meist aus einer Kombination aus Länderflaggen, einer individuellen 
Urkunde und einem mit Kohleklumpen befüllten Pokal. Die Verleihung er-
reicht durch die Online-Live-Übertragung oder Aufzeichnung einen breiten 
Publikumskreis. 

Während der Klima(zwischen-)verhandlungen veröffentlichen die Mitglie-
der des CANs ebenfalls tagesaktuell ihren zwei- bis sechsseitigen Newsletter 
„ECO“, mit dem sie regelmäßig die Verhandlungen der Vortage erörtern und 
kommentieren. Die teilweise informativen, teilweise satirischen Beiträge die-
nen dazu, die Verhandlungsdelegationen an die parteiübergreifende Um-
weltschutzperspektive bei bestimmten Themen zu erinnern. Der Newsletter 
enthält oft Ermahnungen, die darauf abzielen, die Verhandlungen voranzu-
treiben, indem sie Engpässe aufzeigen und „progressive“ Lösungen oder 
Empfehlungen für Probleme vorschlagen, die mit dem UNFCCC-Prozess 

 
1400 Wörtlich übersetzt „Preis für das Fossil des Tages“. 
1401 Wörtlich übersetzt „Riesenfossil“. 
1402 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 135. 
1403 S. CAN International, Fossil of the Day, <climatenetwork.org/fossil-of-the-day> (Stand: 

31.7.2020). 
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verbunden sind. Die Umwelt-NGOs ermutigen so zu einer ambitionierten 
Klimapolitik.1404 

Weitere, weniger stigmatisierende Formen der Offenlegung von verfehlter 
oder unzureichender staatlicher Klimapolitik sind Rankings und wissen-
schaftliche Berichte. Zahlreiche Umwelt-NGOs analysieren und bewerten 
systematisch, umfassend und regelmäßig das Klimaengagement der Staaten. 
Ihre Veröffentlichungen, mit denen sie in formeller Weise Kritik üben, weisen 
zumeist einen neutralen und sachlichen Stil auf. Aufgrund der hohen wissen-
schaftlichen Standards und Methoden bei der Erstellung der Publikationen 
verbleiben keine großen Interpretationsspielräume bei der Auseinanderset-
zung mit den NGO-Ergebnissen.1405 Die NGO-Publikationen legen Klimada-
ten offen1406 und erhöhen damit die Transparenz1407 und die Rechenschafts-
pflicht der Staaten. Oft enthalten die Veröffentlichungen Machbarkeitsstu-
dien und/oder Politikempfehlungen, wie Staaten ihre Bemühungen zur Ein-
dämmung des Klimawandels verstärken können. 

Der Climate Action Tracker (CAT)1408 analysiert und bewertet bereits seit 
dem Jahr 2009 unabhängig die Klimaschutzbemühungen von 32 Staaten, die 
rund 80 Prozent der weltweiten THG-Emissionen verursachen.1409 Das Ran-
king verfolgt seit dem Jahr 2015, ob die Maßnahmen der Regierungen sich an 
die weltweit vereinbarte 1,5- bzw. 2-Grad-Leitplanke des Pariser Überein-
kommens orientiert. Der CAT quantifiziert und bewertet die NDCs und be-
urteilt, ob die Staaten auf dem richtigen Weg sind, diese zu erfüllen. Dann 

 
1404 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 133. 
1405 Systematisierung von Offenlegungsregimen in van Erp, EFFL 2 (2007), 255 (260–262). 
1406 Z. B. das Global Carbon Project, Global Carbon Budget, <globalcarbonproject.org/carbon 

budget/> (Stand: 18.2.2020). 
1407 A. durch Zusammenfassungen der Klimaverhandlungen, s. die Publikationen namens 

Earth Negotiations Bulletin (ENB), eine Dienstleistung des kanadischen International In-
stitute of Sustainable Development (IISD), Climate Change, <enb.iisd.org/enb/vol12/> 
(Stand: 31.7.2020). 

1408 CAT Partner sind Climate Analytics and das New Climate Institute. 
1409 Deckt alle großen Emittenten u. eine repräsentative Stichprobe kleinerer Emittenten ab, 

die rund 70 Prozent der Weltbevölkerung abdecken. 
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fasst er die Maßnahmen der Staatengemeinschaft zusammen und bestimmt 
den wahrscheinlichen Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts. 
CAT entwickelt auch sektorale Analysen, um die erforderlichen Wege zur 
Erfüllung der globalen Temperaturziele aufzuzeigen. Der CAT verfolgt fer-
ner die Auswirkungen der aktuellen Klimapolitik auf die THG-Emissionen: 
Erstens, untersucht der CAT die Politik, die eine Regierung umgesetzt oder 
erlassen hat, und wie sich diese voraussichtlich auf die nationalen THG-
Emissionen im Zeitraum bis 2030 auswirkt und, wenn möglich, darüber hin-
aus auswirken wird; zweitens, die Auswirkungen von Zusagen, Zielvorga-
ben und NDCs auf die nationalen THG-Emissionen im Zeitraum bis 2030 und 
wenn möglich darüber hinaus; und drittens, die faire Aufteilung und Ver-
gleichbarkeit der Anstrengungen, ob eine Regierung im Vergleich zu anderen 
ihren „fairen Anteil“ an den globalen Anstrengungen zur Begrenzung der 
Erderwärmung im Einklang mit dem Pariser Übereinkommen leistet. Gerade 
die dritte rechtspolitische Bewertung des staatlichen Engagements stellt eine 
sinn-volle Ergänzung zu den beschränkten Erkenntnissen der technischen 
Sachverständigenüberprüfungen des Transparenzrahmens dar.1410 

Ferner berechnet und bewertet Climate Action Tracker die Folgen der globa-
len Erderwärmung und die Vermeidungslücken. Der CAT untersucht die ge-
samten globalen Anstrengungen der NDCs, die Zusagen und die aktuelle Po-
litik zu den nationalen Beiträgen. Der CAT trifft Aussagen zur globalen Er-
wärmung im 21. Jahrhundert, analysiert globale Emissionspfade, die mit den 
Maßnahmen der Staatsregierungen übereinstimmen, und projiziert die Kli-
mafolgen mit Hilfe eines Kohlenstoffkreislauf-/Klimamodells (MAGICC). In 
Bezug auf das gemeinsame Kohlenstoffbudget berechnet CAT die Vermei-
dungslücke zwischen den Emissionswerten in den Jahren 2025 und 2030, die 
erforderlich ist, um die Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu begrenzen (und um die Erwärmung bis 2100 auf 
unter 1,5 Grad Celsius zu bringen), und den Emissionen, die voraussichtlich 
aus den NDCs, den Zusagen und der derzeitigen Politik resultieren.1411 

 
1410 S. Unterkapitel 4.7.2.1.2. 
1411 Climate Action Tracker, About, <climateactiontracker.org/about/> (Stand: 31.7.2020). 
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Daneben richtet das World Resources Institute die Online-Plattform Climate 
Watch aus,1412 die öffentlich Klimadaten,1413 Datenvisualisierungen und Res-
sourcen zur Verfügung stellt, die benötigt werden, um Erkenntnisse über na-
tionale und globale Fortschritte im Bereich des Klimawandels zu gewinnen. 
Climate Watch führt dabei erstmals verschiedene Datensätze zusammen, da-
mit die staatlichen Beiträge unter dem Pariser Übereinkommen analysiert 
und verglichen werden können. Der sogenannte 2020 NDC Tracker unter-
sucht unabhängig, welche Staaten signalisiert haben, dass sie ihre Beiträge 
bis 2020 aktualisieren oder erweitern werden.1414 Außerdem informiert die 
Plattform darüber, wie Staaten ihre Klimaziele zur Erreichung ihrer Nachhal-
tigkeitsziele nutzen können. Dazu stehen Modelle zur Verfügung, um neue 
Wege zu einer kohlenstoffärmeren, erfolgreicheren Zukunft aufzuzeigen.1415 

Germanwatch e. V., CAN International und das New Climate Institute for 
Climate Policy and Global Sustainability gGmbH veröffentlichen den Klima-
schutz-Index (KSI),1416 der die THG-Emissionen, den Einsatz von Erneuerba-
ren Energien, den Energieverbrauch und die Klimapolitik von 57 Industrie- 
und Schwellenländern sowie der Europäischen Union vergleicht.1417 Zudem 
veröffentlichen sie einen Globalen Klima-Risiko-Index (KRI),1418 der extrem-
wetterbedingte Schadensereignisse und deren Auswirkungen (Todeszahlen 
sowie Sachschäden) auf die einzelnen Staaten anzeigt.1419 

 
1412 Als Teil der „NDC Partnership“, s. Fn. 719. 
1413 Z. B. historische THG-Emissionsdaten. 
1414 World Resources Institute, 2020 NDC Tracker, <climatewatchdata.org/2020-ndc-tracker> 

(Stand: 31.7.2020); Das UN Climate Summit 2020 Climate Progress Tracker Tool be-
trachtet neben den NDCs a. Beiträge von Städten, Unternehmen u. anderen Emittenten, 
s. UN Climate Summit, 2020 Climate Progress - Tracker Tool, <unclimatesummit.org/tra 
ckerhome/trackercountries/> (Stand: 31.7.2020). 

1415 S. ausführliches Angebotsprofil unter World Resources Institute, About, <climatewatch 
data.org/about> (Stand: 31.7.2020). 

1416 Engl. Climate Change Performance Index (CCPI). 
1417 Burck/Hagen ua, Climate Change Performance Index, 2019. 
1418 Engl. Global Climate Risk Index. 
1419 Germanwatch, Indizes, <germanwatch.org/de/indizes> (Stand: 31.7.2020). 
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Der Thinktank Climate Transparency1420 veröffentlicht seit dem Jahr 2015 
jährlich den „Brown to Green Report“.1421 Der unabhängige Bericht ist eine 
umfassende Studie über den Klimaschutz der G20-Staaten. Er bietet präg-
nante und vergleichbare Informationen zum Klimaschutz, zur Klimafinan-
zierung und zur Vulnerabilität der Staaten. Durch die Bereitstellung von in-
dividuellen Länderbewertungen identifizieren die Berichte die führenden 
und nachzüglerischen Mitglieder der G20. Der Bericht soll den Kenntnis-
stand und den Peer-Druck unter den politischen Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern in den G20-Regierungen, der zivilgesellschaftlichen Vertreterin-
nen und Vertreter und des Finanzsektors auf nationaler und internationaler 
Ebene erhöhen.1422 

Neben der beschränkten Untersuchung des Klimaengagements ausgewähl-
ter Staaten, fokussieren sich einige NGOs auf das Klimaengagement der Eu-
ropäischen Union. Das Berliner Ecologic Institute und das belgische Bera-
tungsunternehmen Climact entwickelten gemeinsam eine Methodik zur Be-
wertung und zum Ranking der Entwürfe der nationalen Energie- und 
Klimapläne (NECPs) der EU-Mitgliedsstaaten (NECP-Ranking). Der Bericht 
von 20191423 beleuchtet, wie gut die EU-Mitgliedstaaten die Verpflichtung aus 
der Governance-Verordnung erfüllen und damit auch, ob und wie gut die 
Staaten die Erreichung der EU-Energie- und Klimaziele für das Jahr 2030 un-
terstützen. Der Bericht identifiziert großen Verbesserungsbedarf.1424 

Auch das CAN Europe1425 hat im Jahr 2018 eine Rangliste der Ambitionen 
und Fortschritte der EU-Mitgliedstaaten bei der Eindämmung des Klima-

 
1420 Internationale Initiative aus 14 Forschungsorganisationen u. NGOs aus der Mehrheit 

der G20-Staaten, darunter zahlreiche aus aufstrebenden Volkswirtschaften. 
1421 Letzter Bericht Climate Transparency, Climate Transparency Report, 2020. 
1422 Climate Transparency, About, <climate-transparency.org/about> (Stand: 30.6.2021). 
1423 Ecologic Institute/Climact, Planning for Net Zero, 2019, finanziert durch die European 

Climate Foundation. 
1424 S. a. Ecologic Institute, Planning for Net-Zero: Assessing the Draft National Energy and 

Climate Plans, <ecologic.eu/de/16572> (Stand: 31.7.2020). 
1425 Mit der Unterstützung des Deutschen Naturschutzringes (DNR) e. V. 
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wandels erstellt.1426 Der erste Platz blieb im Ranking symbolträchtig unbe-
setzt, weil alle EU-Mitgliedsstaaten versäumen, ihre Maßnahmen im Ein-
klang mit den Zielen des Pariser Übereinkommens zu verstärken. Kein ein-
ziges EU-Mietglied ist sowohl ehrgeizig als auch fortschrittlich genug, um 
seine THG-Emissionen adäquat zu reduzieren.1427 

Eine weitere Protestform der Offenlegung, die häufig von oder mit der Un-
terstützung von NGOs initiiert wird, sind nichtoffizielle (Online-)Petitionen 
ohne rechtliche Wirkung. Diese sind zumeist nicht an Parlamente oder 
(supra-)nationale Petitionsausschüsse gerichtet.1428 Die selbstorganisierten 
unverbindlichen Petitionen richten sich an unter-schiedlichste Stellen, deren 
Klimapolitik oder dessen Geschäftsmodell1429 (noch) nicht im Einklang mit 
dem Pariser Klimaübereinkommen stehen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Umwelt-NGOs ein breites 
Spektrum an Protestformen wählen. Die NGO-Kritik äußert sich unter ande-
rem durch die Vergabe von Negativpreisen, die Erstellung und Veröffentli-
chung von kritischen Berichten und Rankings sowie die Einreichung von in-
offiziellen Petitionen. Die Kritik wird auf der einen Seite anklagend und 
punktuell geäußert und auf der anderen Seite neutral und sachlich formu-
liert.1430 Durch die weitgehende Exklusion vom schwachen UNFCCC-Einhal-

 
1426 CAN Europe, Off Target, <caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3357-off-tar 

get-ranking-of-eu-countries-ambition-and-progress-in-fighting-climate-change/file> 
(Stand: 8.4.2021). 

1427 Ibid. 
1428 Z. B. an Mitglieder des dt. Klimakabinetts, s. WWF BRD, Petition: Kohleausstieg statt 

Klimakrise, <wwf.de/kohlefrei/?area=Button-Magenta1&newsletter=Kampagnenne 
wsletter%2FHausliste%2F2018%2F08%2F09%2FKohle%2FPetition%2F321053&utm_so 
urce=Kampagnennewsletter&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Kohlefrei&e 
cmId=2UWMYYPM-XRS11PC&ecmEid=2UYHH9FG-2UWMYYPM-TXZ925&ecmUid 
=2TIDON1Q-S5FITT> (Stand: 17.2.2020). 

1429 Z. B. Online-Petition von Greenpeace UK, BP: Switch to 100% Renewable Energy - or Shut 
Down, <secure.greenpeace.org.uk/page/s/bp-climate-emergency-petition?source=E 
M&subsource=ECCLEMPEEM022H&utm_source=gpeace&utm_medium=EM&utm_c 
ampaign=ECCLEMPEEM022 H> (Stand: 18.2.2020). 

1430 Systematisierung von Offenlegungsregimen in van Erp, EFFL 2 (2007), 255 (260–262). 
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tungsregime1431 können Umwelt-NGOs die Staaten lediglich durch diese Na-
ming-and-Shaming-Kampagnenarbeit sanktionieren. Ihrer unabhängigen 
Öffentlichkeitsarbeit kommt daher eine wichtige gesamtgesellschaftliche Be-
deutung zu, denn Naming-and-Shaming-Kampagnen können im Zusam-
menspiel mit einer transparenten Datenlage1432 und großer gesellschaftlicher 
Aufmerksamkeit durchaus als Sanktionsmechanismus funktionieren.1433 Die 
unkonventionelle politische Partizipation von unten (Bottom-up-Ansatz) 
durch Stigmatisierung und Bloßstellung ist zwar nicht in die Logik des Pari-
ser Übereinkommens eingebettet, das gerade auf Kooperation, gegenseitiges 
Vertrauen und Unterstützung angelegt ist sowie Sanktionen vermeidet. Je-
doch fehlen für Umwelt-NGOs andere, konstruktive Durchsetzungsmecha-
nismen innerhalb des UNFCCC-Regimes,1434 die ein anderes Vorgehen von 
Umwelt-NGOs ermöglichen würde. 

Klar ist auch, dass die zivilgesellschaftliche Überwachung und Berichterstat-
tung nicht ausreichend der Tatsache entgegenwirken kann, dass ein umfas-
sendes MRV-System, das die Einhaltung verbindlicher Klimabeiträge prüfen 
würde und mit formalen Sanktionsmechanismen ausgestattet wäre, fehlt. 
Zweifelsfrei wollen sich wenig Staaten freiwillig einem starken, zentral orga-
nisierten Sanktionsmechanismus unterwerfen, der die nationale Souveränität 
einschränken könnte. Einige Staaten würden sich lediglich durch große poli-
tische Zugeständnisse glaubwürdig daran binden wollen.1435 Jedenfalls stellt 
eine niedrige internationale Reputation oder ein Reputationsverlust für viele 
wirtschaftsmächtige und emissionsstarke Staaten nur einen vernachlässigba-
ren Anreiz für kostspielige Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpas-
sung dar. Es bedarf zusätzlicher Strategien und (monetärer) Anreize, um die 
Staaten zur Einhaltung der Pariser Pflichten zu bewegen. 

 
1431 Unterkapitel 4.7.2.1. 
1432 S. z. B. a. den Global Coal Plant Tracker von NGO Global Energy Monitor, EndCoal, Global 

Coal Plant Tracker, <endcoal.org/global-coal-plant-tracker/> (Stand: 31.7.2020). 
1433 Hovi/Sprinz/Underdal, Global Environmental Politics 9 (2009), 20 (29); Amelung, Das „Pa-

ris-Agreement“, 2016, S. 43. 
1434 Daher a. alternative Bemühungen z. B. vor dem Kinderrechtsausschuss s. Fn. 1140.  
1435 So argumentiert a. Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 43. 
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4.7.2.2.3  Ziviler Ungehorsam 

Seit Jahrzehnten richtet sich ziviler Widerstand gegen die unzureichende Kli-
maschutzpolitik der Staatsregierungen. Teile der transnational vernetzten 
Klimaschutzbewegung bedienen sich in jüngster Zeit vermehrt dem offenen 
zivilen Ungehorsam gegenüber den subtileren Formen des politischen Wi-
derstandes, wie etwa transnationale Massendemonstrationen,1436 Boykott-
maßnahmen,1437 nicht-rechtsverbindliche Deklarationen,1438 Petitionen oder 
einzelne Meinungsbekundungen1439. Aktivistinnen und Aktivisten sozialer 
Bewegungen und Untergruppen verstoßen bewusst gegen rechtliche Nor-
men, weil sie beabsichtigen, die derzeitige Unrechtssituation, nicht jedoch die 
bestehende Herrschaftsstruktur zu beseitigen. Die Anwendung von Formen 
und Methoden des zivilen Ungehorsams entspringt insofern einer aus einem 
höheren Recht abgeleiteten Gerechtigkeitsvorstellung. Mit dem symboli-
schen Verstoß gegen Gesetze und Pflichten, beispielsweise der Strafgesetze 
oder der Schulpflicht, nehmen die Partizipierenden in Kauf, nach geltendem 
Recht sanktioniert zu werden.1440 

 
1436 Z. B. der globale Klimastreik am 24.4.2020, s. Fridays for Future, Calender, <fridaysfor-

future.org/calendar> (Stand: 18.2.2020); das Netzwerk „Kohle stoppen – Klimaschutz 
jetzt!“ organisierte Großdemonstrationen in der BRD, <klima-kohle-demo.de/> (Stand: 
18.2.2020). 

1437 Z. B. die „Go Fossil Free”-Divestment-Kampagne von Sustainable Markets Foundation - 
350.org, Fossil Free, <gofossilfree.org/?_ga=2.13382839.1217122197.1581961959-746567 
174.158196 1959> (Stand: 17.2.2020). 

1438 2 Soft-Law-Instrumente mit breitem Unterstützungskreis sind die Lofoten-Deklaration 
für einen weltweiten kontrollierten Ausstieg aus der Produktion fossiler Brennstoffe, 
unterzeichnet von Umwelt-NGOs, <lofotendeclaration.org/#read> (Stand: 18.2.2020), 
u. die Erklärung zur Klimafinanzierung mit dem informellen Titel engl. „Not a Penny 
More“-Declaration, unterzeichnet von Ökonominnen u. Ökonomen, <notapenny-
more.info/declaration/> (Stand: 18.2.2020). Die Deklarationen fanden mit dem Tala-
noa-Dialog 2018 Eingang in den UNFCCC-Prozess. 

1439 Öffentliche Reden von Greta Thunberg abrufbar unter Fridays for Future, Greta Thun-
berg Speeches, <fridaysforfuture.org/what-we-do/activist-speeches/> (Stand: 31.7.20 
20). 

1440 Ausführlich zum zivilen Ungehorsam s. Braune (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam, 2017, 
Taylor, The Routledge Guidebook to Thoreau's Civil Disobedience, 2015; im Umwelt-
bereich u. Völkerrecht s. Mégret, SSRN Journal 2008, 1 (insb. 9f.). 
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Im Schatten der prominenten Schulstreikbewegung „Fridays for Future“, die 
durch zahlreiche Gruppen unterstützt wird,1441 wählt die Umweltschutzbe-
wegung „Extinction Rebellion“, zu Deutsch „Rebellion gegen das Ausster-
ben“, offen den gewaltfreien zivilen Ungehorsam als Protestmittel. Die Gras-
wurzelbewegung will die Regierungen so zu Maßnahmen zwingen, die dem 
Aussterben der Menschheit sowie der Tier- und Pflanzenwelt als Folge der 
globalen Klimakrise entgegenwirken. Die Protestaktionen der Graswurzelbe-
wegung sind nicht immer legal, wird von den Angehörigen aufgrund der 
derzeitig fehlenden Umwelt- und Klimagerechtigkeit jedoch als legitim er-
achtet.1442 

Ebenso versteht die Anti-Kohle-Bewegung „Ende Gelände“ ihre Massenblo-
ckaden von Kohlerevieren1443 und Kohlekraftwerken1444 als legitime, direkte 
Verhinderung einer bestehenden Unrechtssituation. Sie fordert zur Verhin-
derung der Klimakatastrophe und im Namen der Klimagerechtigkeit einen 
sofortigen Kohleausstieg, um sich schnellstmöglich von der fossil angetriebe-
nen Wirtschafts- und Lebensweise zu lösen. 

Als etablierte transnationale Umwelt-NGO nutzt auch Greenpeace regelmä-
ßig Handlungsformen des zivilen Ungehorsams. Mit direkten Aktionen hat 
die verrechtlichte Organisation mehrfach gegen die Gewinnung und Ver-
brennung von Kohle protestiert. Greenpeace-Mitglieder besetzten Kohle-
kraftwerke und blockierten Kohlelieferungen und Bergbaubetriebe, unter an-

 
1441 S. Fn. 776. 
1442 Extinction Rebellion, This Is Not a Drill, 2019ff. 
1443 Klimareporter, Aktivisten blockieren Kohlereviere, <klimareporter.de/protest/aktivis-

ten-blockieren-kohlereviere> (Stand: 11.2.2020). 
1444 Ende Gelände, Datteln 4 besetzt – 150 Menschen in Aktion zivilen Ungehorsams gegen 

Kohle-Gesetz, <ende-gelaende.org/press-release/pressemitteilung-vom-2-2-2020-7-50 
-uhr/> (Stand: 11.2.2020). 
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derem in den USA,1445 der Republik Polen,1446 Norwegen,1447 Neuseeland,1448 
Australien,1449 und im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordir-
land.1450 Greenpeace steht auch der Gewinnung von Erdöl aus Ölsand kri-
tisch gegenüber und blockierte mit direkten Aktionen den kanadischen Öls-
andabbau.1451 

Mit der Betrachtung der sozialen Wirklichkeit des „klimabewegten Ungehor-
sams“1452  unabhängig von Legitimationsfragen oder von der angeblichen 
Demokratiefeindlichkeit dieser Protestform  ist zu konstatieren, dass 
Klimabewegungen und -gruppen ein Recht auf Widerstand und außergesetz-
liche Maßnahmen für sich beanspruchen. Die Aktionen des zivilen Ungehor-
sams stören gezielt das Unrechtssystem,1453 was (monetäre) Kosten verur-

 
1445 Greenpeace Canada, Greenpeace USA Climbers Block Houston Ship Channel, Halting Oil 

Industry Operations as Election Debates Get Underway in U.S. and Canada, <green-
peace.org/canada/en/press-release/25047/breaking-greenpeace-climbers-block-hou-
ston-ship-channel-halting-oil-industry-operations-ahead-of-democratic-debate/> 
(Stand: 12.2.2020). 

1446 Greenpeace International, Climate Crisis: Greenpeace Activists Detained, Stop Coal Ship-
ment in Poland, <greenpeace.org/international/press-release/24151/climate-crisis-
greenpeace-activists-detained-stop-coal-shipment-in-poland/> (Stand: 12.2.2020); Reu-
ters, Polish Coast Guard Boards Greenpeace Ship in Coal Protest, <reuters.com/arti-
cle/us-climate-change-poland-greenpeace/polish-coast-guard-boards-greenpeace-
ship-in-coal-protest-idUSKCN1VV1VQ> (Stand: 12.2.2020). 

1447 Reuters, Greenpeace blocks Arctic coal mine in Svalbard, <uk.reuters.com/article/nor-
way-coal-greenpeace/greenpeace-blocks-arctic-coal-mine-in-svalbard-idUKL22248062 
0091002> (Stand: 12.2.2020). 

1448 Scoop Politics, Greenpeace Activists Shut Down Fonterra Coal Mine, <scoop.co.nz/sto-
ries/PO0911/S00158.htm> (Stand: 12.2.2020). 

1449 The Sydney Morning Herald, Charges dropped over Greenpeace coal protest, <smh.com. 
au/environment/climate-change/charges-dropped-over-greenpeace-coal-protest-
20100324-qw5n.ht ml> (Stand: 12.2.2020). 

1450 The Guardian, Not Guilty: the Greenpeace Activists Who Used Climate Change as a Le-
gal Defence, <theguardian.com/environment/2008/sep/11/activists.kingsnorthclima 
tecamp> (Stand: 12.2.2020). 

1451 Reuters, Greenpeace Blocks 2nd Canada Oil Sands Operation, <uk.reuters.com/article/ 
us-suncor-oilsands-greenpeace/greenpeace-blocks-2nd-canada-oil-sands-operation-
idUKTRE58T4ZB20091 001> (Stand: 12.2.2020). 

1452 Ausführlich dazu Burkett, DELPF 27 (2016), 1ff. 
1453 Bejahend zum Vorliegen eines Unrechtssystems die ehemalige Generalsekretärin des 

Klimasekretariats in Figueres/Rivett-Carnac, Future We Choose, 2020. 
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sacht.1454 Diese Kosten können die Staatsregierungen zum klimapolitischen 
Einlenken motivieren. 

Der zivile Ungehorsam ist eine historisch erfolgreiche Spielart politischer 
Partizipation.1455 Er wirkt komplementär zu den weichen Kommunikations-
mechanismen,1456 um eine ehrgeizige Klimaschutzpolitik von den Regierun-
gen einzufordern. Nur sehr wenige etablierte Umwelt-NGOs bedienen sich 
jedoch dieser Protestform. 

4.7.2.2.4  Grenzen und Verlust des Protest- und Kontrollpotenzials 

Das Pariser System zur Erfüllungssicherung erlaubt das Engagement der 
Umwelt-NGOs, die Staaten bei der Erfüllung ihrer nationalen Beiträge und 
ihrer internationalen Pflichten zu unterstützen.1457 Eine auf voller Transpa-
renz beruhende zivilgesellschaftliche Kontrolle ist im UNFCCC-Regime al-
lerdings nicht vorgesehen.1458 Theoretisch kann die Zivilgesellschaft durch 
die aufgezeigten nicht-rechtlichen Steuerungsinstrumente, insbesondere 
durch die Offenlegung von Informationen, rechtswidriges Verhalten eines 
Staates oder der EU potenziell öffentlich machen oder dagegen protestieren, 
um so auf regelkonformes Verhalten des Staates hinwirken. Die Offenlegung 
und der Protest können im Ergebnis als Instrument zur Durchsetzung des 
Völkervertrages dienen. 

Der Legitimations- und Handlungsdruck von außen auf die staatliche Ak-
teure wächst durch die öffentliche Aufmerksamkeit und die NGO-Teilnahme 
auf den seit dem Jahr 1995 jährlich stattfindenden UN-Klimaverhandlun-
gen.1459 Die Realität der drohenden Klimakatastrophe zeigt im Bereich des 

 
1454 Z. B. durch Polizeieinsätze, Unterbrechungen der Arbeitszeiten oder Störungen des Ar-

beitsweges von Beamtinnen u. Beamten sowie Gerichtsverfahren gegen Aktivistinnen 
u. Aktivisten. 

1455 Ausführlich dazu Burkett, DELPF 27 (2016), 1ff. 
1456 S. Unterkapitel 4.7.2.2.1 u. 4.7.2.2.2. 
1457 S. Unterkapitel 4.7.1. 
1458 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1 u. 4.7.2.1.2. 
1459 Brunnengräber, GAIA 23 (2014), 306 (308). 
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internationalen Klimaschutzes jedoch unmissverständlich die mangelnde 
Durchschlagskraft dieser weichen Steuerungsinstrumente, die der klimabe-
wegten Zivilgesellschaft auch schon vor dem Pariser Übereinkommen zur 
Verfügung standen. Die verfahrensrechtlich eingeschränkten, mit wenig fi-
nanzieller und politischer Macht ausgestatteten Umwelt-NGOs besitzen 
durch das Fehlen formeller Instrumente innerhalb des UNFCCC-Regimes 
und die bestehenden nicht-rechtlichen transnationalen Durchsetzungsme-
chanismen ein eingeschränktes Kontrollpotenzial. 

Zudem ist die stetige Annäherung und rege Beteiligung von etablierten Um-
weltverbänden an den UNFCCC-Prozess kritisch zu betrachten. Je etablierter 
und institutionalisierter die Zusammenarbeit zwischen den Umwelt-NGOs 
und den Staatendelegationen ist (Inside-Strategie), desto stärker schwindet 
ihr Protest- und Kontrollpotenzial. Denn sie sind weniger gewillt, ihre Pro-
test- und Kontrollmöglichkeiten voll auszuschöpfen, um die fruchtvolle Zu-
sammenarbeit und die erarbeiteten Privilegien nicht zu gefährden.1460 Sie 
sind in Anbetracht der vorliegenden Machtasymmetrien im Völkerrecht auf 
das freundliche Entgegenkommen der Staatendelegationen angewiesen.1461 
Die akkreditierten Umwelt-NGOs treten daher kaum durch radikale Protest-
aktionen während der Verhandlungen in Erscheinung, da sie sonst ihr Anse-
hen als legitime Verhandlungspartner sowie den Zugang zum Konferenzge-
lände, den Staatendelegierten und Informationen gefährden könnten.1462 
Konfrontative Protestaktionen, wie beispielsweise die lautstarke Störung der 
Madrider Hauptversammlung des COP 25,1463 führen verstärkt weniger etab-

 
1460 Das Phänomen der Endradikalisierung von europäischen Umwelt-NGOs im EU-Kon-

text untersuchen z. B. Köster, Umwelt-NGOs, 2012 oder Wurzel/Connelly in Wurzel/ 
Connelly (Hrsg.), The European Union as a Leader in International Climate Change 
Politics, 2011, 214ff. 

1461 S. Unterkapitel 4.6.2. 
1462 So a. bereits Beyeler, Forschungsjournal Soziale Bewegungen 19 (2006), 50 (52). 
1463 Sustainable Markets Foundation - 350.org, Protesters kicked out of COP25, Stripped of 

Badges, <350.org/civil-society-kicked-out-of-cop25/> (Stand: 20.6.2021). 
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lierte Vertreterinnen und Vertreter von akkreditierten Jugendorganisationen 
und von indigenen Gruppen, sogenannte Graswurzel-Aktivisti, durch.1464 

Die Pariser Logik der Kooperation und Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft, die wiederum nicht kontrollieren und sanktionieren soll, führt 
zwangsläufig zu Rollenkonflikten1465 für die etablierten Umwelt-NGOs im 
UNFCCC-Prozess. Sie sollen im Sinne der Vertragsstaaten als beratende Im-
plementierungspartner unterstützen. Nach ihrem eigenen Selbstverständnis 
verstehen sie sich jedoch oftmals als Wachhunde der intransparenten Klima-
verhandlungen, die versuchen, die politischen Prozess zu überwachen.1466 

Umwelt-NGOs üben in jedem Fall Rechenschaftsdruck auf der internationa-
len Ebene aus, um völkerrechtskonformes Staatshandeln zu erwirken. Die 
immanente Grenze des zivilgesellschaftlichen Drucks liegt jedoch in der 
Skandalisierfähigkeit von Rechtsbrüchen sowie der Objektivität und Reprä-
sentativität von Protesten.1467 Gerade Aktionen des zivilen Ungehorsams, wie 
beispielsweise auf den Klimaverhandlungen, lösen Debatten über die Recht-
fertigung und Sinnhaftigkeit der disruptiven Protestaktionen aus. An dieser 
Stelle ist zu wiederholen, dass sich der weit überwiegende Teil der akkredi-
tierten NGOs sich anderer Formen der Kooperation und des konstruktiven 
Protestes bedienen,1468 um auf die Verwirklichung klimapolitischer Ziele hin-
zuwirken. 

4.7.2.3  Umwelt-NGOs mit Watchdog-Funktion 

In Anbetracht der Einbindung von Umwelt-NGOs unter der Rahmenkonven-
tion, dem Kyoto-Protokoll und nun unter dem Pariser Übereinkommen, ist 
die Rolle von nichtstaatlichen Organisationen bei den UNFCCC-Unterstüt-

 
1464 Zur Rolle der zivilgesellschaftlichen Akteure während COP 25 s. Aykut ua, The Accoun-

tant, the Admonisher and the Animator: Global Climate Governance in Transition, 
2020ff. 

1465 Ausführlich dazu Steffek, Leviathan 2008, 105 (115–118). 
1466 Ausführlich dazu Unterkapitel 4.7.2.3. 
1467 Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 6 Rn. 462. 
1468 S. Unterkapitel 4.6, 4.7.1, 4.7.2.2.1 u. 4.7.2.2.2. 
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zungs- und Überwachungsprozessen begrenzt.1469 Die Klimaverträge defi-
nieren keine spezifische Rolle für NGOs innerhalb des UNFCCC-internen Er-
füllungssicherungssystems. Diese ergeben sich implizit durch die bestehen-
den Informations- und Publikationspflichten der Vertragsparteien, der zahl-
reichen Gremien und des Klimasekretariats. Die Staatengemeinschaft betei-
ligt eingeschränkt zivilgesellschaftliche Organisationen, doch von einer ver-
rechtlichten unterstützenden UNFCCC-internen Kontrollfunktion der Um-
welt-NGOs kann nicht die Rede sein.1470 Den Umwelt-NGOs kommt eine ver-
fahrensrechtlich sehr beschränkte Rolle als größtenteils informelle Informati-
onslieferanten zu. Sie sind als transnationale Klimaaktivisten tätig, die vor-
nehmlich außerhalb des formellen Erfüllungssicherungssystems agieren. 

Im Zusammenhang mit dem Pariser Übereinkommen erzeugen die verbind-
lichen Transparenz- und Überprüfungsnormen für die Vertragsparteien ein 
regelmäßig wiederkehrendes Reputationsrisiko.1471 Insbesondere die politi-
schen Phasen der regelmäßigen weltweiten Bestandsaufnahmen bilden Kon-
zentrationspunkte für rechtsförmige Steuerungsinstrumente.1472 Jedes fünfte 
Jahr entstehen Momente konzentrierter politischer Aufmerksamkeit, die die 
Dynamik des UNFCCC-Prozesses fördern können. Das Übereinkommen er-
zeugt insofern mit seinen fünfjährigen Zyklen und seinem erweiterten Trans-
parenzrahmen in regelmäßigen Abständen politische Momente der öffentli-
chen Kontrolle, bei denen die Entscheidungsträgerinnen und -träger politi-
sche Kosten riskieren, wenn sie nicht mit den von ihnen formulierten Minde-
rungs-, Anpassungs- und Unterstützungsbeiträgen Schritt halten können1473 
oder die (erbrachten) Beiträge unvereinbar mit den Pariser Zielen sind. 

Umweltorganisationen nehmen in diesem Zusammenhang eine informelle 
Kontrollfunktion ein. Sie agieren als Whistleblower, indem sie die fehlende 
Umsetzung oder Implementierungsfehler öffentlich machen. Vor allem inter-

 
1469 So a. van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (102). 
1470 S. Unterkapitel 4.7.2.1. 
1471 Obergassel/Arens ua, Phoenix from the Ashes, 2016, S. 34f., 44. 
1472 Beschreibung dieser in Unterkapitel 4.7.2.2.1, 4.7.2.2.2 u. 4.7.2.2.3. 
1473 Obergassel/Arens, Phoenix from the Ashes, 2016, S. 46. 
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nationale und leistungsfähige Umwelt-NGOs wie Greenpeace können ein ho-
hes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit konzentrieren. Sie können ein öf-
fentliches Entsetzen und die weltöffentliche Empörung über erhebliche Ziel-
verfehlungen inszenieren, um so ihren politischen Forderungen nach mehr 
Klimaschutz und -anpassung gegenüber den Regierungen Ausdruck zu ver-
leihen. Aufgrund der Tatsache, dass die nationalen Beiträge der Vertragspar-
teien weder rechtlich verbindlich noch derzeit ausreichend sind, wird bei der 
Abwesenheit von formellen zwangsbewährten Sanktionen und Strafen poli-
tischer Druck der Zivilgesellschaft dringend erforderlich sein, um die Ver-
tragsziele zu erreichen. Die geplanten Emissionsreduzierungen, die die Staa-
ten im Rahmen des laufenden 2020/2021 NDC-Anpassungsprozesses bisher 
überwiegend verspätet einreichten,1474 verfehlen die global vereinbarten 
Temperaturzielmarken weitgehend.1475 

Umwelt-NGOs stehen in der transnationalen Sphäre lediglich politische oder 
rechtsförmige Steuerungsinstrumente zur Verfügung, die von den Vertrags-
parteien Rechenschaft bei (vermeintlichen) Vertragsverletzungen oder -ver-
fehlungen einfordern. Die NGOs wenden den zivilen Ungehorsam und vor 
allem informelle Kommunikationsmechanismen inner- und außerhalb des 
UNFCCC-Prozesses sowie auf allen weiteren Governance-Ebenen an.1476 
Diese Soft-Law-Mechanismen der öffentlichen Kontrolle wirken jenseits der 
marginalen formellen Einbindung von Umwelt-NGOs im UNFCCC-Regime. 

Die etablierten Umwelt-NGOs setzen hauptsächlich auf Kommunikations-
mechanismen – dabei vor allem auf den öffentlichkeitswirksamen Mechanis-
mus des „naming and shaming“ – um die staatliche Nichteinhaltung der nor-
mativen Erwartungen aufzuzeigen.1477 Die Erwartungen der NGOs beziehen 
sich nicht nur auf die strikte Einhaltung der internationalen Rechtspflichten, 

 
1474 S. zum laufenden Ratschenmechanismus Unterkapitel 2.3. 
1475 Climate Action Tracker, The CAT Thermometer, <climateactiontracker.org/global/cat-

thermometer/> (Stand: 7.4.2021). 
1476 Ausführungen zu rechtsförmigen Steuerungsinstrumenten auf supra(-nationaler), regi-

onaler u. kommunaler Ebene können aufgrund der großen Anzahl an Vertragsparteien 
u. des beschränkten Rahmens dieser Untersuchung nicht erfolgen. 

1477 Gleichzeitig, aber seltener, die Zurschaustellung von Vorreiterstaaten. 
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also auf eine reine „Compliance“ mit dem Pariser Übereinkommen,1478 son-
dern entspringen einer dem höheren Recht abgeleiteten Klimagerechtigkeits-
erwartung. Die Erwartungshaltung der Umwelt-NGOs ist, dass die Staaten 
dem kollektiven klimapolitischen Scheitern entgegenwirken. Insbesondere 
Umwelt-NGOs bedienen sich dem strategischen Instrument des öffentlichen 
Bloßstellens, auch „Watchdog-Aktivismus“1479 genannt, weil sie das staatli-
che Fehl(-Verhalten) der Vertragsparteien wie Wachhunde überwachen und 
bei Nichteinhaltung der bestehenden Rechtspflichten Alarm schlagen.1480 Die 
NGOs, aber auch transnationale soziale Klimabewegungen, können eine 
transnationale Öffentlichkeit für ihre unabhängige Auswertung des indivi-
dualstaatlichen und kollektiven Fortschrittes herstellen, die politischen 
Rechtfertigungs- und Handlungsdruck für die Vertragsparteien erzeugt. Die 
geordnete Zivilgesellschaft trägt somit zur Überwachung und Durchsetzung 
des Pariser Vertrages bei, indem sie transparent macht, ob die Maßnahmen 
der nationalen Regierungen ausreichend, ambitioniert genug und fair 
sind.1481 Der öffentliche politische Erfüllungsdruck könnte den Vertragserfül-
lungswillen der Regierungen, insbesondere der emissionsstarken G20-Staa-
ten, verstärken. Umwelt-NGOS unterstützen so politische Aushandlungs-
prozesse zwischen den Staaten, die die Umsetzung und Einhaltung des Ver-
trages erleichtern.  

Die transnationalen rechtsförmigen Durchsetzungsmechanismen wirken in-
sofern als informelle verdeckte Sanktionsmechanismen. Jedoch sind auch die 
beschränkten Potenziale und die begrenzte Wirksamkeit dieser politischen 
Steuerungsinstrumente deutlich geworden.1482 

 
1478 Das PÜ normiert im Übrigen hauptsächlich prozedurale gegenüber materiellen Pflich-

ten. Dazu Unterkapitel 2.2.2 u. 2.2.3. 
1479 Utting, Development in Practice, 375 (377). 
1480 Curbach, ZfWU 9/3 (2008), 368 (375). Die Autorin untersucht in ihrem Artikel nicht das 

Verhältnis von Staaten u. NGOs, sondern von (transnationalen) Unternehmen u. NGOs. 
1481 van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (96). 
1482 S. Unterkapitel 4.7.2.2.4. 
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4.7.3  Ausbaufähige verfahrensrechtliche Einbindung von NGOs 

Zunächst ist daran zu erinnern, dass die schwache Bindungswirkung des Pa-
riser Übereinkommens, einschließlich der unterstützenden UNFCCC-inter-
nen Unterstützungs- und Überwachungsmechanismen, die keine formalen 
Sanktionen oder Strafen bereithalten, eine glaubhafte internationale Klima-
schutzpolitik konterkarieren.1483 Zumindest trägt das UNFCCC-Erfüllungssi-
cherungssystem, insbesondere der erweiterte Transparenzrahmen und die 
globalen Bestandsaufnahmen, zu einem einheitlichen Monitoring und einer 
gemeinsamen Datengrundlage bei.1484 

Bezüglich der Verfahrenseinbindung nichtstaatlicher Organisationen ist fest-
zustellen, dass unter dem Pariser Rahmen zwar die bedeutsame Rolle von 
Interessengruppen von staatlicher Seite hervorgehoben wird.1485 Dem steht 
jedoch die mangelnde rechtliche und tatsächliche Partizipation von NGOs, 
insbesondere von Umwelt-NGOs als Sachwalter von Umweltschutzinteres-
sen, gegenüber. Bei der gründlichen Betrachtung der Verfahrenseinbindung 
von Umwelt-NGOs im formellen UNFCCC-Prozess,1486 insbesondere im Pa-
riser Erfüllungssicherungssystem,1487 kommt man zu dem Schluss, dass Po-
tenziale zur Transparenzsteigerung, zur Partizipation von nichtstaatlichen 
Organisationen und letztlich zur Demokratisierung des exklusiven UN-
FCCC-Prozesses kaum genutzt wurden, die zu dessen Effektuierung beitra-
gen können. Die öffentliche Unterstützung und Kontrolle, die durch das Zu-
sammenspiel von formellen Mitwirkungsrechten für NGOs und außerrecht-
lichen Kontrollmechanismen gesteigert werden kann, befördert die Vertrags-
umsetzung und -einhaltung. Die Beteiligung von Umwelt-NGOs am offiziel-
len UNFCCC-Prozess, insbesondere im erweiterten Transparenzrahmen und 
in dem alle fünf Jahre vorgesehenen Revisionsprozess, bleibt weit hinter ih-

 
1483 S. Kapitel 2 u. 3. 
1484 So a. Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 44. 
1485 PÜ-Präambel-Abs. 15, Beschluss 1/CP.21, Abs. 133ff.; s. a. SBI, Report of SBI 20, FCCC/ 

SBI/2004/10, Abs. 103. 
1486 S. Unterkapitel 4.6. 
1487 S. Unterkapitel 4.7.2.1. 
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ren Möglichkeiten zurück. Ein weiteres Mal exemplifiziert sich die be-
schränkte, wenig teilhabeorientierte Partizipationskultur des staatsgeleiteten 
Prozesses im Rahmen der Vereinten Nationen.1488 

Aus umweltprozessualer Sicht ergeben sich drei wesentliche Beschränkun-
gen für eine effektive und gleichberechtigte Partizipation der Umwelt-NGOs 
und der interessierten Öffentlichkeit zur Förderung der Pariser Vertrags-
umsetzung und -einhaltung. 

Eine erste Beschränkung für die öffentliche Unterstützung und Kontrolle der 
Vertragsumsetzung und -einhaltung ergibt sich daher, dass das Pariser Über-
einkommen für die Öffentlichkeit kein durchsetzbares Recht auf den Zugang 
zu Informationen normiert.1489 Bemerkungswert ist jedoch, dass für nahezu 
alle der untersuchten UNFCCC-Gremien die Staatengemeinschaft Dokumen-
tations-, Informations-, und Veröffentlichungspflichten für die Gremien 
selbst, die Vertragsparteien oder das Sekretariat definieren. Jedoch ist zu be-
zweifeln, dass die interessierte Öffentlichkeit bei der derzeitigen uneinheitli-
chen Aus-gestaltung der Transparenz- und Informationspflichten umfängli-
chen und barrierearmen Zugang zu allen veröffentlichungspflichtigen Infor-
mationen hat (Informationsmangel). Die unklaren Rechts- und Verfahrens-
vorschriften führen zu Informationsasymmetrien. Zudem können NGOs In-
formationsansprüche derzeit nicht geltend machen. 

Weitere Beschränkungen resultieren aus den uneinheitlichen Regelungen zur 
NGO- und Öffentlichkeitsbeteiligung bei den UNFCCC-Sitzungen. Fehlende 
Vorgaben, Inkonsistenzen und Lücken der Verfahrensvorschriften oder be-
stehende informelle Beteiligungspraxen führen zu Rechtsunsicherheit und -
unklarheit, so dass vorgesehene Partizipationschancen von Umwelt-NGOs 
und der Öffentlichkeit unter Umständen nicht genutzt werden. Für einige 
UNFCCC-Gremien der Erfüllungssicherung sind Anwesenheits- und Beteili-
gungsrechte für Beobachterorganisationen oder Webübertragungspflichten 
vorgesehen. Die partiellen Kooperations- und Beteiligungsrechte erlauben, 

 
1488 A. A. S. Chan/Brandi/Bauer, RECIEL 25 (2016), 238ff. 
1489 S. Unterkapitel 3.1.4 u. 4.7.2.1.1. 



4  Umwelt-NGOs und das Übereinkommen 

 

289 

   

dass Umwelt-NGOs als (formelle) Informationslieferanten auftreten. Proble-
matisch an einzelnen Regelungen zur Nutzung von bestimmten Informati-
onsquellen und Sachverständigen ist jedoch, dass sie zum Teil allgemein ge-
fasst sind und nicht erörtern, auf welchem Wege die Informationen in das 
Verfahren einfließen und wie mit den Informationen genau umgegangen 
werden soll. Für die Rechtspraxis verbleiben viele Fragen zur Teilhabe offen. 
Eine weitgehende Offenheit gegenüber und die konsistente Beteiligung von 
zivilgesellschaftlichen NGOs sind in jedem Fall nicht zu erkennen, insbeson-
dere nicht bei den politisch bedeutenden UNFCCC-Gremien und -verfahren. 

Eine dritte Beschränkung für die öffentliche Unterstützung und Kontrolle der 
Vertragseinhaltung und -umsetzung ist das Fehlen eines Rechts auf öffentli-
che Beschwer sowie einer offiziellen unabhängigen Beschwerdestelle, an die 
sich Umwelt-NGOs oder die Öffentlichkeit sich wenden könnten. Sie besit-
zen auch kein Beschwerdeeinreichungsrecht vor dem Pariser Unterstüt-
zungskomitee,1490 um die Umsetzung und Einhaltung der Pariser Bestim-
mungen einzelner Nationalstaaten zu befördern. 

In Anbetracht der prozessualen Teilhabebeschränkungen für Umwelt-NGOs 
in der internationalen Klimapolitik, sind Verlagerungseffekte der Verbands-
aktivitäten auf andere potenziell ergiebigere und verschränkte Governance-
Ebenen zu erwarten. 

4.7.4  Dezentrale Durchsetzungsmechanismen 

Neben den für die Zivilgesellschaft zur Verfügung stehenden weichen trans-
nationalen Einhaltungsmechanismen, die Reputations- und Handlungsdruck 
erzeugen, bestehen weitere dezentrale Durchsetzungsmechanismen, die die 
Umsetzung und Einhaltung des Pariser Übereinkommens, der Rahmenkon-
vention und des Kyoto-Protokolls befördern. Die stärksten Rechenschaftsbe-
ziehungen, die staatliches Handeln veranlassen können, ergeben sich aus den 
innerstaatlichen Kontexten.1491 Gerade in demokratischen Rechtsstaaten und 

 
1490 S. die Ausführungen zum Unterstützungskomitee unter Unterkapitel 4.7.2.1.2. 
1491 S. Unterkapitel 1.3 u. 2.3; so a. Karlsson-Vinkhuyzen ua, Climate Policy 18 (2017), 1 (3). 
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der Europäischen Union ergeben sich wirkmächtigere Rechenschaftspflich-
ten der nationalen Volksvertreterinnen und -vertreter gegenüber der Wähler-
schaft (Wahlrechenschaft) sowie gegenüber den umweltschützenden NGOs 
als zivilgesellschaftliche „Governance-Akteure“.1492 Denn öffentliche Kritik 
oder mediale Kampagnen können Verhaltensänderungen nicht in gleicher 
Weise durchsetzen wie beispielsweise eine Wahlniederlage oder ein Ge-
richtsurteil.1493 Umwelt-NGOs nutzen die stärkeren Durchsetzungs- und 
Vollzugsmechanismen der (supra-)nationalen Rechtsordnungen strategisch. 

Eine dezidierte rechtsvergleichende Untersuchung von dezentralen Durch-
setzungs- und Vollzugsmechanismen innerhalb der 191 Pariser Vertragspar-
teien ist im Rahmen dieser Arbeit nicht zu leisten. Aufgrund der aufgezeigten 
Limitationen der völkerrechtlichen Durchsetzbarkeit des nahezu universel-
len Pariser Vertrages,1494 sollte sich die rechtswissenschaftliche Forschung 
aber gerade auf die Umsetzung und Durchsetzung des Pariser Übereinkom-
mens innerhalb der nationalen Rechtsordnungen fokussieren. Sinnvoll wäre 
sich zunächst auf die zivilen Durchsetzungsmechanismen in den Rechtsord-
nungen der emissionsstarken G20-Staaten zu konzentrieren, die die Um- und 
Durchsetzung der Pariser Vertragspflichten im besonderen Maße befördern. 
Die G20-Staaten spielen einerseits eine Schlüsselrolle für die Einhaltung der 
verbindlichen Temperaturziele.1495 Andererseits stehen ihre nationalen Poli-
tiken (noch) nicht im Einklang mit den Pariser Zielen.1496 

Die ausgeprägteren Rechenschaftsbeziehungen, insbesondere die Wahlre-
chenschaft, und die starken zwangsbewährten Durchsetzungsmechanismen 
auf nationaler Ebene (sog. Bottom-up-Ansätze), bieten potenziell wirkmäch-
tigere Ansatzpunkte für die Durchsetzung des Pariser Vertrages. Dabei ist 
das Verständnis wichtig, dass alle drei Gewalten  Legislative, Exekutive und 

 
1492 Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129 

(130–134). 
1493 Steffek, Ethics & International Affairs 24 (2010), 45 (56). 
1494 S. Unterkapitel 4.7.2 u. 4.7.3. 
1495 Zur besonderen Verantwortung der G20-Staaten Unterkapitel 1.1. 
1496 Mit Ausnahme von Indien, s. UN Climate Summit, 2020 Climate Progress - Tracker Tool, 

<unclimatesummit.org/trackerhome/trackercountries/> (Stand: 15.6.2020). 
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Judikative  eine Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und seiner Fol-
gen spielen. Die sogenannte „Klimawende von unten“, bei der die klimabe-
wegte Zivilgesellschaft unter anderem Wahlverfahren, direktdemokratische 
Instrumente, formelle Öffentlichkeitsbeteiligungs- und Klageverfahren zur 
Durchsetzung des internationalen Klimaschutzrechts nutzt, ist als rechtliches 
Phänomen noch nicht systematisch erfasst. Einzelne Elemente dieses Phäno-
mens fanden hingegen Eingang in den rechtswissenschaftlichen Diskurs. Ins-
besondere die öffentlichkeitswirksamen Klimaklagen vor nationalen Gerich-
ten, initiiert durch Privatpersonen oder Umweltverbände, finden breite Be-
achtung in der Literatur. 

Ursächlich für die rechtlichen Interventionen der klimabewegten Zivilgesell-
schaft ist die fehlende Ausrichtung der nationalen Politiken (u. a. Wirtschafts-
, Finanz-, Energie-, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Umweltpolitik) an den 
völkerrechtlich verbindlichen Zielen des Pariser Übereinkommens und sei-
ner Vorgängerverträge. 

Da die wahlberechtigte Bevölkerung in den wenigen demokratischen (G20-) 
Staaten1497 die Regierenden durch (Ab-)Wahlen zur Rechenschaft ziehen kön-
nen, wird dieses vornehmlich politologische Phänomen zwar kurz erörtert 
(4.7.4.1). Durch den engen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit (aus-
schließlich Klimapolitik) werden die innenpolitischen Rechenschaftsbezie-
hungen jedoch nur verkürzt skizziert. Künftige politologische Untersuchun-
gen der Wahlrechenschaft in den (G20-)Staaten könnten sich lohnen. Zusätz-
lich zur Wahlrechenschaft sind potenziell wirksame formelle Durchsetzungs-
mechanismen für die (organisierte) Zivilgesellschaft,1498 insbesondere für an-
erkannte Umweltverbände zu identifizieren. Die folgenden Unterkapitel 
4.7.4.2, 4.7.4.3 und 4.7.4.4 stellen lediglich überblickshaft formalisierte direkt-
demokratische Instrumente, förmliche Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren 
und Klimaklagen vor. 

 
1497 Zur weltweiten Anzahl u. zu Merkmalen von demokratischen Staaten s. Unterkapitel 

4.4.1. 
1498 Illustrierende dt. Beispiele in Buch/Löhle/Huber, Klimawende von unten, 2019. 
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Die Unterkapitel benennen Beispielverfahren vornehmlich aus dem deut-
schen Rechtskreis ausschließlich zu illustrierenden Zwecken.1499 Gründliche 
rechtsvergleichende Fallstudien zur systematischen Erfassung der zivilen 
Durchsetzung des Pariser Übereinkommens in einzelnen (emissionsstarken) 
Vertragsparteien böten sich in Zukunft an. 

Auf eine strikte Trennung zwischen durch natürliche oder juristische Perso-
nen initiierte Verfahren wird im Folgenden verzichtet. Diese künstliche Tren-
nung läuft Gefahr die fluide Natur der organisierten Zivilgesellschaft zu ver-
kennen. Zivilgesellschaftliche Vertreterinnen und Vertreter, die sich bei-
spielsweise in losen Umweltbewegungen zusammenschließen, wählen ihre 
rechtlichen Tätigkeiten anhand der formalen Einschränkungen innerhalb der 
nationalen Rechtsordnungen aus oder passen sie an diese an (z. B. die Benen-
nung einzelner Petenten, die Betreuung und Unterstützung der betroffenen 
Öffentlichkeit, Individualklagen gegenüber Umweltverbandsklagen). 

4.7.4.1  Wahlrechenschaft 

Eine Regierung trägt die politische Verantwortung für Entscheidungen, zum 
Beispiel für den Austritt aus einem völkerrechtlichen Vertrag oder die Einrei-
chung eines bestimmten Klimaschutzbeitrages. Die Wählerschaft kann eine 
Regierung abwählen, wenn die gesetzgebenden Körperschaften und ihre ein-
zelnen Mitglieder in ihren Augen unverantwortliche Entscheidungen treffen. 
Durch Wahlverfahren können die Wahlberechtigten auf der einen Seite si-
cherstellen, dass verantwortungsloses Regierungshandeln durch Abwahl 
sanktioniert wird. Auf der anderen Seite können Parteien durch ein glaub-
würdiges Wahlprogramm Vertrauen in verantwortungsvolles Regieren 
schaffen und so ihren Wahlerfolg befördern. Außenpolitische Entscheidun-
gen können dabei zur Allianzenbildung in der Innenpolitik führen.1500 Die 
Allianzen können eine (Wieder-)Wahl einer bestimmten Partei befördern 

 
1499 Die exemplarischen Verweise sollen hingegen nicht implizieren, dass entsprechendes 

zivilgesellschaftliches Klimaengagement sich besonders in diesen westlichen Staaten 
manifestieren oder in anderen Rechtsordnungen fehlen würden. 

1500 Zum Zwei-Ebenenspiel s. Unterkapitel 1.2. u. 2.3. 
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oder verhindern, wobei Umwelt-NGOs als parteiische Governance-Akteure 
für den Klima- und Umweltschutz auftreten. 

Die reaktionäre US-amerikanische Klimapolitik unter Donald Trump mit 
dem formalen Austritt aus dem Pariser Übereinkommen hat im erheblichen 
Maße zur Abwahl der Regierung beigetragen.1501 Die klimabewegte (US-
amerikanische) Öffentlichkeit sowie die finanz- und mitgliedsstarken US-
amerikanischen Umwelt-NGOs bildeten für die Präsidentschaftswahl 2020 
Klimaallianzen, um die Wiederwahl der konservativen Regierung zu verhin-
dern. Zugleich unterstützte die klimabewegte (organisierte) Zivilgesellschaft 
die Wahlkampagne der demokratischen Partei, die nicht nur den US-ameri-
kanischen Wiederbeitritt zum Pariser Übereinkommen ankündigte, sondern 
auch eine verantwortungsvollere (inter-)nationale Klimapolitik. 

4.7.4.2  Formalisierte direktdemokratische Instrumente 

Dem Gesetzgeber obliegt die Pflicht, das Pariser Übereinkommen in inner-
staatliches Recht umzusetzen. Wie dies allerdings im Einzelnen geschehen 
könnte, kann wegen des Gestaltungsspielraums der Gesetzgeber nicht vor-
hergesehen werden. Kommt der Gesetzgeber der Umsetzungspflicht nicht 
oder nicht ausreichend nach, stehen der Zivilgesellschaft innerstaatliche 
(Nach-)Steuerungsinstrumente zur Verfügung. Zu den bereits aufgezeigten 
transnationalen Einflussinstrumenten gesellen sich formalisierte Entschei-
dungsverfahren der direkten Demokratie, die zur innerstaatlichen Umset-
zung und Einhaltung des Pariser Übereinkommens genutzt werden.1502 

 
1501 Zum Austritt der USA s. Unterkapitel 2.1. 
1502 Ausführlich zu Elementen der direkten Demokratie s. Altman, Citizenship and Contem-

porary Direct Democracy, 2019. 
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Hierunter fallen verbindliche Petitionsverfahren,1503 Initiativverfahren oder 
Volksabstimmungsverfahren. Unter Initiativerfahren fallen beispielsweise 
Volksinitiativen1504 oder Europäische Bürgerinitiativen (EBI)1505. Fridays-for-
Future-Engagierte starteten im August 2019 beispielsweise eine Europäische 
Bürgerinitiative mit dem Titel „Actions on Climate Emergency“, die Forde-
rungen für die europäische Klimaschutzpolitik enthält.1506 Zu Volksabstim-
mungsverfahren zählen Volksbegehren,1507 Volksentscheide oder -abstim-
mungen. Die klimabewegte Zivilgesellschaft nutzt die Verfahren innerhalb 
der (supra-)nationalen Rechtsordnungen, um die kommunale,1508 subnatio-
nale, nationale sowie europäische Klimaschutzpolitik dahingehend zu beein-
flussen, dass sie sich an die verbindlichen Pariser Zielmarken ausrichtet. 

Da die wenigsten Staaten dieser Erde teilhabeorientierte Demokratien sind, 
die direktdemokratische Instrumente in ihre politischen Systeme (restriktiv) 
verankert haben,1509 stehen diese hauptsächlich den in den liberalen Demo-
kratien verfassten westlichen Umwelt-NGOs zur Verfügung. 

 
1503 Z. B. Petition 110043 „Wirtschaftspolitik - Konsequente Ausrichtung eines zukünftigen 

Konjunkturpakets anhand sozial-ökologischer Leitlinien“ v. 21.4.2020, Petition 94357 
„Ausrufung eines Klima-Notstandes innerhalb der nächsten drei Monate zum Errei-
chen einer effektiven Klimapolitik“ v. 2.5.2019 oder Petition 92294 „Verabschiedung ei-
nes verbindlichen, sektorübergreifenden Klimaschutzgesetzes“ v. 17.3.2019 an den Pe-
titionsausschuss des deutschen Bundestages. 

1504 Z. B. die schweizerische Gletscherinitiative des Vereins Klimaschutz Schweiz, Initiativtext, 
<gletscher-initiative.ch/initativtext/> (Stand: 31.7.2020). 

1505 Z. B. Registrierungsnr. ECI(2019)000006, 000009 u. 000011. 
1506 Registrierungsnr. ECI(2019)000015; s. Forderungskatalog auf Fridays-for-Future, Home, 

<eci.fridaysforfuture.org> (Stand: 20.6.2021). 
1507 Z. B. das bayerische Energiewende-Volksbegehren „Klimaschutz in die Verfassung“ 

des Vereins „Klimaschutz - Bayerns Zukunft“, Gesetzestext, <klimaschutz-in-die-verfas-
sung.de/index.php/ das-volksbegehren> (Stand: 18.2.2020). 

1508 Z. B. arbeitet der dt. Verein GermanZero e. V. an einer Mustervorlage für kommunale 
„KlimaEntscheide“, damit die BRD bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Nach eige-
nen Angaben sind derzeit in 20 dt. Städten Klimaentscheide geplant, s. GermanZero, Be-
reits aktive Teams, <germanzero.de/aktive-klimaentscheide> (Stand: 24.4.2021). Zu-
sätzlich haben sich bereits rund 30 dt. Städte zur Klimaneutralität vor dem Jahr 2050 
verpflichtet oder bekannt. 

1509 Bekanntes Bsp. ist die Schweiz, wo Initiativen u. Referenden als direktdemokratische 
Elemente im politischen System verankert sind. 
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4.7.4.3  Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der Exekutive als vollziehende Gewalt eines Staates obliegt vornehmlich die 
Ausführung und Umsetzung von Gesetzen. Exekutives Handeln erfolgt zu-
meist durch Verwaltungsakte, aber auch durch Verwaltungsvorschriften, 
Pläne, öffentlich-rechtliche Satzungen oder Realakte. 

Mindestens für Umwelt-NGOs aus den 47 Aarhus- und zukünftig in den 
12 Escazú-Vertragsparteien besteht die Möglichkeit, sich an klimarelevanten 
Zulassungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und bei Pla-
nungsverfahren bestimmter klimabezogener Pläne, Programme und Politi-
ken mit Strategischer Umweltprüfung (SUP) formell zu beteiligen.1510 

Für die europäischen Mitgliedstaaten verlangt die UVP-Richtlinie seit jeher, 
dass Klimafaktoren in der UVP zu berücksichtigen sind.1511 Dies betrifft ins-
besondere die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen von Projekten 
auf die Luft und das Makro- oder Globalklima, unter anderem THG-Emissi-
onen, die von einem Projekt, wie beispielsweise einer Industrie- oder Tier-
mastanlage, ausgehen können.1512 Die UVP-Änderungsrichtlinie 2014/52/ 
EU verlangt nunmehr, dass „erhebliche“ Auswirkungen eines Projekts auf 
die Faktoren Luft und Klima zu identifizieren, zu beschreiben und zu bewer-

 
1510 Ausführlich zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei Aarhus-Parteien s. UNECE, The Aarhus 

Convention, 2014, S. 119–185. 
1511 Art. 3 Gedankenstrich 2 UVP-RL 1985; so a. UBA, UVP- Änderungsrichtlinie 2014/52/ 

EU und Klimawandel, 2020, S. 46; a. A. BVerwG, Beschl. v. 22.6.2015 – 4 B 59/14, bei 
der Klage einer Naturschutzvereinigung (Bund Naturschutz in Bayern e. V.) gegen ei-
nen Planfeststellungsbeschluss zur Erweiterung des Flughafens München um eine 3. 
Start- u. Landebahn. Das BVerwG lehnte sehr deutlich die UVP-Relevanz globaler Kli-
maveränderungen in Folge von THG-Emissionen des Luftverkehrs ab. Der Beschluss 
bestätigt jedoch, dass durch die UVP-Änderungs-RL 2014, insb. Erwägungsgrund 13 
(„Der Klimawandel wird weiter Umweltschäden verursachen und die wirtschaftliche 
Entwicklung gefährden. Diesbezüglich ist es angezeigt, die Auswirkungen von Projek-
ten auf das Klima (z. B. Treibhausgasemissionen) und ihre Anfälligkeit in Bezug auf 
den Klimawandel zu bewerten“.) das Prüfprogramm erweitert wurde, so dass die THG-
Emissionen sowie der Aspekt des Globalklimas nun als Gegenstand der UVP hinzutritt 
(Rn. 42). 

1512 Ausführlich zum Klimawandel als in der UVP zu berücksichtigender Gesichtspunkt s. 
UBA, Grund-lagen der Berücksichtigung des Klimawandels in UVP und SUP, 2018, 
insb. Unterkapitel 5.1. 



Kathleen Pauleweit 

296 

 

ten sind (sog. Klimaverträglichkeitsprüfung).1513 Die Öffentlichkeit ist elekt-
ronisch zu beteiligen. Genauer gesagt verlangt Art. 6 Abs. 5 S. 2 der Richtlinie, 
dass die Mitgliedstaaten die „einschlägigen Informationen der Öffentlichkeit 
auf der angemessenen Verwaltungsebene elektronisch zugänglich“ machen, 
„wenigstens über ein zentrales Portal oder über einfach zugängliche Zu-
gangspunkte“. 

Deutschland hat mit dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der UVP 
vom 20. Juli 2017 den § 20 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) mit Wirkung zum 29. Juli 2017 neu gefasst. § 20 Abs. 1f. UVPG 
sieht die Einrichtung und den Betrieb von zentralen Internetportalen vor,1514 
um Zulassungsverfahren von Bundes- und Landesbehörden auf elektroni-
schem Wege öffentlich bekannt zu machen. Umwelt-NGOs können sich auf 
den Portalen1515 zu klimarelevanten Projekten1516 informieren.1517 Problema-
tisch ist, dass die Zulassungsbehörden einen Großteil der UVP-pflichtigen 
Projekte nicht auf den zentralen Internetportalen des Bundes und der Länder 
veröffentlichen.1518 

 
1513 Art. 3 Abs. 1 lit. c UVP-Änderungs-RL 2014/52/EU. 
1514 Konkretisiert seit 11.11.2020 durch die UVP-Portale-Verordnung. 
1515 S. UVP-Portal des Bundes, <uvp-portal.de/> u. UVP-Verbundportal der Länder, <uvp-

verbund.de/start-seite> (Stand: 18.4.2021). 
1516 Z. B. das Genehmigungsverfahren gem. § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BlmSchG) für die Errichtung u. den Betrieb der sog. „Tesla-Fabrik“ in Brandenburg, s. 
UVP-Verbundportal, Errichtung u. Betrieb einer Anlage für den Bau u. die Montage von 
Elektrofahrzeugen mit einer Kapazität von jeweils 100.000 Stück oder mehr je Jahr am 
Standort 15537 Grünheide (Mark) - Reg.-Nr.: G078 19 (zuletzt geändert am 3.1.2020), 
<uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=94AFADF0-92F1-44EA-AA54-E1CD7C0FF 
6AD&plugid=/ingrid-group:ige-iplug-bb&docid=94AFADF0-92F1-44EA-AA54-E1CD 
7C0FF6AD> (Stand. 10.3.2020). 

1517 Zu aktiven Unterrichtungspflichten der dt. Behörden s. a. § 10 Abs. 2 Nr. 5 UIG: „Zu-
lassungsentscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben“. 

1518 Zu elektronischen Informationspflichten u. Defiziten bei elektronischen Öffentlichkeits-
beteiligungsverfahren Pauleweit/Zschiesche ua, Öffentlichkeitsbeteiligung bei Infrastruk-
turprojekten in der Bundesrepublik Deutschland, 2021. 
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Zählen Umwelt-NGOs zum Kreis der betroffenen Öffentlichkeit1519 ist ihnen 
im Rahmen des öffentlichen Beteiligungsverfahren gemäß der §§ 18ff. UVPG 
Gelegenheit zur schriftlichen und mündlichen Äußerung zu geben. Die Äu-
ßerungen der beteiligten Natur- und Umweltschutzvereinigungen, deren sat-
zungsmäßiger Aufgabenbereich durch die Zulassungsentscheidung berührt 
werden, sind bei der behördlichen Entscheidung zu berücksichtigen.1520 Da-
mit können Vereinigungen darauf hinwirken, dass die Zulassungsbehörden 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft1521 bei klimarelevanten 
Vorhaben stärker oder überhaupt bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.1522 

Auch bei klimarelevanten SUP-pflichtigen Plänen1523 und Programmen ist 
die europäische Öffentlichkeit in den EU-Mitgliedstaaten zu beteiligen.1524 
Die SUP-pflichtigen Pläne und Programme enthalten teilweise sogar in grö-
ßerem Umfang Aktivitäten als einzelne UVP-pflichtige Vorhaben, die Treib-
hausgase emittieren oder die Emissionen einsparen.1525 Deutsche Beispiele 
sind die Klimaschutzprogramme auf Bundesebene1526 und die Klimaschutz-
pläne auf Landesebene, die von vornherein darauf ausgerichtet sind, THG-
Emissionen einzusparen. Die für die THG-Emissionen geltenden nationalen 
strategischen Zielsetzungen sind dabei eher für die Planebene als für die Pro-
jektebene operationalisierbar.1527 

 
1519 § 2 Abs. 9 2. Hs. UVPG i. V. m. § 18 Abs. 1 S. 1 UVPG; s. a. Unterstützungsfunktion von 

anerkannten Umweltschutzvereinigungen in § 18 Abs. 1 S. 2 UVPG. 
1520 S. § 26 Abs. 1 Nr. 3 lit d UVPG: „Äußerungen der Öffentlichkeit […] in der Zulassungs-

entscheidung berücksichtigt wurden oder wie ihnen anderweitig Rechnung getragen 
wurde.“ 

1521 § 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG. 
1522 S. a. Berücksichtigungsgebot in § 13 Abs. 1 S. 1 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG). 
1523 Z. B. in der BRD bei Verkehrswegeplanungen einschließlich Bedarfspläne für u. a. Bun-

desfernstraßen oder Schienenwege (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Anlage 5 Nr. 1.1 UVPG). 
1524 Artt. 6ff. SUP-RL 2001/42/EG. 
1525 UBA, Grundlagen der Berücksichtigung des Klimawandels in UVP und SUP, 2018, 

S. 62. 
1526 Klimaschutzprogramme nach § 9 KSG (§ 35 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Anlage 5 Nr. 2.13 

UVPG). 
1527 UBA, Grundlagen der Berücksichtigung des Klimawandels in UVP und SUP, 2018, 

S. 62. 
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Für die europäischen Mitgliedstaaten verlangt die 20 Jahre alte SUP-Richtli-
nie keine – im Gegensatz zur 2014 angepassten UVP-Richtlinie – zentrale 
elektronische Veröffentlichung der Pläne und Programme. Auch der deut-
sche Gesetzgeber hat keine mit § 20 Abs. 1 UVPG vergleichbare Regelung ge-
troffen. 

Aufgrund der fehlenden zentralen Information der Öffentlichkeit, ist die Be-
teiligung von Umwelt-NGOs bei klimarelevanten Plänen und Programmen 
dahingehend erschwert, dass sie zunächst überhaupt Kenntnis über die Ent-
würfe der Pläne und Programme sowie der Umweltberichte erlangen müs-
sen, um fristwahrend Stellung nehmen zu können. 

Zusammenfassend sind in der Bundesrepublik Deutschland zwei Defizite für 
die formelle Beteiligung von Umwelt-NGOs herauszustellen: zum einen die 
ungenügende zentrale Information der Öffentlichkeit über klimarelevante 
Projekte auf den zentralen UVP-Portalen und zum anderen das Fehlen elekt-
ronischer Veröffentlichungspflichten von SUP-pflichtigen Plänen und Pro-
grammen auf zentralen Internetportalen.1528 Die beispielhaften Defizite deu-
ten an, dass selbst in liberalen Demokratien, wo die verfassten Umwelt-
NGOs einen weitgehend freien Zugang zum Internet und Verfahrensdoku-
menten besitzen, den NGOs zahlreiche Hürden entgegenstehen, sich an kli-
marelevanten Entscheidungsverfahren effektiv zu beteiligen (z. B. auch Kos-
ten für Umweltinformationsanfragen, fehlende In-House-Expertise und Res-
sourcen zur Kenntniserlangung zu relevanten Verfahren oder zur Verfas-
sung von Einwendungen). 

4.7.4.4  Umweltverbandsklagen 

Wenn die Gesetzgebung und die Exekutive rechtliche Pflichten nicht umset-
zen oder erfüllen, obliegt deren Durchsetzung der Rechtsprechung. Anders 
formuliert bedeutet dies, dass auch die dritte Gewalt, die Gerichte und ge-

 
1528 Zur Behebung dieser Defizite in der BRD u. EU s. Unterkapitel 5.4.2 u. 5.4.3. 
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richtsähnliche Gremien, als letzte Instanzen zu einem effektiven globalen Kli-
maschutz beitragen.1529 Bei Umweltverbandsklagen1530 werden Umwelt-
NGOs im Sinne einer „prokuratorischen Rechtsstellung“1531 stellvertre-
tend1532 als „Sachwalter des Klimaschutzes“1533 tätig. Rechtsschutzmöglich-
keiten für Umwelt-NGOs befördern somit die Umsetzung und Befolgung der 
vertragsstaatlichen Pariser Pflichten.1534 

Die folgenden Unterkapitel beschreiben, inwiefern Umwelt-NGOs, internati-
onale und nationale Gerichtsverfahren (4.7.4.4.1 und 4.7.4.4.2) zur UNFCCC-
externen, dezentralen gerichtlichen Kontrolle nutzen (können). 

4.7.4.4.1  Internationale Gerichtsbarkeit 

Bei dem internationalen Aushandlungsprozess zum Pariser Übereinkommen 
diskutierte die Staatengemeinschaft diverse institutionelle Durchsetzungs-
mechanismen, wie beispielsweise gerichtliche oder gerichtsähnliche Instan-
zen auf völkerrechtlicher Ebene.1535 Letztlich hat die Staatengemeinschaft we-
der einen internationalen Klimagerichtshof1536 noch ein Internationales Tri-
bunal für Klimagerechtigkeit mit Sanktionsfunktion etabliert, die die Einhal-
tung der nationalen Klimabeiträge und der weiteren Völkervertragspflichten 
zwangsbewehrt durchsetzen könnten. Zu bedenken ist jedoch, dass das Pari-
ser Übereinkommen wahrscheinlich nie zustande gekommen wäre, hätten ei-
nige Staaten oder Allianzen auf eine wirksame Gerichtsbarkeit und Sanktio-
nierung bestanden. 

 
1529 Dazu ausführlich Preston, J Environmental Law 28 (2016), 11ff.; s. a. Fisher/Scotford, J En-

vironmental Law 28 (2016), 1ff. 
1530 In Abgrenzung zu Individualklagen im Umweltbereich. Rechtsvergleichend zum über-

individuellen Umweltrechtsschutz s. Dikaios, Überindividueller Umweltrechtsschutz 
am Beispiel der altruistischen Verbandsklage in der deutschen, griechischen und euro-
päischen Rechtsordnung; Teilband 1, 2018. 

1531 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, 78 m. w. N. 
1532 Ausführlich in Unterkapitel 4.4.2 u. 4.4.3. 
1533 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, 55, 58, 61, 74, 113. 
1534 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
1535 Zur Verhandlungsgeschichte s. Voigt, RECIEL 25 (2016), 161 (162–164). 
1536 Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 43. 
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Die Staatengemeinschaft hat sich lediglich zum weichen Instrument eines 
Unterstützungskomitees durchgerungen, das aufgrund seiner Konzeption 
nicht als zentrale Kontrollinstanz zur Überwachung der Einhaltung der Kli-
maziele durch die Vertragsparteien fungieren kann.1537 Jegliche künftigen Be-
strebungen (von Umwelt-NGOs), eine wirksame Gerichtsbarkeit und harte 
Sanktionen innerhalb des Pariser oder UNFCCC-Regimes zu integrieren, lau-
fen stets Gefahr, dass Vertragsstaaten von den Klimaschutzverträgen zurück-
treten und eine Kettenreaktion von Austritten auslösen. Nicht völkervertrag-
lich verpflichtete Staaten könnten die Vertragszielerreichung, die Erderwär-
mung auf 1,5 bzw. 2 Grad Celsius zu begrenzen, durch ihre THG-Emissionen 
unmöglich machen. 

Auch außerhalb des UNFCCC-Regimes existiert kein spezialisierter interna-
tionaler Umweltgerichtshof1538 oder kein internationales Umwelttribunal, 
sondern unzählige internationale Schiedsgerichte1539 und Gerichte, vor denen 
klimawandelbedingte oder klimawandelbezogene Streitigkeiten befriedet 
werden können.1540 Beispiele sind der Internationale Seegerichtshof (ISGH) 
oder der Ständige Schiedshof (PCA).1541 

Auch der Internationale Gerichtshof (IGH)1542 kann sich mit Streitigkeiten 
über die Auslegung oder Anwendung der Rahmenkonvention oder des Pa-
riser Übereinkommens befassen, sofern sich die Pariser Vertragsparteien frei-

 
1537 Zum Art. 15-Komitee s. Unterkapitel 3.2.3.2 u. 4.7.2.1. 
1538 Gründung befürwortet von Zengerling, Greening International Jurisprudence, 2013; 

Kampagne von ICE Coalition, Courts, <icecoalition.org/courts-welcome> (Stand: 31.7. 
2020). 

1539 Ausführlich zur Rolle von Schlichtungen u. alternativen Streitbeilegungsmethoden, wie 
Mediationen, der Internationalen Handelskammer s. International Chamber of Commerce, 
Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and ADR, 2019. 

1540 Ausführlich zu Rechtsstreitigkeiten nach dem Völkerrecht s. Schwarte/Byrne, OGEL 20 
11, 1ff. 

1541 Zur Rolle des engl. Permanent Court of Arbitration (PCA) s. Levine, Transnational Dis-
pute Management 2018, 1ff. 

1542 Ausführlich zur Rolle des IGHs zur Entschleunigung des Klimawandels s. Bodansky, 
Ariz. St. L. J. 49 (2017), 689ff.; Strauss in W. Burns/Osofsky (Hrsg.), Adjudicating Cli-
mate Change, 2009, 334. 
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willig der Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs unterwerfen.1543 
Der Internationale Gerichtshofs,1544 der eine aktive Fallbelastung von etwa 
zehn Fällen pro Jahr hat,1545 ist das Hauptrechtssprechungs-organ der Ver-
einten Nationen.1546 Der Gerichtshof gründete im Jahr 1993 eine Umweltkam-
mer, die sich 2006 aufgrund fehlender Streitverfahren wieder auflöste.1547 Vor 
dem Gericht sind gemäß Art. 34 Abs. 1 IGH-Statut nur Nationalstaaten par-
teifähig. Der Internationale Gerichtshof kann auch für ein Gutachten, eine so-
genannte englisch Advisory Opinion,1548 angerufen werden.1549 Gemäß 
Art. 65 Abs. 1 IGH-Statut i. V. m. Art. 96 Abs. 1 UN-Charta sind zurzeit le-
diglich die UN-Generalversammlung und der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen1550 berechtigt, zu Rechtsfragen Gutachten vom Gerichtshof einzu-
holen. 

 
1543 Art. 24 PÜ i. V. m. Art. 14 Abs. 2 lit. a UNFCCC. Alternativ sieht Art. 14 UNFCCC a. 

Schiedsgerichts- oder Vergleichsverfahren vor. 
1544 Ausführlich Ku in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Nations, 

2018, 190ff. 
1545 Ku in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Nations, 2018, 190 

(193). 
1546 Gem. Art. 1 IGH-Statut. 
1547 Ku in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford Handbook on the United Nations, 2018, 190 

(206). 
1548 Art. 96 UN-Charta u. Kapitel IV IGH-Statut; s. a. Ku in Weiss/Daws (Hrsg.), The Oxford 

Handbook on the United Nations, 2018, 190 (197–201). 
1549 Z. B. in den Jahren 1993 u. 1994 zur Frage der Rechtmäßigkeit der Bedrohung oder des 

Einsatzes von Kernwaffen, in IGH, Legality of the threat of use of nuclear weapons, 
Advisory Opinion v. 8.7. 1996, I.C.J. Reports 1996, S. 226, Abs. 29: “The Court recognizes 
that the environment is under daily threat [and] also recognizes that the environment 
is not an abstraction but represents the living space, the quality of life and the very 
health of human beings, including generations unborn. The existence of the general ob-
ligation of States to ensure that activities within their jurisdiction and control respect 
the environment of other States or of areas beyond national control is now part of the 
corpus of international law relating to the environment.” 

1550 Zu Möglichkeiten des Engagements des UN-Sicherheitsrat im Bereich des Klimawan-
dels s. Murphy-Gregory, Environmental Politics 27 (2017), 320ff. 
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Demzufolge können transnationale Umwelt-NGOs weder Verfahren initiie-
ren1551 noch den Internationalen Gerichtshof zu einem Rechtsgutachten auf-
fordern.1552 Nichtsdestotrotz können Umwelt-NGOs Staaten unterstützen, 
die internationale klimawandelbedingte oder klimawandelbezogene Streit-
verfahren beabsichtigen. Beachtenswert ist hier vor allem die Zusammenar-
beit zwischen Umwelt-NGOs und den auf kleinen Inseln gelegenen Staaten, 
die besonders vom Klimawandel bedroht sind. Ferner unterstützen Umwelt-
NGOs diejenigen Staaten, die völkervertragliche oder völkergewohnheits-
rechtliche Pflichten rund um den Klimawandel, unter anderem Haftungs- 
und Zurechnungsfragen,1553 mittels eines Rechtsgutachtens durch den Inter-
nationalen Gerichtshof beantworten lassen wollen.1554 

Neben dem Internationalen Gerichtshof1555 besteht der Internationale Straf-
gerichtshof (IStGH), der natürliche Personen für schwerste Völkerrechtsver-
brechen, wie Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft. 
Denkbar wäre, dass individuelle Staats- und Regierungschefinnen und -
chefs, Mitglieder von Regierungen oder nationaler Parlamente oder sonstige 
Personen mit amtlicher Eigenschaft, beispielsweise der OPEC-Staaten,1556 
sich strafrechtlich verantworten müssten. Jedoch ist in dem in Art. 5 Abs. 1 
Rom-Statut enthaltenden Katalog der ahndungsfähigen Straftatbestände, der 

 
1551 Im Gegensatz zu Individualbeschwerden durch NGOs z. B. vor dem EGMR (gem. Art. 

34 EMRK) oder dem Afrikanischen Gerichtshofs der Menschenrechte u. der Rechte der 
Völker (gem. Art. 5 Abs. 3 Ouagadougou Protokoll). 

1552 Zur Nutzung internationaler Verfahren im Umweltbereich durch Umwelt-NGOs s. 
Zengerling, Greening International Jurisprudence, 2013. 

1553 Wewerinke-Singh/Salili, Climate Policy 2019, 1ff. 
1554 Z. B. die Aktivitäten von Pacific Islands Students Fighting Climate Change, Our Key Docu-

ments, <pacificclimateresistance.org/icj-ao-documents> (Stand: 31.7.2020); die Zusam-
menarbeit von Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Center on Sustainable 
Investment u. dem Inselstaat Vanuatu, s. Normandy Chair for Peace, Workshop on a Cli-
mate Change Advisory Opinion by the International Court of Justice, <chairpeace.hypo 
theses.org/180> (Stand: 31.7.2020); bereits dazu WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbe-
wegung, 2014, S. 56. 

1555 Zur potenziellen Rolle des IGHs für den Klimaschutz s. Voigt in Faure (Hrsg.), Elgar 
Encyclopedia of Environmental Law, 2016, 152ff. 

1556 Staaten, die der Organisation erdölexportierender Länder (engl. Organization of Petro-
leum Exporting Countries, OPEC) angehören. 
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Ökozid nicht, wie ursprünglich beabsichtigt,1557 aufgeführt. Hierbei ist der 
Ökozid als „die weitgehende Schädigung, Zerstörung oder der Verlust eines 
oder mehrerer Ökosysteme eines bestimmten Territoriums, sei es durch 
menschliches Handeln oder durch andere Ursachen, und zwar in einem sol-
chen Ausmaß, dass die friedliche Nutzung durch die Bewohner[innen und 
Bewohner] dieses Territoriums stark beeinträchtigt wurde oder wird.“,1558 zu 
verstehen. 

Jeder Vertragsstaat des Rom-Statuts kann gemäß Art. 121 Rom-Statut eine 
Änderung des Statuts vorschlagen,1559 was durch einen breiten Kreis von 
Umwelt-NGOs unterstützt wird.1560 Mit Einführung dieses internationalen 
Straftatbestandes könnten in Zukunft beispielsweise auch Geschäftsleitun-
gen von Kohle-, Erdöl- oder Erdgasunternehmen wie Exxon Mobil, BP, Che-
vron oder Shell strafrechtlich verfolgt werden, die die Folgen der Nutzung 
fossiler Brennstoffe systematisch vertuschten und ihr Geschäftsmodell wider 
besseren Wissens weiter fortführten. 

Die Einführung des Völkerrechtsverbrechens Ökozid könnte indes ins Leere 
laufen, wenn stark emittierende Vertragsparteien wie Deutschland oder Ka-
nada sich der strafrechtlichen Verfolgung durch Vertragsaustritt gemäß Art. 
127 Rom-Statut entziehen. Gewichtiger ist zudem, dass die Einführung eines 
Straftatbestandes „Ökozids“ auf nationaler Ebene sich für den Klimaschutz 
als zielführender erweisen könnte, da sich zahlreiche bedeutende Emittenten 
wie China, USA, Indien, Russland, Iran oder Indonesien ohnehin nicht der 
internationalen Strafgerichtsbarkeit unterwerfen. 

 
1557 Zur Verhandlungsgeschichte des internationalen Ökozidrechts s. Ecological Defence In-

tegrity (EDI), Relevant International Crime History, <ecocidelaw.com/summary/> 
(Stand: 31.7.2020). 

1558 Eigene Übersetzung von Higgins/Short/South, Crime Law Soc Change 59 (2013), 251 (25 
7); ausführlich zum Straftatbestand Ökozid s. Teil 3 in Higgins, Eradicating Ecocide, 
2016. 

1559 Die Malediven gaben auf der 18. Konferenz der Vertragsstaaten des Rom-Statuts des 
IStGH am 3.12.2019 eine Erklärung für die Einführung des Straftatbestandes ab, 
<asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.MDV.3.12.pdf> (Stand: 31.7.2020). 

1560 S. insb. das „Ökozid“-Projekt von Ecological Defence Integrity (EDI); s. Gauger/Rabatel-
Fernel ua, The Ecocide Project, 2013. 
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Die kurzen Ausführungen zeigen, dass die internationale Durchsetzung kli-
mavölkerrechtlicher Verträge jenseits von Menschenrechtsgerichten1561 eine 
immer noch untergeordnete Rolle spielt. Die Wirksamkeit und Steuerungs-
kraft des klimaschützenden Völkervertragsrechts hängt nach wie vor ent-
scheidend von den Möglichkeiten der Nationalstaaten ab, dieses Recht anzu-
wenden, zu legitimieren sowie durchzusetzen.1562 

Die internationale gerichtliche Kontrolle der Einhaltung der Klimaschutzver-
träge vor (noch zu gründenden) internationalen Gerichten oder quasi-ge-
richtlichen Einrichtungen, unter möglicher Einbeziehung gemeinwohlorien-
tierter Umwelt-NGOs, ist weiter zu diskutieren. Der internationale Rechts-
schutz sowie die klimaschützende Völkerrechtsordnung sind sorgsam fort-
zuentwickeln.1563 Hierbei könnte der Globale Pakt für die Umwelt den nöti-
gen Rahmen spannen.1564 

4.7.4.4.2  Nationale Gerichtsbarkeit 

Die gerichtliche Kontrolle der Befolgung der Pariser Vertragspflichten könn-
te vor internationalen (Schieds)Gerichten oder Tribunalen erfolgen, findet 
zurzeit jedoch vornehmlich dezentral innerhalb nationaler Rechtsordnungen 
statt.1565 Diesen innerstaatlichen Kontrollweg nutzen Bürgerinnen und Bür-
ger oder Umwelt-NGOs unbeachtet von anderen Staaten und ohne, dass er 
den Pariser Kompromiss oder die internationale Klimazusammenarbeit ge-
fährden würde. 

Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über dezentrale Klagetätigkeiten von 
Umwelt-NGOs, die die Befolgung des Übereinkommens stärken. Das hier be-

 
1561 S. z. B. sog. „Kinderklage zum Klimawandel“ unterstützt von Global Legal Action Net-

work (GLAN) zum Schutz von Art. 2, 8 u. 13 EMRK, das Recht auf Leben u. auf Achtung 
des Privat- u. Familienlebens, a. gegen die BRD vor Jugend für Klimagerechtigkeit/BRD et 
al., EGMR, Beschwerde Nr. 39371/20 v. 2.9.2020 (anhängig). 

1562 So a. Markus, ZaöRV 76 (2016), 715 (740). 
1563 So bereits angedeutet WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
1564 S. zum Umweltpakt Unterkapitel 5.1. 
1565 Ausführliche Beschreibung der Strukturen gerichtlicher Kontrolle im Klimaschutzrecht 

s. Saurer, ZUR 29 (2018), 679ff. 
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absichtigte Ziel ist, ein Verständnis für diesen starken und wirksamen Me-
chanismus zur Durchsetzung des Übereinkommens zu entwickeln. Diese Ar-
beit kann hingegen nicht die tausenden wegweisenden Verfahren und Ent-
scheidungen in ihrer Gänze beschreiben und auswerten,1566 sondern lediglich 
einige indikative Fälle hervorheben. Die allermeisten Klimafälle sind in aktu-
ellen Online-Datenbanken1567 systematisch erfasst. Außerdem findet die 
Rechtsprechung rund um den Klimawandel in der rechtswissenschaftlichen 
Literatur und medialen Öffentlichkeit bereits reichlich Beachtung. 

Angesichts der unzureichend ambitionierten Maßnahmen zur Eindämmung 
des Klimawandels auf allen Governance-Ebenen ist eine wachsende Zahl von 
Rechtsstreitigkeiten zum Klimawandel – die sogenannten Klimaklagen1568 – 
in den nationalen Rechtsordnungen1569 zu beobachten. Die Anzahl der Kli-
maklagen wird mit den zunehmend spürbaren Auswirkungen des Klima-
wandels in Zukunft weiter steigen. 

Die strategischen Ziele der Klimaklagen sind, die Prozesse der Dekarbonisie-
rung der Volkswirtschaften zu beschleunigen, die Regierungen und Behör-
den zu wirksamen Anpassungsmaßnahmen zu zwingen und die klimabe-
dingten Schäden und Verluste zu kompensieren. Die Rechtsstreitigkeiten zie-
len unter anderem darauf ab, dass die Legislative die Rechtsordnungen an 
die Ziele der Klimaschutzverträge und Nachhaltigkeitsziele1570 ausrichtet,1571 
das heißt klimaschützendes Recht schafft und verschärft, Regelungslücken 

 
1566 S. dazu z. B. Kahl/Weller, Climate Change Litigation, 2020; Rosin/Michaelis/Heck, Climate 

Change Litigation, 2021; Peel/Osofsky (Hrsg.), Climate Change Litigation, 2015; Nachma-
ny/Setzer, Global Trends in Climate Change Legislation and Litigation, 2018. 

1567 Sabin Center for Climate Change Law (U.S. and Non-U.S. Litigation); Grantham Re-
search Institute on Climate Change and the Environment (Litigation Cases). 

1568 Engl. climate change litigation. 
1569 U. a. vor nationalen Umweltgerichten u. -tribunalen; allgemein dazu Bechtel, UfU Paper 

2016, 1ff. 
1570 S. z. B. Environment Support Group Bangalore/Union of India et al., National Green Tribunal 

Southern Zone (Nationales Umwelttribunal), Antrag v. 27.8.2014  Antragsnr. 12/2013 
(SZ) u. 6/2013(SZ) (anhängig), <d2391rlyg4hwoh.cloudfront.net/downloads/the_en-
vironment_support_group_ba ngalore_vs_union_of_india.pdf> (Stand: 20.4.2021). 

1571 Zum neuen internationalen Rahmen durch die SDGs u. das PÜ s. Kapitel 3 u. 6 von 
Hermwille, Auf dem Weg zu einer gerechten globalen Energietransformation?, 2017. 
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schließt, Rechtsanpassungen vornimmt und klimaschädliche Regelungen re-
vidiert.1572 

Die Judikative, die in den meisten Ländern der Welt der am wenigsten poli-
tisierte Staatszweig ist, wird von den Rechtsschutzsuchenden aufgefordert, 
die Legislative und Exekutive an ihre rechtliche Verantwortung zum Schutz 
der Bevölkerung vor den unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen des 
Klimawandels zu erinnern. Konkret bedeutet dies, dass eine rechtliche Über-
prüfung der Handlungen und Unterlassungen des formellen und materiellen 
Gesetzgebers sowie der Exekutive erfolgt.1573 Die hochpolitisierte und kon-
fliktäre Klimapolitik wird in anderen Worten zunehmend in den Gerichtssä-
len ausgetragen,  Klimaschutz erfolgt sozusagen zunehmend per Gerichtsur-
teil. Die Untätigkeit der politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger 
völkervertragskonforme Lösungen auf kommunaler, regionaler, nationaler, 
supranationaler und internationaler Ebene zu finden, provoziert, dass die be-
reits ausgelasteten Gerichte und gerichtsähnlichen Gremien unnötigerweise 
mit der Lösung klimapolitischer Interessen- und Verteilungskonflikte betraut 
werden. Die Judikative wirkt damit als Motor für den internationalen Klima-
schutz. Klagende natürliche und juristische Personen sind hierbei nicht nur 
an der Lösung komplexer globaler Konflikte, sondern auch an der Durchset-
zung der von den Regierungen vereinbarten internationalen Klimaverträge 
beteiligt. 

  

 
1572 Ausführlich dazu z. B. Bouwer/Setzer, Climate Litigation as Climate Activism, 2020. 
1573 Zu Verbandsklagerechten in der BRD s. Heß, ZUR 29 (2018), 686 (687–690). 
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Das Sabin Center for Climate Change Law zählt im April 2021 weltweit ins-
gesamt über 1.768 Fälle (davon allein 1.350 in den USA),1574 wohingegen das 
Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment unter 
Anwendung einer strengeren Methodik 427 Klimaklagen1575 zählt. Von be-
sonderer Relevanz sind die zahlreichen wegweisenden Verfahren und Ent-
scheidungen in den oder gegen die stark emittierenden G20-Staaten,1576 wie 

 
1574 Sabin Center, About, <climatecasechart.com/about/> (Stand: 9.4.2021). 
1575 Grantham Research Institute, All Litigation Cases, <climate-laws.org/cclow/litigation_ 

cases> (Stand: 9.4.2021). 
1576 Zum Fehlen von u. den Potenzialen für Klimaklagen in Asien s. Lin, Climate Law 5 (20 

15), 65. 

Verfahren gegen Regierungen

THG-Emissionsminderungsziele und -handel

Grund- und Menschenrechte

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und 
Strategische Umweltprüfung (SUP)

Zugang zu Informationen

Untätigkeit zur Anpassung

Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme

Atmospheric Public Trust

Abbildung 2:  Typisierung von Klimaklagen gegen Staaten nach Kontrollmaßstab,  Quel-
le: In Anlehnung an Abbildung „Suits against the Government” auf Sabin 
Center, Non-U.S. Climate Change Litigation, <climatecasechart.com/non-
us-climate-change-litigation/> (Stand: 20.4.2020). 
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den USA1577 oder Australien,1578 oder dem europäischen Staatenverbund.1579 
In Anbetracht dieser hohen Anzahl von Rechtstreitigkeiten spielen nationale 
Gerichte eine beachtenswerte Rolle bei der Durchsetzung und Fortentwick-
lung des klimaschützenden Völkerrechts.1580 In den verschränkten Rechts-
ordnungen verhelfen zunehmend die nationalen und europäischen Gerichte 
insbesondere dem klimabezogenen Völkervertragsrecht zur Durchsetzung. 

Neben zahlreichen zunehmend1581 menschenrechtsbasierten1582 Individual-
klagen,1583 wo natürliche Personen beispielsweise bei englisch public interest 
litigation auftreten1584 oder durch Umwelt-NGOs unterstützt werden,1585 sind 

 
1577 S. z. B. „The Pennsylvania Atmospheric Trust Litigation”, Ashley Funk/Tom Wolf, Su-

preme Court of Pennsylvania (Oberster Gerichtshof), Urt. v. 14.11.2016  88 MAP 2016, 
Appeal from Final Order of Commonwealth Court, 467 MD 2015; zum Ver-
fahrensablauf Our Children’s Trust, Pennsylvania, <ourchildrenstrust.org/pennsylva-
nia> (Stand: 20.4.2020); rechtliche Einordnung von Varvaštian, Asia-Pacific Journal of 
Ocean Law and Policy 7 (2017), 209ff. 

1578 Z. B. den Rechtsstreit um die Zulassung der „Adani Coal Mine”, Australian Conservation 
Foundation Incorporated/Minister for the Environment, Federal Court of Australia (Bundes-
gerichtshof), Urt. v. 29.8.2016  QUD 1017 of 2015; dazu Schuijers, CCLR 11 (2017), 64ff. 

1579 Z. B. die europäische Nichtigkeits- u. Amtshaftungsklage namens engl. „People‘s Cli-
mate Case”, Carvalho et al./Parlament u. Rat, EuGH, Urt. v. 25.3.2021 C-565/19 P. 

1580 Zur Rolle der staatlichen Gerichte bezüglich des Völkerrechts s. Arnauld, Völkerrecht, 
2019, § 6 Rn. 461; ausführlich zur Rolle der 3. Staatsgewalt beim Klimaschutz Saiger, 
TEL 2 (2019), 1ff. Carnwath, J Environmental Law 28 (2016), 5ff. 

1581 S. zuletzt Setzer/Byrnes, Global Trends in Climate Change Litigation, 2020. 
1582 Zur Evolution u. den Potenzialen von grund- u. menschenrechtsbasierten Klimaklagen 

s. Savaresi/ Auz, Climate Law 9 (2019), 244ff.; Peel/Osofsky, TEL 7 (2018), 37ff.; Greenpeace, 
A People's Guide, 2018. 

1583 Z. B. zivilrechtliche Schadenersatzklage in Form von einer Sammelklage Sharma et 
al./Minister for the Environment, Federal Court of Australia (Bundesgerichtshof), Urt. v. 
26.5.2021 – 27.5.2021 – VID 607 of 2020. 

1584 Z. B. Ashgar Leghari/Federation of Pakistan, Lahore High Court Green Bench (Umwelt-
kammer des Obergerichts), Urt. v. 4.9.2015 u. 14.9.2015 – W.P. No. 25501/2015, <elaw.or 
g/PK_AsgharLe ghari_v_Pakistan_2015> (Stand: 20.4.2020); dazu ausführlich Peel/O-
sofsky, TEL 7 (2018), 37 (52f.). 

1585 Z. B. unterstützt die dt. Umwelt-NGO Germanwatch den dt. anhängigen Zivilrechts-
streit des peruanischen Landwirts Saúl Luciano Lliuya/RWE, OLG Hamm, Klage v. 1.2. 
2018 – 5 U 15/17 (anhängig), dazu Kling, KJ Kritische Justiz 51 (2018), 2103ff., Köck, ZUR 
28 (2017), 370ff. 
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innovative Umweltverbandsklagen zu beobachten.1586 Im April 2021 zählt 
das Grantham Research Institute 110 Umwelt-verbandsklagen oder -be-
schwerden gegen Staaten1587 oder Private1588.1589 Ein Teil dieser Verbandskla-
gen der staatlich anerkannten Umweltvereinigungen, wie beispielsweise die 
nationalen Unterorganisationen von Greenpeace oder ClientEarth, richten 
sich gegen Staaten und beabsichtigen, dass durch die richterliche Rechtspre-
chung eine Synchronisierung der internationalen (verhaltensbezogenen) 
Pflichten mit den nationalen (Ergebnis-)Pflichten der Nationalstaaten erfolgt. 
Im anglo-amerikanischen Rechtskreis beziehen sich Klimaklagen unter ande-
rem auf die englisch public trust doctrine.1590 

Zu den öffentlichkeitswirksamsten Verfahren1591 zählt die erfolgreiche Klage 
der niederländischen Stichting Urgenda. Das letztinstanzlich gewonnene 
und wegweisende Urteil1592 ist ein historischer Meilenstein, bei dem ein Ge-

 
1586 In Abgrenzung zu Tierschutz-Verbandsklage, dazu s. T. Schneider, NuR 41 (2019), 188ff.; 

Ley, Das Instrument der Tierschutz-Verbandsklage, 2018. Zu umweltrechtlichen Ver-
bandsklagen in der BRD s. UBA, Die Umweltverbandsklage in der rechtspolitischen 
Debatte, 2017; Heß, ZUR 29 (2018), 686ff.; A. Schmidt/Zschiesche, NuR 40 (2018), 443ff.; 
A. Schmidt/Schrader ua, Die Verbandsklage im Umwelt- und Naturschutzrecht, 2014. 

1587 Zu „intraföderalen Klagen“ in der föderalen BRD s. Saurer, ZUR 29 (2018), 679 (681f.). 
1588 Z. B. erfolgreiche zivilrechtliche Verbandsklage Milieudefensie et al./Royal Dutch Shell, 

Rechtbank Den Haag (Bezirksgericht), Urt. v. 26.5.2021 – C/09/571932 / HA ZA 19-379 
(engl. Version). 

1589 S. dazu Grantham Research Institute, All Litigation Cases, <climate-laws.org/cclow/liti-
gation_cases> (Stand: 20.4.2020); Auswahl beschrieben von Greenpeace BRD, Letzte In-
stanz für den Klimaschutz: Klimaklagen weltweit, <greenpeace.de/sites/www.green-
peace.de/files/publications/20181027-greenpeace-factsheet-klimaklagen-welt-
weit.pdf> (Stand: 31.7.2020). 

1590 Castillo, San Diego J. Climate & Energy L. 2015, 221ff.; Varvaštian, Asia-Pacific Journal 
of Ocean Law and Policy 7 (2017), 209ff. 

1591 Verfahrensüberblick auf Stichting Urgenda, Landmark Decision by Dutch Supreme 
Court, <urgenda.nl/en/themas/climate-case/> (Stand: 30.6.2021). 

1592 Stichting Urgenda/Staat der Nederlanden, Hoge Raad (Oberster Gerichtshof), Urt. v. 20.12. 
2019 – 19/00135, <urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Ur-
genda-v-Netherlands-20-12-2019.pdf> (Stand: 20.4.2020); zum Urt. Wegener, ZUR 30 
(2019), 3ff.; Suryapratim, CCLR 13 (2019), 130ff.; Saurer/Purnhagen, ZUR 27 (2016), 17ff.; 
Cox, JENRL 34 (2016), 143ff.; Lin, Climate Law 5 (2015), 65ff.; Franzius, ZUR 28 (2017), 
515 (525 (Fn. 66 m. w. N.)). 
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richt eine Regierung erstmals anweist, die THG-Emissionen eines Staates ein-
zudämmen, um die Menschenrechte der Bevölkerung zu schützen. Parallel 
zum international bedeutenden Rechtsstreit verschärfte die niederländische 
Regierung ihre Anstrengungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. 
Das am 28. Mai 2019 verabschiedete Klimaschutzgesetz1593 normiert, die 
quantifizierten Ziele des Königreichs der Niederlande, nämlich die THG-
Emissionen bis zum Jahr 2030 um 49 Prozent gegenüber dem Niveau von 
1990 und bis 2050 um 95 Prozent zu reduzieren. Der Nationale Energie- und 
Klimaplan (NECP) von November 20191594 und der Vorschlag für ein natio-
nales Klimaabkommen1595 von Juni 2019 enthalten die Politiken und Maßnah-
men, um die verbindlich festgelegten Ergebnisziele zu erreichen. Der soge-
nannte „Klimaatakkoord“ stellt ein gesamtgesellschaftlich getragenes Maß-
nahmenpaket verschiedener Akteure ohne Gesetzesrang dar. 

Weitere strategische Gerichtsverfahren gegen Regierungen sind an dieser 
Stelle exemplarisch zu erwähnen: die Organisation Friends of the Irish En-
vironment hat die Erarbeitung eines neuen Klimaplans bis 2050 für Irland 
gerichtlich durchgesetzt.1596 Der Verein KlimaSeniorinnen Schweiz und vier 
Personen (Frauen über 64 Jahre),1597 die von Greenpeace Schweiz unterstützt 
werden, fordern inzwischen vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-

 
1593 Klimaatwet van 2.7.2019. 
1594 S. Europäische Kommission, National Energy and Climate Plans (NECPs), <ec.europa.eu/ 

energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en#final-necps> 
(Stand: 30.6.2021). 

1595 Klimaatakkoord v. 28.6.2019, <klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documen 
ten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord.pdf> (Stand: 16.6.2020 ). 

1596 Friends of the Irish Environment CLG/Government of Ireland, Supreme Court (Oberster 
Gerichts-hof), Urt. v. 31.7.2020 – Appeal No:205/19; dazu Kelleher, The Supreme Court 
of Ireland’s decision in Friends of the Irish Environment vs. Government of Ireland 
(“Climate Case Ireland”), <ejiltalk.org/the-supreme-court-of-irelands-decision-in-frien 
ds-of-the-irish-environment-v-government-of-ireland-climate-case-ireland/?utm_sou 
rce=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2> 
(Stand: 8.4.2021). 

1597 Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et al./Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie u. Kommunikation (UVEK), Bundesgericht (BGer), Urt. v. 5.5.2020 – 1C_37/2019; 
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz ua/Schweiz, EGMR, Beschwerde Nr. 53600/20 v. 26.11. 
2020 (anhängig). 
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schenrechte eine unabhängige Prüfung der nationalen THG-Emissionsreduk-
tionsziele und eine Anpassung der beschlossenen Maßnahmen.1598 In der 
Französischen Republik reichten die vier Umwelt-NGOs Oxfam, Notre affa-
ire à tous (NAAT)1599, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme 
und Greenpeace eine Sammelklage „L’Affaire du siècle“ ein. Das Pariser Ver-
waltungsgericht erklärte den Staat schuldig, weil er in „sträflicher Unterlas-
sung“ bei der Umsetzung der Politik zur THG-Emissionsminderung 
agiere.1600 In Belgien klagt die Umwelt-NGO Klimaatzaak/L’Affaire Climat 
mit über 65.000 Mitklägerinnen und Mitklägern sowie Unterstützerinnen 
und Unterstützer seit dem Jahr 2015 gegen die belgische Bundesregierung 
und drei Regionalregierungen,1601 damit sie die THG-Emissionen reduzieren. 

Beachtenswert sind auch zwei Verfahren der britischen Umwelt-NGO Plan B 
Earth gegen den Staatsekretär für Verkehr und den Staatssekretär für Wirt-
schaft, Energie und Industriestrategie der britischen Regierung. Das erste, er-
folgreiche Verfahren1602 bezog sich auf ein bedeutendes britisches Verkehrs-
infrastrukturprojekt. Plan B Earth klagte in Zusammenarbeit mit Friends of 
the Earth, dass bei der Planung zur Erweiterung des Flughafens London Hea-

 
1598 Verfahrensdokumente unter Klimaseniorinnen, Presse & Dokumente, <klimaseniorin-

nen.ch/pressedokumente/> (Stand: 31.7.2020) u. rechtspolitische Einordnung des 
Rechtsstreits s. Bähr/Brunner/ Casper ua, JHRE 9 (2018), 194ff. 

1599 NAAT reichte a. ein Memorandum ein, in dem es den Verfassungsrat aufforderte, die 
Verabschiedung eines parlamentarischen Energie- u. Klimagesetzes für ungültig zu er-
klären, da die vorgesehenen Maßnahmen nicht ausreichen würden, um bis 2050 Kli-
maneutralität zu erreichen s. NAAT, Contribution Exterieure: Dans le cadre du contrôle 
constitutionnel a priori du projet de loi relatifàl’énergie et au climat, <notreaffairea-
tous.org/wp-content/uploads/2019/10/NAAT-Contribution-Ext%C3%A9rieure-Loi-
Energie-Climat-saisine-n%C2%B02019791DC.pdf> (Stand:1.7.2020). 

1600 Oxfam France, NAAT, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme, Greenpeace France/ 
République Française, Tribunal administratif de Paris (Verwaltungsgericht), Urt. v. 3.2.20 
21 – N°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, <laffairedusiecle.net/wp-content/uplo 
ads/2021/02/20210203-Jugement-Affaire-du-Sie%CC%80cle.pdf> (Stand: 25.4.2021). 

1601 Asbl Klimaatzaak/L’Etat belgeau niveau fédéral et al., Tribunal de Première Instance Bru-
xelles (Amtsgericht), Klage v. 12.1.2014 – R.G. n°15/4585/A (anhängig); s. a. Klimaat-
zaak, The Lawsuit in Which Everyone Wins, <klimaatzaak.eu/en> (Stand: 25.4.2021). 

1602 Plan B Earth/Secretary of State for Transport, Court of Appeal (Berufungsgericht), Urt. v. 
27.2.2020 – Court Appeal No. C1/2019/1053, <planb.earth/wp-content/uploads/2020 
/02/Court-of-Appeal-Final-Order-1.pdf> (Stand: 31.7.2020). 
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throw die Auswirkungen des Klimawandels unzureichend berücksichtigt 
wurden. Dazu entschied das zuständige Berufungsgericht: 

„The Secretary of State acted unlawfully in failing to take into account the 
Paris Agreement on Climate Change when deciding to designate the Airports 
National Policy Statement in support of the expansion of Heathrow Airport. 

The Airports National Policy Statement is of no legal effect unless and until 
the Secretary of State has undertaken a review of it in accordance with the 
relevant provisions of the Planning Act 2008.” 

Das Berufungsgericht sprach den Erweiterungsplänen für eine dritte Start-
bahn am Flughafen die rechtliche Wirkung ab, weil unterlassen wurde, die 
Ziele des Pariser Überein-kommens als Teil der Regierungspolitik bei der Pla-
nung zu berücksichtigen. Aus diesem Grund verstieß das Sekretariat gegen 
den Planning Act 2008 und die Pflicht, eine ordnungsgemäße Strategische 
Umweltprüfung (SUP) durchzuführen. Das Gericht kommt zu dem Schluss, 
dass der Plan neu erstellt werden muss. Das Gericht entschied ferner, dass 
der Sekretär beim Erstellen eines neuen Planes die Klimaauswirkungen des 
Luftverkehrs und die Auswirkungen der THG-Emissionen über das Jahr 
2050 hinaus berücksichtigen sollte. Diese beiden Auswirkungen wurden in 
der ursprünglichen Prüfung nicht berücksichtigt. Das Berufungsgericht hielt 
es nicht für notwendig, die Erweiterungspläne aufzuheben, sondern ent-
schied vielmehr, dass die angemessene Form des Ausgleichs ist, die Geneh-
migung einer neuen Start- und Landebahn des Flughafens für rechtswidrig 
zu erklären. Das Gerichtsurteil stützt sich in anderen Worten bei einer kon-
kreten Genehmigungsentscheidung eines CO₂-intensiven Verkehrsinfra-
strukturprojektes explizit auf die rechtsverbindlichen Ziele des Pariser Über-
einkommens. Das Urteil ist von internationaler Bedeutung für die Klima-
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krise, ähnlich wie das Urgenda-Urteil,1603 da es eine Blaupause für Klagen 
gegen andere fossile Infrastrukturprojekte1604 darstellt. 

Beim zweiten, weniger erfolgreichen, Verfahren1605 forderte Plan B Earth mit 
Privatpersonen von der britischen Regierung die THG-Emissionsreduktions-
ziele für das Jahr 2050, die der Climate Change Act 2008 festlegt, zu verschär-
fen. Das britische Klimaschutzgesetz legt rechtsverbindlich fest, dass das Ver-
einigte Königreich bis zum Jahr 2050 eine THG-Emissionsminderung um 80 
Prozent gegenüber dem Jahr 1990 erbringen muss. In der Bundesrepublik 
sind seit 2018 auch verstärkt strategische Klagetätigkeiten im Allgemeininte-
resse zu beobachten.1606 Die Klimaklagen mit Umweltverbandsbeteiligung, 

 
1603 S. z. B. von Urgenda inspiriertes erfolglose schwedische Verfahren „Magnolia Case“, 

PUSH Sverige, Fältbiologerna et al./Sverige regering, Stockholmstingsrätt (Amtsgericht), 
Urt. v. 15.9.2016. 

1604 S. z. B. a. US-amerikanische Verfahren King & Gardiner Farms LLC/County of Kern, Court 
of Appeal (Berufungsgericht) – Gutachten v. 25.2.2020 – Super. Ct. No. BCV-15-101666 
(anhängig); südafrikanische Verfahren „Thabametsi Case“, Earthlife Africa Johannes-
burg/Minister of Environmental Affairs et al., High Court of South Africa Gauteng Division 
(Obergericht), Urt. v. 8.3.2017 – Case number: 65662/16, <elaw.org/system/files/atta-
chments/publicresource/za.earthlife.Earthlife.6.march_.2017.pdf> (Stand: 31.7.2020); 
dazu Saiger, TEL 2 (2019), 1ff.; Saurer, ZUR 29 (2018), 679 (684). 

1605 Plan B Earth et al./The Secretary of State for Business, Energy, and Industrial Strategy, Court 
of Appeal (Berufu  ngsgericht), Urt. v. 22.1.2019 – Court Appeal No. C1/2018/1750. 

1606 Überblickshaft zu den rechtlichen Grundlagen u. Möglichkeiten für Klimaklagen gegen 
die BRD u. Unternehmen in der BRD s. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundes-
tages, Rechtliche Grundlagen und Möglichkeiten für Klima-Klagen gegen Staat und 
Unternehmen in BRD, 2016. 
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die hier skizziert werden,1607 richten sich gegen den Bundesgesetzgeber1608 
oder gegen einzelne Zulassungsbehörden. 

Durch vier Verfassungsbeschwerden1609 hatte sich das Bundesverfassungsge-
richt mit dem völkerrechtskonformen sowie inter- und intragenerational ge-
rechten Klima- und Grundrechtsschutz zu befassen. In seinem bahnbrechen-
den Klimaurteil vom 24. März 2021 stellte das Gericht fest, dass das erst Ende 
2019 beschlossene Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) nur in Teilen mit den 
Grund- und Freiheitsrechten vereinbar ist. Das Urteil reiht sich in den Weg 
vom niederländischen Urgenda-Urteil, dem irischen Friends of the Irish En-
vironment-Urteil und dem französischen Urteil der vier Umwelt-NGOs ein. 
Der Beschluss ist nicht nur die erste erfolgreiche Umweltklage vor dem deut-
schen Verfassungsgericht, sondern auch eine der ausführlichsten, weitestge-
henden und international bedeutendsten Umwelturteile, das die Rechtspre-
chung in den kommenden Jahren weltweit beeinflussen wird. 

Am 22. November 2018 reichten der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) e. V. mit dem Solarenergie-Förderverein Deutschland 
e.V. (SFV) sowie elf Individualklägerinnen und -klägern, darunter der CSU-
Politiker Josef Göppel und der Erneuerbare-Energien-Professor Dr. Volker 

 
1607 S. a. von Germanwatch unterstützte Zivilrechtsklage Saúl Luciano Lliuya/RWE, OLG 

Hamm, Klage v. 1.2.2018 – 5 U 15/17 (anhängig); dazu Kling, KJ Kritische Justiz 51 
(2018), 2103ff., Köck, ZUR 28 (2017), 370ff. 

1608 S. u. a. a. Bio-Bauernfamilien u. Greenpeace/Bundesregierung, VG Berlin, Urt. v. 31.10.2019 
– 10 K 412.18. Das VG wies die allgemeine Leistungsklage zur Einhaltung des dt. Kli-
maschutzprogrammes 2020 von Greenpeace u. 13 Individualklägerinnen u. -klägern 
aufgrund mangelnder Klagebefugnis für unzulässig ab. Ausschlaggebend für diese 
Entscheidung war, dass durch die Untätigkeit der Bundesregierung die Verletzung ei-
nes subjektiv-öffentlichen Rechts möglich sein muss. Das Gericht ist der Überzeugung, 
dass die Klägergemeinschaft ihr Begehren nicht auf den Beschluss des Bundeskabinetts 
v. 3.12.2014 – das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 – stützen kann. Dieser Kabi-
nettsbeschluss stellt eine politische Absichtserklärung dar, enthält aber keine rechtsver-
bindliche Regelung mit Außenwirkung, auf die sich die Klägergemeinschaft berufen 
könnte. Zudem hätte die Regierung das Klimaschutzziel 2020 durch den mit Kabinetts-
beschluss v. 9.10.2019 verabschiedeten Regierungsentwurf zum KSG in zulässiger 
Weise hinausgeschoben. 

1609 Klimaverfasssungsbeschwerden, BVerfG, Beschluss v. 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 
78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20 (Klimaschutz), Rn. 1–270. 
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Quaschning, eine erste Beschwerde gegen das Unterlassen geeigneter gesetz-
licher Vorschriften und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
durch Deutschland ein.1610 Alle weiteren gemeinsam behandelten Verfas-
sungsbeschwerden zum Klima- und Grundrechtsschutz wurden im Jahr 2020 
eingereicht. Zwei Beschwerden unterstützte die Deutsche Umwelthilfe 
(DUH) e. V.1611 Eine weitere Beschwerde unterstützen die Umweltverbände 
Germanwatch, Protect the Planet, Greenpeace und die DUH. Die vierte öf-
fentlichkeitswirksame Verfassungsbeschwerde von neun Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen,1612 darunter die deutsche FFF-Aktivistin Luisa-Marie 
Neubauer, richtete sich gegen das gesetzgeberische Unterlassen im Zusam-
menhang mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz. Das Klagebündnis bat das Ge-
richt festzustellen, dass das Klimaschutzgesetz nicht verfassungskonform ist. 
Der Bundesgesetzgeber sei verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Frist Ge-
setze mit einem schlüssigen THG-Reduktionspfad hin zur Treibhausgasneut-
ralität zu erlassen und umzusetzen. 

Am 29. April 20201 veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht seinen 
Klimabeschluss. Darin heißt es, dass das Grundgesetz auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen vor 
den Folgen des Klimawandels schützt. Den Gesetzgeber trifft eine intertem-
porale Freiheitssicherungspflicht, die sich aus den Freiheitsrechten, insbeson-
dere aus Art. 2 Abs. 1 GG, ableitet und durch die Staatszielbestimmung in 
Art. 20a GG aufgeladen wird. Der Gesetzgeber muss angemessen auf die Kli-
makrise reagieren, indem er das für Deutschland bestehende Emissionsrest-
budget berücksichtigt (sog. Budgetansatz). Für den deutschen Klimaschutz 
heißt das, dass Deutschland seinen Anteil zur Treibhausgasreduktion gene-
rationengerecht leisten muss, um so die Erderwärmung auf deutlich unter 

 
1610 Göppel et al., 1 BvR 2656/18; Hintergrund dazu Ekardt/Wieding/Zorn, Sustainability 10 

(2018), 2812ff. 
1611 Beschwerde v. 10.1.2020 von 10 Kinder u. Jugendlichen im Alter von 11-22 Jahren (Stein-

metz et al., 1 BvR 96/20) u. Beschwerde v. 10.1.2020 von 15 Betroffenen aus Bangladesch 
u. Nepal, die durch den fortschreitenden Klimawandel unmittelbar bedroht sind (Yi Yi 
Prue et al., 1 BvR 78/20). 

1612 Neubauer et al., 1 BvR 288/20. 



Kathleen Pauleweit 

316 

 

zwei Grad Celsius und möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen, wie es im 
Pariser Übereinkommen verbindlich vereinbart wurde. Nicht nur das Tem-
peraturziel, sondern auch das Ziel der Klimaneutralität ist in Art. 20a GG als 
Klimaschutzgebot enthalten und genießt damit Verfassungsrang.1613 

Das Gericht begründet seinen wegweisenden Beschluss damit,1614 dass die 
Bestimmungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes über die deutschen Klima-
schutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen jährlichen Emissionsmen-
gen insofern mit den Grundrechten unvereinbar sind, als hinreichende Maß-
gaben für die weitere THG-Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlen. Das 
Gesetz verpflichtet dazu, die THG-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegen-
über 1990 zu mindern und legt durch sektorenbezogene Jahresemissions-
mengen die bis dahin geltenden Reduktionspfade fest.1615 Zwar stellt das Ge-
richt nicht fest, dass der Gesetzgeber mit diesen Regelungen gegen seine 
grundrechtlichen Schutzpflichten, die Beschwerdeführenden vor den Gefah-
ren des Klimawandels zu schützen, oder gegen das Klimaschutzgebot des 
Art. 20a GG verstoßen hat. Die zum Teil noch sehr jungen Beschwerdefüh-
renden sind durch die angegriffenen Regelungen aber in ihren Freiheitsrech-
ten verletzt. Die Vorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten 
unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030. Dass THG-Emissionen gemindert 
werden müssen, folgt dem Gericht nach auch aus dem Grundgesetz. Das ver-
fassungsrechtliche Klimaschutzziel des Art. 20a GG ist dahingehend konkre-
tisiert, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur dem Pariser Tem-
peraturziel entsprechend zu begrenzen. Um das zu erreichen, müssen die 
nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer dringender und 
kurzfristiger erbracht werden. Von diesen künftigen Emissionsminderungs-

 
1613 So argumentiert in Vortrag v. 7.5.2021 von Schlacke, Rechtliche Gestaltungsmöglichkei-

ten auf dem Weg der Klimaneutralität, 6. Bucerius Energy Law Day „Kompensations-
mechanismen im Klimaschutzrecht“. 

1614 S. BVerfG, Urt. v. 24.3.2021, Rn. 142ff.; s. a. Pressemitteilung Nr. 31/2021 v. 29.4.2021 
des BVerfG, Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolg-
reich, <bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg 
21-031.html> (Stand: 2.5.2021). 

1615 § 3 Abs. 1 u. § 4 Abs. 1 S. 3 KSG i. V. m. Anlage 2. 
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pflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu 
alle Bereiche menschlichen Lebens mit THG-Emissionen verbunden ist. Da-
mit ist die Freiheit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht. Der 
Gesetzgeber hätte daher zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit 
Vorkehrungen treffen müssen, um diese hohen Lasten abzumildern. Zu dem 
danach gebotenen rechtzeitigen Übergang zur Klimaneutralität reichen die 
gesetzlichen Maßgaben für die Fortschreibung des Reduktionspfads der 
THG-Emissionen ab dem Jahr 2031 nicht aus. Der Gesetzgeber ist verpflich-
tet, die wissenschaftsbasierte Fortschreibung der Minderungsziele der THG-
Emissionen für die Zeiträume nach 2030 näher auszugestalten.1616 Bis Ende 
2022 muss der Gesetzgeber nun darlegen, welche schlüssigen und generatio-
nengerechten Reduktionspfade ab 2031 vorgesehen sind.1617 In Zukunft wird 
wohl darüber gestritten werden, ob auch einzelne sektorenbezogenen Emis-
sionsreduktionsziele verfassungsgerichtlich einklagbar sind.1618 

Zugleich hat das höchste deutsche Gericht mit seinem Beschluss zur Subjek-
tivierung des Art. 20a GG beigetragen und das Klimaschutzgebot in den 
Kreis justiziabler Normen aufgenommen. Diese Entscheidung wird zukünf-
tig auch Folgen für die Umweltverbandsklagerechte entfalten,1619 wenngleich 
das Verfassungsgericht den mitbeschwerenden Umweltverbänden, dem 
BUND und dem SFV, in diesem Verfahren keine Beschwerdebefugnis zuge-
stand. Die Verbände machten zwar geltend, aufgrund von Art. 2 Abs. 1 GG 
in Verbindung mit Art. 19 Abs. 3 GG und Art. 20a GG im Lichte des Art. 47 
Grundrechte-charta (GRCh) als „Anwälte der Natur“ zu agieren, was das 
Bundesverfassungsgericht allerdings zurückwies. Eine altruistische Be-
schwerdebefugnis für Umweltverbände sehe das Grundgesetz und das Ver-

 
1616 BVerfG, Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich, 

Pressemitteilung Nr. 31/2021 v. 29.4.2021, <bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs 
/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html> (Stand: 2.5.2021). 

1617 BVerfG, Beschluss v. 24.3.2021, Rn. 268. 
1618 Vortrag v. 7.5.2021 von Schlacke, Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten auf dem Weg der 

Klimaneutralität, 6. Bucerius Energy Law Day „Kompensationsmechanismen im Kli-
maschutzrecht“. 

1619 Ibid. 
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fassungsprozessrecht nicht vor.1620 Die Umwelt-NGOs können das Vorneh-
men von Klimaschutzmaßnahmen somit ohne eigene Grundrechtsverletzung 
nicht vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen.1621 

Den anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen gemäß § 3 Um-
wRG steht jedoch der Verwaltungsgerichtsweg bei klimabezogenen Rechts-
streitigkeiten offen. So klagt unter anderem die DUH in mehreren Fällen ge-
gen die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord-Stream-2.1622 Der Verein lässt ge-
richtlich klären, ob Bau und Betrieb fossiler Infrastrukturprojekte dieser Grö-
ßenordnung mit deutscher und europäischer Klimaschutz-gesetzgebung ver-
einbar sind. Die DUH vertritt im anhängigen Verfahren1623 die Rechtsauf-fas-
sung, dass die UVP-Richtlinie Großprojekte mit solch gravierenden Methan- 
und CO₂-Emissionen schon heute ausschließt. Obwohl Nord Stream 2 das 
größte fossile Projekt Europas ist, werden die Umweltauswirkungen der 
Pipeline auf das Schutzgut großräumiges Makroklima nicht ausreichend un-
tersucht. Dabei würden durch die Nutzung des transportierten Erdgases 
jährlich 100 Millionen Tonnen CO₂ entstehen. Hinzu treten die noch potente-
ren Methan-Emissionen aus Förderung, Verarbeitung und Transport des Ga-
ses, das rund 90-mal klimaschädlicher ist wie CO₂. Diese Emissionen sind 
bisher völlig ungeklärt und müssten unabhängig überprüft werden. Die Un-
tätigkeitsklage zur Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses1624 reichte 
die DUH im Sommer 2020 ein. 

 
1620 BVerfG, Beschluss v. 24.3.2021, Rn. 136. 
1621 S. zur altruistischen verfassungsgerichtlichen Beschwerdebefugnis Unterkapitel 5.4.4. 
1622 Ausführliche Informationen zur Beteiligung der DUH an den Verwaltungsverfahren u. 

Klagetätigkeiten unter DUH, Nord Stream 2, <duh.de/projekte/nord-stream-2/> 
(Stand: 3.5.2021). 

1623 DUH/Bergamt Stralsund, OVG Greifswald, Klage v. 27.7.2020 – VR/23/2020/cz (anhän-
gig); das Bergamt soll zum Erlass einer nachträglichen Anordnung von Gefahrerfor-
schungsmaßnahmen verpflichtet werden. Das Unterlassen der begehrten Überwa-
chungs- oder Aufsichtsmaßnahmen durch das Bergamt verletze Art. 3 Abs. 1 RL 
2011/92/EU, § 1 Nr. 1, § 2, §§ 5 UVPG a.F. sowie Art. 191 Abs. 2 S. 2 AEUV u. Art. 20a 
GG; s. Klageschrift unter <duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinfor-
mation/Energiewende/200727_DUH_Klageschrift_Nord_Stream_2_geschw%C3%A4 
rzt_neu.pdf> (Stand: 3.5.2021). 

1624 Az. 663/NordStream2/04. 
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Eine zweite Aufhebungsklage reichte die DUH am 13. April 2021 beim Ham-
burger Verwaltungsgericht gegen die Genehmigung der Bauarbeiten in der 
sensiblen Vogelrastzeit durch das Bundesamt ein.1625 Der Verein bemängelt 
auch in diesem Verfahren die Klimaverträglichkeitsprüfung im Genehmi-
gungsverfahren. Die Entscheidung verstoße außerdem gegen FFH-Recht (Be-
wertung der Auswirkungen auf Tiere, u. a. Seevögel und Schweinswale). 

Die aufgezeigten Beispiele von strategischen Klimaklagen in Europa deuten 
eine sehr dynamische Entwicklung im transnationalen Klimaschutzrecht an. 
Die zivilgesellschaftlichen Akteure fordern vehement eine Weiterentwick-
lung des internationalen Klimaschutzes ein, bei dem die veralteten national-
staatlichen oder supranationalen Regelungen, die dem im Jahr 2015 verein-
barten Pariser Übereinkommen häufig (noch) nicht gerecht werden, überar-
beitet werden. In den kommenden Jahren werden weltweit Gesetze und Po-
litiken, die vor oder seit dem Klima-Übereinkommen verabschiedet wur-
den,1626 auf dem Prüfstand stehen, ob sie mit den gemeinsamen Pariser Zielen 
und den nationalen Klimabeiträgen der Länder vereinbar sind. Es gilt noch 
einmal zu betonen, dass die Harmonisierung von nationalen und internatio-
nalen Zielen sowie den innerstaatlichen Maßnahmen und Politiken für die 
Erreichung der Pariser Ziele von entscheidender Bedeutung sein wird. Diese 
müssen sich in die innerstaatlichen institutionellen sowie rechtlichen Struk-
turen einfügen1627 und eine Rechtsverbindlichkeit in der jeweiligen Rechts-
ordnung herstellen. Für den Internationalisierungsvorgang bedarf es wiede-
rum eines ambitionierten und starken Gesetzgebers, der in einem politischen 

 
1625 DUH/Bundesamt für Seeschifffahrt u. Hydrographie (BSH), VG Hamburg, Klage v. 

13.4.2021 – VR/09/2021/cz (anhängig); Klageschrift unter <duh.de/fileadmin/user_ 
upload/download/Pressemitteilungen/Energie/Nord_Stream_2/210413_DUH_ Kla-
geschrift_NS2_geschw%C3%A4rzt.pdf> (Stand: 3.5.2021). 

1626 Das Grantham Research Institute geht mit Stand Mai 2018 davon aus, dass seit der Ver-
abschiedung des PÜ 106 neue Gesetze u. Politiken erlassen wurden, von denen sich 
28 ausdrücklich auf das PÜ beziehen, s. Nachmany/Setzer, Global Trends in Climate 
Change Legislation and Litigation, 2018, S. 1; ausführlich zu den Entwicklungen im Kli-
maschutzrecht s. Averchenkova/Fankhauser/Nachmany (Hrsg.), Trends in Climate Change 
Legislation, 2017. 

1627 Markus, ZaöRV 76 (2016), 715 (740). 
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Aushandlungsprozess völkerrechtskonforme Gesetze und Politiken im Rah-
men seines durch die Grund- und Menschenrechte flankierten Gestaltungs-
spielraumes etabliert, die von nationalen Behörden und Gerichten um- und 
durchgesetzt werden.1628 

Aus den beschriebenen Gründen entwickeln sich die Klimaklagen zu einem 
bedeutenden Standbein des transnationalen Klimaschutzes der zivilen 
Klimabewegung. Insbesondere Umweltverbandsklagen bieten das Potenzial, 
die geordnete Zivilgesellschaft als Kontrollinstanz zur Behebung der Umset-
zungs- und Vollzugsdefizite beim Klimaschutz zu aktivieren.1629 Die Klima-
klagen der Umweltverbände tragen zur Rechtsfortbildung bei. Vor allem im 
anglo-amerikanischen Rechtskreis wirken die Klimaklagen als Fallrecht oder 
veranlassen die legislativen Organe zu rechtlichen Anpassungen.1630 

Für die Wirksamkeit von Klimaklagen als starkes Durchsetzungsinstrument 
des klimaschützenden Völkervertragsrechts kommt es letztlich nicht darauf 
an, dass jeder Rechtsstreit aus Klägerperspektive gewonnen, teilweise ge-
wonnen oder verloren wird oder einen formellen Präzedenzfall darstellt. 
Gleichbedeutend sind die politische Ausstrahlungskraft und die (in-)direk-
ten Effekte der (menschenrechtsbasierten) Rechtsstreitigkeiten. Durch die 
teilweise breite und internationale mediale Aufmerksamkeit kanalisiert sich 
durch die Klageverfahren ein politischer Reputations- und Handlungsdruck 
für die Regierungen, die nationalen Rechtsordnungen völkervertragskon-
form auszugestalten. Umwelt-NGOs klagen dabei selbst oder unterstützen 
alternativ Individuen oder anerkannte Verbände strategisch. Anzunehmen 
ist, dass die Rahmenbedingungen für Klimaverbandsklagen in den Aarhus- 
und Escazú-Vertragsparteien besonders günstig sind.1631 Die Umwelt-NGOs 
betreiben zusätzlich breite Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit, die den 

 
1628 So a. Gärditz, ZUR 29 (2018), 663 (664). 
1629 So a. Heß, ZUR 29 (2018), 686 (687). 
1630 Peel/Osofsky in Peel/Osofsky (Hrsg.), Climate Change Litigation, 2015, 1. 
1631 An dieser Stelle könnte ein rechtsvergleichendes Forschungsprojekt zur quantitativen 

u. qualitativen Evaluation der Klimaklagen in Aarhus- u. Escazú-Vertragsparteien so-
wie Staaten, die keinem dieser Umweltvölkerverträge angehören, ansetzen. 
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klimapolitischen Diskurs fördert.1632 Der dadurch entstehende reputationale 
Anreizmechanismus1633 entfaltet in den (supra-)nationalen Kontexten unab-
hängig des Ausganges der einzelnen Klageverfahren eine förderliche Wir-
kung für die dezentrale Implementierung und (außer-)gerichtliche Durchset-
zung des Klimavölkerrechts. 

4.8 Rolle der Umwelt-NGOs in der internationalen Klimago-
vernance 

Das Übereinkommen aus dem Jahr 2015 ist die völkervertragliche Grundlage 
für die internationale Kooperation zur Abschwächung des Klimawandels 
und zur Anpassung an den Klimawandel sowie zum Ausgleich von klima-
wandelbedingten Verlusten und Schäden.1634 Das Pariser Regelungsregime 
ähnelt stark einem Soft-Law-Regime, welches auf kompromissfindende Ver-
handlungen, gegenseitiges Vertrauen und die Entwicklung eines gemeinsa-
men normativen Verständnisses beruht.1635 Das Pariser Übereinkommen 
weist mit seiner Verpflichtungs- und Durchsetzungsstruktur nur beschei-
dene Belastungen für Staaten vor.1636 Die Staatengemeinschaft einigte sich auf 
prozedurale Pflichten innerhalb eines verbindlichen Fahrplans ohne Inhalte 
sowie auf die Abgabe von NDCs, jedoch nicht auf die Inhalte für diese natio-
nalen Klimaschutzbeiträge. Die nicht durchsetzbaren klimapolitischen Zusa-
gen der Nationalstaaten belasten sie kaum, jedoch entsteht durch die Beteili-
gung am Pariser Prozess ein hoher symbolischer Reputationsgewinn für die 
Staaten. Die Beteiligung am internationalen Verhandlungsprozess vermag 
zugleich das klimapolitische Versagen auf nationaler Ebene durchaus zu ka-
schieren. 

 
1632 Z. B. CAN Europe u. Germanwatch zum People’s Climate Case s. CAN Europe, People’s 

Climate Case: Home, <peoplesclimatecase.caneurope.org/> (Stand: 31.7.2020). 
1633 S. zu transnational wirksamen Durchsetzungsmechanismen Unterkapitel 4.7.2.2. 
1634 S. Kapitel 2. 
1635 Mashaw in Dowdle (Hrsg.), Public Accountability, 2006, 115 (132); a. als „governance 

via persuasion” bezeichnet von Murphy-Gregory, Environmental Politics 27 (2017), 320 
(322). 

1636 S. insb. Kapitel 2.3. 
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Dem Pariser Regelungsregime, das zwar zahlreiche Instrumente und Mecha-
nismen zur Erfüllungssicherung vorhält,1637 fehlen ausdrückliche rechtliche 
Sanktionen oder strafrechtliche Konsequenzen. Damit ist klar, dass der Erfolg 
des Abkommens wesentlich von dem guten Willen und der ernsthaften Mo-
tivation der Vertragsparteien abhängt.1638 

Nichtstaatliche Akteure, insbesondere die umweltschützenden Nichtregie-
rungsorganisationen, effektivieren den internationalen Klimaschutz, indem 
sie die Unzulänglichkeiten der (inter-)nationalen Klimaschutzpolitik publik 
machen. Umwelt-NGOs sind teilweise hochspezialisierte Akteure, die vor-
dergründig und unabhängig von einer individuellen Betroffenheit und eines 
eigenen monetären Gewinnstrebens das globale öffentliche Gut Klima zu 
schützen beabsichtigen.1639 Die aktivistischen und wissenschaftlich gepräg-
ten Umwelt-NGOs sind Teil der Öffentlichkeit und agieren als transnationale 
„Sachwalter des Klimaschutzes“1640. Gerade die kompetenten Forschungs-
NGOs agieren inner- und außerhalb des UNFCCC-Prozesses als Wissenszu-
lieferer und -strategen1641 sowohl für die Staatendelegationen als auch für die 
interessierte Öffentlichkeit. Sie erfüllen die Funktion von epistemischen Ge-
meinschaften,1642 indem sie eine unabhängige, faktenbasierte Informations-
grundlage für politische Entscheidungen und Prozesse schaffen. 

Die fehlende Anerkennung der Völkerrechtssubjektivität der NGOs ist für 
die Partizipation im UNFCCC-Prozess unerheblich. Unabhängig von der feh-
lenden atypischen Völkerrechtssubjektivität1643 der Umwelt-NGOs sehen 
verschiedene Völkerverträge und Soft-Law-Instrumente für sie (partiell er-
weiterte) Verfahrensrechte in Umweltangelegenheiten vor: das Recht auf Zu-
gang zu Umweltinformationen, die Beteiligung an umweltbezogenen Ent-

 
1637 S. Kapitel 3. 
1638 Stäsche, EnWZ 5 (2016), 303 (306, 308). 
1639 S. breite Definition u. Diskussion zur Abgrenzung zu anderen NGOs in Unterkapitel 

4.1 u. 4.2. 
1640 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
1641 Curbach in Schuppert/Voßkuhle (Hrsg.), Governance von und durch Wissen, 2008, 129. 
1642 Boysen, ZUR 29 (2018), 643 (648). 
1643 S. Unterkapitel 4.4. 
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scheidungsprozessen und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenhei-
ten.1644 Eine Beteiligung an internationalen Foren und Verhandlungen in Um-
weltangelegenheiten,1645 wie den internationalen Klimaverhandlungen, ist 
für akkreditierte1646 Umwelt-NGOs ebenfalls vorgesehen. 

In der Tat nehmen Umwelt-NGOs bei der internationalen Klimapolitik und 
Klimabürokratie eine bedeutende Rolle ein. Sie begleiten und beraten die 
Staatendelegationen während der Verhandlungen als Teil von offiziellen 
staatlichen Delegationen. Bei den jährlichen Verhandlungen und Treffen 
agieren sie als vertrauensvolle und kompetente zivilgesellschaftliche Ak-
teure,1647 die zwischen Staaten sowie zwischen vielfältigen Gruppen und 
Netzwerken moderieren, vermitteln und Kompromisse erwirken.1648 Die ak-
kreditierten klimabewegten NGOs sind oft in der Constituency Umwelt-
NGOs organisiert. 

Umwelt-NGOs verfügen über partiell erweiterte, jedoch variierende Verfah-
rensrechte und politische Einflussmöglichkeiten im Pariser System zur Erfül-
lungssicherung.1649 Besonders bedeutend ist, dass lediglich die Zivilgesell-
schaft die Inhalte der NDCs umfassend bewerten und kontrollieren kann.1650 
In Ansätzen ist eine effektive zivilgesellschaftliche Partizipation und zivile 
Kontrolle der vertragsinternen Unterstützungs- und Überwachungsmecha-
nismen zur Förderung der staatlichen Befolgung der Pariser Vertragspflich-
ten möglich. Die zivilgesellschaftliche Kontrolle fördert die Vertragserfül-
lung,1651 da die in Eigeninteressen verharrenden Staaten und die abhängige 
diplomatische UN-Klimaverwaltung oftmals davor zurückschrecken, das 

 
1644 S. Unterkapitel 4.3. 
1645 S. Unterkapitel 4.3. 
1646 S. Unterkapitel 4.5. 
1647 S. Unterkapitel 4.6.2. 
1648 S. Unterkapitel 4.6. 
1649 S. Unterkapitel 4.7.1 u. 4.7.2. 
1650 S. Unterkapitel 4.7.2. 
1651 Franzius, EurUP 15 (2017), 166 (175). 
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vertragsschädliche Handeln oder Unterlassen anderer Staaten öffentlich zu 
kritisieren oder zu sanktionieren. 

Bei der Übersetzung der internationalen Klimaschutzpolitik und des -rechts 
in die verschränkten nationalen Rechtsordnungen durch die Regierungen 
agieren Umwelt-NGOs als Unterstützer und informierte Implementierungs-
partner.1652 Sie stellen oft innovative Pioniere des Klimaschutzes und pro-
gressive Vorreiter einer holistischen Nachhaltigkeitswende dar, die die Staa-
ten authentisch und kompetent bei der Planung und Umsetzung von klima-
schützenden Rechtsakten beraten können. Die Umwelt-NGOs können auch 
als Katalysatoren einer transnationalen Nachhaltigkeitswende bezeichnet 
werden. Dabei prägen sie auch erheblich das öffentliche Bewusstsein, die 
Wertevorstellungen und öffentliche Meinung der transnational vernetzten 
Zivilgesellschaft. 

Jedoch verharren die etablierten Umwelt-NGOs nicht in dieser von Staaten 
befürworteten unterstützenden Rolle. Vor allem die transnationalen Gras-
wurzelbewegungen rund um die Fridays-for-Future-Bewegung, aber auch 
die institutionell stärker verwurzelten Umwelt-NGOs agieren als öffentliche 
Wachhunde oder Whistleblower, die verfehlte Klimaschutzpolitik auf unter-
schiedliche Arten und Weisen und mithilfe unterschiedlicher Ansätze öffent-
lich machen.1653 Die begrenzten Informations- und Beteiligungsrechte sowie 
die fehlenden formellen Beschwerderechte für nichtstaatliche Akteure im 
UNFCCC-Prozess beschränken hierbei die Tätigkeiten der Umwelt-NGOs. 
Sie verhindern jedoch auch die volle Transparenz, die demokratische Legiti-
mation der und ein öffentliches Vertrauen in die internationalen Prozesse 
und die effektive Umsetzung der Entscheidungen. Die Beschränkungen ver-
hindern ebenfalls, dass NGOs als Rechtsdurchsetzungshelfer unterstützend 
tätig sein können. NGOs können durch die Begleitung des internationalen 
Prozesses, der unter anderem Transparenz- und periodische Berichtspflich-
ten vorsieht, immerhin moralischen und politischen Handlungsdruck erzeu-

 
1652 S. insb. Unterkapitel 4.7.1. 
1653 S. Unterkapitel 4.7.2.2. 



4  Umwelt-NGOs und das Übereinkommen 

 

325 

   

gen. Die Begleitung erfolgt durch institutionelle Einflussnahme der traditio-
nellen Umwelt-NGOs,1654 aber auch durch disruptiven öffentlichkeitswirksa-
men Protest der wachsenden Klimabewegung.1655 

Potenziale zur Transparenzsteigerung und Demokratisierung des UNFCCC-
Prozesses durch Informationsansprüche für, die Beteiligung von und Recht-
schutzmöglichkeiten für nichtstaatliche Akteure sind nicht voll ausgeschöpft 
worden.1656 Eine unabhängige öffentliche Partizipation könnte hingegen die 
Transparenz und Akzeptanz des UNFCCC-Prozesses und der zu ergreifen-
den kostspieligen Maßnahmen erheblich steigern. Die verstärkte Beteiligung 
von Umwelt-NGOs würde indes zur stärkeren Akzeptanz höherer klimapo-
litischer Ambitionen verhelfen, was letztlich auch zu einer schnelleren Um-
setzung von Klimaschutz- und -anpassungsmaßnahmen führen würde. 

In Folge der beschränkten institutionellen Einfluss- und (rechtlichen) Inter-
ventionsmöglichkeiten im staatsgeleiteten UNFCCC-Prozess, bedienen sich 
Umwelt-NGOs dezentraler politischer und rechtlicher Durchsetzungsmecha-
nismen, die ihre Wirkung in den innerstaatlichen Rechtsordnungen entfal-
ten.1657 Neben den transnationalen weichen Anreizmechanismen nutzen sie 
vermehrt dezentrale Beteiligungs- und (quasi-)gerichtliche Kontrollmöglich-
keiten innerhalb der nationalen Durchsetzungssysteme. Die klimabewegte 
Zivilgesellschaft bedient sich rasant zunehmend der UNFCCC-externen, de-
zentralen gerichtlichen Kontrolle auf nationaler Ebene. 

Solch ein in der staatsgetriebenen Weltpolitik seltenes Phänomen der exter-
nen Rechtsdurchsetzung stellt die Umwelt-NGOs jedoch vor große politi-
sche, juristische und finanzielle Herausforderungen. Gerade in autokrati-
schen und diktatorischen Regimen bilden fehlende Informations-, Beteili-
gungs- oder Klagerechte für Umweltverbände oder juristische Hürden (z. B. 
eingeschränkte Klagebefugnis, Zurechnungs- und Kausalitätsprüfungen) 

 
1654 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 204. 
1655 Burkett, DELPF 27 (2016), 1 (43). 
1656 S. Unterkapitel 4.7.3. 
1657 S. Unterkapitel 4.7.4. 
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nicht die grundlegenden Erschwernisse, sondern korrupte Regierungsstruk-
turen und die zu befürchtenden akuten Menschenrechtsverletzungen der 
Umwelt-, Natur-, Klimaschutz- und Landrechtsaktivistinnen und -aktivis-
ten.1658 Häufig stehen Unternehmen aus der Agrar-, Erdöl-, Erdgas- und 
Bergbauindustrie in Verbindung mit den gezielten Menschenrechtsverlet-
zungen zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen.1659 

Bei den knapp 60 Staaten, die umweltdemokratiefördernde Völkerverträge 
ratifiziert haben, sind ebenfalls politische Resistenzen zu erkennen, die nati-
onalen Rechtsordnungen völkerrechtskonform auszurichten. Die mangel-
hafte Integrierung der Verfahrensrechte für Umweltverbände sorgt für ent-
behrliche langwierige Rechtsstreitigkeiten vor nationalen, europäischen Ge-
richten oder internationalen quasi-gerichtlichen Gremien. Hohe Verwal-
tungs- und Gerichtskosten oder finanzielle Einschränkungen für Verbände, 
beispielsweise durch den Entzug der Gemeinnützigkeit, schwächen ebenfalls 
den zivilgesellschaftlichen Handlungsspielraum für effektiven Klima- und 
Umweltschutz. 

In der Gesamtschau ist zweifelsohne zu konstatieren, dass sich Umwelt-
NGOs mit transnationalen Fragen zur Umsetzung und zum Vollzug der kli-
mavölkerrechtlichen Verträge ausgiebig beschäftigen. Sie kombinieren beste-
hende formelle und informelle Ansätze zur Um- und Durchsetzung des Pa-
riser Übereinkommens. Eine trennscharfe Einordnung des Rechtscharakters 
und der Beziehung zum Recht der Ansätze, Maßnahmen und Tätigkeiten der 
NGOs ist nicht immer möglich. Ihre teils rechtlichen und teils nicht-rechtli-
chen Aktivitäten wirken jedenfalls in die bestehende Völkerrechtsrechtsord-
nung und in das (supra-)nationale Klimaschutzrecht hinein.1660 

 
1658 Die Umwelt- u. Menschenrechts-NGO „Global Witness“ zählt 164 Natur-, Umwelt- u. 

Klimaschutz- sowie Landaktivistinnen u. -aktivisten, die im Jahr 2018 als getötet gemel-
det wurden. Im Jahr 2019 sollen nach NGO-Angaben 212 Personen getötet worden sein. 
Viele weitere Personen erlebten laut NGO-Angaben Einschüchterungen, gewalttätige 
Angriffe, Verhaftungen oder Klageerhebungen oder erhielten Morddrohungen, s. Glo-
bal Witness, Enemies of the State?, 2019.  

1659 Global Witness, Enemies of the State?, 2019. 
1660 Ähnlich Boysen, ZUR 29 (2018), 643 (649). 
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Zusammenfassend ist damit der Schluss zu ziehen, dass Umwelt-NGOs nicht 
nur nichtstaatliche „Beobachter“-Organisationen im UNFCCC-Prozess, son-
dern proaktive und motivierende Akteure mit wichtiger „Vermittler- und 
Katalysatorenfunktion“1661der internationalen Klimapolitik darstellen,1662 die 
überwiegend in weniger formeller Weise agieren können. Sie sind prägende 
Stakeholder der entgrenzten Klimaschutzpolitik sowie des transnationalen 
Klimaschutzrechts. 

Folgende Tabelle 4 fasst die Rollen und Funktionen von Umwelt-NGOs in 
der internationalen Klimapolitik seit der Verabschiedung des Pariser Über-
einkommens zusammen: 

 
Rolle und Funktionen 
von Umwelt-NGOs 

Illustrative Liste rechtlicher und nicht-rechtlicher Aktivitäten und  
alternativer Rechenschaftskanäle 

Mitglieder von Staaten-
delegationen 

o Verhandlungsführung für Vertragsparteien der Klimaschutzab-
kommen 

o Beratung der jeweiligen Staatendelegation bei Klimaverhand-
lungen 

o Zugang zu Insider-Informationen der Staatenverhandlungen 

Stakeholder als zivilge-
sellschaftlicher Akteur 

o Diskutanten durch formelle Abgabe von mündlichen und 
schriftlichen Stellungnahmen während UNFCCC-Verhandlun-
gen und Sitzungen 

o Lobbyisten für effektive Klimaschutzpolitik und Beraterfunktion 
zugewandter Staatendelegationen 

o Moderation, Vermittlung und Kompromisserwirkung zwischen 
vielfältigen Gruppen und Netzwerken 

o Organisation von Nebenveranstaltungen während der Klima-
verhandlungen 

o stiller Sitzungsbeobachter bei Klimaverhandlungen und UN-
FCCC-Gremiensitzungen 

Unterstützer und Imple-
mentierungspartner 

o Beratung bei der Planung und Umsetzung von Klimaschutz för-
dernden nationalen Rechtsakten 

o Unterstützung von Kapazitätsaufbau in Nationalstaaten 
o Vernetzung diverser Akteure 

Unterstützer der interna-
tionalen Klimabürokratie 

o Informierung und Beratung des UN-Klimasekretariats und wei-
terer UN-(Umwelt-)Organisationen 

Informationsaufbereiter 
und Wissensstrategen 

o Grundlagenforschung und unabhängige Berichterstattung, bei-
spielsweise durch eigene Newsletter, Studien und Berichte 

 
1661 Arnauld, Völkerrecht, 2019, § 6 Rn. 462. 
1662 Bäckstrand/Kuyper/Linnér ua, Environmental Politics 26 (2017), 561 (562). 
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o Anwesenheit beim UNFCCC-Prozess sowie Informationssamm-
lung und -aufbereitung für die Öffentlichkeit und Medien 

o Informierung der Öffentlichkeit über die Klimaverhandlungen 
und die Einhaltung der internationalen Klimaschutzverträge 
durch die Vertragsparteien 

o Zurschaustellen von Vorreiterstaaten und -allianzen sowie Best-
Practices 

Zivilgesellschaftlicher     
Kontrolleur 

o unabhängige Wissens- und Informationslieferanten bei vertrau-
ensstiftenden UNFCCC-internen Überprüfungsverfahren 

o öffentliche Wachhunde verfehlter nationaler Klimaschutzpolitik, 
u. a. von öffentlichen und privaten Finanzströmen, durch Bloß-
stellen von Klimaschutznachzüglern durch nicht-rechtliche na-
ming-and-shaming-Kampagnen 

o Whistleblower gegenüber dem Klimasekretariat und den Ver-
tragsparteien 

o Klimakläger vor internationalen und nationalen Gerichten und 
Tribunalen 

o Beteiligter an klimarelevanten Entscheidungsverfahren mit Öf-
fentlichkeitsbeteiligung 

o Initiator weiterer dezentraler direktdemokratischer (Nach-)Steu-
erungsinstrumente, wie verbindliche Petitionsverfahren, Initia-
tivverfahren oder Volksabstimmungsverfahren 

Demonstranten und 
Durchführer von Aktio-
nen des zivilen Ungehor-
sams 

o Organisation von Demonstrationen inner- und außerhalb des 
Konferenzgeländes der internationalen Klimaverhandlungen 
und sonstiger (transnationaler) Klimademonstrationen 

o Koordination von Aktionen des zivilen Ungehorsams 

Tabelle 4: Rollen und Funktionen von Umwelt-NGOs in der internationalen Klimagover-
nance, Eigene Darstellung.1663  

 
1663 In Anlehnung an Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmen-

tal Governance, 2002, S. 4. 
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Aufgrund des sehr zähen Voranschreitens der internationalen Klimaschutz-
politik und der kollektiven Verkennung der drohenden Klimakatastrophe, 
insbesondere angetrieben durch die OPEC-Staaten und die Fossilindustrie, 
ist das Frustrationsniveau unter den transnationalen Umwelt-NGOs hoch. 
Hierdurch könnte die bisher steigende nichtstaatliche Partizipation am inter-
nationalen UNFCCC-Prozess wieder sinken, wenn sich zivilgesellschaftliche 
Vertreterinnen und Vertreter vom wenig Erfolg versprechenden, staats-gelei-
teten Prozess abkehren. Sie könnten ihre Aktivitäten auf die erfolgverspre-
chendere supranationale oder innerstaatliche Ebene verschieben, wo sich 
wirksamere Rechenschaftsbeziehungen ergeben. Dieser (potenzielle) Verla-
gerungseffekt in kleinere und dezentralere Foren1664 bedarf weiterer wissen-
schaftlicher Erforschung. 

 
1664 Amelung, Das „Paris-Agreement“, 2016, S. 45. 
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5  Perspektiven für Umwelt-NGOs 

„It always seems impossible until it’s done“ 

(Nelson Mandela)1665 

Ein breites Bündnis strebt ambitionierte klimapolitische Selbstverpflichtun-
gen der Staaten an, die gemeinsam die globale Erdüberhitzung bis zum Jahr 
2100 auf unter 2 bzw. 1,5 Grad Celsius begrenzen: Vorreiterstaaten, progres-
sive Städte und Gemeinden, nachhaltige Unternehmen, Investoren und In-
dustrien, wissenschaftliche Einrichtungen, unter anderem der Humanwis-
senschaften, indigene Gruppen, Umwelt-, Entwicklungs- und Menschen-
rechts-NGOs, lose Klimagruppen und Aktionsbündnisse, NGOs zur Gleich-
berechtigungsförderung, Religionsgemeinschaften, Kunst- und Kulturschaf-
fende sowie Gewerkschaften. Die diversen Organisationen, Institutionen und 
Gruppen spiegeln die Pluralität und Heterogenität menschlicher Gesellschaf-
ten und das klimapolitische Interessenspektrum wider. Die Akteure partizi-
pieren zum Teil an den multilateralen UN-Klimaverhandlungen und schaf-
fen damit eine Weltöffentlichkeit. 

Bemerkenswert ist, dass die zivilen Klimabewegungen, Institutionen und 
Gruppen über die internationale und lokale Ebene hinaus, sektoren- und 
grenzüberschreitende Allianzen für den Klimaschutz bilden. Sie spannen ein 
dichtes Netz transnationaler Klimagovernance, das den Vorreiterstaaten und 
stark betroffenen Staaten1666 im staatsgeprägten Multilateralismus Rücken-
wind verleiht. Das entschlossene Auftreten der Zivilgesellschaft treibt ziel-
führendes Regierungshandeln bei den internationalen Verhandlungen an.1667 
Die zivilgesellschaftlichen Tätigkeiten, die zu großen Teilen starken gesell-
schaftlichen Rückhalt genießen, wirken zudem in die gesellschaftlichen Sub-
systeme (u. a. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur) hinein, was auf eine 
Transformation der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ordnung hin-

 
1665 Zu dt. „Es scheint immer unmöglich bis man es umgesetzt hat“. 
1666 Die am wenigsten entwickelten Länder u. die kleinen Inselstaaten. 
1667 So argumentiert a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 75. 
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deutet.1668 Betrachtet man zugleich historische Beispiele sozialer Bewegun-
gen, wie die Frauenrechtsbewegung oder die Anti-Atomkraft-Bewegung, ist 
die Annahme durchaus begründet, dass die Fridays for Future-Bewegung 
mit der Unterstützung etablierter Gruppen und Institutionen die von fossilen 
Rohstoffen abhängigen Wirtschafts- und Lebensweise aufbrechen und neuen 
klimaverträglichen Handlungsalternativen zur Durchsetzung verhelfen. 

Den transnationalen Klimaakteuren stehen vor allem finanzstarke fossile Un-
ternehmen und Industrien sowie mächtige Staaten gegenüber, die einen er-
heblichen Teil ihrer Wirtschaftsleistung durch die Gewinnung, den Export 
oder die Nutzung von Kohle, Erdöl oder Erdgas generieren. Die verbündeten 
klimaschutzbremsenden Staaten1669 lähmen den staatenbasierten Multilate-
ralismus der konsensual ausgerichteten Klimaverhandlungen und seiner De-
mokratisierung. In den Wirtschaftssystemen vor allem der Industriestaaten 
herrschen enorme bewahrende Kräfte, die ebenfalls den Klimaverhandlungs-
erfolg und die weltweite Dekarbonisierung der Volkswirtschaften behindern. 

Der durch Staaten geprägte Multilateralismus des UN-Klimaverhandlungs-
systems zeigt unmissverständlich, dass das beidseitig verschränkte Völker-
vertragsrecht und das abgeleitete nationale Recht ein Ausdruck der bestehen-
den gesellschaftlichen Machtverhältnisse sind und als Instrument der fossi-
len Herrschaft genutzt werden. Gleichzeitig eröffnen die internationalen Ver-
träge und die nationalen Rechtsordnungen ein emanzipatorisches Potenzial, 
um klimaungerechte Machtverhältnisse zu offenbaren. Rechtsnormen sind 
ein machtvolles Instrument, mithilfe dessen ökologische und soziale Gerech-
tigkeit durchgesetzt werden kann.1670 Der Leiter des Deutschland-Büros von 
ClientEarth argumentiert, dass das Recht „zur Zeit das schärfste Schwert zur 

 
1668 Ausführlicher dazu WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 76. 
1669 Etwa die OPEC-Staaten oder die Arab Group. 
1670 S. z. B. die rechtlichen Tätigkeiten des Instituts für juristische Intervention des European 

Center for Constitutional and Human Rights e. V., Das Institut für juristische Intervention, 
<ecchr.e u/institut-juristische-intervention/> (Stand: 19.4.2020). 
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Durchsetzung von Klima-, Umwelt- und Naturschutz [darstellt]. Und damit 
auch für den Schutz des Menschen.“1671 

Viel bedeutsamer noch ist die Erkenntnis, dass transnationale Strukturen1672 
sich fortentwickeln und Rechtsnormen veränderbar sind. Bei vorhandenem 
politischem Willen können sie angepasst und neu formuliert werden. Auf-
grund des Ausmaßes der sich beschleunigenden Klimakrise und der Dring-
lichkeit ihrer Bewältigung, ist es im Sinne der intra- und intergenerationalen 
Gerechtigkeit geboten, sachgerechte Lösungen zu finden, um der dringends-
ten Herausforderung der gesamten Menschheit begegnen zu können. Ein An-
satz ist dabei die institutionelle und verfahrensrechtliche Fortentwicklung 
des UNFCCC-Systems (u. a. durch Beschlüsse der Vertragsparteien), wenn-
gleich das Regime ein hochpolitisiertes und träges Rechtsregime darstellt. 

Nach der obigen institutsspezifischen Analyse der NGO-Partizipation im 
UNFCCC-Regime, diskutiert die Arbeit vielfältige Ansätze, wie im Besonde-
ren Umwelt-NGOs als Katalysatoren für eine wirksame und inklusive Klima-
schutzpolitik (verfahrensrechtlich) gestärkt werden können. Die zu beschrei-
benden Maßnahmen, Auslegungs- und Regelungsvorschläge sind für dieje-
nigen Staaten von Relevanz, die die Rechtsverbindlichkeit der gemeinsamen 
Pariser Klimaziele ernst nehmen. 

Das folgende Kapitel betrachtet Lösungs-, Interpretations- und Regelungsan-
sätze, die vornehmlich die sogenannte englisch Compliance Assurance des 
Pariser Übereinkommens, also die Erfüllungssicherung betreffen. Unter-
schiedliche nicht-legislative und legislative Maßnahmen zur Erfüllungssiche-
rung werden identifiziert und aufeinander abgestimmt, durch deren Umset-
zung und deren Zusammenwirken sich die Pariser Vertragseinhaltung ver-
bessern lässt. Hierbei handelt es sich vornehmlich um politisch vertretbare 
Maßnahmen,1673 die keine konsensuale Änderung oder Anpassung der Völ-
kerverträge zum Klimaschutz erfordern. Sie sind unter anderem durch Be-

 
1671 Ott, Willkommen, <hermann-e-ott.de/> (Stand: 20.6.2021). 
1672 Rittberger, Global Governance, 2008; Steffek, Leviathan 2008, 105 (115) sprechen von ei-

nem engl. „advanced executive multilateralism“. 
1673 Zur Abgrenzung zu rechtlich durchsetzbaren Normen s. Unterkapitel 2.2.1. 
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schlüsse der Vertragsstaatenkonferenzen, Soft-Law-Instrumente wie Partizi-
pationsleitlinien und Auslegungshilfen, oder eine verbesserte Verfahrenspra-
xis umsetzbar. 

Ausgehend von rechtstheoretischen Überlegungen, die eine funktionsfähige 
und problemadäquate Ausgestaltung der Rechtsordnung gewährleisten 
würden, fokussiert sich der Blick auf Handlungsempfehlungen sowie Inter-
pretations- und Regelungsansätze zur Verbesserung der Rechtsdurchset-
zungsmechanismen, die mit den bestehenden politischen Realitäten und der 
Rechtssituation vereinbar sind. Daher erfasst das Kapitel zugleich die politi-
schen und rechtlichen Hürden für eine dynamische Fortentwicklung des 
transnationalen Klimaschutzrechts. Eine solche transdisziplinäre oder prob-
lemorientierte Handlungsperspektive ist aufgrund der starken politischen 
Überlagerungseffekte des völkerrechtlichen Klimaschutzes1674 geboten, die 
der Festlegung rechtsfunktionaler Regulierung entgegenstehen. 

Dabei bleibt auch dieses Kapitel in der akteurszentrierten Perspektive verhaf-
tet. Es findet eine Untersuchung des gesamten Lösungsraumes statt, so dass 
zugleich Chancen und Grenzen der Beteiligung von Umwelt-NGOs aufge-
zeigt werden. Im ersten Unterkapitel 5.1 werden Ansätze zur besseren Ver-
zahnung völkerrechtlicher Instrumente zum Schutz des Weltklimas erörtert. 
Jedoch steht nicht nur die bestärkende Verschränkung völkerrechtlicher In-
strumente im Fokus, sondern auch die Verzahnung mit der internationalen 
Gerichtsbarkeit (5.3) und den (supra-)nationalen Rechtsordnungen (5.4). 

Den Schwerpunkt bilden detaillierte Regelungsansätze zur Anpassung der 
UNFCCC-Verfahrensregeln an das digitale Zeitalter sowie Lösungsansätze 
zur Stärkung der nichtstaatlichen Beteiligungspraxis, um die Vertragsbefol-
gung durch die Staaten zu befördern. Im Besonderen werden (niederschwel-
lige) Ansätze zur Transparenzsteigerung und Demokratisierung des exklusi-
ven UNFCCC-Prozesses vorgestellt (5.2), die die Effektivität und öffentliche 
Akzeptanz des intergouvernementalen UNFCCC-Prozesses stärken können. 
Das Kapitel eruiert vornehmlich, wie die zuweilen unkonventionelle und ge-

 
1674 Böhringer, ZaöRV 76 (2016), 753 (783). 
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wiss korrektiv wirkende Beteiligung von transnationalen Umwelt-NGOs 
weiter verrechtlicht werden kann. Schließlich befruchten und unterstützen 
die NGOs das Handeln der klimabewegten Regierungen konstruktiv. 

5.1  Ratifizierung und Ausbau völkerrechtlicher Instrumente 

Lediglich zwei regionale Völkerverträge, die Aarhus-Konvention und das 
Escazú-Abkommen, befördern zurzeit eine teilhabeorientiere Umweltgover-
nance und bestimmen drei Verfahrensrechte: den Zugang zu Umweltinfor-
mationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung bei umweltrelevanten Entschei-
dungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten. 
Die Verträge normieren einen Anspruch für jedermann auf Klimainformati-
onen1675. Zudem verleihen sie Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit bei der 
Zulassung von klimarelevanten Vorhaben und der Erstellung klimabezoge-
ner Pläne und Programme. Zuletzt sind Beschwerde- und Klagerechte für na-
türliche Personen und Umweltverbände vorgesehen, wenn Informationser-
suchen nicht zum Erfolg führen und die materiell-rechtliche und verfahrens-
rechtliche Rechtmäßigkeit von klimarelevanten Entscheidungen, Handlun-
gen oder Unterlassungen in Frage steht.1676 

Die UNECE-Region umfasst 56 Staaten Asiens, Europas und Nordameri-
kas.1677 Die Aarhus-Konvention zählt 46 ECE-Staaten sowie die Europäische 
Union zu ihren Vertragsparteien. Das bedeutet, dass 10 ECE-Staaten, unter 
anderem die G20-Staaten, wie die USA, Russland, Kanada sowie die Türkei, 
die Aarhus-Konvention bisher weder unterzeichnet noch ratifiziert haben. 

Die UNECLAC-Region umfasst 46 Mitgliedsstaaten.1678 Dazu zählen 33 Staa-
ten Lateinamerikas und der Karibik sowie weitere asiatische, europäische 

 
1675 S. Art. 2 Nr. 3 lit. c AK (engl. „elements of the environment, such as air and atmos-

phere”) u. Art. 2 lit. c Escazú-Abkommen (engl. „environment and its elements“). 
1676 Art. 9 AK u. Art. 8 Escazú-Abkommen. 
1677 Mit Stand v. 18.2.2020; UNECE, Member States and Member States Representatives, <un 

ece.org/oes/nutshell/member_States_representatives.html> (Stand: 31.7.2020). 
1678 UNECLAC, Member States and Associate Members, <cepal.org/en/estados-miem-

bros> (Stand: 31.7.2020). 
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und nordamerikanische Staaten, die historische, wirtschaftliche und kultu-
relle Beziehungen zu dieser Region besitzen. Zudem gelten 14 nicht unab-
hängige Gebiete der Karibik als assoziierte Mitglieder. Das in Kraft getretene 
Escazú-Abkommen zählt 24 Unterzeichnerstaaten, das heißt fast die Hälfte 
der ECLAC-Staaten hat das Abkommen noch nicht unterzeichnet oder ratifi-
ziert.1679 Der G20-Staat Brasilien sowie die zwei G77-Staaten Republik Ko-
lumbien und Republik Peru haben das Abkommen zwar unterzeichnet, je-
doch noch nicht in nationales Recht überführt. 

Umwelt-NGOs können Staaten, dessen Unterzeichnung der Aarhus-Konven-
tion oder des Escazú-Abkommens und deren Transformation in nationales 
Recht noch fehlen, dazu öffentlichkeitswirksam auffordern. Sie können bei 
der Integrierung der Umweltverfahrensrechte in die nationalen Rechtsord-
nungen unterstützen, etwa durch Kapazitätsaufbau, konkrete Gesetzesvor-
schläge oder Rechtsgutachten. Umwelt-NGOs sollten vor allem Staaten, die 
eine besondere historische oder aktuelle Klimaverantwortung tragen, priori-
tär zur Unterzeichnung, wichtiger noch zur Ratifizierung der Aarhus-Kon-
vention oder des Escazú-Abkommens, animieren, so etwa die USA, Kanada 
oder Brasilien. 

Neben der Transformation der Völkerverträge in nationales Recht durch die 
fehlenden Staaten der ECE- und ECLAC-Region, ist die Entwicklung weite-
rer regionaler Instrumente zur Förderung von Umweltverfahrensrechten in 
den drei noch verbleibenden UN-Regionen erstrebenswert: Afrika (ECA), 
Asien und den Pazifik (ESCAP) und Westasien (ESCWA). Insbesondere die 
Umwelt-NGOs der ECA-, ESCAP- und ESCWA-Regionen können auf allen 
Governance-Ebenen gebündelt für die Verabschiedung regionaler völker-
rechtlicher Instrumente zur Förderung der Umweltdemokratie eintreten. 

Umwelt-NGOs können auch in Staaten, die nicht der ECE- oder ECLAC-Re-
gion angehören, den Beitritt zur Aarhus-Konvention anstoßen. Schließlich er-
öffnet die Konvention die Möglichkeit eines Beitrittes aller Staaten. Art. 19 
Abs. 3 AK normiert, dass jeder Staat, der Mitglied der Vereinten Nationen ist, 

 
1679 12 Vertragsparteien mit Stand Juni 2021; s. Fn. 824. 
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der Konvention mit der Genehmigung der Tagung der Vertragsparteien bei-
treten kann.1680 Abgesehen von der formellen Interessenbekundung1681 der 
westafrikanischen Republik Guinea-Bissau1682 ist bisher kein Nicht-UNECE-
Staat1683 der Einladung zum Beitritt gefolgt.1684 

Von der regionalen Offenheit der Aarhus-Konvention könnten viele Staaten 
profitieren, so etwa die G20-Staaten Australien oder Südafrika, in deren Re-
gionen keine Völkerverträge zur Förderung der Umweltdemokratie bereit-
stehen und auch auf längere Sicht nicht zustande kommen könnten. Der aust-
ralischen und südafrikanischen Zivilgesellschaft stünde so ein weiterer inter-
nationaler Rechtsweg zum unabhängigen Compliance-Ausschuss der Aar-
hus-Konvention zur Verfügung, wenn beispielsweise bei der Zulassung eines 
klimarelevanten Infrastrukturvorhabens, wie einem Kohletagebau, die Zu-
lassungsbehörde die Auswirkungen auf das Klima nicht (ordnungsgemäß) 
berücksichtigt.1685 

Umwelt-NGOs können ferner den zuletzt ins Stocken geratenen UN-Recht-
setzungsprozess rund um den Globalen Pakt für die Umwelt antreiben und 
unterstützen.1686 Im Mai 2018 verabschiedete die UN-Generalversammlung 
eine Resolution mit dem Titel „Auf dem Weg zu einem globalen Pakt für die 
Umwelt“1687, die internationale Verhandlungen zu einem internationalen 
Umweltrechtsinstrument in Gang setzt. Ein rechtsverbindlicher internationa-
ler Umweltpakt inklusive menschenrechtlicher Regelungen würde sich zum 

 
1680 Beschluss IV/5, beschreibt in Abs. 4 die Verfahrensschritte für die Genehmigung des 

Beitritts durch Nicht-UNECE-Staaten; s. a. UNECE, The Aarhus Convention, 2014, 229f. 
1681 Bisher jedoch keine Einreichung der engl. „formal written expression of intention to 

accede to the Convention” gem. Beschluss IV/5, Abs. 4 lit. c. 
1682 Aarhus-MoP, Report of MoP 6, ECE/MP.PP/2017/2, Abs. 70 u. 13. 
1683 Die Republik Namibia war beim letzten MoP 6 anwesend, Aarhus-MoP, Report of MoP 

6, ECE/MP.P P/2017/2, Abs. 3 u. könnte auf ein Beitrittsinteresse hindeuten. 
1684 Aarhus-MoP, Report of MoP 6, ECE/MP.PP/2017/2, Abs. 72. 
1685 Rspr. dazu s. Unterkapitel 4.7.4.4.2. 
1686 S. a. Pacte Mondial pour l'Environnement, Global Pact for the Environment, <globalpac-

tenvironment.org/en/> (Stand: 11.4.2021). 
1687 UN-Generalversammlung, Resolution 72/277 „Towards a Global Pact for the Environ-

ment“ v. 10.5. 2018, A/RES/72/277; < undocs.org/A/RES/72/277> (Stand: 19.6.2020). 
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Zivilpakt über bürgerliche und politische Rechte1688 und zum Sozialpakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte1689 gesellen. Beide Pakte wur-
den 1966 als rechtsverbindliche Konkretisierung der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte1690 verabschiedet. Die im Umweltpakt kodifizierten 
Menschenrechte können, wie bei den älteren Pakten, zu Völkergewohnheits-
recht und ius cogens heranwachsen. 

Der Globale Pakt für die Umwelt1691 könnte die Grundsätze der Rio-Erklä-
rung1692 verankern und folgende drei Hauptziele verfolgen: 

o Verankerung des universellen Rechts auf eine ökologisch unbedenkli-

che Umwelt als internationales Menschenrecht, das vor internationa-

len, regionalen und nationalen Gerichten geltend gemacht werden 

kann (Entwurfs-Art. 1);1693 

o Grundsätze des Umweltvölkerrechts in einem einzigen internationalen 

kohärenten Rechtsdokument zu kodifizieren und damit Normenkon-

flikte im internationalen Umweltrecht zu klären, die sich aus dem be-

stehenden sektoralen Ansatz zur Governance ergeben (Entwurfs-Artt. 

2-8); und 

 
1688 Engl. International Covenant on Civil and Political Rights, <treaties.un.org/doc/Treati 

es/1976/03/19760323%2006-17%20AM/Ch_IV_04.pdf> (Stand: 16.6.2020). 
1689 Engl. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, <treaties.un.org 

/doc/Treaties/1976/01/19760103%2009-57%20PM/Ch_IV_03.pdf> (Stand: 16.6.2020). 
1690 UN-Generalversammlung, Resolution 217 (III) „International Bill of Human Rights” v. 

10.12.1948, A/RES/3/217A; <undocs.org/A/RES/217%28III%29> (Stand: 17.6.2020). 
1691 S. Entwurf des club des juristes; <iucn.org/sites/dev/files/content/documents/draft-

project-of-the-global-pact-for-the-environment.pdf> (Stand: 20.6.2021). 
1692 UNCED, Rio-Erklärung über Umwelt u. Entwicklung v. 14.6.1992, A/CONF.151/26 

(Vol. I), insb. 10. Rio-Grundsatz. 
1693 Dazu EJIL Analysis, The Global Pact for the Environment – What Would the Right and 

the Duty to Environmental Protection Change for EU Law?, <ejiltalk.org/the-global-
pact-for-the-environment-what-would-the-right-and-the-duty-to-environmental-pro-
tection-change-for-eu-law/> (Stand: 20.6.2021). 
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o Etablierung von umweltbezogenen Verfahrensrechten (Entwurfs-Art. 

9 Zugang zu Umweltinformationen, Entwurfs-Art. 10 Öffentlichkeits-

beteiligung in umweltbezogenen Entscheidungen, Entwurfs-Art. 11 

Zugang zu Gericht in Umweltangelegenheiten).1694 

5.2 Verstärkte verfahrensrechtliche Einbindung im UNFCCC-
Regime 

Die internationalen Klimaverhandlungen sind durch das Prinzip der Staaten-
souveränität und das Konsensprinzip als prozedurale Voraussetzungen ge-
prägt.1695 Hierbei drängt sich die Frage auf, warum die Staaten die rein inter-
gouvernementale Rechtsetzung, insbesondere die Verabschiedung der Völ-
kerverträge und Beschlüsse, in der Vergangenheit aufgaben und den Um-
welt-NGOs in Zukunft sogar erweiterte Partizipationsrechte zukommen las-
sen sollten? Es scheint doch kontraintuitiv für die Staaten zu sein, den Hand-
lungsspielraum für die ambitionierten und zuweilen unbequemen Mitspieler 
auszuweiten? Es scheint grundsätzlich der Logik des konsensual geprägten 
Pariser Regelungsrahmens zu widersprechen, den kritischen und sanktionie-
renden Stimmen mehr Raum bei den Klimaverhandlungen einzuräumen. 

Wie bereits angedeutet,1696 verfügen Umwelt-NGOs über spezifische Macht-
ressourcen (moralische Autorität und legitimierende Macht sowie kognitive 
und soziale Macht),1697 die sie gegen den Einbezug in die intergouvernemen-
talen Klimaverhandlungen eintauschten.1698 Dieses NGO-Angebot nahmen 

 
1694 Entwurfsart. 14 Umweltpakt beschreibt ferner die wesentliche Rolle von nichtstaat-

lichen Akteuren bei der Förderung des Umweltschutzes u. der Umsetzung des Paktes: 
„Parties shall take the necessary measures to encourage the implementation of this Pact 
by non-State actors […], including civil society, […] taking into account their vital role 
in the protection of the environment.” Entwurfspräambel-Abs. 11 bekräftigt ebenfalls 
die entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft beim Umweltschutz. 

1695 S. Kapitel 3 u. Einleitung zu Kapitel 4. 
1696 S. Unterkapitel 4.7.2.1.3. 
1697 Zu den Machtressourcen s. Unterkapitel 4.4.2. 
1698 Ausführlich zum Erklärungsmodell des Ressourcenaustausches Brühl in Brunnengrä-

ber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 2001, 137ff. 
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die Staatendelegationen und das Klimasekretariat in der Vergangenheit dan-
kend an,1699 auch wenn sie dafür die zuvor geschlossenen Ver-handlungen 
für die Interessengruppe zu öffnen hatten. Offensichtlich schätzen die Staa-
tendelegationen und das UN-Sekretariat den Einbezug von NGOs jedoch nur 
bis zu einem gewissen Grad. Anders sind die marginalen Partizipations- und 
Überwachungsregeln für die Zivilgesellschaft unter dem Pariser Überein-
kommen nicht zu erklären. Für die vielen akkreditierten NGOs ist überwie-
gend lediglich die Beobachtung und Informationsbereitstellung formell vor-
gesehen.1700 

In Anbetracht des politischen Drucks von der Straße durch die wachsenden 
und stabilen transnationalen Klimaproteste, erleben die Umwelt-NGOs einen 
Zuwachs ihrer symbolischen und sozialen Macht.1701 Demgegenüber stehen 
die von fossilen Energieträgern und Gewinnen abhängigen Staatendelegati-
onen, die sich in geopolitisch turbulenten Zeiten nach seriösen, verlässlichen 
und machtsichernden Partnern in dem sich aufweichenden exekutiven Mul-
tilateralismus sehnen.1702 Der Anreiz für die verstärkte Kooperation zwischen 
Staaten und Umwelt-NGOs liegt für die Vertragsparteien in der Nutzung der 
zusätzlichen NGO-Ressourcen, die ihre eigenen Verhandlungspositionen ei-
nerseits stärken (strategische Allianzbildung z. B. mit ambitionierten Vorrei-
terstaaten und diejenigen Staaten, die am stärksten von den Folgen des Kli-
mawandels betroffen sind) oder andererseits Positionen anderer Akteure 
schwächen können (z. B. der OPEC- oder BRICS-Staaten). Gleichzeitig kann 
mit dem Einbezug von legitimitätssteigernden NGOs im UNFCCC-Prozess 
staatliches klimapolitisches Versagen kaschiert werden („Die Zivilgesell-
schaft hat das mitentschieden!“). Im Eigeninteresse der Staaten, in anderen 
Worten im Streben nach Machterhalt der Staatsregierungen und -eliten in 
Zeiten geopolitischer Neuordnungen (unter anderem aufgrund der Abnabe-

 
1699 Nachfrageseite ausgeführt von Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs 

als Legitimati-onsressource, 2001, 137 (147f.). 
1700 S. dazu Unterkapitel 4.5, 4.6 u. 4.7. 
1701 Zum Phänomen der Kräfteverschiebung s. Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua 

(Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 2001, 137 (143f.). 
1702 Dazu Einleitung v. Kapitel 4. 
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lung von fossilen Energieträgern), liegt ein Grund für den Einbezug der Zi-
vilgesellschaft. 

Zu Bedenken ist auch, dass die Zivilgesellschaft in vielen Staaten bereits gro-
ßes Misstrauen gegenüber den Staatseliten hegt und erhebliche Politikferne 
besteht. Viele zivilgesellschaftliche Klimaakteure sind zudem von der inter-
nationalen Klimadiplomatie enttäuscht und können sich noch weiter von den 
(zwischen-)staatlichen Institutionen abwenden. Eine differenzierte Sicht, 
welcher staatlicher Akteur das klimapolitische Versagen auf welcher Ebene 
zu verantworten hat, kann und wird von breiten Teilen der Zivilgesellschaft 
nicht vorgenommen. Die machtgefährdenden Abwendungsprozesse können 
sich beschleunigen und potenzieren, je intransparenter und weniger nach-
vollziehbar die verschränkten internationalen und nationalen Prozesse ab-
laufen. Die Frustration über klimapolitisches gouvernementales Scheitern 
oder kollektive Unverantwortung kann breite soziale Kämpfe, Mobilisierun-
gen sowie politische Interventionen der klimabewegten Zivilgesellschaft 
(weiter) hervorrufen.1703 Sie können zusätzlich zu den klimawandelbeding-
ten Folgen und Schäden destabilisierend auf bestehende Governance-Struk-
turen wirken. 

Die kleinschrittigen Anpassungen des UNFCCC-Verfahrensrechts können 
demnach als machtsichernde Maßnahmen verstanden werden. Insofern liegt 
in dem kontrollierbaren institutionellen Einbezug zivilgesellschaftlicher Ak-
teure,1704 unabhängig von den positiven Effekten für den Klimaschutz und 
die Nachhaltigkeitstransformation durch effektivere Vertragsbefolgung, im 
Eigeninteresse der Staatsregierungen. Eine konstruktive formalisierte Beteili-
gung von NGOs kann disruptive Proteste und Aktionen des zivilen Unge-
horsams vermeiden, frühzeitig entgegenwirken oder zumindest auf ein Mi-
nimum begrenzen. Zu prognostizieren ist in jedem Falle, dass je stärker die 
Auswirkungen der Erdüberhitzung faktisch zu Tage treten, die Zivilgesell-

 
1703 Brunnengräber, GAIA 23 (2014), 306 (308). 
1704 Zur Verrechtlichung umweltbezogener Verfahrensrechte im Völkerrecht s. Kapitel 4.3. 
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schaft lauter protestieren, sich zur Wehr setzen und klimaschädliches Regie-
ren stören wird. 

Der bestehende Kooperationskonsens zwischen Staaten und NGOs manifes-
tiert sich in ineinander verschränkten informellen Standards und formellem 
Recht, unter anderem in partiell erweiterten Verfahrensrechten für Interes-
sengruppen. Die rechtlichen Gestaltungsspielräume bedingen dabei die Be-
tätigungsfelder der NGOs. Die formalisierte Verfahrensbeteiligung von ge-
meinwohlorientierten Organisationen bietet generell das Potenzial, die 
Durchsetzungsschwäche von Allgemeinwohlbelangen gegenüber den 
Staatsinteressen oder Partikularinteressen im UNFCCC-Prozess auszuglei-
chen. Umwelt-NGOs könnten ihrer Lobbyistenrolle für das Klima besser ge-
recht werden, wenn sie stärker formalisiertes Gehör finden würden und so 
spezifische Rechtsformulierungen in Beschlüssen und Richtlinien einfließen 
lassen könnten. Im Sinne des angemessenen Regierens (engl. Good Gover-
nance) sind grundsätzlich Schritte hin zu einem „partizipativen Multilatera-
lismus“1705 zu begrüßen.  

Zudem ist festzustellen, dass die Durchschlagskraft und Glaubwürdigkeit 
des internationalen Klimaschutzes ganz wesentlich von NGOs als „Träger 
des öffentlichen Interesses“ und ihrem Zusammenspiel abhängt.1706 Auf-
grund der Tatsache, dass die allermeisten Staatsregierungen sowie die UN-
Bürokratie wenig demokratisch legitimiert sind, ist die fehlende basisdemo-
kratische Legitimation der gemeinwohlorientierten NGOs unschädlich für 
ihren Einbezug.1707 Durch formalisierte Verfahrensrechte können klimabe-
wegte Gruppen effektiv partizipieren, klimaschützende Maßnahmen unter-
stützen und die Einhaltung von Vertragspflichten der Vertragsstaaten sowie 
des Klimasekretariats befördern und kontrollieren.1708 

 
1705 Steffek, Leviathan 2008, 105; a. als „Multi-Stakeholder Multilateralismus“ bezeichnet 

von Bäckstrand in Dryzek/Norgaard/Schlosberg (Hrsg.), Oxford Handbook of Climate 
Change and Society, 2013, 669 (678). 

1706 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 76. 
1707 S. Unterkapitel 4.4.2 u. 4.4.3. 
1708 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 55. 
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Eine inklusive und aktiv-partizipative Einbindungspraxis von nichtstaatli-
chen Akteuren in der internationalen Klimapolitik, die eine formelle Ausstat-
tung mit weitreichenden Informations-, Beteiligungs- und Beschwerderech-
ten miteinschließt, könnte darüber hinaus das Potenzial bieten, das Fehlen 
von zwangsbewährten Sanktions- und Strafmechanismen des Pariser Über-
einkommens auszugleichen.1709 

Entgegen der zahlreichen überzeugenden Argumente für die weitere Öff-
nung der internationalen Verhandlungen für die Öffentlichkeit und nicht-
staatlichen Beobachterorganisationen ist nicht zu erwarten, dass sich der glo-
bale Trend der Erweiterung von Verfahrensrechten für NGOs kontinuierlich 
vorsetzt. Vielmehr zeigt das Pariser Übereinkommen, dass zum Teil restrik-
tivere Partizipationsregeln als das Kyoto-Protokoll vorsieht, dass das Res-
sourcenangebot der NGOs und die Ressourcennachfrage von staatlicher Seite 
begrenzt ist. Mit einer breiteren Partizipation sind immer auch Kosten für die 
Staaten verbunden. Insbesondere in konfrontativen Konstellationen und Si-
tuationen der internationalen Klimaverhandlungen sinkt daher das Partizi-
pationsniveau.1710 Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass die Demokratisie-
rung des internationalen UNFCCC-Regimes und die einhergehenden Parti-
zipationsregeln für die Staatengemeinschaft im Rahmen der internationalen 
Klimaverhandlungen von nachrangigem politischen Interesse sind. 

Aus diesen Gründen ist mit keinem „großen Wurf“, keiner staatenübergrei-
fenden Partizipationskampagne oder verstärkten Rechtssetzungsbemühun-
gen zu rechnen. Eine moderne und harmonisierende UNFCCC-Geschäfts-
ordnung oder sonstige vereinheitlichende COP- oder CMA-Beschlüsse sind 
unwahrscheinlich und auch nicht zwangsläufig im Interesse der Umwelt-
NGOs. Vielmehr wäre zu befürchten, dass (nichtdemokratische) Staaten er-
weiterte Partizipationsregeln blockieren oder unklare, inkonsistente oder un-
systematisch vereinheitlichte Regeln verabschiedeten, die hinter dem besteh-

 
1709 S. Unterkapitel 3.2 u. 4.7 oder a. Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (519f.). 
1710 Ausführlich Brühl in Brunnengräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimations-

ressource, 2001, 137 (144ff.). 
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enden Partizipationsstandard (Status Quo) zurückfallen1711 würden.1712 Bei 
nicht formalisierten Beteiligungspraxen schwingt jedoch immer die Gefahr 
mit, dass sie je nach Führungsstil der verhandlungsleitenden Staaten schnell 
abgeschafft oder geschwächt werden können. 

Aufgrund der realpolitischen Machtkonstellationen (insbesondere des de 
facto Vetorechts aller Vertragsparteien)1713 im UNFCCC-Prozess könnte eine 
wenig öffentlichkeitswirksame und vorsichtige Rechtsfortentwicklung im 
Kleinen über die spezifischen Geschäftsordnungen der UNFCCC-Gremien 
und Soft-Law-Instrumente sich vorteilhafter auf das nichtstaatliche Partizi-
pationsniveau auswirken. Die alternativen Regelungs- und Auslegungsan-
sätze sowie eine angepasste gewohnheitsrechtliche Praxis, die kleinschrittig 
zur kontinuierlichen Stärkung der Partizipationsrechte von PINGOs und 
letztlich zur Demokratisierung des UNFCCC-Prozesses beitragen, bilden da-
her den Schwerpunkt der folgenden Ausführungen. Auch wenn dieser Weg 
der institutionellen Fort- oder Weiterentwicklung des UNFCCC-Regimes aus 
rechtstheoretischer Sicht der weniger bevorzugte ist und zwangsläufig zu 
weniger Rechtsklarheit und -sicherheit beiträgt, ist er der pragmatischere. 
Untersuchungen zu internationalen Umweltschutzregimen deuten ferner da-
rauf hin, dass die leise Rechtsfortentwicklung über Beschlüsse, Geschäftsord-
nungen und Leitlinien die Chance bietet, zu relativ weitreichenden und in-
novativen Regelungen abseits der großen „politischen Grabenkämpfe“ zu ge-
langen.1714 

Nichtsdestotrotz soll an dieser Stelle nicht verkannt werden, dass eine ein-
heitlich gesteuerte Weiterentwicklung der internationalen Governance-Ar-

 
1711 Eine GO-Klausel könnte jedoch gewährleisten, dass weitreichendere Partizipations-

rechte aus früheren Beschlüssen, Geschäftsordnungen u. Leitlinien unberührt bleiben 
u. weiterhin Rechtskraft entfalten würden (Unterschreitungsverbot), s. a. Oberthür/Buck 
ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 2002, S. 227. 

1712 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 225f. 

1713 Zum Konsensprinzip Bodle/Donat/Duwe, CCLR 10 (2016), 5 (14); s. a. Unterkapitel 4.5. 
1714 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 227. 
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chitektur im Sinne einer Global Good Governance zu begrüßen wäre. Damit 
sind explizite und institutsübergreifende Partizipationsregeln für NGOs ge-
meint, die in allen Politikbereichen der Vereinten Nationen von der Wirt-
schaft, der Gesundheit bis hin zur Umwelt einen Mindeststandard setzen 
würden. Zumindest könnten internationale Umweltregime mit ähnlicher re-
gulativer Grundstruktur geclustert werden. In die jeweiligen Cluster können 
harmonisierte Partizipationsregeln integriert werden.1715 Ein weniger effizi-
enter, jedoch unbürokratischerer Regelungsansatz des UN-Systems ist die in-
stitutsspezifische Formalisierung von modernen Partizipationsregeln, wie er 
derzeit ausgestaltet ist. 

Eine institutsspezifische Formalisierung von Partizipationsregeln schließe 
die Verabschiedung einer im Lichte der Digitalisierung modernen UNFCCC-
Geschäftsordnung mit ein, die unter anderem die kontroversen Abstim-
mungsregeln außen vorlassen könnte.1716 Der vorliegende Geschäftsord-
nungsentwurf stammt aus einer Zeit vor der digitalen Revolution, wo UN-
Verhandlungen noch analog stattfanden und die technischen Möglichkeiten 
zur breiten Partizipation noch nicht vorlagen. Eine moderne UNFCCC-Ge-
schäftsordnung könnte an die geänderten gesellschaftlichen Realitäten ange-
passt werden. Einheitliche und explizite Partizipationsregeln, beispielsweise 
als Minimalstandards formuliert, die in der Praxis erweitert werden kön-
nen,1717 sorgen für Rechtsklarheit und -sicherheit. Unnötige Wiederholungen, 
Redundanzen oder gar gegenläufige Regelungsinhalte in Rechtsakten zu ein-
zelnen UNFCCC-Gremien, Verfahren und Prozessen würden vermieden. 
Hiermit würde eine Transparenzsteigerung des UNFCCC-Prozesses einher-
gehen, die größeres Vertrauen zwischen den Staaten und der Zivilgesell-
schaft schafft. Ferner könnte die UNFCCC-Geschäftsordnung von den Ver-
fahrensregeln und den bisherigen Kooperationserfahrungen von bestehen-

 
1715 Zu Hindernissen u. Herausforderungen einer Harmonisierung s. Oberthür/Buck ua, 

Participation of NGOs in International Environmental Governance, 2002, S. 228. 
1716 Art. 7 Abs. 3 S. 2 UNFCCC ist eine erlaubende „may“-Bestimmung. 
1717 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 227. 
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den internationalen Regimen profitieren.1718 Die Verabschiedung einer UN-
FCCC-Geschäftsordnung wäre auch allein deshalb schon zu begrüßen, weil 
die formal weiterlaufenden Verhandlungen1719 zum alten Geschäftsord-
nungsentwurf unnötige Verwaltungskapazitäten von Seiten des unterfinan-
zierten UN-Sekretariats1720 rauben. 

Nachfolgend ist daher zunächst auf ein grundlegendes strukturelles Defizit 
im UNFCCC-Regime einzugehen, das die Teilnahme und effektive Beteili-
gung von nichtstaatlichen Beobachterorganisationen gefährdet: die finanzi-
elle Vulnerabilität des Klimasekretariats (5.2.1). Daraufhin folgen Ausfüh-
rungen zu Bereichen, die die Teilnahme am UNFCCC-Prozess befördern, un-
ter anderem die Bestimmungen zur Akkreditierung von Interessengruppen 
(5.2.2). Unterkapitel 5.2.3 erörtert Maßnahmen, unter anderem die Etablie-
rung eines Solidarfonds für Transparenz und Partizipation, die die ausgegli-
chenere Repräsentation innerhalb der partizipierenden Interessengruppen 
stärken kann. 

Daraufhin folgen die bedeutendsten Erwägungen dieser Arbeit zur Erweite-
rung dreier Verfahrensrechte für Umwelt-NGOs: der Zugang zu Klimainfor-
mationen für jede Person, der Interessengruppenbeteiligung an UNFCCC-
Verfahren sowie den Zugang zu Beschwerdestellen und Gerichten in Bezug 
auf die Verwaltungs-, Entscheidungs- und Kontrollverfahren im Rahmen des 
UNFCCC-Regimes. Zu beschreiben sind innovative Lösungsansätze, wie die 
Grundsätze der zwei stark subjektivierenden Völkerverträge (Aarhus-Kon-
vention und Escazú-Abkommen) und das Nachhaltigkeitsziel 16 effektiv und 
zielführend im UNFCCC-Kontext zu integrieren sind. Regelungsalternativen 
werden identifiziert, die die breit erörterte Problemlage der marginalen zivi-
len Partizipation und Kontrolle adäquat adressieren. Sie sind als erste An-
stöße für mögliche Reformoptionen zu verstehen. Unterkapitel 5.2.4 be-
schreibt Ansätze rund um das Recht auf Zugang zu Klimainformationen, die 
beim Klimasekretariat vorliegen. Das Unterkapitel 5.2.5 erörtert das Recht 

 
1718 Z. B. unter der AK u. Fn. 1141. 
1719 S. Fn. 947f. 
1720 Dazu gleich in Unterkapitel 5.2.1. 
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auf NGO-Beteiligung am UNFCCC-Prozess, insbesondere an den Verfahren 
zur Erfüllungskontrolle. Die Kodifizierungsvorschläge zeigen insbesondere 
auf, wie der Pariser Regelungsrahmen zur Erfüllungssicherung durch forma-
lisierte Einbezugsregeln von Umwelt-NGOs gestärkt werden kann. Zum 
Schluss erörtert Unterkapitel 5.2.6 die Überprüfung der Umsetzung und An-
wendung der Informations- und Beteiligungsrechte der umweltschützenden 
Nichtregierungsorganisationen. 

5.2.1  Ausfinanzierung des Klimasekretariats 

Gemäß Art. 8 Abs. 3 UNFCCC1721 hat die Vertragsstaatenkonferenz dafür 
Sorge zu tragen, dass das ständige UN-Sekretariat ordnungsgemäß arbeiten 
kann.1722 Hierfür müssen ausreichend finanzielle Mittel und Personal für das 
Klimasekretariat zur Verfügung stehen. Fakt ist, dass Vertragsparteien ihre 
finanziellen Beiträge nicht, nur anteilig oder zu spät zahlen. So weigerte sich 
unter anderem die finanzstarke US-amerikanische Regierung seit Amtsan-
tritt Donald Trumps den US-amerikanischen Anteil zur Unterhaltung des 
Sekretariats für das Jahr 2018 vollständig zu zahlen.1723 Das Ausbleiben finan-
zieller Beiträge bedeutet einen faktischen Rückzug aus einem Völkervertrag, 
ohne formell von ihm zurückzutreten.1724 Die Ressourcen- und Personalaus-

 
1721 I. V. m. Art. 17 PÜ. 
1722 Engl. verbindlicher Originaltext: „make arrangements for its functioning“; deutlicher 

der spanische verbindliche Vertragstext: „adoptará las medidas necesarias para su fun-
cionamiento“ [eigene Hervorhebung]. 

1723 UNFCCC, UN Climate Statement / 22 Apr, 2018: Bloomberg Philanthropies Supports 
Climate Action, <unfccc.int/news/bloomberg-philanthropies-supports-climate-actio 
n> (Stand: 11.6.2019); BBC News, Climate Change: Michael Bloomberg Plegdes $4.5m 
for Paris Deal, <bbc.co m/news/world-us-canada-43860590> (Stand: 11.6.2019); Klima-
retter.info, Bloomberg zahlt Trumps Zeche, <klimaretter.info/politik/hintergr und/242 
29-bloomberg-zahlt-trumps-zeche> (Stand: 21.1.2019). 

1724 Gem. Art. 25 UNFCCC u. Art. 28 PÜ. 
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stattung des Sekretariats unterliegt insofern, wie bei allen UN-Organisatio-
nen, auch politischen Einflüssen.1725 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist das Klimasekretariat jedoch auf die (frei-
willigen) finanziellen Beiträge der Staaten angewiesen. Nur ein ausfinanzier-
tes Klimasekretariat kann seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen. In Bezug 
auf die UNFCCC-internen Transparenz- und Unterstützungsmechanismen 
heißt das konkret, dass das Sekretariat beispielsweise den Vertragsparteien 
bei der Erstellung ihrer Berichte im Rahmen des Transparenzrahmens behilf-
lich ist oder die erforderlichen Dienste bereitstellt. Für die Sachverständigen-
teams oder für das Unterstützungskomitee trifft das Sekretariat unter ande-
rem die verwaltungsmäßigen und vertraglichen Vorkehrungen oder erstellt 
Syntheseberichte. Da Verwaltungskapazitäten auf Seiten des Sekretariats feh-
len sowie ausreichend qualifizierte internationale Sachverständige fehlen, ist 
zu prognostizieren, dass die Qualität und Häufigkeit internationaler Über-
prüfungsprozesse unter dem vertraglich vereinbarten Niveau bleiben. Die fi-
nanzielle Verletzlichkeit und die Unterfinanzierung des Klimasekretariat ge-
fährdet somit eklatant den Erfolg des auf Vertrauen und gegenseitige Kon-
trolle basierenden Pariser Modells und widerspricht einer transparenten in-
ternationalen Klimagovernance. 

Außerdem wird durch die prekäre Ressourcenausstattung des Sekretariats 
die nichtstaatliche Partizipation am UNFCCC-Prozess erschwert. Nur durch 
eine auskömmliche finanzielle Ausstattung des UN-Sekretariats kann es die 
stets steigende Zahl an partizipierenden nichtstaatlichen Beobachterorgani-
sationen,1726 neben seinen zahlreichen Hauptaufgaben,1727 organisatorisch be-
wältigen. Kodifizierte Verfahrensrechte für Beobachterorganisationen, die 

 
1725 A. z.B. bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO); rechtliche Einordnung zum letzt-

lich nicht erfolgten formellen US-amerikanischen Ausstieg aus der WHO s. Burci, The 
USA and the World Health Organization, <ejiltalk.org/the-usa-and-the-world-health-
organization-what-has-president-trump-actually-decided-and-what-are-its-consequen 
ces/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter 
-post-title_2> (Stand: 8.4.2021). 

1726 Zu den Teilnehmendenzahlen beim Pariser COP s. Unterkapitel 4.6. 
1727 Gem. Art. 17 PÜ i. V. m Art. 8 Abs. 2 UNFCCC. 
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selbst mit knappen Ressourcen ausgestattet sind, laufen ins Leere, wenn die 
nötigen Verwaltungskapazitäten auf Seiten des Klimasekretariats fehlen,1728 
um eine effektive Partizipation im UNFCCC-Prozess zu gewährleisten. 

Die Umwelt-NGOs können für den politisch beeinflussten Ressourcen- und 
dem einhergehenden Personalmangel des Klimasekretariats, der politisch 
kalkuliert oder unbeabsichtigt die Funktionstüchtigkeit des UNFCCC-Re-
gimes als Ganzes einschränkt und gefährdet, eine Öffentlichkeit herstellen. 
Die finanziellen staatlichen Beiträge erfolgen oft von einer ganzen Reihe un-
terschiedlicher staatlicher Quellen, die unterschiedlich stark politischer Ein-
flussnahme der Zentralregierungen unterliegen. Hierin liegt eine Chance für 
die (finanzielle) Ausstattung des UN-Sekretariats. In Ausnahmefällen kön-
nen finanzpotente Stiftungen (wie in der Vergangenheit die Bloomberg Phi-
lanthropies) die Zahlungsrückstände temporär ausgleichen. 

5.2.1  Akkreditierung von NGOs 

Eine Beschränkung zur Teilnahme an Klimaverhandlungen und UNFCCC-
Treffen ist die erforderliche Akkreditierung der Beobachterorganisationen. 
Diese Zulassung zur NGO-Beteiligung ist zur Gewährleistung konstruktiver 
und störungsfreier Verhandlungen und Beratungen zielführend. Begrüßens-
wert sind auch die (aktuellen) Informationen zum Akkreditierungsverfahren 
und die öffentliche Auflistung der zahlreichen akkreditierten Beobachteror-
ganisationen auf der UNFCCC-Website. 

Überlegenswert ist, den Verbänden, die eine Sachwalterfunktion für das 
Klima einnehmen, besondere noch zu diskutierende Umweltverfahrens-
rechte1729 im UNFCCC-Prozess zuzuschreiben. Die qualifizierte Akkreditie-
rung stünde ausschließlich NGOs zu,1730 die den allgemeinwohlorientierten 
Constituencies Umwelt-NGOs (ENGOs), unabhängige und Forschungs-
NGOs (RINGOs) sowie Jugend-NGOs (YOUNGOs) angehören. Alle anderen 

 
1728 Seit längerem bestehendes Defizit s. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in Inter-

national Environmental Governance, 2002, S. 140. 
1729 S. Unterkapitel 5.2.4-5.2.7. 
1730 So a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
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partikularinteressengeleitete Beobachterorganisationen erhielten eine einfa-
che Akkreditierung und variierende Partizipationsrechte.1731 

Zu thematisieren ist auch der Umgang mit NGOs, die vordergründig Anti-
Klimaschutz-Ziele anstelle von allgemeinwohlorientierten Klima- und Um-
weltschutzzielen verfolgen. Diese nehmen während und zwischen den Kli-
makonferenzen Einfluss auf die nationalen Entscheidungsträgerinnen und -
träger.1732 Vor allem die fragwürdigen privaten Denkfabriken, Institute oder 
sonstige Gesellschaften unter der Constituency BINGOs verfolgen unbestrit-
ten „fossile“ Interessen, die den Vertragszielen entgegenstehen. Sie unterlie-
gen teilweise eklatanten Interessenkonflikten im UNFCCC-Prozess. Die Ak-
teure, die mit der fossilen Wirtschaft eng verbunden sind, können ihre Zu-
gangs- und Beteiligungsrechte dazu nutzen, die internationale Klimaschutz-
politik zu blockieren und auszubremsen. 

Zurzeit behandelt die internationale Klimabürokratie alle Beobachterorgani-
sationen gleich. Eine differenzierte Ausschlussregelung,1733 die den vorüber-
gehenden oder dauerhaften Ausschluss der „Grey/Brown BINGOs“, wie bei-
spielsweise der akkreditierten Lobbyorganisation FuelsEurope1734 vorsieht, 
ist mit Blick auf den gelähmten Verhandlungsprozess ernsthaft zu diskutie-
ren. Die akkreditierungsfähigen und oft finanzpotenten Institute sind von 
privaten Akteure abhängig, die mit dem Abbau, Verkauf, Export und der 
Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas private Gewinne erzielen, wohin-
gegen die ökologischen und sozialen Schäden ihrer geschäftlichen Betätigung 
zu großen Teilen verallgemeinert werden. Es ist wenig nachvollziehbar und 

 
1731 Beim ECOSOC sind NGOs z. B. in folgenden Kategorien akkreditierungsfähig: General 

consultative status, Special consultative status and Roster status, ECOSOC, Resolution 
1196/31 v. 25.7.1996, Teil 3. Die Partizipationsrechte variieren je nach Akkreditierungs-
status, ECOSOC, Resolution 1196/31 v. 25.7.1996, Teil IV-VII. S. dazu Brühl in Brunnen-
gräber/Weizsäcker ua (Hrsg.), NGOs als Legitimationsressource, 2001, 137 (142f.). 

1732 Klimareporter, Mit fossilen Grüßen, <klimareporter.de/klimakonferenzen/mit-fossilen-
gruessen> (Stand: 27.4.2020). 

1733 S. a. ECOSOC, Resolution 1196/31 v. 25.7.1996, Teil VIII. 
1734 Der belgische Verband vertritt die Mehrheit der europäischen Raffinerie- u. Treibstoff-

industrie, u. a. BP, Exxon Mobil, Shell u. Total, s. FuelsEurope, Members, <fuelseurope.e 
u/about-us/members/> (Stand: 31.7.2020). 
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vertrauenswürdig, dass die fossile Wirtschaft und ihre Lobbyorganisationen 
an den internationalen Verhandlungen zum Schutz eines Gemeinschaftsgu-
tes beteiligt sind. 

In Anbetracht des gelähmten UN-Prozesses ist den fossilen BINGOs, die we-
niger als 1/3 ihres Gewinns aus nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten be-
ziehen (z. B. mit der Produktion von Ökostrom),1735 die Akkreditierung zu 
verweigern. Zukünftig sollten nur noch „Green BINGOs“ akkreditierungsfä-
hig sein.1736 Alle antragenden (BI)NGOs sollte eine Pflicht zur Offenlegung 
treffen. Fehlen Nachweise, wie beispielsweise transparente und plausible Ge-
schäftsberichte, die aufzeigen, wie die Unternehmen konkret ihre Gewinne 
erzielen, sollte die Rechtsvermutung der Akkreditierungsverweigerung 
(engl. presumption of denial of accreditation) die Vertragsstaatenkonferenz 
und das Klimasekretariat bei der Akkreditierungs(vor-)entscheidung für 
BINGOs leiten. 

Eine feste Regelung durch COP- oder CMA-Beschluss, um die „braunen BIN-
GOs“ tatsächlich auszuschließen, dürfte allerdings kaum verhandelbar sein. 
Bis zur Einführung differenzierter Akkreditierungs- und Ausschlussregeln 
könnten gemäß Art. 7 Abs. 6 S. 2 UNFCCC ein Drittel der Vertragspar-
teien,1737 die fossilfreie Klimaverhandlungen anstreben, die Akkreditierung 
für fossile NGOs ablehnen und so die Teilnahme von fossilen Lobbyvertrete-
rinnen und -vertretern unterbinden. 

Ist eine Ausschlussregelung bei neuen Akkreditierungsregeln nicht konsens-
fähig, könnten finanzpotenten fossilen BINGOs Akkreditierungsgebühren1738 

 
1735 Anschließend können die Anteile im regelmäßigen Turnus angehoben werden, z. B. in 

5 Jahren muss das Portfolio 10 Prozent nachhaltiger sein wie heute. 
1736 A. A. das Klimasekretariat oder das etablierte World Resources Institute s. Klimaret-

ter.info, Lobbyismus: Wer ist hier zivil?, <klimaretter.info/wirtschaft/hintergrund/23 
125-lobbyismus-wer-ist-hier-zivil> (Stand: 27.4.2020); Oberthür/Buck ua, Participation of 
NGOs in International Environmental Governance, 2002, S. 127, 231. 

1737 Kritisch dazu Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental 
Governance, 2002, S. 231. 

1738 Der Kreis der gebührenpflichtigen NGOs kann um alle Nicht-PINGOs erweitert wer-
den. Zu Akkreditierungsgebühren für NGOs in UN-Regimen s. Oberthür/Buck ua, Parti-
cipation of NGOs in Internati-onal Environmental Governance, 2002, S. 233f. 
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auferlegt werden. Die Vorteile sind zum einen, dass die Gebühren zweckge-
bunden in den Solidarfonds für zivilgesellschaftliche Partizipation1739 einflie-
ßen können oder zum anderen, die erhöhten Verwaltungskosten durch die 
NGO-Partizipation des unterfinanzierten Sekretariats1740 aufgefangen wer-
den können. Eine Akkreditierungsgebühr ausschließlich für die direkten Pro-
fiteure der Übernutzung der Erdatmosphäre kann die effektive Sekretariats-
verwaltung und inklusive Partizipation von gemeinwohlorientierten NGOs 
im UNFCCC-Prozess ermöglichen. Eine Gebühr ist daher gerechtfertigt. 

Nicht zu rechtfertigen ist, warum Vertreterinnen und Vertreter fossiler In-
dustrien und ihrer Lobbyorganisationen nicht nur im Rahmen der Consti-
tuency BINGOs, sondern auch als Teil staatlicher Regierungsdelegationen 
auftreten. Im Grunde bedarf es eines Transparenz- und Lobbyregisters, das 
(anonymisiert) die Zusammensetzung staatlicher Delegationen öffentlich zu-
gänglich auflistet. So müssten die Beschäftigungsverhältnisse der staatlichen 
Delegierten offengelegt werden. Klar ist, dass durch gezielte Verschleie-
rungstaktiken die tatsächlichen Verknüpfungen zwischen den staatlichen Be-
hörden und fossilen Industrien nicht in der Gänze erfasst werden können, 
gerade in Staaten, wo die Grenzen zwischen staatlichen Institutionen und 
staatseigenen fossilen Konzernen grundsätzlich verschwimmen. Jedoch ver-
fügt ein Transparenz- und Lobbyregister eine starke symbolische Ausstrah-
lungskraft. Zumindest stellt ein Register über Beschäftigungsverhältnisse 
und mögliche Interessenkonflikte eine Transparenzsteigerung zum derzeiti-
gen Status-Quo dar. Durch ein Register kann sich ebenfalls der Rechtferti-
gungsdruck für die staatlichen Stellen erhöhen. 

Grundsätzlich ist auch die Transparenz der partizipierenden NGOs und ihrer 
finanziellen Quellen zu erhöhen. So fällt es der Öffentlichkeit derzeit schwer, 
die Fülle an NGOs zu überblicken, die einen bestimmten Beobachterstatus (z. 
B. als Umwelt-NGO) rechtsmissbräuchlich nutzen könnten. Die NGOs 
könnte man konsequent zur Unterschreibung von Selbstverpflichtungen 

 
1739 S. sogleich in Unterkapitel 5.2.3. 
1740 S. Unterkapitel 5.2.1. 
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oder Verhaltenskodizes verpflichten,1741 dass keine1742 oder begrenzte finan-
zielle Verbindungen zur Fossilindustrie bestehen, sowie Nachweise über 
Sponsoren und Spendeneingänge anfordern und öffentlich machen. 

Die bisherige öffentlich zugängliche Auflistung der Beobachterorganisatio-
nen des Sekretariats könnte um die fossilfreien Selbstverpflichtungen und Fi-
nanzquellennachweise ergänzt werden.1743 In Anlehnung an nationale Veröf-
fentlichungspflichten, beispielsweise von politischen Parteien, könnten Spen-
den von über 50.000 US-Dollar („Großspenden“) an akkreditierte NGOs un-
verzüglich beim Sekretariat angezeigt und anschließend auf der UNFCCC-
Website veröffentlicht werden. Spenden über 10.000 US-Dollar müssen ein-
mal jährlich bekannt gegeben und vom Sekretariat veröffentlicht werden. 

Umwelt-NGOs unterbreiten ferner Forderungen nach fossilfreien COPs, um 
das Lobbying und die Öffentlichkeitsarbeit der Kohle-, Öl- und Gasinteres-
sengruppen zu erschweren.1744 Das Hauptargument überzeugt, dass die fos-
silen Interessengruppen offensichtlich die international vereinbarte Abschaf-
fung ihres Geschäftsmodelles blockiert, verzögert und erschwert. Mehr als 
einleuchtend ist daher, eine allgemeine Ausschlussregelung zu treffen, die 
fossile Sponsoren für die Klimakonferenzen und anderen klimarelevanten 
multilaterale Prozesse verhindert. 

Qualifizierte Akkreditierungs- und Ausschlussregeln, erweiterte Veröffentli-
chungs- und Transparenzpflichten, Selbstverpflichtungen und klare Sponso-
renregeln schaffen einen glaubwürdigen und standardisierten Rahmen, der 
die Transparenz und Effektivität des UNFCCC-Prozesses stärkt. 

 
1741 Kritisch dazu Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental 

Governance, 2002, S. 231. 
1742 In letzter Konsequenz könnte ein absolutes Spenden- oder Finanzierungsverbot durch 

fossile Unternehmen an akkreditierte NGOs aller Constituencies diskutiert werden. 
1743 A. A. die staatlichen Delegationen u. das Klimasekretariat, s. Oberthür/Buck ua, Partici-

pation of NGOs in International Environmental Governance, 2002, S. 128. 
1744 Z. B. gefordert von der US-amerikanischen Bürgerrechtsorganisation Corporate Account-

ability International, Climate Campaign, <corporateaccountability.org/climate/> (Sta-
nd: 31.7.2020). 
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5.2.3  Stärkung unterrepräsentierter Interessengruppen 

Im Rahmen der internationalen Klimapolitik ist das zivilgesellschaftliche En-
gagement mit einem weiteren Problem konfrontiert: die Überrepräsentation 
der Nord-NGOs gegenüber den Süd-NGOs in internationalen Institutio-
nen.1745 Für Umwelt-NGOs außerhalb der G20-Staaten, inklusive der post-
sowjetischen Staaten, manifestieren sich gegenüber den professionalisierten 
und finanzstärkeren Umwelt-NGOs der G20-Länder strukturelle Benachtei-
ligungen. 

Um die in Unterkapitel 4.6.4 angedeutete Dysbalance zu beheben, sollten 
UNFCCC-Sitzungen verstärkt an Sitzungsorten außerhalb der OECD-Staaten 
ausgerichtet werden.1746 Viele Sitzungen finden am Sekretariatsstandort in 
Bonn in Westeuropa statt, sodass NGOs aus Lateinamerika, Afrika oder 
Asien, zumeist höhere Reise- und Unterbringungskosten entstehen. 

Für eine gerechtere NGO-Beteiligung sollten die technischen Möglichkeiten 
des digitalen Zeitalters unverzüglich und konsequent genutzt und ausgebaut 
werden.1747 Das umfasst auch die gemeinsame Investition in eine verbesserte 
technische Ausstattung und digitale Infrastruktur des Klimasekretariats und 
der regelmäßigen Sitzungsstätten. NGOs können durch kostenfreie Online-
Übertragungen und -aufzeichnungen Sitzungen beobachten und aktiv parti-
zipieren (z. B. durch die Nutzung von Partizipationstools oder Chatfunkti-
onen). Nicht außer Acht gelassen werden darf jedoch, dass der Zugang zu 
ausreichend schnellem und freiem Internet auf der Welt ungleich verteilt 
ist,1748 so dass Umwelt-NGOs des globalen Südens infrastrukturell benachtei-
ligt sind. Zudem verwehren einige Vertragsstaaten (temporär) den freien 

 
1745 S. a. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Govern-

ance, 2002, S. 140f. 
1746 So a. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Gover-

nance, 2002, S. 240; Zu beachten ist jedoch, dass Süd-Süd-Anreisekosten nicht zwangs-
läufig günstiger ausfallen müssen. 

1747 Ausgehend von den bestehenden Partizipationspflichten der Vertragsparteien u. des 
Klimasekretariats gehen die nachfolgenden Unterkapitel 5.2.3-5.2.5 auf die Aspekte des 
digitalen Zugangs zu Informationen u. der digitalen Beteiligung genauer ein. 

1748 EIU, The Inclusive Internet Index 2020, 2020. 
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Netzzugang für ihre Bevölkerung (z. B. China, Iran oder das Königreich 
Saudi-Arabien) oder für Teile ihrer Bevölkerung (z. B. der anglophonen Be-
völkerung der Republik Kamerun).1749 

Aus diesen Gründen ist es für eine global repräsentativere NGO-Beteiligung 
an Klimaverhandlungen und UN-Sitzungen unerlässlich, einen zentralen So-
lidarfonds für Transparenz, zivilgesellschaftliche Partizipation und Kapazi-
tätsaufbau einzurichten. Der Fonds, ähnlich angelegt des „Trust Fund for 
Participation“ für die Teilnahme staatlicher Delegationen von Entwicklungs-
ländern,1750 könnte die gleichberechtigte Partizipation zivilgesellschaftlicher 
Vertreterinnen und Vertreter ermöglichen  vor allem aus Staaten, die die zi-
vilen Tätigkeiten ebendieser zu unterdrücken versuchen. Die Einrichtung ei-
nes Solidarfonds stünde im Einklang mit dem 16. Nachhaltigkeitsziel „Frie-
den, Gerechtigkeit und starke Institutionen“. Demnach sollen unter anderem 
effektive, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebe-
nen aufgebaut werden. Weiterhin sollen inklusive, partizipative und reprä-
sentative Entscheidungsfindungen gefördert werden. Dem 16. Nachhaltig-
keitsziel könnte der Solidarfonds dienen, der inklusive und partizipative UN-
Klimaverhandlungen erst ermöglicht. 

Von dem Fonds sollten neben den klassischen Umwelt- und Forschungs-
NGOs andere NGOs (aus Entwicklungs- und Schwellenländern) profitieren, 
die sich durch ihre Gemeinwohlorientierung und fehlende wirtschaftliche 
Gewinnerzielungsabsichten auszeichnen (engl. public-interest NGOs, PI-
NGOs).1751 Unter die qualifizierten zivilen Empfängerorganisationen gehö-
ren neben den Umwelt- und Forschungs-NGOs die NGOs der Constituencies 
Jugend-NGOs (YOUNGOs), Organisationen indigener Völker (IPOs) sowie 
Frauen- und Geschlechtergruppen (WGC). In keinem Fall sollten monetär 

 
1749 Zur Internetfreiheit u. -zensur s. Reporter ohne Grenzen (ROG), Informationsfreiheit im 

Internet, <reporter-ohne-grenzen.de/themen/internetfreiheit/> (Stand: 31.7.2020). 
1750 Insb. der SIDS u. LDCs, s. UNFCCC, Trust Fund for Participation in the UNFCCC 

Process, 2017. 
1751 Im UNCCD- u. GEF-Regime erhalten Süd-PINGOs Förderung für die Partizipation, s. 

Oberthür/ Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 
2002, S. 207. 
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besser gestellte NGOs aus (der fossilen) Wirtschaft und Industrie von diesem 
Fonds profitieren können. Bauern- und Landwirtschaftsverbände sowie ge-
werkschaftliche NGOs scheiden gleichermaßen aus, da sie ebenfalls primär 
Individual- oder Partikularinteressen ihrer Mitglieder vertreten.1752 

Der zentrale Solidarfonds würde für Reise-, Visa- und Aufenthaltskosten zu-
mindest während der jährlichen Klimaverhandlungen sowie weiterer UN-
FCCC-Sitzungen aufkommen. Ferner könnte die Teilnahme an transnationa-
len zivilgesellschaftlichen Konsultationsprozessen sowie Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau für zivilgesellschaftliche Vertreterinnen und Vertreter aus 
unterrepräsentierten Staaten, wie Schulungen, Weiterbildungen oder Semi-
nare zum internationalen Verhandlungsprozess und zu Klimafragen finan-
ziert werden.1753 Schließlich sind die UNFCCC-Verhandlungen technisch als 
auch organisatorisch sehr komplex. Klar ist in diesem Zusammenhang, dass 
inklusive Verfahrensrechte für Interessengruppen nicht weiterhelfen, wenn 
die NGOs diese nicht handhaben können. Gleichermaßen können die südli-
chen PINGO-Vertreterinnen und -Vertreter darin geschult werden, die Öf-
fentlichkeit über den UNFCCC-Prozess zu informieren und so das Umwelt-
bewusstsein und -wissen in der Bevölkerung zu stärken. 

Eine Finanzierung könnte durch die verpflichtenden Akkreditierungsgebüh-
ren für fossile BINGOs,1754 freiwillige private Finanzquellen1755 oder freiwil-
lige öffentliche Gelder finanzstarker Vorreiterstaaten oder Staatenverbün-
den1756 gesichert werden.1757 In der aus-reichenden Ausstattung des Fonds 

 
1752 So a. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Gover-

nance, 2002, S. 243. 
1753 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 241. 
1754 S. Unterkapitel 5.2.2. Der Kreis der gebührenpflichtigen NGOs kann um alle NGOs, die 

keine PINGOs darstellen, erweitert werden. 
1755 Z. B. von der liquiden Bloomberg Philanthropies, s. Fn. 1724. 
1756 Eine EU-Initiative unterstützt beispielsweise bereits die SIDS u. die LDCs zur Verbes-

serung ihrer Resilienz gegenüber dem Klimawandel, s. Global Climate Change Alliance 
Plus Initiative (GCCA+), About GCCA+, <gcca.eu/about-gcca> (Stand: 30.4.2020). 

1757 Weitere Regelungsoptionen bei Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in Internatio-
nal Environmental Governance, 2002, S. 241. 
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wird die größte, aber bewältigbare Herausforderung liegen. Durch die Grün-
dung eines Transparenz- und Partizipationsfonds sowie durch die freiwilli-
gen finanziellen Beiträge kann sich mithin ein Imagegewinn für die staatli-
chen und privaten Finanziers ergeben. 

Der Fonds könnte durch eine unabhängige Institution, beispielsweise dem 
Klimasekretariat1758, dem Grünen Klimafonds (GCF) oder ferner dem Um-
weltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), unter Einhaltung strenger 
und fairer Förder- und Ausschüttungskriterien verwaltet werden. Die quali-
fizierten Empfängerorganisationen müssten beim verwaltenden Klimasekre-
tariat, GCF oder dem UNEP akkreditiert (und ggf. innerstaatlich anerkannt) 
sein. Muss nur ein zentraler Fonds durch gouvernementale Strukturen ver-
waltet werden, kann sich der Umsetzungs- und Vollzugsaufwand für die Be-
hörden gegenüber der derzeitigen fragmentierten Förderlandschaft sogar 
verringern. 

Jede nichtstaatliche Beobachter-Constituency verfügt über ein bis zwei Focal 
Points, sozusagen Vertretungen, die mit dem Klimasekretariat hauptsächlich 
kommunizieren. Intransparent ist, warum die Anzahl der Focal Points 
schwankt und wie die benannten Organisationen legitimiert sind. Um die Re-
präsentativität benachteiligter NGOs zu stärken, sollte die Vertretung der 
einzelnen Beobachter-Constituencies ausdifferenziert werden. So würden die 
unterschiedlichen Interessenlagen deutlicher repräsentiert und Zielkonflikte 
stärker veranschaulicht. Eine Doppelspitze erscheint vor allem für die größe-
ren Constituencies wie die Umwelt-NGOs sachgerecht. Der in der Vergan-
genheit ausgeschiedene Verbund Climate Justice Now! (CJN!)1759 oder eine 
Nachfolgeorganisation könnte neben dem eher westlich geprägten CAN als 
Vertretung benannt werden. Im Übrigen würde eine Doppelspitze bei den 

 
1758 Das Klimasekretariat verwaltet in Kooperation mit zahlreichen Datenpartnern z. B. a. 

die NAZCA-Plattform. Zur Plattform s. Unterkapitel 4.7.1.5. 
1759 S. Unterkapitel 4.4. 
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BINGOs, zwischen dem Focal Point der fossilen BINGOs und grünen BIN-
GOs,1760 klarer die unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessenlagen und 
Konfliktlinien aufzeigen. Die Ausdifferenzierung könnte mit getrennten Ein-
reichungs- und Beteiligungsrechten einhergehen.1761 

Im Lichte des 16. Nachhaltigkeitsziels steht zugleich die Förderung der Good 
Governance auf nationaler Ebene an. In der Tat mangelt es in vielen Staaten 
an ausreichenden nationalen NGO-Strukturen. Durch verbesserte nationale 
Rahmenbedingungen könnte die klimabewegte Zivilgesellschaft des globa-
len Südens effektiver am internationalen Verhandlungsprozess partizipieren, 
beispielsweise durch Steuerbegünstigungen, Förderprogramme oder Ähnli-
ches. Vor allem aber nicht nur in den Ländern des globalen Südens muss die 
organisierte Kriminalität, die gegen Umwelt-, Menschenrechts- oder Anti-
Landgrabbing-Aktivistinnen und -Aktivisten vorgehen, bekämpft, Korrup-
tion und Bestechung (u. a. der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von umwelt-
relevanten Zulassungsbehörden, Polizei- und Ordnungsbehörden oder Ge-
richten) reduziert sowie rechenschaftspflichtige und transparente Institutio-
nen aufgebaut werden.1762 

5.2.4  Recht auf Zugang zu Klimainformationen 

Nach dem Pariser Modell soll gerade durch den gemeinsamen Informations-
austausch Vertrauen in die Vertragseinhaltung und politischer Druck er-
zeugt werden.1763 Der Zugang zu Informationen stellt das Fundament einer 
inklusiven Klimadiplomatie und die Grundlage einer effektiven NGO-Parti-
zipation im Prozess dar. Durch unabhängige Beobachtung ziviler Dritter des 
gouvernementalen Politikprozesses, etwa durch ihre Einsicht in öffentlich 
verfügbare Dokumente oder die Anwesenheit an Sitzungen, können sie die 

 
1760 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 129. 
1761 S. Unterkapitel 5.2.4 u. 5.2.3. 
1762 Lediglich generelle Anmerkungen zur Förderung des zivilgesellschaftlichen Klimaen-

gagements auf nationaler Ebene in Unterkapitel 5.4. 
1763 Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (520 m. w. N.). 
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Öffentlichkeit und die Medien über die politischen Vorgänge informieren, 
ihre Expertise sinnvoll, gewinnbringend und zielgerichtet einbringen.1764 

Die veralteten UNFCCC-Regeln und Richtlinien zur NGO-Partizipation re-
geln den Umgang mit analogen Medienkanälen. Immer bedeutsamer sind in 
Zeiten der Digitalisierung jedoch die digitalen Medien, insbesondere die We-
bauftritte internationaler Organisationen, mit denen regierungsamtliche Öf-
fentlichkeitsarbeit betrieben wird. Die internationale Klimapolitik ist durch 
die Nutzung moderner Informationstechnologien und die aktive Informati-
onsbereitstellung1765 auf den UNFCCC-Webseiten1766 transparenter gewor-
den.1767 Die Reichweite und somit die Sichtbarkeit der Informationen und Do-
kumente ist durch ihre Online-Verfügbarkeit deutlich erhöht. Das zuständige 
Sekretariat (teil-)verwaltet dabei eine beträchtliche Zahl von offiziellen Web-
seiten, die der Öffentlichkeit beispielsweise den Zugang zu den internationa-
len Klimaverträgen, den nationalen Klimabeiträgen und den COP- und 
CMA-Beschlüssen ermöglicht. Der bereits praktizierte hohe Informationsbe-
reitstellungsstandard der UNFCCC-Webseiten ist zu begrüßen, auch wenn 
dieser nicht auf eine konsistente Regelungsbasis zurückzuführen ist. 

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die de facto Online-Zu-
gänglichkeit zu Informationen und Dokumenten des UNFCCC-Prozesses in 
zweierlei Hinsicht beschränkt ist. Materielle Zugänglichkeit bedeutet zu-
nächst, dass die Informationen auf den Webseiten auffindbar und nutzbar 
sind. Inhaltliche Zugänglichkeit umfasst weiter, dass die Inhalte für Laien 
verständlich und zumindest in bürgernaher Sprache, im Gegensatz zur hoch-
technischen Fachsprache, formuliert sind. In anderen Worten sollen Informa-
tionen nicht nur verfügbar und leicht auffindbar sein, sie sollen auch für die 
interessierte Öffentlichkeit lesbar und verständlich sein (engl. „readability“). 

 
1764 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 229. 
1765 Im Gegensatz zur passiven Informationsbereitstellung, wo Planungsunterlagen z. B. in 

behördlichen Räumlichkeiten öffentlich ausgelegt werden. Die aktive Bereitstellung 
wird häufig bei interstaatlichen UVP-Verfahren praktiziert. 

1766 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.1. 
1767 Forderte bereits WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 57. 
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Wenn die Öffentlichkeit oder die Umwelt-NGOs nicht verstehen, an welchen 
Entscheidungsprozessen sie sich beteiligen können, ist es schwer, die Ziele 
der Beteiligung zu erreichen. 

Die materielle Zugänglichkeit von UNFCCC-Informationen ist in vielerlei 
Hinsicht beschränkt. Eine unübersichtliche Anzahl an rund 20 (teil-)öffentli-
chen Online-Plattformen und Webseiten (z. B. UNFCCC-Website, Interim 
NDC-Register, Online-Plattform multi-lateraler vermittelnder Dialog, NA-
ZCA-Plattform usw.) besteht,1768 die häufig zwar einzelnen UNFCCC-Ver-
handlungssträngen zugeordnet werden können, die einem jedoch erst be-
kannt sein müssen. Vor allem ist die Qualität des Content-Managements der 
Webseiten ausbaufähig. Besonders dringlich ist, die zentrale UNFCCC-Web-
site in ihrer Handhabung und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.1769 Ein 
wichtiger Schritt ist hierbei, die zahlreichen COP-, CMP- und CMA-Be-
schlüsse in einer zentralen und benutzerfreundlichen Datenbank zu überfüh-
ren, die zumindest Stichwortsuchen zulässt. Strikt zu vermeiden ist in Zu-
kunft hingegen, dass gerade an Verhandlungstagen der Zugang zu Informa-
tionen zeitweilig durch Serverüberlastung (vollständig) beschränkt ist. 

Damit das Klimasekretariat den materiellen Zugang zu UNFCCC-Informati-
onen gewährleisten kann, müssen die Vertragsparteien das Klimasekretariat 
mit entsprechenden technischen, finanziellen und verwaltungsorganisatori-
schen Möglichkeiten ausstatten,1770 damit es unter anderem auch alle Be-
schlüsse, Pläne und Unterlagen vollständig und fristwahrend hochladen und 
Informationen rechtzeitig bekanntgeben kann. 

Im Hinblick auf die inhaltliche Zugänglichkeit der UNFCCC-Informationen 
stehen dem Klimasekretariat nur sehr beschränkte Kapazitäten zur Verfü-
gung. Auch für die Steigerung der Verständlichkeit der Informationen, bei-
spielsweise durch die Erstellung von nichttechnischen Zusammenfassungen 

 
1768 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 232. 
1769 Ibid. 
1770 S. a. Unterkapitel 5.2.1. 
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oder Webseiten in Leichter Sprache,1771 ist die Ressourcenausstattung des Kli-
masekretariats durch die Vertragsparteien der Rahmenkonvention, des Ky-
oto-Protokolls und des Pariser Übereinkommens zu erhöhen. Um Sprachbar-
rieren und strukturelle Benachteiligungen abzubauen, sollte zumindest die 
zentrale UNFCCC-Website mindestens in allen sechs UN-Amtssprachen ver-
fügbar sein. Dass die Webseiten-Inhalte zurzeit lediglich in Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch sowie Russisch und nicht auf Arabisch und Chinesisch zur 
Verfügung stehen, benachteiligt die Zivilgesellschaft aus dem arabischen 
und (ost-)asiatischen Raum. 

Die de facto Zugänglichkeit von Klimainformationen wäre zusammengefasst 
erheblich erleichtert, wenn die Vertragsparteien dem Klimasekretariat aus-
reichende Finanzmittel bereitstellen würden, um das Content-Management 
und die Lesbarkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Webseiteninhalte zu 
verbessern. In Betracht könnten auch sonstige Finanziers kommen, die ein 
besonderes Interesse bekunden und zweckgebunden finanzielle Mittel, bei-
spielsweise für die Übersetzung der UNFCCC-Website ins Arabische und 
Chinesisch, zur Verfügung stellen. 

Die Öffentlichkeit und die interessierten NGOs, gerade des globalen Südens, 
benötigen den möglichst uneingeschränkten Online-Zugang zu UNFCCC-
Dokumenten, um effektiv partizipieren zu können. Die beschriebenen Maß-
nahmen zur Online-Zugänglichkeit erscheinen für eine gelebte Informations-
transparenz zur internationalen Vertrauensbildung zunächst dringlicher als 
die Integrierung eines womöglich nicht rechtlich durchsetzbaren Informati-
onsanspruches für jede Person. 

Ein freier und barrierearmer Zugang zu UNFCCC-Unterlagen und Informa-
tionen, die durch das Klimasekretariat einheitlich verwaltet werden, kommt 
allen zugute, insbesondere auch den nationalen Regierungen und Behörden. 
Können Regierungs- und Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter über 
die offiziellen UNFCCC-Webseiten auf alle Inhalte zugreifen, verringert sich 

 
1771 In der BRD regelt z. B. § 11 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) u. Barrierefreie-

Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0), dass Behörden Informationen vermehrt in 
leichter Sprache bereitstellen. 
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deren Verwaltungsaufwand erheblich und ermöglicht zeiteffizientes Arbei-
ten. Gleichzeitig entsteht dem gering ausgestatteten Klimasekretariat ein er-
höhter Verwaltungsaufwand, wenn es zeitaufwendig tausenden Behörden-
mitarbeiterinnen und -mitarbeitern aus knapp 200 Staaten einzeln Unterla-
gen und Informationen elektronisch oder postalisch zukommen lässt. Ferner 
sind (persönliche) Zugriffsrechte für die zahlreichen (nicht-)öffentlichen 
Webportale oder für die nicht-öffentlichen Teilbereiche einzurichten. Die 
technisch anspruchslose und schnelle Veröffentlichung von Informationen 
und Dokumenten auf den öffentlichen Webseiten steigert nicht nur die Ver-
fahrenstransparenz, sondern vor allem auch die Verfahrens- und Verwal-
tungseffizienz. Die technisch einfache Veröffentlichung der Dokumente und 
Informationen tragen zu einer Verbesserung der Kooperation und effizienten 
Zusammenarbeit zwischen dem verwaltenden Klimasekretariat und den di-
versen nationalen Regierungen und Behörden bei. Die Staatengemeinschaft 
und die Klimabürokratie sollten daher die sich aufzeigenden technischen 
Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung sowie des sich verbessern-
den weltweiten Zuganges zum Internet fortlaufend zu Nutze machen. 

Förderlich für die Steigerung der Verfahrenstransparenz sowie der Verfah-
rens- und Verwaltungseffizienz ist, wenn die Staatengemeinschaft in einem 
COP-Beschluss eine generelle Veröffentlichungs- und Bekanntmachungs-
pflicht zu allen entscheidungsrelevanten Informationen verankern würde, 
die lediglich einige wenige Ausnahmen zulässt. Die Pflichten sind in nahezu 
allen untersuchten UNFCCC-Geschäftsordnungen bereits enthalten und 
würden lediglich zur Rechtsklarheit, -vereinheitlichung und -vereinfachung 
beitragen. Sowohl der Geschäftsordnungsentwurf der COP als auch die Ge-
schäftsordnungen und Leitlinien der konstituierten UNFCCC-Gremien re-
geln bisher inkonsistent Dokumentations-, Informations- und Veröffentli-
chungspflichten. Die Entwicklung eines einheitlichen Informationsbereitstel-
lungsstandards ist, wie bereits oben angedeutet, nicht nur im ureigenen Inte-
resse der Vertragsparteien und der Klimabürokratie, sondern fördert im 
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Sinne von Art. 6 UNFCCC und Art 12 PÜ auch die Information der Öffent-
lichkeit.1772 

Die transparente Dokumentation von, Informationen über und die Veröffent-
lichung von Dokumenten im UNFCCC-Kontext wirkt sich also nicht nur po-
sitiv auf die nationalen Regierungen und Verwaltungsapparate aus, sondern 
ist zugleich Grundlage für eine effektive Partizipation der Zivilgesellschaft. 
Durch den Informationszugang können NGOs die Weltzivilgesellschaft um-
fassend informieren und mobilisieren, wenn sich die Nichteinhaltung von 
Klimabeiträgen und sonstigen Vertragspflichten der Parteien abzeichnet. 
Letztlich fördert die Information der Öffentlichkeit auch das Klimaengage-
ment zur kollektiven Erreichung der Pariser Klimaziele. 

Zur Sicherstellung der Informationsbereitstellung könnten Ansprüche für 
jede Person oder zumindest für akkreditierte NGOs auf Klimainformationen, 
nicht auf einzelne Dokumente, vorgesehen werden. Hierfür wäre zumindest 
ein Beschluss der COP erforderlich.1773 Ein CMA-Beschluss hätte den Nach-
teil, dass der Informationsanspruch nur für bestimmte Informationen oder 
gegenüber Pariser Vertragsparteien (z. B. nicht gegen den Iran oder die Tür-
kei) gelte und so für Rechtsunsicherheit sorgen könnte. Aufgrund dessen, 
dass die Staatengemeinschaft sich bis dato auf keine gemeinsame Geschäfts-
ordnung einigen konnte, erscheint die Integrierung eines politisch kontrover-
sen Informationsanspruches für jede Person im Rahmen einer zu fassenden 
COP-Geschäftsordnung1774 als recht unwahrscheinlich einzuordnen. Auch 
deshalb, weil sich die Staatengemeinschaft bewusst gegen einen rechtsver-
bindlichen Informationsanspruch für jedermann in Art. 12 PÜ entschied. 
Nichtsdestotrotz ist auf die Vorteile zu verweisen, die eine Generalüberho-
lung der COP-Geschäftsordnung, auch ohne Abstimmungsregelungen, mit 

 
1772 Zu den ACE-Aktivitäten s. Unterkapitel 3.1.4. 
1773 Eine Vertragsänderung der UNFCCC wäre theoretisch ebenfalls denkbar. 
1774 S. a. Art. 16 Abs. 5 PÜ. 
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sich brächte. Eine moderne Geschäftsordnung kann den Transparenzanfor-
derungen der umweltdemokratiefördernden Rechtsquellen,1775 dem erhöh-
ten Transparenzbedürfnis der klimabewegten Bevölkerung sowie den mo-
dernen digitalen Partizipationsmöglichkeiten Rechnung tragen. 

Darüber hinaus ermöglicht ein einfaches Teilnahmerecht an UNFCCC-Sit-
zungen die Beobachtung von zivilen Dritten am internationalen Politikpro-
zess. Entweder nehmen akkreditierte NGO-Vertreterinnen und -Vertreter 
physisch an Sitzungen teil oder sie und die Öffentlichkeit verfolgen die Live-
Übertragungen oder archivierten Aufnahmen im Internet. Auf die passive 
Anwesenheitsrechten1776 wird im nächsten Abschnitt im Zusammenhang mit 
den aktiven NGO-Beteiligungsrechten genauer eingegangen. 

An dieser Stelle sind die partizipativen Potenziale von Echtzeit-Online-Über-
tragungen von UNFCCC-Sitzungen1777 zu erörtern. Die ungleiche Ressour-
cenverteilung und strukturelle Benachteiligung von Staatendelegationen so-
wie NGOs des globalen Südens kann durch die Online-Live-Übertragung 
von Sitzungen abgemildert werden. Beschlussregeln könnten vorsehen, dass 
zukünftig nicht nur Plenarsitzungen aufgezeichnet und öffentlich übertragen 
werden, sondern auch die Kontaktgruppentreffen, informellen Konsultatio-
nen und Treffen zu Kontaktgruppenergebnissen der internationalen 
Klima(zwischen-)verhandlungen.1778 Gleichzeitig sind dem Klimasekretariat, 
vornehmlich durch die Vertragsparteien, die nötigen Ressourcen zur Verfü-
gung zu stellen, um die Live-Übertragung und die Aufzeichnung von Sitzun-
gen sowie das spätere Verfügbarmachen der Aufzeichnungen mit Untertiteln 
in zumindest allen UN-Sprachen zu ermöglichen. 

Gerade die UNFCCC-Gremiensitzungen, die außerhalb der jährlichen (Zwi-
schen-)Verhandlungen stattfinden, könnten gut und verstärkter durch digi-

 
1775 S. Kapitel 4.3. 
1776 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.2. 
1777 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.3. 
1778 S. Tabelle 2, Zeile 6. 
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tale Formate ersetzt wer-den. Abgesehen von den eingesparten THG-Emissi-
onen durch wegfallende Dienstreisen, bieten digitale Veranstaltungsformate 
das technische Potenzial, von einer reinen NGO-Anwesenheit und Beteili-
gung schrittweise zu einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung übergehen zu 
können. Für die Umstellung auf digitale Sitzungsformate sind dem Klima-
sekretariat Ressourcen für den erhöhten Umsetzungsaufwand zur Verfü-
gung zu stellen. Darunter fallen unter anderem der Ausbau der technischen 
Infrastruktur sowie die Schulung und Weiterbildung des UN-Sekretariats-
personals im digitalen Veranstaltungsmanagement. 

5.2.5  Recht auf NGO-Beteiligung 

Nachdem auf Ansprüche für jedermann auf Informationen, die dem Klima-
sekretariat vorliegen,1779 eingegangen wurde, erörtert der folgende Abschnitt 
die Stärkung von Beteiligungsansätzen für den UNFCCC-Prozess. Während 
der Informationszugang und die Akkreditierung die Voraussetzungen für 
die NGO-Partizipation in der internationalen Klimagovernance begründen, 
stellen der Zutritt zu Sitzungen und die aktive Beteiligung durch eigene 
NGO-Interventionen und -Beiträge die Wesensmerkmale einer effektiven 
NGO-Partizipation auf Augenhöhe dar. 

Jedoch ist die beteiligungswillige Zivilgesellschaft in der internationalen 
Klimapolitik mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. 

Die aktive Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in den UNFCCC-Pro-
zess ist allein durch die Komplexität und Transdisziplinarität der Regelungs-
materie erschwert. Viele Akteure und Interessengruppen sind involviert, die 
die gerechte Lastenverteilung der Erdatmosphärennutzung, unter anderem 
der Kosten für THG-Minderungsmaßnahmen oder Klimaanpassungsmaß-
nahmen („Climate Talks are Money Talks“), mitverhandeln zu beabsichtigen. 
Hinzu tritt die institutionelle Komplexität des UNFCCC-Regimes, zusam-

 
1779 Zum Zugang zu Klimainformationen, die bei nationalen Behörden vorliegen, s. Unter-

kapitel 5.4.2. 
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mengesetzt aus drei obersten Organen (COP, CMP und CMA), zwei Neben-
organen,1780 zahlreichen konstituierten Gremien sowie Fonds und Finanzin-
stituten,1781 die die Partizipation von zivilgesellschaftlichen Organisationen 
erschwert. 

Eine weitere Voraussetzung für die Beteiligung klimabewegter Privatperso-
nen ist, dass sie einer akkreditierten NGO angehören müssen. Bei den Klima-
verhandlungen ist aus gut nachvollziehbaren Gründen anstelle einer echten 
Öffentlichkeitsbeteiligung die ausschließliche NGO-Beteiligung vorgese-
hen.1782 Weitere Herausforderungen, denen zivile Engagierte in der inhaltlich 
und institutionell komplexen Klimapolitik begegnen, sind die prekäre Res-
sourcenausstattung von PINGOs, die eine physische Teilnahme verhindern 
können, sowie Wissens- und Kompetenzlücken und Sprachbarrieren. Eine ef-
fektive zivilgesellschaftliche Partizipation ist vornehmlich durch professio-
nalisierte und spezialisierte PINGOs gewahrt.1783 Jedoch mangeln den NGOs, 
gerade des globalen Südens, vor allem im Vergleich zu finanzstarken fossilen 
BINGOs, die Ressourcen, um effektiv partizipieren zu können.1784 Denn was 
nützen die bestehenden Verfahrensbeteiligungsrechte den NGOs, wenn sie 
aufgrund mangelnder Kapazitäten und Kompetenzen diese nicht handhaben 
können. 

Große Unsicherheiten auf Seiten der Zivilgesellschaft bestehen bezüglich 
nicht kodifizierter gewohnheitsrechtlicher Verfahrensregeln und -praxen, die 
zwar Flexibilität im Umgang mit den unterschiedlichen NGO-Akteuren er-
möglichen, jedoch gleichzeitig Misstrauen in den intergouvernementalen 

 
1780 Die Nebenorgane der UNFCCC, das SBSTA u. das SBI, dienen gem. Art. 18 Abs. 1 PÜ 

a. dem PÜ. 
1781 S. Kapitel 3. 
1782 Abgesehen von UN-Sonderbeauftragten (engl. Special Representatives of the Secretary-

General), UN-Sondergesandten (engl. Special Envoys of the Secretary General) u. UN-
Sonderberatende (engl. Special Advisors). 

1783 Zu den Gefahren der institutionellen Einbindung von Umwelt-NGOs s. Unterkapi-
tel 4.7.2.2.4. 

1784 S. Verbesserungsvorschläge zu Unterkapitel 5.2.3. 
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Prozess erzeugen. Für die Beobachterorganisationen wirken die Verfahrens-
regeln und -taktiken zumeist undurchsichtig. Intransparent wirken auch die 
unbegründeten Ausschlussentscheidungen bezüglich der Beobachterorgani-
sationen während der Verhandlungsrunden, insbesondere während kriti-
scher Verhandlungsphasen.1785 Die internationale Klimadiplomatie ver-
schließt sich insofern weiter der effektiven Beteiligung von akkreditierten 
PINGOs. 

Die zivilgesellschaftliche Beteiligung in der internationalen Klimapolitik ist 
aufgrund der vorgebrachten Herausforderungen voraussetzungsvoll. Sie 
hängt auch mit dem Pariser Übereinkommen weiter wesentlich vom Wohl-
wollen der staatlichen Sitzungsleitung ab. Durch eine Angleichung und Er-
weiterung von kodifizierten Anwesenheits- und Beteiligungsrechten für 
nichtstaatliche Beobachterorganisationen könnten die eruierten Defizite der 
Verfahren und Vorgänge behoben werden. Als Vorbild könnten UNFCCC-
eigene moderne Geschäftsordnungen dienen, die bereits ein ausdifferenzier-
tes System der zivilgesellschaftlichen Partizipation an UNFCCC-Verfahren 
enthalten. Mit Hilfe bestehender UNFCCC-Geschäftsordnungen und -Leitli-
nien könnte sich ein Prozess hin zur Symmetrie rechtlicher Informations- und 
Beteiligungspflichten für alle UNFCCC-Gremien und das Klimasekretariat in 
Gang setzen. 

Aus demokratietheoretischer Perspektive ist es grundsätzlich sinnvoll, die 
teils geheimen und intransparenten UNFCCC-Sitzungen zwischen Staaten-
delegationen öffentlich zu machen,1786 so dass die (geordnete) Zivilgesell-
schaft einerseits den gouvernementalen Austausch und die politischen Vor-
gänge mitverfolgen kann. Andererseits kann die partizipierende Zivilgesell-
schaft den deliberativen Austausch mit klimawirksamen und -gerechten 
Ideen befruchten, wie die Atmosphäre zukünftig nicht weiter übernutzt 
wird. Die Einbindung kompetenter Umwelt-NGOs und anderer gemein-
wohlorientierter Interessengruppen bedeutet in jedem Falle einen Zuwachs 

 
1785 S. a. NGO-Kritik in Unterkapitel 4.6.2.1. 
1786 Mit Ausnahme der „Informals Informals“ bei den Konferenzen; dazu genauer Unterka-

pitel 5.2.5. 
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an demokratischer Qualität der internationalen Klimapolitik.1787 Ein gewisses 
Maß an zivilgesellschaftlicher Beteiligung erhöht zudem das Verständnis der 
Regelungszusammenhänge bei den Regelungsadressaten, und befördert die 
Legitimität, Effektivität und Qualität der Rechtssetzung. Je stärker PINGOs 
am Verfahren beteiligt sind, desto intensiver können sie als unabhängige 
Dritte zwischen den durch Eigeninteressen geleiteten Staatendelegationen 
moderieren und vermitteln. Zuletzt erhöht die NGO-Beteiligung den Re-
chenschaftsdruck der Vertragsparteien gegenüber der klimabewegten Öf-
fentlichkeit. 

In Anbetracht demokratiefördernder Völkerverträge,1788 die die Zivilgesell-
schaft in (inter-)nationale Überprüfungsprozesse zum Umweltschutz einbin-
den, scheint es auch durchaus praktikabel, nichtstaatliche Organisationen 
eine starke Rolle bei den Pariser Überprüfungs- und Unterstützungsverfah-
ren einzuräumen.1789 Aus diesen Gründen sind folgend weitere Schritte der 
institutionellen Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure bei den vertrau-
ensstiftenden UNFCCC-Kontroll- und Unterstützungsverfahren zu erörtern. 
Von besonderer Relevanz sind das Recht auf Sitzungsanwesenheit für NGOs 
und die Frage, wie transparente Ausschlussregelungen aussehen könnten. 
Weiterhin werden Verfahrensrechte entwickelt,1790 die der Informationsver-
breitung von unabhängigen NGO-Informationen dienen und an das digitale 
Zeitalter angepasst sind. Schwerpunkt bildet jedoch die Etablierung von har-
monisierten Beteiligungsrechten, worunter das Recht auf mündliche und 
schriftliche Stellungnahme und Diskussionsbeiträge fällt. 

Aufgrund des beschränkten Umfangs dieser Untersuchung können nicht zu 
allen (untersuchten) Geschäftsordnungen und Leitlinien von UNFCCC-Gre-
mien1791 folgend dezidierte Regelungsansätze erörtert werden. Dies würde 
die Untersuchung nur unnötig überfrachten und den wesentlichen Hand-

 
1787 So argumentiert a. Steffek, Leviathan 2008, 105 (117). 
1788 In Unterkapitel 4.3 erörterten Völkerverträge. 
1789 van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (103). 
1790 Zur Typologie der Partizipationsrechte s. Unterkapitel 4.7.2.1.1.1. 
1791 S. Auswahl in Unterkapitel 4.7.2.1.1 u. 4.7.2.1.2. 
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lungsbedarf zur Rechtsangleichung und -vereinheitlichung partizipativer 
Verfahrensvorschriften nur unterstreichen. Aus diesem Grund soll der Fokus 
auf einzelne Beteiligungsrechte für ausgewählte UNFCCC-Organe und -gre-
mien gelegt werden, die im besonderen Maße für die zivile Kontrolle der Ein-
haltung der rechtsverbindlichen Pariser Klimaziele von Bedeutung sind. 

Unterkapitel 5.2.5.1 diskutiert zuerst besonders bedeutsame Ansätze, wie die 
zivilgesellschaftliche Partizipation und Kontrolle bei Vertragsstaatenkonfe-
renzen (COPs, CMPs und CMAs) verbessert werden kann.1792 Daraufhin er-
örtern die folgenden Abschnitte konkrete Schritte für die institutionelle Ein-
beziehung zivilgesellschaftlicher Akteure in die Pariser Erfüllungskontrolle: 
die Verfahren des Transparenzrahmens (5.2.5.2), die globale Bestandsauf-
nahme (5.2.5.3) und zuletzt den Unterstützungsmechanismus (5.2.5.4). 

5.2.5.1  Internationale Klimaverhandlungen 

Unter den realpolitischen Voraussetzungen der internationalen Klimadiplo-
matie1793 sind weitreichende Forderungen von Mitentscheidungsbefugnissen 
für qualifiziert akkreditier-te PINGOs1794 leise, die ein Stimmrecht für PIN-
GOs bei den gouvernementalen COP/ CMP/CMA-Plenarsitzungen vorsä-
hen. In Anbetracht rechtswirksamer internationaler Regime mit NGO-
Stimmbefugnissen,1795 umweltvölkerrechtliche Pflichten1796 und der Durch-
setzungsschwäche von Klimaschutzbelangen in den internationalen Bezie-
hungen, ist die Stimmberechtigung von PINGOs bei internationalen Umwelt-
foren jedoch weiter zu diskutieren. 

In diesem Zusammenhang ist an die Erfolgsbedingung effektiven Klima-
schutzes zu erinnern. Nur wenn möglichst viele Staaten, vor allem die 

 
1792 Ausführlich dazu Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environ-

mental Gover-nance, 2002, S. 234–238. 
1793 S. insb. Unterkapitel 4.4.1. 
1794 Zur Differenzierung von nichtstaatlichen Beobachterorganisationen s. Unterkapitel 

5.2.2. 
1795 S. Unterkapitel 5.1. 
1796 S. Unterkapitel 4.3. 
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schmutzigsten G20-Staaten, kurzsichtige nationale Eigeninteressen überwin-
den und sich zu aktivem und ambitionierten Klimaschutz verpflichten, kön-
nen die Klimaziele erreicht werden.1797 Bei den konsensual ausgerichteten 
UNFCCC-Abstimmungen erhielten PINGOs durch ein übertragenes Stimm-
recht ein de facto Vetorecht. Mit einem Vetorecht für die Sachwalter eines 
gerechten Klimaschutzes würden Allgemeinwohlbelange stärkere Gewich-
tung in der Politikarena erlangen und ihrer inhärenten Durchsetzungsschwä-
che entgegenwirken. PINGOs könnten bei den abschließenden Plenarsitzun-
gen zumindest diejenigen Beschlüsse blockieren, die eine Verschlechterung 
des derzeitigen Schutzniveaus für das Klima implizieren, unter anderem 
durch eine Verwässerung bestehender Pflichten oder die Umweltintegrität 
und die Klimagerechtigkeit des Regelungssystems generell in Frage stellen. 

Ein PINGO-Stimmrecht würde anerkennen, dass Staatsregierungen und -eli-
ten eben kein Garant für effektiven und gerechten Klimaschutz sind.1798 
Gleichzeitig würde das Stimmrecht eine pragmatische Antwort auf das 
Durchsetzungsdefizit von Allgemeinwohlbelangen bei internationalen Ver-
handlungen darstellen. Gleichermaßen könnten Abschwächungs- und Un-
terminierungsbestrebungen des Pariser Verpflichtungsrahmens durch ein-
zelne Delegationen begegnet werden. Das mit „Vote“ und nicht nur mit 
„Voice“ ausgestattete zivilgesellschaftliche Korrektiv könnte den öffentli-
chen Legitimationsdruck, der von den sozialen Bewegungen inner- und au-
ßerhalb der Verhandlungen verstärkt ausgeübt wird, für die gouvernemen-
talen Entscheidungen abmildern. 

Angesichts berechtigter demokratietheoretischer Bedenken bezüglich einer 
Stimmberechtigung nicht basisdemokratisch legitimierter Interessengrup-
pen1799 und der realpolitischen Machtkonstellationen in der internationalen 
Klimapolitik, ist mit Verabschiedung einer COP-Geschäftsordnung mit (ent-
sprechenden) Abstimmungsregeln nicht zu rechnen. Daher ist der Blick nun 
auf politisch durchsetzbare Mitwirkungsmöglichkeiten von NGOs bei den 

 
1797 Steffek, Leviathan 2008, 105 (117). 
1798 So a. Josipovic, ZUR 30 (2019), 23 (24). 
1799 S. insb. Unterkapitel 4.4.2. 
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regelmäßigen Vertragsstaatenkonferenzen zu richten, die per Beschluss ver-
rechtlicht werden können. 

In Bezug auf die Sitzungsarten während der jährlichen (Zwischen-)Verhand-
lungen sind die Anwesenheitsregelungen1800 dahingehend anzupassen, dass 
alle Sitzungen mit Ausnahme der „Informal Informals“ generell öffentlich 
abzuhalten sind. Ordnungsgemäß angewandte Ausschlusskriterien stehen 
einem generellen Anwesenheitsrecht nicht entgegen. Lediglich für „Informal 
Informals“ sollte eine von NGO-Seite überprüfbare generelle Ausschluss-
möglichkeit bestehen, wenn beispielsweise ein Drittel der anwesenden Ver-
tragsparteien der Anwesenheit nichtstaatlicher Beobachterorganisationen 
widersprechen.1801 Eine klare und transparente Regelung würde den zum 
Teil berechtigten Geheimhaltungsinteressen der Staatendelegationen gerecht 
werden.1802 So lassen sich unter anderem Kompromisse zwischen mächtigen 
Staaten leichter in geschützten Räumen erwirken. Zugleich würden über-
prüfbare Ausschlussregeln den Kontrollinteressen der Öffentlichkeit Rech-
nung tragen. Neben den offiziellen öffentlichen Verhandlungssitzungen 
würden den Staatendelegationen auch weiterhin klassische (exklusive) Ne-
benveranstaltungen oder informelle „Flurbesprechungen“ zur Verfügung 
stehen. Gleichermaßen bedeutsam sind auch die digitalen Kommunikations-
wege via breit verfügbarer elektronischer Kommunikationsgeräte und kos-
tenlosem Konferenz-WLAN. 

Ein strikt zu berücksichtigendes Anwesenheitsrecht für Beobachterorganisa-
tionen führt weiterhin zu einer angepassten Raumplanung durch das Klima-
sekretariat. Die vorzugswürdige Begrenzung oder der Ausschluss von akkre-
ditierten NGO-Mitgliedern aus logistischen Gründen wäre nur noch in abso-
luten Ausnahmefällen1803 und unter Nutzung digitaler Live-Übertragungs-

 
1800 S. Tabelle 2, Zeile 4. 
1801 S. a. Beschluss 18/CP.4, Abs. 1. 
1802 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, S. 234. 
1803 So a. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Gover-

nance, 2002, S. 234f.; zu Finanzierungsfragen s. Unterkapitel 5.2.1 u. 5.2.2. 
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wege gestattet. Ferner sollte derselbige Beschluss in Anbetracht der zahlrei-
chen bestehenden Sitzungsformate verbieten, dass immer neue kreative For-
mate von der Staatengemeinschaft ins Leben gerufen werden, die (zunächst) 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden können. 

Eine Beschlussregelung sollte nicht nur Ausschlussmöglichkeiten der Öffent-
lichkeit beschränken, sondern auch ein explizites Recht auf mündliche und 
schriftliche Stellungnahmen sowie spontane mündliche Diskussionsbeiträge 
vorsehen1804  für Verhandlungssitzungen, jedoch auch für sonstige UNFCCC-
Gremiensitzungen.1805 Diese gleichberechtigten Diskussionsrechte würden 
die Einflussmöglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Akteure und ihre Ak-
zeptanz in den transparenten Prozess sowie seiner Ergebnisse steigern.1806 
Explizite Beteiligungsregeln würden für Rechtsklarheit und -sicherheit sor-
gen, gerade weil einzelne UNFCCC-Geschäftsordnungen keine oder abwei-
chende Beitragsrechte vorsehen.1807 

Im Lichte der umweltdemokratiefördernden Völkerverträge sollten den 
Sachwaltern des Klimaschutzes nicht nur ein gleichberechtigtes Diskussions-
recht1808 oder „Voice“ eingeräumt werden, sondern auch eine zwingende Be-
rücksichtigungspflicht der nichtstaatlichen Beiträge1809 in die UNFCCC-Aus-
handlungs- und Entscheidungsprozesse integriert werden. Eine derartige 
Pflicht der Staatengemeinschaft zur Auseinandersetzung mit den mündli-
chen und schriftlichen nichtstaatlichen Beiträgen böte sich ebenfalls für die-
jenigen UNFCCC-Gremien an, die bereits NGO-Informationen als Informati-
onsquelle verschiedener Verfahren und Prozesse vorsehen, beispielsweise im 
Rahmen der Bestandsaufnahme oder des Ständigen Finanzausschusses.1810 

 
1804 Zur Typologie der Partizipationsrechte s. Unterkapitel 4.7.2.1.1.1. 
1805 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 2.2, 2.3 u. 2.4. 
1806 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
1807 S. u. a. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 2.2, 2.3 u. 2.4. 
1808 Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Governance, 

2002, 236f.; WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
1809 So a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
1810 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 2.1. 
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5.2.5.2  Erweiterter Transparenzrahmen 

Nicht nur Beteiligungsrechte bei den Klimaverhandlungen sind für die Pari-
ser Vertragserfüllung bedeutend, sondern auch die unabhängige Kontrolle 
der Pariser Erfüllungssicherungsverfahren durch die Beteiligung ziviler Drit-
ter.1811 Von besonderer Relevanz sind hierbei die Überwachungsverfahren 
des Pariser Transparenzrahmens. Der erweiterte Transparenzrahmen soll ei-
nen Überblick über die Maßnahmen und Unterstützung einzelner Vertrags-
parteien geben. Das Grundlagenkapitel 3.2.1 skizzierte zwei Verfahren des 
erweiterten Transparenzrahmens, die technische Sachverständigenprüfung 
und die vermittelnde multilaterale Erörterung, und stellte die beratende 
Sachverständigengruppe vor. 

Auffällig sind beim Transparenzrahmen die abweichenden Informations- 
und Beteiligungsrechte für nichtstaatliche Beobachterorganisationen.1812 
Hierdurch zeichnet sich ein unterschiedlich stark ausgeprägtes zivilgesell-
schaftliches Partizipationsniveau bei den Verfahren zur Transparenzsteige-
rung ab. 

Das Fundament einer effektiven Beteiligung liegt in der Information der Be-
teiligten. Umwelt-NGOs benötigen den Zugang zu Transparenzinformatio-
nen, um die Sachverständigenprüfung und die multilaterale Erörterung ge-
winnbringend unterstützen zu können. Aus diesem Grund wird kurz die 
Veröffentlichungspraxis der Transparenzinformationen erläutert. Nicht nur 
die Berichte über die Überprüfung durch technische Sachverständige werden 
auf der UNFCCC-Website öffentlich zugänglich gemacht,1813 sondern das 
Klimasekretariat veröffentlicht auch folgende Berichte auf ihrer Webseite: die 
Transparenzberichte der Vertragsparteien und die nationalen Bestandsbe-
richte, wenn sie als eigenständige Berichte vorgelegt werden, die Überprü-
fungsberichte von den technischen Sachverständigen sowie die Unterlagen 
über die unterstützende, multilaterale Betrachtung der Fortschritte durch die 

 
1811 So a. Schlacke, ZUR 27 (2016), 65 (66). 
1812 S. Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.1, 1.2, 1.3 u. 2.4. 
1813 Abs. 188 Annex des Beschlusses 18/CMA.1. 
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Vertragsparteien.1814 Um die zivilgesellschaftliche Unterstützung am Trans-
parenzverfahren und bei der Erörterung zu erleichtern, ist ebenfalls die in-
haltliche Zugänglichkeit der Berichte zu verbessern, beispielsweise durch 
nichttechnische Zusammenfassungen in bürgernaher Sprache und Überset-
zungen in zumindest allen sechs offiziellen UN-Sprachen. 

Die technischen Sachverständigenprüfungen einzelner Vertragsparteien, bil-
den nicht nur das Herzstück des erweiterten Transparenzrahmens, sondern 
sind für die vertrauensbasierte Erfüllungssicherung maßgeblich. In der Ver-
gangenheit fanden technische Sachverständigenprüfungen aufgrund von 
Ressourcen- und Sachverständigenmangel nicht in dem Umfang statt, wie es 
unter dem Kyoto-Protokoll vereinbart wurde. Nicht oder nur vermindert 
stattfindende Überprüfungen sind durch eine Ausfinanzierung des interna-
tionalen Klimasekretariats1815 und die Erweiterung des Pools an Sachverstän-
digen zu begegnen. Die Sachverständigentätigkeit muss stärker angereizt 
und ansprechende Schulungskonzepte weiterentwickelt werden, um Sach-
verständige ausreichend auf das herausfordernde Aufgabenfeld vorzuberei-
ten. Sollten technische Überprüfungen aufgrund von Ressourcenknappheit 
nur eingeschränkt möglich sein, sollten sich die Überprüfungen auf die „dre-
ckigsten“ G20-Staaten mit der höchsten Klimaverantwortung fokussieren. 

Bei der für das Gelingen des Pariser Modells zentralen technischen Sachver-
ständigenprüfung bestehen keine formalen zivilgesellschaftlichen Anwesen-
heits- oder Beteiligungsrechte.1816 Der Ausschluss von nichtstaatlichen Be-
obachterorganisationen konterkariert jedoch die Verfahrenstransparenz. Vor 
allem bei den zentralisierten und Vor-Ort-Untersuchungswochen der techni-
schen Sachverständigenprüfungen sind daher verbindliche Anwesenheits- 
und Beteiligungsrechte für Beobachterorganisationen zu ergänzen. Die ein-
bezogenen fachkompetenten NGOs können die UNFCCC-Sachverständigen-
teams unterstützen, indem sie wichtige informative (mündliche) Beiträge zu 
den einzelnen Vertragsparteien für die Überprüfung beisteuern. Bei den 

 
1814 Beschluss 19/CMA.1, Abs. 6 lit. c. 
1815 S. Unterkapitel 5.2.1. 
1816 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.3. 
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Schreibtisch-Untersuchungswochen sind schriftliche Einreichungsrechte für 
akkreditierte NGOs von besonderer Relevanz.1817 Alle Untersuchungswo-
chen sollten öffentlich zugänglich, am besten durch Live-Internetübertra-
gung unter Beobachtung stehen, wie bei den mündlichen Phasen der vermit-
telnden multilateralen Erörterung.1818 Eine Berücksichtigungspflicht des zu-
ständigen Sachverständigenteams der NGO-Beiträge ist zu integrieren. 

Die im Überprüfungsverfahren vorgesehene Geheimhaltungs- und Vertrau-
lichkeitsklausel1819 enthält keinen klar abgrenzbaren Kriterienkatalog dafür, 
wann die Sachverständigen oder das Klimasekretariat Informationen geheim 
halten können, wie ihn beispielsweise die Aarhus-Konvention im Zusam-
menhang mit Umweltinformationsersuchen vorhält (z. B. öffentliche Sicher-
heit, laufendes Gerichtsverfahren, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse).1820 
Eine rechtsmissbräuchliche Verwendung der Bestimmung, vor allem in Ver-
bindung mit den Flexibilisierungsmechanismen für Entwicklungsländer, 
kann durch die klarstellende Ergänzung einschränkender Kriterien per 
CMA-Beschluss erfolgen. Geheimgehaltene oder vertrauliche Informationen 
sollten Gegenstand von nichtstaatlichen Informationsersuchen sein können, 
die von einer unabhängigen Stelle geprüft werden können.1821 

Bei dem zweiten Verfahren des erweiterten Transparenzrahmens, der ver-
mittelnden multilateralen Erörterung zur Klimafinanzierung,1822 sind zwar 
Anwesenheits-,1823 jedoch keine expliziten Beteiligungsrechte für nichtstaat-
liche Beobachterorganisationen kodifiziert. Zusätzlich irritieren die Regelun-
gen zur Nutzung des teils geheimen Webportals und zur Informationsveröf-

 
1817 Vorgeschlagen in CAN International, The Back to Business Issue, <climatenetwork.org/s 

ites/default/files/eco_7_sb48_bonn_may_spring_english.pdf> (Stand: 8.4.2021). 
1818 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.4. 
1819 S. dazu Unterkapitel 4.7.2.1.2. 
1820 In Art. 4 Abs. 4 AK. 
1821 S. Unterkapitel 5.2.6. 
1822 Umfassende Modalitäten für den Informationszugang u. zur Beteiligung von Beobach-

terorganisationen an Sitzungen des ständigen Finanzausschusses, darunter vor allem 
Forschungseinrichtungen, sind ebenfalls ergänzungsbedürftig. 

1823 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.3. 
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fentlichung.1824 Hier sind klarstellende Konkretisierungen vorzunehmen, wie 
genau das Verfahren transparent ablaufen soll und welche Informationen 
wie und auf welchem Wege veröffentlicht werden sollen. 

Wenngleich Beteiligungsrechte für NGOs bei der Sachverständigenüberprü-
fung und der Erörterung fehlen, so sieht Regel 11 Abs. 33 GO der beratenden 
Sachverständigengruppe die Abgabe von Diskussionsbeiträgen vor.1825 Die 
Anforderung der vorherigen individuellen Einladung von NGOs durch die 
Sachverständigengruppe ist zu streichen und stattdessen die nichtstaatliche 
Beteiligung generell zuzulassen. Zusätzlich sind Informationsrechte zu kodi-
fizieren und NGO-Informationen als Informationsquelle zuzulassen.1826 

In Anbetracht der inkonsistenten Partizipationsregelungen und der Rege-
lungslücken bei den vertrauensstiftenden Transparenzverfahren und -gre-
mien ist eine Angleichung der Geschäftsordnungen zur effektiven Partizipa-
tion von Beobachterorganisationen vorzunehmen.1827 Vorbildcharakter ent-
falten in diesem Zusammenhang die modernen und aussagekräftigen Parti-
zipationsregeln das technischen Exekutivkomitees oder des Komitees zum 
Kapazitätsaufbau, um die Transparenz und Partizipation der vertrauensstif-
tenden Transparenzverfahren zu erhöhen. Die TEC-1828 und PCCB-Geschäfts-
ordnungen1829 enthalten umfänglichere Informationszugangs- sowie Beteili-
gungsrechte für NGOs.1830 Die Verabschiedung von verbindlichen und tech-
nologieangepassten Beschlüssen zur NGO-Partizipation an den vertrauens-
stiftenden Transparenzverfahren und -gremien ist enorm bedeutsam für die 
Glaubwürdigkeit und das Gelingen des Pariser Verpflichtungsansatzes. 

Das UNFCCC-Nebenorgan für wissenschaftliche und technologische Bera-
tung (SBSTA) unternimmt die erste Überprüfung der Pariser Transparenz-

 
1824 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.2. 
1825 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.6; Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 2.4. 
1826 S. a. Unterkapitel 4.7.2.1.1, 4.7.2.1.1.4 u. 4.7.2.1.1.5. 
1827 So grundsätzlich a. CIEL, Climate Governance Note 3 (2018), 1 (3). 
1828 Beschluss 4/CP.17. 
1829 Beschluss 2/CP.22. 
1830 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.2-4.7.2.1.2; Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3. 



Kathleen Pauleweit 

376 

 

modalitäten. Das SBSTA schlägt nicht später als im Jahr 2028 gegebenenfalls 
eine Aktualisierung auf der Grundlage der im Berichtswesen, in der techni-
schen Sachverständigenüberprüfung und der vermittelnden multilateralen 
Erörterung gesammelten Erfahrungen vor. Die CMA kann hierzu Aktualisie-
rungen beschließen, wenn sie sie als angemessen bestimmt. An dieser Stelle 
muss erneut und stark unterstrichen werden, wie zentral öffentliche Trans-
parenzsitzungen sowie öffentlich zugängliche und überprüfbare Berichte für 
die Funktionalität des vertrauensbasierten Pariser Verpflichtungsmodells1831 
sind und daher umfänglich zu integrieren sind. 

5.2.5.3  Globale Bestandsaufnahme 

Der Bilanzierungsmechanismus dient zur internationalen Buchführung über 
die gemeinsame Pariser Zielerreichung.1832 Die Staatengemeinschaft über-
prüft die aufsummierten Klimaziele und Dekarbonisierungsfahrpläne der 
einzelnen Vertragsparteien, ob sie gemeinsam mit der vereinbarten Tempe-
ratur-Leitplanke kompatibel und für das Ziel der weltweiten Emissionsneut-
ralität bis 2050 plausibel erscheinen. 

Die nichtstaatliche Beobachtung aller Phasen der globalen Bestandsauf-
nahme ist nicht möglich, da lediglich Veröffentlichungspflichten und Infor-
mationsverbreitungsrechte normiert sind.1833 Zwar können NGO-Informatio-
nen als Informationsquelle für die Inventur dienen,1834 jedoch ist keine expli-
zite Berücksichtigungspflicht der Informationsquellen in Beschluss 19/CMA 
normiert. Für eine ausgewogene, holistische und umfassende gouvernemen-
tale technische Analyse ist es unerlässlich, alle Informationsquellen, also auch 
die nichtstaatlichen Beiträge zu berücksichtigen. 

Verfahrensrechte, die eine Anwesenheit und aktive Beteiligung für PINGOs, 
unabhängig eines Sachverständigenstatus, in der zweiten und dritten Phase 

 
1831 S. Unterkapitel 2.3. 
1832 S. Unterkapitel 3.2.2. 
1833 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.2 u. 4.7.2.1.1.5. 
1834 Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.1 u. 2.1. 
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der globalen Bestandsaufnahme1835 normieren, sind zu ergänzen. Vor allem 
bei der dritten politischen Phase, der Erörterung der Ergebnisse, sind NGOs 
zu beteiligen,1836 wenn sie effektiv und gleichberechtigt im Lichte von Art. 12 
PÜ die kollektive Vertragseinhaltung unterstützen sollen. Die unabhängigen 
und professionellen NGO-Analysen und -Bewertungen befruchten infor-
mierte Entscheidungsfindungen und können die Qualität der Ergebnisse der 
globalen Bestandsaufnahme verbessern. Der Ausschluss von nichtstaatlichen 
Beobachterorganisationen in der wesentlichen dritten Verhandlungsphase 
der Bestandsaufnahme konterkariert die Verfahrenstransparenz und Glaub-
würdigkeit der Inventurergebnisse. Daher sind zusätzlich Live-Übertra-
gungs- und Aufzeichnungspflichten für das Klimasekretariat für alle Phasen 
vorzusehen. 

Die Verabschiedung verbindlicher Beschlussregeln zur NGO-Partizipation 
an allen Phasen der globalen Bestandsaufnahme,1837 insbesondere der politi-
schen Phase, ist enorm bedeutsam für die Glaubwürdigkeit der internationa-
len Klimabuchhaltung und das Erreichen der Pariser Klimaziele. Ein zeitli-
cher Horizont für die Überprüfung oder Anpassung der polnischen Be-
schlussregeln zur Bestandsaufnahme ist derzeit nicht festgelegt. 

Der kollektive Fortschritt im Klimaschutz wird zunächst durch transparente 
und inklusive Talanoas untersucht.1838 Besonders erfreulich ist das hohe Par-
tizipationsniveau der Talanoa-Dialoge,1839 die als Verfahrensvorbild für die 
Bestandsaufnahme dienen sollten, sodass NGOs an allen Phasen der Be-
standsaufnahme (digital) anwesend und beteiligt sind. Zudem sollte die Staa-
tengemeinschaft die Verfahrensregeln für die Talanoa-Dialoge in einem 
Folgebeschluss kodifizieren.1840 

 
1835 Technische Analyse u. Erörterung der Ergebnisse. 
1836 van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (100). 
1837 So a. CIEL, Climate Governance Note 3 (2018), 1 (3). 
1838 S. Unterkapitel 3.2.2.2. 
1839 S. Unterkapitel 4.7.2.1.2. 
1840 Abgesehen einer bereits bestehenden Regel zur Nutzung von NGO-Informationen bei 

den Talanoas. 
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5.2.5.4  Unterstützungsmechanismus 

Nachdem Lösungsansätze zur Steigerung des zivilgesellschaftlichen Beteili-
gungsniveaus bei den Klimaverhandlungen, im Transparenzrahmen und der 
globalen Bestandsaufnahme gefunden wurden, sind Ansätze zur zivilgesell-
schaftlichen Beteiligung am Pariser Unterstützungsmechanismus zu erör-
tern. Wichtig für das Verständnis des Pariser Unterstützungskomitees ist, 
dass das interne Überprüfungsorgan gerade kein klassisches durchsetzungs-
fähiges Compliance-Komitee darstellt.1841 

Die Pariser Unterstützungsverfahren können durch ihren engen Anwen-
dungsbereich nur geringfügig zur Erfüllungssicherung beitragen.1842 Zur ef-
fektiven internationalen Rechtsdurchsetzung des Pariser Übereinkommens 
sollte eine Mandatserweiterung des Pariser Art. 15-Komitee weiter zur Dis-
kussion stehen, damit das Komitee angemessen auf Nicht- oder Schlechtleis-
tungen der Vertragsparteien reagieren kann. Der enge Anwendungsbereich 
der Unterstützungsverfahren sollte unter dem Prüfstand stehen. 

Im Vergleich mit Partizipationsrechten von NGOs bei anderen völkerver-
tragsinternen Nichteinhaltungsverfahren,1843 so etwa unter dem Kyoto-Pro-
tokoll oder der Aarhus-Konvention, ist eine sehr restriktive Partizipations-
tendenz zu beobachten. Zur Verdeutlichung dieser Aussage sind kurz die 

 
1841 S. Unterkapitel 3.2.3.2 u. 4.7.2.1.2. 
1842 S. Unterkapitel 3.2.3. 
1843 Compliance- u./oder Unterstützungsverfahren der folgenden (regionalen) multilatera-

len Umweltabkommen: Alpenkonvention, Basler Übereinkommen, Cartagena-Proto-
koll über die biologische Sicherheit, Espoo-Konvention u. Protokoll über die strategi-
sche Umweltprüfung (SEA-Protokoll), Internationaler Vertrag über pflanzengenetische 
Ressourcen für Ernährung u. Landwirtschaft (IT PGR), Protokoll zur Londoner Kon-
vention (LC72), Minamata-Übereinkommen (Quecksilber-Konvention), Montrealer 
Protokoll (s. Fn. 364), Nagoya-Protokoll zur UN-Biodiversitätskonvention, Protokoll 
über Wasser u. Gesundheit, Rotterdamer Übereinkommen (PIC), Stockholmer Überein-
kommen über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention), Übereinkommen 
über die grenzüberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfällen (TEIA), Überein-
kommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung (LRTAP), Über-
einkommen von Barcelona, Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES), Wüs-
tenkonvention (UNCCD); zukünftig wohl a. mit dem Escazú-Abkommen; s. Unterka-
pitel 4.1. 
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Vorschriften der Verfahrenseinleitung der Aarhus-Konvention und des Ky-
oto-Protokolls zu erläutern. Unter dem Pariser Übereinkommen hätten NGO-
Informationen nicht nur als formelle Informationsquelle für die Unterstüt-
zungsverfahren dienen können,1844 sondern die Staatengemeinschaft hätte 
auch eine weitreichendere Beschwerdemöglichkeit für Mitglieder der Öffent-
lichkeit vorsehen können.1845 Ein sogenannter „NGO-Trigger“ nach dem Vor-
bild der Aarhus-Konvention1846 war zwar nicht für die Durchsetzungs- und 
Unterstützungsverfahren unter dem Kyoto-Protokoll oder unter dem nun 
geltenden Pariser Übereinkommen vorgesehen,1847 ist jedoch weiter zu dis-
kutieren. 

Die Aarhus-Konvention normiert in ihrer dritten Säule das Recht auf Zugang 
der Öffentlichkeit zu Rechtsschutz – neben dem Zugang zu Umweltinforma-
tionen und das Recht auf Öffentlichkeitsbeteiligung an umweltrelevanten 
Verfahren, die die erste und zweite Säule der Konvention bilden. Die Aarhus-
Konvention als unionisierter Völkervertrag wird daher zurecht als „Rechts-
schutz-Motor“1848 im Umweltvölkerrecht bezeichnet. Sie lässt eine angemes-
sene Einbeziehung der Öffentlichkeit bei internationalen Nichteinhaltungs-
verfahren zu,1849 indem sie die Möglichkeit für Mitglieder der Öffentlichkeit 
eröffnet, Beschwerden (engl. „communications from the public“) zur ver-
tragsstaatlichen Umsetzung der Konvention vom Compliance-Komitee über-
prüfen zu lassen.1850 Interessanterweise stellen die von Mitgliedern der Öf-
fentlichkeit, also von Umwelt-NGOs und Privatpersonen, erhobenen Be-
schwerden die häufigste Verfahrensinitiierung dar. Mit Stand von April 2021 
richten sich 185 öffentliche Beschwerden an das Compliance-Komitee der 

 
1844 S. Untekapitel 4.7.2.1.1.5. 
1845 So a. van Asselt, Climate Law 6 (2016), 91 (102f.). 
1846 Oder der Alpenkonvention, das Montrealer Protokoll u. das Protokoll über Wasser u. 

Gesundheit. 
1847 Tabelle 3, Nr. 3. 
1848 Goby, Rechtsschutz in Umweltangelegenheiten im Lichte der Aarhus-Konvention, 2015, 

15, 17. 
1849 Zu Gründen für die Einbindung von NGOs s. Duyck, CCLR 8 (2014), 175 (178–182). 
1850 Beschluss I/7, Annex-Kapitel VI, Annex-Abs. 18-24. 



Kathleen Pauleweit 

380 

 

Aarhus-Konvention1851 gegenüber drei Verfahren, die Vertragsstaaten initi-
ierten.1852 Das Compliance-Komitee begann nach dem Hinweis vom Aarhus-
Sekretariat kein einziges Verfahren,1853 was auf eine Auslastung des Aarhus-
Sekretariats mit den zahlreichen öffentlichen Beschwerden hindeutet. Inso-
fern kommt den von der Öffentlichkeit ausgelösten Nichtumsetzungsrügen 
und den damit teilweise veranlassten Feststellungen und Empfehlungen des 
Komitees eine hohe rechtspraktische Bedeutung zu. Oft wenden sich fach-
kompetente Umwelt-NGOs an das unabhängige Überwachungsgremium.1854 
Zusätzlich können Umwelt-NGOs sich mit mündlichen und schriftlichen Bei-
trägen bei Aarhus-Nichteinhaltungsverfahren einbringen.1855 

In der Rechtspraxis hat sich der Einbezug von NGOs durch öffentliche Be-
schwerdeverfahren bei der Umsetzungskontrolle bewährt. Bereits das Rah-
menübereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention)1856 aus dem 
Jahr 1991 und das UNECE-Protokoll über Wasser und Gesundheit zu dem 
Übereinkommen von 1992 zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschrei-
tender Wasserläufe und internationaler Seen1857 aus dem Jahr 1999 setzen auf 
von Beobachterorganisationen unterbreitete Überprüfungsersuchen.1858 

Öffentliche Beschwerdeverfahren erzeugen einen durchaus anregenden und 
belebenden Effekt für eine effektive Komitee-Arbeit und die parteiliche Ver-
tragseinhaltung.1859 Umwelt-NGOs können so eine Kontrollfunktion gegen-
über staatlichem (Nicht-) Handeln einnehmen. Indem sie internationale, nach 

 
1851 Ausführlich zum engl. Aarhus Convention Compliance Committee s. UNECE, Guide to 

the Aarhus Convention Compliance Committee, 2019. 
1852 Gem. Beschluss I/7, Annex-Kapitel IV, Annex-Abs. 15f. 
1853 Gem. Beschluss I/7, Annex-Kapitel V, Annex-Abs. 17. 
1854 S. die Beschwerdeführerinnen u. -führer vor dem AK Compliance-Komitee. 
1855 Gem. Beschluss I/7, Annex-Kapitel VII, Annex-Abs. 25 lit. c u. d. 
1856 Beschluss ACXII/A1 in der Fassung ACXIV/A7, Anhang-Kapitel II, Anhang-Abs. 2.3. 
1857 Beschluss I/2, ECE/MP.WH/2/Add.3 - EUR/06/5069385/1/Add.3, Annex-Abs. 11 

i. V. m. Annex-Abs. 16-22. 
1858 Ferner a. das Weltweite Periodische Überprüfungsverfahren (engl. Universal Periodic 

Review, UPR) als Mechanismus des UN-Menschenrechtsrates, dazu Duyck, CCLR 8 
(2014), 175 (181). 

1859 So a. Oberthür/Northrop, Climate Law 8 (2018), 39 (57). 
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rechtstaatlichen Kriterien geführte Verfahren außerhalb des nationalen 
Rechtsweges gegen die betreffende Vertragspartei einleiten, können sie Staa-
ten auf (potenzielle) Vertragsverletzungen aufmerksam machen und sie zur 
Einhaltung von völkervertraglichen Pflichten bewegen. Umwelt-NGOs kön-
nen durch Nichteinhaltungsverfahren ein öffentliches Interesse an der Ver-
tragseinhaltung erzeugen oder bestärken1860 und durch strategische Kampag-
nenarbeit gezielt kanalisieren. 

Eine öffentliche Beschwerdebefugnis für Umwelt-NGOs ist unter dem Pari-
ser Übereinkommen jedoch gerade nicht vorgesehen.1861 Bei den Unterver-
handlungen zur Konzipierung der Operationalisierungsregeln des Pariser 
Unterstützungsmechanismus1862 reichten einige Vertragsparteien schriftlich 
ihre Vorschläge ein. Bei der Studie dieser staatlichen Einreichungen fällt auf, 
dass keine Aarhus-Vertragspartei, insbesondere nicht die Europäische 
Union, einen öffentlichen Beschwerdemechanismus in die Unterverhandlun-
gen zur Art. 15 PÜ einbrachte. Dabei sollen die Aarhus-Parteien gemäß Art. 3 
Abs. 7 AK die Anwendung der Aarhus-Grundsätze bei internationalen um-
weltbezogenen Entscheidungsverfahren sowie im Rahmen internationaler 
Organisationen in Umweltangelegenheiten fördern. Eine Beschwerdebefug-
nis für NGOs schlug lediglich die Republik Guatemala für die Verhandlungs-
gruppe AILAC, die Unabhängige Vereinigung Lateinamerikas und der Kari-
bik,1863 während der ersten Einreichungsrunde vor.1864 

Die Pariser Regelungen zur Unterstützungsverfahrenseinleitung sind in den 
kommenden Jahren auf ihren praktischen Nutzen hin zu prüfen. Die Erwei-
terung der Verfahrensinitiierung für Unterstützungsverfahren, darunter ein 
NGO-Trigger oder öffentliche Beschwerden, und für Untersuchungen zu sys-

 
1860 Ähnlich dazu Markus, ZaöRV 2016, 715 (741). 
1861 S. zu Möglichkeiten der Verfahrenseinleitung Unterkapitel 3.2.3.2. 
1862 Engl. APA agenda item 7: Modalities and Procedures for the Effective Operation of the 

Committee to Facilitate Implementation and Promote Compliance referred to in Article 
15, paragraph 2, of the Paris Agreement. 

1863 Engl. Independent Association of Latin America and the Caribbean. 
1864 Die AILAC-Einreichung v. 13.3.2017 ist nicht mehr auf der UNFCCC-Webseite verfüg-

bar. 
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temischen Fragen sind weiter zu diskutieren. PINGOs sollten als echte Be-
schwerdeführer, unabhängig von Beschwerderechten gegen das Klimasekre-
tariat,1865 bei Unterstützungsverfahren auftreten dürfen. Die Auflistung der 
Verfahrensinitiation in Beschluss 20/CMA.1 könnte durch einen CMA-
Folgebeschluss ergänzt werden. Ferner ist zu diskutieren, ob PINGOs das 
Komitee nicht formell auf Sachverhalte zu systemischen Einhaltungsfragen 
aufmerksam machen können sollen. 

Ein NGO-Trigger ist für die Kyoto-Verfahren ebenfalls nicht vorgesehen, 
doch aber gelten unter dem Kyoto-Protokoll vorbildhafte Transparenz- und 
Partizipationsregeln. Die Geschäftsordnung des Kyoto-Komitees sieht in Re-
gel 12 Abs. 2 zur Gewährleistung einer umfassenden Transparenz vor, dass 
alle Dokumente des Plenums und der zwei Kammern sowie alle vom Kyoto-
Komitee vorgelegten Leitlinien der Öffentlichkeit durch das Sekretariat zu-
gänglich gemacht werden.1866 

Bei Sitzungen des Pariser Unterstützungskomitees sollte zumindest der An-
wesenheits- und Beteiligungsstandard unter dem Kyoto-Protokoll beibehal-
ten werden. Bestimmungen dazu finden sich in der Geschäftsordnung des 
Kyoto-Kontrollgremiums sowie in den Leitlinien für die Teilnahme von Be-
obachterorganisationen an den Sitzungen des Plenums und den Kammern 
des Komitees unter dem Kyoto-Protokoll (Partizipationsleitlinien).1867 Gemäß 
der Geschäftsordnungsregel 9 des KP Compliance-Komitees finden die Sit-
zungen des Plenums und der Kammern öffentlich statt, es sei denn, das Ple-
num oder die Kammer beschließt von sich aus oder auf Antrag der betroffe-
nen Vertragspartei aus zwingenden Gründen, dass ein Teil oder die gesamte 
Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wird.1868 Die Ausar-
beitung und Annahme einer Kammerentscheidung erfolgt grundsätzlich (er-

 
1865 S. Unterkapitel 5.2.6. 
1866 Gem. Regel 12 Abs. 2 GO vorbehaltlich der Vertraulichkeitsbestimmungen des Be-

schlusses 27/CMP. 1, Annex-Kapitel VIII (allgemeines Verfahren), Annex-Abs. 6 S. 4. 
1867 Engl. „Guidelines for the Participation of Observers at Meetings of the Plenary and the 

Branches of the Compliance Committee of the Kyoto Protocol”. 
1868 Kapitel 6 (Sitzungen u. Beratungen), Abs. 1. 
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laubende „may“-Bestimmung) unter Ausschluss der Öffentlichkeit.1869 Auf 
seiner vierten Sitzung vereinbarte das Plenum des Kyoto-Komitees zusätz-
lich, eine begrenzte Anzahl von registrierten Beobachterinnen und Beobach-
tern1870 in dem Raum unterzubringen, in dem die Sitzung des Plenums oder 
der Kammer stattfindet. Bei Platzmangel sind sie in einem angrenzenden 
Raum untergebracht, der eine Live-Videoübertragung der öffentlichen Sit-
zungsteile ermöglicht.1871 Ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen, müssen die 
nichtstaatlichen Delegierten den Sitzungsraum verlassen.1872 

Eine Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern von Umwelt-NGOs am 
Pariser Unterstützungsverfahren kommt derzeit nur in Frage, wenn sie einen 
Sachverständigenstatus innehaben.1873 Lediglich NGOs mit Sachverständi-
genstatus können Informationen als Informationsquelle1874 einbringen. NGO-
Input sollte dem Unterstützungskomitee hingegen als formelle Informations-
quelle dienen. 

Explizite Anwesenheits- und weitreichende Einreichungs- und Rederechte 
(z. B. schriftliche und mündliche Stellungnahmen oder Diskussionsbeiträge) 
sind für akkreditierte NGOs bei Komitee-Sitzungen zu kodifizieren. Die ein-
bezogenen kompetenten Interessengruppen können auf eine effektive Um-
setzung von Rechtsvorschriften hinwirken, indem sie wichtige inhaltliche 
Beiträge für die Unterstützungsverfahren leisten. Ebenso sind Live-Übertra-
gungen und Aufzeichnungen der Sitzungen und Veröffentlichungspflichten 
für Verfahrensunterlagen vorzusehen. Das Unterstützungskomitee sollte den 
Veröffentlichungsstandard des Kyoto-Protokolls nicht unterlaufen. Das 
heißt, es wird sich bei der Konzipierung der Publikationspflichten an die Ge-
schäftsordnung des Kyoto-Komitees1875 orientieren. Vor allem die eigenstän-

 
1869 Kapitel 6 (Sitzungen u. Beratungen), Abs. 2. 
1870 Registrierung gem. Kapitel A, Abs. 1, der Partizipationsleitlinien. 
1871 Plenum KP Compliance-Komitee, Report of 4th Meeting, CC/4/2007/5, Abs. 9 letzter Hs. 
1872 Gem. Kapitel C, Abs. 2 Partizipationsleitlinien. 
1873 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.5. 
1874 Tabelle 3, Spalte 2, Nr. 1.2, 2.1. 
1875 S. Fn. 607. 
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dige Veröffentlichung von Komitee-Berichten an die CMA, die Aussagen zu 
fallspezifischen Entscheidungen und systemischen Fragen enthalten, sollten 
in der Geschäftsordnung für das Unterstützungskomitee ausdrücklich gere-
gelt sein.1876 Die Geschäftsordnung könnte auch anweisen, dass die Art. 15-
Komitee-Berichte als Annex an die CMA-Beschlüsse anzufügen sind. 

Da die Verfahrensvorschriften lediglich in dem Kattowitzer Begleitbeschluss 
normiert sind, können diese dynamisch fortentwickelt werden. Zunächst hat 
die CMA die Geschäftsordnung für das Unterstützungskomitee auf der 
CMA 31877 im November 2021 zu verabschieden. Die erste Überprüfung der 
Verfahrensvorschriften ist im Jahr 2024 geplant. Beschluss 20/CMA.1, 
Abs. 2, sieht vor, dass die CMA sich auf ihrer siebten Tagung (voraussichtlich 
2025) dazu verpflichtet, die Modalitäten und Verfahrensvorschriften auf der 
Grundlage der gewonnenen Erfahrungen und unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen des Komitees erstmals zu überprüfen. 

5.2.6  Schutz der Informations- und Beteiligungsrechte 

Neben dem Zugang zu Klimainformationen für jede Person und das Recht 
auf Beteiligung, kann das Recht auf Beschwer zur Verbesserung der Trans-
parenz des UNFCCC-Regimes beitragen. Die Beschwerde ist ein Rechtsbe-
helf, der gegen (unterlassene) Entscheidungen, Maßnahmen und Beschlüsse 
des Klimasekretariats, der Vertragsparteien oder der UNFCCC-Gremien ein-
gelegt werden könnte, wenn die Informations- und Beteiligungsrechte ver-
letzt wurden oder sonstige Verpflichtungen von den Parteien nicht erfüllt 
würden. Dies wäre der politisch schwierige, aber konsequente Schritt, um si-
cherzustellen, dass die beschriebenen Partizipationsrechte durchsetzbar 
sind.1878 

Derzeit existiert weder ein Beschwerderecht1879 noch eine unabhängige Stelle, 
die einen Rechtsbehelf entgegennimmt. Eine unabhängige Beschwerdestelle 

 
1876 S. Unterkapitel 4.7.2.1.1.5. 
1877 Beschluss 20/CMA.1, Annex-Abs. 17. 
1878 Schlacke/Köster in Michelot (Hrsg.), Justice climatique, 2016, 265 (269). 
1879 S. Tabelle 3, Nr. 3. 
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zur Umsetzungskontrolle der Partizipationsregeln ist jedoch als zentrale 
Stelle einzurichten. Ein Panelsystem oder eine Ombudsstelle kann die An-
wendung der Partizipationsregelungen und -richtlinien unabhängig prüfen 
und Streitigkeiten rund um Informations- und Beteiligungsansprüche zwi-
schen nichtstaatlichen Beobachterorganisationen, Delegationen, UNFCCC-
Gremien und dem Klimasekretariat schlichten. 

Wenn keine neue spezialisierte und unabhängige Klimasekretariatseinheit 
gegründet werden soll, könnte auf bestehende konstituierte UNFCCC-Gre-
mien zurückgegriffen werden. Pragmatisch wäre, das quasi-gerichtliche Pa-
riser Unterstützungskomitee, das mit Delegierten mit juristischer Expertise 
besetzt ist,1880 mit den Beschwerdeverfahren zu betrauen. Eine Normierung 
könnte in der noch zu verabschiedenden Geschäftsordnung erfolgen.1881 

Jedoch stellen weder eine neue Sekretariatseinheit noch das Pariser Unter-
stützungskomitee vollends befriedigende Ansätze dar. Auf der einen Seite 
soll eben auch die Anwendungspraxis des Klimasekretariats unabhängig 
überprüft werden. Auf der anderen Seite sind die Pariser Komitee-Mitglieder 
staatliche Delegierte, was ebenfalls eine unabhängige Überprüfung gefähr-
den könnte. Aufgrund der Herausforderungen, die die Gründung einer se-
paraten Beschwerdestelle mit sich bringen würde, könnten zunächst im Rah-
men der englisch „Dialogues on Action for Climate Empowerment“ zu Art. 
6 UNFCCC und Art. 12 PÜ1882 Diskussionen zur Gründung von (regimeüber-
greifenden)1883 öffentlichen Beschwerdestellen initiiert werden. 

Die beschwerenden NGO könnten die ordnungsgemäße Einhaltung der Par-
tizipationsregeln, insbesondere der expliziten Informations- und Mitwir-
kungsrechte der nichtstaatlichen Beobachterorganisationen, durch Beschwer 
einfordern. Aufgrund des strukturellen Durchsetzungsdefizits internationa-
ler Regime wird die zu schaffende Stelle Informations- und Beteiligungsan-

 
1880 CMA, Report of CMA 2, FCCC/PA/CMA/2019/6, Abs. 9 mit weiterführendem Link. 
1881 S. Unterkapitel 5.2.5.4. 
1882 Zuletzt 8. Dialog im Jahr 2020 gem. Beschluss 15/CP.25, Abs. 4f. 
1883 Dazu Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environmental Gover-

nance, 2002, S. 244. 
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sprüche wohl kaum im klassischen Sinne durchsetzen können. Jedoch würde 
eine unabhängige, öffentliche Überprüfung der Anwendungspraxis der Par-
tizipationsregeln durch die Staaten und die internationale Klimabürokratie, 
öffentliche Rechenschaft für deren Anwendungspraxis der vereinbarten und 
akzeptierten Partizipationsregeln einfordern und die Transparenz des Regie-
rungshandeln steigern.1884 Ein öffentlicher Beschwerdemechanismus oder 
eine Ombudsstelle könnte die öffentliche Informationslage verbessern, die 
notwendig ist, damit die reputationalen Anreizmechanismen ihre volle Funk-
tionskraft entfalten können.1885 

Das Recht auf Beschwer für PINGOs sollte abgesehen von minimalen Form-
vorschriften zur Zulässigkeit, beispielsweise zur Textform und obligatori-
schen Nutzung einer elektronischen Vorlage, uneingeschränkt gelten. Für die 
effektive Partizipation der PINGOs sind Beschwerdemöglichkeiten zumin-
dest für folgende Konstellationen vorzusehen: Erstens, wenn Staaten, UN-
FCCC-Gremien oder das Klimasekretariat Informationen der Öffentlichkeit 
entgegen expliziter Regelungen oder der gewöhnlichen Veröffentlichungs-
praxis vorenthalten. Zweitens, wenn NGOs die Vertraulichkeit bestimmter 
geheim gehaltener staatlicher Informationen1886 anzweifeln oder drittens, 
wenn Informationen vorliegen müssten, jedoch fehlen. In den ersten beiden 
Fällen liegen die Informationen beim Sekretariat vor, werden aber nicht ver-
öffentlicht. In dem dritten Fall fehlen hingegen Informationen gänzlich, bei-
spielsweise wurde ein staatlicher Bericht nicht fristgerecht eingereicht. In die-
sem Fall könnten sich Synergien mit dem Unterstützungsverfahren ergeben. 
Erstens, indem dem Unterstützungskomitee durch eine öffentliche Be-
schwerde bestimmte Sachverhalte bekannt werden, die ein Unterstützungs-
verfahren auslösen. Zweitens könnten Umwelt-NGOs Beschwerden einrei-
chen, die das Unterstützungskomitee dazu veranlassen, Fragen systemischer 

 
1884 So argumentieren a. Oberthür/Buck ua, Participation of NGOs in International Environ-

mental Governance, 2002, S. 243. 
1885 S. Unterkapitel 4.7.2.2.2 u. 4.7.2.2.1. 
1886 Beispielsweise im Rahmen der Sachverständigenüberprüfung, s. Unterkapitel 3.2.1 u. 

4.7.2.1.1.2. 
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Art im Zusammenhang mit der Durchführung und Einhaltung der Pariser 
Bestimmungen zu prüfen, mit denen eine Reihe der Vertragsparteien kon-
frontiert sind.1887 

Ferner könnten sich PINGOs beschweren, wenn das Klimasekretariat oder 
die Vertragsparteien eine (vorläufige) Akkreditierung ablehnten, wenn Fris-
ten zur Beteiligung von Sekretariatsseite nicht eingehalten wurden oder die 
Anwesenheit oder Beteiligung von NGOs entgegen bestehender Beteili-
gungsregelungen und -praxen nicht möglich war. In der Rechtspraxis wer-
den Umwelt-NGOs beispielsweise nicht immer rechtzeitig über Sitzungster-
mine informiert,1888 sodass sie keine Vertreterinnen und Vertreter zur unab-
hängigen Beobachtung der Überprüfungsverfahren entsenden können.1889 

Die Beschwerdestelle, ob eingegliedert im UNFCCC-Regime oder verknüpft 
mit weiteren internationalen Umweltregimen, könnte Empfehlungen aus-
sprechen, die an betreffende UNFCCC-Organe oder an einzelne Delegatio-
nen gerichtet sind. Die COP oder die CMA kann die Empfehlungen zur För-
derung einer inklusiven und teilhabeorientierten internationalen Klima-
governance annehmen. 

5.3  Öffnung internationaler Beschwerde- und Klagewege 

Die Kontrolle der Einhaltung der Pariser Vertragsvorschriften kann nicht al-
lein den Vertragsparteien überlassen werden.1890 Eine reine staatliche Selbst-
kontrolle überzeugt nicht. Abgesehen von der Stärkung des Pariser Erfül-
lungssicherungsystems durch zivile Dritte, insbesondere der Transparenz-
verfahren, der globalen Bestandsaufnahme und des Unterstützungsmecha-
nismus,1891 kann die Befolgung des Pariser Übereinkommens durch Be-
schwerde- und Klagerechte für Umwelt-NGOs außerhalb des UNFCCC-Re-

 
1887 S. Unterkapitel 3.2.3.2. 
1888 Z. B. entgegen Kapitel 6, Regel 8 (engl. „any representative“) GO KP-Komitee. 
1889 Detaillierte Analyse der beschränkten rechtlichen u. praktischen Einbeziehung der Zi-

vilgesellschaft bei Kyoto-Compliance-Verfahren s. Duyck, CCLR 8 (2014), 175 (184f.). 
1890 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
1891 S. Unterkapitel 5.2.5.1-5.2.5.3. 
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gimes verbessert werden. Einige stark vom Klimawandel betroffene Staaten 
kooperieren bereits mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und bestreiten ge-
meinsam internationale Rechtswege. 

Die Kontrolle der Einhaltung der völkervertraglichen Pflichten könnte durch 
transnationale Umweltverbände erfolgen, die als Sachwalter globaler All-
mendegüter die internationalen Beschwerde- und Klagewege nutzen. Der in-
ternationale Rechtsschutz könnte vor einer internationalen Gerichtsbarkeit 
oder außergerichtlich erfolgen. So würde auch der dritten Säule der Aarhus-
Konvention und des Escazú-Abkommens Rechnung getragen werden, die 
die gerichtliche oder außergerichtliche Kontrolle durch qualifizierte Umwelt-
NGOs vorsehen. Ohne entsprechenden Rechtsschutz besteht die Gefahr, dass 
die subjektivierten Verfahrensrechte der Völkerverträge (Informationszu-
gang und Beteiligung im Umweltbereich) leerlaufen sowie dass die Einhal-
tung sonstiger materieller und formeller Klimapflichten nicht kontrolliert 
werden. Auf diese Weise wird eine internationale zivile Kontrolle erzeugt, 
die dazu führen kann, dass eingegangene Pflichten durch die Staaten einge-
halten werden.1892 

Kritik an der Ausweitung der Beschwerde- oder Klagerechte für NGOs ba-
siert häufig auf der Annahme, dass es zu einer schwer bewältigbaren Flut an 
Beschwerde- oder Klageverfahren kommen könnte. Diese empirisch unbe-
legte Hypothese ist in Anbetracht der begrenzten finanziellen und personel-
len Ressourcen, denen Umwelt-NGOs oder PINGOs zur Verfügung stehen, 
nicht überzeugend. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass finanzstarken 
fossilen Unternehmen Investitionsschiedsverfahren zur egoistischen Interes-
sendurchsetzung zur Verfügung stehen. Bei den Klagen der internationalen 
Investorengerichtsbarkeit werden Staaten teilweise zu hohen Zahlungen an 

 
1892 So argumentierte bereits WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
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die Unternehmen verpflichtet. Trotz der finanziellen und personellen Res-
sourcen der Energie-1893 oder Bergbauunternehmen, hält sich die Anzahl in-
ternationaler Schiedsgerichtsverfahren in Grenzen.1894 Daher ist mit noch viel 
weniger internationalen Umweltverbandsklagen zu rechnen, wenn sich ver-
mehrt internationale Rechtswege für sie eröffnen würde. 

Die transnationalen Umwelt-NGOs, die durch Staaten anerkannt werden 
und ihr Klimaschutzinteresse nachweisen, können mit vergleichsweise we-
nig finanzieller und personeller Ausstattung zur Befolgung der Pariser Ver-
tragspflichten beitragen. Eine Möglichkeit wäre, internationale rechtsspre-
chende Gremien für den Umweltbereich neu zu erschaffen, bei denen trans-
nationale Umwelt-NGOs beschwerde- oder klagebefugt wären. Diskutiert 
werden rechtsprechende Institutionen wie ein internationaler Umweltge-
richtshof oder ein internationales Tribunal für Klimagerechtigkeit nach dem 
Vorbild des Internationalen Seegerichtshofs. Auch könnte eine Klimakam-
mer beim Internationalen Gerichtshof eingerichtet werden. Jedoch scheint 
der politische Wille zur Gründung für gerichtliche, quasi-gerichtliche oder 
sonstige Institutionen zu fehlen. Gleichermaßen scheint bisher der politische 
Wille zur Einführung eines neuen und zugleich alten Straftatbestandes „Öko-
zids“ (Ökosystemzerstörung) in Art. 5 Abs. 1 Rom-Statut zu fehlen.1895 Durch 
Strafverfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) könnten so 
individuelle fossile Akteure zur Rechenschaft gezogen werden. 

Selbst wenn sich politische Mehrheiten unter den Staaten finden lassen wür-
den, was sehr fraglich ist, könnten sich völkervertragliche Verhandlungen 

 
1893 Z. B. ICSID-Klage Vattenfall/Bundesrepublik Deutschland, ICSID Case No. ARB/09/6, 

Schiedsspruch v. 11.3.2012 bezüglich Umweltauflagen für das Kohlekraftwerk Moor-
burg. 

1894 Mit Stand v. 31.12.2019 sind insgesamt 1.023 Verfahren vor dem ICSID bekannt, davon 
sind 674 Verfahren abgeschlossen. Von den abgeschlossenen Verfahren wurden 198 
Schiedssprüche zugunsten der Investoren entschieden, s. UNCTAD, Investment Policy 
Hub: Known Treaty-Based ISDS Cases, <investmentpolicy.unctad.org/investment-dis-
pute-settlement?status=2> (Stand: 31.7. 2020). 

1895 S. Unterkapitel 4.7.4.4.1. 
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zur Gründung einer internationalen Umwelt- oder Klimagerichtsbarkeit so-
wie zur Erweiterung der Straftatbestände des Rom-Statuts noch über Jahr-
zehnte hinziehen. 

Ferner lässt sich überzeugend argumentieren, dass transnationale gemein-
wohlorientierte Umwelt-NGOs (z. B. auch ausschließlich die Focal Points der 
Constituencies ENGOs und YOUNGOs) oder das Klimasekretariat zur Ein-
holung einer Advisory Opinion vor dem Internationalen Gerichtshof berech-
tigt sein sollten. Die Rechtsgutachten des Gerichtshofes könnten internatio-
nale Rechtsklarheit und -sicherheit schaffen, indem sie die vielen noch (teil-
weise) unbeantworteten Rechtsfragen klären. So beispielsweise in Bezug auf 
Haftungs- und Schadensersatzansprüche zwischen Staaten oder Pariser Ver-
tragsparteien oder Ansprüche von Individuen gegen Staaten oder auch fos-
sile Konzerne.1896 Die Rechtsgutachten würden erheblich zur Fortentwick-
lung des internationalen Klimaschutzrechts beitragen, was die internationale 
Klimabürokratie erheblich erleichtern würde. 

Einem solchen Vorhaben steht jedoch Art. 96 Abs. 2 UN-Charta entgegen, der 
lediglich vorsieht, dass andere Organe der Vereinten Nationen oder Sonder-
organisationen durch den Sicherheitsrat oder die Generalversammlung er-
mächtigt werden können, so beispielsweise das Klimasekretariat. Dass das 
Klimasekretariat vom Anforderungsrecht Gebrauch machen würde, ist 
höchst zweifelhaft. Einige Regierungsstimmen kritisieren immer wieder laut-
stark, dass das Klimasekretariat bereits eine zu aktive Rolle im staatsgeleite-
ten UNFCC-Prozess einnehme. Zudem ist das Sekretariat finanziell auf die 
freiwilligen Beiträge der Vertragsparteien der UNFCCC, des KPs und des 
PÜs abhängig, so dass eine Anforderung eines Rechtsgutachtens weiteres 
staatliches Misstrauen in seine Unabhängigkeit schüren könnte. 

Ein bereits praktizierter Ansatz für rechtskompetente Umwelt-NGOs, der der 
Dringlichkeit der sich selbstverstärkenden Klimakrise gerechter wird, ist die 
Nutzung bestehender internationaler Rechtsbehelfsmechanismen vor völker-

 
1896 Dazu WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
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vertraglichen Überwachungsorganen, beispielsweise die Individualbe-
schwerdeverfahren vor dem Menschenrechts- und Kinderrechtsausschuss 
oder das öffentliche Beschwerdeverfahren vor dem Aarhus Convention 
Compliance Committee.1897 Rechtliche Hürden bestehen hierbei unter ande-
rem in der (obligatorischen) innerstaatlichen Rechtswegerschöpfung oder 
fehlenden Beschwerdebefugnis von Umwelt-NGOs. 

Abschließend ist festzuhalten, dass mit dem sehr eingeschränkten internati-
onalen Rechtsschutz für fachkompetente Umwelt-NGOs die Gefahr besteht, 
dass die Einhaltung der materiellen und formellen Klimapflichten nicht ef-
fektiv und unabhängig kontrolliert wird. Weitere potenziell ergiebige Betäti-
gungsfelder, wie Klimaklagen vor internationalen Menschenrechtsgerichts-
höfen und -tribunalen, die zur rechtlichen Förderung der Befolgung des Pa-
riser Übereinkommens beitragen, sind weiter zu ergründen und zu diskutie-
ren, liegen jedoch außerhalb des Rahmens dieser Untersuchung. 

In Anbetracht der eklatanten und sich beschleunigenden Übernutzung der 
globalen Allgemeingüter und der damit einhergehenden sich verschärfenden 
ökologischen Krisen ist grundsätzlich und intensiv über die Ausweitung der 
Beschwerde- und Klagerechte für allgemeinwohlorientierte Sachwalter der 
Umweltgüter zu diskutieren. 

5.4 Förderung der Good Climate Governance auf nationaler 
Ebene 

Die doppelte Vermeidungslücke bei den weltweiten THG-Emissionen ist ek-
latant.1898 Sie steht im starken Gegensatz mit den rechtsverbindlichen Minde-
rungs- und Temperaturzielen des Pariser Übereinkommens. In diesem Zu-
sammenhang fällt auf, dass bei autoritären Regimen, wie beispielsweise 
China, Russland, Iran oder Saudi-Arabien, die jährlichen THG-Emissionen 

 
1897 S. Fn. 1140 u. später Fn. 1905. 
1898 S. Unterkapitel 2.3. 
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besonders hoch sind.1899 Bei demokratischen Staaten, deren Staatsregierun-
gen in den vergangenen Jahren autoritäre Tendenzen aufweisen, wie in den 
USA von 2017 bis 2021, Brasilien oder Polen, verschlechtern sich die Bedin-
gungen, dass sie ihre (Klima-)Politik an den Zielen des Pariser Übereinkom-
mens und der Rahmenkonvention ausrichten.1900 

Diese Indizien deuten an, dass das Fehlen der demokratischen Legitimation 
der überwiegenden Zahl der klassischen Völkerrechtssubjekte1901 und ihre 
fehlende oder sich verschlechternde Rechtsstaatlichkeit auch Auswirkungen 
auf die Umsetzung und die Durchsetzung der Pariser Vertragspflichten auf 
nationaler Ebene hat. In anderen Worten bedrohen autokratische Staaten 
oder Staaten mit autokratischen Tendenzen die Zielverwirklichung der Kli-
maneutralität bis zum Jahr 2050. Die Überprüfung dieser These bedarf gewiss 
weiterer wissenschaftlicher Betrachtung. An dieser Stelle kann festgehalten 
werden, dass zur Förderung des Klimaschutzes die demokratiefördernden 
Völkerverträge, die Aarhus-Konvention und das Escazú-Abkommen, voll-
ständig in nationales Recht umzusetzen sind. Konkret meint das, dass Staaten 
Partizipationsrechte im Umweltbereich für die Zivilgesellschaft, jedoch vor 
allem für fachkompetente Umwelt-NGOs, in die nationalen Rechtsordnun-
gen integrieren. 

Es mag kein Zufall sein, dass viele demokratische Staaten die Aarhus-Kon-
vention oder das Escazú-Abkommen1902 in nationales Recht transformiert ha-
ben oder dabei sind. Autokratische Regime1903 oder Staaten mit autokrati-
schen Tendenzen schrecken vor diesen demokratiefördernden Instrumenten 

 
1899 Die Staaten gehörten 2019 in derselben Reihenfolge zu den 10 größten Emittenten, Glo-

bal Carbon Atlas, Territorial (MtCO₂), <globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions> (Sta-
nd: 7.4.2021). 

1900 Gemäß dem Klimaschutz-Index (KSI) der vergangenen Jahre, Germanwatch, Climate 
Change Performance Index, <climate-change-performance-index.org/> (Stand: 2.5.20 
20). Zum Index s. a. Unterkapitel 4.7.2.2.2. 

1901 S. Unterkapitel 4.4.1. 
1902 Zu den im Umweltbereich demokratiefördernden Völkerverträgen s. Unterkapitel 4.3. 

u. 5.1. 
1903 Selbstverständlich a. totalitäre Regime wie die Demokratische Volksrepublik Nordko-

rea oder fragile Staaten wie die Bolivarische Republik Venezuela oder die Republik Irak. 
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zurück, die der breiten Öffentlichkeit und Umwelt-NGOs mit weitreichen-
den Verfahrensrechten im Klimabereich ausstatten. Verkannt wird dabei 
nicht, dass die vollständige Transformation der Aarhus-Konvention in sup-
ranationales und nationales Recht, darunter durch die Europäische Union 
und die Bundesrepublik Deutschland, ein dynamischer Prozess ist, der von 
unterschiedlichen Akteuren gebremst oder blockiert wird. Insbesondere die 
kleinteiligen Schritte zur Umsetzung der dritten Säule der Aarhus-Konven-
tion sind hierbei besonders hervorzuheben.1904 

Es mag ebenfalls kein Zufall sein, dass viele Umwelt-NGOs ihren Hauptsitz 
in liberalen Demokratien haben. Dort stehen ihnen überwiegend nicht nur 
die in nationales Recht überführten Umweltverfahrensrechte zur Verfügung, 
sondern häufig auch stabilere politische, finanzielle, rechtliche und soziale 
Rahmenbedingungen. Zudem sind NGO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Umwelt- und Klimaschutzbereichs seltener (intensiven) Repressalien 
und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. 

Beim internationalen Klimaschutz spielt es zwar keine Rolle, wo die THG-
Emissionen ausgestoßen werden. Doch deuten die Ausführungen an, dass 
die Kapazitäten der (geordneten) Zivilgesellschaft, die nationale Ausrichtung 
an die Pariser Zielvorgaben durch die Inanspruchnahme von Informations- 
und Beteiligungsrechten sowie dezentralen Durchsetzungsmechanismen1905 
zu erwirken, ungleich verteilt sind. Aus diesem Grund obliegt den Umwelt-
NGOs des globalen Nordens eine besondere Verantwortung für die Kontrolle 
des Staatshandelns im Klimaschutzbereich. Diese ergibt sich auch daraus, 
dass der globale Norden insgesamt mehr Treibhausgase emittiert und höhere 
Pro-Kopf-Emissionen zu verzeichnen hat.1906 

 
1904 S. abgeschlossene Beschwerdeverfahren ACCC/C/2008/32 EU (Beschwerdeführer Cli-

entEarth Brüssel) u. laufende Verfahren ACCC/C/2016/137 (Beschwerdeführer WWF 
BRD) u. zulässiges Verfahren ACCC/C/2020/178 (Beschwerdeführerin Brigitte Art-
mann für die AK Initiative) gegen die BRD. 

1905 S. Unterkapitel 4.7.4. 
1906 S. Unterkapitel 1.1. 
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Die folgenden Unterkapitel umreißen Ansätze zur formellen Partizipations-
förderung der klimabewegten Zivilgesellschaft an der nationalen Klima-
governance. Dabei wird ein größerer Bogen gespannt, indem zunächst auf 
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, insbesondere dem 16. 
Nachhaltigkeitsziel der Förderung der sogenannten Good Governance, ein-
gegangen wird. Umweltverfahrensrechte für klimabewegte Individuen und 
Umwelt-NGOs nützen nur, wenn die politischen, institutionellen und recht-
lichen Rahmenbedingungen ihren effektiven Gebrauch ermöglichen. 

Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen jedoch drei Partizipationsbereiche, 
die die Umsetzung und Durchsetzung des Pariser Übereinkommens auf na-
tionaler Ebene stärken: der Zugang zu Klimainformationen, die Öffentlich-
keits- und NGO-Beteiligung an klimarelevanten Entscheidungen sowie der 
Zugang zu Gerichten in Klimaangelegenheiten. Durch die vollständige Um-
setzung demokratiefördernder Völkerverträge erhält jede Person angemesse-
nen Zugang zu den im Besitz öffentlicher Stellen befindlichen Informationen 
über das Klima (5.4.2). Zudem wird die Gelegenheit zur Beteiligung an kli-
marelevanten Entscheidungsprozessen gegeben (5.4.3) und ein wirksamer 
Zugang zu nationalen Gerichts- und Verwaltungsverfahren für Privatperso-
nen und Umwelt-NGOs gewährleistet (5.4.4). Aufgrund des akteurszentrier-
ten Ansatzes dieser Arbeit1907 hebt sie diejenigen Aspekte hervor, die für die 
Arbeitswirklichkeit der Umwelt-NGOs zur Förderung der Klimagerechtig-
keit von besonderer Relevanz sind. Zu illustrierenden Zwecken wird punk-
tuell auf einzelne unionale und deutsche Rechtsakte eingegangen. 

5.4.1  Klimaschutzfördernde Regierungs-, Behörden- und Justiz-
strukturen 

An dieser Stelle ist zunächst auf den parallelen internationalen UN-Prozess 
der nachhaltigen Entwicklung zu verweisen. Im Rahmen der politischen Ziel-
setzungen der Vereinten Nationen ist sich die Staatengemeinschaft einig, 

 
1907 S. Unterkapitel 1.3. 
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dass die vereinbarten ökonomischen, sozialen und ökologischen Nachhaltig-
keitsziele zwar oft Zielkonflikten unterliegen, jedoch genauso oft nur gemein-
sam erreicht werden können. 

So deutet sich an, dass auch das 13. Nachhaltigkeitsziel der Eindämmung des 
Klimawandels nur bei gleichzeitiger Förderung starker Institutionen (SDG 
16) verwirklicht werden kann. Die Staatengemeinschaft will im Sinne des 16. 
Nachhaltigkeitsziels leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transpa-
rente Institutionen auf nationaler Ebene stärken. Starke legislative Organe, 
nationale Behörden sowie unabhängige Gerichte und Tribunale sollen frei 
von Korruption und Bestechung wirken. Die Institutionen sollen den öffent-
lichen Zugang zu Informationen und die Grundfreiheiten gewährleisten.1908 
Entscheidungsfindungen sollen inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ 
sein.1909 Institutionen der dritten Gewalt sind zur Gewährleistung der Pro-
zess- oder Justizrechte, wie die Rechtsweggarantie, die Garantie einer gesetz-
lichen Richterin oder eines Richters sowie das Recht auf rechtliches Gehör, 
unerlässlich.1910 

Völlig unstrittig ist, dass es starker nationalstaatlicher Institutionen zur Ge-
währleistung von Partizipationsrechten der Öffentlichkeit sowie der Um-
welt-NGOs bedarf. Die noch bedeutendere Frage, die sich aus den Zielen 13 
und 16 ergibt, ist jedoch, wie klimaschutzfördernde (supra-)nationale Regie-
rungs-, Behörden- und Justizstrukturen aussehen (könnten).1911 Eine derar-
tige rechtsvergleichende Untersuchung sprengt jedoch den Rahmen dieses 
Forschungsvorhaben erheblich. 

Um die Arbeit nicht zu überfrachten, beschränkt sie sich auf Ausführungen, 
inwiefern Umwelt-NGOs durch nationale Umweltverfahrensrechte den in-

 
1908 S. Unterziel 16.10. 
1909 S. Unterziel 16.7. 
1910 S. Unterziel 16.3. 
1911 Zumindest müssen die Staatendelegationen u. Umsetzungsbehörden mit den Inhalten 

des PÜ vertraut sein. Kapazitätslücken konterkarieren den internationalen Prozess u. 
die nationale Umsetzung. 



Kathleen Pauleweit 

396 

 

ternationalen Klimaschutz unter der Prämisse starker nationaler Institutio-
nen (potenziell) stärken können.1912 Die Arbeit stellt dabei lediglich Bezüge 
zur Aarhus-Konvention her, da jede Pariser Vertragspartei dem Abkommen 
theoretisch beitreten könnte.1913 

5.4.2  Zugang zu Klimainformationen 

Transparente Regierungsführung und Verwaltung gelingt durch die Infor-
mation der Öffentlichkeit über die Klimaveränderung. 

Die Pariser Vertragsparteien sollten innerstaatliche Rechtsvorschriften schaf-
fen, damit jede Person auf Antrag Klimainformationen von den Behörden er-
hält. Hierbei ist von besonderer Relevanz, dass unter dem Begriff Klimain-
formationen auch (digitale) Mitteilungen zu subsumieren sind, die zwischen 
Behörden und fossilen Unternehmen ausgetauscht werden. Eine Berufung 
auf den Ablehnungsgrund „interne Mitteilung“1914 ist in diesem Fall nicht 
möglich, da die Information der Behörde an eine dritte Partei (z. B. Energie-
konzerne, Automobilhersteller, Luftfahrtunternehmen) weitergegeben wur-
de.1915 Ferner sind Emissionen von fossilen Unternehmen, die für den Schutz 
des Klimas von Bedeutung sind, auf Antrag bekanntzugeben.1916 Sie fallen 
nicht unter den Ablehnungsgrund der schutzbedürftigen Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse.1917 

Im digitalen Zeitalter gehen die Möglichkeiten einer transparenten und par-
tizipativen Regierungsführung und Verwaltung noch erheblich weiter. Die 
Pariser Vertragsparteien können sicherstellen, dass ihre Behörden aktiv In-
formationen über das Klima erheben und verbreiten.1918 Indem staatliche In-
stitutionen aktuelle Informationen in großem Umfang im Internet verfügbar 

 
1912 Unterkapitel 5.4.2, 5.4.3 u. 5.4.4. 
1913 S. zur offenen AK Unterkapitel 5.1. 
1914 S. Art. 4 Abs. 3 lit. c Alt. 2 AK. 
1915 UNECE, The Aarhus Convention, 2014, S. 85. 
1916 S. Art. 4 Abs. 4 lit. d S. 2 AK. 
1917 UNECE, The Aarhus Convention, 2014, 87f. 
1918 Art. 5 AK. 
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machen, erleichtern und fördern die Vertragsparteien die öffentliche Be-
wusstseinsbildung zu den Fragen rund um die Erdüberhitzung. 

Von besonderer Bedeutung ist, dass der Öffentlichkeit weltweit verständli-
che und aktuelle Informationen zu klimarelevanten Entscheidungsverfahren 
auf der entsprechenden Verwaltungsebene elektronisch zugänglich gemacht 
werden,1919 über zentrale Internetportale oder über einfach zugängliche Zu-
gangspunkte.1920 Online-Plattformen können die Öffentlichkeit in transpa-
renter Weise über klimarelevante Planungs- und Genehmigungsverfahren1921 
sowie über die Entwicklung klimarelevanter Pläne, Programme und Strate-
gien mit Öffentlichkeitsbeteiligung unterrichten. Die Internetportale ermög-
lichen einen einfachen und wirksamen Zugang der Umwelt-NGOs zu 
Klimainformationen, der bis dato nur zum Teil gewährleistet ist.1922 

Bisher bestehen elektronische behördliche Informationsverbreitungspflich-
ten in der Europäischen Union lediglich zu UVP-pflichtigen Vorhaben.1923 
Umwelt-NGOs können sich gezielt über die zentralen Portale informieren 
und sich sodann an Zulassungs- und Planungsverfahren beteiligen. Zumin-
dest für Deutschland ist festzustellen, dass die behördliche Veröffentli-
chungspraxis von klimarelevanten Projekten auf den zentralen UVP-Portalen 
zu verbessern ist. Darüber hinaus ist in der Europäischen Union die alte SUP-
Richtlinie im Lichte der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zu über-
arbeiten. Elektronische Veröffentlichungspflichten von SUP-pflichtigen und 
klimarelevanten Plänen und Programmen auf zentralen Internetportalen 

 
1919 S. hierzu die Empfehlungen zur wirksamen Nutzung elektronischer Informationsin-

strumente, um der Öffentlichkeit den Zugang zu Umweltinformationen zu verschaffen 
im Annex zu Beschluss II/3, insb. Annex-Abs. 9 lit. c sublit. iv. 

1920 So vorgesehen für UVP-pflichtige Vorhaben in den EU-Mitgliedstaaten gem. Art. 6 Abs. 
5 der EU-RL 2014/52/EU u. Erwägungsgrund 18. 

1921 S. z. B. gem. § 20 UVPG das dt. UVP-Portal des Bundes, <uvp-portal.de/> (Stand: 31.7. 
2020), oder das dt. UVP-Verbundportal der Bundesländer, <uvp-verbund.de/portal/> 
(Stand: 31.7.2020). 

1922 Zu den Internetportalen s. Unterkapitel 4.7.4.3. 
1923 Art. 6 Abs. 5 der EU-RL 2014/52/EU. 
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sind, wie bei der geänderten UVP-Richtlinie, in die SUP-Richtlinie zu integ-
rieren. Umwelt-NGOs können mit ihrer Überwachungsfunktion Nachlässig-
keiten in der behördlichen Informationsbereitstellung aufdecken, die die Be-
teiligung an klimarelevanten Verfahren erschweren sowie für eine moderni-
sierte SUP-Richtlinie werben. 

Auch der deutsche Gesetzgeber hat bisher keine mit § 20 Abs. 1 UVPG ver-
gleichbare Regelung für Verfahren mit strategischer Umweltprüfung getrof-
fen. Eine elektronische Veröffentlichungsregelung könnte die zentrale Zu-
gänglichmachung der Dokumente zu SUP-pflichtigen Plänen und Program-
men von Bundes- und Landesbehörden mit Auswirkungen auf die Schutz-
güter Klima und Luft vorsehen. Denkbar ist, die zentralen UVP-Internetpor-
tale auch für die Veröffentlichung von SUP-Dokumenten als zentrale Inter-
netportale zu Umweltprüfungen zu nutzen. Die Internetportale würden die 
Öffentlichkeit und NGOs über die formellen Beteiligungsmöglichkeiten an 
klimarelevanten Entscheidungsprozessen zentral und leicht zugänglich in-
formieren.1924 

Ferner sind Werbungsbeschränkungen und -verbote für fossile Unternehmen 
und ihre klimaschädlichen Tätigkeiten und Produkte zu diskutieren. Werbe-
verbote oder -einschränkungen für Alkohol- und Tabakwaren zielen auf den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung ab, der das staatliche Gesundheitssys-
tem entlastet.1925 Beschränkungen des „Greenwashings“ für fossile Unterneh-
men, die mit ihren Aktivitäten das Klimasystem belasten, können ebenfalls 
die staatlichen Haushalte entlasten. Schließlich belasten die steigenden Min-
derungs-, Anpassungs- und Kompensationskosten die Gemeinschaftskassen, 
die beispielsweise durch Wetterextreme, den steigenden Meeresspiegel oder 

 
1924 Zu den Internetportalen s. a. Unterkapitel 4.7.4.3 u. 5.4.3. 
1925 Zur Verfassungsmäßigkeit von dt. Werbungsverboten für Tabakerzeugnisse s. Wissen-

schaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Verfassungsmäßigkeit eines umfassenden 
Verbots der Werbung für Tabakerzeugnisse, 2016. 
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die Ozeanversauerung verursacht sind. So fordert ClientEarth,1926 innerstaat-
liche verbraucherschützende Rechtsvorschriften zu schaffen, die Werbebe-
schränkungen für fossile Unternehmen vorsehen.1927 Gerade Energieunter-
nehmen betreiben seit dem Erstarken der FFF-Bewegung vermehrt gezielte 
Imagewerbung, die sie als verantwortungsbewusste, engagierte und zu-
kunftsorientierte Unternehmen darstellt. Die Imagewerbung ist eine Form 
der Werbung, die das fossile Unternehmen in einem wünschenswert erach-
teten „grünen“ Licht erscheinen lässt und vermehrt Jugendliche und junge 
Erwachsene erreichen soll. Die Werbung soll zugleich darüber hinwegtäu-
schen, dass die Unternehmen klimaschädliche Produkte vertreiben oder ei-
nem emissionsintensiven Tätigkeitsfeld nachgehen, deren kumulatives Zu-
sammenwirken mit anderen Unternehmenstätigkeiten potenziell alle Frei-
heitsrechte der Erdbevölkerung gefährden. 

Nach den Vorstellungen von ClientEarth dürften fossile Unternehmen sich 
oder die Nutzung fossiler Brennstoffe im Sinne einer vollen Markt- und In-
formationstransparenz nur mit sachlichen textlichen oder bildlichen Warn-
hinweisen bewerben, so dass dem derzeit praktizierten „Greenwashing“ der 
fossilen Produkte und Geschäftstätigkeiten entgegengewirkt wird. Die leicht 
erkennbaren und sachlich gehaltenen Hinweise würden vor den negativen 
Auswirkungen auf das globale Makroklima warnen. Damit würde einerseits 
der gezielten Irreführung der Öffentlichkeit über die Geschäftspraktiken fos-
siler Unter-nehmen etwas entgegengesetzt werden. Schließlich wären klima-
neutrale Unternehmen nicht von diesen Werbebeschränkungen betroffen. 
Andererseits würden die Hinweise die Öffentlichkeit über die Auswirkun-
gen der klimaschädlichen unternehmerischen Tätigkeit aufklären. Der ent-

 
1926 ClientEarth reichte z. B. im Dezember 2019 bei der britischen Kontaktstelle eine Be-

schwerde gegen BP gem. den OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen ein; 
s. Setzer/Byrnes, Global Trends in Climate Change Litigation, 2020, 21f. 

1927 ClientEarth, The Whole Truth in Fossil Fuel Advertising, <clientearth.org/the-whole-
truth/> (Stand: 31.7.2020). 
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scheidende Vorteil von Werbebeschränkungen ist, dass sie eine kostengüns-
tige Maßnahme zur Sensibilisierung des öffentlichen Bewusstseins über die 
Klimaänderungen1928 für die Staaten darstellt. 

Die Beschränkung rein kommerzieller Wirtschaftswerbung für klimaschädli-
che Produkte und Dienstleistungen ist zudem in den allermeisten Staaten 
verfassungsgemäß. Zwar kann die Werbung der verfassungsrechtlich ge-
schützten Meinungs- und Berufsausübungsfreiheit der Unternehmen unter-
liegen. Eingriffe in die Freiheiten durch Maßnahmen der öffentlichen Gewalt 
sind jedoch möglich, wenn sie bestimmen, wie ein Beruf ausgeübt werden 
muss. Die Berufsausübungsregelungen, worunter auch Regeln für die beruf-
liche Außendarstellung des Unternehmens fallen, gelten als schwächste Ein-
griffsform. Die Berufsfreiheit begründet kein Recht eines Unternehmens, nur 
so dargestellt zu werden, wie es sich selbst und seine Produkte sieht. Werbe-
beschränkungen sind dann gerechtfertigt, wenn vernünftige Erwägungen 
des Allgemeinwohls diese Regelungen zweckmäßig erscheinen lassen, wobei 
dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum zukommt. Hinreichend 
gewichtige Gemeinwohlbelange oder schutzwürdige Rechte sind unter an-
derem intakte Gesundheits-, Sozial- und Ökosysteme sowie der Gesundheits-
schutz, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Die Belange und Rechte 
genießen Vorrang vor kommerziellen Interessen, das Unternehmen in einem 
bestimmten Licht zu bewerben und eine förderliche äußere Erscheinungs-
form der emissionsintensiven Geschäftstätigkeiten und Produkte zu wahren. 
Gerade mit Blick darauf, dass die Auswirkungen des Klimawandels potenzi-
ell alle Freiheitsrechte der kommenden Generationen einschränken können, 
sind die schutzwürdigen Rechte auf Leben, Gesundheit und Eigentum ge-
genwärtiger und künftiger Generationen als gewichtiger einzustufen. 

Zusätzlich sind weitere innerstaatliche Berufsausübungsregelungen für Un-
ternehmen förderlich für den internationalen Klimaschutz. Nach neuseelän-
dischem Vorbild könnte die Berichterstattung über Klimarisiken in den Ge-

 
1928 S. a. Art. 12 PÜ. 
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schäftsberichten des Finanzsektors vorgesehen werden. Künftig müssen Ban-
ken, Versicherer und alle an der neuseeländischen Börse gelisteten Aktien- 
und Anleiheemittenten ab einem bestimmten Vermögensvolumen umfas-
send die Rolle des Klimawandels ausweisen.1929 So könnten nach kanadi-
schem Vorbild auch diejenigen (fossilen) Unternehmen, die im Zuge der CO-
VID-19-Pandemie finanzielle Staatshilfen erhalten haben, verpflichtet wer-
den, jährliche klimabezogene Offenlegungsberichte zu veröffentlichen. Die 
Berichte führen aus, wie ihre künftigen Geschäftstätigkeiten eine nachhaltige 
Entwicklung und die innerstaatlichen Klimaziele unterstützen.1930 

5.4.3  Beteiligung der (geordneten) Öffentlichkeit 

Die Bedeutung der nationalen Klimapolitik für die internationale Klimadip-
lomatie wurde bereits hervorgehoben. Im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhun-
derts ist die Innenpolitik der Staaten eng mit den transnationalen Prozessen 
verbunden. Der inhärente Vorteil der Not-wendigkeit der nationalen Politik-
formulierung unter dem Pariser Übereinkommen ist, dass sie die Akzeptanz 
für die geplanten und potenziell kostspieligen Maßnahmen erhöht. Denn ein 
Verweis auf einen Völkervertrag, eine andere Institution oder einen anderen 
Staat als Sündenbock oder Entschuldigung für die eigene fehlende oder 
schwache Klimapolitik erschwert der gewählte Bottom-up-Ansatz.1931 

Grundsätzlich bedarf es eines Verständniswandels im Politikbetrieb und der 
Verwaltung, so dass Klimaschutz ebenen- und ressortübergreifend als Quer-
schnittsmaterie1932 begriffen wird. Das Mainstreaming oder die Integration 

 
1929 Financial Sector (Climate-related Disclosures and Other Matters) Amendment Act 2021; 

<legislation.govt.nz/bill/government/2021/0030/latest/whole.html#LMS479636> 
(Stand: 3.5.2021). 

1930 Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, Prime Minister Announces Additional Support 
for Businesses to Help Save Canadian Jobs, <pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/ 
05/11/prime-minister-announces-additional-support-businesses-help-save>         
(Stand: 22.5.2020). 

1931 Streck, ZUR 30 (2019), 13 (20); s. a. Unterkapitel 2.3. 
1932 Buck/Verheyen in Koch/Hofmann ua (Hrsg.), Handbuch Umweltrecht, 2018, § 1 Rn. 106. 
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von Klimaschutzaspekten in alle relevanten Politikbereiche1933 ist notwendig, 
so dass Klimaschutzbelange insgesamt in die bisher überwiegend unzu-
reichende nationale Politik integriert werden. Hierbei ist auch darauf auf-
merksam zu machen, dass sich die nationalen Klimapolitiken stärker an dem 
Subsidiaritätsprinzip orientieren sollten, so dass klimapolitische Fragen auf 
der entsprechenden Verwaltungsebene unter effektiver Beteiligung aller be-
troffenen Bürgerinnen und Bürger behandelt werden können. 

Die Regelungen der Klimarahmenkonvention und des Pariser Übereinkom-
mens zur staatlichen Berichterstattung implizieren, dass Interessengruppen 
in die nationalen Politiken zum Klimaschutz, der Klimaanpassung und dem 
Bereich der Unterstützung einbezogen werden sollen.1934 Förderlich für eine 
gemeinwohlorientierte nationale Klimapolitik wäre zusätzlich eine allge-
meine Schutzpflicht im Pariser Übereinkommen ähnlich des Art. 5 Abs. 31935 
des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs (Tabakrahmenübereinkommen)1936 gewe-
sen. Eine solche völkerrechtliche Pflicht hätte fast alle Staaten der Welt völ-
kerrechtlich dazu verpflichtet, bei der Festlegung und Durchführung ihrer 
nationalen Klimaschutzpolitik im Hinblick auf die Eindämmung der Nut-
zung fossiler Energieträger vor kommerziellen und anderen Partikularinte-
ressen der fossilen oder abhängigen Wirtschaft im Einklang mit dem inner-
staatlichen Recht zu schützen (schützende Verhaltenspflicht). Die Einfluss-
nahme der fossilen Wirtschaft erfolgt unter anderem auf Politiken und Rege-

 
1933 U. a. in die Agrar-, Außen-, Energie-, Finanz-, Gesundheits-, Sozial-, Umwelt- u. Wirt-

schaftspolitik. 
1934 S. Unterkapitel 3.2.1.2.1-3.2.1.2.3. 
1935 „In setting and implementing their public health policies with respect to tobacco con-

trol, Parties shall act to protect these policies from commercial and other vested interests of the 
tobacco industry in accordance with national law.“ [eigene Hervorhebung]. 

1936 Im Juli 2020 besitzt das fast universell wirksame Übereinkommen, engl. WHO Frame-
work Convention on Tobacco Control - WHO FCTC, aus dem Jahr 2003 182 Vertrags-
parteien, s. UN Treaty Collection, WHO Framework Convention on Tobacco Control, 
<treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IX-4&chapter=9 
&clang=_en> (Stand: 31.7.2020). 



5  Perspektiven für Umwelt-NGOs 

 

403 

   

lungen zum Abbau, den Export, die Nutzung, die Besteuerung oder Beprei-
sung von fossilen Brennstoffen sowie dessen Bewerbung1937. Derartige staat-
liche Selbstverpflichtungen könnte auch der (supra-)nationale Gesetzgeber in 
seinen Verfassungen oder Klimaschutzgesetzen zum Schutz von Allgemein-
wohlbelangen und schutzwürdiger Rechte verankern. Für die Integration 
von Schutzpflichten vor zu großen Einflüssen der fossilen Lobby können 
transnational vernetzte Klima(gerechtigkeits-)bewegungen und Umwelt-
NGOs eine wichtige Mobilisierungsrolle auf (supra-)nationaler Ebene ein-
nehmen. 

So wichtig wie der Schutz der (supra-)nationalen Klimapolitik vor zu großen 
Einflüssen der fossilen Industrie auf der einen Seite ist, ist auf der anderen 
Seite der politische Wille der Entscheidungsträgerinnen und -träger zum par-
tizipatorischen Regieren Grundvoraussetzung für eine partizipative natio-
nale Klimapolitik. Besteht die Offenheit legislativer Organe und der Verwal-
tung zur inklusiven und dialogischen Bürgerbeteiligung,1938 so können die 
Zivilgesellschaft und fachkompetente Umwelt-NGOs eine Schlüsselrolle in 
der (supra-)nationalen Klimapolitik einnehmen. 

Die Umweltbewegung Extinction Rebellion schlägt unter anderem die Einbe-
rufung von gelosten Bürgerversammlungen vor, die klimapolitische Ent-
scheidungen vordenken und treffen.1939 Sie befürworten dieses Instrument 
der Bürgerbeteiligung als Teil einer partizipatorischen Demokratie. Bürger-
versammlungen zur Klimapolitik fanden in der Tat bereits statt.1940 Ein his-
torisch erfolgreiches Beispiel ist die irische Citizens’ Assembly 2016 – 2018, 
die sich aus 99 berechtigten Bürgerinnen und Bürgern sowie einer Vorsitzen-
den zusammensetzte. Sie entwickelte Empfehlungen, wie die Republik Irland 

 
1937 Zur Verfassungsmäßigkeit von Werbebeschränkungen u. -verboten s. Unterkapitel 5.4. 

2. 
1938 Diese kommt z. B. in Art. 11 Abs. 1-3 EUV u. Art. 24 AEUV zum Ausdruck. 
1939 S. Teil 1, Kapitel 13, des Handbuches von Extinction Rebellion, Wann wenn nicht wir*, 

2019. 
1940 Darunter die Climate Assembly UK, s. Climate Assembly UK, The Path to Net Zero, 2019. 
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zu einem Vorreiter bei der Bekämpfung des Klimawandels werden kann.1941 
Im Juni 2020 stellte in Frankreich der aus 150 zufällig ausgewählte und reprä-
sentative Bürgerkonvent, der sogenannte „Convention Citoyenne pour le Cli-
mat“, ebenfalls seine Maßnahmen zur Erreichung des französischen Klima-
beitrages vor, der weit über die bestehenden Maßnahmen hinausgeht. Der 
französische Bürgerrat wird laut eigenen Angaben einen Verein zur kontinu-
ierlichen Umsetzungskontrolle gründen.1942 Im Frühjahr 2021 beriefen die 
Scientists for Future und der Verein Bürgerbegehren Klimaschutz den ersten 
bundesweiten Bürgerrat unter der Schirmherrschaft vom ehemaligen Bun-
despräsidenten Horst Köhler ein.1943 Der Eindruck entsteht, dass die zufällig 
ausgewählte Bürgerschaft sich unabhängiger von fossilen Partikularinteres-
sen und Lobbyeinflüssen sowie von Wahlzyklen und dem Fraktionszwang 
der Parteiendemokratie auf die erforderliche Transformation und die dafür 
notwendigen Politiken und Maßnahmen zu konzentrieren vermag. Das Po-
tenzial solcher direktdemokratischen Versammlungen ist daher nicht zu un-
terschätzen, aber auch nicht zu überschätzen. Schließlich weisen die gemein-
schaftlich erarbeiteten Ergebnisse und Empfehlungen einen unverbindlichen 
Charakter auf. Die Vorschläge finden daher gar nicht oder in entschärfter 
Form Eingang in die innerstaatliche Klimaschutzgesetzgebung. 

Gerade auf kommunaler oder Verbandsgemeindeebene könnten gemeindli-
che Klimaangelegenheiten, die die Gemeindebürgerinnen und -bürger un-
mittelbar betreffen, durch die Bürgerschaft und Verwaltung transparent er-
örtert werden. Diskursive und dialogische Versammlungen können dabei 
(Windkraft-)Konflikten und Bürgerblockaden vorbeugen. Empfehlungen aus 
Bürgerversammlungen, die die Organe der repräsentativen Demokratie be-
rücksichtigen müssen, könnten die Durchsetzungsdefizite von langfristigen 
Allgemeinwohlbelangen in der parlamentarischen Demokratie ausgleichen. 

 
1941 Der Bürgerrat hat insgesamt 4 Berichte herausgegeben, darunter The Citizens' Assembly, 

How the State Can Make Ireland a Leader in Tackling Climate Change, 2018. 
1942 Convention Citoyenne pour le Climat, Accueil, <conventioncitoyennepourleclimat.fr/> 

(Stand: 31.7.2020). 
1943 Bürgerrat Klima, Ein Bürgerrat für unsere Zukunft, <buergerrat-klima.de/> (Stand: 3.5. 

2021). 
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So könnte die lokale Ausrichtung an der 2-Grad- bzw. 1,5-Grad-Leitplanke 
mit der Unterstützung der ansässigen klimabewegten Zivilgesellschaft pass-
genau eingeschlagen werden. Das Instrument der Bürgerräte bedarf gewiss 
weiterführender wissenschaftlicher Beachtung. 

Auf der nationalen Ebene ist zu beobachten, dass vor allem Umwelt-NGOs 
und Think-Tanks die nationale Klimapolitik, insbesondere die Klimafahr-
pläne (NDCs), oft wissenschaftlich fundiert und unabhängig analysieren und 
bewerten, sodass sie Entscheidungsprozesse zu den regelmäßig zu steigern-
den nationalen Zielen und Maßnahmen fachlich versiert begleiten können. 
Formelle und informelle Beteiligungsformate, wie öffentliche Anhörungen 
und Stakeholder-Konsultationen,1944 zur Entwicklung und Formulierung am-
bitionierter NDCs sollten in den Pariser Staaten die Regel werden, und nicht 
die Ausnahme bleiben.1945 Die öffentliche Beteiligung eröffnet den Regierun-
gen die Gelegenheit, in Dialog mit der Zivilgesellschaft über die klimapoliti-
schen Fortschritte zu treten und über die Dekarbonisierung der Volkswirt-
schaften zu beraten.1946 Gleichzeitig kann die klimabewegte (organisierte) Zi-
vilgesellschaft eine wesentliche Rolle bei der Mobilisierung der Unterstüt-
zung für ambitionierte und kostspielige Klimaschutzmaßnahmen innerhalb 
der Länder spielen.1947 

In vielen Staaten und der Europäischen Union ist auch zu beobachten, dass 
Umwelt-NGOs von den Regierungen als kompetente Interessenvertreter res-
pektiert werden. Sie bekommen formelle und informelle Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit oder Unterstützung, etwa bei der Entwicklung von klima-
relevanten Gesetzentwürfen, Politiken, Strategien und Plänen. Die Zivilge-
sellschaft wird weiter versucht sein, direkt an klimarelevanten Entschei-

 
1944 Mit Ausnahme von Organisationen der fossilen Industrie. 
1945 Ein laufendes Forschungsprojekt eruiert die Beteiligung der Zivilgesellschaft an der 

Entwicklung der NDCs in 3 Staaten (Georgien, Kolumbien u. der Ukraine), s. UfU, Stär-
kung der Zivilgesellschaft bei der Umsetzung der nationalen Klimapolitik (ZIVIKLI, 
Hauptprojekt), <ufu.de/projekt/zivikli/> (Stand: 3.5.2021). 

1946 S. in diesem Sinne a. Art. 8 Vorschlag zum Europäischen Klimaschutzgesetz. 
1947 Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (150). 
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dungsprozessen zu partizipieren, damit sich die nationalen Rechtsordnun-
gen an den Pariser Zielen ausrichten. Beispielsweise können hier die Aktivi-
täten deutscher Umwelt-NGOs zur Gestaltung eines klimafreundlichen nati-
onalen Rechtsrahmens genannt werden. Sie geben regelmäßig rechtspoliti-
sche Stellungnahmen und Vorschläge zu einzelnen Gesetzesvorhaben ab, 
zum Beispiel auf Bundesebene zu Klimaschutzgesetzen1948 oder Kohleaus-
stiegsgesetzen1949. 

Von ebenso herausragender Bedeutung ist die formelle Beteiligung von Um-
welt-NGOs an klimarelevanten Zulassungs- und Planungsverfahren mit 
Umweltprüfungen. Die nationalen Rechtsordnungen sollten systematisch, 
verständlich und detailliert die Beteiligung der Öffentlichkeit an Verfahren 
zu Projekten, Plänen und Programmen normieren, die Auswirkungen auf 
das großräumige Makroklima haben können. Die Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei klimarelevanten Verfahren mit integrierter Klimaverträglichkeitsprüfung 
kann dazu führen, dass Zulassungs- oder Planungsbehörden dem öffentli-
chen Belang globales Klima in Abgrenzung zum Lokalklima und vor allem 
gegenüber privaten Belangen bei Abwägungsentscheidungen der raumbezo-
genen Planung angemessen berücksichtigen. Denn die schriftlichen Stellung-
nahmen und Einwendungen fachkompetenter Umwelt-NGOs zu konkreten 
klimarelevanten Vorhaben oder Plänen sowie ihre mündlichen Beiträge bei 
Erörterungsterminen können bessere und völkerrechtskonforme Zulas-
sungs- und Planungsentscheidungen fördern. 

Förderlich wäre in diesem Zusammenhang die Einrichtung zentraler Inter-
netportale zu Umweltprüfungen,1950 die nicht nur als reine Informationsplatt-
formen ausgestaltet sind. Die Portale zu Umweltprüfungen (für UVP, SUP 
und ggf. der Verträglichkeitsprüfung (VP) gemäß Art. 6 Abs. 3f. FFH-Richt-

 
1948 Z. B. Stellungnahme von Greenpeace BRD zum dt. Klimaschutzgesetz, s. Greenpeace, 

Warum EU-Recht ein deutsches Klimaschutzgesetz unabdingbar macht, 2019. 
1949 Z. B. Entwurf eines dt. Kohleausstiegsgesetzes von Greenpeace u. ClientEarth, s. Green-

peace/ClientEarth, Kohleausstiegsgesetz, 2019. 
1950 S. zu den Internetplattformen zu Umweltprüfungen s. Unterkapitel 5.4.2. 
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linie1951) sollten als dialogische Beteiligungsplatt-formen ausgestaltet sein, die 
eine barrierearme digitale Einreichung und Veröffentlichung der schriftli-
chen Einwendungen der betroffenen Öffentlichkeit auf den Portalen selbst 
ermöglichen. 

5.4.4  Stärkung nationalen Rechtsschutz für anerkannte Umwelt-
NGOs 

Die seit 2015 gewonnenen Erfahrungen mit der Pariser Umsetzung in den 
Nationalstaaten zeigen, dass es nicht ausreicht, die Implementierungsdefizite 
im Klimaschutzbereich allein den Staatsregierungen und der öffentlichen 
Verwaltung zu überlassen. Klimabewegte Bürgerinnen und Bürger, die ent-
weder einzeln oder gemeinsam tätig sind, können die nationalen Behörden 

 
1951 Art. 6 Abs. 3 FFH-RL sieht für bestimmte Pläne oder Projekte eine VP (engl. appropriate 

assessment) mit den für ein Gebiet festgelegten Erhaltungszielen vor. Die Behörden 
können zur Feststellung, ob Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele vorliegen, 
„ggf.“ eine öffentliche Anhörung durchführen (Art. 6 Abs. 3 S. 3 letzter Hs. FFH-RL). 
Die Europäische Kommission stellt in ihrem Vermerk C(20 18) 7621 final v. 21.11.2018, 
S. 89, klar, dass die „Anhörung der breiten Öffentlichkeit vor der Genehmigung eines 
Plans oder Projekts [verpflichtend ist.] Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass sich die 
betroffene Öffentlichkeit, insbesondere NROs im Umweltbereich, frühzeitig und wirk-
sam (bereits bei der Vorabprüfung) in ein Genehmigungsverfahren im Anschluss an 
eine durchgeführte Verträglichkeitsprüfung einbringen können. Dies gilt insbesondere 
für die Möglichkeit der Übermittlung von Stellungnahmen, Informationen, Analysen 
oder Einschätzungen, die als für die beantragte Tätigkeit relevant betrachtet werden.“ 
Der EuGH stellte in einem Urt. auf der Grundlage der AK klar, dass die betroffene Öf-
fentlichkeit einschließlich anerkannter Umwelt-NGOs ein Beteiligungsrecht am Geneh-
migungsverfahren hat (Lesoochranárske zoskupenie VLK, EuGH, Urt. v. 15.10.2015  C-
243/15, Rn. 49). Dieses Recht beinhaltet insb. „das Recht zur ‚effektiven ... Beteiligung 
während des umweltbezogenen Entscheidungsverfahrens‘ ..., indem [die Öffentlich-
keit] ‚alle von ihr für die geplante Tätigkeit als relevant erachteten Stellungnahmen, In-
formationen, Analysen oder Meinungen in Schriftform [vorlegt] oder gegebenenfalls 
während einer öffentlichen Anhörung oder Untersuchung mit dem Antragsteller‘ vor-
trägt“ (C-243/15, Rn. 46). Der EuGH gesteht insb. anerkannten NGOs ein Recht auf An-
fechtung von folgenden Entscheidungen zu: „Entscheidungen, die von den zuständi-
gen nationalen Behörden im Rahmen von Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 92/43 erlassen 
werden, gleichviel, ob sie sich auf einen Antrag auf Beteiligung an dem Genehmigungs-
verfahren, auf die Beurteilung der Erforderlichkeit einer Prüfung der Umweltverträg-
lichkeit eines Plans oder Projekts in einem Schutzgebiet oder auf die Richtigkeit der aus 
einer solchen Prüfung gezogenen Schlussfolgerungen in Bezug auf die Risiken des Pro-
jekts oder Plans für ein solches Gebiet beziehen“ (C-243/15, Rn. 56). 
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maßgeblich durch die zivile Durchsetzung des Klimaschutzrechts unterstüt-
zen. Eine effektive Durchsetzung gelingt insbesondere durch den Zugang zu 
(außer-)gerichtlichen Überprüfungsverfahren für Umwelt-NGOs, die Umset-
zungsdefizite im Klimaschutzangelegenheiten direkt adressieren. 

Für den dezentralen und effektiven Rechtsschutz in Klimaangelegenheiten 
ist die vollständige Integrierung von Umweltverbandsklage- und beschwer-
derechten in die (supra-)nationalen Rechtsordnungen im Sinne der Aarhus-
Konvention und des Escazú-Abkommens unerlässlich.1952 Im Besonderen 
sollte die Öffnung (supra-)nationaler Klagewege1953 nicht bereits an der feh-
lenden Klageberechtigung durch zu strenge innerstaatliche Anerkennungs-
1954 oder Betroffenheitskriterien1955 sowie an der Weigerung der Anerken-
nung oder den Entzug der Gemeinnützigkeit1956 für Umwelt-NGOs scheitern. 

Beispielsweise hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem wegweisenden 
Klimaurteil im Jahr 2021 für einen klimapolitischen Paukenschlag mit inter-
nationaler Strahlkraft gesorgt.1957 In seinem Urteil lehnt das höchste deutsche 
Gericht die Beschwerdebefugnis der klagenden Verbände zwar ab. Gleich-

 
1952 Zur Etablierung von Umweltverbandsklagerechten auf internationaler Ebene s. Unter-

kapitel 5.3. 
1953 Dem zustimmend a. Aragão/Carvalho, Environmental Law Network International 2017, 

42; Franzius, ZUR 28 (2017), 515 (525). 
1954 Urt. betreffend der Unionsrechtskonformität u. Völkerrechtfreundlichkeit von inner-

staatlichen Anerkennungskriterien s. Djurgården, EuGH, Urt. v. 15.10.2009  C-263/08 u. 
anhängiges Verfahren vor dem Aarhus-Komitee ACCC/C/2016/137 BRD (Beschwer-
deführer WWF BRD). 

1955 Ständige völkerrechtswidrige Rspr. der EU Gerichte zu Art. 263 Abs. 4 AEUV nach der 
Plaumann-Formel (Plaumann u. Co/Kommission, EuGH, Urt. v. 15.7.1963  C-25/62) legt 
die Voraussetzung der individuellen Betroffenheit als exklusive Betroffenheit aus, an-
statt von einer erheblichen persönlichen Betroffenheit auszugehen. Das Aarhus-Komi-
tee stellte in einem zweigliedrigen Verfahren die Nichteinhaltung der AK durch die EU, 
insb. Art. 9 Abs. 3 AK, fest (Teil 1 u. Teil 2 zu ACCC/C/2008 /32), wobei die AK-MoP 
die Feststellungen u. Empfehlungen des Komitees in einem außergewöhnlichen Vor-
gang auf der letzten MoP 6 entgegen völkerrechtlicher Praxis nicht annahm. Die An-
nahme oder die von EU-Seite vorgeschlagene zur Kenntnisnahme (engl. „endorsed” 
oder „taken note of”) ist auf die MoP 7 in 2021 vertagt, s. Aarhus-MoP, Report of MoP 6, 
ECE/MP.PP/2017/2, Rn. 55–65. 

1956 S. z. B. DUH, BGH, Urt. v. 4.7.2019, Az. I ZR 149/18. 
1957 Ausführlich zu den dt. Klimaverfassungsbeschwerden Unterkapitel 4.7.4.4.2. 
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wohl äußert sich das Gericht zur altruistischen Beschwerdebefugnis wie 
folgt: Es liegt „auf der Hand […], dass der in Art. 20a GG erteilte Umwelt-
schutzauftrag des Grundgesetzes größere Wirkung entfalten könnte, wenn 
seine Durchsetzung durch die Möglichkeit verfassungsgerichtlichen Indivi-
dualrechts-schutzes gestärkt wäre“1958. Hierin kann eine Ermutigung an den 
verfassungsändernden Gesetzgeber gesehen werden, die in Art. 93 Abs. 1 Nr. 
4a GG und § 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) enthaltenen 
„jedermann“-Vorschriften dahingehend zu konkretisieren, dass gemäß § 3 
UmwRG anerkannte Umwelt- und Naturschutzvereinigungen eine geson-
derte altruistische verfassungsgerichtliche Beschwerdebefugnis im Bereich 
des verfassungsrechtlich gebotenen Umwelt- und Klimaschutzes auch ohne 
eigenen Grundrechtseingriff erhalten könnten. 

Für Deutschland ist grundsätzlich zu konstatieren, dass die Integration von 
Umweltverbandsklagerechten noch vor enormen Herausforderungen 
steht.1959 Generell ist die Verästelung, Unübersichtlichkeit, Unverständlich-
keit und Konzeptionslosigkeit des Umweltrechtsschutzes in Deutschland 
durch das geschaffene Sonder-Verwaltungsprozessrecht (UmwRG, UIG und 
weiterer Verwaltungsgesetze) unbefriedigend.1960 Die stückweise, schwer-
verständliche und unzureichende Umsetzung des Art. 9 (Abs. 3) AK, vor-
nehmlich durch das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, das erst im Jahr 2006 ver-
abschiedet wurde und seither bereits sieben Novellierungen erfahren hat,1961 
von minderer rechtstechnischer Qualität.1962 Deutschland hat in § 3 UmwRG 
mit die strengsten Anerkennungsvoraussetzungen für Vereinigungen im ge-
samten UNECE-Raum normiert. Zu den restriktiven Anerkennungsvoraus-
setzungen läuft ein öffentliches Beschwerdeverfahren vor dem Aarhus-Ein-
haltungskomitee.1963 

 
1958 BVerfG, Beschluss v. 24.3.2021, Rn. 136. 
1959 Zur Aktivierung der Umweltverbandsklage in der BRD s. Heß, ZUR 29 (2018), 686. 
1960 Gärditz, ZfU 42 (2019), 369 (380). 
1961 1.3.2010; 29.1.2013; 2.5.2013; 26.11.2015; 7.12.2016; 2.6.2017 u. 17.12.2018. 
1962 Gärditz, ZfU 42 (2019), 369 (380). 
1963 ACCC/C/2016/137 BRD (Beschwerdeführer WWF BRD). 
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Mit Blick auf den Gerichtszugang für Umwelt-NGOs bei umweltbezogenen 
Entscheidungen, Handlungen und Unterlassungen1964 musste nach dem Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofes vom 15. Oktober 20151965 der deutsche 
Bundesgesetzgeber die materielle Präklusion abschaffen. Die Anwendungs-
voraussetzungen der 2017 in § 5 UmwRG normierten Missbrauchsklausel 
sind weitgehend ungeklärt.1966 Im Zuge der 2017 Novelle des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes wurde die Klagebegründungsfrist auf generell zehn 
Wochen als prozessuale Hürde festgeschrieben. Die in § 6 UmwRG ver-
schärfte und strikte Klagebegründungsfrist im Gegensatz zur variablen Frist-
setzung durch das Gericht im allgemeinen Verwaltungsprozessrecht lässt 
eine Notwendigkeit vermissen.1967 Darüber hinaus sind Rechtsschutzlücken 
trotz der zuletzt in 2017 erweiterten katalogisiert-abschließenden Normie-
rung des § 1 Abs. 1 UmwRG vorhanden, denn Art. 9 Abs. 3 AK ist gegen-
standsbezogen und nicht an bestimmte Entscheidungs- oder Handlungsfor-
mengebunden.1968 

Aufgrund der geschilderten und weiteren Einschränkungen für Umweltver-
bände beim Gerichtszugang (z. B. im phasenspezifischen Rechtsschutz1969), 
nutzen nur wenige der rund 300 in Deutschland anerkannten Vereinigungen 
ihre Klagerechte. 

Mit Blick auf die gesamte UNECE-Region ist dem Aarhus-Komitee zuzustim-
men, dass die Umsetzung der dritten Säule der Aarhus-Konvention durch 
die Vertragsparteien am wenigsten fortgeschritten ist.1970 Modernisierungs-

 
1964 Umsetzung Art. 9 Abs. 2 AK. 
1965 Kommission/Deutschland, EuGH, Urt. v. 15.10.2015  C-137/14. 
1966 Gärditz, ZfU 42 (2019), 369 (380 m. w. N.). 
1967 Ibid. 
1968 Gärditz, ZfU 42 (2019), 369 (379 m. w. N.). 
1969 Anhängiges Verfahren ACCC/C/2020/178. 
1970 U. a. die Reformbedürftigkeit der Aarhus-Verordnung aufgrund mangelnden Indivi-

dualrechtsschutzes u. eingeschränkten Verbandklagerechten auf EU-Ebene (s. Komitee-
Feststellungen u. Empfehlungen zu Teil 1 u. Teil 2 zu ACCC/C/2008/32 EU). U. a. a. 
das Fehlen einer RL über den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten; s. dazu 
RL-Vorschlag KOM(2003) 624 endgültig, zur Harmonisierung der Verbandsklagerechte 
in den Mitgliedstaaten. 
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impulse im Rechtsschutzbereich sind in der UNECE-Region vornehmlich 
durch die Judikative zu beobachten  gehen jedoch oft auch von den Feststel-
lungen und Empfehlungen des gerichtsähnlichen Aarhus-Einhaltungskomi-
tees aus.1971 Die Rechtsbehelfsmöglichkeiten im Klimaschutzbereich für Um-
welt-NGOs sind daher völkerrechtskonform zu erweitern. Zur Stärkung des 
effektiven Rechtsschutzes im Klimaschutzbereich ist insbesondere auch das 
Prozesskostenrisiko für gemeinwohlorientierte Umweltverbände zu mini-
mieren. Auch zur Frage des Kostenrisikos hat das Aarhus-Komitee zahlrei-
che wegweisende Feststellungen und Empfehlungen ausgesprochen.1972 

Zudem sind zivilgesellschaftliche Organisationen vor strategischen und 
rechtsmissbräuchlichen Klagen zur systematischen Einschüchterung durch 
Individualkläger, Unternehmen oder Staaten zu schützen, sogenannte engl. 
„Strategic Lawsuits against Public Participation“, kurz SLAPP.1973 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sollten in Anbetracht der 
weitreichenden völker- und unionsrechtlichen Pflichten zur Einräumung von 
Rechtsschutzmöglichkeiten für Umweltverbände eine Vorreiterrolle bei der 
Förderung der deliberativen Demokratie gegenüber der Staatengemeinschaft 
einnehmen. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sollten eine 
Vorbildfunktion vor allem gegenüber den Staaten der UNECLAC-Region 
einnehmen, von denen einige Länder erst kürzlich das Escazú-Abkommen 
verabschiedeten. 

 
1971 Zur frühen Rspr. des Komitees s. Teil III von Alge/Andrusevych/Mara Silina, Case Law of 

the Aarhus Convention Compliance Committee (2004-2011), 2011. 
1972 Ausführlich dazu UNECE, The Aarhus Convention, 2014, 203f.; Alge/Andrusevych/Mara 

Silina, Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee (2004-2011), 2011, 
S. 81–87. 

1973 Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), Coalition Against SLAPPs in Europe, <the-
case.eu/about> (Stand: 9.5.2021). 
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6  Konklusion 

„Here error is all in the not done 

All in the diffidence that faltered. 

(Alles Fehlen liegt hier im Nicht-Tun, 

Alles in dem Kleinmut, der nichts wagte.) 

Ezra Pound, Pisaner Gesänge1974 

Seit der Annahme der Klimarahmenkonvention im Jahr 1992 fanden bereits 
25 COPs, 15 CMPs und 2 CMAs statt, um der Erdüberhitzung gemeinschaft-
lich zu begegnen. In der gleichen Zeit sind die globalen THG-Emissionen je-
doch gestiegen und nicht gesunken. Das Pariser Übereinkommen zum glo-
balen Klimaschutz ist nunmehr die dritte multilaterale Antwort auf den men-
schengemachten Klimawandel. Die benötigte radikale Trendwende in der 
Eindämmung der THG-Emissionen zeichnet sich bisher nicht ab. 

Mit dem Pariser Übereinkommen vertraut die Staatengemeinschaft darauf, 
dass die Kraft der ambitionierten und gemeinsamen Ziele, der regelmäßigen 
Überprüfung und der Kooperation, eine konstruktive Dynamik entwickelt, 
die zu einer positiven Verstärkung der Anstrengungen führt. Die Offenheit 
des Übereinkommens soll die schnelle Verbreitung von technologischen 
Neuerungen sowie Politiklösungen fördern1975 und die Vertragsparteien an-
regen, ihre Klimabeiträge schnell und kontinuierlich nach oben zu korrigie-
ren. Zugleich bedingt die Offenheit oder Vagheit des Völkervertrages jedoch, 
dass viele Entscheidungen über seine Konkretisierung das Ergebnis dezent-
raler politischer Prozesse sein werden.1976 Ein weitgehender staatlicher Kon-
sens über den Nutzen der Zusammenarbeit, eine fast universelle Unterstüt-
zung und ein organisierter Informationsfluss sollen den Rahmen für die in-
ternationale Klimakooperation stärken, den die Pariser Vertragsparteien mit 

 
1974 Zitiert nach Weder, Umwelt, 2003, S. 130. 
1975 Z. B. im Verkehrssektor, zu den Herausforderungen exemplarisch Josipovic, ZUR 30 

(2019), 23ff. 
1976 Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (148). 
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ihren individuellen Klimazusagen ausfüllen müssen. In dem Eigeninteresse 
an der Kooperation liegt die Chance der Pariser Selbstverpflichtungen.1977 

Das Pariser Übereinkommen hat das Potenzial staatliches Handelns und Un-
terlassens zu steuern. Es soll einen laufenden klimapolitischen Steigerungs-
prozess ins Rollen bringen. Die regelmäßigen staatlichen Klimabeiträge und 
ihre periodische transnationale Überwachung bilden den Rahmen für einen 
ambitionierten Klimaschutz, können den zukünftigen multilateralen Erfolg 
jedoch nicht absichern. Die ersten fünf Jahre seit der Verabschiedung des 
Übereinkommens bestärken die Skepsis gegenüber dem kooperativen Archi-
tektur- und Ratschenansatz.1978 Mit Stand April 2021 haben beispielsweise 
109 Staaten ihre Klimaziele noch nicht aktualisiert; einige Vertragsparteien 
steigern im Rahmen des 2020/2021 NDC-Steigerungsprozesses1979 ihre Am-
bitionen nicht wesentlich, darunter Australien, Brasilien, Vereinigten Mexi-
kanischen Staaten, Neuseeland, Russland, Republik Singapur, Republik Ko-
rea (Südkorea), Schweiz und die Sozialistischen Republik Vietnam. Die Re-
publik Indonesien hat angekündigt, keine ambitionierteren Klimaziele vor-
zuschlagen.1980 

Die Tatsache, dass die Klimabeiträge bisher nicht mit größtmöglichem Ehr-
geiz (fristwahrend) verschärft werden, widerspricht unstrittig dem Progres-
sionsgebot gemäß Art. 4 Abs. 3 PÜ sowie den Einreichungsanforderungen 
des Pariser Durchführungsbeschlusses.1981 Auch die erneute Einreichung 
oder Verkündung eines NDCs ohne eine wesentliche Steigerung der Ambiti-
onen genügt dem Progressionsgebot nicht. Der auf Freiwilligkeit beruhende 
Ratschenmechanismus erfüllt im Zusammenwirken mit den exklusiven, eher 
intransparenten und schwach ausgeprägten internationalen Überwachungs-

 
1977 Kreuter-Kirchhof, DVBL 132 (2017), 97 (101). 
1978 Grundlegend zu Schwachstellen der Pariser Verpflichtungsstruktur s. Unterkapitel 2.3. 
1979 Unter Beachtung des Beschluss 1/CP.21, Abs. 25, u. der durch die COVID-19-Pandemie 

bedingten außerplanmäßigen Verschiebung der COP 26 ins Jahr 2021. 
1980 Climate Action Tracker, CAT: Climate Target Update Action Tracker, <climateactiontrack 

er.org/climate-target-update-tracker/> (Stand: 7.4.2021). 
1981 Beschluss 1/CP.21, Abs. 23-25. 
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mechanismen1982 bis dato nicht die aus klimawissenschaftlicher Sicht nötige 
kontinuierliche und massive Ambitionssteigerung des klimapolitischen En-
gagements. 

Es entsteht der Eindruck, dass sich die allermeisten Vertragsparteien, vor al-
lem diejenigen mit autokratischen oder rechtskonservativen und -populisti-
schen Regierungen, sich herzlich wenig von den strengen Pariser Berichts-
pflichten beeindrucken lassen. Im Gegensatz zum offensichtlichen Rechtsbin-
dungswillen der Parteien scheint der Erfüllungswille weniger ausgeprägt zu 
sein. Der Wert des Pariser Klimakonsens wird sich zukünftig daran messen, 
inwieweit der bekundete gute Wille in den nächsten Jahren auch in konkrete 
Taten,1983 insbesondere rapide sinkende THG-Emissionen, umgesetzt wird. 

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Mobilisationskraft des Pariser 
Übereinkommens über die Staatengemeinschaft hinausgeht. Durch das Ab-
stellen auf eigenverantwortlich formulierte NDCs fordert das Übereinkom-
men zwar Regierungen zur Rechenschaft auf. In der Umsetzung verlässt es 
sich jedoch auf eine transnationale und dezentrale Zusammenarbeit staatli-
cher und nichtstaatlicher Akteure. Das Übereinkommen bezieht subnationale 
und nichtstaatliche Akteure ein und fordert sie auf, zur Vertragserfüllung 
beizutragen.1984 Die Betonung der kollektiven Verantwortung reiht sich in die 
Architektur des Pariser Übereinkommens ein: Klimaschutz ist eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung,1985 der nur durch gemeinsame Anstren-
gungen begegnet werden kann. 

In den vergangenen Jahrzehnten sind eine Vielzahl lokaler, regionaler, nati-
onaler, transnationaler und globaler Bewegungen, Netzwerke, Allianzen und 
Initiativen zum Klimaschutz entstanden. Diese Zusammenschlüsse entzie-
hen sich in vielerlei Hinsicht direkter staatlicher Steuerungsmacht, bleiben 
dadurch jedoch auch bestehen, wenn Nationalregierungen nicht die notwen-

 
1982 S. zur Verfahrenstransparenz bei der internen Erfüllungssicherung Unterkapitel 4.7.2. 
1983 So argumentiert a. Schlacke in Sommer/M. Müller (Hrsg.), Unter 2 Grad?, 2016, 169. 
1984 S. Präambel-Abs. 15 PÜ, ausführlich dazu Unterkapitel 4.7 u. 4.8. 
1985 S. Präambel-Abs. 11 PÜ. 
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digen Schritte zur Vertragsumsetzung einleiten wollen oder können. Der 
kurzfristige US-amerikanische Sonderweg illustriert, dass trotz der fehlen-
den Regierungsleistung durch die Zentralregierung, die Zusammen-
schlüsse1986 sich zur Erreichung der internationalen Pariser Ziele und des 
selbst eingereichten NDCs außerhalb des völker-rechtlichen Referenzrah-
mens verpflichten.1987 Ihre Anstrengungen bergen das Potenzial, die beab-
sichtigten nationalen Minderungsleistungen zu erbringen.1988 Diese Zusam-
menschlüsse unterstaatlicher und nichtstaatlicher Akteure können staatliche 
Regelungsmacht nicht ersetzen, jedoch verfügen sie über erhebliche Wir-
kungsmacht, Klimaschutz regional und lokal zu fördern und dezentral zu 
verankern.1989 

Daher ist es an der Zeit anzuerkennen, dass nicht unbedingt die Völkerrechts-
subjekte mit ihren lobbyierten Regierungen Garanten für effektiven Klima-
schutz darstellen. Ein Völkervertrag, der weiter greift und zusätzlich unter-
staatliche und nichtstaatliche Akteure dazu aufruft, an dem Erreichen von 
staatlichen Klimabeiträgen mitzuwirken (engl. Bottum-Up Climate Leader-
ship), eine pragmatische Antwort auf die globale Klimaveränderung und po-
litischen Realitäten darstellt. Das Pariser Übereinkommen sichert sich gegen 
den Ausfall von Regierungen durch seinen transnationalen Ansatz und die 
Einbeziehung unterstaatlicher und nichtstaatlicher Akteure ab. Der Völker-

 
1986 In den USA die „We are still in“-Koalition, zusammengesetzt aus Städten u. Gemein-

den, Bundesstaaten, Unternehmen u. Investoren, Bildungs-, Gesundheits- u. Kulturein-
richtungen, Indigene Gruppen u. Religionsgruppen, die sich unter der Trump-Regie-
rung gründete. 

1987 S. Auszug aus dem selbstverpflichtenden Soft-Law-Instrument mit dem engl. Titel „We 
Are Still In Declaration Recognizing Community and Economic Resilience”: „the actors 
that will provide the leadership necessary to meet our Paris commitment are found in city 
halls, state capitals, tribal governments, colleges and universities, investors and busi-
nesses. Together, we will remain actively engaged with the international community as 
part of the global effort to hold warming to well below 2℃ and to accelerate the transition 
to a clean energy economy” [eigene Hervorhebung]. 

1988 Bloomberg Philanthropies, Accelerating America's Pledge, 2019. 
1989 So a. Josipovic, ZUR 30 (2019), 23 (24). 
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vertrag macht sich in gewisser Weise unabhängig von den Delegationen der 
Vertragsparteien.1990 

Nur aus diesem Blickwinkel kann der relativ geringe Schaden erklärt wer-
den, den der zeitweilige US-amerikanische Sonderweg bisher für die Pariser 
Klimadiplomatie angerichtet hat. Hierbei darf nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass Nationalregierungen in positiver wie auch negativer Hinsicht nach 
wie vor die Hauptakteure in der Völkerrechtsarena darstellen.1991 Deswegen 
können unterstaatliche und nichtstaatliche Initiativen wohl nur für eine ge-
wisse (Umbruchs-)Zeit ohne zentrale Steuerung und Hilfe von Staaten oder 
Sanktionen auskommen. Ferner müssen Vorreiterstaaten und klimafreundli-
che Allianzen möglicherweise bereit sein, diejenigen Staaten zu bestrafen, die 
langfristig keine ernsthaften Klimaverpflichtungen eingehen oder sich nicht 
daranhalten.1992 

Umwelt-NGOs unterstützen und stärken im internationalen UNFCCC-Pro-
zess die Verhandlungspositionen der Vorreiterstaaten, der Verfechterstaaten 
eines ambitionierten Klimaschutzes sowie deren Allianzen mit unter- und 
nichtstaatlichen Akteuren. Sie vertreten in dem in Partikularinteressen zer-
splitterten und gelähmten UNFCCC-Prozess schwer rechtlich durchsetzbare 
Allgemeinwohlbelange. Sie unterstützen und überwachen Staaten zudem bei 
der nationalen Übersetzung oder Integration der Pariser Pflichten in die 
(supra-)nationalen Rechtssysteme. Man muss zu dem Schluss kommen, dass 
die Arbeit der Umwelt-NGOs die Effektivität und Funktionalität des Pariser 
Übereinkommens positiv beeinflusst, trotz ihrer vergleichsweisen schwach 
ausgeprägten verfahrensrechtlichen Position im intergouvernementalen UN-
FCCC-Prozess.1993 

Diese Erkenntnisse decken sich mit den Erfahrungen im Rahmen des Aarhus-
Prozesses, bei dem eine intensive und konstruktive Zusammenarbeit von 

 
1990 So a. Josipovic, ZUR 30 (2019), 23 (24). 
1991 S. Unterkapitel 4.4.1. 
1992 So argumentieren a. Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (150). 
1993 S. Unterkapitel 4.5-4.8. 



6  Konklusion 

 

417 

   

Staaten, den ECE-Gremien und fachkompetenten Umwelt-NGOs auf UN-
Ebene zu beobachten ist.1994 Umweltrechts- und Forschungs-NGOs spielen 
beim Aarhus-Prozess, insbesondere bei der Erfüllungssicherung des demo-
kratiefördernden Völkervertrages, im Vergleich zum hochpolitisierten UN-
FCCC-Prozess eine aktivere Rolle, beispielsweise durch das Einreichen von 
Beschwerden. Doch beide Prozesse eint, dass die Zusammenarbeit der Staa-
ten, UN-Gremien und der NGOs wesentlich die Zielerreichung der Völker-
verträge sowie die staatliche Vertragsumsetzung und -einhaltung durch die 
Vertragsparteien fördert. 

Aus den ausgeführten Gründen ist darauf zu schließen, dass globale öffent-
liche Umweltgüter nicht nur vom Abschluss internationaler Umwelt- und 
Naturschutzverträge profitieren, sondern auch davon, dass die Zivilgesell-
schaft in die internationalen Prozesse (der Erfüllungssicherung) eingebunden 
ist. Die verfahrensrechtliche Öffnung der UN-Prozesse für umweltbewegte 
(organisierte) Dritte steigert die Transparenz und Akzeptanz der internatio-
nalen Verfahren, fördert die staatliche Vertragseinhaltung und zuletzt ein hö-
heres Schutzniveau der Allmendegüter. Transparentere UNFCCC-Verfah-
ren, eine gestärkte zivilgesellschaftliche Beobachtung sowie ihre unabhän-
gige Überwachung des Staatshandelns auf allen gegenseitig verschränkten 
Ebenen können die effektive Umsetzung und Durchsetzung des Pariser 
Übereinkommens wesentlich befördern. Die tatsächliche Erreichung der ge-
meinsamen Pariser Minderungs-, Anpassungs- und Unterstützungsziele ist 
hierdurch wahrscheinlicher. 

Potenziale zur Verfahrenseinbindung von Umwelt-NGOs bei internationalen 
Umweltforen sollten stärker genutzt werden. Hierfür lassen sich die in Kapi-
tel 5 ausgearbeiteten Ansätze in Teilen auf andere Umwelt- und Naturschutz-
regime anwenden. Dennoch sind die Spezifika des komplexen UNFCCC-Re-
gimes nicht außer Acht zu lassen. Aus diesem Grund sind die Forschungser-
gebnisse und Handlungsempfehlungen in ihrer generellen Stoßrichtung 
zwar auf andere UN-Regime übertragbar, jedoch bedarf es weiterer gründ-

 
1994 S. Kapitel III UNECE, Guide to the Aarhus Convention Compliance Committee, 2019. 
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licher Untersuchungen, ob und wie in weniger politisierten Umweltforen 
stärker rechtsfunktionale Ansätze zur zivilgesellschaftlichen Verfahrensbe-
teiligung gefunden werden können. Zudem beleuchtete diese akteurs-
zentrierte Arbeit nur ansatzweise die Wechselwirkungen mit anderen Inte-
ressengruppen sowie den Gefährdungen, die sich durch die Verfahrensein-
bindung anderer Interessengruppen ergeben können. Gleichzeitig sorgte der 
enge Akteursfokus dazu, dass die Wechselwirkungen zwischen den Politik-
ebenen und den dabei auftretenden Konflikten nur in Ansätzen diskutiert 
wurden. 

Zusammenfassend ermöglicht der folgende Abschnitt einen thesenhaften 
Überblick über die in der wissenschaftlichen Abhandlung erarbeiteten Ergeb-
nisse und Hauptargumente (6.1). Abschließend wird ein Blick in die Zukunft 
gewagt (6.2). 

6.1  Überblick aufgestellter Thesen 

Die Arbeit legte die rechtlichen Grundlagen und die praktischen Erfahrun-
gen zur NGO-Partizipation in der internationalen Klimadiplomatie dar. Die 
Studie untersuchte den geltenden internationalen Rechtsrahmen zur nicht-
staatlichen Partizipation seit Abschluss des Pariser Übereinkommens (den 
status quo oder de lege lata) und verglich ihn mit Demokratisierungstrends 
anderer multilateraler Umweltschutzabkommen.1995 Aus der Analyse und 
dem Vergleich der Umweltverfahrensrechte für Umwelt-NGOs erwuchsen 
Lösungs- und Regelungsansätze (de lege ferenda) zur Behebung festgestell-
ter Defizite.1996 

Zusammenfassend sind aus den Ausführungen folgende wesentliche Schlüs-
se zu ziehen:  

 
1995 S. Kapitel 4. 
1996 S. Kapitel 5. 
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Status quo der internationalen Klimagovernance 

o Die Verhinderung der Klimakatastrophe hängt wesentlich vom 
politischen Bindungs- und Erfüllungswillen der am stärksten 
THG-emittierenden Pariser Vertragsparteien ab, vor allem der 
OECD- und BRICS-Staaten. 

o Die extrem ressourcen- und energieintensive Lebens- und Wirt-
schaftsweise vornehmlich der wachstumsorientierten Industrie-
staaten verursacht die Überhitzung der Erde, die das friedliche 
menschliche Zusammenleben und die natürlichen Lebensgrundla-
gen bedroht. 

o Im Jahr 2015 einigten sich 195 Staaten auf einen fast universellen, 
rechtsverbindlichen Völkervertrag zum Schutz der Erdatmosphäre 
– das Übereinkommen von Paris zum globalen Klimaschutz (Pari-
ser Übereinkommen). Das gemischte und von der Klimarahmen-
konvention abhängige Übereinkommen ist bereits am 4. Novem-
ber 2016 völkerrechtlich in Kraft getreten. 

o Das Übereinkommen eröffnet einen kooperativen Multilateralis-
mus jenseits der strikten Zweiteilung der Vertragsstaaten in Indust-
rie- und Entwicklungsländer. Das umweltbezogene Völkerver-
tragsrecht und Völkergewohnheitsrecht, die Menschenrechte, so-
wie das Soft Law, insbesondere die Beschlüsse der Vertragsstaaten-
konferenzen (COP-, CMP- und CMA-Beschlüsse), komplementie-
ren das UNFCCC-Regelungsregime. 

o Die Staatengemeinschaft einigte sich auf zwei vage, jedoch rechts-
verbindliche Zielbestimmungen: eine 2-Grad bzw. 1,5-Grad-Leit-
planke und das Klimaneutralitätsziel bis zum Jahr 2050. 

o Das Übereinkommen etabliert einen neuartigen „pledge, review 
and ratched“-Mechanismus, der einen hybriden Charakter mit ver-
pflichtenden und freiwilligen Elementen aufweist. 

o Pledges: Im Fünfjahresrhythmus reichen die Vertragsparteien nati-
onal festgelegte Beiträge (NDCs) mit ihren eigenen nationalen E-
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missionsreduktionszielen sowie Dekarbonisierungsfahrplänen ein. 
Der Inhalt der NDCs ist nicht völkerrechtlich verbindlich. 

o Review: Die Pledges unterliegen einem rechtsverbindlichen Top-
Down-Kontrollsystem. Das Pariser Übereinkommen bietet mehrere 
Überprüfungsprozesse zur Umsetzung im engeren Sinne (durch ei-
nen robusten „erweiterten Transparenzrahmen“1997), zu den kol-
lektiven Anstrengungen (durch die „globale Bestandsaufnah-
me“1998) und zu Einhaltungsfragen (durch einen „Implementie-
rungs- und Compliance-Mechanismus“1999). Das Überwachungs-
system enthält obligatorisch-fakultative Pflichten für die Vertrags-
parteien, die einen Gegenpol zur Freiwilligkeit und Vagheit der 
NDCs bilden. 

o Ratschenmechanismus: Die staatlichen Anstrengungen steigern 
sich im regelmäßigen Pledge-and-Review-Verfahren im Wechsel-
spiel mit den nationalen Klimapolitiken der Vertragsparteien. Das 
Übereinkommen weist insofern eine „verschränkte Verantwor-
tungsarchitektur“2000 auf. 

o Das Pariser Modell ist damit als zweistufiges Spiel zu verstehen: Es 
normiert kollektive Klimaziele und statuiert einen internationalen 
Implementierungsrahmen, dessen Wirksamkeit und Steuerungs-
kraft wesentlich von den Staaten abhängt, die vertraglichen Pflich-
ten national zu implementieren und durchzusetzen. Entscheidend 
ist die Harmonisierung der nationalen Klimapolitiken (der G20-
Staaten), die sich an dem Temperatur- und dem Dekarbonisierungs-
ziel orientieren. 

o Eine doppelte Vermeidungslücke manifestiert sich jedoch, das 
heißt, dass die bisher von den Pariser Vertragsstaaten und der Euro-

 
1997 S. Unterkapitel 3.3.1. 
1998 S. Unterkapitel 3.2.2. 
1999 S. Unterkapitel 3.2.3. 
2000 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 1. 
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päische Union eingereichten Klimaaktionspläne nicht ausreichend 
sind, um die Klimakatastrophe abzuwenden. 

o Das verknüpfte und zarte institutionalisierte Pariser Erfüllungssi-
cherungssystem besteht aus Elementen der Erfüllungskontrolle (er-
weiterter Transparenzrahmen, globale Bestandsaufnahme, Art.15-
Unterstützungsmechanismus) sowie der Erfüllungshilfe (Klimafi-
nanzierung, Technologieentwicklung und -transfer, Kapazitätsauf-
bau, Klimabildung für eine nachhaltige Entwicklung). Die präven-
tiven Mechanismen zur Erfüllungshilfe und -kontrolle können wir-
kungsvolle Alternativen zur traditionellen Streitschlichtung oder 
zu einem Haftungsregime sein. 

o Friedliche Streitbeilegungsverfahren könnten der Rechtsdurchset-
zung dienen, sind im UNFCCC-Rahmen bisher von keinerlei 
rechtspraktischer Bedeutung. 

o Ein noch auszuarbeitendes „Klimawandelfolgenrecht“2001 bietet das 
Potenzial zur Durchsetzung der internationalen Klimaschutznor-
men. 

Bedingungen für die zivilgesellschaftliche Partizipation 

o Trotz der grundsätzlichen Staatenorientierung der internationalen 
Klimagovernance setzt sie zunehmend auf ein Zusammenspiel zwi-
schen staatlicher Kooperation und nichtstaatlicher Partizipation, um 
die Pariser Klimaziele zu erreichen. 

o In der internationalen Klimagovernance sind, im Gegensatz zu echten 
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren und -prozessen, lediglich NGOs 
beteiligt. 

o Ein transnationaler nichtstaatlicher Akteur, die Umwelt-NGOs, die als 
organisierter Teil der Zivilgesellschaft tätig sind, setzen sich für einen 
verantwortungsvollen globalen Klimaschutz auf allen Governance-

 
2001 Gärditz, ZUR 29 (2018), 663 (666). 
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Ebenen ein, über dessen Notwendigkeit ein breiter normativer Kon-
sens in der Zivilgesellschaft besteht. 

o Nichtstaatliche Organisationen, die sich für den Umweltschutz einset-
zen (Umwelt-NGOs), sind ständige Organisationen natürlicher oder 
juristischer Personen, die im Umweltbereich qualifiziert sind und un-
abhängig von staatlichen Einflüssen arbeiten. Sie können staatliche 
Förderung erhalten und Regierungen und Regierungsbedienstete als 
Mitglieder besitzen, vorausgesetzt, dass diese Mittel oder die Mitglied-
schaft nicht die Fähigkeit der Organisation einschränkt, ihre Meinung 
frei zu äußern. 

o Umwelt-NGOs sind nicht völkerrechtlich anerkannte Rechtssubjekte, 
nehmen in der internationalen Klimagovernance dennoch eine proku-
ratorische Rechtsstellung für die Umwelt ein. 

o NGOs müssen als nichtstaatliche Beobachterorganisation beim Klima-
sekretariat akkreditiert sein, wenn ihre Mitglieder nicht nur zu Bera-
tungszwecken einer staatlichen Delegation benannt sind. Die Akkredi-
tierungspraxis der COP mit einer hohen Anzahl akkreditierter NGOs 
deutet auf eine liberale Anwendungspraxis der Akkreditierungsvo-
raussetzungen durch die COP hin und zeigt zugleich, dass vielseitige 
gesellschaftliche Interessen durch den Klimawandel berührt sind. 

o NGOs sind im UNFCCC-Regime in insgesamt neun Interessengrup-
pen organisiert, darunter die Gruppe der Umwelt-NGOs. Unabhängig 
der (fehlenden) Eingliederung in eine der neun offiziellen UNFCCC-
Constituencies (u. a. Forschungsinstitute und unabhängige NGOs oder 
Jugendorganisationen), fallen zahlreiche Public-Interest-NGOs, unter 
anderem Umweltrechts-NGOs, unter die breite Arbeitsdefinition von 
Umwelt-NGOs. 

o Der Prozess der Verrechtlichung umweltbezogener Verfahrensrechte 
und Prinzipien zur Förderung zivilgesellschaftlicher Partizipation (Zu-
gang zu Umweltinformationen, Öffentlichkeitsbeteiligung und Zu-
gang zu Gericht in Umweltangelegenheiten) ist zu beobachten. 
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o Die UNFCCC-Vertragsparteien verpflichteten sich durch internatio-
nale Rahmenwerke, die Verfahrensrechte der Öffentlichkeit in der in-
ternationalen Klimapolitik zu fördern, darunter die Agenda 2030 sowie 
die UNECE- und UNECLAC-Konventionen zur Umweltdemokra-
tieförderung. Prozedurale Rechte ermöglichen eine Steigerung von ei-
ner beobachtenden, mitwirkenden bis hin zu einer einklagenden Parti-
zipationstiefe der Umwelt-NGOs bei der Klimapolitik. 

o Akkreditierte NGOs im gouvernementalen UNFCCC-Regime sind mit 
variierenden und begrenzten Verfahrensrechten ausgestattet. Sie sind 
zum Zutritt auf das Konferenzgelände und zur Anwesenheit an öffent-
lichen UNFCCC-Sitzungen berechtigt. Erhobene Zugangsbeschrän-
kungen bei den Sitzungen unterliegen keiner öffentlichen Diskussion. 
Die NGOs sind teilweise zur Abgabe von mündlichen Redebeiträgen 
und schriftlichen Einreichungen berechtigt. 

o Direktes Lobbying staatlicher Delegierter ist das wichtigste Instrument 
der Einflussnahme von NGOs während der Klimaverhandlungen. 

Wirkungen und Folgen für die NGO-Partizipation 

o Die rechtlichen und nicht-rechtlichen Aktivitäten der Umwelt-
NGOs wirken in die Völkerrechtsrechtsordnung und in das (supra-) 
nationale Klimaschutzrecht hinein. Umwelt-NGOs sind nicht nur 
nichtstaatliche „Beobachter“-Organisationen im UNFCCC-Prozess, 
sondern proaktive Akteure der globalen Klimadiplomatie, die über-
wiegend informell partizipieren können. Sie sind prägende Kataly-
satoren der entgrenzten Klimaschutzpolitik und des transnationalen 
Klimaschutzrechts. 

o Die formellen Partizipationsmöglichkeiten für NGOs, insbesondere an 
den UNFCCC-Unterstützungs- und Überprüfungsprozessen, sind aus 
verfahrensrechtlichen, aber auch aus faktischen Gründen sehr be-
grenzt. Die häufig intransparenten Ermessensentscheidungen der Ver-
handlungsführung zum Ausschluss der Öffentlichkeit beschränkt das 
Potenzial der NGOs, Rechenschaft für politische Entscheidungen ein-
zufordern und staatliches Handeln effektiv zu kontrollieren. 
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o Die formale Rolle von Umwelt-NGOs ist unter dem Pariser Regelungs-
rahmen zumeist auf stille Sitzungsbeobachter, informelle Whistleblo-
wer und Informationslieferanten beschränkt. Umwelt-NGOs verfügen 
über keine formell ausgewiesene, jedoch informelle de facto Kontroll-
funktion im UNFCCC-Regime (Watchdog-Aktivismus). 

o Für die UNFCCC-Gremien und Prozesse, die für die Erfüllungssiche-
rung besonders bedeutsam sind, trifft die Staatengemeinschaft in der 
Tendenz restriktivere Partizipationsregelungen. Politisch weniger 
kontrovers diskutierte und jüngere Gremien oder Prozesse weisen eine 
deutlich größere Offenheit für nichtstaatliche Partizipation auf. 

o Aufgrund der marginalen formellen Verfahrensrechte bedienen sich 
Umwelt-NGOs unkonventioneller transnationaler Durchsetzungsme-
chanismen, des „naming and shaming“, des „naming and faming“ und 
des zivilen Ungehorsams. Naming-and-Shaming-Kampagnen können 
im Zusammenspiel mit einer transparenten Datenlage und großer ge-
sellschaftlicher Aufmerksamkeit als rechtswirksamer Sanktionsmecha-
nismus fungieren. 

o Neben den für NGOs zur Verfügung stehenden weichen transnationa-
len Einhaltungsmechanismen, die Reputations- und Handlungsdruck 
erzeugen, bestehen weitere dezentrale Durchsetzungsmechanismen, 
die die Umsetzung und Einhaltung des Pariser Übereinkommens be-
fördern: formalisierte direktdemokratische Instrumente im Gesetzge-
bungsprozess, formelle Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren bei um-
weltrelevanten Entscheidungen sowie Umweltverbandsklagen. 

o Im rechtspraktischen Vordergrund steht für NGOs die dezentrale in-
nerstaatliche Juridifizierung des internationalen Klimaschutzrechts. 
Zahlreiche Klimaschutzklagen vor nationalen Gerichten, teilweise von 
Umwelt-NGOs initiiert oder unterstützt, kontrollieren die national-
staatliche Ausrichtung an die Pariser Klimaziele. Die Bedeutung der 
(menschenrechtsbasierten) Umweltverbandsklagen wächst als zivilge-
sellschaftliches UNFCCC-externes Durchsetzungsinstrument. 
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Defizite der internationalen Klimagovernance 

o Potenziale zur Transparenzsteigerung, zur effektiven Verfahrensbe-
teiligung von Umwelt-NGOs und letztlich zur Demokratisierung 
des exklusiven UNFCCC-Prozesses wurden mit dem Pariser Über-
einkommen kaum genutzt. Die formelle Einbindung nichtstaatli-
cher Akteure hätte zur Legitimation, Akzeptanz, Kontrolle und zu-
letzt zur Effektivierung des UNFCCC-Prozesses beitragen können. 

o Drei wesentliche Beschränkungen enthält das Pariser Erfüllungssiche-
rungssystem für die effektive Partizipation von Umwelt-NGOs: keinen 
durchsetzbaren Rechtsanspruch auf den Zugang zu Klimainformatio-
nen, uneinheitliche Regelungen zur NGO- und Öffentlichkeitsbeteili-
gung an UNFCCC-Sitzungen, das Fehlen einer offiziellen unabhängi-
gen Beschwerdestelle sowie kein Beschwerdeeinreichungsrecht für 
NGOs oder die Öffentlichkeit. 

o Je etablierter eine Umwelt-NGO am UNFCCC-Prozess partizipiert, 
desto größer sind ihre institutionellen Einflussmöglichkeiten. Die enge 
Zusammenarbeit der staatlichen und NGO-Delegationen gefährdet zu-
gleich die Unabhängigkeit und das Kontrollpotenzial der NGO-Vertre-
terinnen und -Vertreter. Ihr Protest- und Kontrollpotenzial nimmt ge-
genüber Graswurzelbewegungen ab. 

o NGOs des globalen Südens sind bei den internationalen Klimaver-
handlungen unterrepräsentiert. Das Repräsentationsdefizit innerhalb 
der Umwelt-NGO-Constituency korreliert mit staatlichen Ungleich-
verteilungen von Macht, Ressourcen und Möglichkeiten im UNFCCC-
Prozess effektiv zu partizipieren und Einfluss zu nehmen. Umwelt-
NGOs des globalen Südens sind, wie ihre Herkunftsstaatendelegatio-
nen, im UNFCCC-Prozess strukturell benachteiligt. 

Forderungen zur NGO-Partizipation im UNFCCC-Regime 

o Eine weitere Formalisierung der Partizipationsregeln für nichtstaat-
liche Beobachterorganisationen im UNFCCC-Regime ist in Erwä-
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gung zu ziehen. Die Kodifizierung, Angleichung und Konkretisie-
rung der Partizipationsregeln kann am besten auf Basis moderner 
UNFCCC-eigener Geschäftsordnungen und durch die Weiterent-
wicklung von Mindeststandards durch COP-Beschlüsse oder ein-
heitliche Partizipationsrichtlinien erfolgen; verbindliche Beschlüsse 
sind Völkervertragsänderungen oder Leitlinien vorzuziehen. 

o Eine qualifizierte Akkreditierung sollte ausschließlich für NGOs allge-
meinwohlorientierter Constituencies (PINGOs) zur Verfügung ste-
hen,2002 die erweiterte Verfahrensrechte im UNFCCC-Prozess erhalten. 

o Bei Akkreditierungsentscheidungen ist die Rechtsvermutung der Ak-
kreditierungsverweigerung (engl. presumption of denial of accredita-
tion), insbesondere bei fossilen BINGOs, einzuführen. Zudem sollten 
Selbstverpflichtungen oder Verhaltenskodizes verpflichtend von 
NGOs zu unterschreiben sein, dass keine oder begrenzte finanzielle 
Verbindungen zur Fossilindustrie bestehen, sowie Nachweise über 
Sponsoren und Spendeneingänge einzureichen sein, die das Klimasek-
retariat öffentlich macht. 

o Darüber hinaus sollte die Staatengemeinschaft aufgrund des gelähm-
ten Verhandlungsprozesses eine differenzierte Ausschlussregelung 
treffen, die die Einflussnahme von fossilen BINGOs auf den UN-Ver-
handlungsprozess zum Schutz der Erdatmosphäre konsequent be-
grenzt. 

o Ein Transparenz- und Lobbyregister sollte öffentlich zugänglich die 
(anonymisierte) Zusammensetzung staatlicher Delegationen auflisten. 

o Zur Steigerung der Transparenz der und das Vertrauen in die interna-
tionale Klimadiplomatie bedarf es vereinheitlichter, allgemeiner Ver-
öffentlichungs- und Bekanntmachungspflichten des Klimasekretariats 
zu allen entscheidungsrelevanten Unterlagen und Informationen. Zu-
dem sind Web-Live-Übertragungs-, Aufzeichnungs- und Veröffentli-

 
2002 So a. WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 58. 
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chungsplichten für UNFCCC-Sitzungen vorzusehen, die die techni-
schen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters voll ausschöpfen, um ins-
besondere strukturellen Benachteiligungen entgegenzuwirken. 

o Ein Informationszugangsrecht für jede Person, zumindest jedoch für 
UNFCCC-akkreditierte PINGOs, ist im Lichte der in Art. 12 PÜ und 
Abs. 14 PÜ-Präambel angestrebten öffentlichen Partizipation im Kli-
maschutz von der Staatengemeinschaft weiter zu diskutieren. Der In-
formationszugang bildet mit dem Recht auf Anwesenheit an UN-
FCCC-Sitzungen das Fundament für eine effektive zivilgesellschaftli-
chen Partizipation. 

o Die Stimmberechtigung von PINGOs bei UNFCCC-Plenarsitzungen 
(COPs, CMPs, CMAs) ist weiter zu diskutieren, um als zivilgesell-
schaftliches Korrektiv einem Herabsenken des Schutzniveaus der Kli-
maverträge entgegenzuwirken. 

o Die NGO-Anwesenheit bei UNFCCC-Sitzungen ist als generell zu be-
rücksichtigendes Anwesenheitsrecht für Beobachterorganisationen 
auszugestalten, mit ordnungsgemäß angewandten Ausschlusskrite-
rien. Lediglich für „Informal Informals“-Sitzungen während der (Zwi-
schen-)Verhandlungen sind Anwesenheitsbeschränkungen vorzuse-
hen. Für die übrigen Verhandlungssitzungen sind nur in Ausnahme-
fällen aus logistischen Gründen sowie unter der Bedingung der mate-
riell zugänglichen Live-Übertragung der Sitzungen Ausschlüsse vor-
zusehen. 

o Qualifizierten nichtstaatlichen Beobachterorganisationen ist einerseits 
ein gleichberechtigtes Diskussionsrecht einzuräumen. Andererseits ist 
eine zwingende Berücksichtigungspflicht der Staatengemeinschaft der 
mündlichen und schriftlichen nichtstaatlichen Beiträge und Stellung-
nahmen zu integrieren. 

o Vorbildcharakter für die Konsolidierung und Harmonisierung der Ge-
schäftsordnungen des erweiterten Transparenzrahmens, der globalen 
Bestandsaufnahme und des Unterstützungsmechanismus haben die 
modernen UNFCCC-eigenen Partizipationsregelungen des techni-
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schen Exekutivkomitees oder des Pariser Komi-tees zum Kapazitäts-
aufbau sowie die Beschlüsse zur Aarhus-Konvention und des Kyoto-
Protokolls. 

o Insbesondere die Geschäftsordnungen der Transparenzgremien zur 
Einhaltung eines hohen Transparenzstandards und zur effektiven Par-
tizipation von nichtstaatlichen Beobachterorganisationen sind zu har-
monisieren. Besonders bedeutsam für die Glaubwürdigkeit des Pariser 
Transparenzrahmens und die individuelle Einhaltung der von den 
Staaten selbst gesetzten Klimaziele ist, dass die nichtstaatliche Beo-
bachtung und Partizipation bei den Untersuchungswochen der techni-
schen Sachverständigenüberprüfung zugelassen werden. 

o Die Verabschiedung eines Beschlusses zur NGO-Partizipation an allen 
Phasen der globalen Bestandsaufnahme, insbesondere der dritten po-
litischen Phase, ist enorm bedeutsam für die Glaubwürdigkeit der in-
ternationalen Klimabuchhaltung. 

o Die Geschäftsordnung des Pariser Unterstützungskomitees und sons-
tige Beschlüsse sollten zumindest den Anwesenheits- und Beteili-
gungsstandard von NGOs unter dem Kyoto-Protokoll beibehalten. 
Ferner ist die formelle Verfahrenseinleitung durch NGOs von Unter-
stützungsverfahren und Untersuchungen systemischer Fragen weiter 
zu diskutieren. 

o Für den Schutz der Informations- und Beteiligungsrechte von nicht-
staatlichen Beobachterorganisationen sollte ein Recht auf Beschwerde 
integriert werden. NGO-Rügen könnten die Qualität und Legitimation 
von Entscheidungs- und Kontrollverfahren im Rahmen des UNFCCC-
Regimes stärken. 

o Um den UNFCCC-Prozess inklusiver zu gestalten und unterrepräsen-
tierte zivilgesellschaftliche Interessengruppen zu stärken, sind ferner 
folgende Maßnahmen zu erwägen: Aufbau eines Solidarfonds für 
Transparenz, zivilgesellschaftliche Partizipation und Kapazitätsauf-
bau; Auswahl von Sitzungsorten außerhalb der OECD-Staaten; verbes-
serte technische Ausstattung und digitale Infrastruktur des Klimasek-
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retariats und der regelmäßigen Sitzungsstätten für materiell zugängli-
che Online-Meetings und -Übertragungen von UNFCCC-Sitzungen; 
Einführung von zwei Focal Points für größere Constituencies; Förde-
rung der Good Governance und innerstaatlicher NGO-Strukturen auf 
nationaler Ebene, damit sich die klimabewegte Zivilgesellschaft effek-
tiver am internationalen Verhandlungsprozess beteiligen kann. 

o Nur durch eine auskömmliche finanzielle Ausstattung des UN-Sekre-
tariats kann es die stets steigende Zahl an partizipierenden nichtstaat-
lichen Beobachterorganisationen, neben seinen vielfältigen Hauptauf-
gaben, technisch und verwaltungsorganisatorisch bewältigen. Die 
Ausfinanzierung des Klimasekretariats schafft die Grundlage für eine 
effektive NGO-Partizipation. 

Weitere Forderungen zur Good Climate Governance 

o Die Förderung der Good Climate Governance auf allen Governance-
Ebenen bildet das Fundament für die effektive zivile Unterstützung 
der Umsetzung und Kontrolle der internationalen Klimaschutzver-
träge. 

o Die internationale Gemeinschaft kann die verbleibenden stark emittie-
renden G20-Staaten, später die restlichen UNECE- und UNECLAC-
Staaten auffordern, die Aarhus-Konvention oder das Escazú-Abkom-
men zu unterzeichnen und zu ratifizieren, um die innerstaatliche zivile 
Unterstützung und Kontrolle im Klimaschutzbereich zu fördern. Die 
Verhandlungen und Verabschiedung weiterer regionaler Völker-
rechtsverträge sind von der internationalen Gemeinschaft zu unter-
stützen. Die Zivilgesellschaft ist in die internationalen Prozesse zur 
Förderung einer teilhabeorientierten Umwelt-Governance einzubezie-
hen. 

o Der internationale Rechtssetzungsprozess für einen rechtsverbindli-
chen internationalen Umweltpakt inklusive menschenrechtlicher Ga-
rantien und Umweltverfahrensrechten ist von der internationalen Ge-
meinschaft weiter voranzutreiben. 
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o Aufgrund des sehr eingeschränkten internationalen Rechtsschutzes für 
fachkompetente Umwelt-NGOs besteht die Gefahr, dass die Einhal-
tung der materiellen und formellen Klimapflichten nicht effektiv und 
unabhängig kontrolliert wird. Daher ist die Ausweitung der internati-
onalen Beschwerde- und Klagerechte für allgemeinwohlorientierte 
Sachwalter der Umweltgüter, beispielsweise vor dem Pariser Imple-
mentation Committee, weiter zu diskutieren. 

o In den nationalen Rechtsordnungen, unabhängig davon, ob die Staaten 
Vertragsparteien der Aarhus-Konvention oder das Escazú-Abkommen 
sind, können die drei Verfahrensrechte zur Förderung einer Good Cli-
mate Governance integriert oder gestärkt werden: der Zugang zu 
Klimainformationen für Privatpersonen und Umweltverbände, die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung an klimarelevanten Entscheidungsverfahren 
sowie die Stärkung von Individual- und Verbandsklagen in Klimaan-
gelegenheiten. So können Behörden beispielsweise zentrale Internet-
portale zu Umweltprüfungen erstellen, die Informationen zu klimare-
levanten Zulassungs- oder Planungsverfahren bereithalten sowie eine 
elektronische Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit ermöglichen. 
Klimaklagen von gemeinwohlorientierten Umweltverbänden können 
etwa durch ein minimiertes Prozesskostenrisiko incentiviert werden. 
Die Umweltverfahrensrechte können im Zuge der regelmäßigen inter-
nationalen Steigerungsprozesse des (supra-)nationalen Klimaschutzes 
integriert oder angepasst werden. 

6.2  Ausblick 

Die Klimakrise ist das größte Gegenwartsproblem, mit dem die gesamte 
Menschheit konfrontiert ist. Aus der Perspektive der intra- und intergenera-
tionalen Gerechtigkeit ist besonders ungerecht, dass die Nutzungsrechte der 
Atmosphäre als kostenloser oder zumindest kostengünstiger Deponieraum 
derzeit weltweit ungleich verteilt sind. Zahlreiche Menschen sind konkret in 
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ihren Rechten auf Leben und Gesundheit, ihrem Recht auf Existenz und Sub-
sistenz bedroht.2003 Gleichzeitig schränken die Klimawandelfolgeschäden 
kommende Generationen erheblich in der Ausübung ihrer Menschenrechte 
ein. Die nachfolgenden Generationen zahlen im globalen Süden früher als im 
globalen Norden den Preis für die Übernutzung des Gemeingutes. 

Das nach dem gescheiterten Kyoto-Protokoll geschaffene Pariser Klima-
schutzregime soll den übermäßigen Nutzungsdruck auf die Erdatmosphäre 
und die voranschreitende Ökosystemzerstörung begrenzen.2004 Das Völker-
recht soll nicht nur Gefahren für das gegenwärtige menschliche Zusammen-
leben auf der Erde abwehren, sondern gleichermaßen die zu erwartenden 
Gefahren verhüten (Zukunftsvorsorge). Den Nutzungskonflikt rund um das 
Klima zu befrieden und angemessen auf die Überhitzung der Erde zu reagie-
ren, ist dem Grunde nach einfach: Die Weltgemeinschaft muss schnellstmög-
lich die Übernutzung der Atmosphäre durch das Verbrennen fossiler Ener-
gieträger auf ein kompensierbares Minimum reduzieren. Der bestehende 
Zeitdruck zur Verhinderung der Klimakatastrophe ergibt sich hierbei aus 
den langen Investitionszyklen technischer Anlagen. 

Die Klimastabilisierung kann die Menschheit hauptsächlich durch das Ver-
meiden von anthropogenen THG-Emissionen erreichen. Die weitgehende 
Reduzierung des globalen THG-Ausstoßes bleibt auch mit der Nutzung von 
großskaligen CO₂-Filteranlagen und (Bio-)-CCS-Technologien alternativlos, 
um eine unkontrollierbare Klimakatastrophe zu verhindern. Hierfür bedarf 
es einer gemeinsamen Kraftanstrengung zur tiefgreifenden Transformation 
von Wirtschaft und Gesellschaft, insbesondere der Verkehrs- und Energie-
systeme. Derzeit nutzen wir für die Energiegewinnung und für Mobilitäts-
dienstleistungen weltweit hauptsächlich fossile anstelle von regenerativen 
Energieträgern. 

 
2003 Zur menschenrechtlichen Dimension des PÜ s. Unterkapitel 2.4.4. 
2004 Explizit in Präambel-Abs. 12f. 
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(Technische) Lösungen zur Vermeidung eines ungebremsten Klimawandels 
sind ausreichend vorhanden,2005 unter anderem technisch einfache Strategien 
wie Klimaschutz durch die Natur2006,  wie wiederaufgeforstete und renatu-
rierte Wälder, wiedervernässte Moore und Feuchtgebiete, wiederhergestellte 
Mangrovenwälder, Seegraswiesen und Torflandschaften sowie nachhaltig 
bewirtschaftete Wiesen und Äcker2007. 

(BE-)CCS-Technologien können nicht vermeidbare Emissionen, zum Beispiel 
aus der (fleischzentrierten)2008 Agrarwirtschaft, kompensieren. PINGOs wer-
den weiterhin für (naturnahe) Lösungen zur Eindämmung der Klimakrise 
lobbyieren und sie selbst ergreifen. 

Jedoch bedarf es auch des politischen Willens und Muts der politischen 
Machthaberinnen und Machthaber, die „Transformation zu einer klimaver-
träglichen Gesellschaft“2009 zu wagen. Gerade die emissionsstarken G20-Staa-
ten setzen immer noch zu stark auf die Nutzung – und Finanzierung – fossiler 
Energieträger, die ihrem strukturellen Wandel hin zur Nullemissionswirt-
schaft im Weg steht. Diese Trägheit der fossilen Gesellschaft verkennt, dass 
die klimafreundliche Nachhaltigkeitstransformation mit zahlreichen positi-
ven wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zusatzeffekten2010 einher-
geht, wie beispielsweise lokale Wertschöpfung und technische Entwicklung, 
Energiesicherheit oder erhöhte Lebens- und Luftqualität. 

Völlig unstrittig ist auch, dass staatliche Alleingänge dem gemeinsamen All-
mendeproblem nicht gerecht werden. Dem Großteil der Staatengemeinschaft 
scheint überwiegend klar zu sein, dass sich mit einer Renationalisierung das 
globale Allmendeproblem der Erdüberhitzung nicht in den Griff bekommen 

 
2005 S. z. B. Teske (Hrsg.), Achieving the Paris Climate Agreement Goals, 2019. 
2006 Sog. engl. natural climate solutions. 
2007 Sog. engl. ecosystem restoration. 
2008 Zur Verringerung des weltweiten Fleischkonsums Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, 

Der Weltklimarat IPCC, <de-ipcc.de/media/content/De-IPCC_Flyer_Der_Weltklima 
rat_IPCC_BITV.PDF> (Stand: 8.4.2021); IPCC, Climate Change and Land, 2019. 

2009 WBGU, Klimaschutz als Weltbürgerbewegung, 2014, S. 37. 
2010 Sog. engl. co-benefits; Definition in IPCC, Climate Change 2007: Synthesis Report, 2007, 

S. 79. 
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lässt, wenngleich die Schwierigkeiten der Regulierung und Sanktionierung 
der Nutzung der öffentlichen Güter bekannt sind. Entgegen einzelner rechts-
populistischer Staatsregierungen, die in der überkommenen Politik des 
„Freund-oder-Feind“-Bias verhaftet sind, erwecken die Entwicklungen seit 
dem Abschluss des Pariser Übereinkommens den Eindruck, dass die Staaten 
durchaus um einen informierten und kooperativen Multilateralismus zum 
Schutz des Weltklimas bemüht sind. Der befürchtete Schneeballeffekt nach 
dem zwischenzeitigen formellen Austritt der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka blieb aus, wenngleich die Entwicklungen in Brasilien unter der rechtspo-
pulistischen Regierung höchst besorgniserregend sind. Vor allem unter den 
rechtspopulistischen Staatsregierungen deutet sich an, dass tradierte, auf fos-
sile Eigeninteressen beruhende Verhaltungsmuster beibehalten werden 
(„Business-as-usual“-Szenario), die zu (un-)beobachteten Verstößen führen, 
begleitet von wortgewaltigen und irreführenden Regierungserklärungen.2011 

Das Eigeninteresse der Staaten an der Kooperation begründet nichtsdestot-
rotz die Hoffnung, dass sich der Pariser Konsens als beständig und in der 
Umsetzung als tragfähig erweist – ungeachtet der zu konstatierenden an-
fänglichen Trägheit der Vertragsparteien ihre Ambitionen zu steigern. Die 
Präsidenten der COP 23 und 24 rufen im Talanoa-Abschlussdokument 
20182012 ebenfalls auf: 

„Climate action is on the rise, but not at the speed and scale we need. […] The 
window for action is closing fast […]. Existing possibilities to limit global 
warming must now be matched with the necessary will and engagement of 
all levels of government and society.”2013 

 
2011 Ähnlich argumentieren Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (147). 
2012 Die Staatengemeinschaft führte 2018 einen ersten partizipativen u. inklusiven Talanoa-

Dialog als fazilitativen Austauschprozess zwischen verschiedenen Akteuren durch. 
Ausführlich zu den Talanoas (Fidschi „Dialog“, „sich unterhalten“) u. zum Verhältnis 
zur globalen Bestandsaufnahme s. Unterkapitel 3.2.2.2. 

2013 UNFCCC, Talanoa Call for Action, S. 1, <unfccc.int/sites/default/files/resource/Ta-
lanoa%20C all%20for%20Action.pdf> (Stand: 10.8.2020). 
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Die zukünftige Aufgabe der internationalen Klimabürokratie ist, diesen kli-
mabezogenen Kooperationskonsens als gemeinsame Handlungsgrundlage 
des Pariser Übereinkommens zu bewahren und fortzuentwickeln.2014 

Ob unter dem Pariser Übereinkommen genügend Transparenz und gegen-
seitiges Vertrauen durch die freiwilligen Zusagen und deren Überprüfung 
gewährleistet sind, sodass die Staatsregierungen ein derart starkes Reputati-
onsbedürfnis entwickeln, teure Minderungs-, Kompensations- und Anpas-
sungsmaßnahmen zu ergreifen, bleibt weiterhin zu bezweifeln.2015 Besonders 
problematisch ist, dass die rechtlichen Grundlagen (sog. engl. „Paris rule-
book“), die die Vertragsparteien zu diesen anspruchsvollen Maßnahmen an-
reizen sollen, frühestens im November 2021 finalisiert werden können. Der 
nächste außerplanmäßig verschobene COP 26 in Glasgow2016 ist jedenfalls 
entscheidend für den Erfolg oder das Scheitern der internationalen Klima-
governance. Denn wichtige Felder, wie der internationale Emissionshandel, 
die Klimafinanzierung oder der Transparenzrahmen, die für das Funktionie-
ren des Pariser Übereinkommens fundamental sind, sind noch nicht ausver-
handelt. Dass das Vereinigte Königreich einen britischen klimapolitischen 
Verhandlungserfolg in enger Partnerschaft mit der Italienischen Republik 
einfahren kann, ist in Anbetracht der konservativen Regierung, der diffizilen 
Brexit-Situation und den Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie höchst 
unwahrscheinlich. Auch unabhängig von den internationalen Klimakonfe-
renzen müssen die internationalen Klimaschutzregelungen abschließend ge-
fasst und dynamisch fortentwickelt werden, um fortwährend rechtliche 
Schlupflöcher zu schließen. 

Gerade die Coronakrise in den Jahren 2020 und 2021 hat gezeigt, wie verletz-
lich die vernetzte Menschheit und globalisierte Weltwirtschaft ist. Die Krise 
veranschaulichte zugleich, wie entschieden und schnell politische Maßnah-
men auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse ergriffen werden können, um 

 
2014 Kreuter-Kirchhof, DVBL 132 (2017), 97 (101). 
2015 So a. Keohane/Oppenheimer, PaG 4 (2016), 142 (147). 
2016 Außerplanmäßig aufgrund der COVID-19-Pandemie um ein Jahr auf den 1.-12.11.2021 

verschoben. 
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die Erdbevölkerung zu schützen. Kein anderer Maßstab sollte für die Klima-
krise gelten. Hierfür ist konsequentes und integres Regierungshandelns un-
ter naturwissenschaftlichen Ungewissheiten unausweichlich, das von der kli-
mabewegten Zivilgesellschaft in Zukunft wohl noch vehementer eingefor-
dert wird. In der Erzeugung und Aufrechterhaltung eines konstanten politi-
schen Drucks liegen die ohne Enddatum versehenen Hauptaufgaben der kli-
mabewegten Zivilgesellschaft (der einkommensstarken Länder). 

Damit das Pariser Übereinkommen die Weltgemeinschaft auf den Kurs zur 
Klimaneutralität bringen kann, müssen und werden sich die in vielen Län-
dern transnational organisierten und mobilisierten Bürgerinnen und Bürger 
in die klimapolitischen Prozesse auf allen Ebenen weiter einbringen.2017 Sie 
werden unter anderem dafür werben, die neuen Klimaziele mit der Corona-
Konjunkturpolitik zu verbinden. Die Konjunkturhilfen, die an strenge Um-
welt- und Klimaschutz-Auflagen gekoppelt sind, bieten die Chance für eine 
nachhaltige Entwicklung mit oder nach der Coronapandemie. 

Umwelt-NGOs sind erfahrene, fachkompetente und einfallsreiche Multipli-
katoren für die Nachhaltigkeitstransformation, die im Zusammenspiel mit 
großen sozialen Bewegungen zur internationalen Klimamobilisierung beitra-
gen. Sie geben den klimafreundlichen staatlichen Kräften den benötigten Rü-
ckenwind für klimapolitisches Voranschreiten sowie für ambitionierte Mit-
telwahlen, um die beschlossenen Ziele zur Stabilisierung unseres Weltklimas 
zu erreichen. Aus diesen und weiteren Gründen spricht sich die Generalsek-
retärin des Klimasekretariats Patricia Espinosa für einen „inklusiven Multi-
lateralismus“2018 aus. 

Die pluralistische klimabewegte Zivilgesellschaft wird sich zwar langfristig 
um die Sicherung der Implementierung und der Durchsetzung der Pariser 
Vertragspflichten bemühen. Jedoch erscheint unwahrscheinlich, dass die 
Staatengemeinschaft selbst mit dem zivilgesellschaftlichen Druck und ihrer 

 
2017 Der WBGU bezeichnet sie als „Weltbürgerbewegung“, s. WBGU, Klimaschutz als Welt-

bürgerbewegung, 2014; Leggewie/Messner/Schlacke, GAIA 24 (2015), 10ff. 
2018 UNFCCC, UN Climate Speech / 24 Sep, 2018, <unfccc.int/news/patricia-espinosa-urge 

s-committed-multilateral-response-to-climate-change> (Stand: 25.5.2020). 
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Kontrolle schnell genug mit der Dekarbonisierung ihrer Volkswirtschaften 
voranschreiten wird, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Aus diesem 
Grund wird es darauf ankommen, dass nicht nur Staaten und die Europäi-
sche Union2019 aktiv Klimaschutzpolitik betreiben, sondern noch verstärkter 
nichtstaatliche und subnationale Akteure ihre Beiträge zur Verhinderung der 
Klimakatastrophe leisten. 

Die zahlreichen Unterstützergruppen2020 der FFF-Bewegung deuten darauf 
hin, dass sich ein immer breiteres Spektrum an (sub-)nationalen und lokalen 
(nicht-)staatlichen Akteuren formiert, inklusive transformationsfreudiger 
privatwirtschaftlicher Akteure, die neue und unkonventionelle Vorreiter-
gruppen2021 und -allianzen2022 jenseits der klassischen Klima(gerechtigkeits)- 
und Degrowth-Bewegungen bilden. 

Auf dem COP 25 war beispielsweise die Climate Ambition Alliance anzutref-
fen, die darauf hinarbeitet, bis zum Jahr 2050 einen Netto-Nullpunkt bei den 
CO₂-Emissionen zu erreichen. Die Allianz umfasste im Dezember 2019 die 
Europäische Union und 120 Staaten, 786 Unternehmen, 16 Investoren, 
398 Städte und 15 Regionen.2023 Auf diese alternativen Allianzen und Koope-
rationen zwischen Staaten und Privaten wird es in Zukunft bei der Bewälti-
gung der Klimakrise ankommen.2024 

 
2019 Ott schreibt der EU eine besondere Rolle zur staatlichen Koalitionsbildung zu, Ott in 

Sommer/M. Müller (Hrsg.), Unter 2 Grad?, 2016, 157. 
2020 S. Fn. 776. 
2021 Neben den staatlichen Vorreitergruppen während der COPs namens Alliance of Small 

Island States (AOSIS), Carbon Neutrality Coalition oder High Ambition Coalition. 
2022 Neben der staatlichen Vorreiterallianz International Solar Alliance (ISA). Im Gegensatz 

zu den meisten Zusammenschlüssen u. Netzwerken handelt es sich bei der ISA um eine 
vertragsbasierende zwischenstaatliche Organisation mit Hauptsitz in Indien. 

2023 Climate Ambition Alliance, Annexes, <cop25.mma.gob.cl/en/climate-ambition-alliance 
/> (Stand: 31.7.2020), Annex II. 

2024 So a. Schlacke in Sommer/M. Müller (Hrsg.), Unter 2 Grad?, 2016, 175; seit dem COP 23 
in 2017 besteht ferner die Powering Past Coal Alliance mit staatlichen u. nichtstaatlichen 
Mitgliedern, s. Powering Past Coal Alliance, About, <poweringpastcoal.org/about> 
(Stand: 31.7.2020). 
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Bemerkenswert ist in jedem Falle, dass die FFF-Schülerinnen und Schüler den 
ungeduldigen Mut zum Anstoß kontroverser gesellschaftlicher, politischer 
und rechtlicher Diskurse rund um eine sozial-ökologische Transformation 
mitbringen. Dieser Mut für eine konsequente und verantwortungsvolle 
Klima- und Nachhaltigkeitspolitik einzutreten und den politischen Druck 
zur Beendigung „der fossilen Weltordnung“2025 langfristig aufrechtzuerhal-
ten, scheint einen gesellschaftlich induzierten Aufbruch von unten zu beför-
dern, der auch den erneuerbaren Energien einen enormen Schub verleiht.2026 

Zuletzt verbindet die klimabewegte (organisierte) Menschheit die Hoffnung 
und den „sturen Optimismus“2027 auf das zukünftige Gelingen eines wissen-
schaftsbasierten, kooperativen und inklusiven Multilateralismus, der sub-
stanzielle Abweichungen der weltweiten THG-Emissionen vom Trend der 
Vergangenheit auslöst. Das internationale Klimaschutzübereinkommen sen-
det in diesem Zusammenhang ein Signal der Hoffnung für den internationa-
len Klimaschutz.2028 Hoffnungsvoll stimmt zudem, dass nicht nur die Zivil-
gesellschaft, sondern auch weite Teile der Privatwirtschaft dem Übereinkom-
men Signalwirkung zubilligen und sie beginnen, ihre Geschäftsmodelle und 
Investitionen in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit auszurichten.2029 
Wenn Unternehmen ihre THG-Emissionen nicht von allein senken, werden 
sie in Zukunft vermehrt durch Gerichte an ihre klimapolitische und men-
schenrechtliche Verantwortung erinnern.2030 

 

 

 
2025 Pinzler/Ulrich, Zeit Online 2018 (7). 
2026 Ausführlich zur sozialgerechten Energietransformation im internationalen Rahmen der 

SDGs u. des PÜ Hermwille, Auf dem Weg zu einer gerechten globalen Energietrans-
formation?, 2017. 

2027 Kapitel 5 von Figueres/Rivett-Carnac, Future We Choose, 2020. 
2028 S. a. Rowell/van Zeben, EJRR 7 (2016), 49. 
2029 S. nichtstaatliche Ambitionen z. B. auf der NAZCA-Plattform, s. Fn. 1132. 
2030 S. erfolgreiches Grundsatzurteil Milieudefensie et al./Royal Dutch Shell, Rechtbank Den 

Haag (Bezirksgericht), Urt. v. 26.5.2021 – C/09/571932 / HA ZA 19-379 (engl. Version). 
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ANHANG 

Auszug aus dem Pariser Übereinkommen (deutsche Übersetzung)2031 

Artikel 13 

1. Hiermit wird zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und zur För-
derung einer wirksamen Umsetzung ein erweiterter Transparenzrahmen 
für Maßnahmen und Unterstützung geschaffen, der durch eine inhärente 
Flexibilität die unterschiedlichen Kapazitäten der Vertragsparteien be-
rücksichtigt und auf gemeinsamen Erfahrungen aufbaut. 

2. Der Transparenzrahmen bietet denjenigen Vertragsparteien, die Ent-
wicklungsländer und in Anbetracht ihrer Kapazitäten darauf angewiesen 
sind, Flexibilität bei der Durchführung dieses Artikels. Die in Absatz 13 
genannten Modalitäten, Verfahren und Leitlinien tragen dieser Flexibilität 
Rechnung. 

3. Der Transparenzrahmen stützt sich auf die Transparenzregelungen auf-
grund des Rahmenübereinkommens und verstärkt sie, wobei die besonde-
ren Gegebenheiten der am wenigsten entwickelten Länder und der kleinen 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern berücksichtigt werden; er 
wird in einer vermittelnden, zurückhaltenden und nicht auf Strafen ausge-
richteten Weise unter Achtung der nationalen Souveränität angewendet 
und vermeidet es, die Vertragsparteien unangemessenen zu belasten. 

4. Die Transparenzregelungen aufgrund des Rahmenübereinkommens 
einschließlich der nationalen Mitteilungen, der Zweijahresberichte und 
der aktualisierten Zweijahresberichte, der internationalen Bewertung und 
Überprüfung und der internationalen Konsultation und Analyse sind Be-
standteil der Erfahrungen, auf die bei der Erarbeitung der Modalitäten, 
Verfahren und Leitlinien nach Absatz 13 zurückgegriffen wird. 

 
2031 Dt. Übersetzung vom BMU, <bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Kli 

maschutz/paris_abkommen_bf.pdf> (Stand: 31.7.2020). 
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5. Zweck des Rahmens für die Transparenz der Maßnahmen ist es, als Bei-
trag zu der weltweiten Bestandsaufnahme nach Artikel 14 ein klares Ver-
ständnis zu vermitteln über die Maßnahmen zur Bewältigung der Klima-
änderungen im Lichte des Zieles des Rahmenübereinkommens nach des-
sen Artikel 2, unter anderem durch Verdeutlichung und Verfolgung der 
Fortschritte beim Erreichen der jeweiligen national festgelegten Beiträge 
der Vertragsparteien nach Artikel 4, und über die Anpassungsmaßnahmen 
der Vertragsparteien nach Artikel 7, unter Einbeziehung der bewährten 
Verfahren, Prioritäten, Bedürfnisse und Lücken. 

6. Zweck des Rahmens für die Transparenz der Unterstützung ist es, als 
Beitrag zu der weltweiten Bestandsaufnahme nach Artikel 14 klare Anga-
ben über die von den einzelnen Vertragsparteien jeweils gewährte bezie-
hungsweise erhaltene Unterstützung im Rahmen der Maßnahmen zur Be-
wältigung der Klimaänderungen nach den Artikeln 4, 7, 9, 10 und 11 zu 
erlangen und, soweit möglich, einen vollständigen Überblick über die ins-
gesamt gewährte finanzielle Unterstützung zu bieten. 

7. Jede Vertragspartei übermittelt regelmäßig folgende Informationen: 

a) einen nationalen Bericht mit einem Verzeichnis der anthropogenen 
Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und des Abbaus solcher Gase 
durch Senken, der anhand der von der Zwischenstaatlichen Sachverstän-
digengruppe für Klimaänderungen anerkannten und von der als Tagung 
der Vertragsparteien dieses Übereinkommens dienenden Konferenz der 
Vertragsparteien vereinbarten Methoden der guten Praxis erstellt wird; 

b) die erforderlichen Informationen zur Verfolgung der Fortschritte bei der 
Umsetzung und dem Erreichen ihres national festgelegten Beitrags nach 
Artikel 4. 

8. Jede Vertragspartei soll, soweit angebracht, auch Informationen über die 
Auswirkungen der Klimaänderungen und die Anpassung daran nach Ar-
tikel 7 übermitteln. 

9. Die Vertragsparteien, die entwickelte Länder sind, müssen – und die an-
deren Vertragsparteien, die Unterstützung gewähren, sollen – Informatio-
nen über die Unterstützung übermitteln, die sie den Vertragsparteien, die 



Anhang 

LXXVII 

   

Entwicklungsländer sind, in Form von finanziellen Mitteln, Weitergabe 
von Technologie und Kapazitätsaufbau nach den Artikeln 9, 10 und 11 ge-
währt haben. 

10. Die Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, sollen Informatio-
nen über die Unterstützung übermitteln, die sie in Form von finanziellen 
Mitteln, Weitergabe von Technologie und Kapazitätsaufbau nach den Ar-
tikeln 9, 10 und 11 benötigt und erhalten haben. 

11. Die von jeder Vertragspartei übermittelten Informationen nach den Ab-
sätzen 7 und 9 unterliegen einer technischen Überprüfung durch Sachver-
ständige im Einklang mit Beschluss 1/CP.21. Bei den Vertragsparteien, die 
Entwicklungsländer und in Anbetracht ihrer Kapazitäten darauf angewie-
sen sind, umfasst der Überprüfungsprozess auch Hilfe bei der Bestim-
mung des Bedarfs im Bereich des Kapazitätsaufbaus. Außerdem beteiligt 
sich jede Vertragspartei an einer vermittelnden multilateralen Erörterung 
der Fortschritte im Hinblick auf die Bemühungen nach Artikel 9 und auf 
die jeweilige Umsetzung und das Erreichen ihres national festgelegten Bei-
trags. 

12. Die technische Überprüfung durch Sachverständige nach diesem Ab-
satz besteht, soweit zutreffend, aus einer Prüfung de r gewährten Unter-
stützung der Vertragspartei und ihrer Umsetzung und ihrem Erreichen ih-
res national festgelegten Beitrags. Die Überprüfung gibt außerdem Auf-
schluss über verbesserungswürdige Bereiche bei der Vertragspartei und 
umfasst auch eine Prüfung, ob die Informationen mit den in Absatz 13 ge-
nannten Modalitäten, Verfahren und Leitlinien unter Berücksichtigung der 
dieser Vertragspartei nach Absatz 2 eingeräumten Flexibilität entsprechen. 
Besondere Aufmerksamkeit gebührt bei der Überprüfung den jeweiligen 
nationalen Fähigkeiten und Gegebenheiten der Vertragsparteien, die Ent-
wicklungsländer sind. 

13. Die als Tagung der Vertragsparteien dieses Übereinkommens dienende 
Konferenz der Vertragsparteien beschließt auf ihrer ersten Tagung auf der 
Grundlage der Erfahrungen aus den transparenzbezogenen Regelungen 
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aufgrund des Rahmenübereinkommens und in Ausführung dieses Arti-
kels gemeinsame Modalitäten, Verfahren beziehungsweise Leitlinien für 
die Transparenz der Maßnahmen und de r Unterstützung. 

14. Den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, wird Unterstüt-
zung bei der Durchführung dieses Artikels gewährt. 

15. Ferner wird den Vertragsparteien, die Entwicklungsländer sind, fort-
laufend Unterstützung beim Aufbau transparenzbezogener Kapazitäten 
gewährt. 

Artikel 14 

1. Die als Tagung der Vertragsparteien dieses Übereinkommens dienende 
Konferenz der Vertragsparteien führt in regelmäßigen Abständen eine Be-
standsaufnahme der Durchführung dieses Übereinkommens durch, um 
die gemeinsamen Fortschritte bei der Verwirklichung des Zwecks dieses 
Übereinkommens und seiner langfristigen Ziele zu bewerten (als „welt-
weite Bestandsaufnahme“ bezeichnet). Sie handelt dabei in umfassender 
und vermittelnder Weise unter Berücksichtigung von Minderung, Anpas-
sung und Mitteln zur Durchführung und Unterstützung sowie im Lichte 
der Gerechtigkeit und der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkennt-
nisse. 

2. Die als Tagung der Vertragsparteien dieses Übereinkommens dienende 
Konferenz der Vertragsparteien führt ihre erste weltweite Bestandauf-
nahme im Jahr 2023 und danach alle fünf Jahre durch, sofern sie nicht et-
was anderes beschließt. 

3. Das Ergebnis der weltweiten Bestandsaufnahme dient zur Unterrich-
tung der Vertragsparteien für die auf nationaler Ebene zu entscheidende 
Aktualisierung und Verstärkung ihrer Maßnahmen und ihrer Unterstüt-
zung im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses Überein-
kommens sowie für die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit 
bei Klimaschutzmaßnahmen. 
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Artikel 15 

1. Hiermit wird e in Mechanismus zur Erleichterung der Durchführung 
und zur Förderung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Übereinkom-
mens eingerichtet. 

2. Der in Absatz 1 genannte Mechanismus besteht aus einem Ausschuss, 
der sich aus Sachverständigen zusammensetzt, einen vermittelnden Cha-
rakter hat und in einer transparenten, als nicht streitig angelegten und 
nicht auf Strafen ausgerichteten Weise handelt. Der Ausschuss berücksich-
tigt besonders die jeweiligen nationalen Fähigkeiten und Gegebenheiten 
der Vertragsparteien. 

3. Der Ausschuss nimmt seine Aufgaben nach den Modalitäten und Ver-
fahren wahr, die von der als Tagung der Vertragsparteien dieses Überein-
kommens dienenden Konferenz der Vertragsparteien auf ihrer ersten Ta-
gung beschlossen werden, und erstattet dieser jährlich Bericht. 

 

Auszug aus der Aarhus-Konvention (deutsche Übersetzung)2032 

Artikel 2 Absätze 4 und 5 

4. bedeutet „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere natürliche oder juristische 
Personen und, in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften oder der innerstaatlichen Praxis, deren Vereinigungen, Organisa-
tionen oder Gruppen; 

5. bedeutet „betroffene Öffentlichkeit“ die von umweltbezogenen Ent-
scheidungsverfahren betroffene oder wahrscheinlich betroffene Öffent-
lichkeit oder die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran; im Sinne dieser 
Begriffsbestimmung haben nichtstaatliche Organisationen [Nichtregie-
rungsorganisationen], die sich für den Umweltschutz einsetzen und alle 
nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen erfüllen, ein Inte-
resse.  

 
2032 Dt. Übersetzung vom BMU, AK in abgestimmter Fassung mit der Republik Öster-

reich u. der Schweizerischen Eidgenossenschaft, <bmu.de/fileadmin/bmu-im-
port/files/pdfs/allgemein/application/pdf/aarhus.pdf> (Stand: 21.6.2020). 
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Artikel 3 Absatz 7 

7. Jede Vertragspartei fördert die Anwendung der Grundsätze dieses 
Übereinkommens bei internationalen umweltbezogenen Entscheidungs-
verfahren sowie im Rahmen internationaler Organisationen in Angelegen-
heiten, die im Zusammenhang mit der Umwelt stehen. 
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Mit dem Pariser Übereinkommen zum globalen Klimaschutz von 2015 wuchs die 

Erwartung, dass die Staaten für die Einhaltung ihrer vertraglichen Pflichten zur 

Rechenschaft gezogen werden. Die formellen Mechanismen der Rechenschafts-

pflicht sind jedoch schwach ausgebaut. Über den reinen Peer-Review hinaus, er-

geben sich zusätzliche Wege der Rechenschaftslegung gegenüber nichtstaatlichen 

Akteuren. Nichtregierungsorganisationen, die den Schutz der Umwelt befördern, 

sind als transnational vernetzte Akteure in die Umsetzungs- und Vollzugskontrolle 

des Klimaschutzrechts einbezogen.

Die Arbeit untersucht die Verfahrensregeln und -praxis der nichtstaatlichen Beteili-

gung in der internationalen Klimagovernance. Hierbei offenbaren sich Hemmnisse 

und Einschränkungen, die einer effektiven zivilgesellschaftlichen Beteiligung und 

Kontrolle entgegenstehen. Zahlreiche Vorschläge und Optionen werden unterbrei-

tet, wie die verfahrensrechtliche Stellung von NGOs in der Klimagovernance ge-

stärkt werden kann. Die Fortentwicklung des Verfahrensrechts trägt dazu bei, die 

Transparenz und Demokratisierung der internationalen Klimabürokratie zu steigern.
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